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Vorbemerkungen: Entstehung der Arbeit im Rahmen zweier 
öffentlich geförderter Forschungsprojekte 

Die vorliegende Arbeit basiert auf Forschungsarbeiten, die von mir u.a. im Rahmen der folgenden vom 

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) geförderten Projekte am Fachgebiet 

Wirtschafts- und Infrastrukturpolitik (WIP) der Technischen Universität Berlin durchgeführt wurden: 

  „Vernetzte eMobilitätsdienste für B2B Kunden“ („VeMB“, Förderkennziffer: 16SBB009C, 

Laufzeit 01.11.2012 bis zum 31.10.2015) 

Die Ergebnisse des Forschungsprojektes wurden im folgenden Endbericht dokumentiert: 

„Ökonomische Analyse von Organisationsmodellen für vernetzte Mobilitätsdienste für B2B 

Kunden“
1
 

 „Rahmenbedingungen für breiten Roll-Out von Mobilitätskarten-Lösungen: Effiziente 

Einbindung der Elektromobilität ins Verkehrssystem durch intermodale Informations-, 

Abrechnungs- und Vertriebssysteme“ („E3-VS“, Förderkennziffer: 16SBB010B, Laufzeit 

01.01.2013 bis zum 30.06.2016) 

Die Ergebnisse des Forschungsprojektes wurden im folgenden Endbericht dokumentiert: 

„Inhaltlicher Endbericht zum Verbundvorhaben Rahmenbedingungen für breiten Roll-Out von 

Mobilitätskarten-Lösungen: Effiziente Einbindung der Elektromobilität ins Verkehrssystem 

durch intermodale Informations-, Abrechnungs- und Vertriebssysteme“
2
 

In diesem Zusammenhang weise ich auf die folgenden fünf Punkte hin, die zum Teil auch schon in der 

Vorbemerkung des Endberichts des Projektes VeMB (dort S. ii) genannt werden: 

 Teile der vorliegenden Dissertation sind – vereinzelt auch wortgleich – in die Endberichte der 

oben genannten Forschungsprojekte – hauptsächlich jedoch VeMB – eingeflossen. Bei der 

Erstellung dieser Studien habe ich in besonderer Weise substanzielle Beiträge zum Konzept, 

zum methodischen Vorgehen bei der Untersuchung und zum Inhalt geleistet. 

 Prof. Dr. Thorsten Beckers hat meine Forschungsarbeiten nicht nur als Betreuer dieser 

Dissertation, sondern auch als Projektleiter der genannten Forschungsvorhaben begleitet. 

 Die Zusammenarbeit in den Forschungsprojekten erfolgte mit den im Folgenden genannten 

Personen. Ihre Expertise im technisch-sytemischen Bereich und bezüglich Markt- und 

Akteurskonstellationen in der Praxis sowie ihre konstruktiven kritischen Diskussionsbeiträge 

haben wichtige Informationen beigesteuert und zu bestimmten Einschätzungen und 

Überlegungen geführt, die in die Analysen eingegangen sind, die jedoch ausschließlich von 

mir verantwortet werden.  

o Projekt VeMB: Dr. Henrik Koberg (Siemens AG), Prof. Dr. Michael Schlick (bis August 

2015 Bosch Software Innovations GmbH, seit September 2015 Hochschule Ulm) und 

Dr. Nico Weiner (Bosch Software Innovations GmbH).  

                                                      

1
 NEU / JÄKEL / BECKERS (2016). 

2
 SCHERBARTH ET AL. (2016). 



Vorbemerkungen und Verzeichnisse 

 

 

Seite iii 

o Projekt E3-VS: Lukas Foljanty (bis Dezember 2016 kcw GmbH, seit August 2017 

moovel Group GmbH), Monika Muljana (kcw GmbH), Dr. Matthias Stoffregen (bis 

April 2016 Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH, seit Mai 2016 Mofair e.V.); 

Johannes Scherbarth (Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH). 

 Klaus Jäkel hat gemeinsam mit mir das Projekt VeMB bearbeitet und auch an der Erstellung 

des Endberichts mitgewirkt. Er hat die Analysen unterstützt und an der Entwicklung und 

Strukturierung der Inhalte mitgewirkt. Die substanziellen Beiträge hinsichtlich Konzept, Inhalt 

und Methoden dieser Arbeiten sind jedoch – abgesehen von den aufgegriffenen Vorarbeiten 

zum Untersuchungsansatz in BECKERS / GIZZI / JÄKEL (2012) – grundsätzlich mir zuzurechnen. 

 Auf Basis des unveröffentlichten Manuskripts meiner Dissertationsschrift ist von mir in 

Zusammenarbeit mit Klaus Jäkel das folgende Working Paper erstellt worden, welches auch – 

teils längere – Textpassagen enthält, die wörtlich aus meiner Dissertationsschrift übernommen 

worden sind: NEU, J. / JÄKEL, K. (2018): „Vertriebs- und Informationssysteme als ein zentraler 

Erfolgsfaktor für intermodale Mobilität – Herausforderungen bei der Einführung und 

Ausgestaltung eines intermodalen Vertriebs“, erstellt im Rahmen des Kopernikus-Projektes 

„Energiewende-Navigationssystem zur Erfassung, Analyse und Simulation der systemischen 

Vernetzungen“ (ENavi), gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF). 

 

Johannes Neu, im Dezember 2018 
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1 Einleitung 

Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Arbeit ist der Vertrieb von Mobilitätsangeboten, wobei 

hauptsächlich auf die Mobilitätsangebote Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) und Carsharing 

fokussiert wird.
3
 Die Motivation für die Auseinandersetzung mit dem Untersuchungsgegenstand und 

die untersuchte Fragestellung werden in Abschnitt 1.1 dargestellt, während in Abschnitt 1.2 die 

einzelnen Teilziele der Untersuchungen vorgestellt werden und der daraus resultierende Aufbau der 

Arbeit aufgezeigt wird. 

1.1 Motivation, übergeordnete Fragestellung und Zielsystem 

Dem Nachfrager stehen für die Durchführung einer gewünschten Ortsveränderung in der Regel 

verschiedene Mobilitätsangebote zur Verfügung. Eventuell müssen auch mehrere Mobilitätsangebote 

in Form einer Verkehrskette kombiniert werden. Es stellt sich für den Nachfrager entsprechend die 

Frage der Wahl des oder der Verkehrsmittel für die jeweils durchzuführende Ortsveränderung. Hierbei 

stehen verschiedene Verkehrsmittel häufig in Konkurrenz zu der Bequemlichkeit des ggf. 

vorhandenen privaten Personenkraftwagens (Pkw). 

Insbesondere die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel wird hierbei regelmäßig als nicht 

ausreichend attraktiv angesehen, um eine ernsthafte Alternative zum privaten Pkw darzustellen.
4
 Aus 

gesamtwirtschaftlicher Sicht bietet der öffentliche Verkehr bzw. genauer der Umweltverbund
5
 

verglichen mit dem privaten Pkw insbesondere in Ballungsräumen jedoch einige Vorzüge. Am 

häufigsten genannt werden dabei die folgenden Aspekte: 

 Die steigende private Pkw-Verfügbarkeit und Nutzung bedingt Kapazitätsengpässe sowohl im 

ruhenden Verkehr (Parkraummangel) als auch im fließenden Verkehr (Stau). Aufgrund der 

geringeren Flächeninanspruchnahme des öffentlichen Verkehrs könnten somit die 

Kapazitäten der vorhandenen Straßeninfrastruktur besser genutzt werden und ggf. sogar 

überflüssige Infrastruktur für andere Nutzungen (z.B. Wohnen, Freizeit etc.) umgewandelt 

werden. 

 Pro Personenkilometer übersteigen die Emissionen der privaten Pkw-Nutzung die Emissionen 

des öffentlichen Verkehrs.
6
 Dies gilt insbesondere für CO2-Ausstoß und Luftschadstoffe. So 

geht mit einer Erhöhung des Gesamtanteils des öffentlichen Personennahverkehrs oder des 

nicht motorisierten Verkehrs bei konstanter Gesamtverkehrsleistung eine entsprechende 

                                                      

3
 Für die Definition des Begriffs Mobilitätsangebot siehe Abschnitt 3.1.1 sowie Abschnitt 3.3.1.1 für den Begriff 

Vertrieb. 
4
 Vgl. HABIB / DAY / MILLER (2009, S. 648) sowie LELL (2013, S. 10). 

5
 Als Mobilitätsangebote des Umweltverbundes im Sinne dieser Arbeit gelten insbesondere ÖPNV, Carsharing, 

Bikesharing und Mitfahrzentralen. Zum Umweltverbund gehören aber auch Fuß- und Fahrradverkehre. Es wird 
jedoch der Fokus auf ÖPNV und Carsharing gelegt. Vgl. hierzu bspw. KOPP / GERIKE / AXHAUSEN (2015, S. 463) 
sowie BUNDESREGIERUNG DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND (2016). 
6
 Vgl. UBA (2012, S. 33). Hierbei wird die gegenwärtig typische Kapazitätsauslastung der Fahrzeuge zugrunde 

gelegt. 
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Emissionsminderung einher.
7
 Neben der Reduzierung der Schadstoffe in der Luft kann eine 

Verlagerung auch für eine geringere Gesamtlärmbelastung sorgen.
8
  

Entsprechend wird in der Politik regelmäßig eine stärkere Verlagerung der Verkehrsleistung vom 

privaten Pkw hin zum Umweltverbund gefordert.
9
 Um eine solche Verlagerung zu erreichen, muss 

jedoch die Attraktivität der alternativen Verkehrsmittel, also auch des öffentlichen Verkehrs, gesteigert 

werden. 

Um die Attraktivität der Mobilitätsangebote des Umweltverbundes zu erhöhen und somit die 

Wahlentscheidung des Nachfragers zu Gunsten einer Verlagerung zu beeinflussen, gibt es 

verschiedene Optionen.
10

 So können die Mobilitätsangebote  

 ausgebaut werden,
11

  

 attraktiver ausgestaltet werden
12

 oder  

 eine einfachere Nutzung ermöglicht werden bzw. die Kosten für die Nutzung eines 

Mobilitätsangebots reduziert werden.  

Hierbei können die Kosten für die Nutzung eines Angebots weiter unterteilt werden. So entstehen 

einerseits monetäre Kosten sowie Zeitkosten für die Nutzung des Angebots selbst.
13

 Andererseits 

entstehen aber auch Kosten für den Erwerb von Leistungen eines Mobilitätsangebots, also bei der 

Inanspruchnahme des Vertriebs von Mobilitätsangeboten. So werden neben einer nicht als 

angemessen empfundenen Qualität auch immer wieder verschiedene Zugangshürden beim Erwerb 

von Leistungen des öffentlichen Verkehrs als Defizit identifiziert,
14

 deren Überwindung mit 

Transaktionskosten für den Nachfrager insbesondere im Sinne von Such-, Informations- und 

Lernkosten verbunden sind.
15

  

Im Rahmen dieser Arbeit wird auf den Vertrieb von Mobilitätsangeboten fokussiert und es werden 

Möglichkeiten zur Senkung der Kosten der Nachfrager für die Nutzung von technischen Systemen des 

Vertriebs von Mobilitätsangeboten untersucht. Die weiteren Optionen zur Steigerung der Attraktivität 

von Mobilitätsangeboten werden nicht betrachtet und es wird entsprechend zunächst von einer 

konstanten Qualität der Mobilitätsangebote sowie konstanten Kosten für die Nutzung der 

                                                      

7
 Vgl. UBA (2010, S. 31). 

8
 Vgl. LAMBRECHT / DIAZ-BONE / HÖPFNER (2001, S. 16) auch für die in diesem Zusammenhang erforderlichen 

Annahmen. 
9
 Vgl. bspw. NOBIS ET AL. (2016) oder RODT ET AL. (2010). Eine Politik zur Reduktion der erforderlichen 

Ortsveränderungen im Sinne einer Verkehrsvermeidung wird im Rahmen dieser Arbeit nicht berücksichtigt. 
10

 Für eine Übersicht im ÖPNV vgl. bspw. NICKEL (2010). 
11

 Bspw. wäre dies im ÖPNV durch eine größere Anzahl an Direktverbindungen oder eine höhere Taktdichte 
möglich. 
12

 Bspw. kann dies durch den Einsatz neuer, ggf. auch mit Elektroantrieb ausgerüsteter, Fahrzeuge oder durch 
die bessere Abstimmung von Fahrplänen an Grenzen von Zuständigkeitsbereichen erreicht werden. 
13

 Häufig diskutiert wird an dieser Stelle auch die Option eines kostenlosen ÖPNV. Vgl. hierzu bspw. GONDLACH 
(2014), MAAß / WALUGA / WEYLAND (2015) sowie STORCHMANN (2001). 
14

 Vgl. bspw. KAHRS / KUNZE / PROBST (2012, S. 5). Hierbei wird bspw. besonders häufig auch der Vertrieb als 
Zugangshürde genannt. Vgl. hierzu bspw. LELL (2013, S. 12) sowie VDV-KERNAPPLIKATIONS GMBH & CO. KG 
(2012a, S. 5). 
15

 Vgl. BSL TRANSPORTATION CONSULTANTS (2013, S. 19). 
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Mobilitätsangebote selbst ausgegangen. Der Status quo der Mobilitätsangebote inklusive der 

gegenwärtigen institutionellen Rahmenbedingungen wird als gegeben angenommen. 

Vor dem Gesamtziel der Steigerung der Attraktivität der Mobilitätsangebote des Umweltverbundes 

wird die folgende zentrale Fragestellung untersucht: 

Welche Optionen zur Senkung der Kosten der Nachfrager hinsichtlich der Information über 

Mobilitätsangebote und des Erwerbs entsprechender Nutzungsberechtigungen bestehen 

durch die Organisation und Ausgestaltung des Vertriebs von Mobilitätsangeboten und seiner 

technischen Systeme? 

Bzgl. dieser Fragestellung werden im Rahmen dieser Arbeit unterschiedliche Aspekte des Vertriebs 

von Mobilitätsangeboten untersucht und verschiedene, teils technische, teils organisatorische 

Optionen und Modelle entwickelt, die geeignet erscheinen, die Kosten der Nachfrager zu reduzieren. 

Zur Komplexitätsreduktion wird dabei ausschließlich auf zwei Typen von Mobilitätsangeboten des 

Umweltverbundes eingegangen: ÖPNV und Carsharing. 

Es gilt jedoch zu beachten, dass der Vertrieb einzelner Typen von Mobilitätsangeboten nicht 

ausschließlich isoliert untersucht werden kann. So sind die Mobilitätsangebote des Umweltverbundes 

häufig bzgl. der Anforderungen zur Durchführung einer bestimmten Ortsveränderung unterschiedlich 

geeignet. Bspw. wird der Transport des Wocheneinkaufs oder von Möbeln im ÖPNV häufig als recht 

mühsam angesehen. Für diesen Zweck könnte bspw. ein Carsharing-Fahrzeug genutzt werden.
16

 

Entsprechend ist ggf. auch die Nutzung verschiedener Typen von Mobilitätsangeboten erforderlich, 

um für einen Nachfrager eine Alternative zur Nutzung des privaten Pkw darstellen zu können. Der 

gemeinsame Vertrieb von Mobilitätsangeboten kann hier eine Kombination verschiedener 

Mobilitätsangebote für den Nachfrager erleichtern. Entsprechend wird auch dieser Bereich im Rahmen 

der Analysen berücksichtigt werden. 

Bei der Umsetzung der entwickelten Optionen und Modelle können ggf. einzelne Nachfrager von 

Mobilitätsangeboten schlechter gestellt werden, da diese bspw. gezwungen werden den Umgang mit 

einem neuen technischen System des Vertriebs (im Weiteren auch als Vertriebssysteme bezeichnet) 

zu erlernen. Trotzdem kann aus gesamtwirtschaftlicher Sicht die Einführung der entsprechenden 

Optionen und Modelle nach dem Kaldor-Hicks-Kriterium vorteilhaft sein.
17

 Entsprechend wird bei den 

Untersuchungen zwar auch die Sichtweise der Nachfrager und Mobilitätsanbieter berücksichtigt, um 

die unterschiedlichen Auswirkungen zu beschreiben, die letztendliche Bewertung erfolgt aber aus 

einer gesamtwirtschaftlichen Perspektive.
 
 

Für die Bewertung und somit ggf. auch für die Erstellung einer Rangfolge der vorgeschlagenen 

Optionen und Modelle zur Senkung der Kosten der Nachfrager für den Erwerb von Produkten von 

                                                      

16
 Vgl. SAUER / GLASS (2015, S. 103) sowie SOMMER / MUCHA (2013, S. 20). 

17
 Das Kaldor-Hicks-Kriterium ist ein sogenanntes Kompensationskriterium. Es besagt: „Wenn eine Maßnahme 

mindestens einen Akteur soweit besserstellt, dass er den Verlust der Verlierer kompensieren könnte und sich 
nach dieser Kompensation immer noch gegenüber dem Status quo besserstellen würde, so ist die Durchführung 
der Maßnahme eindeutig zu befürworten.“ ERLEI / LESCHKE / SAUERLAND (2007, S. 17). Die Kompensation muss 
allerdings nicht umgesetzt werden. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass aufgrund erforderlicher Werturteile 
Situationen durchaus unterschiedlich bewertet werden können. Vgl. hierzu FRITSCH / WEIN / EWERS (2007, S. 26). 
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Mobilitätsanbietern ist auch die Erstellung und Offenlegung eines Katalogs von Bewertungskriterien 

erforderlich: 

 Jede der vorgeschlagenen Optionen bzw. jedes Modell wird hinsichtlich der erzielten Senkung 

der Transaktionskosten der Nachfrager als primäres Ziel untersucht. Die Optionen bzw. 

Modelle gehen jedoch auch mit Implementierungs- und Betriebskosten (sowohl in Form von 

Produktions- als auch Transaktionskosten) einher. Diese Kostenblöcke werden daher 

gegeneinander abgewogen. Hierbei können auch langfristige Kosten in Form von 

Flexibilitätsverlusten aus Abhängigkeiten von bestimmten Systemen oder Akteuren bestehen. 

Diese Kosten werden ebenfalls berücksichtigt. 

 Die Umsetzung verschiedener Optionen und Modelle kann Geschäftsinteressen privater 

Mobilitätsanbieter beeinträchtigen und zu einer Angebotsverschlechterung eines Typs von 

Mobilitätsangeboten führen.
18

 Dies wird bei den Bewertungen ebenfalls berücksichtigt, da eine 

Angebotsverschlechterung einer Verlagerung von Verkehren hin zum Umweltverbund mit 

hoher Wahrscheinlichkeit entgegensteht. 

 Schlussendlich wird bei der Umsetzung bestimmter Optionen oder Modelle auch 

berücksichtigt, dass in deren Rahmen möglichst viele Nachfrager von Vorteilen profitieren und 

einzelne Nachfrager nicht von der Nutzung von Vertriebssystemen und damit ggf. sogar vom 

Zugang und somit von der Nutzung von Mobilitätsangeboten ausgeschlossen werden.
19

 

Für die Erstellung einer Rangfolge anhand der genannten Kriterien sei darauf hingewiesen, dass die 

vorgenannten Aspekte selbst häufig nicht zu quantifizieren sind und im Rahmen dieser Arbeit 

ausschließlich qualitative Analysen vorgenommen werden. Die entwickelten Optionen und Modelle 

werden dementsprechend hinsichtlich ihrer relativen Vorteilhaftigkeit bewertet, wobei eine 

unterschiedliche Gewichtung einzelner Aspekte auch zu einem anderen als dem im Rahmen dieser 

Arbeit resultierenden Bewertungsergebnis führen kann. Erschwerend kommt die Besonderheit des 

Vertriebs hinzu, dass regelmäßig verschiedene Organisationsmodelle nebeneinander bestehen und 

diese jeweils mit verschiedenen Vor- und Nachteilen verbunden sind.
20

 Auch ist nicht ausgeschlossen, 

dass eine Kombination verschiedener vorgeschlagener Optionen und Modelle die eigentliche 

Vorzugsvariante darstellt. Zusammenfassend werden zwar unterschiedliche Optionen und Modelle 

systematisch dargestellt, diskutiert und bewertet, es können aber aufgrund der Komplexität nur 

vereinzelt Empfehlungen bzgl. einer konkreten Umsetzung abgegeben werden. 

1.2 Teilziele und resultierender Aufbau der Arbeit 

Nachdem sowohl die zentrale Fragestellung als auch die Bewertungsgrundlage offengelegt wurden, 

werden nun die einzelnen Teilziele sowie der Aufbau der Arbeit vorgestellt.  

  

                                                      

18
 Bspw. könnten einzelne Carsharinganbieter ihr jeweiliges Angebot aufgrund von Unrentabilität einstellen. 

19
 Bspw. kann die ausschließliche Nutzung von Smartphones für den Vertrieb von Produkten Nachfrager ohne 

Smartphone von der Nutzung eines Vertriebssystems ausschließen. Hier sind ggf. Alternativen vorzuhalten. 
20

 Bspw. können Smartphones vom Nachfrager für ein Vertriebssystem zur Verfügung gestellt werden und 
gleichzeitig weiterhin die klassischen Automaten vom jeweiligen Anbieter bestehen bleiben. 
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TEILZIELE DER ARBEIT 

Das erste Teilziel der Arbeit ist es, eine geeignete Systematisierung der Aufgaben des Vertriebs von 

Mobilitätsangeboten zu erarbeiten, auf der die nachfolgenden Untersuchungen aufbauen. Hierbei stellt 

der Vertrieb von Mobilitätsangeboten einen aus wissenschaftlicher Perspektive bisher wenig 

strukturierten Forschungsbereich dar.
21

 Somit stellen die vorgenommenen Systematisierungen 

Anknüpfungspunkte und Vereinfachungen für künftige Analysen im Bereich des Vertriebs bspw. 

weiterer Mobilitätsangebote dar. Daher erfolgen teilweise umfangreichere Systematisierungen als für 

die durchzuführenden Analysen zwingend erforderlich wären. Die vollständige Berücksichtigung der 

aus den Systematisierungen resultierenden Alternativen würde den Umfang der vorliegenden Arbeit 

jedoch übersteigen, sodass eine geeignete Auswahl getroffen werden musste. 

Das zweite Teilziel ist der Vergleich von Mikro-Organisationsmodellen für technische Systeme 

hinsichtlich bestimmter Eigenschaften (Transaktionskosten der Nachfrager, Qualitätsparameter, 

Risiken, weitere Kosten und deren Verteilung auf Anbieter und Nachfrager), um somit die jeweiligen 

Vor- und Nachteile aufzuzeigen. Dabei wird auf den Ergebnissen des ersten Teilziels aufgebaut und 

eine Detailbetrachtung der Ausgestaltungsoptionen der technischen Systeme für die Interaktion mit 

dem Nachfrager (Vertriebssysteme) und die Statusprüfung des Nachfragers durchgeführt.
22

  

Drittes Teilziel ist die Formulierung und der Vergleich von Ausgestaltungsoptionen für 

Organisationsmodelle hinsichtlich des Zugriffs der Nachfrager auf Informationen und Leistungen 

mehrerer Mobilitätsanbieter mittels eines einheitlichen Vertriebssystems anstelle der Verwendung 

separater Vertriebssysteme je Mobilitätsanbieter. Ein Beispiel für die praktische Umsetzung des 

Zugriffs des Nachfragers auf Informationen und Leistungen mehrerer Mobilitätsanbieter wäre hierbei 

der gemeinsame Erwerb von Leistungen für den ÖPNV von Anbieter A und für ein Carsharing-

Fahrzeug von Anbieter B mittels einer einzigen Applikation auf dem Smartphone. Diesbezüglich 

werden auch verschiedene Handlungsoptionen der öffentlichen Hand in Form potentiell umsetzbarer 

Ausgestaltungs- und Beteiligungsoptionen verglichen und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile 

dargestellt. Der Vergleich der Ausgestaltungs- und Beteiligungsoptionen erfolgt hinsichtlich der 

erwarteten Wirkungen bzgl. der (gesamtwirtschaftlichen) Kostenreduktion, dem erwarteten 

erforderlichen Aufwand für ihre Implementierung und der erwarteten erreichten Abdeckung bzgl. 

verschiedener Mobilitätsanbieter und somit der erwarteten Senkung der Transaktionskosten der 

Nachfrager.  

AUFBAU DER ARBEIT 

Der Aufbau der Arbeit orientiert sich stark an den formulierten drei Teilzielen. Zunächst wird in 

Kapitel 2 das methodische Vorgehen der Arbeit erläutert sowie ökonomische Theorien und 

Zusammenhänge vorgestellt, welche in den nachfolgenden Analysen Anwendung finden.
23

  

                                                      

21
 Auch der Nationale IT-Gipfel fordert bspw. für die Einführung von intelligenten Verkehrssystemen zunächst die 

Entwicklung eines gemeinsamen Rollenmodells. Vgl. hierzu NATIONALER IT-GIPFEL (2015, S. 20). 
22

 Hierbei handelt es sich um Aufgaben der Rollen „Information über und Verkauf von Produkten“ sowie 
„Definition von Produkten und Entgelten“, die im Abschnitt 4.1.1.1 definiert werden. 
23

 Die in diesem Abschnitt verwendeten ökonomischen Begriffe werden in Kapitel 2 eingeführt. 
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In Kapitel 3 erfolgt eine Definition der grundlegenden Begriffe sowie eine Systematisierung von 

technischen Systemen zur Ortsveränderung und Mobilitätsangeboten. Darauf aufbauend wird der 

jeweilige Status quo der betrachteten Mobilitätsangebote Carsharing und ÖPNV vorgestellt, welche 

als exogene Rahmenbedingungen berücksichtigt werden. Außerdem wird der Vertrieb von 

Mobilitätsangeboten in seinen Grundzügen vorgestellt. Weiterhin werden Anwendungsfälle definiert, 

welche den Zugriff auf verschiedene Mobilitätsanbieter erfordern. Insgesamt stellt Kapitel 3 somit die 

Grundlage für die spätere Einordnung der verschiedenen Mobilitätsangebote sowie die verschiedenen 

Optionen und Modelle zum Vertrieb von Mobilitätsangeboten dar. 

Kapitel 4 umfasst insbesondere die Durchführung der Arbeiten hinsichtlich des ersten Teilziels. Bzgl. 

des Vertriebs werden Aufgaben abstrahiert, strukturiert und zu Rollen
24

 zusammengefasst wie bspw. 

die Definition von Produkten und Entgelten oder die Information über und den Verkauf von Produkten 

von Mobilitätsanbietern für den Nachfrager. Hierbei werden auch schon entsprechende Grundlagen 

für die Analysen der Kapitel 5 und 6 geschaffen. Weiterhin werden in Kapitel 4 auf Basis der 

Strukturierungen erste ausgewählte Beziehungen hinsichtlich ihrer Ausgestaltungsoptionen analysiert. 

Dabei handelt es sich bspw. um die Vergütungsstrukturen von Akteuren, die im Bereich der 

Vertriebssysteme aktiv sind. 

In Kapitel 5 werden verschiedene technische Systeme vorgestellt und es wird analysiert, inwieweit 

diese technischen Systeme einen Einfluss auf die Senkung der Transaktionskosten der Nachfrager 

haben können und welche zusätzlichen Kosten für die Implementierung und den Betrieb dieser 

Systeme ggf. auftreten können. Es handelt sich somit um die Bearbeitung des zweiten Teilziels. Die 

Analysen erfolgen hauptsächlich aus Sicht der Nachfrager sowie einzelner Akteure.
25

 Die Einnahme 

einer übergeordneten Sichtweise erfolgt nur vereinzelt. 

Für die Arbeiten in Kapitel 5 sind weitere Systematisierungen bzgl. der verschiedenen technischen 

Systeme erforderlich. Es werden daher zunächst die unterschiedlichen Prozesse dieser technischen 

Systeme für den Kontakt bzw. den Zugriff des Nachfragers auf Informationen und Leistungen eines 

Mobilitätsanbieters, sowie die Statusprüfung des Nachfragers dargestellt. Anschließend werden 

verschiedene Mikro-Organisationsmodelle aufgestellt. Die einzelnen Mikro-Organisationsmodelle 

umfassen hierbei jeweils eine bestimmte technische Ausgestaltungsoption bzw. ein bestimmtes 

Vertriebssystem und bestimmte Akteure, die Komponenten der technischen Systeme zur Verfügung 

stellen oder Prozesse anbieten. Bspw. stellen der Erwerb von Leistungen an einem Automaten oder 

mit einem Smartphone des Nachfragers zwei unterschiedliche Mikro-Organisationsmodelle dar, da die 

erforderlichen Assets Automat und Smartphone im Regelfall von unterschiedlichen Akteuren zur 

Verfügung gestellt werden. Vorbereitend für Kapitel 6 werden in Kapitel 5 verschiedene technische 

Systeme hinsichtlich ihrer Eignung für die Realisierung des gemeinsamen Vertriebs verschiedener 

Mobilitätsanbieter untersucht.  

                                                      

24
 Für Definitionen der Begriffe „Rolle“ und „Rollenmodell“ sowie des angewendeten Untersuchungsansatzes 

siehe Abschnitt 2.1. 
25

 Hierbei handelt es sich um Akteure, welche die Rollen „Information über und Verkauf von Produkten“ sowie 
„Definition von Produkten und Entgelten“ wahrnehmen, die in Abschnitt 4.1.1.1 eingeführt werden. 
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In Kapitel 6 wird das dritte Teilziel adressiert. Entsprechend werden Optionen für den Zugriff des 

Nachfragers auf Informationen und Leistungen mehrerer Mobilitätsanbieter über ein einziges 

Vertriebssystem untersucht. Es werden verschiedene institutionelle Ausgestaltungs- und 

Beteiligungsoptionen für Akteure und somit auch für die zentrale öffentliche Hand analysiert. Die 

Beteiligungsoptionen der öffentlichen Hand unterscheiden sich neben der unterschiedlichen 

Wahrnehmung von Aufgaben oder der Etablierung von Regeln durch die öffentliche Hand auch 

hinsichtlich der Konstellation und Rollenwahrnehmung der weiteren tätigen Akteure. 

Die erarbeiteten Ausgestaltungs- und Beteiligungsoptionen werden bzgl. ihrer Auswirkungen auf 

einzelne Akteure sowie die Senkung der Transaktionskosten der Nachfrager untersucht. Die 

vergleichende Bewertung der Ausgestaltungs- und Beteiligungsoptionen erfolgt aus übergeordneter 

bzw. gesamtwirtschaftlicher Sicht. Hierbei wird jedoch nicht das optimale Organisationsmodell 

identifiziert, sondern vielmehr Vor- und Nachteile der verschiedenen Ausgestaltungs- und 

Beteiligungsoptionen aufgezeigt. Die Arbeiten basieren hierbei auf den Systematisierungen und 

Erkenntnissen zum ersten und zweiten Teilziel.  

Kapitel 7 schließt die Arbeit mit einem übergreifenden Fazit ab. 
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2 Methodik sowie theoretische Grundlagen 

Die für die Durchführung der Analysen in dieser Arbeit angewendete Methodik, sowie die 

erforderlichen theoretischen Grundlagen werden in den nachfolgenden Abschnitten 2.1 sowie 2.2 kurz 

dargestellt. 

2.1 Methodische Grundlagen 

Für die Durchführung der Analysen wird ein am Fachgebiet Wirtschafts- und Infrastrukturpolitik 

entwickelter Untersuchungsansatz genutzt, welcher hier gekürzt dargestellt wird. Für ausführlichere 

Darstellungen sei auf BECKERS / GIZZI / JÄKEL (2012), GIZZI (2016) sowie für eine Anwendung im 

Bereich der Verkehrstelematik auf BECKERS / GIZZI / JÄKEL (2013) verwiesen. 

In Abschnitt 2.1.1 wird zunächst das allgemeine Vorgehen im Rahmen des Untersuchungsansatzes 

dargestellt. Anschließend erfolgt in Abschnitt 2.1.2 eine Darstellung der im Rahmen dieser Arbeit 

getroffenen Annahmen hinsichtlich einzelner Akteurstypen, um schlussendlich in Abschnitt 2.1.3 die 

im Folgenden verwendeten Analyseparameter und Bewertungskriterien vorzustellen. 

2.1.1 Vorgehen im Rahmen des Untersuchungsansatzes 

Der im Folgenden vorgestellte Ansatz wurde für die ökonomische Analyse realer Fragestellungen 

konzipiert. Für die Analyse ist zunächst festzulegen, welche Fragestellungen mit welchem Ziel, ggf. 

auch unter Berücksichtigung von Nebenbedingungen, untersucht werden. Dies ist im Fall der 

vorliegenden Arbeit bereits in der Einleitung erfolgt. Anschließend ist im Regelfall eine gewisse 

Abstraktion von der Realität in Form der Aufstellung einer Gruppe von Modellen erforderlich, um die 

Analysen durchführen zu können. 

Hierfür wird zunächst ausgehend von der Fragestellung identifiziert, welche Aufgaben und 

Entscheidungen abgebildet werden müssen und welche Interdependenzen zwischen diesen Aufgaben 

und Entscheidungen bestehen. Häufig ist die Abbildung von Aufgaben und Entscheidungen eines 

zugrundeliegenden technischen Systems erforderlich. Hier können sich aufgrund von Schnittstellen 

zwischen einzelnen Komponenten des technischen Systems ebenfalls Interdependenzen zwischen 

verschiedenen Aufgaben ergeben wie bspw. bei der Zurverfügungstellung von Komponenten. Besteht 

zwischen Aufgaben oder Entscheidungen eine Interdependenz bedingt dies einen 

Koordinationsbedarf, dessen Ausgestaltung oft auch Gegenstand der durchzuführenden Analysen ist. 

AUFGABEN, ENTSCHEIDUNGEN UND ROLLEN  

Die Durchführung verschiedener Aufgaben und das Treffen der damit einhergehenden 

Entscheidungen kann so eng miteinander verbunden sein, dass diese im Regelfall gemeinsam 

durchgeführt oder gefällt werden dürften. Bzgl. der Aufgaben und Entscheidungen werden zur 

Modellierung Annahmen getroffen, um diese zu Rollen zusammenfassen zu können.
26

 Eine Rolle stellt 

somit ein Set an Aufgaben und Entscheidungen dar. Ein Akteur ist hierbei ein Individuum oder eine 

                                                      

26
 Vgl. BECKERS / GIZZI / JÄKEL (2012, S. 5) sowie BECKERS / GIZZI / JÄKEL (2012, S. 8). Diese Annahmen werden 

häufig basierend auf empirischen Erkenntnissen getroffen, es besteht aber auch die Möglichkeit des Irrtums.  
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Organisation, welche Aufgaben durchführt und Entscheidungen hinsichtlich dieser Aufgaben trifft.
27

 

Dies wird als die Wahrnehmung einer Rolle bezeichnet. Es können verschiedene Rollentypen 

unterschieden werden, welche in technische und organisatorische Rollentypen unterteilt werden 

können
28

: 

 Zurverfügungstellung Asset (kurz ZVS: technischer Rollentyp): Bei Assets handelt es sich um 

langlebige, materielle Güter, welche zur Durchführung von Prozessen benötigt werden.
29

 Ein 

Akteur, welcher die Rolle Zurverfügungstellung Asset wahrnimmt, wird als Zurverfügungsteller 

Asset bezeichnet und führt die erforderlichen Aufgaben durch, um die Nutzung eines Assets 

für die Durchführung von Prozessen zu ermöglichen. 

 Prozessangebot (kurz PA: technischer Rollentyp): Der Akteur, der die Rolle Prozessangebot 

wahrnimmt, wird als Prozessanbieter bezeichnet. Ein Prozessanbieter koordiniert den Einsatz 

verschiedener Assets zur Durchführung eines Prozesses. Hierbei können verschiedene 

Prozesstypen unterschieden werden
30

:  

o Güter oder Personen können eine räumliche und zeitliche Änderung erfahren. Hierbei 

handelt es sich dann um sogenannte Transportprozesse.  

o Güter oder Personen können aber auch nur eine zeitliche Änderung erfahren. Dies 

wird als Lagerprozess bezeichnet. 

o Güter können zudem sachlich und zeitlich verändert werden. In diesem Fall handelt 

es sich um sogenannte Transformationsprozesse. 

 Angebot Dienstleistung (kurz DL: technischer Rollentyp): Für die Durchführung bestimmter 

Tätigkeiten kann die Durchführung eines einzelnen Prozesses noch nicht ausreichend sein. In 

diesem Fall ist eine Verknüpfung verschiedener Prozesse erforderlich, welche durch den 

Akteur, welcher die Rolle Angebot Dienstleistung wahrnimmt, erfolgt. Der Akteur wird als 

Dienstleister bezeichnet. 

 Angebot Leistung (organisatorischer Rollentyp): Der Akteur, der die Rolle Angebot Leistung 

wahrnimmt, wird als Anbieter Leistung bezeichnet. Wird dem Nachfrager eine Leistung 

angeboten, sind vom jeweiligen Anbieter der Leistung verschiedene Aufgaben und 

Entscheidungen zu treffen. Zunächst bedarf es der Definition der Leistung hinsichtlich 

Quantität und Qualität und der Zuordnung des zugehörigen Entgeltes. Anschließend muss die 

Leistung im Regelfall mit Hilfe der Leistungen verschiedener technischer Rollentypen 

produziert und vertrieben werden. Für beides trägt der Anbieter Leistung die Verantwortung, 

muss die Aufgaben jedoch nicht selbst wahrnehmen. 

KOORDINATIONSBEDARF, KOORDINATIONSBEREICHE UND BEZIEHUNGEN 

Wie bereits dargestellt, können zwischen Aufgaben und Entscheidungen Interdependenzen und somit 

Koordinationsbedarfe bestehen. Besteht eine Interdependenz und die zugehörigen Aufgaben und 

                                                      

27
 Vgl. BECKERS / GIZZI / JÄKEL (2012, S. 9) sowie KLATT (2011, S. 60). 

28
 Vgl. BECKERS / GIZZI / JÄKEL (2012, S. 5-8). 

29
 Vgl. BECKERS / GIZZI / JÄKEL (2012, S. 4). 

30
 Vgl. BECKERS / GIZZI / JÄKEL (2012, S. 4). 
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Entscheidungen sind zwei unterschiedlichen Rollen zugeordnet, besteht zwischen den Rollen ein 

Koordinationsbedarf, der in diesem Fall als Koordinationsbereich bezeichnet wird.
31

 Zwischen diesen 

Rollen und ihren Leistungen besteht sodann eine Beziehung.
32

 Ein Koordinationsbereich kann sich 

ebenfalls ergeben, wenn verschiedene Akteure die gleiche Rolle wahrnehmen. In diesem Fall bildet 

sich hier eine Beziehung zwischen den Akteuren heraus.
33

 Es ergeben sich somit die folgenden Typen 

von Beziehungen: 

 Auftragsbeziehungen: Auftragsbeziehungen bestehen zwischen einem Auftraggeber, welcher 

eine Leistung nutzen möchte und bestimmte Anforderungen an diese Leistung hat und einem 

Auftragnehmer, der eine entsprechende Leistung anbieten kann. Bei der Leistung kann es 

sich auch ganz simpel um die Zurverfügungstellung eines Assets handeln. Im Rahmen von 

Auftragsbeziehungen werden insbesondere die Vertragsgestaltung zwischen dem 

Auftraggeber als Prinzipal und dem Auftragnehmer als Agent mit der Prinzipal-Agent-Theorie 

untersucht, welche in Abschnitt 2.2.1.2 dargestellt wird. 

 Komplementäre Beziehungen: Komplementarität zwischen Leistungen liegt vor, wenn die 

jeweiligen Leistungen sich ergänzen und die gemeinsame Verwendung der beiden Leistungen 

verglichen mit der Einzelverwendung dem jeweiligen Nachfrager einen höheren Nutzen stiftet. 

Ob zwei Leistungen komplementär sind, hängt somit von der jeweiligen Nutzung durch einen 

Nachfrager ab. Erfordert die gemeinsame Verwendung der Leistungen auch ein technisches 

Zusammenwirken der Leistungen, ist Kompatibilität zwischen den Leistungen erforderlich. Bei 

komplementären Beziehungen ist somit insbesondere die Koordination der einzelnen 

Leistungen und somit der Entscheidungen der einzelnen Rollen von Bedeutung und es ist zu 

analysieren wie dieser Koordinationsbereich ausgestaltet wird. Hierbei wird auf die 

Erkenntnisse der Transaktionskostentheorie sowie der Netzwerkökonomik zurückgegriffen, 

welche in den Abschnitten 2.2.1.1 und 2.2.2 vorgestellt werden. Dabei können 

unterschiedliche Arten der Komplementarität der einzelnen Leistungen und somit der 

Beziehungen zwischen den Rollen vorliegen
34

: 

o Sequentielle Beziehung: Die einzelnen Leistungen folgen sequenziell aufeinander und 

ergeben so die Gesamtleistung. 

o Sachlich-komplementäre Beziehung: Die einzelnen Leistungen müssen gemeinsam 

genutzt werden, um die Gesamtleistung zu ergeben. Entsprechend müssen die 

einzelnen Leistungen auch kompatibel zueinander sein. 

o Räumlich-komplementäre Beziehung: Die einzelnen Leistungen werden in 

unterschiedlichen räumlichen Gebieten erbracht, können aber ggf. nur gemeinsam die 

                                                      

31
 Vgl. BECKERS / GIZZI / JÄKEL (2012, S. 8). Es sei darauf hingewiesen, dass Koordinationsbedarfe auch innerhalb 

von Rollen bestehen können, aber nur die Koordinationsbereiche zwischen Rollen durch den 
Untersuchungsansatz abgebildet und dann auch untersucht werden können. Sollen auch Koordinationsbedarfe, 
welche zunächst in einer Rolle bestehen untersucht werden, bedarf es einer erneuten Zuordnung von 
Entscheidungen und Aufgaben zu getrennten Rollen. 
32

 Vgl. BECKERS / GIZZI / JÄKEL (2012, S. 7). 
33

 Vgl. BECKERS / GIZZI / JÄKEL (2013, S. 27). 
34

 Vgl. BECKERS / GIZZI / JÄKEL (2013, S. 6-7). 
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Anforderungen des Nachfragers erfüllen. Bspw. bei Verwendung verschiedener 

Mobilitätsangebote in unterschiedlichen Gebieten müssen diese Leistungen jedoch 

nicht zwangsläufig auch kompatibel zueinander sein.  

 Segmentbeziehung: Segmentbeziehungen liegen zwischen Akteuren vor, welche die gleiche 

Rolle wahrnehmen.
35

  

Die Gesamtheit aus Rollen und Beziehungen ergibt dann das sogenannte Rollenmodell. 

AKTEURE 

Akteure können über eine Vielzahl von individuellen Eigenschaften verfügen.
36

 Um trotzdem Analysen 

durchführen zu können, sind Annahmen erforderlich, um die Akteure modellieren zu können. Somit 

wird innerhalb der Analysen mit idealtypischen Akteuren gearbeitet.
37

 

Allgemein verfügen Akteure über ein Zielsystem, gewisse Verhaltensparameter wie bspw. die 

jeweilige Risikoeinstellung sowie verschiedene Ressourcen.
38

 Bei den Ressourcen handelt es sich im 

Allgemeinen um Geld, Sachmittel, Wissen, Reputation aber auch Macht.
39

 Zwischen den Ressourcen 

bestehen ebenfalls Interdependenzen. So kann etwa durch den Einsatz von Zeit und Geld Wissen 

aufgebaut werden. Allgemein müssen die Ressourcen eines Akteurs geeignet sein, um die Aufgaben 

durchzuführen, welche der Akteur durchführen möchte bzw. um bestimmte Rollen wahrnehmen zu 

können.
40

 

 (PARTIELLE) AKTEURSMODELLE 

Nachdem das Rollenmodell aufgestellt wurde, werden nach dem Untersuchungsansatz den einzelnen 

Rollen Akteuren zugeordnet, welche die jeweilige Rolle wahrnehmen und dadurch ein als 

Akteursmodell bezeichnetes Modell aufgestellt.
41

 Hierbei können Akteure eine oder mehrere Rollen 

wahrnehmen und somit die Verantwortung für die zugehörigen Aufgaben und Entscheidungen 

übernehmen. Ebenso kann eine Rolle durch mehrere Akteure wahrgenommen werden.  

Abweichend vom etablierten Untersuchungsansatz werden im Rahmen dieser Arbeit zunächst 

partielle Akteursmodelle aufgestellt, welche sich dadurch auszeichnen, dass lediglich vereinzelt 

Annahmen für bestimmte Rollen innerhalb des Rollenmodells getroffen werden, während dies für 

andere Rollen noch nicht erfolgt: 

 Dies betrifft insbesondere die Anzahl der Akteure, welche eine bestimmte Rolle wahrnehmen. 

Durch diese Annahme können ggf. auch erst bestimmte Aufgaben und Entscheidungen und 

somit neue Rollen entstehen, die entsprechend neu ins Rollenmodell aufgenommen werden 

müssen. 

                                                      

35
 Vgl. BECKERS / GIZZI / JÄKEL (2013, S. 6) sowie GIZZI (2016, S. 17). 

36
 Vgl. BECKERS / GIZZI / JÄKEL (2013, S. 6). 

37
 Vgl. OSTROM (2008, S. 820). Siehe dazu auch die Ausführungen im nachfolgenden Abschnitt 2.1.2.  

38
 Vgl. BECKERS ET AL. (2008, S. 22) sowie KLATT (2011, S. 61 ff.). 

39
 Vgl. ERLEI / LESCHKE / SAUERLAND (2007, S. 251-256) sowie KLATT (2011, S. 62-63). Hierbei handelt es sich bei 

Macht um eine relative Eigenschaft, die von den Eigenschaften weiterer Akteure abhängt. 
40

 Vgl. BECKERS / GIZZI / JÄKEL (2012, S. 10). 
41

 Vgl. BECKERS / GIZZI / JÄKEL (2012, S. 16). 
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 Weiterhin werden auch Annahmen über die integrierte und desintegrierte Wahrnehmung von 

bestimmten Rollen getroffen und somit bestimmte Rollen durch einen Akteur gemeinsam 

wahrgenommen. 

 Ggf. wird auch bzgl. einzelner Rollen festgelegt, welcher Akteur die jeweilige Rolle 

wahrnimmt, während dies für weitere Rollen noch offengelassen wird. 

Die Einführung eines partiellen Akteursmodells kann somit die Komplexität in gewisser Weise 

reduzieren, da bzgl. einzelner Aspekte bereits gewisse restriktive Annahmen getroffen werden. Nach 

der Aufstellung von partiellen Akteursmodellen können entsprechend auch vollständige 

Akteursmodelle aufgestellt werden und allen Rollen die sie wahrnehmenden Akteure zugeordnet 

werden. 

ORGANISATIONSMODELLE 

Nach Aufstellung der Akteursmodelle sind noch Annahmen über geltende Institutionen für die 

Beziehungen zwischen Rollen zu formulieren und somit Organisationsmodelle zu beschreiben.
42

 So 

beinhaltet ein Organisationsmodell Annahmen darüber, welche Akteure welche Rollen wahrnehmen 

und welche Institutionen dabei auf diese Akteure wirken. Hierbei beeinflussen die jeweiligen 

Institutionen die Entscheidungen und Aufgabendurchführungen von Akteuren, indem sie einen 

entsprechenden Rahmen setzen und somit Spielräume einschränken können oder Anreize für ein 

bestimmtes Verhalten setzen.
43

 Dann kann in informelle Institutionen, welche über Verhaltensweisen 

über einen bestimmten Zeitraum aufgebaut werden und formale Institutionen in Form von Gesetzen 

und Verordnungen unterschieden werden.
44

 Typische Regeltypen sind hierbei einerseits 

Koordinationsregeln und andererseits die Festlegung der Übernahme bzw. Durchführung von 

Aufgaben durch bestimmte Akteure, welche im weiteren Verlauf vereinfacht als 

Rollenwahrnehmungsregeln bezeichnet werden. Rollenwahrnehmungsregeln beinhalten Vorgaben 

bzgl. der Akteure bei der Wahrnehmung einzelner Rollen wie bspw. die maximal zulässige Anzahl von 

Akteuren, welche gleichzeitig eine Rolle wahrnehmen können. Eine Koordinationsregel beeinflusst 

einen Koordinationsbereich einer Beziehung zwischen zwei Rollen und somit die Akteure, welche 

diese Rollen wahrnehmen. Ein sogenannter institutioneller Rahmen umfasst somit die formalen und 

informellen Institutionen und Mittel und Wege, um diese durchzusetzen. Für die Schaffung von 

Institutionen sind teilweise zusätzlich noch sogenannte institutionelle Rollen erforderlich.
45

 

Bei der Formulierung und Analyse von Organisationsmodellen, was ebenfalls die Formulierung von 

Institutionen umfasst, können zwei unterschiedliche Wege beschritten werden: 

 Einerseits besteht die Möglichkeit Mikro-Organisationsmodelle zu formulieren. Hierbei werden 

nur einzelne Koordinationsbereiche und Beziehungen als Ausschnitt des Gesamtsystems 

betrachtet. Für diese werden anhand von Analysen mittels der ökonomischen Theorien und 

                                                      

42
 Vgl. BECKERS / GIZZI / JÄKEL (2013, S. 4). 

43
 Vgl. ERLEI / LESCHKE / SAUERLAND (2007, S. 22) sowie SCHOTTER (1986, S. 117). 

44
 Vgl. NORTH (1991, S. 97) sowie KLATT (2011, S. 93-94). 

45
 Vgl. BECKERS / GIZZI / JÄKEL (2012, S. 12). 
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der definierten Zielsysteme sinnvolle Institutionen ermittelt. Nach Abschluss der Untersuchung 

der einzelnen Koordinationsbereiche und Beziehungen können die einzelnen Mikro-

Organisationsmodelle zu einem Gesamtorganisationsmodell zusammengesetzt werden. Es ist 

dabei darauf zu achten, dass die einzelnen Analyseergebnisse der Mikro-

Organisationsmodelle zu einem gemeinsamen sinnvollen Ergebnis zusammengeführt werden. 

 Andererseits besteht die Möglichkeit der Formulierung vollständiger Organisationsmodelle und 

der anschließenden gebündelten Analyse der relevanten Koordinationsbereiche unter 

Anwendung der ökonomischen Theorien und Einbeziehung des Zielsystems. 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit werden keine vollständigen Organisationsmodelle verglichen, 

sondern einzelne Ausgestaltungs- und Beteiligungsoptionen, bzw. Mikro-Organisationsmodelle für 

einzelne Koordinationsbereiche, die schlussendlich zu einem vollständigen Organisationsmodell 

zusammengesetzt werden können. Hierdurch sind bestimmte Wirkbeziehungen deutlicher ersichtlich 

und die resultierenden Trade-offs besser darstellbar als bei der Betrachtung vollständiger komplexer 

Organisationsmodelle. Da es sich dabei jedoch jeweils um qualitative Analysen handelt, können nur 

Tendenzaussagen getroffen werden.  

VORGEHEN BEI DER ANALYSE 

In Rahmen der Arbeit werden unterschiedliche Typen von Analysen durchgeführt. Die Typen der 

Analysen unterscheiden sich hinsichtlich der Berücksichtigung verschiedener Zustände, welche auch 

in Abbildung 1 dargestellt werden
46

: 

 Zustand 1: Es existiert der Status quo 

 Zustand 2: Es existiert ein bzw. es existieren mehrere alternative Organisationsmodelle 

 

Abbildung 1: Zusammenhänge zwischen Zuständen bei der Analyse von 

Organisationsmodellen
47

 

                                                      

46
 Vgl. für das gewählte Vorgehen GIZZI (2016, S. 43 ff.).  

47
 Quelle: Eigene Darstellung nach GIZZI (2016, S. 27). 

Organisationsmodell n

Organisationsmodell 1

Status quo

Zustand 2Zustand 1
Zeit
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Ziel der Analysen im Bereich des Zustands 1 ist es, zu ermitteln, welche Hürden oder Anreize für die 

Beteiligung einzelner Akteure am zu etablierenden Angebot bzw. Organisationsmodell bestehen. 

Diese werden als Beteiligungsanalysen bezeichnet. Bei der Analyse hinsichtlich Zustand 2 werden die 

einzelnen Modelle zunächst bzgl. der Wirkungen einzelner Analyseparameter untersucht. 

Entsprechend werden diese als Wirkungsanalysen bezeichnet. Weiterhin kann der Wechsel zwischen 

Zustand 1 und Zustand 2 mit Kosten einhergehen. Die Untersuchung dieser Kosten wird als 

Implementierungsanalyse bezeichnet. Zwischen den einzelnen Analysen bestehen gewisse 

Interdependenzen. So können bspw. Ergebnisse der einen Analyse für die Durchführung einer 

anderen Analyse verwendet werden.  

2.1.2 Annahmen zu Akteuren im Rahmen dieser Arbeit 

In diesem Abschnitt werden die in dieser Arbeit verwendeten Akteurstypen sowie einzelne Annahmen 

zu diesen vorgestellt. Neben den jeweils genannten Eigenschaften werden den Akteuren ebenfalls 

folgende Eigenschaften unterstellt, die auch der Transaktionskostentheorie zugrunde liegen, welche in 

Abschnitt 2.2.1.1 vorgestellt wird
48

: Akteure streben nach Nutzenmaximierung, sind aufgrund von 

Informationsmängeln nur begrenzt rational
49

 und können sich opportunistisch verhalten.
50

 

PRIVATPERSON ALS NACHFRAGER VON MOBILITÄTSLEISTUNGEN 

Die Privatpersonen als Nachfrager von Mobilitätsleistungen stellen eine sehr heterogene Gruppe dar. 

Sie unterscheiden sich hinsichtlich der Mobilitätsbedürfnisse, der verfügbaren Assets sowie der 

jeweiligen Zahlungsbereitschaft. Sie verfügen jeweils über einen begrenzten Wissensstand bzgl. 

Mobilitätsleistungen und Angeboten und haben auch nur ein bestimmtes Zeit- und Geldbudget für 

Mobilität zur Verfügung. Dieses Budget setzt sich dabei zusammen aus einem Teilbudget für Such- 

und Informationskosten, um sich über Mobilitätsangebote zu informieren, sowie einem Teilbudget für 

die Nutzung von Mobilitätsangeboten. Hierbei sind unter Umständen auch ggf. einmalig anfallende 

Kosten für ggf. erforderliche Anschaffungen – wie bspw. der Kauf eines Pkw – zu berücksichtigen, die 

evtl. als Trade-off für laufende Kosten angesehen werden. 

PRIVATE AKTEURE 

Im Bereich privater Unternehmen können idealisiert die folgenden beiden Typen von Akteuren 

auftreten: gewinnorientierte und nicht ausschließlich gewinnorientierte, privatwirtschaftlich organisierte 

Unternehmen. Diese können jeweils über unterschiedliche Ressourcenausstattungen verfügen. Im 

Rahmen dieser Arbeit wird nur der Typ des gewinnorientierten, privatwirtschaftlichen Unternehmens 

Bestandteil der Untersuchungen sein.
51

 Es wird davon ausgegangen, dass diese Akteure risikoavers 

sind und somit von risikofreudigen Entrepreneuren abstrahiert.
52

  

                                                      

48
 Vgl. RICHTER / FURUBOTN (2010, S. 3 ff.), SCHUMANN / MEYER / STRÖBELE (2011, S. 488) sowie WILLIAMSON (1990, 

S. 49 ff.). 
49

 Vgl. WILLIAMSON (1990, S. 50-51). 
50

 Vgl. WILLIAMSON (1990, S. 34). 
51

 Vgl. bspw. TIROLE (1989, S. 34 ff.). 
52

 Vgl. BECKERS ET AL. (2008, S. 21-22). 
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ÖFFENTLICHE AKTEURE 

Den Akteuren der öffentlichen Hand wird ein mehrdimensionales und gesamtwirtschaftlich orientiertes 

Zielsystem unterstellt.
53

 Auch bei der Darstellung der Akteure der öffentlichen Hand handelt es sich 

um eine idealisierte Darstellung.
54

 Hierbei wird von einem mehrstufigen staatlichen System 

ausgegangen, wobei hauptsächlich die zentrale Ebene berücksichtigt wird. Da der Fokus der Arbeit 

auf Deutschland liegt, handelt es sich bei der zentralen Ebene um die Bundesebene. Übernimmt die 

zentrale Ebene als Akteur Entscheidungen und Aufgaben, wird der Akteur als „zentrale öffentliche 

Hand“ bezeichnet. Es wird davon ausgegangen, dass die zentrale öffentliche Hand sich risikoneutral 

verhält.
55

 Bei den dezentralen Ebenen handelt es sich bei den Akteuren einer bestimmten Ebene 

jeweils um Gebietsmonopolisten mit unterschiedlichen Voraussetzungen wie Topologie und 

Bevölkerungsdichte und Konzentration auf Ballungsräume, aber auch mit heterogenen Eigenschaften 

wie Finanzausstattungen und Zielsystemen. Das Zielsystem wird hierbei als heterogen 

angenommen.
56

 Bei der Aufteilung der Kompetenzen zwischen zentralen und dezentralen Ebenen 

wird vom Status quo in Deutschland ausgegangen. 

2.1.3 Analyseparameter und Bewertungskriterien 

Im Rahmen der Analysen wird die Ausprägung verschiedener Analyseparameter untersucht, um 

Vergleiche zwischen verschiedenen betrachteten Modellen durchführen zu können. Aufgrund der 

qualitativen Art der Untersuchungen sind im Rahmen dieser Arbeit hier ausschließlich relative 

Vorteilhaftigkeiten und keine absoluten Vorteilhaftigkeiten feststellbar. Für die anschließende 

Bewertung wird auf Bewertungskriterien zurückgegriffen, welche in diesem Fall identisch mit den 

Analyseparametern sind. Beide werden kurz vorgestellt. Es sei darauf hingewiesen, dass 

insbesondere für die Analyse konkreter Ausgestaltungs- und Beteiligungsoptionen bzw. Mikro-

Organisationsmodelle in Kapitel 6 die Analyse- und Bewertungsparameter in Abschnitt 6.3.1 noch 

erweitert werden.  

Entsprechend der zentralen Fragestellung sind insbesondere Optionen für die Senkung der 

Transaktionskosten der Nachfrager zu identifizieren. Zu den Transaktionskosten der Nachfrager 

gehören insbesondere sogenannte Such- und Informationskosten. Hierrunter fallen auch Lernkosten 

für das Erlernen der Bedienung bestimmter technischer Systeme, aber auch bestimmte Zeitkosten, 

wie bspw. die erforderliche Zeit für die Bedienung bestimmter technischer Systeme des Vertriebs.
57

 Es 

werden Aspekte untersucht, die zu einer Senkung der Transaktionskosten der Nachfrager beitragen 

können. Im Sinne einer Bewertung wird also davon ausgegangen, dass geringere Transaktionskosten 

für den Nachfrager positiv zu bewerten sind. 

                                                      

53
 Vgl. TIROLE (1994, S. 1). 

54
 Insbesondere wird die Ebene der Bundesländer und auch Staatenverbünde wie die Europäische Union nicht 

detailliert betrachtet. Die abstrakte Darstellung im Rahmen der Arbeit würde eine entsprechende Betrachtung 
jedoch prinzipiell auch ermöglichen. Der deutsche Föderalismus als Mehrebenensystem spielt jedoch 
hauptsächlich bei der Beschreibung der Organisation des Mobilitätsangebots ÖPNV im Status quo eine 
entscheidende Rolle. Vgl. hierzu Abschnitt 3.2.1.3. 
55

 Vgl. BECKERS ET AL. (2008, S. 22-23). 
56

 Vgl. KLATT (2011, S. 61). 
57

 Vgl. HAASE (2009, S. 256), PETERSEN (1995, S. 64) sowie RUMPKE (2005, S. 107). 
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Die Senkung der Transaktionskosten der Nachfrager kann regelmäßig jedoch nur mit gewissen 

Anpassungen wie bspw. der Etablierung eines neuen Vertriebssystems erreicht werden, sodass die 

Senkung der Transaktionskosten der Nachfrager mit gewissen zusätzlichen Implementierungs- und 

Betriebskosten sowohl in Form von Produktions- als auch von Transaktionskosten unter anderem im 

Sinne von Lernkosten für den erforderlichen Wissensaufbau einhergehen dürfte. Dabei wird im 

Rahmen der Bewertung davon ausgegangen, dass geringere Implementierungs- und Betriebskosten 

als positiv zu bewerten sind. Hierbei sind jedoch neben monetären Kosten auch Kosten in Form von 

Flexibilitätsverlusten aufgrund von Abhängigkeiten zu berücksichtigen, so dass eine Bewertung der 

Gesamtkosten erfolgen muss. 

Schlussendlich ist zu berücksichtigen, welche Nachfrager eine Senkung von Transaktionskosten 

erfahren und welche weiteren Akteure mit Kosten belastet werden. Zu analysieren ist also die 

Verteilung von Vor- und Nachteilen, die aus einer Maßnahme erwachsen. Bei der Bewertung wird 

hierbei eine gleichmäßige Verteilung von Vor- und Nachteilen sehr einseitigen Verteilungen 

vorgezogen. Bei der Berücksichtigung verschiedener Bewertungskriterien ergibt sich die Frage der 

Gewichtung der einzelnen Bewertungskriterien um eine Reihung bzgl. der Vorteilhaftigkeit von 

Organisationsmodellen vornehmen zu können. Für diese Gewichtung sind Werturteile erforderlich.
58

 

Dies ist insbesondere der Fall, wenn bzgl. bestimmter Ziele Zielkonflikte vorliegen. 

2.2 Theoretische Grundlagen  

Im Abschnitt 2.1 ist das methodische Vorgehen vorgestellt worden. Hierbei wird wiederholt darauf 

hingewiesen, dass Analysen unter Anwendung ökonomischer Theorien durchgeführt werden. Auf die 

im Rahmen dieser Arbeit angewendeten Theorien wird in diesem Abschnitt eingegangen. Es handelt 

sich hierbei einerseits um Theorien der Neuen Institutionenökonomik, welche in Abschnitt 2.2.1 

vorgestellt werden, sowie andererseits um Konzepte, die der Netzwerkökonomik zugerechnet werden 

können in Abschnitt 2.2.2.  

Es sei darauf hingewiesen, dass die Theorien der Neuen Institutionenökonomik fortwährend 

Anwendung finden und somit hier gebündelt vorgestellt werden, während die Konzepte der 

Netzwerkökonomik hauptsächlich in Kapitel 6 Anwendung finden. Entsprechend wird auf bestimmte 

Details der Netzwerkökonomik auch erst im Verlauf von Kapitel 6 an geeigneten Stellen eingegangen. 

2.2.1 Neue Institutionenökonomik 

Gegenstand der Neuen Institutionenökonomik ist die Analyse und der Vergleich von  

(Mikro-)Organisationsmodellen. In Abhängigkeit der jeweiligen angewendeten Theorie wird hierbei auf 

die Effizienz von Optionen zur Koordination von Transaktionen oder auf eine geeignete Ausgestaltung 

von Auftragsbeziehungen eingegangen.
59

 Für den Begriff der Transaktion wird die Definition von 

                                                      

58
 Vgl. BECKERS / GIZZI / JÄKEL (2012, S. 14). 

59
 Vgl. bspw. ERLEI / LESCHKE / SAUERLAND (2007, S. 40-41) sowie KLATT (2011, S. 46). 
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COMMONS zu Grunde gelegt. Dieser definiert eine Transaktion als die „Übertragung und Aneignung 

von Verfügungsrechten“ zwischen Transaktionspartnern.
60

  

Im Fokus der Neuen Institutionenökonomik stehen hierbei Opportunismusprobleme, die sich in 

Abhängigkeit vom jeweiligen zu untersuchenden Organisationsmodell ergeben können. Durch 

Anwendung der Theorien können Stärken und Schwächen der jeweiligen Organisationsmodelle 

aufgedeckt werden und somit ggf. die geeigneten Organisationsmodelle für bestimmte Situationen 

identifiziert werden.
61

 

Der Neuen Institutionenökonomik können hierbei unter anderem auch die bereits angesprochenen 

Forschungszweige der Transaktionskostentheorie und der Prinzipal-Agent-Theorie zugeordnet 

werden,
62

 welche in den nachfolgenden Abschnitten 2.2.1.1 sowie 2.2.1.2 vorgestellt werden. Auf die 

weiteren Forschungszweige wird im Rahmen der Analysen nur vereinzelt eingegangen. 

2.2.1.1 Transaktionskostentheorie 

Der Begriff der Transaktion wurde im vorangegangenen Abschnitt definiert. Hierbei gehen 

Transaktionen mit Kosten einher, welche als Transaktionskosten bezeichnet werden. Allgemein lassen 

sich Transaktionskosten in Kosten, die vor Vertragsschluss (ex ante) anfallen sowie solche, die nach 

Vertragsschluss (ex post) anfallen, unterscheiden.
63

 

Die Arbeiten von Ronald COASE gelten dabei als Grundstein der Transaktionskostentheorie. Die 

Existenz von Transaktionskosten liefert aus Sicht von COASE hierbei eine Erklärung, warum 

Unternehmen existieren und Transaktionen nicht ausschließlich über den Markt abgewickelt werden.
64

 

Die Erkenntnisse von COASE wurden unter anderem von Oliver WILLIAMSON weiterentwickelt, welcher 

als Begründer der heutigen Transaktionskostentheorie gilt. 

Nach WILLIAMSON wird im Rahmen der Transaktionskostentheorie in Abhängigkeit der Eigenschaften 

einer Transaktion, die ökonomisch (kosten-)effizienteste Governance-Structure für die Koordination 

der Transaktionspartner identifiziert. Hierbei können verschiedene Eigenschaften von Transaktionen 

einen Einfluss darauf besitzen, welche Governance-Structure in bestimmten Situationen geeigneter 

erscheinen. Diese Eigenschaften werden kurz vorgestellt:
65

 

 Spezifität: Im Rahmen einer Transaktion können einer oder beide Transaktionspartner eine 

Investition tätigen, deren Verwendung in gewisser Weise auf die Transaktion ausgerichtet ist. 

Die Nutzung der Investition hat im Rahmen der Transaktion den höchsten Wert. Bei Nutzung 

für eine andere Transaktion sind gewisse Einbußen für den investierenden 

                                                      

60
 Vgl. COMMONS (1931, S. 652). 

61
 Vgl. ERLEI / LESCHKE / SAUERLAND (2007, S. 40-41). 

62
 Vgl. für einen Überblick bspw. ERLEI / LESCHKE / SAUERLAND (2007, S. 43) oder RICHTER / FURUBOTN (2010, S. 41 

ff.). 
63

 Vgl. WILLIAMSON (1990, S. 22) sowie auch die weiteren Darstellungen in Abschnitt 3.3.3. 
64

 Vgl. ERLEI / LESCHKE / SAUERLAND (2007, S. 41), RICHTER / FURUBOTN (2010, S. 53 f.) sowie WILLIAMSON (2010, S. 
216-217). Den Begriff der Transaktionskosten verwendet Coase hierbei nicht. Siehe diesbezüglich COASE (1937, 
S. 389). 
65

 Vgl. für eine Übersicht MILGROM / ROBERTS (1992, S. 30) sowie WILLIAMSON (1990, S. 59 ff.). 
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Transaktionspartner zu erwarten. Die Differenz zwischen der erstbesten und der 

nächstbesten Nutzung wird auch als Quasi-Rente bezeichnet und stellt eine 

Operationalisierung der Spezifität einer Investition im Rahmen einer Transaktion dar.
66

 

Hierbei können verschiedene Formen der Spezifität insbesondere im Rahmen der 

Zurverfügungstellung und des Betriebs von Assets auftreten.
67

 

 (Umwelt-)Unsicherheit: Unter den Begriff der Umweltunsicherheit fallen die, zumindest für 

einen Transaktionspartner, nicht vorhersehbaren Ereignisse, welche aber einen Einfluss auf 

die Durchführung und den Erfolg einer Transaktion haben können. Hierunter fällt auch die 

Unsicherheit bzgl. des Verhaltens des Transaktionspartners.
68

 

 Häufigkeit und Dauer: Transaktionen können sich weiterhin hinsichtlich ihrer Häufigkeit und 

Dauer unterscheiden. Bei großer Häufigkeit einer Transaktion können Lerneffekte und 

Größenvorteile entstehen bzw. realisiert werden.
69

 

 Grad der Vernetzung mit anderen Transaktionen: Häufig werden verschiedene Transaktionen 

erforderlich sein, um einen bestimmten Prozess oder eine Dienstleistung durchführen bzw. 

anbieten zu können. Entsprechend sind auch die Wechselwirkungen zwischen Transaktionen 

zu berücksichtigen.
70

  

Bei der Analyse werden neben den neoklassischen Produktionskosten auch die hier neu eingeführten 

Transaktionskosten berücksichtigt.
71 

Es werden jedoch ausschließlich qualitative Aussagen zur 

Eignung bestimmter Governance-Structures bzw. Organisationsmodelle getroffen, da die 

Transaktionskostentheorie nicht mathematisch fundiert ist.
72

 

Aus den bereits dargestellten Annahmen hinsichtlich der Eigenschaften der Akteure sowie den oben 

dargestellten Ausprägungen der Parameter bzw. Eigenschaften einer Transaktion ergeben sich die 

folgenden grundlegenden Probleme: 

 Aus der begrenzten Rationalität der Akteure und der bestehenden Unsicherheit folgt, dass 

eine Berücksichtigung aller möglichen Umweltzustände in Verträgen zu aufwendig und damit 

kostenintensiv wäre. Daher sind Verträge unvollständig. 

 Aus dem Opportunismus der Akteure und einer ggf. getätigten spezifischen Investition eines 

Transaktionspartners ergibt sich die Gefahr des Raubs der Quasi-Rente. Dieses 

opportunistische Ausbeuten des einen durch einen anderen Transaktionspartner bezeichnet 

                                                      

66
 Vgl. SCHUMANN / MEYER / STRÖBELE (2011, S. 494) sowie WILLIAMSON (1990, S. 60 ff.). 

67
 Vgl. WILLIAMSON (1990, S. 62-64) und für weitere Ausführungen KLATT (2011, S. 50) sowie SCHUMANN / MEYER / 

STRÖBELE (2011, S. 490-492). 
68

 Vgl. WILLIAMSON (1990, S. 64 ff.). 
69

 Vgl. MILGROM / ROBERTS (1992, S. 31). 
70

 Vgl. MILGROM / ROBERTS (1992, S. 32-33). 
71

 Vgl. BECKERS / GIZZI / JÄKEL (2013, S. 21-23), ERLEI / LESCHKE / SAUERLAND (2007, S. 212-214), SCHUMANN / 
MEYER / STRÖBELE (2011, S. 499-503) sowie WILLIAMSON (1991, S. 79). 
72

 Hingegen besteht zur „Theorie unvollständiger Verträge“ auch auf eine mathematisch-formale Einordnung. Vgl. 
hierzu bspw. GROSSMAN / HART (1986), HART / MOORE (1988) sowie HART / MOORE (1990). 
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man als Hold-Up.
73

 Aufgrund der zuvor genannten Unvollständigkeit der Verträge sind die 

Transaktionspartner vor diesem Verhalten ggf. nicht geschützt.  

Zur Absicherung gegen einen Hold-Up werden Akteure, welche spezifisch investieren, bereit sein ex-

ante höhere Transaktionskosten in Kauf zu nehmen, um sich gegen den Verlust der Quasi-Rente zu 

schützen. Hierbei dürfte in Abhängigkeit der Höhe der Quasi-Rente auch der Umfang der in Kauf 

genommenen erforderlichen Transaktionskosten steigen.
74

 Alternativ besteht die Möglichkeit andere 

Organisationsmodelle als die Koordination über den Markt zu wählen. 

WILLIAMSON untersucht entsprechend die beiden grundlegenden Governance-Structures bzw. 

Organisationsmodelle „Markt“ und „Hierarchie“ sowie die mit diesen Modellen einhergehenden Kosten 

unter besonderer Berücksichtigung der Spezifität.
75

 

Die Koordination über das Organisationsmodell „Markt“ ist dabei insbesondere geeignet für kurzfristige 

Verträge auf (Spot-)Märkten. Im Vergleich zum Modell „Hierarchie“ können ggf. aufgrund der 

Spezialisierung der Akteure Größenvorteile realisiert werden. Die jeweiligen Akteure besitzen hohe 

Anreize ihre Effizienz zu steigern, da sie direkt von geringeren Produktionskosten profitieren. Aufgrund 

der Unvollständigkeit der Verträge besteht im Rahmen der Koordination über das Modell „Markt“ 

jedoch die Gefahr eines Hold-Ups im Rahmen von Nach- bzw. Neuverhandlungen. Überschreitet die 

Spezifität der ausgetauschten Leistung bzw. des für die Erstellung dieser Leistung erforderlichen 

Produktionssystems eine bestimmte Spezifität nicht, so scheint das Modell „Markt“ gegenüber dem 

Modell „Hierarchie“ gewisse Kostenvorteile insbesondere hinsichtlich der ex-ante Transaktionskosten 

zu besitzen. 

Das Organisationsmodell „Hierarchie“ hingegen stellt eine Eigenerstellung durch den jeweiligen Akteur 

dar. Hier können aufgrund der Weisungsmöglichkeiten innerhalb einer Organisation auch Änderungen 

gegenüber der ursprünglichen Planung ohne erforderliche Nachverhandlungen umgesetzt und somit 

flexibel auf Umwelteinflüsse reagiert werden. Übersteigt die Spezifität zusätzlich das oben 

angesprochene Niveau für eine Koordination über das Organisationsmodell „Markt“, steigt das Risiko 

eines Hold-Ups. Hier bietet das Organisationsmodell „Hierarchie“ die Möglichkeit sich diesem Risiko 

zu entziehen und die ansonsten ggf. erforderlichen Transaktionskosten für eine Koordination durch 

das Modell „Markt“ einzusparen.
76

 

Zusätzlich gibt es neben diesen beiden idealtypischen Randlösungen weitere „hybride 

Organisationsmodelle“, welche je nach Design eher Eigenschaften des Modells „Markt“ oder 

„Hierarchie“ tragen. Hierbei handelt es sich bspw. um langfristige Verträge, Joint Ventures, 

Franchising oder ähnliche Modelle. 

                                                      

73
 Vgl. ALCHIAN / WOODWARD (1987, S. 113) sowie SCHUMANN / MEYER / STRÖBELE (2011, S. 493-495). 

74
 Vgl. ALCHIAN / WOODWARD (1987, S. 113-114), WILLIAMSON (1990, S. 64) sowie SCHUMANN / MEYER / STRÖBELE 

(2011, S. 493-495).  
75

 Vgl. WILLIAMSON (1990, S. 70-72). Im Zusammenhang zur Spezifität steht der Begriff der „fundamentalen 
Transformation“. So besteht vor dem Vertragsschluss eine Wettbewerbssituation, welche nach Vertragsschluss in 
ein bilaterales Monopol umgewandelt wird.  
76

 Vgl. KLATT (2011, S. 50-52). 
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2.2.1.2 Prinzipal-Agent-Theorie 

Während im Zentrum der Betrachtungen der Transaktionskostentheorie die Spezifität und die 

Ermittlung geeigneter Koordinationsformen steht, beschäftigt sich die Prinzipal-Agent-Theorie mit 

Auftragsbeziehungen, die sowohl zwischen Akteuren innerhalb einer Organisation, als auch zwischen 

Akteuren verschiedener Organisationen bestehen können. Dabei liegt der Fokus auf den 

Informationsasymmetrien zwischen den beteiligten Akteuren.
77

 In der einfachsten Ausprägung handelt 

es sich bei einer Prinzipal-Agent-Beziehung um einen Auftraggeber, den Prinzipal, und einen 

Auftragnehmer, den Agenten. Der Prinzipal beauftragt den Agenten mit der Erfüllung einer Aufgabe. 

Um diese Aufgabe erfüllen zu können, ist im Regelfall auch ein gewisser Entscheidungsspielraum 

erforderlich, der ebenfalls vom Prinzipal an den Agenten übertragen wird.
78

 Auch hier gelten die oben 

genannten Annahmen hinsichtlich der Akteure. Hierbei können verschiedene Parameter einen 

Einfluss darauf besitzen, inwieweit der Prinzipal die Bemühungen des Agenten beurteilen bzw. 

nachvollziehen kann: 

 Plastizität von Inputfaktoren: Einfluss auf die Nachvollziehbarkeit der Tätigkeiten eines 

Auftragnehmers hat unter anderem auch die Plastizität von Inputfaktoren. So können 

plastische Inputfaktoren, wie bspw. Geld sehr vielfältig eingesetzt werden, sodass der 

Auftraggeber nicht sicher sein kann, ob die genannten Inputfaktoren tatsächlich in seinem 

Sinne eingesetzt worden sind. 

 Beobachtbarkeit von Prozessen: Ähnlich den Inputfaktoren, kann der Auftraggeber auch ein 

Interesse daran haben, die vom Auftragnehmer durchgeführten Prozesse zu beobachten um 

seine Interessen zu wahren. Dies ist jedoch auch nicht immer möglich.
79

 

Das Ergebnis der Tätigkeiten des Agenten kann sowohl von seinen eigenen Bemühungen, gleichzeitig 

aber auch von unvorhergesehenen Umwelteinflüssen beeinflusst werden. Für den Prinzipal ist dabei 

nicht eindeutig erkennbar, welcher Faktor die entscheidende Rolle spielt. Entsprechend besteht ein 

Informationsvorsprung des Agenten gegenüber dem Prinzipal. Es besteht hier die Möglichkeit für den 

Agenten diesen Informationsvorsprung auf Kosten des Prinzipals auszunutzen. Generell sorgen diese 

Informationsasymmetrien dafür, dass Auftragsbeziehungen schwieriger durchführbar sind, da in 

Verbindung mit der Annahme des opportunistischen Verhaltens von Akteuren jeder Auftraggeber 

damit rechnen muss, übervorteilt zu werden. Jedoch stellen Informationsasymmetrien auch kein 

unüberwindbares Hindernis dar. So können Maßnahmen getroffen werden, um die Ziele von Prinzipal 

und Agent in Einklang zu bringen, sodass der Informationsvorsprung weniger relevant ist oder auch 

um Informationsasymmetrien zu begrenzen. Letzteres ist jedoch aufgrund des ggf. erforderlichen 

Wissens zur Aufgabendurchführung und der Komplexität der Wissensübertragung problematisch.
80

  

 

                                                      

77
 Vgl. SCHUMANN / MEYER / STRÖBELE (2011, S. 504). Auf die Unterteilung in den positiven und normativen Zweig 

der Prinzipal-Agent-Theorie wird aufgrund der ohnehin verkürzten Darstellung nicht eingegangen. Für weitere 
Ausführungen diesbezüglich vgl. bspw. RICHTER / FURUBOTN (2010, S. 176). 
78

 Vgl. JENSEN / MECKLING (1976, S. 309). 
79

 Vgl. ALCHIAN / WOODWARD (1987, S. 117). 
80

 Vgl. JENSEN / MECKLING (1995, S. 6-8). 
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Um die Ziele von Agent und Prinzipal in Einklang zu bringen, besteht die Möglichkeit dem Agenten ein 

gewisses Risiko zu übertragen und damit Anreize zu setzen, im Interesse des Prinzipals zu handeln. 

Sämtliche Maßnahmen gehen jedoch mit Kosten einher. 

Das Ziel der Prinzipal-Agent-Theorie ist es nun, Aussagen zur Höhe dieser Agency Kosten zu treffen. 

Agency Kosten entstehen somit wie dargestellt durch Maßnahmen zur Begrenzung der 

Informationsasymmetrien oder zur Begrenzung der Auswirkungen derselben.
81

 Hierbei wird in 

unterschiedliche Formen der Informationsasymmetrien unterschieden: 

 Vor Vertragsschluss können sogenannte „Hidden Characteristics“ vorliegen.
82

 Hierbei handelt 

es sich um ein Informationsdefizit hinsichtlich der Eigenschaften, Qualifikation und Fähigkeiten 

des Agenten bzw. der von ihm erbrachten Leistungen. Dabei kann es zur sogenannten 

Negativauslese oder Adversen Selektion kommen, sodass schlussendlich nur Angebote 

schlechter Qualität vorliegen.
83

 Als Gegenmaßnahmen kann dem Prinzipal vom Agenten 

signalisiert werden, eine bestimmte Qualität anzubieten. Dies kann bspw. durch Garantien 

oder ähnliche Vorgänge erfolgen und wird als Signaling bezeichnet. Alternativ besteht für den 

Prinzipal die Möglichkeit, ein sogenanntes Screening durchzuführen und sich somit selbst ein 

Bild über die Qualität des Angebots zu verschaffen. Hierbei ist fraglich, in wie weit ein 

Screening möglich ist, also die Qualität durch den Prinzipal beurteilt werden kann. 

 Nach Vertragsschluss kann der Fall von „Hidden Information“ und „Hidden Action“ vorliegen.
84

 

Hierbei handelt es sich jeweils um ein Informationsdefizit des Prinzipals bzgl. der 

Eigenschaften bzw. der Tätigkeiten des Agenten. Im Falle von Hidden Information kann bspw. 

der Prinzipal die dem Agenten entstandenen Kosten für die Durchführung einer Aufgabe nicht 

beurteilen. Daher kann der Agent seine Kosten künstlich erhöhen.
85

 Bei Hidden Action 

hingegen ist das Niveau der Anstrengungen des Agenten für den Prinzipal nicht 

nachvollziehbar. Hier kann es wie eingangs erwähnt dazu kommen, dass das Ergebnis vom 

Zufall abhängig ist.
86

 Beide Informationsasymmetrien können zum Problem des „Moral 

Hazard“ führen und können vom Prinzipal durch die Kontrolle des Agenten bzw. durch 

Anreizsetzung zur Zielharmonisierung abgemildert werden.
87

 Hierbei sei angemerkt, dass die 

Möglichkeiten der Kontrolle eines Agenten auch stark von den Eigenschaften der 

übertragenen Aufgabe abhängig sind und somit von den oben geschilderten relevanten 

Parametern. Sind die Inputfaktoren plastisch und die durchgeführten Prozesse für den 

Prinzipal nicht beobachtbar, bleibt diesem nur eine Beurteilung des Outputs. Steht dieser nicht 

in einem klaren Verhältnis zum Input (bspw. durch Benchmarks) ist es für den Prinzipal 

schwierig den Agenten wirksam zu kontrollieren.  

                                                      

81
 Vgl. JENSEN / MECKLING (1976, S. 308). 

82
 Vgl. MCAFEE / MCMILLAN (1987, S. 297 f.), RICHTER / FURUBOTN (2010, S. 175) sowie STIGLER (1961, S. 224). 

83
 Vgl. AKERLOF (1970, S. 493). 

84
 Vgl. ARROW (1991, S. 38 ff.) sowie MCAFEE / MCMILLAN (1987, S. 297 f.). 

85
 Vgl. MCAFEE / MCMILLAN (1988, S. 26). 

86
 Vgl. SCHUMANN / MEYER / STRÖBELE (2011, S. 450-451). 

87
 Vgl. MCAFEE / MCMILLAN (1988, S. 34) sowie PICOT / WOLFF (1994, S. 221). 
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Hinsichtlich der Anreizsetzung durch die Übertragung von Risiko seien im Folgenden noch einige 

Aspekte genannt. Zunächst ist der Begriff Risiko im allgemeinen Sprachgebrauch negativ konnotiert. 

Die Übertragung von Risiko auf einen Agenten beinhaltet jedoch auch positive Aspekte.
88

 So kann 

durch geeignetes Handeln der wirtschaftliche Vorteil des Agenten ggf. sogar größer ausfallen, als 

ohne die Übernahme des entsprechenden Risikos.
89

 Wie Akteure die Übernahme eines Risikos 

bewerten, ist jedoch von deren Risikoeinstellung abhängig. Agenten werden in der Regel – wie auch 

in dieser Arbeit – als risikoaverser als der jeweilige Prinzipal modelliert und werden für die Übernahme 

eines Risikos eine entsprechende Kompensation verlangen.
90

 Im Rahmen dieser Arbeit werden 

insbesondere die folgenden Risikotypen betrachtet
91

: 

 Kostenrisiko: Trägt der Agent das Kostenrisiko, so muss er entstandene Kosten, welche die 

prognostizierten Kosten übersteigen, selbst tragen, kann aber auch gleichzeitig bei geringeren 

Kosten die Differenz einbehalten. Entsprechend führt eine Übertragung des Kostenrisikos auf 

den Agenten zu Anreizen die Kosten zu senken. Hierbei ist aus Sicht des Prinzipals 

sicherzustellen, dass dies nicht zu Lasten der Qualität geht. Entsprechend ist ggf. auch eine 

zusätzliche Kontrolle durch den Prinzipal erforderlich.  

 Absatzrisiko: Trägt der Agent das Absatzrisiko, so kann er zusätzliche Erlöse einbehalten, 

welche durch eine intensivere als die prognostizierte Nutzung entstehen. Gleichzeitig muss er 

aber auch geringere Erlöse akzeptieren, wenn die tatsächliche Nutzung von der erwarteten 

Nutzung nach unten hin abweicht.  

Weiterhin ist zu beachten, dass bei Übernahme eines Risikos durch den Agenten, dieser auch in der 

Lage sein sollte, auf die entsprechenden Faktoren Einfluss zu nehmen. Hat der Agent bspw. keinerlei 

Einfluss auf die Kosten für die Durchführung seiner Aufgaben, ist eine Übertragung des zugehörigen 

Risikos nicht geeignet, entsprechende Anreize zu setzen. 

2.2.2 Weitere ökonomische Konzepte aus dem Bereich der Netzwerkökonomik 

Der Begriff der Netzwerkökonomik ist weniger klar definiert als der der Neuen Institutionenökonomik. 

So kann bereits der namensgebende Begriff Netzwerk sehr breit definiert sein.
92

 Neben physischen 

Netzwerken, wie bspw. dem Stromnetzwerk, können Netzwerke auch aus (juristischen) Personen im 

Sinne von Netzwerken aus Teilnehmern bestehen.
93

 Wird bei den Analysen auf die 

Netzwerkökonomik zurückgegriffen, handelt es sich um spezielle Situationen in denen Mengeneffekte 

auftreten. Diese Mengeneffekte können sowohl in der Produktion, als auch bei der Nutzung 

auftreten.
94

 Hierauf wird in Abschnitt 2.2.2.1 detaillierter eingegangen. Um diese Mengeneffekte 

realisieren zu können, ist häufig die Kompatibilität verschiedener Assets erforderlich. In diesem 

                                                      

88
 Vgl. BECKERS ET AL. (2009, S. 2). 

89
 Dies ist auch abhängig von der in Abschnitt 2.1.1 genannten Risikoeinstellung des jeweiligen Akteurs. 

90
 Vgl. EISENHARDT (1989, S. 60-61). 

91
 Für verschiedene Arten von Risiken, bzw. Wagnisarten vgl. bspw. BUSSMANN (1955, S. 21-24) sowie WOLKE 

(2009, S. 213 ff.). 
92

 Für eine grundlegende Definition von technischen Netzwerken siehe KNIEPS (2007, S. 1-2). 
93

 Vgl. SHY (2011, S. 120). 
94

 Vgl. SHY (2006, S. 1). 
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Zusammenhang sind insbesondere auch Wechselkosten, Lock-In und Pfadabhängigkeiten von 

Bedeutung. Diese Begriffe werden in Abschnitt 2.2.2.2 eingeführt. Schlussendlich wird in Abschnitt 

2.2.2.3 das Konzept mehrseitiger Plattformen eingeführt.  

2.2.2.1 Relevante Mengeneffekte 

Die im weiteren Verlauf vorgestellten Mengeneffekte treten nicht exklusiv im Bereich der 

Netzwerkökonomik auf. Dies gilt insbesondere für die zuerst vorgestellten produktionsseitigen 

Mengeneffekte, welche häufig auch als Größenvorteile bezeichnet werden und bereits im Rahmen der 

Transaktionskostentheorie genannt wurden. Im Rahmen der Analysen dieser Arbeit sind die 

Mengeneffekte jedoch insbesondere im Zusammenhang mit mehrseitigen Plattformen von Bedeutung, 

sodass die Vorstellung im Bereich der Netzwerkökonomik erfolgt. 

PRODUKTIONSSEITIGE MENGENEFFEKTE 

Das Ziel eines Anbieters bzw. eines Produzenten ist es, seine Kapazitäten für die Produktion 

auszulasten. Hierfür ist zumindest das Erreichen einer relativen Kapazitätsauslastung erforderlich. 

Ursache für die dabei auftretenden produktionsseitigen Mengeneffekte sind Fixkosten, die unabhängig 

von der Ausbringungsmenge anfallen.
95

 Die folgenden beiden produktionsseitigen Mengeneffekte 

werden auch häufig in der Literatur genannt
96

: 

 Skalenvorteile: Skalenvorteile werden realisiert, wenn die Auslastung der Kapazitäten durch 

die Durchführung gleicher Prozesse erreicht wird, also der gleiche Output mehrfach erzeugt 

wird. 

 Verbundvorteile: Verbundvorteile werden realisiert, wenn die Auslastung der Kapazitäten 

durch die Durchführung verschiedener Prozesse erreicht wird, also unterschiedliche Outputs 

erzeugt werden. Um die Kapazitäten auszulasten, müssen also ggf. Varianten des Outputs 

entwickelt und hergestellt werden.  

Abschließend sei noch einmal angemerkt, dass produktionsseitige Mengeneffekte oder auch 

Größenvorteile häufig auch in Märkten ohne Netzwerkeigenschaften auftreten.  

KONSUMSEITIGE MENGENEFFEKTE / NETZWERKEFFEKTE 

Verglichen mit den produktionsseitigen Mengeneffekten sind die konsumseitigen Mengeneffekte 

schwieriger zu erläutern. Entsprechend ist hier eine umfassendere Beschreibung erforderlich. Zur 

Verdeutlichung wird der Begriff des nutzenstiftenden Prozesses eingeführt, der außerhalb dieses 

Abschnittes jedoch keine Bedeutung besitzt. Ein nutzenstiftender Prozess ist ein Prozess, dessen 

Durchführung für den Nachfrager einen gewissen Nutzen stiftet. Der Nutzen ist somit in gewisser 

Weise ein bzw. der Output der Durchführung des Prozesses. Ein nutzenstiftender Prozess stiftet 

hierbei nicht notwendigerweise mit jeder Prozessdurchführung den gleichen Nutzen. Hier spielt auch 

die Zeitabfolge (bspw. wann wurde der Prozess das letzte Mal durchgeführt), sowie ggf. bestehende 

Varianten des Prozesses eine Rolle. So stellt vermutlich das zweimalige Ansehen ein und derselben 

                                                      

95
 Vgl. FRITSCH / WEIN / EWERS (2007, S. 184). 

96
 Vgl. SCHUMANN / MEYER / STRÖBELE (2011, S. 299). 
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Kriminalverfilmung einen geringeren Nutzen dar, wenn der zeitliche Abstand zwischen den beiden 

Vorgängen sehr gering ist. Liegen jedoch mehrere Jahre dazwischen kann der Nutzen ggf. wieder das 

Ausgangsniveau erreichen. Ebenso kann der direkt aufeinanderfolgende Konsum zweier 

verschiedener Kriminalverfilmungen dazu führen, dass der Nutzen der zweiten Kriminalverfilmung 

geringer ausfällt. 

Ein konsumseitiger Mengeneffekt, oder auch Netzwerkeffekt liegt hierbei vor, wenn der potentiell 

realisierbare Nutzen bei der Durchführung nutzenstiftender Prozesse mit der Anzahl an kompatiblen 

verfügbaren bzw. zukünftig verfügbaren Elementen ansteigt. Elemente können hierbei Assets oder 

Interaktionspartner sein. Handelt es sich um Interaktionspartner, ist im Regelfall zusätzlich trotzdem 

noch jeweils ein geeignetes vergleichbares Asset bei beiden Interaktionspartnern erforderlich.
97

 Die 

Summe der Elemente wird hierbei der Einfachheit halber als Netzwerk bezeichnet. Zwar ist diese 

Bezeichnung nicht besonders trennscharf, was für den weiteren Verlauf der Arbeit jedoch 

unproblematisch ist.  

An dieser Stelle sei kurz auf die Bedeutung der Anzahl der Varianten eingegangen. In der oben 

genannten Definition wird davon ausgegangen, dass mit steigender Anzahl an Elementen bzw. 

Varianten auch der potentiell realisierbare durchschnittliche Nutzen der Durchführung von 

nutzenstiftenden Prozessen für den Nachfrager ansteigt. Diese Annahme mag für einen Großteil der 

Nachfrager korrekt sein, jedoch ist nicht immer eine Vielfalt in Form eines Variantenreichtums 

erforderlich. Pro Durchführung eines nutzenstiftenden Prozesses ist für den Nachfrager nur ein 

passendes Asset oder ein Interaktionspartner erforderlich, der seine Anforderungen in diesem 

Moment erfüllt.
98

 Eine Variantenvielfalt ist hier nicht erforderlich. Für einzelne Nachfrager kann auch 

ein einziges Element vollkommen ausreichend sein. Hier steigt lediglich die Wahrscheinlichkeit, dass 

seine Anforderungen durch ein Asset, bzw. einen Interaktionspartner erfüllt werden mit der Anzahl der 

verfügbaren Varianten.
99

 Gleichzeitig steigen mit der Anzahl aber auch die Suchkosten, um die 

geeignete Variante aufzufinden. Zur Komplexitätsreduktion wird im weiteren Verlauf der Arbeit jedoch 

davon ausgegangen, dass die Anzahl der Varianten positiv mit dem Nutzen der Durchführung 

nutzenstiftender Prozesse korreliert ist. Gleichzeitig wird aber auch aufgrund der hier ausgeführten 

Darstellungen davon ausgegangen, dass die Intensität der Netzwerkeffekte mit zunehmender 

Netzwerkgröße eine gewisse Sättigung erfährt.
100

 

Wird von der oben genannten Definition ausgegangen, so besitzen Netzwerkeffekte einen 

selbstverstärkenden Effekt, welcher auch als positives Feedback bezeichnet wird. Mit zunehmender 

Variantenvielfalt steigt auch die Attraktivität für weitere Nachfrager dem Netzwerk beizutreten, 

wodurch die Variantenvielfalt selbst oder die Attraktivität der Herstellung weiterer Varianten erhöht 

wird und somit wiederum weitere Nachfrager zum Beitritt bewogen werden.
101

 Die Kehrseite ist hierbei 
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 Vgl. KATZ / SHAPIRO (1985, S. 424) sowie SHY (2006, S. 3). 
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jedoch, dass auch eine entsprechende Abwärtsspirale auftreten kann. Verlassen wichtige Akteure das 

Netzwerk oder stellen die Produktion von Assets für das Netzwerk ein, kann dies aufgrund der 

gesunkenen Attraktivität auch dazu führen, dass weitere Nachfrager das Netzwerk verlassen und die 

Herstellung von Varianten oder die Variantenvielfalt selbst abnimmt.
102

 Diese Eigenschaften führen 

dazu, dass bei vorliegenden Netzwerkeffekten einzelne Netzwerke sehr schnell sehr dominant werden 

können, gleichzeitig aber auch diese Dominanz sehr schnell wieder einbüßen können.
103

  

Die bisherige Darstellung der nutzenstiftenden Prozesse und Netzwerkeffekte vernachlässigt 

Kostenaspekte. So spielen insbesondere auch die erforderlichen Fixkosten für den Beitritt zu einem 

Netzwerk eine Rolle. Würden für den Beitritt zu einem Netzwerk keine Fixkosten anfallen, könnte ein 

Nachfrager schlicht allen Netzwerken beitreten und sämtliche Netzwerkeffekte könnten realisiert 

werden. Aufgrund der regelmäßigen Existenz von Fixkosten ist dies jedoch zumeist nicht vorteilhaft. 

Die Anschaffung eines Telefons kann ein Nachfrager durch Telefonate mit Interaktionspartnern 

amortisieren. Nur wenn sich ausreichend Nachfrager ein Telefon anschaffen, ist eine Amortisation für 

den einzelnen möglich. Prinzipiell verfolgen die Nachfrager dann ein mit den Produzenten 

vergleichbares Ziel. Sie wollen die Fixkosten für ein Gut oder für eine Leistung zumindest 

amortisieren. Somit werden gegen den Nutzen aus nutzenstiftenden Prozessen sämtliche Kosten, die 

dem Nachfrager entstehen, aufgerechnet. Bspw. führen erst verschiedene Filme für einen DVD-

Spieler dazu, dass ein Nachfrager sich einen DVD-Spieler anschafft, da er durch den 

Variantenreichtum an DVDs davon ausgeht, die entstehenden Kosten für DVD-Spieler und zugehörige 

DVDs durch die Durchführung der nutzenstiftenden Prozesse amortisieren zu können. Bei den 

entstehenden Kosten kann es sich also um fixe und variable Entgelte handeln, aber ggf. auch um 

negative Aspekte, die bei der Durchführung eines Prozesses auftreten können. Dies ist bspw. der Fall, 

wenn Teile des Angebots als störend empfunden werden.
104

 

Für diese Arbeit ist weiterhin die Unterscheidung in sogenannte direkte und indirekte Netzwerkeffekte 

erforderlich.
105

 Diese ist bereits im Rahmen der oben genannten Definition angeklungen. 

 Direkte Netzwerkeffekte: Bei direkten Netzwerkeffekten entsteht der Nutzen unmittelbar durch 

die Verbindung zweier Nachfrager mit vergleichbaren Assets, die diesen Nachfragern 

eindeutig zugeordnet sind.
106

 Jeder weitere Nachfrager mit entsprechendem zugeordneten 

Asset stellt eine weitere Option dar, um einen nutzenstiftenden Prozess durchzuführen. Die 

Wahrscheinlichkeit der Amortisation der zunächst erforderlichen Fixkosten ist somit positiv 

korreliert mit der Anzahl der Nachfrager mit vergleichbarem Asset und somit der Zuordnung 
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zum selben Netzwerk.
107

 Hierbei können auch negative Effekte auftreten, wenn bspw. 

Interaktionen mit bestimmten Individuen als störend empfunden werden, aber diese aufgrund 

der Zugehörigkeit zum selben Netzwerk nicht ausgeschlossen werden können. Weitere 

negative Effekte können im zugrundeliegenden physischen Netz auftreten, wenn es aufgrund 

der Anzahl der Nachfrager, welche gleichzeitig einen nutzenstiftenden Prozess durchführen 

wollen, zur Überlastung des physischen Netzes kommt.
108

 

 Indirekte Netzwerkeffekte: Bei indirekten Netzwerkeffekten können zwei Situationen 

unterschieden werden, die beide in der Literatur als indirekte Netzwerkeffekte bezeichnet 

werden, da die auftretenden Effekte Ähnlichkeiten besitzen
109

: Zunächst ist eine Trennung in 

verschiedene Gruppen (an Assets oder Individuen) erforderlich. Die Anzahl der Elemente in 

einer Gruppe hat hierbei einen positiven Effekt auf die Anzahl der Elemente in einer anderen 

Gruppe. Der Nutzen entsteht jedoch auch hier nur durch die Durchführung eines 

nutzenstiftenden Prozesses, welcher im Regelfall nachgelagert ist. 

o Kompatible Assets: Der Nachfrager fragt kompatible Assets nach, die ihm 

gemeinsam bei der Durchführung eines nutzenstiftenden Prozesses größeren Nutzen 

stiften, verglichen mit der Durchführung des Prozesses mit nur einem Asset. Die 

Steigerung der Anzahl der Nachfrager eines bestimmten Assets führt dazu, dass 

mehr Varianten in Form von kompatiblen Assets angeboten werden können, da die 

Auslastung der Kapazitäten der Produzenten nun wahrscheinlicher ist und damit 

auch die Vielfalt der kompatiblen Assets steigt.
110

  

o Matching von Akteuren: Die Akteure sind in die Gruppen der Anbieter und Nachfrager 

unterteilt. Ziel der Akteure ist die Durchführung einer Transaktion, die für den 

Nachfrager dann die Durchführung eines nutzenstiftenden Prozesses ermöglicht. Die 

Anzahl der Akteure der jeweils anderen Gruppe steigert somit die Wahrscheinlichkeit, 

dass ein Partner für die Durchführung der Transaktion gefunden werden kann. 

Vielfalt und Zusammensetzung steigert somit die Attraktivität. Um die einzelnen 

Akteure als Mitglieder einer Gruppe identifizieren zu können, sind Intermediäre 

erforderlich, die Anbieter und Nachfrager entsprechend matchen.
111

 Dies ist bei 

kompatiblen Assets nicht erforderlich.
112

 

Auch bei indirekten Netzwerkeffekten können dabei negative Aspekte auftreten. So kann es 

zu Rivalität bzw. Wettbewerb innerhalb einer Gruppe kommen insbesondere dann, wenn es 
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zu viele Konkurrenten innerhalb einer Gruppe gibt.
113

 Zusätzlich kann es vergleichbar mit den 

direkten Netzwerkeffekten zu Interaktionen mit Akteuren kommen, mit denen keine 

Interaktion gewünscht ist. Aufgrund der Zugehörigkeit zu einem Netzwerk kann dies ggf. nicht 

ausgeschlossen werden. 

Insbesondere bei Auftreten von indirekten Netzwerkeffekten bestehen sachlich-komplementäre 

Beziehungen und innerhalb dieser liegt auch ein Koordinationsproblem zwischen den kompatiblen 

Elementen vor.
114

 Somit ist auch durch die ggf. beteiligte öffentliche Hand in Form eines Planers bei 

der Betrachtung eines Assets oder Akteurs das Verhalten weiterer Akteure wie auch der Hersteller 

kompatibler Assets zu berücksichtigen. 

2.2.2.2 Bedeutung von Kompatibilität 

Zur Realisierung von Netzwerkeffekten müssen – wie dargestellt – in der Regel bestimmte Elemente 

bzw. Assets zueinander kompatibel sein. Kompatibilität beschreibt hierbei: „[…] die Fähigkeit von zwei 

oder mehr Assets zusammenzuwirken, ohne dass zusätzliche Kosten entstehen“.
115

 Zur Herstellung 

von Kompatibilität gibt es idealtypisch zwei Alternativen. Einerseits besteht die Möglichkeit ex-ante, 

also vor Einführung der Assets einen Standard zu definieren, so dass diese von vornherein 

miteinander kompatibel sind.
116

 Andererseits besteht die Möglichkeit ex-post, also nach Einführung 

der Assets einen Adapter zu etablieren, welcher eine Kompatibilität zwischen den Assets erst 

herstellt.
117

 Handelt es sich um kompatible Assets, so bestehen keine Kosten für den Adapter.
118

 Bzgl. 

der Standards sei noch angemerkt, dass es den Herstellern von Assets in Abhängigkeit von den 

technischen Systemen ggf. auch offensteht verschiedene Standards zu unterstützen und somit 

Adapter überflüssig werden zu lassen oder den Adapter in gewisser Weise direkt zu integrieren. Dies 

erfolgt bspw. bei Tri- und Quadband-Mobiltelefonen oder bei Mehrsystemlokomotiven, die 

verschiedene Stromsysteme unterstützen. 

Sind zwei Assets nicht miteinander kompatibel, wird auch von Inkompatibilität gesprochen. Diese kann 

von Herstellern auch gezielt eingesetzt werden, um Wettbewerber auszuschließen, obwohl eine 

Inkompatibilität ggf. technisch nicht erforderlich ist.
119

 So setzen bspw. große Unternehmen nicht auf 

Kompatibilität, während kleine Unternehmen zu Kompatibilität tendieren, um ihre Produkte verkaufen 

zu können.
120

 Insbesondere für Unternehmen mit großen Netzwerken führt gegenseitige Kompatibilität 

zum Verlust von Vorteilen des eigenen Angebots verglichen mit dem Angebot von Wettbewerbern, da 

nun auch die Assets der Wettbewerber kompatibel zu den eigenen Angeboten sind und die 
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Nachfrager des Wettbewerbers somit Zugriff auf ein größeres Netzwerk erhalten.
121

 Gleichwohl kann 

ein hoher Bedarf für Transaktionen zwischen verschiedenen Netzwerken auch im Wettbewerb zu 

Kompatibilität auf technischer und organisatorischer Ebene führen.
122

 

BEDEUTUNG VON WECHSELKOSTEN, PFADABHÄNGIGKEITEN UND LOCK-IN 

Nach LIEBOWITZ / MARGOLIS bedeuten Pfadabhängigkeiten, dass nicht nur die Gegenwart, sondern 

auch die Vergangenheit Einfluss auf die künftige Entwicklung haben.
123

 Hierbei stellt der Wechsel 

eines Pfades auch den Wechsel zwischen zwei Zuständen dar. Dieser Wechsel kann entweder durch 

die bewusste Entscheidung eines Akteurs vollzogen werden oder das Ergebnis eines exogenen 

Schocks darstellen.
124

 Hierbei können für den Wechsel zwischen zwei Pfaden Kosten entstehen, die 

allgemein als Wechselkosten bezeichnet werden.
125

 Übersteigen die Wechselkosten aus Sicht des 

Akteurs den erwarteten Zusatznutzen bzw. die künftigen erwarteten Kostensenkungen aus einem 

Wechsel, so wird sich dieser im Regelfall gegen einen Wechsel entscheiden. Somit stellen 

Wechselkosten ein Hindernis für einen Wechsel dar und der jeweilige Akteur bleibt ggf. in seinem 

gegenwärtigen Zustand. Dies wird dann als Lock-In bezeichnet.
126

 Somit können Pfadabhängigkeiten 

auch dafür sorgen, dass Alternativen nicht bestehen bleiben oder sich gar nicht erst entwickeln 

können und somit ein Wechsel ggf. auch zukünftig nicht mehr möglich ist. Entsprechend kann eine 

Pfadabhängigkeit und der resultierende Lock-In auch für eine gewisse Stabilität sorgen. Liegen wie 

bspw. im Bereich der Netzwerkeffekte ebenfalls positive Feedbackeffekte vor, kann ein Wechsel eines 

Pfades deutlich erschwert und somit auch Pfadabhängigkeiten verursacht werden. 

HERSTELLUNG DER KOMPATIBILITÄT DURCH DIE ETABLIERUNG EINES STANDARDS 

Ein Standard stellt nach FARRELL / SALONER „eine explizite oder implizite Übereinkunft dar, bestimmte 

Kernaspekte in einem einheitlichen Weg zu gestalten bzw. durchzuführen“.
127

 Durch die erreichte 

Kompatibilität kann eine Reduktion der Unsicherheit der Nachfrager hinsichtlich des Erwerbs 

bestimmter Assets erfolgen und somit können die Such- und Informationskosten der Nachfrager 

reduziert werden.
128

 Diese dauerhafte Sicherung der Kompatibilität mittels eines Standards schafft 

jedoch auch eine Pfadabhängigkeit bzgl. dieses Standards, wodurch mit Standards häufig auch die 

folgenden Wirkungen einhergehen: 

 Es erfolgt eine Verringerung des Variantenreichtums an Assets bzw. auch Prozessen, da 

diese dem definierten Standard entsprechen müssen.
129
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 Wie oben bereits dargestellt, kann es zu einer Verlangsamung oder einer Verhinderung von 

Innovationen kommen, da Wechselkosten als zu hoch eingeschätzt werden. 

 Für eine Standardisierung entstehen ebenfalls Kosten. Zu diesen Kosten kommen ggf. auch 

versunkene Kosten
130

 bei frühen Investoren oder Nachfragern hinzu, die Assets erwerben, die 

nicht zum letztlich etablierten Standard kompatibel sind. 

Für die Etablierung von Standards gibt es nach FARRELL / SALONER verschiedene Optionen. Sie 

nennen als Optionen die unabhängigen Aktivitäten von Marktteilnehmern, die formale Koordination 

durch freiwillige Standardisierungskomitees oder den Eingriff durch die öffentliche Hand.
131

 

HERSTELLUNG DER KOMPATIBILITÄT DURCH DIE NUTZUNG EINES ADAPTERS 

Neben der ex-ante Einigung auf einen Standard gibt es – wie dargestellt – ebenso die Möglichkeit ex-

post für Kompatibilität zu sorgen. Hierbei ermöglicht ein Adapter Kompatibilität zwischen grundsätzlich 

inkompatiblen Assets zu erreichen. Entsprechend kommen Adapter häufig zum Einsatz, wenn bereits 

umfangreiche Bestandssysteme existieren und hier zwischen einzelnen Assets eine Kompatibilität 

hergestellt werden soll. Ein Beispiel hierfür sind die Adapter zwischen verschiedenen Steckern von 

Elektrizitätssystemen. Teilweise wird dies auch als Herstellung von Interoperabilität bezeichnet. 

Ein Nachteil von Adaptern stellt die Tatsache dar, dass häufig nicht der gleiche Grad der Kompatibilität 

erzielt wird, wie es durch einen Standard möglich gewesen wäre. Beispielsweise liefern 

Dokumentenkonvertierungen zwischen Open-Office und Microsoft Office häufig nur bei sehr einfachen 

Dokumenten zufriedenstellende Ergebnisse. Entsprechend stellen Adapter oftmals nur einen 

gewissen Grad an Kompatibilität her.
132

 Zusätzlich muss sich zunächst ein Akteur finden, welcher 

einen entsprechenden Adapter entwickelt. Dominante Unternehmen werden hier versuchen ihre 

Produkte so zu gestalten, dass die Kosten für Adapter vergleichsweise hoch ausfallen oder deren 

Effizienz, also der Grad der Kompatibilität, vergleichsweise gering ist.
133

 Auf der anderen Seite liefert 

ein Adapter jedoch auch den Vorteil, dass zunächst verschiedene Pfade bei der Entwicklung von 

Innovationen verfolgt werden können, deren Kompatibilität ggf. nachträglich über einen Adapter 

hergestellt wird. Dadurch kann unter Umständen auch ein höherer Variantenreichtum erreicht 

werden.
134

 

2.2.2.3 Mehrseitige Plattformen 

Wie im Bereich der konsumseitigen Mengeneffekte oder auch Netzwerkeffekte bereits dargestellt, ist 

zur Generierung von indirekten Netzwerkeffekten für das Matching von Akteuren ein Intermediär, auch 

als Plattform bezeichnet, erforderlich, um die kompatiblen Akteure zueinander zu bringen bzw. um den 
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jeweiligen Transaktionspartner zu finden. Diese Aufgabe wird auch häufig als Matching bezeichnet.
135

 

Entsprechend beziehen sich die nachfolgenden Ausführungen auch ausschließlich auf mehrseitige 

Plattformen mit dem Ziel des Matchings von Transaktionspartnern. In der Literatur werden unter dem 

Begriff der Plattformen häufig auch die oben genannten Intermediäre zur Realisierung indirekter 

Netzwerkeffekte zwischen kompatiblen Assets und ggf. sogar Kommunikationsnetzwerke gefasst, die 

im Rahmen der weiteren Betrachtungen für diese Arbeit jedoch nur eine untergeordnete Rolle spielen. 

Weiterhin wird das Konzept „Plattform“ bzw. die zugehörigen Erkenntnisse hauptsächlich in Kapitel 6 

verwendet. Daher wird in diesem Abschnitt zunächst nur eine Einführung gegeben, während weitere 

Details, wie bspw. Ausgestaltungsoptionen an relevanter Stelle in Kapitel 6 vorgestellt werden. 

DEFINITION 

Die Definition des Begriffs Plattform ist schwierig. Zunächst existiert zusätzlich der Begriff des 

zweiseitigen Marktes, der weitestgehend synonym zum Begriff Plattform von anderen Autoren 

verwendet wird. Allerdings gibt es keine allgemein akzeptierte Definition einer Plattform oder eines 

zweiseitigen Marktes.
136

 

Bei einer Plattform im Sinne dieser Arbeit handelt es sich im Kern um einen durch Informations- und 

Kommunikationssysteme geschaffenen virtuellen Ort zur Koordination von Akteuren, die 

Transaktionen durchführen wollen.
137

 Somit wäre statt des Begriffs zweiseitiger Markt eigentlich der 

Begriff zweiseitiger Marktplatz angemessener.
138

 Dieser wird jedoch in einem solchen Zusammenhang 

in der Regel nicht verwendet. Entsprechend wird in dieser Arbeit dem Begriff Plattform der Vorzug vor 

dem Begriff zweiseitiger Markt gegeben. 

Konstituierende Merkmale für eine Plattform in dieser Arbeit sind somit einerseits die Existenz von 

mindestens zwei klar trennbaren Seiten bzw. Gruppen.
139

 Zwischen den Seiten bestehen keine 

Substitutionseffekte, während dies innerhalb der Gruppen durchaus möglich ist.
140

 Andererseits ist die 

Attraktivität der Plattform für eine Seite bestimmt durch die Größe, die Vielfalt und die 

Zusammensetzung der Akteure der anderen Seite(n).
141

 Es liegen somit auch indirekte 

Netzwerkeffekte vor.  
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müssen vom Anbieter der Plattform gestellt werden. Siehe hierzu auch BAKOS (1998, S. 35), BELLEFLAMME / 
TOULEMONDE (2005, S. 1), EVANS (2003a, S. 192), EVANS / SCHMALENSEE (2007, S. 155), JULLIEN (2005, S. 233), 
MEYER (2012, S. 37), ROCHET / TIROLE (2006, S. 646), RYSMAN (2009, S. 125) sowie SCHWICKERT / PFEIFFER (2000, 
S. 5). 
138

 Vgl. SCHWICKERT / PFEIFFER (2000, S. 4). 
139

 Vgl. EVANS (2003a, S. 192), HAGIU / WRIGHT (2014, S. 4), MEYER (2012, S. 40), PARKER / VAN ALSTYNE (2005, S. 
1494), ROSON (2005, S. 142-143) sowie WRIGHT (2004, S. 44). 
140

 Siehe hierzu die detaillierteren Ausführungen in Abschnitt 6.2.1.2. 
141

 Vgl. ARMSTRONG / WRIGHT (2004, S. 1), CAILLAUD / JULLIEN (2003, S. 309-310), EVANS (2003a, S. 192), NOCKE / 
PEITZ / STAHL (2007, S. 1141), PARKER / VAN ALSTYNE (2005, S. 1496), PEITZ (2006, S. 321-322), ROCHET / TIROLE 
(2004, S. 3), ROSON (2005, S. 142-143), RYSMAN (2009, S. 125) sowie WRIGHT (2004, S. 44). 
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Hierbei erfordert die Zugehörigkeit zu einer Plattform einen bewussten Zutritt über eine erkennbare 

Grenze hinweg.
142

 Entsprechend ist auch ein Austritt klar zu erkennen. Der Zutritt stellt die 

sogenannte Teilnahme an einer Plattform dar. Die Akteure, welche sich der Plattform anschließen, 

werden somit auch als Teilnehmer bezeichnet.
143

 Hierbei muss jede Seite über mehr als einen 

Teilnehmer verfügen. Würde auf Seiten der Anbieter nur ein Akteur teilnehmen, würde es sich bspw. 

um einen Online-Shop dieses Teilnehmers handeln.
144

 Gleichzeitig kann die Zugehörigkeit zu einer 

der Gruppen in Abhängigkeit von der durchgeführten Transaktion aber auch wechseln. Für jede 

konkrete Transaktion ist die Zugehörigkeit zu einer Seite jedoch eindeutig.
145

 So können Akteure 

bspw. bei Ebay in einzelnen Transaktionen als Verkäufer und in anderen als Käufer auftreten. Ist für 

die Zugehörigkeit zu einer Gruppe jedoch eine Investition erforderlich, so dürfte ein Wechsel der 

Gruppen aufgrund der somit bestehenden Wechselkosten erschwert sein.  

Stellt die eine Gruppe der Teilnehmer die Nachfrager dar, handelt es sich um sogenannte Business-

to-Consumer Plattformen (B2C) in Abgrenzung zu Business-to-Business Plattformen (B2B), wo 

Nachfrager nicht zur Teilnahme an der Plattform zugelassen werden.
146

 

FORMEN DES MATCHINGS 

Nachdem der Begriff der Plattformen nun eingeführt wurde, wird noch der Begriff des Matchings 

genauer untersucht. Fraglich ist zunächst, was „gematched“ wird. An der Plattform können – wie 

dargestellt – verschiedene Akteure teilnehmen, welche Transaktionen durchführen möchten. In 

Abhängigkeit der Art einer Transaktion können hierbei unterschiedliche Konstellationen auftreten. 

Möchte ein Akteur die Leistungen eines anderen Akteurs in Anspruch nehmen, erfolgt ein Matching 

von Leistungen zu Akteuren. Entsprechend ist für die Vielfalt insbesondere die Vielzahl an Leistungen 

von Bedeutung und weniger die Anzahl der teilnehmenden Akteure. Es ist aber auch möglich, dass 

Akteure miteinander „gematched“ werden, wie dies bspw. auf Dating-Portalen erfolgt. Hier steigt mit 

der Anzahl an Akteuren auch direkt die angebotene Vielfalt.  

Das Matching selbst kann auf unterschiedliche Art und Weise erfolgen. Hierbei ist entscheidend, ob 

der Plattform sämtliche Daten für die Durchführung eines Matchings vorliegen oder ob weitere 

Informationen erforderlich sind
147

: 

 Werden von den jeweiligen Teilnehmern auf den Seiten alle erforderlichen Informationen zu 

gewünschten Transaktionen zur Verfügung gestellt, kann das Matching zumindest teilweise 

automatisiert werden. Die angebotenen Transaktionen können die Anbieter in eine Datenbank 

einstellen. Für passende Transaktionsoptionen der Nachfrager erfolgt dann in der Regel das 

Durchsuchen der Datenbank.  

                                                      

142
 Vgl. SCHWICKERT / PFEIFFER (2000, S. 5). 

143
 Vgl. HAGIU / WRIGHT (2011, S. 7 ff.). 

144
 Vgl. SCHWICKERT / PFEIFFER (2000, S. 16). 

145
 Vgl. EVANS (2003a, S. 192) sowie HAGIU / WRIGHT (2011, S. 7 ff.). 

146
 Vgl. PEITZ (2006, S. 318). 

147
 Nach BELLEFLAMME / PEITZ (2010, S. 1059) sowie HAGIU / WRIGHT (2011, S. 9) sollte der Anbieter der Plattform 

keinen Einfluss auf Gestaltung von Transaktionsoptionen und Entgelten besitzen. Dies wird im Rahmen dieser 
Arbeit jedoch eher als Ausgestaltungsoption gesehen. 
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o Die Suche und somit teilweise auch das Matching kann entweder durch die Plattform 

bzw. den Intermediär erfolgen. Hierbei kann dann dem jeweiligen Teilnehmer nur ein 

Ausschnitt des Suchergebnisses dargestellt werden. Ein Beispiel dafür stellt die 

Partnervermittlung dar. 

o Alternativ kann ein Teilnehmer die Parameter seiner Suche selbst definieren und sich 

dann aus den Suchergebnissen die geeigneten Transaktionsoptionen selbst 

auswählen.  

In beiden Fällen ist jedoch zunächst keine Interaktion erforderlich, um ein Matching zu 

erreichen. Die Auswahl der Plattform durch die Teilnehmer stellt hierbei bereits eine gewisse 

Vorauswahl an Transaktionsoptionen dar. So gibt es spezialisierte Plattformen für Immobilien, 

Hotels etc. aber auch innerhalb dieser Bereiche gibt es noch weiter spezialisierte Plattformen.  

 Es ist jedoch ebenso möglich, dass eine Interaktion zwischen den Teilnehmern erforderlich ist, 

um ein Matching herbei zu führen. In diesem Fall muss auch ein Raum für eine Interaktion 

zwischen den Teilnehmern geschaffen werden. Ein Beispiel hierfür stellt der Nachtclub dar. 

Hier sind der Plattform bzw. dem Intermediär nur sehr rudimentäre Informationen hinsichtlich 

der gewünschten Transaktionsoptionen der Teilnehmer bekannt. 

Im weiteren Verlauf wird auf Partnervermittlung und Nachtclub nicht weiter eingegangen, sondern es 

wird ausschließlich das Matching von Leistungen zu Individuen weiter untersucht. In diesem Fall ist für 

die Durchführung der Transaktion nach dem Matching, die Plattform eigentlich nicht mehr 

erforderlich.
148

 Die Phase der Information über die Transaktionsoptionen und das Matching sind 

abgeschlossen. Die Durchführung der Transaktion, welche im Falle der Mobilitätsleistungen später 

auch als Umsetzung bezeichnet werden wird,
149

 kann aber ebenfalls von der Plattform unterstützt 

werden.
150

 So kann ein Interaktionsraum angeboten werden, um ggf. nach dem Matching erforderliche 

Interaktionen durchzuführen. Durch weitere Dienstleistungen kann auch verhindert werden, dass nach 

erfolgreichem Matching die Teilnehmer die Plattform bei künftigen Transaktionen umgehen.
151

 So 

besteht bspw. bei Ebay die zusätzliche Dienstleistung in der Möglichkeit mit dem angeschlossenen 

Zahlungsdienst PayPal die Gegenleistung direkt zu erbringen und eine Bewertung für den 

Transaktionspartner abzugeben. Im Rahmen dieser Arbeit wird davon ausgegangen, dass auch die 

erforderliche Interaktion nach Durchführung des Matchings zu einer Mobilitätsleistung durch die 

Plattform abgebildet wird. 

ALLGEMEINE ERFOLGSFAKTOREN VON PLATTFORMEN 

Damit die Plattform erfolgreich ist, sollte die Durchführung von Transaktionen unter Einbindung einer 

Plattform kostengünstiger erfolgen, als ohne deren Beteiligung oder zumindest alternative Vorzüge 

                                                      

148
 Vgl. EVANS / SCHMALENSEE (2008, S. 677), HAGIU (2007, S. 115), HAGIU / WRIGHT (2011, S. 1) sowie PEITZ 

(2006, S. 317-318). 
149

 Vgl. Abschnitt 3.3.3. 
150

 Vgl. KOLLMANN (2000, S. 103) sowie SCHWICKERT / PFEIFFER (2000, S. 5). 
151

 Vgl. BELLEFLAMME / TOULEMONDE (2004, S. 11). 
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bieten, die Kosten aufwiegen können.
152

 Im Bereich des Matchings reduzieren Plattformen 

insbesondere die Such- und Informationskosten ihrer Teilnehmer.
153

 Um diese Such- und 

Informationskosten senken zu können, ist zunächst ein gewisses Informationsdefizit bei den 

Teilnehmern erforderlich.  

Informationskosten bestehen hierbei insbesondere dann, wenn es sich um stark fragmentierte 

Angebote handelt und eine gewisse Unsicherheit über Angebot und Nachfrage besteht. 

Beispielsweise sind im Bereich von Flügen und Hotels die Transaktionsangebote recht stabil, aber 

aufgrund der Vielzahl an Anbietern sehr unübersichtlich. Außerdem sind die Entgelte sehr volatil. Es 

besteht mithin ein Informationsdefizit beim Nachfrager. Hier können Plattformen eine Abhilfe 

schaffen.
154

 Im Bereich von Haus- und Fahrzeugverkäufen hingegen ändern sich die 

Transaktionsoptionen ständig, sodass auch hier ein einheitlicher Anlaufpunkt für Interessenten und 

Anbieter in Form einer Plattform von Vorteil ist. Hierbei bieten Plattformen als durch Informations- und 

Kommunikationssysteme geschaffene virtuelle Orte zur Koordination von Akteuren Vorteile der 

elektronischen Kommunikation und Datenhaltung.
155

 Entsprechend entstehen Anbietern von 

Plattformen aber auch regelmäßig hohe Fixkosten, während die variablen Kosten für die Durchführung 

eines Matchings sehr gering sind.
156

  

Weiterhin gilt, dass bei Erforderlichkeit gewisser Investitionen für die Teilnahme an einer Plattform, 

diese Investition ein gewisses Risiko für die Teilnehmer bedeutet. Dies gilt insbesondere dann, wenn 

eine Plattform erst kürzlich geschaffen wurde und noch nicht ausreichend Akteure auf den anderen 

Seiten der Plattform angeschlossen sind. Es handelt sich hierbei um ein Henne-Ei-Problem. Ein 

gewisses Minimum an Teilnehmern muss an jeder Plattformseite bestehen, um weitere Teilnehmer für 

die Plattform gewinnen zu können.
157

  

Um dauerhaft bestehen zu können, müssen Plattformen eine gewisse Anzahl an Teilnehmern auf 

allen relevanten Seiten zur Teilnahme bewegen.
158

 Diese wird häufig auch als kritische Masse 

bezeichnet, deren Umfang sich nicht genauer spezifizieren lässt. Es wird jedoch häufig konstatiert, 

dass die kritische Masse erreicht ist, wenn die indirekten Netzwerkeffekte so stark ausgeprägt sind, 

dass es zu einem selbstverstärkenden Effekt kommt und die Teilnehmerzahl der Plattform auch ohne 

                                                      

152
 Vgl. BAKOS (1998, S. 35), EVANS (2003a, S. 192), LUCKING-REILEY / SPULBER (2001, S. 57-58) sowie SPULBER 

(1996, S. 135). 
153

 Vgl. EVANS (2013, S. 3), ENGSTRÖM / SALEHI-SANGARI (2007, S. 3-4), LUCKING-REILEY / SPULBER (2001, S. 57-
58), NICKERSON / OWAN (2002, S. 3-4), SCHMID (1993, S. 468-469), SCHWICKERT / PFEIFFER (2000, S. 5), SPULBER 
(1996, S. 135) sowie SYDOW / MÖLLERING (2009, S. 127-128).  
154

 Vgl. BELLEFLAMME / TOULEMONDE (2005, S. 1), KAPLAN / SAWHNEY (2000, S. 100 ff.), KATHAWALA / ABDOU / 
FRANCK (2002, S. 453), PEITZ / SCHWALBE (2016, S. 233-234), SCHWEITZER / FETZER / PEITZ (2016, S. 5) sowie 
SCHWICKERT / PFEIFFER (2000, S. 23) und die dort angegebenen Quellen. Dies kann auch für die Anbieter zu einer 
besseren Auslastung von Kapazitäten führen. 
155

 Vgl. BELLEFLAMME / TOULEMONDE (2005, S. 1), EVANS / SCHMALENSEE (2007, S. 158), ENGSTRÖM / SALEHI-
SANGARI (2007, S. 3-4), LUCKING-REILEY / SPULBER (2001, S. 56), SCHWICKERT / PFEIFFER (2000, S. 5) sowie 
WOMACK (2002, S. 133). 
156

 Vgl. JULLIEN (2005, S. 233), LUCKING-REILEY / SPULBER (2001, S. 62) sowie PARKER / VAN ALSTYNE (2005, S. 
1497). 
157

 Vgl. CAILLAUD / JULLIEN (2003, S. 310), GANDAL (2002, S. 81) sowie JULLIEN (2005, S. 234). 
158

 Dieser Nachfragerstamm, welcher nur bei Vorliegen von Wechselkosten erreicht werden kann, wird dann 
häufig auch als installed base bezeichnet.  
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das Ergreifen geeigneter unterstützender Maßnahmen weiter anwächst.
159

 Hierbei spielen ebenfalls 

die Erwartungen von Teilnehmern hinsichtlich der Bedeutung einer Plattform eine Rolle. So kann eine 

Teilnahme in einem frühen Stadium erfolgen, wenn davon ausgegangen wird, dass die Plattform in 

Zukunft größere Bedeutung gewinnen wird.
160

  

 

                                                      

159
 Vgl. EVANS (2013, S. 4-5) sowie ARNI (2003, S. 17) und die dort zitierten Quellen. 

160
 Vgl. DAVID (1985, S. 335), GANDAL (2002, S. 81), JULLIEN (2005, S. 253), KATZ / SHAPIRO (1985, S. 426), SHY 

(2006, S. 3) sowie VAN HOVE (1999, S. 144). 
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3 Grundlagen des Vertriebs von Mobilitätsangeboten 

Vor der Analyse konkreter Untersuchungsfragen ist zunächst zu erläutern, in welchem Kontext die 

Analysen stattfinden. In diesem Kapitel werden daher die erforderlichen Grundlagen bzgl. der 

betrachteten Mobilitätsangebote und des Vertriebs dargelegt. Dazu werden in Abschnitt 3.1 zunächst 

grundlegende Definitionen und Systematisierungen im Bereich des Angebots von Mobilitätsleistungen 

durchgeführt. Es werden Rollen für die Durchführung von Aufgaben technischer Systeme für 

Ortsveränderungen definiert. Mithilfe dieser Rollen können verschiedene Mobilitätsangebote 

abgebildet und voneinander abgegrenzt werden. Entsprechend werden in Abschnitt 3.2 die 

betrachteten Mobilitätsangebote ÖPNV und Carsharing in diese Systematisierungen eingeordnet und 

der Status quo dieser Mobilitätsangebote dargestellt. Anschließend wird in Abschnitt 3.3 der Begriff 

Vertrieb eingeführt und seine Anwendung im Bereich der Mobilitätsangebote dargestellt sowie die 

Aufgaben des Vertriebs hergeleitet und der Begriff Vertriebsfunktionen eingeführt. In Abschnitt 3.4 

werden abschließend Situationen aufgezeigt, in denen Ortsveränderungen nicht mit ausschließlich 

einem Mobilitätsangebot bewältigt werden können. 

3.1 Definition und Besonderheiten von Mobilitätsangeboten 

In der Literatur werden verschiedene Begriffe zur Bezeichnung von Optionen zur Ortsveränderung 

verwendet. Der in dieser Arbeit verwendete Begriff des Mobilitätsangebots wird zunächst in Abschnitt 

3.1.1 definiert. Anschließend wird in Abschnitt 3.1.2 eine Systematisierung von Mobilitätsangeboten 

vorgenommen, um eine Einordnung der betrachteten Mobilitätsangebote ÖPNV und Carsharing sowie 

potentiell weiterer Mobilitätsangebote durchführen zu können. Dafür werden verschiedene Rollen 

definiert. In Abschnitt 3.1.3 werden anschließend die Klassifikation von Mobilitätsangeboten als 

Dienstleistung und die Besonderheiten von Mobilitätsangeboten dargestellt. Hieraus ergeben sich 

ebenfalls Besonderheiten für den Vertrieb von Mobilitätsangeboten, die in den nachfolgenden Kapiteln 

berücksichtigt werden. 

Ziel dieses Abschnitts ist die Schaffung eines Rahmens, um Mobilitätsangebote systematisch 

voneinander abgrenzen zu können und somit in den nachfolgenden Analysekapiteln auf die jeweiligen 

Anforderungen im Bereich des Vertriebs eingehen zu können. Die vorgestellten Systematisierungen 

ermöglichen dabei auch eine Anwendung über die betrachteten Mobilitätsangebote ÖPNV und 

Carsharing hinaus. 

3.1.1 Definition des Begriffs „Mobilitätsangebot“ 

Mobilitätsangebote sind notwendig, um Ortsveränderungen zu ermöglichen, wie aus der weiter unten 

folgenden Definition noch ersichtlich wird. Entsprechend wird zunächst der Begriff der 

Ortsveränderung eingeführt: 

Regelmäßig werden die Bedürfnisse natürlicher Personen bspw. aus den Bereichen Wohnen, Freizeit 

oder Arbeit zu unterschiedlichen Zeitpunkten an unterschiedlichen Orten befriedigt,
161

 wodurch sich 

                                                      

161
 Vgl. KIRCHHOFF (2002, S. 1) bzw. PIRATH (1944, S. 65). 
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der Wunsch bzw. die Notwendigkeit nach einer gewissen Mobilität im Sinne einer Ortsveränderung 

ergibt.
162

  

Aus der zeitlichen und örtlichen Abfolge dieser Bedürfnisse ergeben sich die jeweiligen Start- und 

Zielpunkte sowie ggf. bestimmte Zeitpunkte, zu denen ein Zielpunkt erreicht worden sein muss. 

Daraus folgt die räumlich-zeitlich definierte Nachfrage nach Ortsveränderung.
163

 Die erforderlichen 

Prozesse für eine Ortsveränderung sind somit regelmäßig nur das Mittel zum Zweck.
164

 Die 

aufgewendeten Kosten werden im Regelfall durch die Aktivität am Zielpunkt kompensiert. Ansonsten 

würden die Nachfrager die Ortsveränderung nicht durchführen.
165

 

Diese räumlich-zeitlich definierte Nachfrage nach Ortsveränderung kann durch die Nutzung 

verschiedener technischer Systeme befriedigt werden, welche als Verkehrssysteme bezeichnet 

werden.
166

 Dabei kommt ein Asset in Form eines Verkehrsmittels zum Einsatz, welches abhängig vom 

jeweiligen Verkehrsmedium und Verkehrsträger bestimmte Eigenschaften aufweist.
167

 Hierbei können 

die verschiedenen Verkehrssysteme Alternativen zueinander darstellen. Gleichzeitig können aber 

auch innerhalb eines Verkehrssystems alternative Routen zur Verfügung stehen.  

Im Rahmen des Angebots und der Nutzung von Verkehrssystemen sind verschiedene Aufgaben zu 

erfüllen. Eine detailliertere Beschreibung ist dem nachfolgenden Abschnitt 3.1.2 zu entnehmen. Es 

handelt sich jedoch idealtypisch hauptsächlich um die Zurverfügungstellung von Assets und das 

Angebot von Prozessen.
168

  

In der Literatur werden insbesondere Prozesse beschrieben, welche zu einer Ortsveränderung führen. 

Hierbei werden die Begriffe Eigenverkehr im Sinne von Prozessen für Ortsveränderung für den 

Eigenbedarf von natürlichen Personen und Fremdverkehr im Sinne von Prozessen für 

Ortsveränderung Dritter verwendet.
169

 Weiterhin wird unterschieden in Individual- und 

Kollektivverkehr.
170

 Die jeweiligen Definitionen und Beispiele verschiedener Autoren umfassen jedoch 

                                                      

162
 Vgl. PIRATH (1949, S. 13) sowie STOCK / BERNECKER (2014, S. 1-2). 

163
 Unter Rückgriff auf die Dauer eines erforderlichen Prozesses für die Ortsveränderung unter Nutzung eines 

bestimmten Verkehrssystems können Startpunkt und Abfahrtszeit ermittelt werden, wobei ggf. ein Puffer 
einzuplanen ist, wenn die Ankunftszeit mit gewisser Wahrscheinlichkeit eingehalten werden soll. 
164

 Vgl. SAX (1918, S. 13-14). Nur vereinzelt ist der Prozess, welcher für die Ortsveränderung genutzt wird 
tatsächlich der originäre Zweck. Hierbei handelt es sich vielmehr um den Zweck der Durchführung des Prozesses 
wie bspw. bei Motorradvergnügungsfahrten oder Spaziergängen. Vgl. hierzu bspw. KÖBERLEIN (1997, S. 50). 
165

 Vgl. bspw. STOCK / BERNECKER (2014, S. 66 ff.) sowie HEINZE (2004, S. 12). 
166

 Vgl. VOIGT (1973, S. 36): „Bezeichnen wir einen ganzheitlichen Zusammenhang von Teilen allgemein als 
„System“, so verstehen wir unter einem Verkehrssystem das Zusammenwirken der technischen und 
organisatorischen Einrichtungen, die der Raumüberwindung von Personen, Gütern und Nachrichten dienen.“. 
167

 Bei Verkehrsmedien handelt es sich um Luft, Wasser und Land. Bei Verkehrsträgern wird bspw. beim 
Landverkehr in Schienen- und Straßenverkehr unterschieden. Schlussendlich handelt es sich bei den 
Verkehrsmitteln bspw. um Schiff, Flugzeug und Pkw. Vgl. bspw. DIN 30781-1 (1989, S. 3), KASPAR (1977, S. 16), 
KIRCHHOFF (2002, S. 2) oder LINDEN (1961, S. 37). 
168

 Eine Einführung dieser Begriffe erfolgte in Abschnitt 2.1.1. 
169

 Vgl. KUMMER (2006, S. 67). Hieraus ist auch ersichtlich, dass natürliche Personen sich entweder aktiv selbst 
bewegen (auch wenn hierzu Hilfsmittel wie ein Pkw eingesetzt werden) oder passiv bewegt werden können. Vgl. 
hierzu DIN 30781-1 BEIBLATT (1989, S. 2) bzw. MEFFERT / BRUHN / HADWICH (2015, S. 25). 
170

 Vgl. VAN SUNTUM (1986, S. 1). 
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jeweils nur einzelne Teilbereiche, sodass letztendlich eine Konsolidierung vorgenommen wurde, deren 

Ergebnis der Tabelle 1 entnommen werden kann. 

 
Eigenverkehr:  

Prozessdurchführung für 
den Eigenbedarf 

(Anbieter entspricht 
Nachfrager) 

Fremdverkehr:  
Prozessdurchführung für Dritte 

(Anbieter entspricht nicht Nachfrager) 

ohne gemein- 
wirtschaftliche  

Auflagen
171

 

mit gemein-
wirtschaftlichen  

Auflagen 

Individualverkehr 

 Privater Verkehr 
o Fußverkehr 
o Allein genutzte 

Verkehrsmittel 
(unabhängig vom 
Eigentum der 
Fahrzeuge) 

 Gewerblicher 
privater Verkehr 
(bspw. Rideselling)  

 Taxi 

Kollektivverkehr 

 Werksverkehr 
o Arbeiterberufsverkehr 
o Militärtruppentransporte 

 Fahrer einer 
Fahrgemeinschaft 

 Charterverkehre 
 
 

 Mitfahrer 
Fahrgemeinschaft 

 Öffentlicher 
Verkehr 

Tabelle 1: Differenzierung von Verkehrsprozessen mit Beispielen
172

 

Die Unterteilung erfolgt hierbei zumeist unabhängig von der Zuordnung der Verantwortung für die 

Zurverfügungstellung des Verkehrsmittels im Sinne eines Assets.
173

 Genau die Unterteilung, durch 

welchen Akteur die Zurverfügungstellung des Verkehrsmittels übernommen wird, ist aber für die 

weiteren Analysen erforderlich. Entsprechend wird der Bereich des Eigenverkehrs erweitert. Davon 

unabhängig bleiben die dargestellten Überlegungen zu Prozessen für Ortsveränderung jedoch 

bestehen. Daraus ergibt sich, dass die Zurverfügungstellung von Assets und das Angebot von 

Prozessen entweder  

a. vollständig durch die natürliche Person erfolgen (Eigenverkehr mit eigenen Assets),  

b. oder Aufgaben im Bereich der Zurverfügungstellung von Assets von Dritten übernommen 

werden (Eigenverkehr mit fremden Assets oder Fremdverkehr) bzw. gar keine Aufgaben 

durch die natürliche Person durchgeführt und diese somit vollständig von Dritten übernommen 

werden (Fremdverkehr).  

Im Fall a werden alle Aufgaben von der natürlichen Person selbst übernommen, sodass in diesem Fall 

keine Dritten auftreten. Hierbei handelt es sich gemäß Tabelle 1 um Ortsveränderungen von 

                                                      

171
 Als gemeinwirtschaftliche Aufgaben wird hierbei nach KASPAR (1977, S. 74) insbesondere die Beförderungs-, 

Betriebs-, Tarif- und Fahrplanpflicht gesehen. Auf diese Begriffe wird im Abschnitt 3.2.1.3 eingegangen. 
172

 Quelle: Eigene Darstellung erstellt aus konsolidierten Darstellungen von BRADEL (1995, S. 55), DUBOIS (1956, 
S. 16), HÄUSLER / HAASE / LANGE (1983, S. 23), KASPAR (1977, S. 74), KUMMER (2006, S. 68), LINDEN (1961, S. 41), 
THOMSON / HEINZE (1978, S. 265), VAN SUNTUM (1986, S. 1) und VOIGT (1973, S. 38). 
173

 Bspw. definiert VOIGT (1973, S. 38), dass im Rahmen des Eigenverkehrs auch nur auf eigene Verkehrsmittel 
zurückgegriffen wird. Gleiches gilt für die Definition von Werkverkehr von LINDEN (1949, S. 121). Diese Sichtweise 
würde insbesondere im Hinblick auf neue Angebote im Verkehr jedoch eine zu starke Einschränkung darstellen 
und wird entsprechend nicht berücksichtigt. 
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Personen, die zu Fuß zurückgelegt werden oder die unter Nutzung eigener Verkehrsmittel wie bspw. 

dem privaten Fahrrad oder Pkw durchgeführt werden.
174

 

Werden zumindest Teile der erforderlichen Aufgaben im Sinne der Zurverfügungstellung von Assets 

oder der Durchführung von Prozessen mit dem Ziel einer Ortsveränderung von Dritten und somit nicht 

von der natürlichen Person selbst übernommen (Fall b), handelt es sich um Mobilitätsleistungen des 

Dritten für die natürliche Person. Diese Angebote von Mobilitätsleistungen, welche eine 

Ortsveränderung einer natürlichen Person ermöglichen, werden in dieser Arbeit gemeinsam als 

Mobilitätsangebote bezeichnet. Eine ähnliche Definition des Begriffs Mobilitätsangebot wählen 

MEFFERT / PERREY / SCHNEIDER: Mobilitätsangebote sind,  

„[…] selbständige marktfähige Leistungen, die mit der Bereitstellung und/oder dem Einsatz 

von Leistungsfähigkeiten zur Überwindung von räumlichen Distanzen verbunden sind, […] und 

mit dem Ziel eingesetzt werden, Ortsveränderungen von Personen […] vorzunehmen.“
175

  

Der Dritte stellt hierbei einen „Anbieter von Mobilitätsleistungen“ dar. Im weiteren Verlauf der Arbeit 

wird synonym hierzu der Begriff „Mobilitätsanbieter“ verwendet.
176

 Dieser stellt Finanzmittel bereit, um 

das Prozessangebot Verkehr bzw. die Zurverfügungstellung Verkehrsmittel zu ermöglichen und 

definiert die zu erbringenden Leistungen. Ggf. koordiniert er auch das Angebot verschiedener 

Prozessanbieter Verkehr.  

3.1.2 Systematisierung technischer Aspekte von Mobilitätsangeboten 

In diesem Abschnitt wird zunächst ein Rollenmodell für die Bestandteile von technischen Systemen für 

die Ortsveränderung aufgestellt. Innerhalb dieses allgemeinen Rollenmodells werden sodann 

verschiedene Mobilitätsangebote verortet. Diese Unterteilung der Mobilitätsangebote wird 

insbesondere bei der Eignung der verschiedenen Vertriebssysteme in Kapitel 5 eine relevante Rolle 

spielen. 

BESTANDTEILE VON TECHNISCHEN SYSTEMEN FÜR ORTSVERÄNDERUNG 

Die technischen Systeme, welche eine Ortsveränderung ermöglichen, werden nach dem in Abschnitt 

2.1.1 vorgestellten Untersuchungsansatz systematisiert. 

Die konkrete Ausgestaltung des Prozesses, welcher zu einer Ortsveränderung durch die Nutzung 

einzelner oder verschiedener Verkehrssysteme führt, wird als Transportkette im Bereich des 

Güterverkehrs oder auch als Verkehrskette im Personenverkehr bezeichnet.
177

 In Anlehnung an die 

                                                      

174
 Hierbei wird von der Zurverfügungstellung der erforderlichen Verkehrsinfrastruktur im Sinne von 

Verkehrswegen abstrahiert. 
175

 MEFFERT / PERREY / SCHNEIDER (2000, S. 7-8). Einige Autoren bezeichnen ebenfalls Informationsleistungen als 
Mobilitätsangebote. Vgl. hierzu bspw. GERTZ / GERTZ (2012, S. 16). Dieser Sichtweise wird im Rahmen dieser 
Arbeit jedoch nicht gefolgt. 
176

 Die Aufgaben des Mobilitätsanbieters umfassen dabei Aspekte, die erst im nachfolgenden Abschnitt 
vorgestellt werden. 
177

 Vgl. DIN 30781-1 (1989, S. 3): „Die Transportkette ist die Folge von technisch und organisatorisch miteinander 
verknüpften Vorgängen, bei denen Personen oder Güter von einer Quelle zu einem Ziel bewegt werden.“ 
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Norm „DIN 30781 – Transportkette“ ist die Verkehrskette durch folgende Eigenschaften 

gekennzeichnet:  

 Eine Verkehrskette beginnt und endet an Start- und Zielknoten. Hier erfolgt der Übergang von 

der jeweiligen Aktivität (bspw. Wohnen, Arbeiten etc.) zum Verkehrsprozess.
178

  

 Eine Verkehrskette wird durch Verkehrs-, Verkehrsmittelwechsel-
179

 sowie 

(verkehrssystembedingte) Warteprozesse
180

 ausgestaltet. Es resultiert die Prozessnachfrage 

nach Verkehrs-, Verkehrsmittelwechsel- und Warteprozessen. Sonderformen der 

Verkehrsmittelwechselprozesse stellen hierbei der Einstieg am Startknoten und der Ausstieg 

am Zielknoten dar. Diese Knoten müssen ggf. zunächst zu Fuß erreicht werden. Hierbei 

erfolgt allerdings kein tatsächlicher Wechsel eines Verkehrsmittels. Vor Beginn der 

Verkehrsketten kann es in Abhängigkeit des technischen Systems zu Warteprozessen 

kommen. 

 Die Prozessnachfrage kann in Abhängigkeit von der zu befördernden Person mit sachlichen 

Anforderungen einhergehen.
181

 Die jeweils im Rahmen der Verkehrskette für die einzelnen 

Prozesse eingesetzten Assets müssen diesen Anforderungen dann genügen.  

Neben diesen Verkehrsmittelwechselprozessen zu Beginn und Ende, kann es auch innerhalb der 

Verkehrskette zu Verkehrsmittelwechselprozessen kommen. Sogenannte Verkehrsmittelwechsel-

knoten ermöglichen den Wechsel zwischen unterschiedlichen Verkehrsmitteln, womit auch ein 

Wechsel des Verkehrssystems einhergehen kann.
182

 Im Zuge eines Verkehrsmittelwechsels ist eine 

Wartezeit der natürlichen Person erforderlich, sollte zwischen zwei Verkehrsprozessen einer 

Verkehrskette ein zeitlicher Ausgleich notwendig sein. Hierfür ist ein Wartebereich notwendig. Im 

Bereich des Personenverkehrs handelt es sich hierbei regelmäßig um in Kombination mit Knoten 

angebotene Wartebereiche in Form von Haltestellen.
183

 

Verkehrsprozesse beginnen und enden an Verkehrsmittelwechselknoten. Sie benötigen ein 

Infrastrukturnetzwerk,
184

 das aus mit einer gewissen Kapazität versehenen Kanteninfrastrukturen,
185

 

sowie zugehörigen inneren Knoten
186

 besteht. Dieses Infrastrukturnetzwerk verbindet die 

                                                      

178
 Ggf. ist bereits hier bis zum Eintreffen des Verkehrsmittels die Überbrückung eines Zeitraums erforderlich. Der 

Verkehrsprozess stellt hierbei in der Bezeichnungslogik des Untersuchungsansatzes nach Abschnitt 2.1.1 einen 
Transportprozess dar. 
179

 Vgl. DIN 30781-1 (1989, S. 3) unter dem Stichwort „Umschlag“. Der Verkehrsmittelwechselprozess stellt 
hierbei in der Bezeichnungslogik des Untersuchungsansatzes nach Abschnitt 2.1.1 ebenfalls einen 
Transportprozess dar. 
180

 Vgl. DIN 30781-1 (1989, S. 1) unter dem Stichwort „Zeitüberbrückung“. Der Warteprozess stellt hierbei in der 
Bezeichnungslogik des Untersuchungsansatzes nach Abschnitt 2.1.1 einen Lagerprozess dar. 
181

 Vgl. DIN 30781-1 (1989, S. 3) unter dem Stichwort „Transportqualität“. Im Bereich des Personenverkehrs kann 
es sich hierbei bspw. um bestimmte Komfortanforderungen handeln. Im Güterverkehr erfordern bspw. 
Gefahrgüter eine besondere Handhabung. Hierbei besteht die Besonderheit, dass aus Sicht des Nachfragers 
primär das Ergebnis des Prozesses im Sinne der erfolgten Ortsveränderung von Bedeutung ist, aber gleichzeitig 
auch der Prozess als solches den Anforderungen zumindest genügen muss. Vgl. MALERI (1997, S. 109). 
182

 Vgl. DIN 30781-2 (1989, S. 2) unter dem Stichwort „Transportstation“. 
183

 Vgl. DIN 30781-2 (1989, S. 5) unter dem Stichwort „Haltestellen“. 
184

 Vgl. DIN 30781-2 (1989, S. 2) unter dem Stichwort „Transportweg“. 
185

 Hierbei handelt es sich z. B. um Straßen, Schienen, Kabel oder Ähnliches. 
186

 Hierbei handelt es sich z. B. um Weichen, Kreuzungen, Switches oder Ähnliches. 
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Verkehrsmittelwechselknoten miteinander. Im Regelfall sind außerdem Verkehrsmittel sowie weitere 

verkehrsmitteltypische Infrastrukturen notwendig. Typischerweise umfassen verkehrsmitteltypische 

Infrastrukturen unter anderem die Energieversorgung sowie Abstellflächen auch für Instandhaltung 

und Reinigung für die Verkehrsmittel. Die Zusammenhänge zwischen den Prozessen und benötigten 

Assets werden in Abbildung 2 grafisch dargestellt. 

 

Abbildung 2: Schematische Abbildung der Systematisierung der erforderlichen 

Elemente für eine Ortsveränderung
187

 

Entsprechend dieser Darstellung und den vorangegangenen Ausführungen werden verschiedene 

Assets im Rahmen einer Verkehrskette benötigt. Diese Assets müssen also zur Verfügung gestellt 

werden. Daraus ergeben sich die folgenden Rollen, die jeweils die Zuständigkeit für die 

Zurverfügungstellung (im Folgenden mit ZVS abgekürzt) einer bestimmten Art von Assets umfassen: 

ZVS Infrastrukturnetzwerk, ZVS Verkehrsmittelwechselknoten, ZVS Wartebereich, ZVS Verkehrs-

mittel, ZVS Abstellplatz Verkehrsmittel und ZVS Energieversorgungsinfrastruktur sowie ggf. ZVS für 

weitere typische Infrastrukturen. 

Die Verantwortung für das Angebot von Verkehrs-, Verkehrsmittelwechsel- und Warteprozessen wird 

den Rollen Prozessangebot Verkehr, Prozessangebot Verkehrsmittelwechsel und Prozessangebot 

Warten zugeordnet.  

Sowohl für Assets als auch für Prozesse sind jeweils Nutzungskapazitäten bereitzuhalten. Unter dem 

Begriff Nutzungskapazitäten werden im Folgenden deshalb sowohl Asset- als auch 

Prozesskapazitäten verstanden.  

                                                      

187
 Quelle: Eigene Darstellung.  
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Dabei stellt die Sicherstellung des Zugriffs auf die für die Durchführung der Prozesse benötigten 

Assetkapazitäten eine wichtige Aufgabe der Rollen der Prozessanbieter dar. Durch den Einsatz von 

Assetkapazitäten wird von der Rolle Prozessangebot (kurz PA) im Rahmen einer Auftragsbeziehung 

Prozesskapazität geschaffen. Diese ist die Voraussetzung für die Durchführung des jeweiligen 

Prozesses bei einer existenten Nachfrage.  

Die Schaffung von Prozesskapazität ist jedoch für die Befriedigung der Nachfrage nach 

Ortsveränderung noch nicht ausreichend. Unter anderem müssen die Prozesse in einer gewissen 

zeitlichen Sequenz technisch und organisatorisch miteinander verknüpft werden. Somit bestehen 

zwischen den einzelnen Anbietern der Prozesse zeitlich-komplementäre Beziehungen. Die hierfür 

erforderliche Planung kann von einem Dienstleister durchgeführt werden, sodass dieser die 

Verkehrskette organisiert. Damit wird zusätzlich die Rolle Anbieter Verkehrskette hinzugefügt. Diese 

Aufgabe wird häufig vom Nachfrager integriert wahrgenommen. Die beschriebenen Zusammenhänge 

sind in Abbildung 3 als Rollenmodell für Angebote, die der Ortsveränderung dienen, dargestellt. 

 

Abbildung 3: Rollenmodell für Angebote, die der Ortsveränderung dienen
188

 

Wie im vorangegangenen Abschnitt bereits dargestellt, können durch den Nachfrager ebenfalls 

Aufgaben übernommen und somit Rollen wahrgenommen werden. Außerdem kann es bei 

                                                      

188
 Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an die vorgeschlagene Darstellungsform in BECKERS / GIZZI / JÄKEL 

(2012, S. 8). 
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unterschiedlichen Prozessen innerhalb eines Verkehrssystems zu einer Durchführung dieser 

Prozesse durch den Nachfrager kommen.
189

 Der Nachfrager kann sowohl die Durchführung 

verschiedener Prozesse als auch die Koordination dieser Prozesse übernehmen. Auch die 

Zurverfügungstellung von Assets kann von ihm übernommen werden. Wird keine dieser Aufgaben 

vom Nachfrager übernommen, ist er zumindest jedoch passiv als Objekt der Mobilitätsleistung 

involviert. 

So erfordert z. B. die Fahrt in einem Bus (Verkehrsprozess) keine Übernahme von Aufgaben durch 

den Nachfrager, während das Verlassen des Busses (Verkehrsmittelwechselprozess) einen Prozess 

darstellt, der im Regelfall durch den Nachfrager durchgeführt wird. Im Bereich des Carsharing ist 

hingegen sowohl im Rahmen des Verkehrs-, als auch des Verkehrsmittelwechselprozesses die 

Durchführung durch den Nachfrager erforderlich, sollte es sich um den Fahrer des Carsharing-

Fahrzeuges handeln.  

Inwieweit eine Eigenerstellung im Sinne eines Eigenverkehrs sinnvoll möglich ist, hängt von den 

Eigenschaften des jeweiligen Verkehrssystems und den hierin enthaltenen Anforderungen an den 

jeweiligen Akteur ab.
190

 Entsprechend handelt es sich bei Mobilitätsangeboten, welche einen 

Eigenverkehr ermöglichen, hauptsächlich um Angebote im Bereich des Straßenverkehrs. Prinzipiell 

sind jedoch auch Verkehrsprozesse im Eisenbahnverkehr als Eigenverkehr denkbar. 

UNTERTEILUNG VON MOBILITÄTSANGEBOTEN 

Für die weiteren Untersuchungen lassen sich idealtypisch die folgenden Typen von 

Mobilitätsangeboten unterscheiden: 

 Kategorie 1 (Prozesse): Angebot von Verkehrsprozessen (Rolle: PA Verkehrsprozess)  

Der Prozess wird durch den Mobilitätsanbieter durchgeführt und der Nachfrager ist an der 

Durchführung des Verkehrsprozesses nicht aktiv beteiligt. Es handelt sich bei diesen 

Mobilitätsangeboten um Fremdverkehr. Die klassischen Mobilitätsangebote wie ÖPNV und 

Taxi fallen in diese Kategorie. Der ÖPNV wird in dieser Arbeit detaillierter betrachtet und stellt 

den Vertreter dieser Kategorie dar. Weitere Beispiele sind der Schienenpersonenfernverkehr 

(SPFV) oder der kommerzielle Luftverkehr. Auch neuere Angebote derzeit ohne 

gemeinwirtschaftliche Auflagen wie das Rideselling
191

 fallen in diese Kategorie. Diese werden 

jedoch in dieser Arbeit nicht weiter untersucht. 

 Kategorie 2 (Asset – mobil): Zurverfügungstellung von Verkehrsmitteln (Rolle: ZVS 

Verkehrsmittel) 

Bei der ausschließlichen Zurverfügungstellung von Rollmaterial im Sinne von Verkehrsmitteln 

ist eine aktive Beteiligung des Nachfragers bei der Durchführung des Verkehrsprozesses 

erforderlich. Es erfolgt eine Eigenerstellung des Verkehrsprozesses durch den Nachfrager. 

                                                      

189
 Vgl. MOHRING (1972, S. 591). 

190
 Vgl. PIRATH (1944, S. 65). 

191
 Für eine Definition des Begriffs siehe DUONG ET AL. (2016, S. 20): „Beim Rideselling […] bestimmt der 

Fahrgast, mit welchem Ziel die onlinevermittelte Fahrt unternommen wird. Die Fahrt würde ohne die Nachfrage 
eines Dritten nicht stattfinden.“ SHAHEEN ET AL. (2015, S. 11) verwendet synonym den Begriff „Ridesourcing“. 
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Entsprechend handelt es sich vorwiegend um Eigenverkehre.
192

 Hierbei ist der Nachfrager in 

der Bestimmung der Zeit und des Weges – abgesehen von potentiellen Einschränkungen 

durch das genutzte Asset – sehr frei. Entsprechend handelt es sich regelmäßig um einen Teil 

des Individualverkehrs. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird das Carsharing betrachtet. 

Als weitere Beispiele wären dem Carsharing ähnliche Konzepte, wie das Bikesharing zu 

nennen.  

 Kategorie 3 (Asset – ortsbezogen): Zurverfügungstellung von Infrastruktur (Rolle: ZVS 

Abstellplatz Verkehrsmittel / ZVS Energieversorgungsinfrastruktur
193

) 

Abstellplätze und Energieversorgung können nicht für Verkehrsprozesse genutzt werden. Sie 

sind komplementäre Güter, die im Rahmen der Verkehrskette für Verkehrsmittel relevant sein 

können und jeweils die Möglichkeit eine Verkehrskette zu beginnen bzw. zu beenden 

beeinflussen können. Relevant sind diese Assets insbesondere im Rahmen von 

Eigenverkehren, wenn der Nachfrager die entsprechenden Prozesse selbst durchführen will. 

Es handelt sich bspw. um die Zurverfügungstellung von Ladeinfrastruktur oder Parkraum. Auf 

diese wird im Weiteren jedoch nur sehr vereinzelt eingegangen werden.  

Für den weiteren Verlauf der Arbeit werden die weiteren dargestellten Aufgaben von der Betrachtung 

ausgeschlossen, da angenommen wird, dass sie durch den Nachfrager erbracht werden 

(Warteprozesse, Verkehrsmittelwechselprozesse) oder diese bei Verkehrsprozessen im Hintergrund 

stattfinden und nicht der eigentlichen Ortsveränderung dienen. Außerdem werden, wie in Abschnitt 

3.1.1 bereits erläutert, Verkehrsprozesse nicht berücksichtigt, bei denen sämtliche Aufgaben ohne 

Involvierung eines Mobilitätsanbieters nur vom Nachfrager durchgeführt werden.
194

  

3.1.3 Zusammenfassende Darstellung der Besonderheiten von 
Mobilitätsangeboten 

Entsprechend der vorangegangenen Darstellung kann es sich bei Mobilitätsangeboten um die 

Zurverfügungstellung von Verkehrsmitteln bzw. die Zurverfügungstellung von Assets oder um das 

Angebot von Verkehrsprozessen handeln. Auf einige Besonderheiten von Mobilitätsangeboten ist 

bereits in den vergangenen Abschnitten eingegangen worden, ohne diese konkret hervorzuheben. 

Nachfolgend werden diese nochmals zusammengefasst. 

Während der Mobilitätsanbieter im Fall der Zurverfügungstellung von Verkehrsmitteln nur 

Nutzungskapazität von Assets vorhalten muss, ist für das Angebot des Verkehrsprozesses auch die 

Inanspruchnahme der Nutzungskapazität von Assets erforderlich. Diese Inanspruchnahme von 

Nutzungskapazität der Assets ist unabhängig davon, ob auch ein Nachfrager auf die Prozesskapazität 

                                                      

192
 Eine Ausnahme stellen Verkehre mit einem Carsharing-Fahrzeug dar, bei denen andere Nachfrager mitfahren. 

193
 In diesen Bereich können auch ZVS Wartebereich bzw. Verkehrsmittelwechselknoten fallen wie bspw. das 

Angebot switchh in Hamburg. Vgl. hierzu bspw. SUTHOLD ET AL. (2015, S. 52). Diese werden jedoch häufig 
integriert mit weiteren Rollen, wie dem Prozessangebot Verkehr wahrgenommen, sodass diese nicht weiter 
berücksichtigt werden. 
194

 Hierbei handelt es sich bspw. um einen Verkehrsprozess unter Rückgriff auf einen privaten Pkw. Bei der 
Nutzung öffentlicher Ladeinfrastruktur mit einem privaten Pkw handelt es sich bei dem Angebot der öffentlichen 
Ladeinfrastruktur hingegen um ein Mobilitätsangebot. 
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zugreift. Dieses dauerhafte Angebot von Nutzungskapazität verursacht daher einen hohen 

Fixkostenanteil bei Mobilitätsangeboten im Bereich der Verkehrsprozesse.
195

 

Handelt es sich um einen Verkehrsprozess, ist der Nachfrager ausschließlich passiv beteiligt, während 

bei der Zurverfügungstellung von Verkehrsmitteln der Verkehrsprozess vom Nachfrager selbst 

durchgeführt werden muss und er somit aktiv beteiligt ist. Die Prozesskapazität wird vom Nachfrager 

somit selbst geschaffen. In beiden Fällen entsteht die Prozesskapazität jedoch nur im Rahmen der 

Durchführung des Verkehrsprozesses und die Ortsveränderung kann nur unter Beteiligung des 

Nachfragers ggf. als passives Transportobjekt realisiert werden. Dies resultiert in den folgenden 

Eigenschaften von Mobilitätsangeboten in Abgrenzung zu materiellen Gütern: 

 Für die Durchführung eines Verkehrsprozesses ist die aktive oder passive Mitwirkung des 

Nachfragers erforderlich. Eine Übertragbarkeit auf andere Personen ist damit 

ausgeschlossen.
196

 

 Die Verkehrs-, Verkehrsmittelwechsel- und Warteprozesse sind nicht lagerbar. Sie können 

entsprechend nicht auf Vorrat produziert werden. Dieser Umstand wird auch als Immaterialität 

bezeichnet.
197

 

 Die Erstellung und die Nutzung von Mobilitätsangeboten fallen zusammen.  

Die Eigenschaften Nicht-Lagerfähigkeit,
198

 Nutzung während der Erstellung
199

 sowie der Einbeziehung 

eines externen Faktors
200

 entsprechen den Eigenschaften einer Dienstleistung, weshalb 

Mobilitätsangebote in der Literatur teilweise auch als Mobilitätsdienstleistungen oder 

Verkehrsdienstleistungen bezeichnet werden.
201

  

Neben diesen Besonderheiten ist im weiteren Verlauf der Arbeit darüber hinaus die folgende 

Eigenschaft von Mobilitätsangeboten von Bedeutung: Je nach Verkehrssystem und Organisation des 

jeweiligen Marktes eines Verkehrssystems ist eine gewünschte Ortsveränderung nicht mit einem 

einzelnen Verkehrsprozess oder gar Mobilitätsanbieter durchführbar. Die Verkehrskette wird dann aus 

verschiedenen Verkehrsprozessen zusammengesetzt, die ggf. von verschiedenen Anbietern 

durchgeführt werden. Weitere Ausführungen zu diesem Punkt erfolgen in Abschnitt 3.4. 

                                                      

195
 Vgl. MEFFERT / PERREY / SCHNEIDER (2000, S. 33). 

196
 Insbesondere bei einer aktiven Mitwirkung kann auch der Begriff Prosumer verwendet werden. Vgl. DJAZIRIAN 

(2015, S. 35) sowie RUMPKE (2005, S. 23). Für eine Übersicht verschiedener Formen der Mitwirkung des 
Nachfragers vgl. KLUCKERT (2011, S. 23). 
197

 Vgl. MEFFERT / PERREY / SCHNEIDER (2000, S. 33). 
198

 Vgl. DORLOFF / LEUKEL / SCHMITZ (2003, S. 431): „Die Immaterialität führt zu der Nicht-Lagerfähigkeit. Daher 
können Dienstleistungen nicht auf Vorrat produziert werden.“. 
199

 Vgl. DORLOFF / LEUKEL / SCHMITZ (2003, S. 431): „In der Regel werden Dienstleistungen an einem Ort zugleich 
produziert und konsumiert.“. 
200

 Vgl. MOHRING (1972, S. 591) oder auch MEFFERT / BRUHN / HADWICH (2015, S. 31): „In dem auf Veränderungen 
an bestehenden Objekten oder Menschen abzielenden Prozess der Dienstleistungserstellung ist die Integration 
(Einbringung) eines externen Faktors, d.h. die Einbeziehung des Dienstleistungskunden oder eines ihm 
gehörenden Objektes zwingend notwendig. Jeder Erstellungsprozess einer Dienstleistung und dessen Ergebnis 
wird damit durch die Einwirkung eines Fremdfaktors mitbestimmt.“. 
201

 Vgl. MEFFERT / PERREY / SCHNEIDER (2000, S. 7). Für eine Unterscheidung in materielle und immaterielle Güter 
vgl. bspw. PFEIFFER / BISCHOF (1974, Sp. 919-920) sowie SCHUMANN / MEYER / STRÖBELE (2011, S. 4).  
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3.2 Darstellung des Status quo der betrachteten Typen von 
Mobilitätsangeboten 

Nach der Vorstellung der Systematisierung der Mobilitätsangebote werden die betrachteten 

Mobilitätsangebote jetzt ausführlicher dargestellt. Die Mobilitätsangebote ÖPNV und Carsharing 

umfassen jeweils verschiedene Ausgestaltungsoptionen mit unterschiedlichen Rahmenbedingungen, 

beteiligten Akteuren und Charakteristika. Entsprechend ist innerhalb der jeweiligen Abschnitte 

ebenfalls eine Systematisierung für die beiden Mobilitätsangebote erforderlich.  

Für einen ersten Vergleich der gegenwärtigen Bedeutung der beiden Mobilitätsangebote wird an 

dieser Stelle ihr Modal Split angegeben. Im Jahre 2015 betrug die Verkehrsleistung des Carsharing 

circa 0,64 Milliarden Personenkilometer, während es im ÖPNV rund 110 Milliarden Personenkilometer 

waren. Es handelt sich dabei um einen Anteil am Modal Split von 0,05 % für das Carsharing und 

9,1 % für den ÖPNV bezogen auf die Gesamtpersonenverkehrsleistung in Deutschland.
202

 

Entsprechend ist Carsharing zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch von sehr geringer Bedeutung. 

Zunächst wird in Abschnitt 3.2.1 auf den ÖPNV eingegangen, bevor in Abschnitt 3.2.2 das 

Mobilitätsangebot Carsharing betrachtet wird. Hierbei wird in beiden Fällen ausschließlich der Status 

quo in Deutschland dargestellt. Ziel des Abschnittes ist es, die betrachteten Mobilitätsangebote 

gemeinsam mit ihren jeweiligen Eigenschaften darzustellen und den gegenwärtig geltenden 

institutionellen Rahmen aufzuarbeiten. Beides ist für die Analysen hinsichtlich der eingesetzten 

Vertriebssysteme in Kapitel 5 und der Eignung bestimmter Ausgestaltungsoptionen von 

Organisationsmodellen für den gemeinsamen Erwerb von Leistungen verschiedener Mobilitätsanbieter 

in Kapitel 6 erforderlich. 

3.2.1 Öffentlicher Personennahverkehr in Deutschland 

Zunächst wird in Abschnitt 3.2.1.1 der Begriff ÖPNV genauer spezifiziert. Anschließend werden die 

Leistungen des Mobilitätsangebots ÖPNV in die in Abschnitt 3.1.2 erarbeitete Systematisierung 

eingeordnet. Dies geschieht in Abschnitt 3.2.1.2. In Abschnitt 3.2.1.3 werden die beteiligten Akteure 

und die verschiedenen Organisationsformen vorgestellt. Abschnitt 3.2.1.4 gibt einen Überblick über 

die gegenwärtige Marktstruktur hinsichtlich gemeinwirtschaftlichem
203

 und privatwirtschaftlichem 

Angebot der Mobilitätsleistungen. Abschließend werden die Möglichkeiten zur Einflussnahme durch 

die öffentliche Hand in Abschnitt 3.2.1.5 vorgestellt.  

3.2.1.1 Begriffsdefinitionen und Eigenschaften 

Wenn im allgemeinen Sprachgebrauch der Begriff ÖPNV verwendet wird, umfasst dies im Regelfall 

zwei Bestandteile.
204

 Einerseits handelt es sich um den nach Personenbeförderungsgesetz (PBefG) 

definierten öffentlichen Personennahverkehr und andererseits um den nach Allgemeinem 

                                                      

202
 Vgl. BMVI (2016b, S. 219) bzw. HENDZLIK ET AL. (2016, S. 51). Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass 

Carsharing gegenwärtig nicht flächendeckend angeboten wird. Jedoch wird bspw. in Berlin auch nur ein Anteil am 
Modal Split von 0,1 % erreicht. Vgl. hierzu BROCKMEYER / FROHWERK / WEIGELE (2014b, S. 78-79). 
203

 NAPP-ZINN bezeichnet diese gemeinwirtschaftlichen Unternehmen in seinem Aufsatz „Grundbegriffe des 
Verkehrs“ als öffentlichwirtschaftliche Unternehmen. Vgl. hierzu NAPP-ZINN (1943, S. 229). 
204

 Vgl. KNIEPS (2004, S. 5-7). 
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Eisenbahngesetz (AEG) definierten Schienenpersonennahverkehr (SPNV).
205

 ÖPNV wird nach dem 

PBefG wie folgt definiert:  

„Öffentlicher Personennahverkehr im Sinne dieses Gesetzes ist die allgemein zugängliche 

Beförderung von Personen mit Straßenbahnen, Obussen und Kraftfahrzeugen im 

Linienverkehr, die überwiegend dazu bestimmt sind, die Verkehrsnachfrage im Stadt-, Vorort- 

oder Regionalverkehr zu befriedigen.“
206

  

Dieser wird im Folgenden bei erforderlicher Differenzierung zwischen den Begriffen als allgemeiner 

ÖPNV oder aÖPNV bezeichnet.
207

 Die Definition des SPNV nach dem AEG ist der des aÖPNV recht 

ähnlich: 

„Schienenpersonennahverkehr ist die allgemein zugängliche Beförderung von Personen in 

Zügen, die überwiegend dazu bestimmt sind, die Verkehrsnachfrage im Stadt-, Vorort- oder 

Regionalverkehr zu befriedigen.“
208

  

Obwohl im Gegensatz zur Definition des ÖPNV der Begriff Linienverkehr nicht explizit verwendet wird, 

handelt es sich schon aus Gründen der Spurführung um Linienverkehre.  

Der in beiden Definitionen auftretende Zusatz „Verkehrsnachfrage im Stadt-, Vorort- oder 

Regionalverkehr“ soll die Verkehre als Nahverkehr vom Fernverkehr unterscheiden. Diesbezüglich 

werden auch weitergehende Definitionen vorgenommen: Damit es sich um Nahverkehr handelt, 

dürfen hierbei nach PBefG und AEG höchstens durchschnittliche Reiseweiten von 50 Kilometern oder 

durchschnittliche Reisezeiten von einer Stunde erreicht werden.
209

 Diese Definition ist jedoch 

inzwischen in gewisser Weise überholt. Durch den Wegfall von InterRegio- und InterCity-Angeboten 

sind verstärkt langlaufende Regionalverkehrsverbindungen eingeführt worden, mit denen Reiseweiten 

von 50 Kilometern deutlich überschritten werden.
210

 Gleichzeitig sind InterCity-Angebot innerhalb von 

Verbünden teilweise inzwischen auch mit Produkten bzw. Fahrkarten des ÖPNV nutzbar.
211

 

Ungeachtet dessen ist in den meisten Fällen jedoch eine klare Differenzierung zwischen Nahverkehr 

und Fernverkehr möglich, sodass diese Unterscheidung hier vernachlässigt wird. Neben der reinen 

begrifflichen Abgrenzung ergeben sich allerdings auch unterschiedliche Zuständigkeiten im Bereich 

der Angebotsdefinition. Hierauf wird im nachfolgenden Abschnitt 3.2.1.2 noch eingegangen. 

Zusammenfassend fallen unter den Begriff ÖPNV sowohl der aÖPNV als auch der SPNV. Die 

Abgrenzung erfolgt wie in Abbildung 4 dargestellt, aufgrund der rechtlichen Vorgaben. 

                                                      

205
 Vgl. BECK (2009, S. 19). 

206
 PBEFG (2013, § 8 Abs. 1). Hierbei definiert sich Linienverkehr laut § 42 PBefG wie folgt: „Linienverkehr ist eine 

zwischen bestimmten Ausgangs- und Endpunkten eingerichtete, regelmäßige Verkehrsverbindung, auf der 
Fahrgäste an bestimmten Haltestellen ein- und aussteigen können. Er setzt nicht voraus, dass ein Fahrplan mit 
bestimmten Abfahrts- und Ankunftszeiten besteht oder Zwischenhaltestellen eingerichtet sind.“. 
207

 Vgl. KNIEPS (2004, S. 5-7). 
208

 AEG (2013, § 2 Abs. 5). 
209

 Vgl. AEG (2013, § 2 Abs. 5) bzw. PBEFG (2013, § 8 Abs. 1). 
210

 Vgl. BORMANN ET AL. (2010, S. 6-8). Auch alternative Abgrenzungsversuche über die Finanzierung sind durch 
die zunehmend häufiger auftretenden Zusammenarbeiten von Akteuren von Nah- und Fernverkehren inzwischen 
nicht mehr trennscharf. 
211

 Vgl. LEISTER / WOIWODE (2017, S. 24). 
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Abbildung 4: Unterscheidung des ÖPNV in aÖPNV und SPNV
212

 

3.2.1.2 Einordnung in die Systematisierung von Mobilitätsangeboten 

Beim Anbieter der Mobilitätsleistung ÖPNV handelt es sich – gemäß Rollenmodell – um einen 

Prozessanbieter Verkehr im Bereich des Fremdverkehrs mit gemeinwirtschaftlichen Auflagen. Die 

typischerweise übernommenen Aufgaben sind in Abbildung 5 dargestellt.  

 

Abbildung 5: ÖPNV im Rollenmodell für Angebote, die der Ortsveränderung 

dienen
213

 

                                                      

212
 Quelle: Eigene Darstellung nach KNIEPS (2004, S. 7). 

213
 Quelle: Eigene Darstellung. 
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Es ist ersichtlich, dass im ÖPNV der Verkehrsprozess und die dafür erforderlichen Assets durch den 

Prozessanbieter Verkehr zur Verfügung gestellt werden bzw. von diesem Kapazitäten von Akteuren 

erworben werden, welche die entsprechenden Assets zur Verfügung stellen. Auch Assets für die 

Verkehrsmittelwechsel- und Warteprozesse werden häufig in Form von Haltestellen durch den selben 

Akteur vorgehalten. Typische Verkehrsmittel stellen hierbei Züge, Straßenbahnen und Busse dar. 

Der Nachfrager nimmt im Verkehrsprozess eine passive Rolle ein, während er beim Wechsel des 

Verkehrsmittels und im Bereich des Wartens auch die Durchführung des Prozesses aktiv übernimmt. 

Die Koordination der Verkehrskette wird ebenfalls zumindest partiell vom Nachfrager übernommen.
214

 

Tabelle 2 enthält die zum ÖPNV gerechneten Verkehrsmittel. Zusätzlich werden Beispiele für die zur 

Verfügung gestellten Assets und beispielhafte Akteure genannt, die diese Assets zur Verfügung 

stellen. 

Verkehrsmittel 

ZVS 
Züge 

Straßenbahnen 
/ U-Bahn 

O-Busse Kraftfahrzeuge 

Infrastrukturnetzwerk 
Schienennetz 

(DB Netz) 
Schienennetz 

(BVG) 

Straßennetz 
(öffentliche 

Hand) 

Straßennetz 
(öffentliche 

Hand) 

Weitere typische 
Infrastruktur 

Zugbildungs-
einrichtungen  

(DB Netz) Betriebshof 
(BVG) 

Betriebshof 
(BBG) 

Betriebshof 
(BVG) 

Abstellplatz 
Verkehrsmittel 

Abstellgleis 
(DB Netz) 

Energieversorgungs-
infrastruktur 

Kraftwerke 
(DB Energie) 

Oberleitung, 
Stromschiene 

(BVG) 

Oberleitung  
(BBG) 

Verkehrsmittel- 

wechselknoten 
Bahnhof 

(DB Station und 
Service) 

Haltestelle 
(BVG) 

Haltestelle 
(BBG) 

Haltestelle 
(BVG) 

Wartebereich 

Tabelle 2: Beispielhafte Darstellung der bei der Nutzung unterschiedlicher 

Verkehrsmittel durchzuführenden Zurverfügungstellungsaufgaben und der für die 

Durchführung dieser Aufgaben verantwortlichen Akteure
215

 

Sowohl im aÖPNV als auch im SPNV sind umfangreiche Investitionen erforderlich, um entsprechende 

Angebote realisieren zu können. So wird die Anzahl der Verkehrsmittel häufig so gewählt, dass auch 

Nachfragespitzen zuzüglich einer Reserve abgebildet werden können.
216

 Entsprechend sind Assets in 

                                                      

214
 Im Regelfall stellt der Nachfrager eine Anfrage an den Mobilitätsanbieter, um geeignete Verkehrsketten für die 

gewünschte Ortsveränderung zu erhalten. Die Nutzung der einzelnen Kettenglieder wird anschließend jedoch 
vom Nachfrager koordiniert. 
215

 Quelle: Eigene Darstellung. Hierbei stehen die Abkürzungen BVG für Berliner Verkehrsbetriebe sowie BBG für 
Barnimer Busgesellschaft, welche über ein O-Bus-Angebot verfügt. 
216

 Vgl. HAASE (2004, S. 6) bzw. ROLING (2008, S. 4). 
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Schwachlastzeiten ungenutzt. Zusätzlich sind für das Angebot der Verkehrsprozesse weitere 

Infrastrukturen erforderlich, die zusätzliche Kosten verursachen. Insbesondere die Errichtung eines 

eigenen Infrastrukturnetzwerkes wie bei U- und Straßenbahn, aber auch die Errichtung von 

Betriebshöfen und Haltestellen stellen Assets mit einer hohen Spezifität dar.
217

 Können Verkehrsmittel 

aufgrund bestimmter Eigenschaften wie bspw. einer speziellen Stromversorgung oder eines 

Lichtraumprofils nicht beliebig in anderen Netzen eingesetzt werden, existiert auch hier eine Spezifität. 

In Summe handelt es sich beim ÖPNV also um ein Mobilitätsangebot mit einem großen Umfang 

erforderlicher Investitionen, welche häufig auch eine hohe Spezifität aufweisen. 

3.2.1.3 Beteiligte Akteurstypen und institutioneller Rahmen 

Im Bereich des ÖPNV sind eine Vielzahl von Akteuren aktiv. Die wichtigsten Typen von Akteuren 

werden in diesem Abschnitt vorgestellt. Es handelt sich hierbei um: 

 Genehmigungsbehörden 

 Aufgabenträger 

 Verkehrsverbünde 

 Verkehrsunternehmen  

Es müssen dabei nicht zwangsläufig Akteure aller Typen hinsichtlich eines bestimmten Angebots 

beteiligt sein. Es sei bereits an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass sowohl Aufgabenträger als 

auch Verkehrsunternehmen als Mobilitätsanbieter auftreten können. Entsprechende Erläuterungen 

werden im Abschnitt zu Aufgabenträgern gegeben. 

GENEHMIGUNGSBEHÖRDEN 

Wie der Übersicht in Abschnitt 3.1.1 bereits entnommen werden konnte, bestehen für aÖPNV und 

SPNV gemeinwirtschaftliche Auflagen: Um dem Nachfrager eine gewisse Verlässlichkeit hinsichtlich 

der Verfügbarkeit und Kontinuität der Mobilitätsangebote zu gewährleisten,
218

 unterliegen die 

Mobilitätsanbieter des ÖPNV der Beförderungs-,
219

 Betriebs-,
220

 Tarif-
221

 und Fahrplanpflicht
222

. Diese 

besagen unter anderem, dass Nachfrager nur unter bestimmten Bedingungen von der Beförderung 

ausgeschlossen werden dürfen und dass aufgestellte Fahrpläne und Tarife eingehalten und einheitlich 

angewendet werden müssen.
223

 Um dies sicherzustellen, müssen von den Mobilitätsanbietern für ihre 

geplanten Leistungen Genehmigungen eingeholt werden. Die genehmigende Behörde überwacht 

anschließend auch die Einhaltung der genehmigten Verkehre. Die zuständigen 

                                                      

217
 Vgl. ROLING (2008, S. 5). 

218
 Vgl. ROLING (2008, S. 4). 

219
 Vgl. AEG (2013, § 10) sowie PBEFG (2013, § 22 Abs. 1). 

220
 Vgl. PBEFG (2013, § 21 Abs. 1). 

221
 Vgl. AEG (2013, § 12 Abs. 2) sowie PBEFG (2013, § 39 Abs. 3). Der Begriff Tarif im Sinne dieser Arbeit wird in 

Abschnitt 3.3.2.2 definiert. 
222

 Vgl. PBEFG (2013, § 40 Abs. 2). 
223

 Eine Entsprechung findet sich auch in der VO (EG) 1370 (2007, Art. 2 lit.a). ÖPNV wird hier definiert als 
„Personenbeförderungsleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse, die für die Allgemeinheit 
diskriminierungsfrei und fortlaufend erbracht werden.". 
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Genehmigungsbehörden werden im aÖPNV von der Landesregierung
224

 und im SPNV entweder von 

der Bundes- oder der Landesregierung bestimmt.
225

  

AUFGABENTRÄGER 

Zur Beschreibung der Aufgaben der Aufgabenträger ist zunächst die Unterscheidung in 

eigenwirtschaftliche und gemeinwirtschaftliche Leistungen des ÖPNV erforderlich: 

Der ÖPNV ist Teil der Daseinsvorsorge
226

 und somit hat die öffentliche Hand für eine gewisse 

„Mindestmobilität der Bürger“
227

 zu sorgen, welche auch bezahlbar ist.
228

 Um der 

„Mobilitätsgewährleistungsverantwortung“
229

 gerecht zu werden, muss jedoch nicht zwangsläufig ein 

Mobilitätsangebot durch die öffentliche Hand angeboten werden. Es können auch Mobilitätsangebote 

von privaten Akteuren ausreichend sein.  

Werden Mobilitätsangebote von privaten Akteuren erbracht und erfolgt dies ohne oder nur mit 

bestimmten Ausgleichsleistungen der öffentlichen Hand, bezeichnet man diese Verkehre als 

„eigenwirtschaftlich“. Eigenwirtschaftliche Verkehrsleistungen sollen nach PBefG im ÖPNV die Regel 

darstellen.
230

 In diesem Falle handelt es sich bei dem privaten Akteur (im Regelfall ein 

Verkehrsunternehmen) um einen Mobilitätsanbieter und bei den angebotenen Verkehrsleistungen um 

Mobilitätsangebote. 

Die durch die Genehmigungsbehörde zu überprüfenden, gemeinwirtschaftlichen Auflagen können 

jedoch konträr zu den Gewinnerzielungsabsichten privater Akteure stehen.
231

 Dies kann dazu führen, 

dass private Akteure vom Angebot von Mobilitätsleistungen absehen. Dies ist insbesondere im SPNV 

regelmäßig der Fall. Sind daher die durch private Akteure erbrachten Mobilitätsangebote nicht oder im 

Sinne des § 1 Regionalisierungsgesetz (RegG) nicht ausreichend vorhanden, müssen diese um 

Angebote der öffentlichen Hand ergänzt werden.
232

 Hierbei kann die öffentliche Hand entweder 

Leistungen selbst erbringen oder diese im Rahmen von öffentlichen Dienstleistungsaufträgen (öDA) 

erbringen lassen.
233

 Bei einem öDA wird das Verkehrsunternehmen, welches die Dienstleistung 

erbringt, als „Ersteller“ bezeichnet. Die beauftragende Behörde als „Aufgabenträger“ oder auch 

                                                      

224
 Vgl. PBEFG (2013, § 11 Abs. 1). 

225
 Vgl. AEG (2013, § 5). 

226
 Vgl. REGG (2012, § 1 Abs. 1). 

227
 BORRMANN (2003, S. 28). 

228
 Vgl. FICHERT (2016, S. 27). 

229
 WERNER (1998, S. 74). 

230
 Vgl. PBEFG (2013, § 8 Abs. 4). 

231
 Vgl. PIRATH (1950, S. 476). Eine Entsprechende Formulierung findet sich auch in VO (EG) 1370 (2007, Art. 2 

lit. e). 
232

 Der Begriff „ausreichend“ ist hier Gegenstand verschiedener Diskussionen und wird zumeist im Sinne des 
Wortes „angemessen“ ausgelegt. Vgl. bspw. ROLING (2008, S. 271). 
233

 Vgl. VO (EG) 1370 (2007, Art. 2 lit. i). Die Finanzierung dieser Leistungen erfolgt über eine Vielzahl von 
Kanälen und ist Gegenstand verschiedener Untersuchungen. Für eine detaillierte Darstellung vgl. bspw. BORMANN 

ET AL. (2010) bzw. BORMANN ET AL. (2015). Für die Vergabe von öDA stehen außerdem unterschiedliche Verfahren 
zur Verfügung, auf die hier jedoch nicht detaillierter eingegangen wird. Siehe hierzu PBEFG (2013, § 8a Abs. 1) in 
Verbindung mit VO (EG) 1370 (2007, Art. 5). 
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„Besteller“. Hierbei werden die Aufgabenträger von den Genehmigungsbehörden überwacht.
234

 Von 

Aufgabenträgern bestellte Verkehre werden als „gemeinwirtschaftlich“ bezeichnet. Im Falle von 

gemeinwirtschaftlichen Verkehrsleistungen handelt es sich somit beim Aufgabenträger um den 

Mobilitätsanbieter, der sich des Verkehrsunternehmens zur Erstellung der Verkehrsleistung bedient. 

Somit sind die Verkehrsunternehmen in diesem Fall keine Mobilitätsanbieter. 

Die Zuständigkeiten bzgl. der gemeinwirtschaftlichen Verkehre und somit die Aufgabenträgerschaft 

wird vom Bund an die Länder delegiert.
235

 Diese wiederum definieren die Zuständigkeiten in den 

Landesnahverkehrsgesetzen.
236

 In einigen Bundesländern wurden eigene Organisationen bzw. 

Gesellschaften zur Durchführung oder Vorbereitung der Vergabe der öDA gegründet.
237

 Aus der 

Unterteilung in SPNV und aÖPNV erfolgt auch hier die Zuständigkeit unterschiedlicher 

Gebietskörperschaften. So wird in den Landesnahverkehrsgesetzen meist die Zuständigkeit für den 

SPNV auf Landesebene verortet,
238

 während im aÖPNV regelmäßig die Zuständigkeit auf Ebene der 

Landkreise und kreisfreien Städte liegt.
239

 Entsprechend ergeben sich bei getrennter Betrachtung von 

aÖPNV und SPNV hinsichtlich der Zuständigkeitsbereiche der Aufgabenträger überlappungsfreie 

Gebiete. Betrachtet man aÖPNV und SPNV jedoch gemeinsam, so sind unter Umständen innerhalb 

eines Gebietes für die unterschiedlichen ÖPNV-Formen unterschiedliche Aufgabenträger zuständig. 

VERKEHRSVERBÜNDE 

Um für den Nachfrager die Nutzung der Angebote des ÖPNV möglichst einfach zu gestalten, erfolgt 

im Status quo bereits häufig eine regionale Koordination von Akteuren im aÖPNV und SPNV. Die 

sogenannten Verkehrsverbünde (oder auch deren Vorstufen
240

) sind innerhalb eines räumlichen 

Gebietes je nach Ausgestaltung für eine Abstimmung von Fahrplänen und Tarifen
241

 verantwortlich. 

Hinsichtlich der Vergaben können Verkehrsverbünden auch die Aufgaben von Aufgabenträgern 

übertragen werden, sodass Verkehrsverbünde typischerweise danach unterschieden werden, ob 

diese einen Zusammenschluss von Aufgabenträgern, Verkehrsunternehmen oder eine Mischform 

darstellen.
242

 

                                                      

234
 Vgl. WERNER (1998, S. 190). 

235
 Vgl. REGG (2012, § 1 Abs. 2). 

236
 Vgl. RESCH (2015, S. 33). Die einzige Ausnahme stellt hierbei Hamburg dar. Hier existiert die „Anordnung über 

Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Personenbeförderungsrechts“. 
237

 Vgl. KRUMMHEUER (2014, S. 92). 
238

 Vgl. für eine ausführlichere Auflistung KNIEPS (2004, S. 28-29), KYRIELEIS (1998, S. 119) bzw. PÄTZOLD (2008, 
S. 72). 
239

 Vgl. KYRIELEIS (1998, S. 119), PÄTZOLD (2008, S. 72) bzw. RUMPKE (2005, S. 27). 
240

 Vgl. bzgl. der unterschiedlichen Formen der Zusammenarbeit im ÖPNV bspw. BECK / WILLE (2011, S. 13-14), 
KNIEPS (2004, S. 11-14), KOLZ / BERMANN (1989, S. 340) oder REINHARDT (2012, S. 557-560). Zur Vereinfachung 
wird im Rahmen dieser Arbeit für Verkehrsverbünde und deren Vorstufen wie in der Umgangssprache (vgl. hierzu 
KNIEPS (2009, S. 14)) gemeinsam der Begriff Verkehrsverbünde verwendet, da die dadurch entstehende 
Ungenauigkeit keine relevanten Konsequenzen besitzt.  
241

 Für die Absprache von Entgelten im ÖPNV besteht nach PBEFG (2013, § 8 Abs. 3b) bzw. AEG (2013, § 12 
Abs. 7) eine Ausnahme vom Kartellverbot. Gleichzeitig darf sich hierdurch keine Marktabschottung ergeben, 
weshalb der Zugang zum Kartell diskriminierungsfrei sein muss. Vgl. hierzu THEIßEN (2008, S. 9). 
242

 Vgl. bspw. BECK / WILLE (2011, S. 14), BERLEPSCH / KRETSCHMANN (2006, S. 15) oder KNIEPS (2004, S. 77-79). 
Hieraus ergibt sich auch die jeweilige Ausrichtung bzw. Zielsetzung der Verkehrsverbünde. 
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Zusammenfassend sind Verkehrsverbünde ein wichtiger Bestandteil des ÖPNV.
243

 Aufgrund der 

Koordination von Angebot und Tarif stellen sie eine wesentliche Vereinfachung für die Nutzung des 

ÖPNV dar. So sind in Deutschland nur noch wenige Gebiete nicht Teil eines Verkehrsverbundes oder 

einer entsprechenden Vorstufe.
244

 „Rund 85 % der Einwohner Deutschlands leben mittlerweile in 

Räumen, in denen Verbünde – oder zumindest verbundähnliche Konstruktionen – vorhanden sind“
245

.  

VERKEHRSUNTERNEHMEN 

Als Ersteller der Mobilitätsleistung sind letztendlich die Verkehrsunternehmen für die Ortsveränderung 

der Nachfrager verantwortlich. Bei gemeinwirtschaftlichen Verkehren ist der Gestaltungsspielraum für 

die Verkehrsunternehmen in der Regel jedoch beschränkt. Bei eigenwirtschaftlichen Verkehren 

können Verkehrsunternehmen hingegen als Mobilitätsanbieter auftreten und ihre jeweiligen 

Leistungen gestalten. 

ÜBERSICHT 

Insgesamt ergibt sich eine Vielzahl von beteiligten Akteuren, die auf verschiedenen Ebenen Einfluss 

auf die Gestaltung des öffentlichen Personennahverkehrs nehmen können. Je nach Ausgestaltung 

liegen hierbei zwei oder drei Ebenen neben der sogenannten Kontrollebene 

(Genehmigungsbehörden) vor.
246

 Die Zuordnung kann Abbildung 6 entnommen werden. 

 

Abbildung 6: Akteure des ÖPNV im sogenannten 3-Ebenen-Modell
247

 

                                                      

243
 Der Anteil der Fahrten in Verbundräumen liegt im Bereich von 90 %. Vgl. hierzu KNIEPS (2009, S. 24). 

244
 Vgl. BECK / WILLE (2011, S. 13). 

245
 WERGLES / FREITAG (2012, S. 121). 

246
 Vgl. VAN DE VELDE (1999, S. 153-157). 

247
 Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an BERLEPSCH / KRETSCHMANN (2006, S. 15), KNIEPS (2004, S. 19-23) 

RUMPKE (2005, S. 26) sowie VAN DE VELDE (1999, S. 153-157). Werden die Regieaufgaben vom Aufgabenträger 
wahrgenommen, entfällt die Regieaufgabe und es handelt sich um das 2-Ebenen-Modell. 
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3.2.1.4 Gegenwärtige Marktstruktur 

Es handelt sich bei den einzelnen Akteuren im Regelfall um Gebietsmonopolisten. Dies ist 

insbesondere im Bereich von Verkehrsverbünden und Aufgabenträgern gegeben. Jedoch handelt es 

sich außerhalb von Verkehrsverbünden häufig um einzelne Linien, welche ggf. auch 

eigenwirtschaftlich erbracht werden. Entsprechend ist der Begriff Gebiet ggf. etwas ungenau, wird 

jedoch trotzdem verwendet. Auch für die Anbieter der einzelnen Linien gilt nämlich, dass diese nach 

der Genehmigung eine gewisse Exklusivität besitzen. Während im Rahmen von öDA 

Ausschließlichkeitsrechte erteilt werden, wird bis dato durch den Konkurrenzschutz einer 

Liniengenehmigung bei eigenwirtschaftlichen Verkehren ein vergleichbarer Effekt erzielt.
248

 Im Betrieb 

des ÖPNV stehen die aktiven Akteure somit aufgrund des Gebietsmonopols nicht im Wettbewerb 

zueinander. Der Wettbewerb besteht vor der Erbringung der eigentlichen Mobilitätsleistung, wenn 

verschiedene Anbieter um das Recht konkurrieren, eine bestimmte Leistung erbringen zu dürfen. Dies 

wird auch als „Wettbewerb um den Markt“ bezeichnet im Gegensatz zum klassischen „Wettbewerb im 

Markt“.
249

 

Hinsichtlich des Auftretens von gemein- und eigenwirtschaftlichen Mobilitätsangeboten kann 

Folgendes festgehalten werden: Im SPNV erfolgt im Regelfall eine Bestellung von Verkehren durch 

die zuständigen Gebietskörperschaften. Nur vereinzelt kommt es neben touristischen Angeboten zu 

Angeboten, welche durch private Akteure angeboten werden und formal dem SPNV zugerechnet 

werden können. Hierbei handelt es sich jedoch eigentlich um Angebote des Fernverkehrs.
250

 Größter 

Erbringer von Leistungen im SPNV ist nach wie vor die Deutsche Bahn AG. Nur etwas mehr als ein 

Viertel der Zugkilometer wird von Wettbewerbern der Deutschen Bahn AG erbracht.
251

 

Im aÖPNV ist der Markt deutlich fragmentierter. Historisch gewachsen wird in vielen Städten der 

Verkehr noch immer direkt an ein kommunales Unternehmen vergeben. Hier finden nur selten 

Ausschreibungen statt.
252

 Diese erfolgen insbesondere, wenn es sich um regionale Busverkehre 

handelt. Aufgrund der PBefG-Novelle und der hierin umgesetzten Anforderungen der VO (EG) 

1370/2007 wird aber in Zukunft mit einem zunehmenden Anteil an Ausschreibungen gerechnet.
253

 

Auch eigenwirtschaftliche Angebote treten nun vermehrt auf und haben zu Debatten hinsichtlich des 

Vorrangs der Eigenwirtschaftlichkeit geführt.
254

 

Zur Übersicht seien kurz einige Zahlen hinsichtlich der Akteure genannt, wobei die Kontrollebene 

hierbei nicht berücksichtigt wird. Auf der ersten Ebene handelt es sich um die Aufgabenträger. Im 

                                                      

248
 Vgl. BARTH / LANDSBERG (2013, S. 12). 

249
 Für das Konzept „Wettbewerb um den Markt“ vgl. bspw. CHADWICK (1859, S. 384-385) sowie DEMSETZ (1968, 

S. 57-58). 
250

 Bspw. waren bzw. sind der Hamburg-Köln-Express und der IRE Berlin-Hamburg im Nahverkehrstarif der 
Deutschen Bahn AG (C-Tarif) enthalten, während die Reiseweite und -dauer für die Klassifikation als Fernverkehr 
spricht. Vgl. BSL TRANSPORTATION CONSULTANTS (2016, S. 47) sowie BUNDESREGIERUNG DER BUNDESREPUBLIK 

DEUTSCHLAND (2017b, S. 86). 
251

 Vgl. BSL TRANSPORTATION CONSULTANTS (2016, S. 12). 
252

 Vgl. BECK (2012, S. 165). 
253

 Vgl. FREITAG ET AL. (2017, S. 44) sowie WÖLFEL (2013, S. 4). 
254

 Vgl. bspw. BUNDESREGIERUNG DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND (2017b, S. 10 ff.) sowie BUNDESVERBAND 

DEUTSCHER OMNIBUSUNTERNEHMER (2016). 
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SPNV agieren gegenwärtig 27 Aufgabenträger.
255

 Im aÖPNV sind wie oben dargestellt die Kreise und 

kreisfreien Städte in der Regel die Aufgabenträger. Nach der letzten Kreisfusion in Niedersachsen
256

 

im Jahr 2016 ist Deutschland in 401 Kreise und kreisfreie Städte unterteilt.
257

 In einigen 

Bundesländern ist die Aufgabenträgerschaft jedoch auch an kleinere Gebietskörperschaften 

übertragen worden. So sind bspw. in Hessen auch sämtliche Gemeinden mit mehr als 50.000 

Einwohnern Aufgabenträger.
258

 Dies erhöht die Zahl der Aufgabenträger im Vergleich zur Anzahl der 

Kreise und kreisfreien Städte. Auf der anderen Seite sind Zweckverbände als Organisation für die 

Zusammenarbeit zwischen Aufgabenträgern gegründet worden, um den Aufgaben als Aufgabenträger 

gemeinsam nachzukommen. Dies verringert die Anzahl der Aufgabenträger. Es dürften insgesamt im 

aÖPNV also um die 400 Aufgabenträger existieren.
259

  

Weiterhin existieren auf der Regieebene die Verkehrsverbünde und ihre Vorstufen sowie die 

Verkehrsgesellschaften. Je nach Definition kann hier eine unterschiedliche Anzahl an Akteuren 

ermittelt werden. Nach einer Definition von DÜMMLER existierten Ende 2014 insgesamt 58 

Verkehrsverbünde und Verkehrsgesellschaften sowie deren Mischformen.
260

 BECK / WILLE hingegen 

geben 63 Verkehrsverbünde an.
261

 Diese Abweichung besitzt jedoch hinsichtlich der Gesamtanzahl 

der Akteure keine besondere Bedeutung. 

Auf der Betreiberebene existieren letztendlich nach Erhebungen des statistischen Bundesamtes über 

2.300 Unternehmen. Diese können insbesondere hinsichtlich ihrer Eigentümerstruktur und somit auch 

ihrer Ausrichtung voneinander unterschieden werden. Es handelt sich hierbei um rein öffentliche, rein 

private und gemischtwirtschaftliche Unternehmen, bei denen Anteilseigner aus der Privatwirtschaft 

und dem öffentlichen Bereich gemeinsam involviert sind. Die jeweiligen Anteile am Gesamtverkehr 

können Tabelle 3 entnommen werden. Hieraus ist ersichtlich, dass die Anzahl der öffentlichen 

Unternehmen mit 17 % zunächst relativ gering erscheint, die Beförderungsleistung und das 

Beförderungsplatzangebot jedoch mit 81 % bzw. 82 % deutlich größer als das der privaten 

Unternehmen ist. Zum Tragen kommt hierbei, dass der Großteil der privaten Unternehmen in 

ländlichen Gegenden mit Bussen aktiv ist, während zu den öffentlichen auch die städtischen 

Nahverkehrsunternehmen gehören, die mit S- und U-Bahnen deutlich höhere Beförderungsleistungen 

erzielen.
262

 

  

                                                      

255
 Vgl. RICHTER (2015, S. 20). 

256
 Vgl. LANDESAMT FÜR STATISTIK NIEDERSACHSEN (2016, S. 559). 

257
 Vgl. DESTATIS (2016b, S. 29). 

258
 Vgl. ÖPNVG-HE (2012, § 5 Abs. 1). 

259
 Diese Zahl deckt sich auch mit STERZENBACH (2007, S. 76). 

260
 Vgl. DÜMMLER (2015, S. 10). 

261
 Vgl. BECK / WILLE (2011, S. 14). 

262
 Vgl. RESCH (2015, S. 20). 
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Unternehmen 

Fahrgäste 
Beförderungs-

leistung 
Beförderungs-

angebot 

in Mill. 
in Mill.  

Personen-km 
in Mill.  

Platz-km 

Gesamtzahl 2.331 11.214 110.042 486.350 

Öffentliche 
Unternehmen 

Anzahl 386 9.824 89.360 398.244 

 % 17 % 88 % 81 % 82 % 

Gemischt-
wirtschaftliche 
Unternehmen 

Anzahl 77 539 6.015 26.350 

 % 3 % 5 % 5 % 5 % 

Private 
Unternehmen 

Anzahl 1.868 852 14.667 61.756 

 % 80 % 8 % 13 % 13 % 

Tabelle 3: Unternehmen im Linienverkehr im Schienennahverkehr und 

gewerblichen Straßenpersonenverkehr im Jahr 2014
263

 

In Summe ergeben sich ohne Berücksichtigung der Genehmigungsbehörden über 2.800 Akteure im 

Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs. 

3.2.1.5 Möglichkeiten zur Beteiligung und Einflussnahme durch die (zentrale) 
öffentliche Hand 

Wie im vorangegangenen Abschnitt 3.2.1.1 bereits beschrieben, ergibt sich durch die Unterteilung in 

aÖPNV und SPNV sowie die Delegation einzelner Aufgaben des Bundes an die Länder und wiederum 

an die Kreise eine Vielzahl von Zuständigkeiten verschiedener Akteure. Diese sind häufig auch auf 

verschiedenen Ebenen des in Deutschland existierenden föderalen Systems verortet. Direkte 

Beteiligungsoptionen der zentralen öffentlichen Hand sind somit zunächst eingeschränkt.
264

 Die 

verschiedenen Akteure der öffentlichen Hand auf den unterschiedlichen Ebenen des föderalen 

Systems haben bei der Gestaltung des ÖPNV jedoch durchaus Möglichkeiten zur Einflussnahme: 

Einerseits als Besteller von Leistungen im Rahmen von gemeinwirtschaftlichen Verkehren, 

andererseits aber auch durch die Festlegung eines gewissen Rahmens für die Durchführung 

eigenwirtschaftlicher Verkehre.  

EINFLUSSNAHME DER ÖFFENTLICHEN HAND DURCH BETEILIGUNG AM ANGEBOT 

Als Anbieter von Mobilitätsleistungen im Rahmen eines Besteller-Ersteller-Verhältnisses besteht für 

die öffentliche Hand die Möglichkeit sehr konkret Einfluss auf die Gestaltung des jeweiligen 

Mobilitätsangebots zu nehmen. Je nach Detailierungsgrad der Vorstellungen können hier bestimmte 

Funktionen des Mobilitätsangebots im Rahmen einer funktionalen Ausschreibung vorgegeben oder 

                                                      

263
 Quelle: Eigene Darstellung. Datenbasis: DESTATIS (2016a, S. 3). 

264
 Bspw. sieht die Bundesregierung gegenwärtig auch keine Möglichkeit eine Teilnahme am eTicket Deutschland 

verpflichtend zu gestalten. Vgl. hierzu BUNDESREGIERUNG DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND (2017a, S. 3) sowie 
Abschnitt 6.1.3 für eine Beschreibung des eTicket Deutschland. 
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bereits detaillierte Anforderungen an das Mobilitätsangebot in Form einer konstruktiven Ausschreibung 

konkret festgelegt werden.
265

 Dies gilt gleichermaßen für die Leistungen des Vertriebs.
266

 Sollte für 

den jeweiligen Verkehr eine andere Form der Vergabe als die Ausschreibung gewählt werden, können 

entsprechende Vorgaben trotzdem in dem jeweiligen zu schließenden Vertrag festgehalten werden.  

Wie eingangs bereits erwähnt, handelt es sich in der Regel um unterschiedliche Besteller bei 

unterschiedlichen Mobilitätsangeboten ggf. sogar auf unterschiedlichen Ebenen des föderalen 

Systems. Da die entsprechenden Zuständigkeiten in Form von Gesetzen fixiert worden sind, besteht 

hier auch eine gewisse politische Selbstbindung
267

 der übergeordneten Ebene in die Zuständigkeiten 

der jeweiligen Aufgabenträger nicht einzugreifen. Entsprechend sind Planungen auf übergeordneter 

Ebene ggf. nur mit entsprechendem Aufwand zu erreichen, da diese auf einer nachgeordneten Ebene 

umgesetzt werden müssen.  

EINFLUSSNAHME DER ÖFFENTLICHEN HAND DURCH VORGABEN 

Neben der Einflussnahme auf den ÖPNV durch die Beteiligung am Angebot können Akteure der 

öffentlichen Hand insbesondere mittels der folgenden zwei Instrumente Einfluss auf den ÖPNV 

nehmen: 

 Nahverkehrsplan 

 Allgemeine Vorschriften 

Im PBefG ist die Aufstellung der Nahverkehrspläne als Vorzugsvariante für die Festlegung des 

Entwicklungsrahmens im ÖPNV vorgeschlagen.
268

 Die tatsächliche Pflicht zur Aufstellung eines 

Nahverkehrsplanes ergibt sich in den meisten Bundesländern aber erst aus den jeweiligen 

Landesnahverkehrsgesetzen. Für den SPNV findet sich im AEG kein entsprechender Paragraph zur 

verpflichtenden Aufstellung eines Nahverkehrsplans. Hier werden die Aufgabenträger des SPNV in 

den Landesnahverkehrsgesetzen zur Aufstellung von Nahverkehrsplänen verpflichtet. 

Der Nahverkehrsplan stellt für die jeweiligen Aufgabenträger neben der Definition des Rahmens für 

die gewünschte Entwicklung des ÖPNV in ihrem Zuständigkeitsgebiet ebenso die Möglichkeit dar, 

Standards für die ausreichende Verkehrsbedienung der Bevölkerung mit ÖPNV-Leistungen zu 

definieren.
269

 Hierbei handelt es sich bspw. um Linienverläufe, anzubietende Kapazitäten oder Takte. 

Bei der Vergabe öffentlicher Dienstleistungsaufträge, also gemeinwirtschaftlichen Verkehren, kann auf 

Inhalte des sogenannten Nahverkehrsplanes verwiesen werden.
270

 Der Nahverkehrsplan dient hier 

insbesondere als Grundlage für die jeweiligen Ausschreibungen. Ein Anspruch auf die tatsächliche 

                                                      

265
 Vgl. bspw. EICHMANN ET AL. (2005, S. 24) oder HÖHNSCHEID / KNIEPS (2005, S. 9).  

266
 Vgl. ACKERMANN ET AL. (2014a, S. 7). 

267
 Siehe hierzu auch die Ausführungen in Abschnitt 6.4.2.3.1.3. 

268
 Vgl. PBEFG (2013, § 8 Abs. 3). 

269
 Vgl. PBEFG (2013, § 8 Abs. 3) Der Begriff der ausreichenden Bedienung entstammt noch der VO (EWG) 1191 

(1969). In der neuen VO (EG) 1370 (2007) wird er nicht mehr verwendet, sondern stattdessen von 
„Dienstleistungen von allgemeinem Interesse“ gesprochen. Vgl. hierzu BARTH / LANDSBERG (2013, S. 10). 
270

 Vgl. HOLZ-RAU / KRUMMHEUER / GÜNTHNER (2009, S. 3). 



Kapitel 3: Grundlagen des Vertriebs von Mobilitätsangeboten  

 
 

 

Seite 57 

Umsetzung der Inhalte des Nahverkehrsplanes besteht jedoch nicht.
271

 Auch liegen die getroffenen 

Vorgaben bzgl. einer ausreichenden Verkehrsbedienung im Ermessen des Aufgabenträgers und sind 

somit „nicht voll gerichtlich überprüfbar“
272

. 

Im Bereich des eigenwirtschaftlichen Verkehrs kommt dem Nahverkehrsplan im aÖPNV eine stärkere 

Bedeutung zu. So ist dieser von den jeweiligen Genehmigungsbehörden bei der Genehmigung von 

eigenwirtschaftlichen Verkehren zu berücksichtigen.
273

 Erfolgt bei wesentlichen Kriterien eine 

Abweichung vom Nahverkehrsplan, so kann die Genehmigungsbehörde den Antrag auf Genehmigung 

eigenwirtschaftlicher Verkehre ablehnen.
274

 Entsprechend wird durch die im Nahverkehrsplan 

definierten Anforderungen ebenfalls beeinflusst, ob ein eigenwirtschaftliches Angebot zustande 

kommen kann. Werden die Anforderungen derart detailliert formuliert, dass ein eigenwirtschaftliches 

Angebot nur schwer darstellbar ist bzw. nicht ausreichend unternehmerische Freiheiten zur 

Bestimmung des Erfolgs gegeben sind, wird sich häufig kein geeigneter Akteur finden, um Leistungen 

eigenwirtschaftlich zu erbringen.
275

 Somit wird der jeweilige Aufgabenträger die Verkehre in Form 

eines öDA vergeben und hier ggf. detailliertere Anforderungen bzgl. der eigenen Wünsche formulieren 

können. Der Aufgabenträger darf jedoch den Nahverkehrsplan nicht zur Darstellung des aus seiner 

Sicht „optimalen ÖPNV“
276

 verwenden. Durch den Nahverkehrsplan dürfen also keine 

eigenwirtschaftlichen Verkehre verhindert werden.
277

 Es muss beachtet werden, dass die 

Gestaltungsfreiheit privater Unternehmer nicht zu stark beeinträchtigt wird, da bei unverhältnismäßig 

hohen Anforderungen des Nahverkehrsplanes die Genehmigungsbehörde von einer Berücksichtigung 

absehen und die Verkehre trotzdem genehmigen darf.
278

 Hier besteht also ein gewisser Spielraum der 

Genehmigungsbehörde.
279

 Der Einfluss der Genehmigungsbehörde auf eigenwirtschaftliche Verkehre 

ist jedoch insbesondere nach der Genehmigung begrenzt. So kann bspw. ein einheitliches Auftreten 

im Vertrieb nicht durchgesetzt werden.
280

 Auch wird der Tarif nur zur Prüfung vorgelegt und nicht aktiv 

durch die Genehmigungsbehörde (mit-)gestaltet.
281

  

Jedoch besteht im Bereich des Tarifs für den Aufgabenträger die Möglichkeit mittels des Instruments 

der „Allgemeinen Vorschrift“ im Sinne gemeinwirtschaftlicher Pflichten Höchsttarife für einzelne 

Personengruppen oder die Allgemeinheit festzulegen, welche dann wiederum mit 

                                                      

271
 Vgl. BRENNER / ARNOLD (2015, S. 389), KNAUFF (2015, S. 14) sowie WACHINGER / WITTEMANN (1996, S. 126). 

272
 BARTH / BAUMEISTER (1997, S. 25). Siehe auch BRENNER / ARNOLD (2015, S. 387). Hier heißt es wörtlich: „Mit 

anderen Worten sind die Gerichte im Rahmen der rechtlichen Überprüfung des Abwägungsvorgangs sowie des 
Abwägungsergebnisses auf die Feststellung der Fehlerkategorien des Abwägungsausfalls, des 
Abwägungsdefizits, der Abwägungsfehlgewichtung sowie der Abwägungsdisproportionalität beschränkt.“. 
273

 Vgl. PBEFG (2013, § 8 Abs. 3a). 
274

 Vgl. PBEFG (2013, § 13 Abs. 2a). 
275

 Vgl. BRENNER / ARNOLD (2015, S. 388) und HERMANNS / HÖNIG (2002, S. 208). 
276

 KNAUFF (2015, S. 13). 
277

 Vgl. KNAUFF (2015, S. 13). 
278

 Vgl. bspw. FINKENBEINER (1995, S. 21-22) oder LEONARD / ROLING / ZUCK (2013, S. 7). 
279

 Vgl. ROLING (2008, S. 272). 
280

 Vgl. WERNER (1998, S. 192). 
281

 Vgl. PBEFG (2013, § 39 Abs. 1) sowie PBEFG (2013, § 39 Abs. 2) bzw. WERNER (1998, S. 159) oder BEG 
(2012, S. 2-3). 



Kapitel 3: Grundlagen des Vertriebs von Mobilitätsangeboten  

 
 

 

Seite 58 

Ausgleichszahlungen einhergehen.
282

 Hierbei handelt es sich bspw. um Ausgleichsleistungen für 

Ausbildungsverkehre
283

 und die Beförderung schwerbehinderter Personen
284

. Auch Verbundtarife 

werden häufig als Höchsttarife festgelegt.
285

 Bei der allgemeinen Vorschrift handelt es sich dem 

Namen entsprechend um eine Vorschrift, die nicht ausschließlich zwischen zwei Beteiligten getroffen 

wird, sondern eine Wirkung für alle Akteure entfaltet.
286

 Gleichzeitig ist eine Überkompensation zu 

vermeiden.
287

 

Trotz der Gewährung von Ausgleichszahlungen bei allgemeinen Vorschriften handelt es sich weiterhin 

um eigenwirtschaftlichen Verkehr.
288

 So kann der Aufgabenträger zwar die maximale Höhe der Tarife 

festlegen. Dies führt aber nicht dazu, dass er aktiv bei der Tarifgestaltung eigenwirtschaftlicher 

Verkehre mitwirken kann.
289

 Dies ist nur im Bereich von öDA möglich.
290

 

Zusammenfassend wird also im Rahmen eigenwirtschaftlicher und gemeinwirtschaftlicher Verkehre 

insbesondere der Aufgabenträger in Form von Vergaben, dem Erlass allgemeiner Vorschriften und der 

Aufstellung des Nahverkehrsplanes gestalterisch tätig.
291

 Der Einfluss auf eigenwirtschaftliche 

Verkehre ist begrenzt. Auch die Genehmigungsbehörde ist hier nicht gestaltend tätig. Es ist allerdings 

ersichtlich, dass die Aufgaben der Genehmigungsbehörden und der Aufgabenträger stark miteinander 

verbunden sind.
292

 Ebenfalls ist erkennbar, dass die Verantwortung auf der jeweiligen föderalen 

Ebene der Aufgabenträger bzw. Genehmigungsbehörden liegt und somit für die zentrale öffentliche 

Hand ein gewisser Aufwand erforderlich wäre, um Eingriffe vorzunehmen. 

3.2.2 Carsharing in Deutschland 

Analog zum in den vorstehenden Abschnitten behandelten ÖPNV wird der Begriff Carsharing 

zunächst in Abschnitt 3.2.2.1 definiert und es werden wichtige Eigenschaften aufgezeigt. 

Anschließend erfolgt in Abschnitt 3.2.2.2 die Einordnung in die erarbeitete Systematisierung aus 

Abschnitt 3.1.2. Daraufhin werden in Abschnitt 3.2.2.3 die verschiedenen Typen von Carsharing und 

die beteiligten Akteurstypen sowie geltende Rahmenbedingungen vorgestellt. Abschnitt 3.2.2.4 gibt 

einen kurzen Einblick in die gegenwärtige Marktstruktur bei der Zurverfügungstellung der Carsharing-

Fahrzeuge. Abschließend werden die Möglichkeiten zur Einflussnahme durch die (zentrale) öffentliche 

Hand in Abschnitt 3.2.2.5 vorgestellt. 

                                                      

282
 Vgl. VO (EG) 1370 (2007, Art. 3 Abs. 2). 

283
 Vgl. PBEFG (2013, § 45a). 

284
 Vgl. SGB IX (2016, §§ 145ff). 

285
 Vgl. WINNES (2009, S. 28). Es wird jedoch auch darauf hingewiesen, dass eine entsprechende Vorgabe nur 

möglich ist, wenn der Aufgabenträger in der Lage ist die Tarife auch mitzugestalten. Dies ist bei 
Unternehmensverbünden nicht der Fall, da hier der Aufgabenträger nicht auf die Gestaltung der Produkte Einfluss 
nehmen kann. 
286

 Vgl. BARTH / LANDSBERG (2013, S. 22). 
287

 Vgl. KARL / SCHAAFFKAMP (2014, S. 67). 
288

 Vgl. BARTH / LANDSBERG (2013, S. 16). 
289

 Vgl. RITSCHNY / SCHNELL (2017, S. 47). 
290

 Vgl. DEUSTER / JUNG / KIEPE (2014, S. 35). 
291

 Vgl. RESCH (2015, S. 40-41). 
292

 Vgl. ROLING (2008, S. 274). 
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3.2.2.1 Begriffsdefinition und Eigenschaften 

Auch wenn das erste Carsharingangebot größerer und organisierterer Form in Deutschland bereits 

1988 erfolgte,
293

 so gibt es bis heute keine einheitliche Definition des Begriffs Carsharing. Dies liegt 

auch an der schwierigen Abgrenzung von Carsharing zu anderen Mobilitätsangeboten wie bspw. dem 

Mietwagen.
294

 In dieser Arbeit wird der Definition des deutschen Carsharinggesetzes gefolgt. Für ein 

Carsharing-Fahrzeug lautet diese wie folgt: 

„Ein Carsharingfahrzeug [ist] ein Kraftfahrzeug, das einer unbestimmten Anzahl von Fahrern 

und Fahrerinnen auf der Grundlage einer Rahmenvereinbarung und einem die Energiekosten 

mit einschließenden Zeit- oder Kilometertarif oder Mischformen solcher Tarife angeboten und 

selbstständig reserviert und genutzt werden kann […].“
295

 

In der Abgrenzung zum Mietwagen wird entsprechend auf die dort in der Regel nicht existierende 

Rahmenvereinbarung abgestellt. Weiterhin werden aufgrund des erwarteten Missbrauchspotentials 

Angebote, die nur einem begrenzten Personenkreis zur Verfügung stehen (privates Carsharing) im 

Rahmen des Gesetzes nicht berücksichtigt.
296

 Obwohl im alltäglichen Sprachgebrauch teilweise so 

verwendet, bezieht sich der Begriff Carsharing nicht auf das zeitgleiche Nutzen eines Fahrzeugs durch 

mehrere Nachfrager
297

, sondern auf die sequentielle Nutzung desselben Fahrzeugs durch 

unterschiedliche Nachfrager.  

Beim Mobilitätsangebot Carsharing lassen sich die Angebote im Status quo anhand verschiedener 

Merkmale differenzieren. Am weitesten verbreitet ist die Unterteilung anhand der genutzten 

Stellflächen zwischen den einzelnen Nutzungsvorgängen (im Sinne des „Abstellplatzes 

Verkehrsmittel“ aus Abschnitt 3.1.2). Hier können die Fahrzeuge entweder frei im Straßenraum oder 

auf speziell eingerichteten Stellflächen (gemeinhin als Stationen bezeichnet
298

) abgestellt werden. Im 

Fall der Abstellung der Fahrzeuge im Straßenraum wird von flex, flexiblem, freefloating oder 

stationsunabhängigem Carsharing gesprochen.
299

 Bei Nutzung von Stationen wird dies als 

stationsbasiertes, stationäres oder auch fixes Carsharing bezeichnet.
300

 Im weiteren Verlauf der Arbeit 

wird den Begriffen des Carsharinggesetzes gefolgt und zwischen stationsunabhängigem und 

stationsbasiertem Carsharing unterschieden. Typische Beispiele für stationsunabhängiges Carsharing 

in Deutschland sind die Angebote der Firmen car2go und DriveNow. Bekannte Vertreter des 

stationsbasierten Carsharing sind Cambio, Stadtmobil und Flinkster. 

Eine Zwischenform stellt die Abstellung von Fahrzeugen in bestimmten Quartieren dar. Je nach Größe 

der Quartiere kann diese Form dann dem stationsunabhängigen oder stationsbasierten Carsharing 

                                                      

293
 Vgl. PETERSEN (1995, S. 124) oder RÖSCH (2001, S. 3). 

294
 Vgl. für verschiedene Abgrenzungsmerkmale bspw. CZERMAK / RAUH (1997, S. 7), LOOSE (2008, S. 13), 

SCHWEIG ET AL. (2004, S. 20-21) oder SHAHEEN / COHEN (2013, S. 23).  
295

 CSGG (2017, § 2 Abs. 1). 
296

 Vgl. BUNDESREGIERUNG DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND (2016, S. 11). 
297

 Vgl. HAUCAP ET AL. (2015, S. 25). Hier finden die Begriffe Mitfahrgelegenheit oder Ridesharing Verwendung. 
298

 Vgl. SCHMÖLLER ET AL. (2015, S. 35). 
299

 Vgl. CSGG (2017, § 2 Abs. 3). 
300

 Vgl. CSGG (2017, § 2 Abs. 4). 
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zugeordnet werden. Dies erfolgt bspw. durch Flinkster in München. Hier werden Fahrzeuge einem 

bestimmten Quartier zugeordnet, für das es eine dem Anwohnerparkausweis entsprechende 

Markierung in Form eines Aufklebers an der Windschutzscheibe erhält. Entsprechend muss das 

Fahrzeug aber auch in das jeweilige Quartier zurückkehren, um zwischen den Nutzungen abgestellt 

werden zu können.
301

 

Die stationsbasierten Carsharing-Angebote können weiterhin hinsichtlich einer Rückkehrpflicht des 

Fahrzeuges zur Ausgangsstation unterschieden werden.
302

 Existiert diese Rückkehrpflicht nicht, sind 

Einwegfahrten zwischen verschiedenen Stationen möglich.
303

 Dadurch wird die Flexibilität für den 

Nachfrager erhöht.
304

 Dies erschwert allerdings die Planung des Mobilitätsanbieters, da die Kapazität 

der Stationen bei Einwegfahrten anders dimensioniert werden muss und ggf. Personal zur 

Redistribution von Fahrzeugen vorgehalten werden muss.
305

 Da der wesentliche Definitionsbestandteil 

des stationsbasierten Carsharing in Form der Abstellung von Fahrzeugen an Stationen durch die 

Einwegfahrten nicht entfällt, wird die Möglichkeit der Einwegfahrt im weiteren Verlauf der Arbeit nicht 

explizit separat berücksichtigt.  

Unabhängig von der Einordnung als stationsbasiertes oder stationsunabhängiges Carsharing ist es für 

den jeweiligen Mobilitätsanbieter erforderlich, den Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis des jeweiligen 

Nachfragers manuell zu überprüfen. Dies ergibt sich aus § 21 Abs. 1 des Straßenverkehrsgesetzes. 

Dieser lautet: 

„Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer […] als Halter 

eines Kraftfahrzeugs anordnet oder zulässt, dass jemand das Fahrzeug führt, der die dazu 

erforderliche Fahrerlaubnis nicht hat oder dem das Führen des Fahrzeugs nach § 44 des 

Strafgesetzbuchs oder nach § 25 dieses Gesetzes verboten ist.“
306

  

Aufgrund des erst 1999 eingeführten Fahrerlaubnisregisters steht allerdings bisher keine zentrale 

Datenbank zur Verfügung, wo der Besitz der Fahrerlaubnis durch die Carsharing-Anbieter abgerufen 

werden könnte.
307

 Ebenfalls können Informationen über einen Entzug der Fahrerlaubnis eines 

einzelnen Nachfragers vom Carsharing-Anbieter zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht abgerufen 

werden. Hier liegt zwar mit dem Fahreignungsregister eine zentrale Datenbank vor. Auf diese erhalten 

Carsharing-Anbieter jedoch keinen Zugriff.
308

 

                                                      

301
 Vgl. BELTER ET AL. (2015, S. 30-31). 

302
 Vgl. FIRNKORN / MÜLLER (2011, S. 1519). 

303
 Ein entsprechendes Einweg-System besteht bspw. in Paris und operiert unter dem Namen „Autolib’“. Vgl. 

SHAHEEN / CHAN / MICHEAUX (2015, S. 525). Bei stationsunabhängigen Carsharing-Angeboten ist eine 
Rückkehrpflicht nur bzgl. des jeweiligen räumlich definierten Geschäftsgebietes vorgesehen. Innerhalb des 
Geschäftsgebietes können Einwegfahrten vorgenommen werden. 
304

 Vgl. BROCKMEYER / FROHWERK / WEIGELE (2014a, S. 14). 
305

 Vgl. BARTH / SHAHEEN (2002, S. 107). 
306

 STVG (2017, § 21 Abs. 1). 
307

 Vgl. KALINOWSKA / KLOAS / KUHFELD (2007, S. 3). 
308

 Vgl. STVG (2017, § 30). 
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3.2.2.2 Einordnung in die Systematisierung von Mobilitätsangeboten 

Beim Anbieter des Carsharing handelt es sich gemäß dem Rollenmodell für Angebote, die der 

Ortsveränderung dienen aus Abschnitt 3.1.2, um einen Akteur der Rolle ZVS Verkehrsmittel. Wie in 

Abbildung 7 dargestellt, sind aus Sicht des Anbieters Carsharing in Deutschland insbesondere die 

Ausgestaltung der Beziehung zu den Akteuren der Rolle ZVS Energieversorgungsinfrastruktur und 

ZVS Abstellplatz Verkehrsmittel wichtig. Dies kann ebenfalls durch eine Integration erfolgen.
309

 Beim 

Carsharing-Fahrzeug handelt es sich um ein mobiles Asset. Entsprechend ist für die Durchführung 

des Prozesses die Beteiligung des Nachfragers erforderlich. Der Nachfrager ist hier auf verschiedene 

weitere Zurverfügungsteller von Assets angewiesen, um eine Ortsveränderung durchführen zu 

können. Gleichzeitig übernimmt er eine Reihe weiterer Aufgaben zur Koordination der einzelnen 

Assets. 

 

Abbildung 7: Carsharing im Rollenmodell für Angebote, die der Ortsveränderung 

dienen
310

 

Weiterhin sei darauf hingewiesen, dass gemäß der Systematisierung je nach Antriebsvariante des 

Fahrzeuges eine Energieversorgungsinfrastruktur erforderlich ist. Handelt es sich um Fahrzeuge mit 

                                                      

309
 Bspw. können die Anbieter von stationsbasiertem Carsharing für eine Ausstattung ihrer eigenen Stationen mit 

Ladeinfrastruktur sorgen. 
310

 Quelle: Eigene Darstellung. 
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konventionellen Verbrennungsmotoren, so ist die zugehörige Energieversorgungsinfrastruktur in Form 

von Tankstellen bereits vorhanden und kann genutzt werden. Mit der Einführung neuer Technologien, 

wie bspw. der Elektromobilität, muss eine ausreichende Infrastruktur zumindest teilweise noch 

errichtet werden. Aufgrund der vergleichsweise geringen erforderlichen Infrastruktur und den auch in 

anderem Zusammenhang oder an einem anderen Ort verwendbaren Verkehrsmitteln, erscheinen die 

Investitionen des jeweiligen Mobilitätsanbieters – insbesondere verglichen mit dem ÖPNV – wenig 

spezifisch. Auch die Höhe der erforderlichen Investitionen ist verglichen mit dem ÖPNV geringer. 

3.2.2.3 Beteiligte Akteurstypen und institutioneller Rahmen 

Im Gegensatz zum ÖPNV ist für das reine Angebot an Carsharing-Fahrzeugen – von den 

erforderlichen gewerblichen Genehmigungen abgesehen – bisher keine weitere Genehmigung 

erforderlich. Auch hat sich bisher kein Besteller-Ersteller-Verhältnis zur öffentlichen Hand im Bereich 

des Carsharing entwickelt. Zwar gibt es vereinzelte Leistungen, die von Kommunen angeboten oder 

mitfinanziert werden, eine entsprechende Verpflichtung diesbezüglich liegt aber nicht vor. 

Entsprechend handelt es sich in der Regel um Angebote ohne Zuschuss von Seiten der öffentlichen 

Hand, die sich selbst refinanzieren oder alternative Finanzierungsquellen nutzen müssen. Somit ist die 

Anzahl der Typen der beteiligten Akteure im Bereich des Carsharing gegenwärtig deutlich geringer als 

beim ÖPNV. 

3.2.2.4 Gegenwärtige Marktstruktur 

Im Bereich der Carsharinganbieter herrscht Wettbewerb. Insbesondere in großen Städten sind 

meistens mehrere Anbieter mit ihren jeweiligen Angeboten vertreten, während im ländlichen Raum 

häufig nur ein einzelner – dann meist stationsbasierter – oder gar kein Anbieter vertreten ist. 

Die Charakteristika und Zielsysteme der einzelnen Carsharinganbieter dürften sich hierbei jedoch 

stark unterscheiden. So können neben gewerblichen Anbietern ebenso Vereine und 

Genossenschaften auftreten.
311

 Bei öffentlichen Organisationen handelt es sich zumeist um 

Beteiligungen von kommunalen Stadtwerken.
312

 Beim stationsunabhängigem Carsharing sind nach 

derzeitigem Stand hauptsächlich private gewerbliche Anbieter tätig, während im Bereich des 

stationsbasierten Carsharing auch die genannten Stadtwerke, Vereine und Genossenschaften aktiv 

sind.  

Nach Angaben des Bundesverbandes CarSharing e.V. sind in Deutschland zum Stichtag 01.01.2017 

circa 1,7 Millionen Fahrtberechtigte registriert, die Zugriff auf 17.200 Fahrzeuge haben.
313

 Die 

Tabelle 4 und die Tabelle 5 geben einen Überblick der wichtigsten Anbieter von Carsharing. 

Insgesamt gibt es circa 150 Carsharing-Anbieter,
314

 welche hauptsächlich im Bereich der 

                                                      

311
 Vgl. SCHWEIG ET AL. (2004, S. 14-18). Für eine detaillierte Auseinandersetzung mit den verschiedenen 

Gesellschaftsformen im Carsharing siehe bspw. RÖSCH (2001). 
312

 Vgl. ACKERMANN / LOOSE / REINING (2014, S. 113). 
313

 Vgl. BUNDESVERBAND CARSHARING (2017a). 
314

 Vgl. BUNDESVERBAND CARSHARING (2017b). 
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stationsbasierten Carsharing-Angebote aktiv sind. Lediglich einige Anbieter haben im Bereich des 

stationsunabhängigen Carsharing einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht. 

Anbieter Fahrzeuge Fahrberechtigte Stand 

stadtmobil
315

 2.300 50.000 Jan. 2016 

Flinkster
316

 1.770 300.000 Mai 2017 

cambio
317

 1.300 57.000 Nov. 2016 

teilAuto
318

 750 27.000 Feb. 2017 

book-n-drive
319

 510 31.385 Nov. 2016 

STATTAUTO München
320

 460 13.000 Dez. 2016 

greenwheels
321

 350 Unbekannt Jan. 2017 

Tabelle 4: Größte Anbieter stationsbasiertes Carsharing in Deutschland
322

 

Anbieter Fahrzeuge Fahrberechtigte Stand 

car2Go
323

 3.810 640.000 Feb. 2017 

DriveNow
324

 3.100 600.000 Jan. 2017 

cityFlitzer
325

 290 Enthalten im stationsbasierten Angebot von book-n-drive Nov. 2016 

JoeCar
326

 100 Enthalten im stationsbasierten Angebot von stadtmobil Jul. 2016 

stadtflitzer
327

 50 Enthalten im stationsbasierten Angebot von stadtmobil Jan. 2016 

flow>k
328

 20 2.200 Aug. 2016 

Tabelle 5: Größte Anbieter stationsunabhängiges Carsharing in Deutschland
329

 

                                                      

315
 Vgl. STADTMOBIL (2016c) sowie STADTMOBIL (2016b). 

316
 Vgl. DEUTSCHE BAHN CONNECT (2017). 

317
 Vgl. CAMBIO (2016). 

318
 Vgl. TEILAUTO (2017). 

319
 Vgl. BOOK-N-DRIVE (2017). 

320
 Vgl. STATTAUTO (2016). 

321
 Vgl. HANSESTADT ROSTOCK (2017). 

322
 Quelle: Eigene Zusammenstellung (Stichtag: 28.2.2017). Die hier angegebenen Daten basieren auf Angaben 

der einzelnen Carsharinganbieter. Sowohl der Zeitpunkt der Erhebung als auch die Erhebungsmethode der 
dargestellten Primärdaten sind nicht einheitlich und sind somit nur als grobe Abschätzung anzusehen. Die Daten 
sollen hier dementsprechend nur einen Eindruck über die Marktstruktur geben. Aufgrund der unterschiedlichen 
Zeitpunkte, zu denen die Angaben durch die Carsharinganbieter vorgenommen wurden, ist eine Vergleichbarkeit 
insbesondere auch zu den Gesamtzahlen des Bundesverbandes CarSharing e.V. nur bedingt gegeben.  
323

 Vgl. CAR2GO (2017). 
324

 Vgl. DRIVENOW (2017). 
325

 Vgl. BOOK-N-DRIVE (2017). 
326

 Vgl. STADTMOBIL (2016d). 
327

 Vgl. STADTMOBIL (2016a). 
328

 Vgl. STADTTEILAUTO (2016). 
329

 Quelle: Eigene Zusammenstellung (Stichtag: 28.2.2017). Es gelten analog die in Fußnote 322 getroffenen 
Einschränkungen. 
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3.2.2.5 Möglichkeiten zur Beteiligung und Einflussnahme durch die (zentrale) 
öffentliche Hand 

Analog zum ÖPNV gilt im Carsharing ebenfalls, dass sich die öffentliche Hand als Anbieter von 

Carsharing betätigen und hier auch einen entsprechenden Einfluss ausüben kann. Weiterhin besteht 

die Möglichkeit komplementäre Güter für das Systemgut Carsharing zur Verfügung zu stellen und die 

Inanspruchnahme an Bedingungen zu knüpfen, um einen stärkeren Einfluss auf die Ausgestaltung 

des Angebots zu erhalten. Ähnlich wie im ÖPNV ist hier jedoch zu berücksichtigen, dass die zentrale 

öffentliche Hand nur schwer Einfluss nehmen kann, da diese Aufgaben bei dezentralen Ebenen der 

öffentlichen Hand liegen. Das vermutlich relevanteste komplementäre Gut für Carsharinganbieter, im 

Sinne von Stellplätzen für die Fahrzeuge, liegt in der Regel im Zuständigkeitsbereich der jeweiligen 

Kommunen. 

EINFLUSSNAHME DER ÖFFENTLICHEN HAND DURCH BETEILIGUNG AM ANGEBOT 

Für Carsharing gilt wie für den ÖPNV, dass wenn die öffentliche Hand bspw. in Form einer Kommune 

ein Carsharingangebot schafft, auch die jeweilige Ausgestaltung durch die Kommune erfolgen kann. 

Da hier im Unterschied zum ÖPNV aber keine Verpflichtung der Kommunen in Form der 

Daseinsvorsorge besteht, haben bisher nur sehr wenige Kommunen eine entsprechende Etablierung 

eines Carsharingangebots verfolgt.
330

 Auch würde sich an dieser Stelle die Frage stellen, inwieweit 

eine übergeordnete Ebene Einfluss auf die Kommunen bzgl. der Ausgestaltung bestimmter 

Bestandteile des Carsharing-Angebots nehmen könnte. 

EINFLUSSNAHME DER ÖFFENTLICHEN HAND ALS ZURVERFÜGUNGSTELLER KOMPLEMENTÄRER GÜTER FÜR 

DAS ASSET CARSHARING-FAHRZEUG 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt erfolgt der Einfluss der öffentlichen Hand auf die privaten Anbieter von 

Carsharing in erster Linie durch ihre Rolle als Zurverfügungsteller komplementärer Bestandteile des 

Mobilitätsangebots Carsharing insbesondere als Zurverfügungsteller Abstellplatz Verkehrsmittel in 

Form von öffentlichem Parkraum. An dieser Stelle ist eine Unterscheidung in stationsbasierte und 

stationsunabhängige Carsharing-Angebote erforderlich.  

So ist das stationsunabhängige Carsharing auf Parkflächen im öffentlichen Straßenraum angewiesen, 

da ansonsten der Nutzen stark eingeschränkt würde, weil die Fahrzeuge nur an bestimmten Orten und 

damit wieder an Stationen angemietet und zurückgegeben werden könnten. Hier besteht für die 

öffentliche Hand die Möglichkeit, für Fahrzeuge von Carsharing-Angeboten besondere Bestimmungen 

zu erlassen, wobei eine fördernde oder beschränkende Wirkung intendiert und erzielt werden kann. 

Einerseits kann die Nutzung von Carsharing-Fahrzeugen, z. B. durch die Befreiung von Parkentgelten 

oder pauschalisierte Entgelte in hochfrequentierten Innenstadtbereichen, einen komparativen Vorteil 

gegenüber der Nutzung von Privatfahrzeugen erhalten.
331

 Andererseits besteht aber auch die 

Möglichkeit, das Angebot zu beschränken. So wurde in München nur eine bestimmte Anzahl an 

Vignetten zur Nutzung des Parkraums im Innenstadtbereich an die Carsharing-Anbieter vergeben, 

                                                      

330
 Im Jahre 2004 ist im Raum Dresden ein erster Versuch diesbezüglich unternommen worden. Vgl. hierzu 

SCHWEIG ET AL. (2004, S. 81). 
331

 Vgl. KUITER / MENZEL (2013, S. 49) bzw. RAU / BARON (2012, S. 28). 
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wodurch eine Obergrenze für die Anzahl der gleichzeitig in diesem Bereich der Stadt abgestellten 

Carsharing-Fahrzeuge geschaffen wurde.
332

 Je nach Ausgestaltung kann hier die Gesamtanzahl der 

Vignetten für stationsunabhängige Carsharing-Angebote oder die Anzahl pro Carsharing-Anbieter 

begrenzt werden.
333

 Entsprechend unterscheiden sich die Potentiale der einzelnen Carsharing-

Anbieter, eine Flächendeckung mit ihren Angeboten zu erreichen. Dabei sind insbesondere auch die 

jeweiligen bereits etablierten institutionellen Vorgaben im Bereich des Parkens zu berücksichtigen. So 

ist eine Einflussnahme durch die öffentliche Hand nur möglich, wenn es sich um Gebiete mit einer 

Parkraumlizensierung handelt.
334

 

Eine Einflussmöglichkeit der öffentlichen Hand im Bereich des stationsbasierten Carsharing ist  

– abgesehen von den Vermietungen von Flächen im Besitz der jeweiligen Kommune – nur dann 

gegeben, wenn sich die Stationen der Carsharing-Anbieter im öffentlichen Straßenraum befinden. Ein 

Großteil der Stationen ist jedoch auf privatem Grund und Boden verortet, was den Einfluss der 

öffentlichen Hand über die Zurverfügungstellung von öffentlichem Parkraum in diesem Marktsegment 

deutlich reduziert.
335

 In zunehmendem Maße werden aber auch Stellplätze im öffentlichen Raum für 

Carsharing benötigt, da in den dicht besiedelten Innenstädten keine privaten Stellplätze für Carsharing 

mehr zur Verfügung stehen.
336

 Dies hat dazu geführt, dass sich in einigen Großstädten bereits ein 

beachtlicher Anteil der Stationen im (ehemals) öffentlichen Straßenraum befindet.
337

 Hierfür stehen 

der öffentlichen Hand verschiedene Optionen zur Verfügung.
338

 Die Vorhaltung von öffentlichen 

Stellflächen ausschließlich für Carsharing-Fahrzeuge kommt einer Sonderberechtigung gleich, die vor 

Einführung des Carsharinggesetzes einer gesetzlichen Grundlage entbehrte.
339

 Gleiches gilt für die 

Erhebung (oder bei der Bevorzugung von Carsharing-Fahrzeugen eben der Nichterhebung) von 

Parkgebühren.  

Eine weitere Möglichkeit für die Kommune ist die Festsetzung von Carsharing-Stellplätzen im 

Bebauungsplan. Diese Stellplätze sind vormals allerdings nicht Teil des öffentlichen Straßenraumes 

gewesen und bedürfen dementsprechend keiner Ausweisung. Nach der Schaffung der Stellplätze 

können diese ebenfalls an die verschiedenen Carsharinganbieter vergeben werden. Erfolgt nun eine 

solche Vergabe der Stellplätze an einzelne Carsharinganbieter, kann die Vergabe mit Bedingungen 

verknüpft werden, wodurch die öffentliche Hand ein Mittel zur Einflussnahme im Bereich des 

Carsharing erhält. Erfolgt keine Vergabe der Stellplätze an bestimmte Carsharinganbieter, sondern 

nur eine allgemeine Kennzeichnung als Stellplatz für Carsharing-Fahrzeuge, ist die Planung 

                                                      

332
 Vgl. RAU / BARON (2012, S. 28-29) sowie KREISVERWALTUNGSREFERAT MÜNCHEN (2015, S. 1-2). 

333
 Vgl. BELTER ET AL. (2015, S. 32). 

334
 Vgl. BELTER ET AL. (2015, S. 25). 

335
 Vgl. LAWINCZAK / HEINRICHS (2008a, S. 9). 

336
 Vgl. LOOSE (2014, S. 132). 

337
 Vgl. BUNDESREGIERUNG DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND (2016, S. 16). 

338
 Für eine Übersicht der Instrumente der Sondernutzungserlaubnis, der Teileinziehung und der Einziehung bzw. 

Entwidmung siehe bspw. BELTER ET AL. (2015, S. 25) oder RAU (2014, S. 32-33). 
339

 Vgl. LAWINCZAK / HEINRICHS (2008b, S. 14) bzw. RAU / BARON (2012, S. 26). 
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insbesondere für stationsbasierte Carsharinganbieter deutlich erschwert, da sie sich nicht auf die 

Verfügbarkeit des Stellplatzes verlassen können.
340

 

Eine weitere Möglichkeit der Einflussnahme besteht im Falle des elektrischen Carsharing. Da sich die 

Elektromobilität noch in einer frühen Phase der Entwicklung befindet, ist hier insbesondere die 

Errichtung von Ladeinfrastruktur ein kritischer Faktor für den Erfolg eines elektrischen Carsharing-

Angebots.
341

 Ähnlich wie bei der Einflussnahme über die Zurverfügungstellung des Parkraums ist 

auch hier eine Unterscheidung in stationsbasiertes und stationsunabhängiges Carsharing erforderlich.  

Da es sich bei den Stationen im Falle des stationsbasierten Carsharing um regelmäßige Abstellplätze 

für die Verkehrsmittel handelt, ist eine von der öffentlichen Hand initiierte Errichtung von Ladepunkten 

an den jeweiligen Stationen eine prüfenswerte Option der Einflussnahme. Befindet sich die Stellfläche 

bereits im öffentlichen Straßenraum, ergibt sich eine zusätzliche Möglichkeit der Einflussnahme. Im 

privaten Bereich ist eine Errichtung von Ladepunkten auch ohne die Genehmigung der öffentlichen 

Hand möglich. Hier kann aber durch eine (finanzielle) Förderung die Errichtung der notwendigen 

Ladeinfrastruktur mit der Erfüllung öffentlicher Interessen verbunden werden.  

Für das stationsunabhängige Carsharing stellt die öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur eine 

mögliche Ladeoption dar. Es ist aber für den Carsharing-Anbieter eine gewisse Verlässlichkeit bzgl. 

der Verfügbarkeit von Lademöglichkeiten erforderlich. Dabei ist vor allem die Anzahl (bzw. Dichte) der 

Ladesäulen maßgeblich. Ähnlich wie beim Parkraum kann die öffentliche Hand besondere 

Regelungen für die Nutzung durch Carsharing-Anbieter festlegen. Gleichzeitig ist zu klären, wie das 

unerwünschte Blockieren von Ladeplätzen durch (vollständig aufgeladene) Carsharing-Fahrzeuge 

verhindert werden kann. 

Weiterhin sind die jeweiligen Entwicklungen bei der Etablierung des Marktes für das Laden von 

Elektrofahrzeugen als auch das diesem Markt zugrundeliegende Marktdesign zu berücksichtigen. Bei 

verschiedenen Anbietern von Ladeinfrastruktur ergibt sich für den Anbieter von Carsharing – abhängig 

von Dichteanforderungen und Gebietsgröße – potentiell die Notwendigkeit, Verträge mit 

verschiedenen Ladeinfrastrukturanbietern abzuschließen. Ein einzelner Vertragspartner würde hier 

einen gewissen Vorteil bieten. 

Abschließend sei angemerkt, dass die Möglichkeiten zur Einflussnahme der öffentlichen Hand, die auf 

Basis der Zurverfügungstellung komplementärer Güter beruhen, in der Regel hauptsächlich im 

Zusammenhang mit der Förderung des Carsharing dargestellt werden. Diesbezüglich existieren noch 

                                                      

340
 Vgl. LOOSE (2014, S. 134). Diesbezüglich besteht bspw. in Berlin eine informelle Absprache zwischen den 

Anbietern stationsbasierter Carsharingangebote hinsichtlich der Nutzung einzelner Stationen durch die jeweiligen 
Anbieter. Vgl. hierzu LAWINCZAK / HEINRICHS (2008b, S. 20). Durch das Aufkommen stationsunabhängiger 
Angebote haben sich jedoch neue Schwierigkeiten ergeben, da die Nachfrager von stationsunabhängigen 
Angeboten bzgl. dieser informellen Absprache nicht informiert sind und somit auf für Carsharing reservierten 
Parkplätzen ihre Fahrzeuge abstellen, unwissend, dass es sich eigentlich um eine Station eines stationsbasierten 
Carsharinganbieters handelt. 
341

 Vgl. bspw. BELTER ET AL. (2015, S. 60) oder LEHMANN (2017). 
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verschiedene weitere Maßnahmen, die jedoch keinen (direkten) Einfluss auf einzelne 

Carsharinganbieter gestatten und daher hier nicht detaillierter dargestellt werden.
342

  

3.3 Definition und Systematisierung des Vertriebs von 
Mobilitätsangeboten 

Dem Begriff „Vertrieb“ wird sich zunächst allgemein in Abschnitt 3.3.1 genähert, um anschließend in 

Abschnitt 3.3.2 detaillierter auf den Vertrieb von Mobilitätsangeboten einzugehen. In Abschnitt 3.3.3 

werden schlussendlich die Aufgaben des Vertriebs hergeleitet und der Begriff Vertriebsfunktionen 

definiert. 

Ziel des Abschnittes ist es hierbei einerseits die in der Literatur üblichen Definitionen und Aspekte des 

Vertriebs aufzuzeigen und andererseits die Grundlagen für die in den nachfolgenden Kapiteln 

durchzuführenden Systematisierungen und Analysen zu legen. 

3.3.1 Vertrieb im Allgemeinen 

Der Vertrieb von Gütern erfolgt auf verschiedenen Stufen im Produktionsprozess. Allgemein benötigt 

ein Verbraucher oder auch Nachfrager ein bestimmtes Gut als Input, um eine Aufgabe erfüllen zu 

können. Dieses Gut wird vom Anbieter (als Output) im Rahmen einer Produktion erzeugt. Zwischen 

dem Anbieter und dem Nachfrager entsteht somit eine Anbieter-Nachfrager-Beziehung.
343

  

Eine einmalige Ausgestaltung einer Anbieter-Nachfrager-Beziehung wird als Transaktion bezeichnet.
 

Die Durchführung einer Transaktion beinhaltet Aufgaben, die dem Bereich des sogenannten Vertriebs 

zugerechnet werden können.
344

 Hierbei umschließt eine Transaktion neben vorangegangenem 

Informationsaustausch mindestens den Austausch des Gutes und – so vereinbart – einer 

Gegenleistung.
345

 Welchen Umfang der jeweilige Austausch annimmt, hängt maßgeblich vom 

jeweiligen Gut ab.  

Nachfolgend werden in Abschnitt 3.3.1.1 zunächst verschiedene Definitionen des Begriffs Vertrieb 

vorgestellt. Anschließend wird in Abschnitt 3.3.1.2 auf einige in der Literatur genannten 

Ausgestaltungen des Vertriebs eingegangen. 

3.3.1.1 Definitionen des Begriffs „Vertrieb“ 

Für den Begriff Vertrieb existiert keine allgemein akzeptierte Definition.
346

 Ebenso wird dieser teilweise 

synonym mit anderen Begriffen wie Distribution oder Absatz verwendet.
347

 So definiert WINKELMANN 

den Begriff Vertrieb wie folgt: 

                                                      

342
 Vgl. hierzu bspw. COHEN / SHAHEEN / MCKENZIE (2008), LOOSE (2010), MILLARD-BALL ET AL. (2005) oder ORSI ET 

AL. (2013). Zum Beispiel werden hier die Einbindung in Nahverkehrspläne des ÖPNV oder die Berücksichtigung 
in Stellplatz- und Ablösesatzungen genannt. 
343

 Diese Bezeichnung verwenden bspw. auch MEFFERT / BURMANN / KIRCHGEORG (2015, S. 54). 
344

 Auf diese Aufgaben wird in den nachfolgenden Abschnitten und insbesondere in Abschnitt 3.3.3 eingegangen. 
345

 Vgl. KUHLMANN (2001, S. 15), MEFFERT / BURMANN / KIRCHGEORG (2015, S. 54) sowie MEFFERT / BRUHN / 
HADWICH (2015, S. 60).  
346

 Daher nennen bspw. BELZ / REINHOLD (1999, S. 10) den Begriff Vertrieb „unglücklich“. 
347

 Vgl. HESSE (2004, S. 8-11) oder SAVAL (1972, S. 11). 
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„Der Vertrieb / die Vertriebspolitik umfasst alle Strukturen und Abläufe (Prozesse), Tätigkeiten 

und Methoden, Instrumente und Systeme zur Gewinnung von Aufträgen (Umsatzgenerierung) 

und zur Warenbereitstellung (physische Distribution) […].“ 
348

  

Dieselben Aufgaben, die WINKELMANN dem Vertrieb zuordnet, sind nach BECKER
349

 oder AHLERT 

Bestandteil der Distributionspolitik bzw. der Absatzbemühungen. AHLERT definiert bspw.: 

„Soweit es sich bei den Distributionsobjekten um bewegliche, materielle Wirtschaftsgüter 

handelt, ist der physische Distributionsweg ein obligatorischer Gegenstandsbereich der 

Distributionspolitik. Mit der physischen Distribution verbinden sich die sog. logistischen 

Aufgaben der Raum- und Zeitüberbrückung mittels Transport und Lagerhaltung.“
350

  

„Ein weiterer obligatorischer Gegenstandsbereich der Distributionspolitik ist neben dem 

physischen Weg des infrage stehenden Wirtschaftsgutes der sog. Absatzweg. […] Wir wollen 

im Folgenden unter Absatzweg den Weg eines bestimmten Gutes über die verschiedenen 

Stationen des Absatzkanalsystems verstehen, das alle Wirtschaftssubjekte umfasst, die bzgl. 

dieses Gutes Verkaufsfunktionen übernehmen. […] Wir wollen als Verkauf den Vorgang des 

Kaufvertragsabschlusses einschließlich der zuvor erfolgten Anbahnung in Form der 

Güterdarbietung, der Kaufberatung und der Kaufverhandlung bezeichnen. Die weiteren 

absatzpolitischen Bemühungen wie etwa die Werbung vor dem Kaufakt oder die Behandlung 

der Kunden nach erfolgtem Vertragsabschluss, die ja für spätere Käufe bedeutend sein kann, 

werden nicht dem Begriff Verkauf subsumiert.“
351

  

Beide hier angeführten Definitionen ordnen dem jeweiligen verwendeten Begriff eine logistische 

Aufgabe im Sinne der Verteilung der Erzeugnisse sowie eine Verkaufsaufgabe zu.
352

 Hierbei gibt es 

jedoch eine Vielzahl von Interpretationen, welche dem Vertrieb beide Aufgaben, nur eine Aufgabe 

oder gänzlich andere Aufgaben zuordnen.
353

  

Um die Problematik einer allgemeingültigen Definition zu umgehen, werden in Abschnitt 3.3.3 die 

relevanten Aufgaben des Vertriebs von Mobilitätsangeboten aufgeführt und Vertrieb als die 

Gesamtheit dieser dann als Vertriebsfunktionen bezeichneten Aufgaben verstanden. Es handelt sich 

dabei im weitesten Sinne um Aufgaben, die erforderlich sind, um den Austausch einer Leistung bzw. 

eines Gutes und ggf. einer Gegenleistung im Sinne einer Transaktion zwischen Anbieter und 

Nachfrager zu ermöglichen.
354

 Hieraus ist bereits zu erkennen, dass es sich beim Vertrieb um 

Aufgaben handelt, die als Ergänzung zur Produktion des eigentlichen Guts durchgeführt werden 

müssen. 

                                                      

348
 WINKELMANN (2012, S. 37). 

349
 Vgl. BECKER (2013, S. 527). 

350
 AHLERT (1996, S. 22). 

351
 AHLERT (1996, S. 26-27). 

352
 Vgl. bspw. auch SCHEUCH (2002, S. 206), der die akquisitorischen Aufgaben (Absatz- und Verkaufsaufgaben) 

in Informations- und kontrahierungswirksame Aufgaben für den Vertragsabschluss unterscheidet. 
353

 Übersichten finden sich bspw. bei WINKELMANN (2012, S. 19) und HESSE (2004, S. 8-11). 
354

 Hierbei ist zu berücksichtigen, dass es sich bei Interaktionen im Rahmen des Vertriebs streng genommen 
jeweils um einzelne Transaktionen handelt. Hiervon wird jedoch abstrahiert. 
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Für den jeweiligen Anbieter ist dabei zu entscheiden, ob eine Gegenleistung für die eigene Leistung 

erhoben werden soll. Der Begriff Gegenleistung impliziert unter Vernachlässigung von 

Tauschgeschäften, dass für das erhaltene Gut bzw. die erhaltene Leistung ein Entgelt oder eine 

Gebühr zu entrichten ist.
355

 Dafür ist durch den jeweiligen Anbieter der Leistung eine Abwägung zu 

treffen, die unter anderem berücksichtigt, inwieweit die zu entrichtende Gegenleistung die Kosten für 

die Festsetzung und Erhebung der Gegenleistung übersteigt und somit zur Deckung der Kosten der 

Produktion des eigentlichen Gutes bzw. der Leistung verwendet werden kann.
356

 Insbesondere bei 

auch aus öffentlichen Mitteln finanzierten Gütern bzw. Leistungen kann eine solche Prüfung sinnvoll 

sein. Hier sind allerdings auch andere Ziele denkbar, welche die Entrichtung einer Gegenleistung 

erfordern können, wie bspw. die aus den Gegenleistungen resultierenden Lenkungswirkungen oder 

die Internalisierung externer Effekte.
357

 

Sollte ein Gut bzw. eine Leistung ohne Gegenleistung an die Nachfrager abgegeben werden, kann 

jedoch die Durchführung bestimmter Vertriebsfunktionen auch weiterhin erforderlich sein. Hierbei kann 

es sich bspw. um die Nutzung von Gütern bzw. Leistungen oder Information bzgl. der angebotenen 

Güter bzw. Leistungen handeln. Als konkretes Beispiel sei ein kostenlos nutzbarer, jedoch nachts 

geschlossener Parkplatz genannt. Dieser benötigt im Sinne des Vertriebs eine Information für den 

Nachfrager, dass der Parkplatz nachts geschlossen ist und somit eine Information bzgl. der 

Öffnungszeiten. Gleichzeitig benötigt er ein technisches System, welches den Zugang zum Parkplatz 

während der Schließzeit verhindert oder eine Kontrolle, um eine entsprechende Nutzung außerhalb 

der Öffnungszeiten zu verhindern bzw. zu sanktionieren. 

Eine detaillierte Betrachtung der im Vertrieb durchzuführenden Aufgaben mit Bezug zu 

Mobilitätsangeboten erfolgt im Abschnitt 3.3.3. Hierbei werden im weiteren Verlauf der Arbeit gemäß 

der Definition von AHLERT die „weiteren absatzpolitischen Bemühungen“ im Sinne von Werbung und 

Customer-Relation-Management nicht als Bestandteile des Vertriebs interpretiert und somit auch nicht 

weiter betrachtet.
358

 Außerdem wird auf Mobilitätsangebote, die ohne die Entrichtung einer 

Gegenleistung dem Nachfrager angeboten werden – wie bspw. der für den Nachfrager kostenlose 

ÖPNV – nicht weiter eingegangen.  

3.3.1.2 Übersicht über die in der Literatur gewählten Strukturierungen von Vertrieb 
und dessen technische Ausgestaltungsoptionen 

In der Literatur wird die Ausgestaltung des Vertriebs häufig hinsichtlich der folgenden Aspekte 

unterschieden: 

 Zunächst kann die Anbieter-Nachfrager-Beziehung direkt oder indirekt ausgestaltet sein. Auf 

diese Unterscheidung wird in Abschnitt 3.3.1.2.1 eingegangen.  

                                                      

355
 Bei der Gebühr handelt es sich um Geldleistungen und somit Entgelte für „individuell zurechenbare öffentliche 

Leistungen“. Vgl. hierzu BGEBG (18.07.16, § 3) sowie für eine Abgrenzung zum „Beitrag“ REHM / MATERN-REHM 
(2010, S. 140). 
356

 Für Erhebungskosten von Gegenleistungen vgl. KLATT (2011, S. 43). 
357

 Vgl. BARTLING / LUZIUS (2004, S. 96-97). 
358

 Diese stellen im ÖPNV gegenwärtig circa 1-2 % des Umsatzes der Verkehrsunternehmen dar. Vgl. hierzu 
ACKERMANN ET AL. (2014a, S. 30). 
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 Unabhängig von der direkten oder indirekten Ausgestaltung von Beziehungen können 

weiterhin die eingesetzten technischen Systeme hinsichtlich verschiedener Merkmale 

unterteilt werden, die in Abschnitt 3.3.1.2.2 kurz vorgestellt werden. 

3.3.1.2.1 Direkter und indirekter Vertrieb 

Die Begriffe direkter und indirekter Vertrieb unterscheiden sich wie folgt: Von direktem Vertrieb wird 

gesprochen, wenn der Vertrieb durch den Anbieter selbst erfolgt. Der Kontakt zwischen Anbieter und 

Nachfrager besteht somit direkt.
359

 Davon unberührt ist die Zurverfügungstellung des 

Vertriebssystems.
360

  

Entsprechend der Definition des direkten Vertriebs handelt es sich beim indirekten Vertrieb um einen 

Vertrieb, welcher nicht durch den Anbieter selbst erfolgt. Der Vertrieb erfolgt durch Dritte. Hier wird 

zwischen Anbieter und Nachfrager eine nicht zum Unternehmen gehörende, rechtlich und 

wirtschaftlich selbständige Einheit eingebunden.
361

 Diese wird als Intermediär bezeichnet. Dabei 

werden Intermediäre im Regelfall nur dann in die Anbieter-Nachfrager-Beziehung eingeschaltet, wenn 

sich die Gesamtkosten durch die Einbindung reduzieren lassen.
362

 Grundsätzlich können zwei Typen 

von Intermediären unterschieden werden: Reseller und Vermittler. Die Unterscheidung erfolgt anhand 

der Frage, ob der Intermediär Eigentümer der Güter bzw. Leistungen wird.  

RESELLER 

Erwirbt der Intermediär das Gut, um es anschließend weiter zu veräußern, handelt es sich um einen 

Reseller.
363

 Ein zwischenzeitlicher physischer Besitz des Gutes ist hierfür nicht erforderlich. Das Gut 

befindet sich aber zwischenzeitlich im Eigentum des Resellers.
364

 Der Reseller wird häufig auch als 

Absatzmittler bezeichnet. Zu den Resellern gehören bspw. der Großhandel im B2B-Geschäft und der 

Einzelhandel mit Endnachfragerkontakt.
365

 

Durch den Erwerb des Eigentums an dem Gut übernimmt der Reseller vom Anbieter das Absatzrisiko. 

Entsprechend entstehen dem Reseller Kosten bspw. für Inventar, die Risikoübernahme und den 

Geschäftsbetrieb, zu dem unter anderem auch die von ihm zu beauftragenden technischen Systeme 

gehören.
366

 Erlangt er auch physischen Besitz an einem Gut, treten weiterhin Kosten für Transport 

und Lagerung auf.
367

 Diese Kosten und seinen Gewinn muss der Reseller aus der Differenz zwischen 

Entgelt für den Kauf und den Wiederverkauf erzielen. 

  

                                                      

359
 Vgl. MEFFERT / BURMANN / KIRCHGEORG (2015, S. 522). 

360
 Vgl. diesbezüglich Abschnitt 3.3.1.2.2. 

361
 Vgl. FROBÖSE / THURM (2016, S. 120), HOMBURG (2017, S. 873) bzw. MEFFERT / BURMANN / KIRCHGEORG (2015, 

S. 522). 
362

 Vgl. YANELLE (1989, S. 295). 
363

 Vgl. HAGIU (2007, S. 115), HOMBURG (2017, S. 870) oder MEFFERT / BURMANN / KIRCHGEORG (2015, S. 513). 
364

 Vgl. HAGIU (2007, S. 115). 
365

 Vgl. HOMBURG (2017, S. 870), MEFFERT / BURMANN / KIRCHGEORG (2015, S. 513) bzw. NIESCHLAG / DICHTL / 
HÖRSCHGEN (2002, S. 916). 
366

 Vgl. HAGIU (2007, S. 116-117). 
367

 Vgl. HAGIU / WRIGHT (2014, S. 5-6). 
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VERMITTLER 

Erwirbt der Intermediär kein Eigentum am Gut, handelt es sich um einen Vermittler, der somit auch 

keine Absatzrisiken übernimmt.
368

 Eine andere geläufige Bezeichnung des Vermittlers ist der Begriff 

Absatzhelfer. Vermittler können im Bereich des Vertriebs in vielen Formen auftreten. Typischerweise 

handelt es sich hierbei um Handelsvertreter, Kommissionäre, Makler und Agenturen.
369

 Durch das 

Internet wurde auch die Etablierung neuer Formen wie Plattformen möglich.
370

 Ebenfalls zum Bereich 

der Absatzhelfer werden unterstützende Leistungen gezählt, wie Transport- und 

Zahlungsdienstleistungen.
371

 Im Unterschied zum Reseller wird der Vermittler in der Regel über eine 

Provision vergütet.
372

 

3.3.1.2.2 Unterscheidungsmerkmale der Vertriebssysteme 

Für die Vertriebssysteme werden verschiedene Begriffe synonym verwendet. Am häufigsten werden 

die Begriffe Vertriebskanal, Vertriebsweg oder Absatzweg verwendet. Kernaufgabe des 

Vertriebssystems ist die Abwicklung der Transaktion, also „die wirtschaftlich-rechtliche (nicht aber 

physische) Übertragung von Verfügungsmacht über Leistungen“
373

 an den Nachfrager. Hierfür ist der 

Kontakt zwischen Anbieter und Nachfrager bzw. eine Schnittstelle erforderlich, die diesen Kontakt 

ermöglicht. 

Gleichzeitig sind aber auch Interaktionen zwischen Anbieter und Nachfrager erforderlich, die keine 

Übertragung von Eigentumsrechten beinhalten, sondern lediglich Informationen bzgl. der Güter 

übermitteln.
374

  

Prinzipiell kann ein Anbieter nur ein oder verschiedene Vertriebssysteme einsetzen. Hierbei stellt die 

Summe der einzelnen Vertriebssysteme das Gesamtvertriebssystem dar. Dazu gehört auch ein ggf. 

notwendiges Hintergrundsystem, welches die einzelnen Vertriebssysteme vernetzt.
375

 Es wird von 

Einkanal- oder Mehrkanalsystemen gesprochen.
376

 Im Zusammenhang mit dem indirekten Vertrieb 

stellt ein Mehrkanalsystem aus Sicht des Anbieters eine Reduktion von Abhängigkeiten von einzelnen 

Intermediären dar,
377

 während der Intermediär den Wettbewerb ggf. als existenzgefährdend 

ansieht.
378

  

                                                      

368
 Vgl. DILLER (2007, S. 16), FROBÖSE / THURM (2016, S. 126) oder NIESCHLAG / DICHTL / HÖRSCHGEN (2002, S. 97). 

Diesbezüglich wird auch diskutiert, ob es sich beim Vermittler um direkten oder indirekten Vertrieb handelt. Vgl. 
hierzu bspw. DIEDERICH (1977, S. 231) sowie FROBÖSE / THURM (2016, S. 126).  
369

 Vgl. FROBÖSE / THURM (2016, S. 126), HOMBURG (2017, S. 868), NIESCHLAG / DICHTL / HÖRSCHGEN (2002, S. 
908) bzw. TÖPFER (2005, S. 640). 
370

 Vgl. DILLER (2007, S. 32), NIESCHLAG / DICHTL / HÖRSCHGEN (2002, S. 962) bzw. SCHWICKERT / PFEIFFER (2000, 
S. 3). 
371

 Vgl. DILLER (2007, S. 16) bzw. MEFFERT / BURMANN / KIRCHGEORG (2015, S. 47). 
372

 Vgl. FROBÖSE / THURM (2016, S. 126). 
373

 MEFFERT / BURMANN / KIRCHGEORG (2015, S. 513). 
374

 Es kann jedoch auch argumentiert werden, dass es sich hierbei in gewisser Weise um die Übermittlung einer 
Verfügungsmacht an der jeweiligen Information handelt. 
375

 Vgl. GROTEMEIER (2014, S. 151). 
376

 Vgl. HOMBURG (2017, S. 880). 
377

 Vgl. MEFFERT / BRUHN / HADWICH (2015, S. 391). 
378

 Vgl. MEFFERT / BRUHN / HADWICH (2015, S. 393). Siehe hierzu auch die Analysen in Abschnitt 5.3. 
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Die einzelnen Vertriebssysteme können insbesondere hinsichtlich der folgenden beiden 

Eigenschaften unterschieden werden: 

 Zentrale und dezentrale Vertriebssysteme 

 Vertriebssysteme mit Selbstbedienung oder Personalbedienung 

Die Unterscheidungen werden im Folgenden kurz erläutert. 

ZENTRALE UND DEZENTRALE VERTRIEBSSYSTEME 

Die Interaktion mit dem Nachfrager als Grundlage für die Transaktion erfordert, dass der jeweilige 

Nachfrager Kontakt mit dem Anbieter aufnehmen kann. Die jeweils zugrundeliegende Technik hat 

Einfluss darauf, in welchem Umfang Systeme vom Anbieter des Vertriebskanals vorgehalten werden 

müssen. Es kann sich hierbei um nur ein einzelnes zentral vorzuhaltendes Element oder viele an 

dezentralen Orten verteilte Elemente handeln.
379

  

So werden bspw. beim Vertrieb im Internet nur die zentralen Server zur Verfügung gestellt, während 

der Nachfrager seinen Computer oder sein Smartphone selbst zur Verfügung stellt.
380

 Auf der anderen 

Seite werden bspw. dezentrale Filialen unterhalten, um den Nachfragern den Zugang zu den Gütern 

zu ermöglichen.
381

 

VERTRIEBSSYSTEME MIT SELBSTBEDIENUNG ODER PERSONALBEDIENUNG 

Weiterhin können Vertriebssysteme dahingehend unterschieden werden, ob die Interaktion mit einer 

Person oder einer Maschine stattfindet.
382

 Es handelt sich hierbei um den personalbedienten Vertrieb 

oder die Selbstbedienung durch den Nachfrager, wobei bspw. der Vertrieb per Telefon auch eine 

Zwischenform darstellen kann.
383

  

Der kostenintensive personalbediente Vertrieb ermöglicht eine individuelle Beratung des Nachfragers, 

während die Selbstbedienung bspw. am Automaten zumeist rund um die Uhr und mit geringeren 

Wartezeiten möglich ist.
384

 

3.3.2 Vertrieb von Mobilitätsangeboten im Speziellen 

Im nachfolgenden Abschnitt 3.3.2.1 wird auf die Besonderheiten des Vertriebs von 

Mobilitätsangeboten eingegangen. Die Besonderheiten der Produktgestaltung werden im Abschnitt 

3.3.2.2 dargestellt. Abschließend erfolgt in Abschnitt 3.3.2.3 eine kurze Darstellung der speziellen 

Besonderheiten des Vertriebs der in dieser Arbeit betrachteten Mobilitätsangebote ÖPNV und 

Carsharing.  

                                                      

379
 Vgl. TÖPFER (2005, S. 640). 

380
 Vgl. MEFFERT / BRUHN / HADWICH (2015, S. 376). Hierbei ist es nicht zwangsläufig erforderlich, dass es sich um 

einen einzelnen zentralen Knoten handelt. Auch Cloud-Lösungen sind denkbar. Verglichen mit der Anzahl 
dezentraler Assets fällt die Anzahl der zentralen Knoten jedoch deutlich geringer aus. Vgl. hierzu bspw. 
RECKNAGEL (2012). 
381

 Vgl. MEFFERT / BRUHN / HADWICH (2015, S. 376). 
382

 Vgl. HOMBURG (2017, S. 897). 
383

 Vgl. HOMBURG (2017, S. 898) bzw. NIESCHLAG / DICHTL / HÖRSCHGEN (2002, S. 897). 
384

 Vgl. KUMMER (2006, S. 327), NIESCHLAG / DICHTL / HÖRSCHGEN (2002, S. 897-898) bzw. PETERS (1985, S. 296). 
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3.3.2.1 Besonderheiten des Vertriebs von Mobilitätsangeboten  

Im Rahmen der Ausgestaltung einer Verkehrskette werden Mobilitätsleistungen, also 

Nutzungskapazitäten für Assets und Prozesse durch einen Nachfrager, von einem oder mehreren 

Mobilitätsanbietern erworben. Dadurch entstehen ebenfalls Anbieter-Nachfrager-Beziehungen. 

Im Unterschied zu den oben allgemein gehaltenen Definitionen von Vertrieb ergeben sich beim 

Vertrieb von Mobilitätsangeboten und damit Dienstleistungen einige Besonderheiten, auf die hier kurz 

eingegangen wird: 

 Aufgrund des Verbrauchs während der Erstellung bzw. der Integration des Nachfragers als 

externen Faktor können die logistischen Aufgaben des Vertriebs weitestgehend entfallen und 

werden im weiteren Verlauf der Arbeit nicht mehr betrachtet.
385

 

 Auch für die Durchführung des Vertriebs ist immer eine Beteiligung des Nachfragers 

erforderlich. So muss er selbst einen Ort aufsuchen, an dem er Produkte erwerben kann oder 

er muss bestimmte Assets zur Verfügung stellen, mit denen der Erwerb möglich ist.
386

 

 Weiterhin wird aufgrund der Immaterialität des Mobilitätsangebots in der Regel zunächst nur 

das Leistungsversprechen des Mobilitätsanbieters vertrieben.
387

 Die Erstellung erfolgt unter 

Einbindung des Nachfragers zu einem nachgelagerten Zeitpunkt.
388

 Dies gilt insbesondere 

auch für die Einbindung von Intermediären, die an der Erstellung der Verkehrsprozesse selbst 

nicht beteiligt sind.
389

 

 Ebenfalls aufgrund der Beteiligung des Nachfragers an der Erstellung der Verkehrs- und 

Verkehrsmittelwechselprozesse ist der Zugang des Nachfragers zur Leistung erforderlich. Die 

Mobilitätsleistung muss für den Nachfrager also zugänglich sein.
390

  

 Im Bereich der Mobilitätsangebote handelt es sich um durch den Anbieter sehr stark 

vorstrukturierte Angebote bzw. Bündel von Leistungen, die in dieser Arbeit als Produkte 

bezeichnet werden. 

Auf den letztgenannten Aspekt der Produkte und die Besonderheiten der Produktgestaltung im 

Bereich von Mobilitätsangeboten wird im nachfolgenden Abschnitt detaillierter eingegangen. 

3.3.2.2 Besonderheiten der Produktgestaltung bei Mobilitätsangeboten  

Im nachfolgenden Abschnitt werden verschiedene Aspekte der Produktgestaltung jeweils kurz 

betrachtet. Der Begriff des Produkts kann hierbei unterschiedlich interpretiert werden. So werden im 

Bereich des Schienenverkehrs auch die Zuggattungen ICE, IC, RE und RB häufig als Produkt 

                                                      

385
 Vgl. bspw. EVANSCHITZKY (2003, S. 112) oder MEFFERT / PERREY / SCHNEIDER (2000, S. 41). 

386
 Beide Aspekte werden im weiteren Verlauf der Arbeit noch detaillierter ausgeführt und werden hier nur der 

Vollständigkeit halber bereits aufgeführt. 
387

 Vgl. MEFFERT / PERREY / SCHNEIDER (2000, S. 7) sowie PETERS (1985, S. 323). 
388

 Vgl. HILKE (1989, S. 25) bzw. MEFFERT / BRUHN / HADWICH (2015, S. 379). Auch der Vertrieb bspw. innerhalb 
eines fahrenden Zuges oder unmittelbar vor Fahrtantritt beinhaltet ein Leistungsversprechen, da für den 
Nachfrager letztendlich erst die erfolgreich abgeschlossene Ortsveränderung als Erfüllung des Versprechens 
angesehen werden dürfte. Für eine weitere Unterteilung des Leistungsversprechens siehe Abschnitt 5.1.3.1. 
389

 Vgl. SCHEUCH (1982, S. 166). Entsprechend werden diese von SCHEUCH auch als 
„Diensteanrechtshandelsbetriebe“ bezeichnet. Dieser Begriff hat sich jedoch in der Literatur nicht etabliert. 
390

 Vgl. MEFFERT / BRUHN / HADWICH (2015, S. 373). 
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bezeichnet. Im nachfolgenden Abschnitt wird unter einem Produkt jedoch ein Bündel an Leistungen 

verstanden, welches vom Nachfrager erworben werden kann. 

Zwar ist die Bildung dieser Produkte nicht Gegenstand dieser Arbeit, dennoch ist eine Darstellung 

erforderlich, um eine Sensibilisierung für die im weiteren Verlauf der Arbeit dargestellten 

Problematiken zu schaffen. Außerdem basieren weiterführende Systematisierungen der 

Vertriebssysteme in Abschnitt 5.1.3 auf den hier geschaffenen Grundlagen. Konkret handelt es sich 

dabei um die folgenden Aspekte der Produktgestaltung: 

 Zusammenhang zwischen Leistungen der Mobilitätsanbieter und Produkten 

 Gestaltungsoptionen und Unterscheidungsmerkmale von Produkten 

 Zuordnung von Entgelten zu Produkten und Entgeltdifferenzierung 

ZUSAMMENHANG ZWISCHEN LEISTUNGEN DER MOBILITÄTSANBIETER UND PRODUKTEN 

Wie bereits erwähnt sind die Angebote bzgl. der Mobilitätsleistungen stark vorstrukturiert. Ein Produkt 

ist dabei ein Leistungsbündel (im Sinne verschiedener möglicher Ortsveränderungen), das vom 

Nachfrager erworben werden kann und ihn berechtigt, ein oder mehrere Mobilitätsleistungen in 

Anspruch zu nehmen. Andere Leistungsbündel als die definierten Produkte sind für den Nachfrager 

nicht erwerbbar. Die definierten Produkte stellen somit den für den Nachfrager erwerbbaren Ausschnitt 

der Summe aller Leistungsbündel dar. Die Bündelung der Leistungen zu Produkten erfolgt 

insbesondere, da aufgrund der Vielzahl der Nachfrager bzgl. eines einzelnen Mobilitätsangebots eine 

individuelle Aushandlung von Konditionen zu komplex sein dürfte. 

Die gebildeten Produkte dienen hauptsächlich zur Ermittlung der Gegenleistung, also des zu 

entrichtenden Entgeltes des Nachfragers. Sie müssen dabei die Gegebenheiten des 

zugrundeliegenden technischen Systems zur Ortsveränderung und damit die eigentlichen Leistungen 

der Mobilitätsanbieter im Sinne der angebotenen Nutzungskapazitäten für Prozesse und Assets 

abbilden können. Die Gestaltung der Produkte hängt somit stark von den zugrundeliegenden 

Mobilitätsangeboten und den zur Verfügung stehenden technischen Möglichkeiten des Vertriebs ab.
391

  

Zusätzliche Komplexität entsteht durch die Tatsache, dass im Bereich der Mobilitätsangebote ein 

Nachfrager häufig Leistungen verschiedener Mobilitätsanbieter kombinieren muss, um eine von ihm 

gewünschte Ortsveränderung durchführen zu können.
392

 Eine solche Notwendigkeit der Kombination 

von Leistungen ergibt sich bereits beim Wechsel des Verkehrsmittels. Strenggenommen stellt 

(insbesondere bei Linienverkehren) auch jede Verbindung zwischen zwei Haltestellen eine eigene 

Leistung dar. Entsprechend ist die Fahrt über mehrere Haltestellen hinweg bereits eine Kombination 

von Leistungen. Aus diesen genannten Aspekten ergibt sich eine Vielzahl von Leistungen, die sinnvoll 

zu Produkten zusammengefasst werden müssen. 

                                                      

391
 Dies ist auch Gegenstand der Untersuchungen in Kapitel 5. 

392
 Siehe diesbezüglich auch Abschnitt 3.4. 
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Bei der Bündelung von Leistungen, also der Gestaltung der Produkte, stehen Anforderungen der 

Nachfrager zueinander im Widerspruch. Zusätzlich stehen diese Anforderungen auch im Widerspruch 

zu den Interessen der Mobilitätsanbieter
393

: 

 So fordern Nachfrager auf der einen Seite möglichst „gerechte“ Produkte im Sinne eines 

starken Bezugs zu der in Anspruch zu nehmenden Leistung.
394

 Eine möglichst genaue 

Passung der Produkte für die Anforderungen der einzelnen Nachfrager kann jedoch nur durch 

eine entsprechende komplexere Produktgestaltung erreicht werden, was regelmäßig mit einer 

erhöhten Vielfalt der Produkte einhergeht.  

 Auf der anderen Seite entstehen durch Vielfalt der Produkte für den Nachfrager Informations- 

und Suchkosten für das Auffinden eines geeigneten Produktes.
395

 Die Auswahl der 

passenden Produkte soll aber möglichst einfach sein und somit eine geringe Vielfalt an 

Produkten bestehen.
396

 Dies kann insbesondere mit einer geringen Passung mit der in 

Anspruch zu nehmenden Leistung einhergehen.  

 Weiterhin besteht ein Widerspruch zwischen dem Wunsch nach möglichst günstigen 

Produkten aus Nachfragersicht und dem Wunsch der Erwirtschaftung höherer Erlöse durch 

die Produkte seitens der Anbieter.
397

  

Das Austarieren der verschiedenen Interessen führt dazu, dass die Formulierung der einzelnen und 

der Summe der anzubietenden Produkte eine komplexe Aufgabe darstellt, welche auch einen 

Einbezug der jeweiligen Situation erfordert.
398

 

Gegenwärtig erfolgt in der Regel eine gewisse Pauschalisierung.
399

 Hierbei werden Produkte definiert, 

die mehrere potentielle Nutzungen und somit auch die Inanspruchnahme verschiedener Leistungen 

erlauben. Es werden also verschiedene mögliche Outputs im Sinne von Leistungen in einem Produkt 

zusammengefasst. Dadurch kann dieselbe Leistung auch in unterschiedlichen Produkten enthalten 

sein. Bei besonderen Leistungen wie bspw. Flughafenzubringern im Punkt-zu-Punkt-Verkehr ist es 

aber auch denkbar, dass eine bestimmte Leistung mit einem deckungsgleichen Produkt versehen ist. 

Kurz zusammengefasst gibt es keine eineindeutigen Zuordnungen der Leistungen des 

Mobilitätsanbieters zu definierten Produkten.  

Die Bündelung der Leistungen kann auf Grundlage verschiedener Gestaltungsoptionen erfolgen, auf 

die nun eingegangen wird. 

  

                                                      

393
 Vgl. ACKERMANN ET AL. (2014b, S. 8-11) für eine Übersicht. 

394
 Vgl. GERLAND / MEETZ (1980, S. 57), HAASE (2004, S. 4) bzw. KRÖNES (1985, S. 64). 

395
 Vgl. HAASE (2004, S. 4). 

396
 Vgl. AWEYDEN (2011, S. 4), EILMES (2011, S. 5-6), HAASE (2004, S. 4), KRÖNES (1985, S. 64) bzw. WECKEN 

(2011, S. 12). Hier kann der Einsatz bestimmter Vertriebssysteme eine gewisse Abhilfe schaffen. Darauf wird in 
Kapitel 5 eingegangen. 
397

 Vgl. AWEYDEN (2011, S. 6-7) bzw. HAASE (2004, S. 4). Hierbei sind aber je nach Ausrichtung des Anbieters ggf. 
noch weitere Ziele bzw. Interdependenzen zu berücksichtigen, auf die an dieser Stelle jedoch nicht eingegangen 
wird. 
398

 Vgl. KRÖNES (1985, S. 69). 
399

 Vgl. HAASE (2004, S. 5). 
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GESTALTUNGSOPTIONEN UND UNTERSCHEIDUNGSMERKMALE VON PRODUKTEN 

Um die Bündelung von Leistungen im Sinne der Definition von Produkten vorzunehmen, können 

unterschiedliche Parameter verwendet werden. Der Grad der Zusammenfassung von Leistungen ist 

von der gewählten Bezugsgröße bzw. deren Kleinteiligkeit abhängig. Hierbei sollte grundsätzlich ein 

gewisser Bezug zum Umfang der zugrundeliegenden Leistung erkennbar sein, um eine 

entsprechende Akzeptanz der Nachfrager zu gewährleisten.
400

 Allgemein können zur Orientierung an 

der Leistung die Produkte hinsichtlich räumlicher, zeitlicher und bzw. oder sachlicher Parameter oder 

Dimensionen definiert werden.
401

  

Eine einfache Form eines räumlich definierten Produktes wäre bspw. ein Produkt, welches zum 

Zurücklegen eines Kilometers berechtigt. Der Nachfrager muss entsprechend seiner gewünschten 

Ortsveränderung das gleiche Produkt mehrfach erwerben. Um die Transaktionskosten für den 

Nachfrager nicht zu stark ansteigen zu lassen, sollte das Entgelt jedoch nicht bei jeder einzelnen 

Inanspruchnahme entrichtet werden, sondern das kleinteilige Produkt stellt nur eine 

Abrechnungsbasis dar und das insgesamt fällige Entgelt wird aufsummiert. Die Größe bzw. Staffelung 

des zugrundeliegenden kleinteiligen Produktes kann frei gewählt werden.
402

 Gleiches gilt für eine sehr 

kleinteilige zeitliche Gestaltungsdimension z. B. in Form von Minuten. Wenn auch ein Kilometer- oder 

Minutenprodukt als sehr gerecht empfunden wird, so ist der vorgelagerte Erwerb durch den 

Nachfrager mit relativ hohem Aufwand verbunden, da eine Ermittlung der für die Ortsveränderung 

benötigten Kilometer bzw. Minuten erforderlich ist.
403

 

Eine beispielhafte Übersicht dieser und verschiedener weiterer Gestaltungsparameter der 

Mobilitätsangebote Carsharing und ÖPNV gibt die nachfolgende Tabelle 6.  

Wie Tabelle 6 entnommen werden kann, befinden sich im Bereich der räumlichen 

Gestaltungsparameter noch weitere Alternativen gegenüber dem bereits genannten kleinteiligen 

Kilometerprodukt. Im Bereich des ÖPNV kommen insbesondere im städtischen Bereich aufgrund des 

sehr engmaschigen Netzes und der resultierenden Vielzahl an möglichen Produkten Flächenprodukte 

zum Einsatz, während im regionalen Bereich der Leistungsbezug deutlicher erkennbar ist, wobei auch 

hier oftmals in Form von Zonen eine gewisse Zusammenfassung von Leistungen bzw. Outputs in 

Produkten erfolgt.
404

  

 

  

                                                      

400
 Vgl. RUMPKE (2005, S. 63). 

401
 Vgl. KUHLMANN (1980, S. 8) bzw. MEFFERT / BRUHN / HADWICH (2015, S. 351). 

402
 Vgl. BAIER / KLEMPS / PETER-DOSCH (2006, S. 17). 

403
 Vgl. KRÖNES (1985, S. 66). 

404
 Vgl. GROTEMEIER (2014, S. 97). 
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Bezug ÖPNV Carsharing 
k
e
in

e
r 

 Einheitsprodukt
405

  

rä
u

m
li
c
h

 

 Entfernungsbezug (z.B. Kilometer) 

 Streckenbezug (zwischen Punkten, ggf. 
aber auch zwischen Zonen / Waben) 
o Relational  
o Verkehrskette 

 Flächenbezug 
o Fläche (innerhalb einer Zone / Wabe) 
o Netz 

 Streckenbezug 
o Entfernung 
o Relational (z.B. Flughafenfahrten) 

 

z
e
it

li
c
h

  Zeitraumbezug (z.B. Dauer in Minuten) 
o Einzelfahrt (Minuten, Stunden) 
o Mehrfachfahrten (Tage, Wochen etc.) 

 Einschränkung bzgl. Gültigkeit / Zeitlage 
(Beginn, Ende) 

 Zeitraumbezug 
o Einzelfahrt: Fahrtdauer 
o Zeitraumbezug: Tage, Wochen etc. 

s
a
c
h

li
c
h

 

 Nach genutztem Vertriebssystem 

 Nach Verkehrsmittel 

 Komfortmerkmale 

 Übertragbarkeit 

 Komfortmerkmale 

Tabelle 6: Mögliche Gestaltungsparameter von Produkten in ÖPNV und 

Carsharing
406

 

Es können aber auch bestimmte Verkehrsketten definiert werden, die mit einem Produkt in Anspruch 

genommen werden können. Gemäß den vorangegangenen Schilderungen kann ein Produkt mehrere 

Leistungen umfassen. Beispielhaft gibt Tabelle 7 eine Übersicht über mögliche Produkte, basierend 

auf räumlichen Parametern in Abhängigkeit von einer Verkehrskette für ein sehr einfaches Netz. 

Verkehrskette Zugrundeliegende räumlicher Parameter 

 

Verkehrskette Entfernung Relation 

A-B-D Produkt X Produkt X 

= 

Produkt Y 

Produkt X 

= 

Produkt Y 

= 

Produkt Z 

A-C-D Produkt Y 

A-D Produkt Z Produkt Z 

Tabelle 7: Darstellung beispielhafter räumlicher Parameter der Produktdefinition
407

 

                                                      

405
 „Der Grad der Leistungsorientierung beträgt […] null.“ Vgl. hierzu bspw. KRÖNES (1985, S. 64) sowie SONNHOF 

(1980, S. 582). Ein kostenloses Mobilitätsangebot ist hierbei ein Sonderfall des Einheitsprodukts. In diesem Fall 
ist jedoch eine Kostenübernahme durch die öffentliche Hand erforderlich. Vgl. hierzu MILDNER (1983, S. 30). 
406

 Quelle: Eigene Darstellung basierend auf ACKERMANN ET AL. (2014b, S. 24-27), BERSCHIN / FIEDLER (2001a, S. 
256), BEZANILLA / VOLLMER (2015, S. 62), HAASE (2004, S. 9), KRÖNES (1985, S. 64), MULTISYSTEMS / MUNDLE & 

ASSOCIATES / SIMON & SIMON RESEARCH & ASSOCIATES (2003, S. 16), RUMPKE (2005, S. 65), SCHNIEDEWIND (1996a, 
S. 456-458), SCHNIEDEWIND (1996b, S. 535), SCHNIEDEWIND (1997, S. 116-117) sowie SCHOLZ (2011, S. 304-305). 

A B

DC (Ziel)

(Start)
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Im Bereich der sachlichen Parameter zur Definition von Produkten gibt es eine Vielzahl von Optionen, 

von denen nur einige Beispiele in Tabelle 6 enthalten sind. Wie bereits dargestellt, sind hierbei 

Differenzierungen nach der Anzahl der Nachfrager, für die ein Produkt gilt (Möglichkeit der 

Übertragung), sowie nach Komfortmerkmalen möglich. Eine Umsetzung ist hierbei vom 

zugrundeliegenden technischen System im Verantwortungsbereich des Mobilitätsanbieters abhängig. 

Sind keine unterschiedlichen Komfortstufen vorgesehen, ist auch eine Differenzierung nach diesem 

Kriterium nicht sinnvoll. So befanden sich lange Zeit ausschließlich einheitliche Fahrzeuge vom Typ 

„smart fortwo“ in der Flotte des Mobilitätsanbieters car2go, wodurch eine Produktgestaltung anhand 

des Komforts nicht sinnvoll war. 

Die sachliche Dimension stellt auch bei Angeboten eine wichtige Größe dar, die nicht selbst der 

Ortsveränderung dienen, bspw. im Bereich der Infrastruktur. So wird bei ortsfesten Angeboten (ZVS 

Abstellplatz Verkehrsmittel / ZVS Energieversorgungsinfrastruktur) die Entfernung keine Rolle bei der 

Definition eines Produktes spielen. Als Beispiel sei hier die Ladeinfrastruktur genannt. Hier kann und 

wird teilweise die Mobilitätsleistung in Form der aufgenommenen elektrischen Leistung in kWh 

abgerechnet.
408

 

Zusätzlich zu den hier beschriebenen Merkmalen kann eine Vielzahl weiterer Gestaltungsdimensionen 

zum Tragen kommen. So können bestimmte Produkte auch so definiert werden, dass sie eine 

mehrmalige bis hin zur beliebig häufigen Inanspruchnahme einer Relation innerhalb eines bestimmten 

Zeitfensters erlauben. Diese werden dann häufig auch als Zeitkarten im ÖPNV bezeichnet. Auch 

hierbei werden verschiedene Outputs bzw. Leistungen zusammengefasst. Diese und ähnliche 

Gestaltungsoptionen werden zur Vereinfachung nicht gezielt betrachtet. Für den weiteren Verlauf wird 

hauptsächlich wie folgt unterschieden: 

 Klassische Produkte erlauben in der Regel die Nutzung unterschiedlicher Leistungen. Die 

Nutzung einer Verkehrskette kann im Regelfall mittels eines einzelnen Produktes erfolgen. Die 

Wahl des Produktes erfolgt anhand der gewünschten Ortsveränderung. Hier besteht die 

Problematik alle möglichen Ortsveränderungen über Produkte zu definieren, daher werden an 

dieser Stelle bestimmte Kategorien gebildet, die verschiedene Leistungen umfassen und 

somit ggf. über den Bedarf des Nachfragers hinausgehen.  

 Kleinteilige Produkte erlauben in der Regel die Nutzung von Einzel- oder Teilleistungen im 

Sinne von Minuten- oder Kilometerprodukten. Die Nutzung einer Verkehrskette erfordert das 

Zusammensetzen von kleinteiligen Produkten, wodurch im Regelfall ein besserer Fit als bei 

klassischen Produkten erreicht wird. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass ungeachtet der 

Staffelung der gewählten Produkte trotzdem die Nutzungskapazität kontinuierlich in Anspruch 

genommen werden muss, um dem Wunsch des Nachfragers nach Ortsveränderung ohne 

Unterbrechung entsprechen zu können. Ein Nachfrager erhält durch den Start der Nutzung ein 

gewisses Vorzugsrecht für die Nutzung der nächsten Kapazitätseinheit, bis er sich dazu 

entschließt seine Nutzung zu beenden. 

                                                                                                                                                                      

407
 Quelle: Eigene Darstellung. 

408
 Vgl. NABE ET AL. (2009, S. 43). 
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Trotzdem können einzelne im weiteren Verlauf der Arbeit gewonnene Erkenntnisse auch auf andere 

Arten von Produkten übertragbar sein. 

ZUORDNUNG VON ENTGELTEN ZU PRODUKTEN UND ENTGELTDIFFERENZIERUNG 

Zunächst werden die jeweiligen Produkte bspw. nach den oben genannten Dimensionen gebildet. 

Wird eine Gegenleistung erhoben, muss jedem Produkt eine Gegenleistung im Regelfall in Form eines 

Entgelts zugeordnet werden. Die Zuordnung im Falle von klassischen Produkten erfolgt mittels einer 

Matrix, während die kleinteiligen Produkte vielmehr als Berechnungsgrundlage dienen.
409

 Hierbei 

können beide Produkttypen hinsichtlich der zugeordneten Entgelte außerdem noch einer 

Entgeltdegression unterliegen.
410

 Fixiert wird die Zuordnung von Produkt und Entgelt im sogenannten 

Tarif.
411

 Zusätzlich umfasst dieser auch noch weitere Beförderungsbedingungen. 

Die Zuordnung der Entgelte zu den Produkten kann noch eine Entgeltdifferenzierung enthalten. 

Typischerweise handelt es sich im ÖPNV um eine Entgeltdifferenzierung dritten Grades nach 

Nachfragergruppen,
412

 wie bspw. nach Senioren oder Schülern.
413

  

Zusätzlich oder stattdessen kann noch eine Entgeltdifferenzierung zweiten Grades vorliegen.
414

 Bspw. 

können zusätzlich neben den bereits definierten Produkten auch leistungsunabhängige Produkte wie 

bspw. die BahnCard 50 bei der Ermittlung des entrichteten Entgelts einen Einfluss besitzen.
415 

Hierbei 

handelt es sich dann um sogenannte mehrteilige Entgelte.
416

 Diese für die Entgeltdifferenzierung 

entwickelten leistungsunabhängigen Produkte berechtigen jedoch allein nicht zur Inanspruchnahme 

der Leistung eines Mobilitätsanbieters.  

Neben solchen mehrteiligen Entgelten kann auch eine dynamische Entgeltbildung aufgrund der 

Auslastung wie bspw. im Flugverkehr erfolgen oder bestimmte Kontingente für einzelne 

Entgeltgruppen angeboten werden.
417

 Ein Beispiel hierfür stellen die 19,90 Euro, 29,90 Euro und 

59,90 Euro „Sparpreise“ der Deutschen Bahn AG dar.
418

  

Schlussendlich ist bei der Zuordnung von Produkt und Entgelt zu berücksichtigen, dass kein Produkt 

ohne die Inanspruchnahme des Vertriebs vom Nachfrager erworben werden kann. Somit handelt es 

sich bei dem Entgelt für ein Produkt um eine Kombination des Entgeltes für den Bezug des Produktes 

und die Nutzung des Vertriebs, so der Vertrieb nicht selbst mit Entgelten versehen wird.
419

 Hierbei ist 

wichtig, welches Ziel mit der Erhebung des Entgeltes verfolgt wird. Das Entgelt kann die 

                                                      

409
 Vgl. HAASE (2004, S. 19). 

410
 Vgl. HAASE (2004, S. 5) bzw. SCHNIEDEWIND (1996a, S. 456-458). Auch eine Entgeltprogression ist denkbar. 

Diese ist im Bereich des ÖPNV und des Carsharing allerdings unüblich.  
411

 Vgl. SCHOLZ (2011, S. 305). 
412

 Vgl. PIGOU (1932, S. 279). 
413

 Vgl. KNIEPS (2005, S. 208). 
414

 Vgl. PIGOU (1932, S. 279). 
415

 Vgl. SCHOLZ (2011, S. 304-305). 
416

 Vgl. KNIEPS (2005, S. 212). Dort wird dieser Zusammenhang jedoch als zweiteiliger Tarif bezeichnet. 
417

 Vgl. GUNTER / RATLIFF / SYLLA (2012, S. 226) sowie RMS (2015, S. 39). 
418

 Siehe hierzu auch DB FERNVERKEHR (2017). 
419

 Vgl. ACKERMANN ET AL. (2014a, S. 10). 
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Refinanzierung oder die Allokation knapper Ressourcen im Sinne der oben bereits genannten 

Lenkungswirkungen zum Ziel haben. Ein Beispiel für erwünschte Lenkungswirkungen war die 

Einführung eines Entgeltes für die Nutzung von ReiseZentren der Deutschen Bahn AG. Der 

kostenintensive personalbediente Verkauf sollte zugunsten der günstigeren Automaten oder der 

Internet-Vertriebskanäle entlastet werden.
420

 

3.3.2.3 Besonderheiten des Vertriebs von ÖPNV und Carsharing in Deutschland 

Der Abschnitt fasst kurz spezielle Besonderheiten im ÖPNV und Carsharing in Deutschland 

zusammen. 

ÖFFENTLICHER PERSONENNAHVERKEHR IN DEUTSCHLAND 

Die im Bereich des ÖPNV erstellten Tarife, insbesondere die Produkte und die zugeordneten Entgelte, 

müssen von einer Genehmigungsbehörde genehmigt oder dieser zumindest angezeigt werden.
421

 

Hierbei wird unter anderem auch überprüft, ob die Tarife diskriminierungsfrei angewendet werden. So 

fordert bspw. das AEG, dass „Tarife […] gegenüber jedermann in gleicher Weise angewendet 

werden.“
422

. Eine kurzfristige Anpassung der Tarife ist somit nicht möglich. 

Weiterhin resultiert aus der Aufgabe der Daseinsvorsorge des ÖPNV gleichzeitig eine Verpflichtung 

hinsichtlich der Vorhaltung bestimmter Vertriebssysteme. Auch hier müssen gewisse Anforderungen 

erfüllt werden, auch wenn aus betriebswirtschaftlicher Sicht die Aufrechterhaltung bestimmter 

Elemente, wie bspw. Automaten an bestimmten Standorten unvorteilhaft erscheint.
423

 

CARSHARING IN DEUTSCHLAND 

Eine Eigenschaft des Carsharing grenzt es deutlich von anderen Mobilitätsangeboten ab. So ist für die 

Nutzung eines Carsharing-Angebots die Überprüfung des Vorliegens einer Fahrerlaubnis erforderlich. 

Da diesbezüglich eine zentrale Datenbank erst seit 1999 existiert, muss diese Information von jedem 

Mobilitätsanbieter für jeden Nachfrager einer seiner Leistungen separat erhoben werden.
424

 Auch 

hierdurch werden bestimmte Anforderungen an den Vertrieb gestellt. 

3.3.3 Definition von Vertriebsfunktionen – Darstellung der Aufgaben des 
Vertriebs von Mobilitätsangeboten anhand der Phasen einer Transaktion 

Die Aufgaben des Vertriebs von Mobilitätsangeboten werden im Folgenden anhand der Elemente 

einer Transaktion hergeleitet und systematisch dargestellt. Die hergeleiteten Aufgaben stellen jeweils 

bestimmte Funktionen im Bereich des Vertriebs dar und werden somit auch als Vertriebsfunktionen 

bezeichnet. 

                                                      

420
 Vgl. OOMEN (2011, S. 24). Es wurden für bestimmte Produkte weitere Entgelte bei der Nutzung bestimmter 

Vertriebskanäle erhoben. Bspw. wurden „Sparpreise“ im ReiseZentrum nur gegen ein zusätzliches Entgelt von 5 
Euro verkauft. 
421

 Vgl. PBEFG (2013, § 39 Abs. 1). 
422

 AEG (2013, § 12 Abs. 2). Ein entsprechender Passus befindet sich auch im PBEFG (2013, § 39 Abs. 3). 
423

 Vgl. POHL / KRUPP (2013, S. 44) sowie BSL TRANSPORTATION CONSULTANTS (2016, S. 35). 
424

 Siehe diesbezüglich auch die Ausführungen in Abschnitt 3.2.2.1. 
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Zunächst besteht eine Transaktion aus verschiedenen Phasen, denen bestimmte Arten von 

Transaktionskosten zugeordnet werden können.
425

 Die Transaktionskosten oder auch die nach diesen 

Transaktionskostenarten benannten Phasen können vor und nach dem Vertragsschluss bzw. dem 

Übergang der Verfügungsrechte (Property Rights) auftreten.
426

 Eine Übersicht der Phasen ist in der 

nachfolgenden Abbildung 8 dargestellt.  

 

Abbildung 8: Phasen einer Transaktion
427

 

Die einzelnen Phasen werden in den nachfolgenden Unterabschnitten beschrieben. Es sei hierbei 

darauf hingewiesen, dass es sich strenggenommen bei jedem Austausch von Daten zwischen zwei 

Akteuren um eine Transaktion handelt. Zur Vereinfachung wird im Rahmen dieser Arbeit jedoch nur 

der Erwerb eines Produktes und die Entrichtung des zugehörigen Entgeltes als Transaktion 

bezeichnet. Jeglicher sonstige Austausch von Informationen und Daten zwischen den an der 

Transaktion beteiligten Akteuren wird hingegen als Interaktion bezeichnet. 

ANBAHNUNGSPHASE (PHASE 1) 

Die erste Phase oder auch die Anbahnungsphase kann in einen transaktionsunspezifischen und einen 

transaktionsspezifischen Abschnitt unterteilt werden.  

 Bei dem transaktionsunspezifischen Abschnitt handelt es sich um die Suche geeigneter 

Transaktionspartner und Transaktionsoptionen für künftige Transaktionen.  

 Bei dem transaktionsspezifischen Abschnitt handelt es sich um die gezielte Suche von 

Transaktionsoptionen ausgerichtet auf eine bestimmte Nutzung. 

Für den transaktionsunspezifischen Abschnitt stellen die Mobilitätsanbieter Informationen über 

Eigenschaften ihrer Leistungen und Produkte bereit. Auf Grundlage dieser Informationen können die 

Nachfrager Transaktionsoptionen eruieren, um einen zukünftigen Bedarf an Ortsveränderungen 

                                                      

425
 Vgl. PICOT (1982, S. 270). 

426
 Vgl. WILLIAMSON (1985, S. 20-21). 

427
 Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an SCHMID (2000, S. 184-185) und WAGNER (2004, S. 49) sowie auf 

Basis der Phasen nach PICOT (1991, S. 344). 
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befriedigen zu können. Es kann es sich bspw. um die Suche nach einem geeigneten Carsharing-

Anbieter handeln, um zukünftig auf dessen Angebote zugreifen zu können. 

Im transaktionsspezifischen Teil hat der Nachfrager seine eigenen Anforderungen bzgl. der benötigten 

Leistungen zumindest teilweise definiert und kann gezielt Informationen zu Transaktionsoptionen 

beschaffen und auswerten. Hierbei kann ggf. auf Erkenntnisse aus einer transaktionsunspezifischen 

Suche nach Anbietern zurückgegriffen werden. Die vom Nachfrager spezifizierten Anforderungen 

können an einen Mobilitätsanbieter übermittelt und somit geeignete Transaktionsoptionen von dem 

Anbieter ermittelt werden, z. B. die Verbindungsauskunft im ÖPNV oder die Standortermittlung eines 

Carsharing-Fahrzeuges. 

Die Zurverfügungstellung von Informationen bzgl. des Mobilitätsangebots in 

transaktionsunspezifischer Form und die Suche von geeigneten Angeboten für 

transaktionsspezifische Anfragen des Nachfragers werden zu einer Gruppe von Aufgaben 

zusammengefasst. Diese Gruppe an Aufgaben wird im Weiteren als Vertriebsfunktion „Information“ 

bezeichnet. 

VEREINBARUNGSPHASE (PHASE 2) 

Hat sich der Nachfrager für ein bestimmtes Angebot entschieden, folgt im Regelfall in Phase 2 ein 

Austausch von Informationen bzgl. gewünschter und angebotener Quantität, Qualität und Entgelt des 

entsprechenden Angebots.  

Im Bereich der Mobilitätsangebote existieren, wie bereits dargestellt, jedoch meist seitens der Anbieter 

sehr stark vorstrukturierte Angebote, in Form von mit bestimmten Entgelten versehenen Produkten. 

Hierbei handelt es sich jedoch nicht um eine transaktionsspezifische Aufgabe, da diese für 

verschiedene Transaktionen gemeinsam vorgenommen wird. Beispielhaft seien das 

Fahrscheinsortiment im ÖPNV oder die festgelegten Kilometerentgelte im Carsharing genannt. Trotz 

der Tatsache, dass es sich um eine transaktionsunspezifische Aufgabe handelt, stellt die Aufgabe 

eine Vertriebsfunktion dar.
428

 Die Aufgabe wird als Vertriebsfunktion „Definition von Produkten und 

Entgelten“ bezeichnet und vom Mobilitätsanbieter ohne Beteiligung des Nachfragers durchgeführt.
429

 

Die einseitige Festlegung bedingt, dass die Nachfrager für eine konkrete Ortsveränderung über die 

möglichen Optionen, passende Produkte und die zugehörigen Entgelte informiert werden müssen. 

Diese Aufgabe geschieht im Rahmen der bereits definierten Vertriebsfunktion Information und 

erweitert deren Aufgabenumfang.  

Nachfrager haben in der Phase 2 in der Regel also nur die Optionen das Angebot in Form von 

vordefinierten Produkten zu akzeptieren, oder sich für eine alternative Transaktionsoption zu 

entscheiden. Die Phase 2 umfasst somit nur die Entscheidung des Nachfragers, ob er das 

vordefinierte Produkt des Mobilitätsanbieters erwerben möchte oder nicht. Die Vertriebsfunktion 

                                                      

428
 Die Entstehung der genauen Ausgestaltung von Angebot, Produkt und Entgelt wird innerhalb dieser Arbeit 

nicht detailliert betrachtet, es erfolgt jedoch eine Systematisierung in Abschnitt 3.3.2.2. 
429

 Da es sich aber nicht um den Bestandteil einer einzelnen konkreten Transaktion handelt, wird diese 
Vertriebsfunktion in Abbildung 10 nicht dargestellt. Hierbei wird von evtl. durchgeführten Fahrgastbefragungen 
oder Fahrgastbeiräten abstrahiert, die Einfluss auf die Produktgestaltung haben könnten. 
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Information liefert dem Nachfrager die hierzu benötigten Informationen. Entsprechend haben die 

definierten Produkte und Entgelte auch einen Einfluss auf die Entscheidung des Nachfragers bzgl. der 

Nutzung eines bestimmten Mobilitätsangebots im Rahmen einer Verkehrskette. Die Entscheidung 

selbst erfolgt dann nicht mehr im Austausch zwischen Anbieter und Nachfrager, sondern wird vom 

Nachfrager allein getroffen. Entsprechend resultiert hieraus auch keine neue Vertriebsfunktion.  

VERTRAGSSCHLUSS 

Hat sich der Nachfrager für ein bestimmtes Produkt oder mehrere Produkte für die Realisierung seiner 

Verkehrskette entschieden, muss eine Vereinbarung zum Leistungsaustausch erfolgen, meist in Form 

eines Vertrages. Der Abschluss dieser Vereinbarung markiert auch den Beginn der dritten Phase.  

ABWICKLUNGS- UND KONTROLLPHASE (PHASE 3) 

In Phase 3 kommt es zur Umsetzung der vertraglich getroffenen Vereinbarungen. Hierbei ist eine 

Reihe von Aufgaben durchzuführen. Entsprechend wird auch diese Phase in verschiedene Abschnitte 

unterteilt, denen aufgrund ihrer Bedeutung unterschiedliche Vertriebsfunktionen zugeordnet werden. 

Gemeinsam wird für diese Gruppe von Vertriebsfunktionen der Oberbegriff „Umsetzung“ verwendet.  

  

Abbildung 9: Darstellung der Abschnitte der dritten Transaktionsphase
430

 

Die Elemente sind in Abbildung 9 dargestellt und setzen sich wie folgt zusammen: 

 Der Anbieter sichert dem Nachfrager die Überlassung von Nutzungskapazitäten für das 

Mobilitätsangebot zu. Es wird ein sogenanntes Leistungsversprechen gegeben.
431

 

Entsprechend wird auch die Vertriebsfunktion als „Abgabe Leistungsversprechen“ bezeichnet. 

Dies ist der komplexeste Abschnitt dieser Vertriebsfunktion, der über eine Kombination 

verschiedener Vertriebssysteme realisiert werden kann. Als Beispiel kann die Buchung eines 

Produktes für den ÖPNV an einem Automaten genannt werden. 

 Der Nachfrager hat eine Gegenleistung an den Anbieter zu entrichten. Dabei handelt es sich 

in der Regel um einen monetären Ausgleich in Form eines Entgeltes. Diese Vertriebsfunktion 

wird als „Abrechnung“ bezeichnet. Bspw. handelt es sich um den Einwurf von Münzen oder 

Scheinen in den Automaten nach Auswahl des Produktes. 

 Der Nachfrager nimmt die Nutzungskapazitäten des Anbieters in Anspruch. Diese Nutzung an 

sich stellt keine zusätzliche Aufgabe des Vertriebs dar. Je nach Ausgestaltung des jeweiligen 

Mobilitätsangebots wird jedoch vor, während oder auch nach der Inanspruchnahme des 

Mobilitätsangebots überprüft, ob der Nachfrager eine Gegenleistung bereits entrichtet hat, 

                                                      

430
 Quelle: Eigene Darstellung. 

431
 Vgl. MEFFERT / PERREY / SCHNEIDER (2000, S. 41).  

Abgabe Leistungsversprechen

Abrechnung (Erbringung Gegenleistung)
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bzw. sich verpflichtet hat eine Gegenleistung noch zu erbringen. Diese Vertriebsfunktion wird 

als „Statusprüfung“ bezeichnet. Während bspw. Carsharing-Fahrzeuge vor der Nutzung zu 

öffnen sind, wofür zunächst eine Berechtigungsprüfung durchgeführt wird, werden im ÖPNV in 

Deutschland regelmäßig Fahrscheinkontrollen während der Nutzung durchgeführt.  

Die Reihenfolge der Abschnitte der Phase 3 ist im Ablauf allerdings nicht festgelegt und kann auf 

unterschiedliche Weise durch technische Systeme realisiert werden.  

ANPASSUNGSPHASE (PHASE 4) 

Der Anpassungsphase können bspw. Aufgaben wie die Umbuchung von Produkten oder die Nutzung 

alternativer Verbindungen bei Verspätungen im ÖPNV zugerechnet werden. Da diese Aufgaben im 

Rahmen der Arbeit jedoch nicht untersucht werden, wird die Phase 4 im weiteren Verlauf nicht 

betrachtet und auch keine zugehörigen Vertriebsfunktionen definiert. 

ÜBERSICHT VERTRIEBSFUNKTIONEN  

Die Zuordnung der Vertriebsfunktionen zu den einzelnen Phasen einer Transaktion kann der 

Abbildung 10 entnommen werden.  

 

Abbildung 10: Phasen einer Transaktion und zugehörige Vertriebsfunktionen
432

 

Zusammenfassend ergeben sich die folgenden Vertriebsfunktionen für Mobilitätsangebote in den 

Phasen einer Transaktion
433

: 

 Definition von Produkten und Entgelten (vorgelagert und weitestgehend ohne Einfluss der 

Nachfrager) 

 Information (bzgl. Anbieter, Angebot sowie Produkten und Entgelten) 

  

                                                      

432
 Quelle: Eigene Darstellung in Erweiterung der Abbildung 8. 

433
 Die hier hergeleiteten Vertriebsfunktionen werden zumeist als Teilmenge von verschiedenen Autoren 

verwendet. Vgl. hierzu bspw. ACKERMANN (2016b, S. 303), GERTZ / GERTZ (2012, S. 7) oder VDV (2013, S. 8). 
Eine der hier vorgenommenen vergleichbare Systematisierung ist dem Autor jedoch nicht bekannt. 
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 Umsetzung (als Oberbegriff der nachfolgenden Vertriebsfunktionen) 

o Abgabe Leistungsversprechen 

o Abrechnung 

o Statusprüfung 

Bei den Vertriebsfunktionen Information und der Gruppe der Vertriebsfunktionen der Umsetzung wird 

in der Regel bei Mobilitätsangeboten auf technische Systeme für die Interaktion zwischen Anbieter 

und Nachfrager zurückgegriffen, um im Resultat die Durchführung einer Transaktion zu ermöglichen. 

Der Abschluss der Vereinbarung zum Leistungsaustausch erfolgt hierbei meist mittels der technischen 

Systeme der Gruppe der Vertriebsfunktionen Umsetzung.  

3.4 Vertrieb von Leistungen verschiedener Mobilitätsanbieter – 
Anwendungsfälle für den Zugriff auf Leistungen mehrerer 
Mobilitätsanbieter 

Wie bereits erwähnt, kann insbesondere bei Linienverkehren die Kombination von Leistungen 

mehrerer Mobilitätsanbieter erforderlich sein, um eine gewünschte Ortsveränderung zu ermöglichen. 

Insbesondere in Kapitel 6 dieser Arbeit wird auf Ausgestaltungsoptionen von Organisationsmodellen 

für den Zugriff auf Leistungen mehrerer Mobilitätsanbieter eingegangen werden. Da jedoch bereits in 

den Kapiteln 4 und 5 diese Besonderheit beachtet werden wird, werden an dieser Stelle die möglichen 

Anwendungsfälle aus Sicht des Nachfragers vorgestellt, die den Zugriff auf Leistungen mehrerer 

Mobilitätsanbieter erfordern.  

Hierbei werden zwei Anwendungsfälle und der Nullfall im Sinne der Outside-Option unterschieden. 

Beispiele für die beiden Anwendungsfälle sind auch in Abbildung 11 enthalten. 

 Fall i: Einzelleistungen unterschiedlicher Mobilitätsanbieter werden vom Nachfrager zu 

unterschiedlichen Zeitpunkten in Anspruch genommen. Die Verwendung verschiedener 

Verkehrsmittel an unterschiedlichen Wochentagen wird auch als Multimodalität bezeichnet.
434

 

Dies kann der Fall sein, wenn  

o innerhalb eines bestimmten Gebietes verschiedene Mobilitätsanbieter tätig sind und 

damit Wettbewerb der Mobilitätsangebote innerhalb eines Gebietes besteht 

o oder wenn in unterschiedlichen Gebieten verschiedene Mobilitätsanbieter tätig sind. 

Dabei kann es sich innerhalb der unterschiedlichen Gebiete entweder um 

Gebietsmonopolisten handeln oder es kann ebenfalls Wettbewerb bestehen. 

 Fall ii: Leistungen unterschiedlicher Mobilitätsanbieter werden vom Nachfrager für eine 

Ortsveränderung in Form einer Verkehrskette aneinandergereiht. Dies ist in der Regel der 

Fall, wenn eine Ortsveränderung nicht mit einem einzelnen Mobilitätsanbieter erreicht werden 

kann. Dazu kann sowohl bei gebietsinternen, als auch bei gebietsübergreifenden 

Ortsveränderungen kommen. Diese Situation tritt insbesondere bei Intermodalität auf, welche 

                                                      

434
 Vgl. bspw. NOBIS (2014, S. 21) oder VDV (2013, S. 4) für eine Definition von Multimodalität. Grundsätzlich ist 

es allerdings auch hier möglich, dass die unterschiedlichen Verkehrsmittel vom selben Akteur zur Verfügung 
gestellt werden und dieser den Vertrieb für alle Verkehrsmittel bündelt. Hieraus ergeben sich prinzipiell dieselben 
Koordinationserfordernisse, die dann allerdings innerbetrieblich gelöst werden müssen.  
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definiert wird als: „Nutzung und damit Kombination verschiedener Verkehrsmittel im Verlauf 

eines Weges“.
435

 Grundsätzlich kann eine solche Verkehrskette auch bei der Nutzung der 

gleichen Verkehrsmittel bzw. Mobilitätsangebotstypen erfolgen.  

 

Abbildung 11: Beispielhafte Darstellung von Anwendungsfällen für den Zugriff auf 

Leistungen mehrerer Mobilitätsanbieter
436

 

Fall ii erfordert verglichen mit Fall i einen erhöhten Koordinationsaufwand, der durch den Nachfrager 

oder durch einen entsprechenden Dienstleister zu erfüllen ist. Für Fall ii ist außerdem zu 

berücksichtigen, dass im Bereich von Verkehrsverbünden (ÖPNV) ggf. schon Leistungen mehrerer 

Mobilitätsanbieter durch einen gemeinsamen Tarif mit Hilfe eines einzigen Produkts kombiniert 

werden können. Trotzdem ergeben sich auch im Bereich des ÖPNV Situationen, in denen Fall ii 

auftritt. 

Schlussendlich wird auch ein Nullfall berücksichtigt, in welchem keine Leistungen von 

Mobilitätsanbietern kombiniert werden, sondern nur Einzelleistungen vom Nachfrager in Anspruch 

genommen werden. Dieser Fall dient für den Vergleich und die Darstellung potentieller Auswirkungen 

auf Nachfrager, die kein Interesse an Zugriff auf verschiedene Anbieter von Mobilitätsleistungen 

haben. Grundsätzlich ist der Erwerb von einzelnen Leistungen wie im Nullfall immer möglich, jedoch 

wird dies ggf. durch die Anpassung der Vertriebssysteme zur Abbildung der Anwendungsfälle i und ii 

erschwert. 

                                                      

435
 Vgl. bspw. NOBIS (2014, S. 21) oder VDV (2013, S. 4). Gegenwärtig spielt die Intermodalität hinsichtlich 

verschiedener Mobilitätsangebotstypen noch eine recht geringe Bedeutung. Vgl. hierzu GERTZ (2013, S. 26).  
436
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4 Grundlagen für und erste Durchführung von 
Untersuchungen des Vertriebs von Mobilitätsangeboten  

In Kapitel 4 wird durch die Systematisierung der Bestandteile des Vertriebs von Mobilitätsangeboten 

ein Rahmen für die folgenden Untersuchungen und Analysen dieser Arbeit geschaffen.  

Die typischen Vertriebsaufgaben und weitere Aufgaben werden in Abschnitt 4.1 zu Rollen 

zusammengefasst. Außerdem werden die Beziehungen zwischen diesen Rollen kurz dargestellt und 

die Anwendbarkeit des Rollenmodells überprüft, indem die in Kapitel 3 vorgestellten Zusammenhänge 

mithilfe des Rollenmodells abgebildet werden. 

In Abschnitt 4.2 werden schließlich erste Analysen hinsichtlich der integrierten bzw. desintegrierten 

Wahrnehmung von Rollen durchgeführt. Teilweise stellen die Ergebnisse dieser Analysen in 

verallgemeinerter Form Annahmen für den weiteren Verlauf der Arbeit dar. Abgeschlossen wird 

Kapitel 4 mit einer Zusammenfassung in Abschnitt 4.3, welche insbesondere die getroffenen 

Annahmen übersichtlich zusammenstellt. 

4.1 Darstellung und Beschreibung des zugrundeliegenden 
Rollenmodells 

In Abschnitt 4.1.1 wird zunächst das grundlegende Rollenmodell aufgestellt und die im 

vorangegangenen Kapitel hergeleiteten Vertriebsfunktionen den einzelnen Rollen zugeordnet. 

Anschließend wird das so entstandene grundlegende Rollenmodell in Abschnitt 4.1.2 um 

verschiedene Aspekte erweitert, die für die einzelnen nachfolgenden Analysen erforderlich sind.  

4.1.1 Aufstellen eines Rollenmodells  

Die beschriebenen Aufgaben des Vertriebs (Vertriebsfunktionen) sowie einige weitere Aufgaben 

werden nun in ein Rollenmodell überführt, welches als Grundlage für die durchzuführenden Analysen 

dient. Es ergeben sich zunächst vier Rollen, die berücksichtigt werden und der nachfolgenden 

Abbildung 12 entnommen werden können. Den zunächst vorgestellten Rollen ist gemein, dass sie 

bzgl. der technischen Systeme auf entsprechende Zurverfügungsteller der Assets und Anbieter von 

Prozessen zurückgreifen und somit zunächst selbst keine technischen Elemente umfassen. Es 

handelt sich bei diesen Rollen hauptsächlich um organisatorische bzw. koordinierende Aspekte. 

Entsprechend werden diese Rollen zusammen als organisatorische Ebene des Vertriebs bezeichnet. 

In Abschnitt 4.1.1.1 werden zunächst die Aufgaben der einzelnen Rollen beschrieben und in Abschnitt 

4.1.1.2 dargestellt, welche Koordinationserfordernisse zwischen den Rollen bestehen und somit in 

welcher Beziehung die einzelnen Rollen zueinander stehen. Anschließend erfolgt in Abschnitt 4.1.1.3 

eine beispielhafte Anwendung des Rollenmodells zur Abbildung der erläuterten Zusammenhänge aus 

Kapitel 3, um die Anwendbarkeit des Rollenmodells zu demonstrieren. Abschließend wird in Abschnitt 

4.1.1.4 ein kurzer Vergleich zum Rollenmodell der Kernapplikationen des Verbands Deutscher 

Verkehrsunternehmen (VDV) kurz VDV-Kernapplikationen sowie der Norm ISO 24014 vorgenommen. 



Kapitel 4: Grundlagen für und erste Durchführung von Untersuchungen des Vertriebs von 

Mobilitätsangeboten 

 

 

 

Seite 88 

 

Abbildung 12: Übersicht der Rollen und Beziehungen
437

 

4.1.1.1 Beschreibung der Aufgaben, Entscheidungen und resultierenden Rollen 

Die Bezeichnung der jeweiligen eine Rolle wahrnehmenden Akteure kann Tabelle 8 entnommen 

werden.  

Bezeichnung der Rolle Bezeichnung der Akteure 
(welche die Rolle wahrnehmen) 

Angebot von Mobilitätsleistungen  Mobilitätsanbieter 

Definition von Produkten und Entgelten Produktdefinierender 

Information über und Verkauf von Produkten Anbieter Produktvertrieb 

Inanspruchnahme Nachfrager 

Tabelle 8: Bezeichnung der verwendeten Rollen und zugehörigen Akteure
438

 

In den folgenden Unterabschnitten werden jeweils die zugehörigen Aufgaben unter besonderer 

Berücksichtigung der Vertriebsfunktionen zu den einzelnen Rollen zugeordnet. 

4.1.1.1.1 Mobilitätsanbieter – Die Rolle „Angebot von Mobilitätsleistungen“ 

Kernaufgabe der Rolle „Angebot von Mobilitätsleistungen“ ist die Planung des zu erbringenden 

Angebots. Hierbei sind Kapazität und Qualität im Sinne der Mobilitätsleistung zu definieren.
439

 

                                                      

437
 Quelle: Eigene Darstellung. Die mit durchgezogenen Linien dargestellten Beziehungen zwischen den vier 

Rollen werden im Folgenden hinsichtlich der beinhaltenden Koordinationsbereiche genauer dargestellt. 
438

 Quelle: Eigene Darstellung. 
439

 Gibt es eine künstliche oder tatsächliche Knappheit der Leistungen (Kapazität) ist diese Dynamik durch eine 
entsprechende Verwaltung der Kapazitäten abzubilden. Soll ein Dritter für bestimmte Kapazitäten die Verwaltung 
übernehmen, muss diese Kapazität an den Dritten abgegeben werden und die Kapazität im System des 
Mobilitätsanbieters als blockiert gekennzeichnet werden. 

Angebot von Mobilitätsleistungen Inanspruchnahme

Definition von Produkten und Entgelten Information über und Verkauf von Produkten
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Beispiele für Akteure, die diese Rolle im Bereich des ÖPNV wahrnehmen, sind im 

gemeinwirtschaftlichen Bereich die Aufgabenträger wie bspw. der SPNV-Nord in Rheinland-Pfalz 

sowie im eigenwirtschaftlichen Bereich die klassischen Verkehrsunternehmen, wie die Deutsche Bahn 

AG und Weitere. Im Bereich des Carsharing sind dies bspw. Flinkster, stadtmobil und DriveNow.  

Der konkrete Umfang der Aufgaben dieser Rolle ist abhängig von dem Typ des zugrundeliegenden 

Mobilitätsangebots. Im Bereich der Mobilitätsangebote kann es sich gemäß Abschnitt 3.1.2 um die 

Zurverfügungstellung von Verkehrsmitteln für Verkehrsprozesse oder das Angebot der 

Verkehrsprozesse selbst handeln. Der Aufwand für die Planung des jeweiligen Angebots 

unterscheidet sich somit. Je nach Typ ist für das Angebot die Wahrnehmung weiterer Rollen oder die 

Ausgestaltung von Auftragsbeziehungen zu weiteren Akteuren, welche eine solche Rolle 

wahrnehmen, erforderlich. Bspw. kann ein Mobilitätsanbieter im Bereich des ÖPNV – der 

Aufgabenträger – die eigentliche Leistungserstellung des Fahrens eines Zuges beauftragen.  

Der Rolle „Angebot von Mobilitätsleistungen“ werden keine Vertriebsaufgaben gegenüber dem 

Nachfrager zugeordnet. Die Leistungen der Mobilitätsanbieter werden zunächst von Akteuren, welche 

die Rolle „Definition von Produkten und Entgelten“ wahrnehmen, zu Produkten zusammengefasst, 

welche vom Nachfrager dann erworben werden können.
440

 

Somit muss ein Mobilitätsanbieter neben der Entscheidung bzgl. des Umfangs und der Qualität seines 

Angebots noch die Entscheidung treffen, zu welchen Entgelten seine Leistungen an Akteure, welche 

die Rolle „Definition von Produkten und Entgelten“ wahrnehmen, abgegeben werden sollen. In einem 

zweiten Schritt ist zu entscheiden an welche Akteure, welche die Rolle „Definition von Produkten und 

Entgelten“ wahrnehmen, die Leistungen zu den definierten Entgelten tatsächlich abgegeben werden. 

Hierauf und auf weitere Elemente der Beziehung zwischen den Rollen „Angebot von 

Mobilitätsleistungen“ und „Definition von Produkten und Entgelten“ wird in Abschnitt 4.1.1.2 noch 

eingegangen.  

4.1.1.1.2 Produktdefinierende – Die Rolle „Definition von Produkten und Entgelten“  

Die Rolle „Definition von Produkten und Entgelten“ umfasst dem Namen entsprechend die Definition 

von Produkt-Entgelt-Kombinationen für den Nachfrager. Bei der Rolle „Definition von Produkten und 

Entgelten“ handelt es sich um eine Rolle des Vertriebs. Die Vertriebsfunktion „Produkte und Entgelte“ 

wird den Produktdefinierenden zugeordnet. Dabei werden die von Mobilitätsanbietern erbrachten 

Leistungen zu Produkten kombiniert und mit einem Entgelt versehen. Hierbei kann die gleiche 

Leistung unter Umständen auch mit unterschiedlichen Produkten genutzt werden.
441

  

Im Bereich des ÖPNV gehören die Aufgaben der Produktdefinierenden bspw. zu denen eines 

Verkehrsverbundes wie dem MVV in München. Außerhalb der Verkehrsverbünde wird diese Rolle  

– wie im Bereich des Carsharing auch – in der Regel mit der Rolle „Angebot von Mobilitätsleistungen“ 

                                                      

440
 Unberührt dessen werden diese beiden Rollen häufig integriert vom selben Akteur wahrgenommen. Vgl. 

diesbezüglich auch Abschnitt 4.2.1. 
441

 Siehe diesbezüglich auch die in Abschnitt 3.3.2.2 erläuterte Problematik der Produktgestaltung bei 
Mobilitätsangeboten. 
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integriert wahrgenommen. Diesbezüglich sei auch auf die Untersuchungen in Abschnitt 4.2.1 

verwiesen. 

Nach der Definition von Produkten und Entgelten obliegt es den Produktdefinierenden, die 

Anforderungen an die Vertriebssysteme für den Kontakt zum Nachfrager zu definieren. Hierbei sind 

die Besonderheiten des jeweiligen Mobilitätsangebots zu berücksichtigen.
442

 Es sind sodann ein oder 

mehrere Akteure auszuwählen, die den Verkauf der jeweiligen Produkte übernehmen. Bei diesen 

Anbietern handelt es sich um Akteure, welche die im folgenden Abschnitt beschriebene Rolle 

„Information über und Verkauf von Produkten“ wahrnehmen. Die Beauftragung erfolgt im Rahmen 

einer Auftragsbeziehung. 

Weiterhin wird die Vertriebsfunktion Statusprüfung ebenfalls von den Produktdefinierenden 

verantwortet. Neben der Definition der Produkte und Entgelte wird durch die Produktdefinierenden 

also auch überprüft, ob ein Nachfrager sich im Besitz eines passenden Produktes für die jeweilige 

Ortsveränderung befindet. Der Produktdefinierende kann die Durchführung der Statusprüfung jedoch 

auch an weitere Akteure übertragen. Insbesondere im Busverkehr dürfte diese Aufgabe an die 

Mobilitätsanbieter delegiert werden. Trotzdem liegt das Interesse an einer ordnungsgemäßen 

Entrichtung des Entgeltes bei den Produktdefinierenden. Die Einnahmen aus den Erlösen dienen zur 

Deckung der Kosten, welche für die Leistungen der Mobilitätsanbieter entstehen. Somit liegt im 

Ausgangszustand sowohl das Absatzrisiko als auch die Verantwortung für die Statusprüfung bei den 

Produktdefinierenden.
443

 

Werden für den Verkauf der Produkte verschiedene Vertriebssysteme bzw. sogar verschiedene 

Akteure ausgewählt, ist es erforderlich die verschiedenen Vertriebssysteme und ggf. Akteure zu 

koordinieren. So muss sichergestellt werden, dass sämtliche Produkte hinsichtlich der Entrichtung 

einer Gegenleistung im Bereich der Vertriebsfunktion Statusprüfung überprüft werden können. Eine 

separate Statusprüfung je Vertriebssystem erscheint hierbei unverhältnismäßig aufwendig und 

ermöglicht dem Nachfrager gewisse Spielräume zu opportunistischem Verhalten. Für die 

erforderlichen technischen Systeme der Vertriebsfunktion Statusprüfung trägt die Rolle „Definition von 

Produkten und Entgelten“ die Verantwortung. 

Neben der Entscheidung bzgl. der Beauftragung bestimmter Akteure, welche die Rolle „Information 

über und Verkauf von Produkten“ wahrnehmen, muss ebenso eine Entscheidung bzgl. der Zuordnung 

von Produkten und Entgelten zu den Anbietern Produktvertrieb und ggf. sogar zu einzelnen 

Vertriebssystemen erfolgen. So ist es möglich, dass bestimmte Produkte nur über bestimmte 

Vertriebssysteme bestimmter Akteure erhältlich sind. Bspw. ist der Erwerb von Zeitkarten im Sinne 

von Monatskarten im ÖPNV über das Smartphone bisher nur sehr vereinzelt möglich. Die Beziehung 

zwischen den Rollen „Definition von Produkten und Entgelten“ sowie „Information über und Verkauf 

von Produkten“ wird in Abschnitt 4.1.1.2 dargestellt. 

                                                      

442
 Siehe diesbezüglich auch Kapitel 5. 

443
 Die in den nächsten Abschnitten dargestellte Untersuchung der (des-)integrierten Wahrnehmung von Rollen 

und die Ausgestaltung von Verträgen kann aber dazu führen, dass das Risiko auf andere Akteure, welche andere 
Rollen wahrnehmen, übertragen wird. 
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4.1.1.1.3 Anbieter Produktvertrieb – Die Rolle „Information über und Verkauf von Produkten“  

Die Rolle „Information über und Verkauf von Produkten“ umfasst die folgenden Aufgaben: 

 Information des Nachfragers über die Produkte und Entgelte eines Produktdefinierenden und 

die damit nutzbaren Leistungen 

 Verkauf von Produkten im Auftrag des Produktdefinierenden an den Nachfrager 

 Erhebung von Entgelten im Namen des Produktdefinierenden vom Nachfrager 

Die Rolle umfasst also die Vertriebsfunktionen Information, Abgabe Leistungsversprechen und 

Abrechnung.
444

 Bei dem Anbieter der Applikation „Handyticket Deutschland“ handelt es sich um einen 

beispielhaften Akteur der die Rolle „Information über und Verkauf von Produkten“ im ÖPNV 

wahrnimmt. Weitere Anbieter Produktvertrieb sind bspw. „Trainline“ oder „Moovel“.
445

  

Es sei erwähnt, dass das Angebot eines einzelnen Akteurs nicht alle Vertriebsfunktionen umfassen 

muss, sondern auch nur einzelne Vertriebsfunktionen erbracht werden können. Genau genommen 

müsste hier also in die Rollen „Information über Produkte“, „Verkauf von Produkten“ und „Abrechnung 

von Produkten“ unterschieden werden. Aus Gründen der Vereinfachung wird dies im Rahmen dieser 

Arbeit im Regelfall jedoch nicht getan und nur punktuell auf Besonderheiten eingegangen. 

Für die Durchführung der Aufgaben des Anbieters Produktvertrieb sind insbesondere technische 

Systeme für eine Interaktion mit dem Nachfrager erforderlich. Diese technischen Systeme werden, wie 

bereits erläutert, als Vertriebssysteme bezeichnet. Um die Vertriebssysteme als Schnittstelle zum 

Nachfrager anbieten zu können, sind diese entweder vom Anbieter Produktvertrieb im Sinne einer 

integrierten Wahrnehmung der technischen Rollen selbst zu betreiben oder über entsprechende 

Auftragsbeziehungen zu beziehen. Der Anbieter Produktvertrieb trägt entsprechend die 

Verantwortung dafür, dass die erforderlichen Vertriebssysteme zur Verfügung stehen. 

Weiterhin gehört zu den Entscheidungen der Rolle „Information über und Verkauf von Produkten“ die 

Frage, welche Produkte über die genutzten Vertriebssysteme vertrieben werden sollen. Die Summe 

der über ein bestimmtes Vertriebssystem vertriebenen Produkte wird hierbei als Produktportfolio 

bezeichnet.  

4.1.1.1.4 Nachfrager – Die Rolle „Inanspruchnahme“ 

Die vom Mobilitätsanbieter erbrachten Leistungen werden zum Zweck der Ortsveränderung von 

Nachfragern in Anspruch genommen. Diese Rolle wird als „Inanspruchnahme“ bezeichnet.  

Will ein Nachfrager eine Transaktion im Sinne einer Ortsveränderung durchführen, muss dieser von 

Produktdefinierenden mittels der Vertriebssysteme im Verantwortungsbereich des Anbieters 

Produktvertrieb ein geeignetes Produkt erwerben, eine Gegenleistung erbringen und sodann die 

Leistung des Mobilitätsanbieters in Anspruch nehmen. Wie an diesem Beispiel zu sehen ist, handelt 

                                                      

444
 Die Art und der Zeitpunkt der Abrechnung zwischen Anbieter Produktvertrieb und Produktdefinierenden wird 

im Rahmen dieser Arbeit nicht detailliert berücksichtigt. 
445

 Siehe diesbezüglich auch Abschnitt 6.1.3. 
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es sich bei den Aufgaben der Rolle „Inanspruchnahme“ im Unterschied zu den weiteren Rollen 

hauptsächlich um Aufgaben im Rahmen einer konkreten Transaktion.
446

 

4.1.1.1.5 Zusammenfassung 

Die genannten Rollen und die zwischen den Rollen bestehenden Beziehungen des Rollenmodells 

sind in Abbildung 13 dargestellt. Ebenfalls abgebildet ist die Zuordnung der Vertriebsfunktionen zu 

den Rollen. Die Beziehungen werden im nachfolgenden Abschnitt 4.1.1.2 betrachtet.  

 

Abbildung 13: Übersicht der Rollen und Beziehungen unter Berücksichtigung der 

Vertriebsfunktionen
447

 

Da die Rollen „Definition von Produkten und Entgelten“ sowie „Information über und Verkauf von 

Produkten“ die Verantwortlichkeit für die einzelnen Vertriebsfunktionen übernehmen, werden diese 

beiden Rollen gemeinsam auch als Vertriebsrollen bezeichnet. Bzgl. der technischen Systeme im 

Verantwortungsbereich der Vertriebsrollen sei noch angemerkt, dass die technischen Systeme im 

Verantwortungsbereich des Anbieters Produktvertrieb im Rahmen dieser Arbeit häufig auch als 

Vertriebssysteme bezeichnet werden, um diese besser von den technischen Systemen im 

Verantwortungsbereich der Mobilitätsanbieter und Produktdefinierenden abgrenzen zu können. 

Vereinzelt wird jedoch auch gemeinsam Bezug zum Vertriebssystem im Verantwortungsbereich des 

Anbieters Produktvertrieb und zum technischen System im Verantwortungsbereich des 

Produktdefinierenden genommen. In diesem Fall wird der allgemeine Begriff technisches System 

verwendet werden. 

                                                      

446
 Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass der Akteur, der das Produkt auswählt und die 

Gegenleistung erbringt nicht zwangsläufig derselbe Akteur sein muss, der die Leistung schlussendlich auch in 
Anspruch nimmt. Bspw. erwerben Eltern in der Regel die Produkte für ihre Kinder. Von dieser Differenzierung 
wird in dieser Arbeit jedoch abstrahiert. 
447

 Quelle: Eigene Darstellung.  

Angebot von Mobilitätsleistungen Inanspruchnahme

Definition von Produkten und Entgelten

Verantwortlich für Vertriebsfunktionen

• Definition von Produkten und 

Entgelten

• Statusprüfung

Information über und Verkauf von Produkten

Verantwortlich für Vertriebsfunktionen

• Information

• Abgabe Leistungsversprechen

• Abrechnung
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4.1.1.2 Beschreibung der Beziehungen und Koordinationsbereiche 

Die in Abbildung 13 mit durchgezogenen Linien dargestellten Beziehungen zwischen den vier Rollen 

werden im Folgenden hinsichtlich der beinhaltenden Koordinationsbereiche genauer dargestellt. Die 

verbleibenden drei Beziehungen werden nur kurz vorgestellt. 

DIE AUFTRAGSBEZIEHUNG ZWISCHEN DEN ROLLEN „DEFINITION VON PRODUKTEN UND ENTGELTEN“ UND 

„INFORMATION ÜBER UND VERKAUF VON PRODUKTEN“ 

Um die definierten Produkte und Entgelte an Nachfrager zu verkaufen, müssen die 

Produktdefinierenden unter Berücksichtigung der Vertriebssysteme Anbieter Produktvertrieb 

beauftragen. Zwischen den Rollen „Definition von Produkten und Entgelten“ und „Information über und 

Verkauf von Produkten“ besteht entsprechend eine Auftragsbeziehung. 

Ein erster Koordinationsbereich dieser Beziehung besteht in der Frage, welche Produkte zu welchen 

Entgelten über welche Vertriebssysteme verantwortet von welchem Anbieter Produktvertrieb 

angeboten werden sollen. Hierbei ist die Entscheidung der Produktdefinierenden hinsichtlich der 

gewünschten Vertriebssysteme und die der Anbieter Produktvertrieb hinsichtlich der angebotenen und 

somit auch beauftragten Vertriebssysteme interdependent.
448

 Gleichzeitig ist der Einfluss der 

einzelnen Akteure auf diese Entscheidungen im Sinne einer stärkeren Verhandlungsposition bzw. 

Verhandlungsmacht von Bedeutung. Dieser Koordinationsbereich stellt ein zentrales Element der 

Untersuchungen in Kapitel 6 dar. Eine Besonderheit hierbei ist, dass die Nachfrager durch die Wahl 

des jeweiligen Vertriebssystems die Bedeutung einzelner Anbieter Produktvertrieb für die 

Produktdefinierenden beeinflussen können. In gewisser Weise besteht somit jeweils eine 

Auftragsbeziehung zwischen Produktdefinierenden und Anbieter Produktvertrieb sowie zwischen 

Nachfrager und Anbieter Produktvertrieb. 

Weiterhin ist im Rahmen einer Auftragsbeziehung auch die Frage der Vergütung des Auftragnehmers 

zu klären. Dies stellt den zweiten Koordinationsbereich dar. Die Vergütung kann prinzipiell durch den 

Nachfrager oder den Produktdefinierenden erfolgen. Bei einer Vergütung durch den Nachfrager kann 

es hinsichtlich der Höhe der Vergütung noch zu Vorgaben durch den Produktdefinierenden kommen. 

Dieser Koordinationsbereich wird in Abschnitt 4.2.2 analysiert. 

Weiterhin zu koordinieren sind bspw. die Häufigkeit der Überweisung der erzielten Einnahmen durch 

die Anbieter Produktvertrieb an die Produktdefinierenden, da dies Auswirkungen auf die Liquidität der 

Produktdefinierenden und somit ggf. auch der Mobilitätsanbieter hat.  

DIE AUFTRAGSBEZIEHUNG ZWISCHEN DEN ROLLEN „INANSPRUCHNAHME“ UND „INFORMATION ÜBER UND 

VERKAUF VON PRODUKTEN“ 

Bei der Beziehung zwischen der Rolle „Inanspruchnahme“ und der Rolle „Information über und 

Verkauf von Produkten“ handelt es sich ebenfalls um eine Auftragsbeziehung. So wählen die 

Nachfrager ein Vertriebssystem im Verantwortungsbereich eines Anbieters Produktvertrieb, aus mit 

                                                      

448
 Ggf. sind hier zusätzlich Kapazitäten bzgl. der Verfügbarkeit einzelner Produkte zu berücksichtigen. 



Kapitel 4: Grundlagen für und erste Durchführung von Untersuchungen des Vertriebs von 

Mobilitätsangeboten 

 

 

 

Seite 94 

dessen Hilfe sie Transaktionen mit den Produktdefinierenden durchführen wollen.
449

 Einfluss auf die 

Entscheidung der Nachfrager bzgl. der Nutzung des Vertriebssystem im Verantwortungsbereich eines 

Anbieters Produktvertrieb dürften die jeweils verfügbaren Vertriebssysteme haben, die in Kapitel 5 

beschrieben werden. 

Dabei kann die Ausgestaltung der Auftragsbeziehung zwischen Nachfragern und Anbietern 

Produktvertrieb zwischen verschiedenen Akteuren durchaus unterschiedlich erfolgen. Bspw. kann im 

Bereich des ÖPNV zwischen Gelegenheitsfahrern und Zeitkartenbesitzern unterschieden werden, die 

unterschiedlich intensive Beziehungen zum jeweilig genutzten Anbieter Produktvertrieb führen dürften. 

Hierbei erfolgt im Regelfall die Vergütung der Leistungen der Rolle „Information über und Verkauf von 

Produkten“ im Rahmen der bereits beschriebenen Beziehung zu den Produktdefinierenden. Es ist 

jedoch auch denkbar, dass die Nachfrager für die Nutzung von Vertriebssystemen im 

Verantwortungsbereich von Anbietern Produktvertrieb Entgelte zu entrichten haben.
450

 Da das 

jeweilige Entgelt hier jedoch häufig vom Produktdefinierenden zur Steuerung der Nachfrage festgelegt 

wird, handelt es sich um eine weitestgehend vorstrukturierte Auftragsbeziehung, die nicht weiter 

betrachtet wird. 

DIE AUFTRAGSBEZIEHUNG ZWISCHEN DEN ROLLEN „ANGEBOT VON MOBILITÄTSLEISTUNGEN“ UND 

„DEFINITION VON PRODUKTEN UND ENTGELTEN“ 

Zwischen den Rollen „Angebot von Mobilitätsleistungen“ und „Definition von Produkten und Entgelten“ 

besteht eine Auftragsbeziehung. Zu koordinieren ist hierbei die Frage, welche Leistungen von 

Mobilitätsanbietern zu welchen Entgelten von welchen Produktdefinierenden zu Produkten kombiniert 

werden dürfen. Ggf. sind auch noch Vorgaben für die Entgelte der Nachfrager zu berücksichtigen.
451

 

Dabei sind sowohl die Entscheidungen der Mobilitätsanbieter als auch die Entscheidungen der 

Produktdefinierenden relevant, um eine Leistung in ein Produkt einzubringen. Es handelt sich also um 

einen Koordinationsbereich. 

Einen weiteren Koordinationsbereich stellt die Risikoallokation dar. In der zugrundeliegenden 

Rollendefinition ist das Absatzrisiko zunächst beim Produktdefinierenden verortet. Durch die 

Ausgestaltung von Verträgen im Rahmen der Auftragsbeziehung kann dies aber auch an den 

Mobilitätsanbieter übertragen werden. So übernehmen bspw. die Verkehrsverbünde im ÖPNV kein 

Risiko hinsichtlich des Absatzes der jeweiligen Produkte, auch wenn diese von ihnen definiert 

werden.
452

 Das entsprechende Risiko liegt bei den Mobilitätsanbietern, in diesem Fall häufig den 

Aufgabenträgern. 

                                                      

449
 Vgl. BRAUER (1983, S. 30). Entsprechend müssen Vertriebssysteme sowohl die Anforderungen der Anbieter, 

als auch der Nachfrager erfüllen. Vgl. hierzu GROTEMEIER (2014, S. 101). 
450

 Siehe diesbezüglich auch Abschnitt 3.3.2.2 sowie Fußnote 420. 
451

 Hierbei kann es sich um Vorgaben durch den Mobilitätsanbieter oder weiterer berechtigter Akteure bzgl. des 
Entgeltes für den Nachfrager handeln. 
452

 Siehe diesbezüglich auch Abschnitt 4.1.1.3. 
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Idealtypisch können die Produktdefinierenden also von den Mobilitätsanbietern Kapazitäten erwerben 

und entsprechend auch das Absatzrisiko übernehmen oder alternativ Kapazitäten nur bei den 

Mobilitätsanbietern nachfragen, wenn eine konkrete Anfrage durch einen Nachfrager vorliegt. Das 

Absatzrisiko liegt im letzteren Fall hauptsächlich bei den Mobilitätsanbietern. Dieser 

Koordinationsbereich wird in Abschnitt 4.2.1 genauer untersucht. 

In Zusammenhang mit der Risikoallokation zwischen Mobilitätsanbieter und Produktdefinierenden 

steht auch die Verwaltung der jeweiligen Kapazitäten bei auftretenden oder geschaffenen 

Knappheiten. Hierfür dürfte ebenfalls ein technisches System erforderlich sein, welches je nach 

Risikoallokation vom Produktdefinierenden oder vom Mobilitätsanbieter beauftragt wird. Eine 

detailliertere Betrachtung dieser Fragestellung erfolgt im Rahmen dieser Arbeit jedoch nicht.  

WEITERE BEZIEHUNGEN 

Die nachfolgend beschriebenen Beziehungen beinhalten keine für diese Arbeit relevanten 

Koordinationsbereiche. Entsprechend werden sie nicht detaillierter beschrieben, der Vollständigkeit 

halber aber kurz dargestellt. 

 Die Beziehung zwischen der Rolle „Inanspruchnahme“ und der Rolle „Angebot von 

Mobilitätsleistungen“ besteht hauptsächlich aus der Summe der Inanspruchnahmen der 

Leistungen der Mobilitätsanbieter durch die Nachfrager, um die gewünschten 

Ortsveränderungen erfüllen zu können. Somit handelt es sich um eine Auftragsbeziehung. Um 

möglichst viele Leistungen über die Produktdefinierenden und Anbieter Produktvertrieb an die 

Nachfrager verkaufen zu können, werden die Mobilitätsanbieter versuchen, ihre Leistungen so 

zu gestalten, dass möglichst viele Nachfrager das Angebot nutzen und somit die einzelnen 

Mobilitätsanbieter für Produktdefinierende möglichst attraktiv erscheinen. Hierfür ist jedoch 

auch eine gewisse Kenntnis der Bedürfnisse der Nachfrager erforderlich.  

 Eine Beziehung zwischen den Rollen „Inanspruchnahme“ und „Definition von Produkten und 

Entgelten“ besteht hauptsächlich aus Transaktionen zwischen den jeweiligen Akteuren mittels 

der Anbieter Produktvertrieb. Somit liegt zunächst keine direkte Beziehung vor. Werden 

jedoch vom Produktdefinierenden mehrteilige Entgelte definiert und damit auch 

leistungsunabhängige Produkte, wie bspw. eine BahnCard, so entsteht eine Beziehung des 

Nachfragers zum Produktdefinierenden auf Akteursebene. Dieses leistungsunabhängige 

Produkt kann dann je nach Vorgabe zum Erwerb von leistungsabhängigen Produkten genutzt 

werden, welche über Vertriebssysteme im Verantwortungsbereich verschiedener Anbieter 

Produktvertrieb verkauft werden. Die Beziehung besteht also nicht ausschließlich zu dem 

Anbieter Produktvertrieb, von dem das jeweilige leistungsunabhängige Produkt erworben 

wurde, sondern zum übergeordneten Produktdefinierenden. 

 Zwischen den Rollen „Angebot von Mobilitätsleistungen“ und „Information über und Verkauf 

von Produkten“ besteht ggf. eine Beziehung hinsichtlich zu verwaltender Knappheiten der 

Kapazität der Leistungen. Dies ist unter anderem auch davon abhängig, wie die Beziehung 

zwischen den Rollen „Angebot von Mobilitätsleistungen“ und „Definition von Produkten und 

Entgelten“ bzgl. der Übernahme von Risiken und somit ggf. auch der Verwaltung von 

Kapazitäten ausgestaltet ist. Bestehen jedoch entsprechende Knappheiten und werden diese 
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von einem Mobilitätsanbieter verwaltet, muss eine Transaktion vom Anbieter Produktvertrieb 

an den Mobilitätsanbieter übermittelt, ggf. sogar angefragt werden, um die entsprechenden 

Kapazitäten zu belegen bzw. zunächst anzufragen. Diese sachlich-komplementäre Beziehung 

besteht jedoch hauptsächlich auf Ebene der eingesetzten Vertriebssysteme, muss auf 

organisatorischer Ebene jedoch auch abgebildet werden. 

4.1.1.3 Abgleich der dargelegten Grundlagen des Vertriebs und der 
Mobilitätsangebote mit dem entwickelten Rollenmodell 

In den Abschnitten 3.2.1.3, 3.2.2.3 sowie 3.3.1.2.1 des Kapitels 3 wurden die wesentlichen 

Zusammenhänge und Begriffe der Mobilitätsangebote sowie des Vertriebs dargestellt. Diese 

Zusammenhänge und Begriffe werden zum besseren Verständnis im Rahmen des aufgestellten 

Rollenmodells kurz dargestellt. Dies soll verdeutlichen, dass das aufgestellte Rollenmodell in der Lage 

ist, die jeweiligen theoretischen und praktischen Zusammenhänge abzubilden. 

BEGRIFFE DES VERTRIEBS AUS DER LITERATUR 

Werden die Rollen „Angebot von Mobilitätsleistungen“, „Definition von Produkten und Entgelten“ sowie 

„Information über und Verkauf von Produkten“ für eine Leistung von einem Akteur integriert 

wahrgenommen, handelt es sich um direkten Vertrieb. Eine desintegrierte Wahrnehmung der Rollen 

fällt in den Bereich des indirekten Vertriebs. Hierbei sind die folgenden Konstellationen denkbar: 

 Ein Akteur, der für eine bestimmte Leistung die Rolle „Definition von Produkten und Entgelten“ 

wahrnimmt ohne gleichzeitig die Rolle „Angebot von Mobilitätsleistungen“ für die gleichen 

Leistungen wahrzunehmen, stellt einen Reseller dar. Er erwirbt diese Kapazitäten von einem 

Mobilitätsanbieter und veräußert diese anschließend wieder.
453

 Somit erhält er 

zwischenzeitlich das Recht zur Nutzung und trägt das Absatzrisiko. Ob die Rolle „Information 

über und Verkauf von Produkten“ ebenfalls wahrgenommen wird, ist für diese Unterscheidung 

nicht relevant. 

 Ein Akteur, der ausschließlich die Rolle „Information über und Verkauf von Produkten“ 

wahrnimmt, stellt einen Vermittler dar. Er erwirbt kein Eigentum an der Ware, sondern 

unterstützt lediglich den jeweiligen Anbieter. Ob es sich bei diesem Anbieter um einen 

Reseller handelt oder einen Akteur, der die Rollen „Angebot von Mobilitätsleistungen“ und 

„Definition von Produkten und Entgelten“ integriert wahrnimmt, ist unerheblich. 

ÖFFENTLICHER PERSONENNAHVERKEHR IN DEUTSCHLAND 

Die Organisationsstruktur des ÖPNV ist entsprechend der obigen Ausführungen recht komplex. Der 

Gestaltungsspielraum führt hierbei auch zu anderen als den im Folgenden beschriebenen typischen 

Konstellationen. Allgemein wird jedoch im gemeinwirtschaftlichen Verkehr durch die Aufgabenträger 

die Rolle „Angebot von Mobilitätsleistungen“ wahrgenommen. Dies gilt insbesondere, wenn im 

                                                      

453
 Es sei angemerkt, dass theoretisch auch mehrere Reseller in Folge auftreten können, bis das Produkt 

schlussendlich konsumiert wird. Dieser Fall wird jedoch nicht vertieft betrachtet. 
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Rahmen eines Besteller-Ersteller-Verhältnisses konstruktive Vorgaben formuliert werden.
454

 Die 

Verkehrsunternehmen wie bspw. die BVG selbst stellen hierbei Prozessanbieter dar, die vom 

Aufgabenträger beauftragt werden.
455

 Im eigenwirtschaftlichen Verkehr wird die Rolle „Angebot von 

Mobilitätsleistungen“ durch das Verkehrsunternehmen wahrgenommen. 

Komplexer ist der Sachverhalt bzgl. der Rolle „Definition von Produkten und Entgelten“: 

 Innerhalb von Verkehrsverbünden: Die Produkte und Entgelte werden von den 

Verbundgesellschaften definiert,
456

 die für deren Absatz aber gleichwohl kein Risiko 

übernehmen. Ein Verkehrsverbund stellt entsprechend keinen Reseller dar. Vielmehr wird die 

Rolle „Definition von Produkten und Entgelten“ von verschiedenen Mobilitätsanbietern 

gemeinsam wahrgenommen, das Risiko aber weiterhin durch die Mobilitätsanbieter getragen. 

Dies resultiert aus der Tatsache, dass es sich bei Verkehrsverbünden ursprünglich um die 

Zusammenarbeit einzelner Unternehmen handelt, die den Erwerb von Leistungen mehrerer 

Mobilitätsanbieter für den Nachfrager vereinfachen und somit auch kein Risiko übernehmen 

sollten.  

 Außerhalb von Verkehrsverbünden: 

o Im eigenwirtschaftlichen Verkehr wird die Rolle „Definition von Produkten und 

Entgelten“ durch die dann als Mobilitätsanbieter auftretenden Verkehrsunternehmen 

wahrgenommen.  

o Im Unterschied dazu wird im gemeinwirtschaftlichen Verkehr meist die Anwendung 

eines bestimmten Tarifs vorgeschrieben, sodass diese Rolle von einem Dritten 

wahrgenommen wird, der jedoch ebenfalls kein Risiko übernimmt.
457

 

Die Wahrnehmung der Rolle „Information über und Verkauf von Produkten“ wird im 

eigenwirtschaftlichen Verkehr häufig ebenfalls integriert mit den Rollen „Definition von Produkten und 

Entgelten“ und „Angebot von Mobilitätsleistungen“ wahrgenommen. Im gemeinwirtschaftlichen Bereich 

wird diese Rolle entweder von Dritten oder von Erstellern der Mobilitätsleistung im Auftrag des 

Mobilitätsanbieters also des Aufgabenträgers wahrgenommen.  

CARSHARING IN DEUTSCHLAND 

Im Bereich des Carsharing werden gegenwärtig die Rollen „Angebot von Mobilitätsleistungen“, 

„Definition von Produkten und Entgelten“ sowie „Information über und Verkauf von Produkten“ in der 

                                                      

454
 Im Rahmen von funktionalen Ausschreibungen gehen Teile dieser Aufgaben auch an die Leistungsersteller 

über. Vgl. EICHMANN ET AL. (2005, S. 40), die an dieser Stelle den in Kapitel 3 erwähnten Begriff des 
Mobilitätsdienstleisters verwenden. Trotzdem wird zur Vereinfachung der Aufgabenträger als Mobilitätsanbieter 
angesehen. 
455

 Dies ist insbesondere bei Bruttoverträgen der Fall. Bei Nettoverträgen wird ein gewisses Risiko an die 
Verkehrsunternehmen übertragen, wenngleich im Regelfall die Angebotsplanung weiterhin durch den 
Aufgabenträger erfolgt. Für eine Unterscheidung von Brutto- und Nettoverträgen (wenn auch in anderer 
Anwendung) vgl. Abschnitt 4.2.2. 
456

 Vgl. HORN (2017, S. 29) sowie STAMMLER / PULKKINEN (2008, S. 11-12). 
457

 Hierbei handelt es sich bspw. um den C-Tarif der Deutschen Bahn AG, der zur Anwendung vorgeschrieben 
wird. Vgl. hierzu BEG (2012, S. 2-3) sowie STAMMLER / PULKKINEN (2008, S. 11-12). Einen Einfluss auf die 
Gestaltung haben dann weder der Aufgabenträger, noch das Verkehrsunternehmen.  
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Regel integriert wahrgenommen. So bieten bspw. car2go und DriveNow jeweils Mobilitätsleistungen in 

Form der Zurverfügungstellung von Verkehrsmitteln an. Die Produkte und Entgelte werden von ihnen 

definiert und die Aufgaben der Rolle „Information über und Verkauf von Produkten“ hauptsächlich über 

eine eigene Website bzw. Applikation realisiert. Es handelt sich also vornehmlich um direkten Vertrieb. 

Vereinzelt wird die Rolle „Information über und Verkauf von Produkten“ insbesondere im Rahmen der 

Vertriebsfunktion Information von anderen Akteuren wahrgenommen. So sind bspw. die Standorte von 

Carsharing-Fahrzeugen ebenfalls in der BVG- Applikation enthalten.  

4.1.1.4 Vergleich des entwickelten Rollenmodells mit etablierten Rollenmodellen 

Im Bereich der Mobilitätsangebote existieren bereits Rollenmodelle, die ähnliche Zusammenhänge 

abbilden, wie die in dieser Arbeit dargestellten. Dies trifft insbesondere auf das Rollenmodell der VDV-

Kernapplikationen und der zugrundeliegenden Norm ISO 24014 zu.
458

 Hierbei handelt es sich jedoch 

um Rollenmodelle eines spezifischen Vertriebssystems, wodurch es hinsichtlich der Aufgaben 

gewisse Unterschiede gibt.  

Im Folgenden werden die Unterschiede der Rollen kurz dargestellt. Die Unterteilung erfolgt anhand 

der im Rahmen dieser Arbeit definierten Rollen.
459

  

Tabelle 9 gibt zuvor einen Überblick über die Bezeichnung der Rollen in den unterschiedlichen 

Modellen.  

Rollen im Rahmen dieser Arbeit Ungefähre Entsprechung in den zu vergleichenden 
Rollenmodellen 

VDV-Kernapplikationen ISO 24014 

Angebot von Mobilitätsleistungen 
(Mobilitätsanbieter) 

ÖPV-Dienstleister Service Operator 

Definition von Produkten und 
Entgelten (Produktdefinierender) 

Produktverantwortlicher Product Owner 

Information über und Verkauf von 
Produkten (Anbieter Produktvertrieb) 

Kundenvertragspartner Product Retailer 

Inanspruchnahme (Nachfrager) Kunde Customer 

Tabelle 9: Vergleich der Rollenbezeichnungen der VDV-Kernapplikationen und der 

ISO 24014 mit der vorliegenden Arbeit
460

 

  

                                                      

458
 Vgl. VDV-KERNAPPLIKATIONS GMBH & CO. KG (2012b, S. 18). 

459
 Aufgrund der Eigenschaften bzw. Anforderungen an die technischen Systeme welche die VDV-

Kernapplikationen zur Grundlage haben, sind neben zusätzlichen Rollen auch in den jeweiligen Rollen noch 
einige weiterführende technische Aufgaben enthalten, die hier jedoch nicht betrachtet werden. 
460

 Quelle: Eigene Darstellung. 
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ANGEBOT VON MOBILITÄTSLEISTUNGEN 

Die Rolle des ÖPV-Dienstleisters bzw. des Service Operators entspricht in den Rollenmodellen der 

VDV-Kernapplikationen und der ISO 24014 denen einer Organisation, die selbst Verkehrsprozesse 

erstellt.
461

 Diese Aufgabe liegt ebenfalls im Verantwortungsbereich der Mobilitätsanbieter, muss aber 

nicht zwangsläufig durch diese wahrgenommen werden. Zusätzlich umfasst die Rolle „Angebot von 

Mobilitätsleistungen“ noch die Angebotsplanung. Da diese Aufgabe für ein Vertriebssystem jedoch 

unerheblich ist, wird diese Aufgabe in den Vergleichsrollenmodellen nicht von den entsprechenden 

Rollen übernommen. 

Ebenfalls ist die Vertriebsfunktion Statusprüfung in den Vergleichsrollenmodellen vollständig im 

Bereich der ÖPV-Dienstleister bzw. Service Operator angesiedelt. Wie bereits dargestellt, wird die 

operative Durchführung der Statusprüfung in den meisten Fällen an die Mobilitätsanbieter delegiert 

werden. Trotzdem besteht das wesentliche Interesse bei den Produktverantwortlichen, die 

entsprechend auch die Verantwortlichkeit tragen sollten, was im Rollenmodell dieser Arbeit abgebildet 

ist. Somit unterscheiden sich die Rollenmodelle auch bzgl. dieses Aspekts. 

Die unterschiedlichen Sichtweisen können durch die Betrachtung der technischen Ebene auf Seiten 

der VDV-Kernapplikationen bzw. der ISO 24014 einerseits und der organisatorischen Ebene im 

Rahmen dieser Arbeit andererseits erklärt werden. 

DEFINITION VON PRODUKTEN UND ENTGELTEN 

Die Rolle des Produktverantwortlichen entspricht abgesehen von technischen Aspekten der Rolle 

„Definition von Produkten und Entgelten“.
462

 Die Verantwortlichkeit hinsichtlich der Statusprüfung ist 

wie bereits beschrieben nicht Teil der Aufgaben der Produktverantwortlichen. Eine gewisse 

Zugehörigkeit wird jedoch auch bei den VDV-Kernapplikationen gesehen. So sind im Rahmen der 

VDV-Kernapplikationen gewisse Vorgaben im Sinne von Standards durch den 

Produktverantwortlichen zu definieren, welche bei den ÖPV-Dienstleistern erst die Voraussetzung für 

eine Kontrolle der Produkte schaffen.
463

  

Im Unterschied dazu wird bei der Rolle des Product Owner die Wahrnehmung der Vertriebsfunktion 

Statusprüfung im Rahmen der ISO 24014 nicht berücksichtigt. Diese Rolle entspricht ansonsten 

jedoch auch den Aufgaben der Produktdefinierenden.
464

 

INFORMATION ÜBER UND VERKAUF VON PRODUKTEN 

Die Rolle Kundenvertragspartner bzw. Product Retailer entsprechen der Rolle „Information über und 

Verkauf von Produkten“. Es werden ebenfalls die Vertriebsfunktionen Abrechnung und Abgabe 

Leistungsversprechen übernommen. Die Vertriebsfunktion Information wird aufgrund der Ausrichtung 

                                                      

461
 Vgl. VDV-ETS (2016a, S. 33-34) sowie ISO 24014-1 (2015, S. 7). 

462
 Vgl. VDV-ETS (2016a, S. 31-32). 

463
 Vgl. VDV-ETS (2016a, S. 32). 

464
 Vgl. ISO 24014-1 (2015, S. 6). 
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auf ein bestimmtes Vertriebssystem nicht berücksichtigt.
465

 Außerdem wird die Einrichtung eines 

Kundendienstes im Sinne von Servicetelefonen für Beschwerden oder vergleichbaren Einrichtungen 

vorgesehen, die jedoch im Rahmen der Rolle „Information über und Verkauf von Produkten“ in dieser 

Arbeit nicht betrachtet wird.
466

 

INANSPRUCHNAHME 

Die Rolle Kunde bzw. Customer ist weitestgehend identisch zu der Rolle „Inanspruchnahme“. Sie 

umfasst ebenfalls die Wahl eines Produktes, den Erwerb eines Produktes, die Erbringung einer 

Gegenleistung und die Inanspruchnahme einer Leistung.
467

 

FAZIT 

Die wesentlichen Unterschiede der Rollenmodelle liegen in den verschiedenen Betrachtungsebenen 

begründet. Während die VDV-Kernapplikationen und die ISO 24014 ein konkretes Vertriebssystem 

beschreiben, handelt es sich bei dem Rollenmodell dieser Arbeit auch um Zusammenhänge, die 

jenseits einzelner spezieller Vertriebssysteme bestehen.  

4.1.2 Erforderliche Erweiterung des Rollenmodells zur Durchführung der 
nachfolgenden Analysen 

Das erarbeitete Rollenmodell bedarf für die Analysen in den Kapiteln 5 und 6 unterschiedlicher 

Erweiterungen. Diese werden im Folgenden kurz vorgestellt. Hierbei handelt es sich in Abschnitt 

4.1.2.1 insbesondere um technische Aspekte. In Abschnitt 4.1.2.2 wird die Auftragsbeziehung 

zwischen Produktdefinierenden und Anbietern Produktvertrieb erweitert. 

4.1.2.1 Erweiterungen hinsichtlich der Betrachtung technischer Aspekte und 
Einführung des Begriffs „Nachfragerkontaktpunkt“ 

Die Beschreibung des dieser Arbeit zugrundeliegenden Rollenmodells beinhaltet Hinweise auf die 

zugehörigen technischen Systeme, die für die Durchführung der Aufgaben der einzelnen Rollen 

benötigt werden. Während im Bereich der Mobilitätsanbieter die technischen Systeme bereits in 

Kapitel 3 vorgestellt wurden, ist dies im Bereich der Vertriebsrollen „Definition von Produkten und 

Entgelten“ sowie „Information über und Verkauf von Produkten“ nur vereinzelt erfolgt. Die Grundlage 

dafür wird in diesem Abschnitt geschaffen. 

Grundsätzlich benötigen die unterschiedlichen Vertriebsrollen für die Durchführung ihrer Aufgaben 

technische Systeme und somit Assets und Prozesse bzw. das Angebot technischer Systeme. Sie 

tragen somit die Verantwortung für die Beauftragung technischer Rollen. Zur Veranschaulichung wird 

daher eine separate Ebene für die technischen Systeme eingeführt. Hierbei handelt es sich jeweils um 

Rollen, welche die zugehörigen Aufgaben bzgl. der technischen Systeme übernehmen. Die 

Nutzungskapazitäten der Assets, Prozesse und Angebote werden im Rahmen einer bestimmten 

Aufgabe des Angebots eines eine Rolle der organisatorischen Ebene wahrnehmenden Akteurs 

                                                      

465
 Vgl. VDV-ETS (2016a, S. 29-30) sowie ISO 24014-1 (2015, S. 6). 

466
 Vgl. ISO 24014-1 (2015, S. 8). 

467
 Vgl. VDV-ETS (2016a, S. 28-29) sowie ISO 24014-1 (2015, S. 8). 



Kapitel 4: Grundlagen für und erste Durchführung von Untersuchungen des Vertriebs von 

Mobilitätsangeboten 

 

 

 

Seite 101 

eingesetzt. Die Rolle des Prozessanbieters oder Zurverfügungstellers im Bereich des technischen 

Systems muss jedoch nicht integriert wahrgenommen werden. Eine eindeutige Zuordnung im Sinne 

einer Auftragsbeziehung ist jedoch gegeben.  

Insbesondere für die Rolle „Information über und Verkauf von Produkten“ sind verschiedene 

Kombinationen aus Assets und Prozessen denkbar, die als Vertriebssystem zum Einsatz kommen 

können. Vertriebssysteme erfordern eine Koordination der notwendigen Assets und Prozesse. Da 

häufig auch verschiedene Prozesse für eine einzelne Vertriebsfunktion sowie der Betrieb der Systeme 

erforderlich sind, wird an dieser Stelle zusätzlich die Rolle „Angebot Vertriebssystem“ eingeführt. 

Hauptaufgabe dieser Rolle ist es dabei, ein technisches System anzubieten, welches die Information 

über oder bzw. und den Verkauf von Produkten ermöglicht. Der Erwerb von Nutzungskapazitäten an 

den jeweiligen Assets und Prozessen sowie ggf. deren Koordination gehört zu den Aufgaben der 

Rolle. Ein Vertriebssystem setzt sich hierbei aus den folgenden Assets zusammen: 

 Der Summe der Punkte, an denen ein Nachfrager Kontakt zum Anbieter Produktvertrieb 

aufnehmen kann, um sich über Produkte und Leistungen zu informieren oder Produkte zu 

erwerben. Diese werden als Nachfragerkontaktpunkte bezeichnet. Nachfragerkontaktpunkte 

können dabei wiederum aus verschiedenen Bestandteilen bestehen. Beispielsweise besteht 

ein Automat in der Regel aus Hard- und Software. 

 Ggf. sind für die Funktion der Nachfragerkontaktpunkte auch weitere zentrale Knoten, welche 

Daten zur Verfügung stellen sowie eine Möglichkeit zur Datenübertragung zwischen 

Nachfragerkontaktpunkten und zentralen Knoten erforderlich. Bspw. benötigt die Applikation 

auf einem Smartphone Daten von einem Server, um Echtzeitdaten bzgl. einer bestimmten 

Verkehrskette anzeigen zu können. 

Ein operabler Nachfragerkontaktpunkt kann sich hierbei ggf. auch erst durch die Kombination der 

Assets ergeben. Beispielsweise benötigt ein Smartphone noch eine Applikation und einen zentralen 

Knoten, um ein Produkt verkaufen zu können. Auch ist es nicht zwangsläufig erforderlich, dass alle 

Assets vom selben Akteur zur Verfügung gestellt werden.  

Die Vielzahl der möglichen unterschiedlichen Assets und Prozesse wird in Kapitel 5 deutlich werden. 

Durch diese Vielzahl lässt sich die Darstellung aller Rollen in einer gemeinsamen Abbildung nicht 

realisieren. Entsprechend sind in der nachfolgenden Abbildung 14 nur Platzhalter für die Rollentypen 

Zurverfügungstellung (ZVS), Prozessangebot (PA) und Angebot Dienstleistung (DL) eingefügt worden. 

Während Kapitel 5 sich insbesondere mit den Aufgaben und der Wahrnehmung der Rollen auf der 

technischen Ebene beschäftigt, wird im Bereich der Analysen des Kapitels 6 auf die technische Ebene 

des Rollenmodells nur vereinzelt eingegangen. Insofern handelt es sich bei der Erweiterung des 

ursprünglichen Rollenmodells der organisatorischen Ebene um eine Grundlage für die Analysen in 

Kapitel 5. 
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Abbildung 14: Erweiterung des Rollenmodells um technische Rollen468 

4.1.2.2 Erweiterung der Auftragsbeziehung zwischen den Rollen „Definition von 
Produkten und Entgelten“ sowie „Information über und Verkauf von 
Produkten“ zur Abbildung der Anwendungsfälle für den Zugriff auf 
Leistungen mehrerer Mobilitätsanbieter 

Der nachfolgende Abschnitt widmet sich insbesondere der Auftragsbeziehung zwischen den Rollen 

„Information über und Verkauf von Produkten“ und „Definition von Produkten und Entgelten“. Die 

Beauftragung verschiedener Anbieter Produktvertrieb durch einen Produktdefinierenden ist im 

bestehenden Rollenmodell bereits darstellbar. Für den in der späteren Analyse betrachteten Fall, dass 

ein Anbieter Produktvertrieb die Produkte verschiedener Produktdefinierender gemeinsam verkauft, ist 

jedoch eine Erweiterung erforderlich, um die jeweiligen Zusammenhänge klar abbilden zu können. Bei 

der Erweiterung handelt es sich auch um eine zusätzliche Rolle im Rollenmodell auf organisatorischer 

Ebene. Diese Rolle wird als „Vertragliche Bündelung von Beziehungen“ bezeichnet und ist in der 

nachfolgenden Abbildung 15 bereits dargestellt. 

                                                      

468 Quelle: Eigene Darstellung. Art der Darstellung angelehnt an GIZZI (2016, S. 79). Auf die Darstellung der 
Beziehungen zwischen den Rollen einer Ebene wurde zu Gunsten der Übersichtlichkeit verzichtet. 
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Abbildung 15: Erweiterung des Rollenmodells um Annahmen hinsichtlich der 

Akteursstruktur469 

Die im Folgenden beschriebenen Erweiterungen des Rollenmodells teilen die Gemeinsamkeit, dass 

bereits eine gewisse Voreinstellung hinsichtlich des darauf aufbauenden Akteursmodells getroffen 

wird. So müssen für die Entstehung der in diesem Abschnitt beschriebenen Rollen und Beziehungen 

bestimmte Rollen von zumindest zwei verschiedenen Akteuren wahrgenommen werden. 

Zunächst werden in Abschnitt 4.1.2.2.1 die zusätzlichen Aufgaben, Entscheidungen und 

resultierenden Rollen beschrieben, bevor in Abschnitt 4.1.2.2.2 die neu auftretenden 

Koordinationsbereiche vorgestellt werden.  

4.1.2.2.1 Beschreibung der zusätzlichen Aufgaben, Entscheidungen und resultierenden 
Rollen der Erweiterung des Rollenmodells 

Bei dem gemeinsamen Erwerb von Produkten verschiedener Produktdefinierender kann es sich bspw. 

um den gemeinsamen Erwerb verschiedener Produkte im ÖPNV handeln. Es könnte dann möglich 

                                                      

469 Quelle: Eigene Darstellung.  
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sein, mit einer Smartphone Applikation Produkte der Verkehrsgesellschaften in Köln und Berlin zu 

erwerben. 

Gleichzeitig können bestimmte Organisationsmodelle in dieser Konstellation dann nicht mehr 

auftreten. Verkauft bspw. ein Anbieter Produktvertrieb Produkte für verschiedene Produktdefinierende, 

kann die Rolle „Information über und Verkauf von Produkten“ nicht vollständig integriert von beiden 

Produktdefinierenden wahrgenommen werden. Eine gewisse Desintegration der beiden Rollen ist 

somit erforderlich. Der gemeinsame Erwerb mehrerer Produkte von verschiedenen 

Produktdefinierenden an einem einzelnen Nachfragerkontaktpunkt im Verantwortungsbereich eines 

Anbieters Produktvertrieb setzt neben technisch erforderlichen Anpassungen auch eine 

entsprechende Vereinbarung zwischen dem jeweiligen Anbieter Produktvertrieb und den 

verschiedenen Produktdefinierenden voraus. Hier kommt die neue Rolle „Vertragliche Bündelung von 

Beziehungen“ ins Spiel. 

4.1.2.2.1.1 Beziehungsbündler – Die Rolle „Vertragliche Bündelung von Beziehungen“ 

Allgemein wird in dieser Arbeit die Etablierung von Vereinbarungen zwischen einem Anbieter 

Produktvertrieb und verschiedenen Produktdefinierenden im Sinne einer vertraglichen Bündelung als 

die Kernaufgabe der Rolle „Vertragliche Bündelung von Beziehungen“ angesehen. Es handelt sich 

also um eine Rolle auf der organisatorischen Ebene, die den gemeinsamen Verkauf von Produkten 

verschiedener Produktdefinierender durch einzelne Anbieter Produktvertrieb an einem 

Nachfragerkontaktpunkt ermöglicht.  

Die Akteure, welche die Rolle „Vertragliche Bündelung von Beziehungen“ wahrnehmen, werden im 

weiteren Verlauf als „Beziehungsbündler“ bezeichnet. Die einzelnen Produkte der 

Produktdefinierenden werden durch die Rolle nicht angepasst und sind für die Nachfrager bei der 

Nutzung eines Vertriebssystems als separate Produkte zu unterscheiden.  

Weiterhin ermöglicht der Beziehungsbündler in Form eines Matchings jedoch ebenfalls, dass Anbieter 

Produktvertrieb und Produktdefinierende jeweils geeignete Partner der anderen Seite finden, um mit 

diesem zusammen zu arbeiten. Ggf. erfolgt dies auch nur für den einzelnen Verkauf von Produkten 

ohne die Etablierung einer langfristigen Beziehung. 

Der Beziehungsbündler stellt den Kern der Betrachtungen in Kapitel 6 dar. Hierbei werden 

entsprechend auch die Anbieter Produktvertrieb und die Produktdefinierenden berücksichtigt, welche 

die vertragliche Bündelung durch den Beziehungsbündler nutzen. Werden durch einen Akteur 

Leistungen des Beziehungsbündlers in Anspruch genommen, wird eine Vereinbarung zwischen 

Beziehungsbündler und Anbieter Produktvertrieb bzw. Produktdefinierenden geschlossen und dies als 

Teilnahme am Angebot des Beziehungsbündlers bezeichnet. Entsprechend können Anbieter 

Produktvertrieb und Produktdefinierender am Angebot des Beziehungsbündlers teilnehmen. 

Die zentrale Entscheidung der Beziehungsbündler betrifft die Ausgestaltung der Beziehungen zu den 

Produktdefinierenden und den Anbietern Produktvertrieb. Diese wird im Abschnitt 4.1.2.2.2 dargestellt.  

Für die Durchführung der Aufgaben des Beziehungsbündlers benötigt dieser technische Systeme. 

Hierbei kann auch eine Harmonisierung technischer Aspekte bspw. aufgrund unterschiedlicher 
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Datenformate erforderlich sein.
470

 Diese Aufgabe wird von einer weiteren Rolle dieser Erweiterung des 

Rollenmodells zugeordnet, die als „Harmonisierung technischer Systeme“ bezeichnet wird. Es handelt 

sich um eine spezielle Aufgabe, welche zur technischen Ebene gehört und in Abbildung 15 daher 

separat neben den Dienstleistern aufgeführt wurde. Akteure, welche diese Aufgaben übernehmen, 

werden im Rahmen einer Auftragsbeziehung von Beziehungsbündlern beauftragt. Die Wahl der Art 

der Harmonisierung erfolgt hierbei entsprechend durch den Beziehungsbündler ggf. in Abstimmung 

mit den Produktdefinierenden und Anbietern Produktvertrieb. Weitergehende Ausführungen hierzu 

befinden sich in Abschnitt 4.2.3. 

4.1.2.2.1.2 Kompatibilitätshersteller – Die Rolle „Harmonisierung technischer Systeme“ 

Je nach Eigenart der angewendeten technischen Systeme im Verantwortungsbereich der 

Produktdefinierenden und der Vertriebssysteme im Verantwortungsbereich der Anbieter 

Produktvertrieb kann es erforderlich sein eine Harmonisierung zwischen den unterschiedlichen 

technischen Systemen herbeizuführen, um die Produkte gemeinsam über einen 

Nachfragerkontaktpunkt vertreiben zu können. Dies ist insbesondere auch der Fall, wenn mehrere 

Anbieter Produktvertrieb mit ggf. unterschiedlichen beauftragten Vertriebssystemen die Produkte 

verkaufen sollen. Diese Harmonisierung ist die Aufgabe der Rolle „Harmonisierung technischer 

Systeme“. Die zugehörigen Akteure werden als „Kompatibilitätshersteller“ bezeichnet. Hierbei handelt 

es sich in der Regel um die Umwandlung von Datei- und Datenformaten, auf dass die einzelnen 

Systeme Daten auch austauschen können.
471

 Neben den Datenformaten müssen ggf. auch 

Datengrundlagen harmonisiert werden. So können sich bspw. die Bezeichnungen von Orten bei 

Anbietern mit unterschiedlichen räumlichen Abdeckungen doppeln.
472

 Es handelt sich somit um eine 

Rolle der technischen Ebene des Rollenmodells. 

4.1.2.2.2 Beschreibung der in den zusätzlichen Beziehungen enthaltenen 
Koordinationsbereiche und möglicher Ausgestaltungsoptionen der Erweiterung 

Da der Beziehungsbündler innerhalb der Auftragsbeziehung zwischen den Rollen „Definition von 

Produkten und Entgelten“ und „Information über und Verkauf von Produkten“ besteht, sind an der 

Ausgestaltung der jeweiligen Koordinationsbereiche auch wahrnehmende Akteure aller drei Rollen 

beteiligt.  

Zu den Koordinationsbereichen gehört die aus der Auftragsbeziehung bekannte Frage: Welche 

Produkte werden zu welchen Entgelten über welche Vertriebssysteme im Verantwortungsbereich 

welcher Anbieter Produktvertrieb angeboten? Für diejenigen Produkte, die aus Sicht der 

                                                      

470
 Vgl. ACKERMANN (2016b, S. 355-356). 

471
 Vgl. MEIER-BERBERICH / RAUPP (2014, S. 66). Für die Erforderlichkeit der Datenumwandlung siehe bspw. BRUNN 

/ BIBERGEIL / LEIBIGER (2013, S. 37) für die Vertriebsfunktion Information sowie für den Bedarf einer 
Standardisierung im Bereich von Mobilitätsdaten siehe bspw. O’NEILL / TEAL (2013). 
472

 Vgl. bspw. FELDMANN (2017, S. 42) für den Anwendungsfall der Haltestellen-Identifikationsnummern sowie 
CHRIST ET AL. (2015, S. 37) für den Anwendungsfall der Identifikation von Ladepunkten. 
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Produktdefinierenden gemeinsam mit Produkten anderer Produktdefinierender verkauft werden sollen, 

führt die Einbindung der Beziehungsbündler zu einer Unterteilung des Koordinationsbereiches
473

: 

 Koordinationsbereich 1: In der Beziehung zwischen den Rollen „Definition von Produkten und 

Entgelten“ und „Vertragliche Bündelung von Beziehungen“ muss festgelegt werden, welche 

Produkte zu welchen Entgelten mittels des Angebots des Beziehungsbündlers für den Vertrieb 

durch die Anbieter Produktvertrieb zur Verfügung gestellt werden. 

 Koordinationsbereich 2: In der Beziehung zwischen den Rollen „Vertragliche Bündelung von 

Beziehungen“ und „Information über und Verkauf von Produkten“ muss festgelegt werden, 

welche der mittels des Angebots des Beziehungsbündlers verfügbaren Produkte zu welchen 

Entgelten von einem Anbieter Produktvertrieb mittels der von ihm verantworteten 

Vertriebssysteme den Nachfragern angeboten werden. 

Zwischen den beiden Koordinationsbereichen besteht aber weiterhin eine Abhängigkeit. So kann 

innerhalb des Koordinationsbereiches 2 nur über diejenigen Produkte entschieden werden, die nach 

Koordinationsbereich 1 überhaupt zur Verfügung stehen. Je nach Ausgestaltung der 

Koordinationsbereiche sind somit unterschiedliche gesamtheitliche Ausgestaltungen möglich. Die 

beiden Extremfälle lauten: 

 Die Festlegung der anzubietenden Produkte erfolgt jeweils nur im Austausch mit dem 

Beziehungsbündler. Es erfolgt keine Festlegung mehr zwischen Produktdefinierenden und 

Anbieter Produktvertrieb.  

 Der Beziehungsbündler stellt die Grundlage, damit Produktdefinierende und Anbieter 

Produktvertrieb individuell festlegen können, welche Akteure der jeweils anderen Rolle das 

eigene Angebot nutzen können. 

Zusätzlich sind Zwischenformen denkbar, wie bspw. ein Vetorecht des Produktdefinierenden bei einer 

sonstigen Festlegung der anzubietenden Produkte durch den Beziehungsbündler. 

4.2 Vorgelagerte Analysen hinsichtlich Annahmen bzgl. der 
desintegrierten bzw. integrierten Wahrnehmung von Rollen für 
den weiteren Verlauf der Arbeit 

Nachdem das Rollenmodell dieser Arbeit mit seinen verschiedenen Erweiterungen dargestellt wurde, 

werden in den folgenden Abschnitten kurze Analysen durchgeführt. Dadurch sollen Annahmen bzgl. 

der integrierten und desintegrierten Wahrnehmung bestimmter Rollenkombinationen bzw. bzgl. der 

Ausgestaltungen von Beziehungen auf ihre Plausibilität überprüft werden. Diese dienen als Grundlage 

für den weiteren Verlauf dieser Arbeit. Dies betrifft die folgenden Bereiche: 

                                                      

473
 Hiervon unberührt bleiben solche Produkte, bzgl. derer die Beziehung weiterhin direkt zwischen 

Produktdefinierenden und Anbieter Produktvertrieb ausgestaltet wird, die also nicht mittels Beziehungsbündlern 
durch die Anbieter Produktvertrieb vertrieben werden sollen. 
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 Desintegrierte bzw. integrierte Wahrnehmung der Rollen „Angebot von Mobilitätsleistungen“ 

und „Definition von Produkten und Entgelten“ – Diskussion potentieller Mikro-

Organisationsmodelle (Abschnitt 4.2.1) 

 Desintegrierte Wahrnehmung der Rollen „Definition von Produkten und Entgelten“ und 

„Information über und Verkauf von Produkten“ – Diskussion der Ausgestaltungsoptionen 

(Abschnitt 4.2.2) 

 Desintegrierte Wahrnehmung der Rollen „Vertragliche Bündelung von Beziehungen“ und 

„Harmonisierung technischer Systeme“ – Diskussion der Ausgestaltungsoptionen (Abschnitt 

4.2.3) 

4.2.1 Desintegrierte bzw. integrierte Wahrnehmung der Rollen „Angebot von 
Mobilitätsleistungen“ und „Definition von Produkten und Entgelten“ – 
Diskussion potentieller Mikro-Organisationsmodelle 

Im nachfolgenden Abschnitt wird diskutiert, inwieweit eine desintegrierte Wahrnehmung der Rollen 

„Angebot von Mobilitätsleistungen“ und „Definition von Produkten und Entgelten“ ein sinnvolles Mikro-

Organisationsmodell darstellt. Hierbei wird hinsichtlich der Rolle „Definition von Produkten und 

Entgelten“ unterschieden in einen Fall ohne Wettbewerb (Abschnitt 4.2.1.1) und einen Fall mit 

Wettbewerb (Abschnitt 4.2.1.2), wobei hier die Rolle „Definition von Produkten und Entgelten“ neben 

dem Akteur, der die Rolle „Angebot von Mobilitätsleistungen“ wahrnimmt, von mindestens einem 

weiteren Akteur wahrgenommen wird.  

Die so gewonnenen Erkenntnisse werden mit dem Status quo der betrachteten Mobilitätsangebote in 

Abschnitt 4.2.1.3 abgeglichen, bevor in Abschnitt 4.2.1.4 ein Fazit gezogen wird. 

4.2.1.1 Mikro-Organisationsmodell: Vernachlässigung von Wettbewerb bei 
desintegrierter Wahrnehmung der Rollen „Angebot von Mobilitätsleistungen“ 
und „Definition von Produkten und Entgelten“ 

Die Entscheidung ein Mobilitätsangebot zu schaffen, geht für den jeweiligen Akteur gleichzeitig mit der 

Entscheidung bzgl. des Verkaufs des jeweiligen Angebots einher. Er ist diesbezüglich auf mindestens 

einen Produktdefinierenden angewiesen, der seine jeweiligen Leistungen zu Produkten kombiniert.
474

 

Bei einer desintegrierten Wahrnehmung der beteiligten Rollen gestaltet sich die Risikoallokation recht 

komplex. Dies wird am Beispiel einer 1:1-Beziehung verdeutlicht: 

Gemäß Rollenmodell kombiniert der Produktdefinierende aus den Leistungen des Mobilitätsanbieters 

Produkte und verantwortet den anschließenden Verkauf mittels Anbieter Produktvertrieb. Es liegt eine 

Prinzipal-Agent-Beziehung mit entsprechendem Opportunismuspotential im Sinne eines Moral Hazard 

vor, wobei die Rolle des Prinzipals und des Agenten je nach Ausgestaltung unterschiedlich 

wahrgenommen wird.  

                                                      

474
 Die Abgabe der Leistungen ohne eine entsprechende Gegenleistung wird entsprechend der erfolgten 

Ausführungen nicht berücksichtigt. 
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Im Fall 1 erwirbt der Produktdefinierende nur Kapazitäten vom Mobilitätsanbieter, wenn konkreter 

Bedarf durch einen Nachfrager vorhanden ist. Das Absatzrisiko besteht somit auf Seiten des 

Mobilitätsanbieters. Dieser kann bei einer desintegrierten Wahrnehmung der Rollen jedoch kaum 

Einfluss auf den Produktdefinierenden und die Bündelung der Leistungen zu Produkten nehmen.
475

 

Der Produktdefinierende handelt also als Agent des Prinzipals Mobilitätsanbieter. Werden die 

Produkte jetzt in ungeeigneter Weise definiert, weil bspw. nicht ausreichend Aufwand zur Identifikation 

geeigneter Produkte betrieben wird, hat dies direkten Einfluss auf den Verkauf der Leistungen des 

Mobilitätsanbieters. Die Setzung eines Anreizes für den Produktdefinierenden durch den 

Mobilitätsanbieter bspw. durch Übertragung von Teilen des Absatzrisikos stellt einen Übergang zum 

Fall 2 dar. 

Im Fall 2 wird vom Produktdefinierenden das Kapazitätskontingent des Mobilitätsanbieters 

übernommen. Somit besteht das Absatzrisiko auf Seiten des Produktdefinierenden. Der 

Produktdefinierende muss nun jedoch Leistungen zu Produkten bündeln, auf deren Gestaltung er 

aufgrund der Desintegration keinen Einfluss hatte. Die Planung des Angebots ist eine Aufgabe des 

Mobilitätsanbieters. Entsprechend handelt in gewisser Weise der Mobilitätsanbieter als Agent des 

Prinzipals Produktdefinierender. Sind die Leistungen für Bündelung zu Produkten ungeeignet, hat dies 

ebenfalls direkten Einfluss auf den Verkauf der Produkte des Produktdefinierenden. Die Setzung eines 

Anreizes für den Mobilitätsanbieter durch Übertragung von Teilen des Absatzrisikos, stellt einen 

Übergang zum Fall 1 dar. 

Neben der hier dargestellten Gefahr des Moral Hazard besteht ebenso in beiden Fällen eine hohe 

Zentralität der zu übertragenden Aufgaben für den jeweiligen Prinzipal. Auch die Beschreib-, Mess- 

und Nachvollziehbarkeit der Leistungen dürften als schwierig einzustufen sein, da die Definition der 

Produkte genauso wie die Angebotsplanung eine hohe Komplexität und viele Abwägungen auf Basis 

des jeweiligen Knowhows erfordern dürften. In beiden Fällen bestehen somit für den jeweiligen 

Transaktionspartner nicht unerhebliche Risiken auf die er keinen Einfluss hat, die aber direkten 

Einfluss auf den jeweiligen Unternehmenserfolg haben dürften. Nicht ausschließlich, aber auch 

besonders bei der Neueinführung eines Mobilitätsangebots erscheint daher eine desintegrierte 

Wahrnehmung der Rollen aufgrund der Eigenschaften der Transaktion ungeeignet.
476

 

Auch die Wahrnehmung einer der Rollen durch einen sehr mächtigen Akteur, welcher bereit ist ein 

entsprechendes Absatzrisiko zu übernehmen, kann aus Sicht des Transaktionspartners ein 

                                                      

475
 Prinzipiell ist so eine Einflussnahme durch Definition im Rahmen des Vertrages der Auftragsbeziehung 

möglich. Gemäß der Transaktionskostentheorie geht eine solche steigende Detaillierung aber mit steigenden 
Transaktionskosten einher.  
476

 Vgl. BECKERS / GIZZI / JÄKEL (2013, S. 25). Erhöhte Transaktionskosten bei einer Desintegration werden 
ebenfalls durch die Immaterialität der Mobilitätsangebote bedingt. Durch die Immaterialität wird das 
Mobilitätsangebot häufig auch nach der Qualität des Vertriebs und somit der Produkte beurteilt. Entsprechend 
werden Mobilitätsanbieter höhere Transaktionskosten akzeptieren, um einen detaillierter ausgestalteten Vertrag 
zu erhalten. Vgl. hierzu MEFFERT / BRUHN / HADWICH (2015, S. 382), dort als Stellenwert der vertraglichen 
Bindungen bezeichnet. Mit den Anbietern Produktvertrieb, die der Produktdefinierende beauftragt hat, werden 
aber in der Regel nur negative Erfahrungen bei der Nutzung der Vertriebssysteme durch den Nachfrager 
assoziiert, während positive Erfahrungen nicht zu einer Intensivierung der Nutzung führen. Vgl. hierzu auch 
Abschnitt 4.2.2. 
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erhebliches Risiko mit sich bringen, da es sich dann um eine einseitige Abhängigkeit handeln würde, 

die durch opportunistisches Verhalten ausgenutzt werden könnte. 

Im Falle einer 1:1-Beziehung erscheint eine Integration als vorteilhaft. Lockert man die Annahme der 

1:1-Beziehung, können die Risiken gestreut werden. Dies erfolgt durch den Rückgriff auf mehrere 

Produktdefinierende je Mobilitätsanbieter. Hierbei wird zunächst davon ausgegangen, dass die 

verschiedenen Produktdefinierenden in unterschiedlichen Gebieten tätig sind und somit zwischen 

diesen kein Wettbewerb besteht. Folgende Wirkungen können damit einhergehen: Einerseits können 

die Kosten der Risikotragung für die Auftragsbeziehung gesenkt werden, wenn keine Abhängigkeit 

von einem einzelnen Akteur besteht.
477

 Andererseits steigt ggf. aber auch die Anzahl der 

Transaktionspartner, wodurch die Transaktionskosten für den Vertragsschluss im Rahmen der 

Auftragsbeziehung mehrfach anfallen können. Welcher der beiden Effekte überwiegt, ist abhängig von 

der jeweiligen Situation und kann hier nicht eindeutig beantwortet werden. 

Zusammenfassend erscheint eine Desintegration aus Sicht der Mobilitätsanbieter und 

Produktdefinierender zunächst und insbesondere bei neuen Angeboten oder 1:1-Beziehungen nicht 

erforderlich. Gleichzeitig sind dem Autor jedoch auch keine Anhaltspunkte bekannt, warum eine 

solche Desintegration forciert werden sollte. Fraglich ist jedoch, inwieweit die Wahrnehmung der Rolle 

„Definition von Produkten und Entgelten“ durch zwei Akteure Vorteile bietet, wenn einer der beiden 

Akteure gleichzeitig für die relevanten Leistungen auch die Rolle „Angebot von Mobilitätsleistungen“ 

wahrnimmt. Dies wird im nachfolgenden Abschnitt diskutiert werden. 

4.2.1.2 Mikro-Organisationsmodelle: Berücksichtigung von Wettbewerb bei teilweise 
integrierter und teilweise desintegrierter Wahrnehmung der Rollen „Angebot 
von Mobilitätsleistungen“ und „Definition von Produkten und Entgelten“ 

Im nachfolgenden Abschnitt wird Wettbewerb zwischen Akteuren, welche die Rolle „Definition von 

Produkten und Entgelten“ wahrnehmen, berücksichtigt. Weiterhin besteht die Option, dass die Rolle 

teilweise auch integriert mit der Rolle „Angebot von Mobilitätsleistungen“ wahrgenommen wird. Es 

kann also eine teilweise eine integrierte und teilweise eine desintegrierte Wahrnehmung der Rollen 

erfolgen. Wie in Abschnitt 4.1.1.3 dargelegt, handelt es sich bei dem Akteur, der für eine Leistung die 

Rolle „Definition von Produkten und Entgelten“ wahrnimmt ohne gleichzeitig für diese Leistung die 

Rolle „Angebot von Mobilitätsleistungen“ wahrzunehmen, um einen Reseller. Neben dem Reseller 

besteht somit zumindest ein weiterer Produktdefinierender, der die Rolle „Definition von Produkten 

und Entgelten“ integriert mit der Rolle „Angebot von Mobilitätsleistungen“ wahrnimmt.  

Hierbei können verschiedene Fälle auftreten. Folgende Fälle haben eine besondere theoretische oder 

praktische Relevanz: 

 Im ersten Fall handelt es sich um ein einfaches Modell, in dem neben dem Akteur, der 

ebenfalls die Rolle „Angebot von Mobilitätsleistungen“ wahrnimmt, ein weiterer 

Produktdefinierender als Reseller auftritt, welcher ausschließlich die Leistungen dieses 

                                                      

477
 Wenngleich für einzelne Teilgebiete immer noch eine Abhängigkeit von einzelnen Produktdefinierenden 

besteht. 
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Mobilitätsanbieters zu Produkten kombiniert. Dieses Modell wird als „einfacher Reseller“ 

bezeichnet. 

 Im zweiten Fall existiert zusätzlich ein weiterer Mobilitätsanbieter mit zugehörigen 

Mobilitätsleistungen. Ein Reseller kann damit Produkte aus Leistungen verschiedener 

Mobilitätsanbieter kombinieren. Hierbei ist zunächst unerheblich, welcher Akteur als Reseller 

auftritt. Auch wenn beide Akteure die Rollen „Definition von Produkten und Entgelten“ und 

„Angebot von Mobilitätsleistungen“ wahrnehmen, sind sie für die Leistungen des jeweils 

anderen Mobilitätsanbieters als Reseller zu bezeichnen. Dieses Modell wird als „Reseller mit 

Zugriff auf mehrere Mobilitätsanbieter“ bezeichnet werden.
478

 

 Im dritten und letzten untersuchten Fall werden die Verkehrsverbünde im Bereich des ÖPNV 

vorgestellt, wo die Aufgaben des Produktdefinierenden in Form einer gemeinsamen 

Rollenwahrnehmung durchgeführt werden. In gewisser Weise handelt es sich um eine 

Ergänzung des zweiten Falls. 

Diese Fälle werden im Folgenden als Mikro-Organisationsmodelle kurz analysiert: 

MIKRO-ORGANISATIONSMODELL „EINFACHER RESELLER“ 

Es wird die Annahme getroffen, dass es das Ziel eines Resellers als gewinnorientierter Marktakteur 

ist, durch seine Aktivitäten Gewinn zu erwirtschaften. Für einen erfolgreichen Verkauf an einen 

Nachfrager müssen die Produkte des Resellers somit den Anforderungen besser entsprechen, 

tatsächlich günstiger als bei anderen Produktdefinierenden angeboten werden oder es müssen 

zumindest die eigenen Produkte für den Nachfrager günstiger erscheinen also ggf. auch gewisse 

Informationsasymmetrien vorliegen. Die Aktivitäten des Resellers bestehen dabei aus folgenden 

Punkten: 

 Der Reseller erwirbt Leistungen und entrichtet die zugehörige Gegenleistung an den Anbieter 

der Leistung. 

 Der Reseller konsumiert die Leistung aber nicht selbst und muss seinerseits einen Verkauf an 

den Nachfrager oder einen weiteren Reseller durchführen. 

Obwohl der Nachfrager des Produktes zum Zeitpunkt des Erwerbs der Leistung durch den Reseller 

unbekannt ist, muss der Reseller bereits eine Gegenleistung an den Mobilitätsanbieter entrichten. 

Einerseits ergibt sich für den Reseller die Gefahr, die Leistung nicht absetzen zu können. Andererseits 

kann er allerdings auch einen Gewinn erzielen, wenn das vom Nachfrager verlangte Entgelt für den 

Verkauf über dem für den Einkauf entrichteten Entgelt zuzüglich der Kosten für die Durchführung der 

erforderlichen Aufgaben des Resellers liegt.  

                                                      

478
 Bei der Kombination von Leistungen mehrerer Mobilitätsanbieter zu Produkten handelt es sich genau 

genommen um eine Erweiterung der reinen Definition von Produkten und Entgelten für Leistungen einzelner 
Mobilitätsanbieter. 
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Die Optionen für einen Reseller, einen Mehrwert zu schaffen sind dabei prinzipiell stark abhängig von 

den zugrundeliegenden Leistungen. Grundsätzlich bestehen bei materiellen Gütern die folgenden 

Aufgaben für einen Reseller
479

: 

 Ein Reseller kann durch Lagerung und Transport ein materielles Gut räumlich und zeitlich 

transformieren, es also zu einem späteren Zeitpunkt und / oder an einem anderen Ort 

anbieten. Dies ist immer dann erfolgreich, wenn das jeweilige Produkt an dem angebotenen 

Ort zuvor noch nicht zu erwerben war, oder durch die Bündelung mit weiteren Produkten der 

Transport bzw. die Lagerung günstiger erfolgen kann, als bei Wettbewerbern. Dabei nimmt 

der Reseller keinerlei sachliche Transformationen des Guts vor, sondern verkauft das gleiche 

materielle Gut. Allerdings kann eine Anpassung des Entgeltes erfolgen.  

 Trägt der Reseller das Absatzrisiko in Form der Übernahme von Kontingenten, bietet er dem 

jeweiligen Anbieter den Vorteil, dass dieser eine Gegenleistung erhält, ohne der Gefahr 

ausgesetzt zu sein, Leistung nicht an einen Nachfrager absetzen zu können.
480

 Sind die 

Risikokosten des Resellers aufgrund unterschiedlicher Risikoeinstellungen geringer als die 

des jeweiligen Anbieters, kann der Einsatz von Resellern aus gesamtwirtschaftlicher Sicht von 

Vorteil sein. 

Im hier betrachteten Fall der Mobilitätsangebote erscheint das Betätigungsfeld für einen Reseller 

verglichen mit materiellen Gütern jedoch reduziert. Aufgrund der Eigenschaften der „Nicht-

Lagerfähigkeit“ und des zwingenden Verbrauchs während der Erstellung bei Mobilitätsangeboten sind 

Lagerung und Transport nicht möglich und stellen somit keinen zusätzlichen Nutzen für Nachfrager 

dar. Weiterhin zählen in den meisten Fällen auch elektronische Vertriebssysteme zum Portfolio eines 

Anbieters Produktvertrieb, auf die durch den Nachfrager räumlich unabhängig zugegriffen werden 

kann und somit einen gesonderten Vertrieb durch Reseller nicht notwendig erscheinen lassen.
481

  

Weiterhin können auch noch zusätzliche Hürden für den Reseller bestehen. Bspw. vorgeschriebene 

einheitliche Entgelte oder zu genehmigende Entgelte, wie es bei den Angeboten des ÖPNV der Fall 

ist.
482

 In diesen Fällen unterscheidet sich sein Angebot aus Sicht der Nachfrager nicht von denen 

anderer Produktdefinierender und eine für den kommerziellen Erfolg erforderliche Differenzierung 

kann nicht erfolgen.
483

 Somit sind insbesondere gemeinwirtschaftliche Mobilitätsangebote ein Bereich, 

der für den Einsatz von einfachen Resellern im Wettbewerb mit weiteren Produktdefinierenden, 

welche die Rolle „Angebot von Mobilitätsleistungen“ integriert wahrnehmen, nicht geeignet erscheint.  

                                                      

479
 Auswahl nach MEFFERT / BRUHN / HADWICH (2015, S. 381). 

480
 Von rechtlichen Aspekten wird hierbei in dieser Arbeit abstrahiert. Trotzdem soll der folgende Hinweis 

gegeben werden: Der Reseller sollte im ÖPNV gegenüber dem Nachfrager nicht als verantwortlich 
durchführender Akteur auftreten, da er ansonsten ebenfalls eine Genehmigung nach PBefG benötigt. Vgl. hierzu 
BVERWG (2015, Rn. 5) oder auch GRÜN / SITSEN (2013). 
481

 Vgl. ACKERMANN (2016a, S. 15) sowie JANSSEN / KRINGS (2014, S. 9). Eine detailliertere Ausführung erfolgt in 
Kapitel 5. 
482

 Bspw. sind Entgelte für Produkte des ÖPNV diskriminierungsfrei und somit an allen Nachfragerkontaktpunkten 
aller Vertriebssysteme einheitlich zu gestalten. Zumindest müssen die Entgelte jedoch innerhalb eines gewissen 
Rahmens gesetzt werden. 
483

 Vgl. GROTEMEIER (2014, S. 241). 
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Auch aus Sicht der Nachfrager und aus gesamtgesellschaftlicher Sicht gibt es Argumente, die gegen 

ein Reselling sprechen. So ist bei Existenz mehrerer Produktdefinierender der mehrfache Aufbau von 

Wissen hinsichtlich der geeigneten Kombination von Leistungen zu Produkten erforderlich. Dieser 

mehrfache Aufbau von Wissen geht mit entsprechend mehrfachen Kosten einher.  

Auch werden Produktdefinierende zur besseren Differenzierung versuchen, unterschiedliche Produkte 

zu verkaufen. Entsprechend wird der Nachfrager unter Umständen aus einer deutlich größeren 

Produktpalette auswählen müssen, um ein geeignetes Produkt zu finden. Dies geht für ihn mit 

höheren Informations- und Suchkosten einher. Aus Sicht der Nachfrager stellt der Reseller somit 

zunächst keinen zusätzlichen Nutzen dar, sondern verursacht ggf. sogar Kosten.
484

  

Insgesamt scheint das Mikro-Organisationsmodell „einfacher Reseller“ somit keine sinnvolle Option für 

Mobilitätsangebote darzustellen. 

MIKRO-ORGANISATIONSMODELL „RESELLER MIT ZUGRIFF AUF MEHRERE MOBILITÄTSANBIETER“ 

Die Möglichkeiten des Resellers sind jedoch nicht – wie im Fall des „einfachen Resellers“ zunächst 

beschrieben – darauf beschränkt nur Leistungen eines Mobilitätsanbieters zu Produkten und 

Entgelten zu kombinieren. Ebenso kann er – wie jeder Produktdefinierende – auch Leistungen 

mehrerer Mobilitätsanbieter zu einem Produkt kombinieren. Hieraus entsteht ggf. eine 

Daseinsgrundlage für Reseller im Bereich von Mobilitätsangeboten.  

Analog zur Darstellung in Abschnitt 4.1.2.2 würde innerhalb der Auftragsbeziehung zwischen 

Mobilitätsanbieter und Produktdefinierenden dann eine neue Rolle entstehen. Hier wäre es 

erforderlich, die Beziehungen des Resellers zu den verschiedenen Mobilitätsanbietern zu bündeln. 

Damit entsprechen die Aufgaben weitestgehend dem bereits etablierten Beziehungsbündler. 

Entsprechend dürfte dann auch ein vergleichbares technisches System erforderlich sein.  

In diesem Zusammenhang wird häufig auch der Begriff des Roamings verwendet.
485

 Dieser Begriff 

stammt aus dem Mobilfunk und wird daher auch am Beispiels des Mobilfunks erläutert.
486

 

Zunächst handelt es sich beim Roaming im Mobilfunk lediglich um den oben beschriebenen, recht 

einfach erscheinenden Zusammenhang: Beim Roaming bündelt ein Produktdefinierender die 

Leistungen mehrerer Anbieter in einem Produkt. Beim Mobilfunk handelt es sich bspw. um das 

Telefonieren im Heimatland und im Ausland. Somit ist der Erwerb eines weiteren 

Subscriber Identity Module (SIM-Karte) im Ausland für den Nachfrager nicht notwendig. Der Reseller 

                                                      

484
 Von einzelnen Nachfragern abgesehen, die so ein günstigeres Produkt bzw. ein besser passendes Produkt für 

ihre Ortsveränderung erhalten können. Unter Hinzurechnung der erforderlichen Transaktionskosten für das 
Auffinden des günstigeren Produktes können die Gesamtkosten jedoch wieder oberhalb des Vergleichsfalles 
ohne Reseller liegen. 
485

 Im Bereich des Roamings muss durch den kombinierenden Produktdefinierenden nicht zwangsläufig das 
Absatzrisiko übernommen werden. Es können auch Kapazitäten im Bedarfsfall eingekauft werden. Entsprechend 
handelt es sich strenggenommen nicht um einen klassischen Reseller. Zur Vereinfachung wird innerhalb dieses 
Abschnittes trotzdem von einem Reselling gesprochen. 
486

 Vgl. für eine Organisation des Roamings im Mobilfunkmarkt bspw. SALSAS / KOBOLDT (2004). 
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jedoch trifft Vereinbarungen mit mehreren Anbietern und es entstehen ihm zusätzliche 

Transaktionskosten und ggf. auch höhere Kosten für die jeweilige Leistung. 

Häufig unterscheiden sich daher auch die leistungsabhängigen Bestandteile des Entgeltes je nach in 

Anspruch genommener Leistung. Telefonate im Heimatland, welche normalerweise den größten Anteil 

darstellen, sind in der Regel mit recht geringen Entgelten versehen, während die Entgelte für 

vereinzelte Telefonate im Ausland höher liegen.
487

 Der Nachfrager nimmt die höheren Entgelte im 

Ausland potentiell aus folgenden Gründen in Kauf:  

 Ggf. wird der notwendige Aufwand aufgrund der erforderlichen Suche und des 

Vertragsschlusses mit einem weiteren Produktdefinierenden als zu hoch angesehen.  

 Ggf. kann bei der zusätzlichen Existenz von leistungsunabhängigen Entgelten aufgrund der 

Bündelung ein sonst bei einem anderen Produktdefinierenden zu entrichtendes 

leistungsunabhängiges Entgelt eingespart werden. Die Entrichtung eines 

leistungsunabhängigen Entgeltes stellt also eine gewisse Hürde bzgl. des Erwerbs eines 

zunächst leistungsunabhängigen Produktes eines bestimmten Anbieters dar.
488

 Dabei handelt 

es sich um Wechselkosten, welche eine gewisse Bindung des Nachfragers an den 

Produktdefinierenden verursachen. 

Typischerweise wird mit Roaming insbesondere der Mobilfunk verbunden. Aber auch im Bereich der 

Ladeinfrastruktur hat sich unter dem Namen Hubject bereits ein Roaming-Angebot mit Mobilitätsbezug 

entwickelt. Hinsichtlich der in dieser Arbeit betrachteten Mobilitätsangebote ÖPNV und Carsharing 

spielt Roaming gegenwärtig keine Rolle. Vor allem im ÖPNV sind Produkte ohne 

leistungsunabhängiges Entgelt erhältlich, sodass ein Roaming zumindest zur Vermeidung 

leistungsunabhängiger Entgelte nicht erforderlich ist. Auch ein langwieriger Prozess zur Identifikation 

eines geeigneten Produktdefinierenden ist aufgrund der gebietsmonopolistisch organisierten 

Angebote nicht erforderlich. Im stationsunabhängigen Carsharing könnte Roaming eine Relevanz 

entwickeln, wenn die gegenwärtigen Produkt- und Entgeltstrukturen der Mobilitätsanbieter und 

zugehörigen Produktdefinierenden angepasst und leistungsunabhängige Komponenten eingeführt 

werden würden. Im Status quo ist jedoch ebenfalls kein Roaming erforderlich. 

Neben dem Roaming ist es auch denkbar, dass ein Reseller aus Gründen des Wissensaufbaus tätig 

wird. Bspw. ist dies der Fall, wenn verschiedene Mobilitätsanbieter ihre Leistungen gerne innerhalb 

eines Produktes kombiniert sehen würden, die bisher tätigen Produktdefinierenden aber nicht über 

das erforderliche Wissen zur Gestaltung von Produkten, die Leistungen verschiedener 

Mobilitätsanbieter enthalten, verfügen. Sollte es in diesem Fall einen Produktdefinierenden geben, der 

über Wissen bzgl. der Kombination der Leistungen mehrerer Mobilitätsanbieter verfügt, kann die 

Beauftragung dieses Resellers eine geeignete Alternative zum eigenen Wissensaufbau darstellen.
489

 

                                                      

487
 Heute gilt dies in Deutschland insbesondere für Telefonate in Länder außerhalb der EU. 

488
 Vgl. SHY (2002, S. 72). 

489
 Das gleiche Argument kann übrigens auch bei der Erweiterung des Angebotsgebietes eines 

Mobilitätsanbieters gelten. Hier kann ein Reseller ggf. über die Nachfragerpräferenzen besser informiert sein. 
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Hier ist allerdings seitens des Resellers eine gewisse Absicherung zu treffen, um das zur Verfügung 

gestellte Wissen zu schützen. Ansonsten kann nach erfolgter Produktgestaltung das entstandene 

Wissen durch die mobilitätsanbietereigenen Produktdefinierenden kopiert und genutzt werden. 

Aus Sicht der Nachfrager gilt wie im letzten Absatz bereits beschrieben: Die Anzahl der durch den 

Nachfrager erwerbbaren Produkte wird durch das Auftreten von Resellern tendenziell zunehmen. Sie 

stellen den Nachfrager somit vor eine größere Auswahl und erhöhen damit die Informations- und 

Suchkosten für das Auffinden des geeigneten Produktes. Insbesondere, wenn Produkte nur über 

einzelne Vertriebssysteme vertrieben werden, kann ein Vergleich durch den Nachfrager äußerst 

komplexe Züge annehmen. Wird die Anzahl der verfügbaren Produkte nicht erhöht, ist der Spielraum 

für die Aktivität des Resellers entsprechend der vorausgegangenen Darstellungen stark 

eingeschränkt, sodass in diesen Fällen ein Reseller wohl nicht dauerhaft von Bestand wäre. 

MIKRO-ORGANISATIONSMODELL „ZUSAMMENARBEIT IM SINNE DER VERKEHRSVERBÜNDE“ 

Wie in Abschnitt 4.1.1.3 bereits dargelegt, werden die Aufgaben der Rolle „Definition von Produkten 

und Entgelten“ im ÖPNV teilweise von den sogenannten Verkehrsverbünden übernommen. Je nach 

Ausgestaltung der jeweiligen Verkehrsverbünde handelt es sich jedoch im Regelfall um eine 

Zusammenarbeit der jeweiligen Mobilitätsanbieter im Zuständigkeitsgebiet des Verkehrsverbundes. 

Der Verkehrsverbund übernimmt neben anderen Aufgaben im Zuständigkeitsbereich auch die 

Definition der Produkte und Entgelte. Die einzelnen Mobilitätsanbieter besitzen innerhalb des 

Verkehrsverbundes im Regelfall ein Mitspracherecht, sodass sie zumindest partiell immer noch die 

Rolle „Definition von Produkten und Entgelten" wahrnehmen. 

Durch die Zusammenarbeit im Bereich der Produkte und Entgelte sollen die Transaktionskosten für 

den Nachfrager gesenkt werden, da einheitliche Produkte und Entgelte bei den verschiedenen 

Mobilitätsanbietern gelten und somit die Anzahl der verfügbaren Produkte gesenkt wird. Hierbei 

handelt es sich entsprechend der oben genannten Ausführung um eine Bündelung von Leistungen 

verschiedener Mobilitätsanbieter. Da jedoch vom Verkehrsverbund kein Absatzrisiko übernommen 

wird, handelt es sich nicht um einen Reseller, sondern lediglich um eine Zusammenarbeit der 

Mobilitätsanbieter bei der Wahrnehmung der Rolle „Definition von Produkten und Entgelten“. 

Obwohl dieses Konzept auf lokaler bis regionaler Ebene sehr erfolgreich ist, gibt es doch gewisse 

Grenzen, wenn eine Erweiterung über die gegenwärtig bestehenden Verkehrsverbünde hinaus 

erfolgen soll.
490

 Aus Sicht der Nachfrager würde ein einheitliches System von Produkten und 

Entgelten einen merklichen Vorteil im Sinne der Informations- und Suchkosten darstellen. Bspw. 

entfallen hierdurch bei einem Standortwechsel die Einarbeitung in die Systematik eines fremden 

Systems von Produkten und Entgelten. Aus Sicht der Mobilitätsanbieter dürfte es jedoch einige 

Hindernisse geben. Je größer das zugrundeliegende räumliche Gebiet der Zusammenarbeit ist, desto 

größer dürften die Abstimmungsschwierigkeiten bei der Anpassung der Produkte und Entgelte 

                                                      

490
 Vgl. KOHL (2005, S. 80-81) sowie INITIATIVE DEUTSCHLAND-TAKT (2012, S. 3). 
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werden. Eine Reaktion auf Anpassungsbedürfnisse einzelner Mobilitätsanbieter aufgrund veränderter 

Anforderungen oder Bedingungen dürfte somit fast unmöglich sein.  

Auch die regionalen Unterschiede können gewisse Probleme hinsichtlich einer einheitlichen 

Gestaltung von Produkten und Entgelten bergen. So dürften Kostenstrukturen und 

Zahlungsbereitschaften in unterschiedlichen Gebieten auch aufgrund der unterschiedlichen Kaufkraft 

nicht einheitlich ausfallen. Die Forderung nach einem einheitlichen Niveau für die Entgelte ist somit in 

gewisser Weise problematisch, da eine Subventionierung von Gebieten mit hoher 

Zahlungsbereitschaft durch solche mit einer geringeren Zahlungsbereitschaft erfolgen würde. 

Zusätzlich fallen auch bei der Erstellung der Mobilitätsangebote ggf. höhere Kosten in den 

unterschiedlichen Gebieten an.
491

  

An Stelle eines einheitlichen Systems der Produkte und Entgelte stünde daher zunächst die ggf. 

einfachere Alternative der Festlegung einer gemeinsamen Struktur der grundlegenden Produkte, die 

von einzelnen Produktdefinierenden dann mit Entgelten versehen und um Zusatzangebote erweitert 

werden könnten.
492

 Somit würde der Nachfrager unabhängig vom Standort zumindest die jeweiligen 

Parameter eines bestimmten Produktes kennen und müsste sich nur noch über die Höhe des 

zugehörigen Entgeltes informieren. 

Zusammenfassend legt diese verkürzte Darstellung bereits die Probleme einer Abwägung bzgl. eines 

einheitlichen Systems der Produkte und Entgelte innerhalb eines Typs von Mobilitätsangebot dar. Soll 

dieses einheitliche System auf weitere Typen von Mobilitätsangeboten mit anderen 

Komfortmerkmalen erweitert werden, stellen sich zumindest dieselben Probleme. Zusätzlich würden 

bei einheitlichen Entgelten keine Lenkungswirkungen bzgl. der verschiedenen Mobilitätsangebote 

entstehen.
493

 So würde vermutlich der Komfort eines Carsharing-Fahrzeugs gegenüber dem ÖPNV zu 

einer Intensivierung der Carsharing-Angebote führen. 

Auch die Ausgestaltung eines weiträumig gültigen Systems an Produkten und Entgelten ist somit mit 

gewissen Problemen behaftet. Eine uneingeschränkte Übertragung scheint hier nicht möglich. 

4.2.1.3 Darstellung des Status quo der betrachteten Mobilitätsangebote 

Die Darstellung der gegenwärtigen Rollenwahrnehmung bzgl. der vorgestellten Mikro-

Organisationsmodelle innerhalb der einzelnen Mobilitätsangebote werden an dieser Stelle kurz 

zusammengefasst.  

ÖFFENTLICHER PERSONENNAHVERKEHR IN DEUTSCHLAND 

Wie bereits mehrfach dargestellt, wird die Rolle „Definition von Produkten und Entgelten“ im ÖPNV in 

Deutschland innerhalb von Verbundgebieten von den Verkehrsverbünden wahrgenommen, während 

die Rolle „Angebot von Mobilitätsleistungen“ von den Aufgabenträgern übernommen wird. Da 

                                                      

491
 Vgl. LEISTER (2013, S. 19). 

492
 Vgl. SCHEEFF (2017b, S. 38) sowie LEISTER (2012, S. 416). 

493
 Die Einführung eines mobilitätsangebotsabhängigen Zuschlages könnte dieses Problem abmildern, würde 

aber wieder eine Steigerung der Komplexität mit sich bringen. 
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zumindest Aufgabenträgerverbünde eine Zusammenarbeit verschiedener Aufgabenträger darstellen, 

wird die Rolle durch verschiedene Akteure gemeinsam wahrgenommen und somit eine gewisse 

Desintegration erfolgen. Im Regelfall besitzen die Aufgabenträger einen zumindest unmittelbaren 

Einfluss auf den jeweiligen Verkehrsverbund. 

In einzelnen Fällen handelt es sich bei den Verbundgesellschaften auch um die Aufgabenträger, wie 

es bspw. beim Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg der Fall ist. Hier werden die Aufgaben integriert 

von einem Akteur wahrgenommen. Nichtsdestotrotz sind auch hier für die Bearbeitung der jeweiligen 

Aufgaben der beiden Rollen in der Regel unterschiedliche Abteilungen zuständig. 

Wie in Abschnitt 4.1.1.3 bereits dargestellt, werden außerhalb der Verkehrsverbünde im 

eigenwirtschaftlichen Verkehr die Rollen in der Regel integriert wahrgenommen, während im 

gemeinwirtschaftlichen Verkehr die Aufgaben der Rolle „Definition von Produkten und Entgelten“ 

häufig der Deutschen Bahn AG übertragen werden.
494

  

Hierbei handelt es sich jedoch jeweils nicht um ein Reselling. Als Reselling im Bereich des ÖPNV ist 

dem Autor einzig die Bündelung mit weiterer Dienstleistung wie bspw. Konzertkarten oder Ähnlichem 

bekannt. Je nach Ausgestaltung kann auch tatsächlich von einem Reselling gesprochen werden. Es 

erfolgt jedoch in der Regel keine Neudefinition der Produkte, sondern ausschließlich eine Bündelung 

hinsichtlich des Entgeltes.
495

 

CARSHARING IN DEUTSCHLAND 

Im Bereich des Carsharing ist eine desintegrierte Wahrnehmung der Rollen nicht bekannt. Während 

vor Auftreten der stationsunabhängigen Angebote im Bereich der stationsbasierten Angebote 

durchaus mehrteilige Entgelte mit leistungsunabhängigen Komponenten und somit auch die 

Voraussetzungen für ein Roaming gegeben gewesen wären, wurde in diesem Bereich stärker auf 

Zusammenarbeit gesetzt. Diese Zusammenarbeit ermöglicht die Nutzung der Angebote der Partner 

unter Anwendung der von den Partnern definierten Produkte ohne Rückgriff auf ein Roaming-Modell.  

Nach der Einführung der stationsunabhängigen Angebote mit der zugehörigen Produkt- und 

Entgeltstruktur wurde der Druck auf die etablierten Anbieter größer, ein Produkt zu definieren, welches 

ebenfalls nicht mit einem leistungsunabhängigen Bestandteil versehen ist. Somit erscheint auch im 

Carsharing gegenwärtig der Einsatz von Resellern als nicht erforderlich. 

WEITERE DIENSTLEISTUNGEN IM MOBILITÄTSBEREICH 

Wie bereits erwähnt, stellt die Ladeinfrastruktur einen gegenwärtig relevanten Anwendungsbereich für 

Roaming dar. In diesem Bereich erfolgt die Ausbildung neuer Akteure zur Bündelung von 

Vertragsbeziehungen und der Zurverfügungstellung von technischen Systemen für das Roaming. Die 

beiden bekanntesten Beispiele für Akteure, welche diese Rolle in Deutschland wahrnehmen, stellen 

                                                      

494
 Siehe Fußnote 457. 

495
 Vgl. TROST / KÜNNECKE (2017a, S. 16). 
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die Akteure Hubject und Ladenetz dar.
496

 Sie verknüpfen die Mobilitätsanbieter mit den 

Produktdefinierenden und ermöglichen den Produktdefinierenden damit den Zugriff auf eine Vielzahl 

von Leistungen verschiedener Mobilitätsanbieter.
497

 Hierbei wird in der Regel kein Absatzrisiko 

übernommen, sondern die jeweilige Kapazität in Echtzeit vom Mobilitätsanbieter eingekauft. Wie 

bereits dargestellt, handelt es sich somit strenggenommen auch nicht um ein Reselling, aber 

zumindest um die desintegrierte Wahrnehmung der Rollen „Angebot von Mobilitätsleistungen“ und 

„Definition von Produkten und Entgelten“. 

Im Fall von Hubject definieren die Mobilitätsanbieter analog zum Rollenmodell dieser Arbeit 

Leistungen und ein zugehöriges Entgelt, zu dem die Produktdefinierenden Zugriff auf die Leistung, 

also die Nutzung der Ladeinfrastruktur erhalten. Die Produktdefinierenden können diese Kapazität 

erwerben und zu Produkten kombinieren. Diese werden wiederum durch in der Regel integrierte 

Anbieter Produktvertrieb dem Nachfrager verkauft. Hierbei müssen die durch den 

Produktdefinierenden zu entrichtenden Entgelte nicht zwangsläufig in einem Zusammenhang stehen 

mit den Entgelten, welche der Nachfrager zu entrichten hat. Dies ist eine Entscheidung des 

Produktdefinierenden, auf die kein Einfluss durch Hubject genommen wird. Die Vergütung der 

Leistungen von Hubject erfolgt separat.
498

 

4.2.1.4 Fazit 

Die vorgenommenen Analysen lassen eine strikte Trennung der Wahrnehmung der Rollen „Angebot 

von Mobilitätsleistungen“ und „Definition von Produkten und Entgelten“ im Bereich der 

Mobilitätsangebote als wenig sinnvoll erscheinen. Auch im Status quo in Carsharing und ÖPNV ist 

gegenwärtig kein Einsatz von „echten“ Resellern bekannt.
499

  

Die vorgestellten möglichen Konzepte einer solchen Trennung stellen jedoch teilweise eine 

Möglichkeit für den Zugriff der Nachfrager auf Leistungen mehrerer Mobilitätsanbieter dar. Sie sind 

somit grundsätzlich eine Option für die Erfüllung der in dieser Arbeit definierten Ziele und stellen eine 

Alternative zu den in Kapitel 6 untersuchten Ausgestaltungsoptionen von Organisationsmodellen dar. 

Entsprechend besitzen die in diesem Abschnitt vorgestellten Mikro-Organisationsmodelle eine 

praktische Relevanz, wie am Beispiel der Ladeinfrastruktur verdeutlicht wurde.  

Die betrachteten Mikro-Organisationsmodelle beinhalten jedoch bestimmte Schwächen im Bereich 

des ÖPNV und des Carsharing. So erscheint der Einsatz von einfachen Resellern zum gegenwärtigen 

Zeitpunkt vollständig verzichtbar. Einzig die Zusammenarbeit einzelner Mobilitätsanbieter hinsichtlich 

der Definition von Produkten und Entgelten würde eine Reduktion der Transaktionskosten für den 

Nachfrager herbeiführen. Wie dargelegt, wäre eine beliebige Ausweitung einer solchen 

Zusammenarbeit vermutlich nur schwer umsetzbar.  

                                                      

496
 Vgl. GRATHWOHL (2015, S. 266-268). 

497
 Im Bereich der Ladeinfrastruktur wird der Mobilitätsanbieter auch als Service Operator oder Charge Point 

Operator und der Produktdefinierende als (Mobility) Service Provider bezeichnet. Vgl. hierzu bspw. STRASSER / 
WEINER / ALBAYRAK (2015, S. 173). 
498

 Vgl. HUBJECT (2013, S. 3). 
499

 Bspw. bezeichnet ACKERMANN (2016b, S. 305) dies für den ÖPNV als „unüblich“. 
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Eine Untersuchung, inwieweit die aufgezeigten Schwächen durch geeignete Ausgestaltungen oder im 

Rahmen weiterer Mikro-Organisationsmodelle eliminiert werden können, übersteigt den Umfang 

dieser Arbeit und wird als potentieller weiterer Forschungsbedarf identifiziert. 

Für den weiteren Verlauf der Arbeit wird gemäß den durchgeführten Analysen vereinfachend pauschal 

angenommen, dass jeder Mobilitätsanbieter auch die Rolle „Definition von Produkten und Entgelten“ 

wahrnimmt. Die Wahrnehmung der Rolle „Definition von Produkten und Entgelten“ durch weitere 

Akteure wird dadurch nicht beeinträchtigt. Die Ausgestaltung als Reseller wird jedoch im weiteren 

Verlauf nicht explizit betrachtet. Bei den Analysen werden hingegen Ergebnisse für Akteure der Rolle 

„Definition von Produkten und Entgelten“ ermittelt werden, welche die Rolle „Angebot von 

Mobilitätsleistungen“ integriert wahrnehmen. Diese dürften zumindest teilweise übertragbar sein. 

4.2.2 Desintegrierte Wahrnehmung der Rollen „Definition von Produkten und 
Entgelten“ und „Information über und Verkauf von Produkten“ – 
Diskussion der Ausgestaltungsoptionen 

Eine weitere zu analysierende Beziehung besteht zwischen den Rollen „Definition von Produkten und 

Entgelten“ und „Information über und Verkauf von Produkten“. Auch hier handelt es sich um eine 

Auftragsbeziehung. Bzgl. der Ausgestaltung kann somit wiederum auf die Erkenntnisse der 

Transaktionskostentheorie und der Prinzipal-Agent-Theorie zurückgegriffen werden. Die folgenden 

Aspekte der Auftragsbeziehung werden in diesem Abschnitt beleuchtet: 

 Eigenschaften der im Rahmen der betrachteten Auftragsbeziehung durchgeführten 

Transaktion 

 Leistungsabhängige Vergütung des Anbieters Produktvertrieb 

 Leistungsunabhängige Vergütung des Anbieters Produktvertrieb 

 Kombination leistungsabhängiger und leistungsunabhängiger Elemente zur Vergütung des 

Anbieters Produktvertrieb 

 Einfluss des gewählten Vertriebssystems auf die Interaktion mit dem Nachfrager 

EIGENSCHAFTEN DER IM RAHMEN DER BETRACHTETEN AUFTRAGSBEZIEHUNG DURCHGEFÜHRTEN 

TRANSAKTION 

Die Eigenschaften der hier betrachteten Transaktion sind – verglichen mit der Beziehung zwischen 

Produktdefinierenden und Mobilitätsanbietern – geeigneter, um eine desintegrierte Wahrnehmung der 

beiden Rollen zuzulassen. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Vertrag explizite Vorgaben 

hinsichtlich der gewünschten technischen Umsetzung beinhaltet. 

So sind die einzusetzenden Vertriebssysteme hinsichtlich Anzahl, Verfügbarkeit und weiterer typischer 

Eigenschaften gut beschreibbar und die tatsächlich erbrachte Leistung ist erheb- und somit mit den 

vereinbarten Parametern abgleichbar. Die Leistung ist also mithin gut kontrahierbar. Ein 

opportunistisches Verhalten des Agenten kann bei entsprechender Überwachung durch den Prinzipal 

festgestellt werden und eine desintegrierte Wahrnehmung der Rollen erscheint grundsätzlich möglich. 

Hierdurch können unter Umständen auch gewisse Skaleneffekte in der Beschaffung und Produktion 

durch einen spezialisierten Akteur der Rolle „Information über und Verkauf von Produkten“ realisiert 

werden. Dies dürfte insbesondere der Fall sein, wenn er die Aufgabe für verschiedene 
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Produktdefinierende wahrnimmt. Dies ist bspw. bei der DB Vertrieb der Fall, welche im Bereich des 

ÖPNV aktiv ist.
500

  

Von besonderer Bedeutung dürfte auch die Definition der Zeitpunkte der Abrechnung zwischen 

Produktdefinierenden und Anbieter Produktvertrieb sein. Da die Abrechnung gegenüber dem 

Nachfrager zunächst durch den Anbieter Produktvertrieb erfolgt, ist die Liquidität des 

Produktdefinierenden abhängig von der Häufigkeit der Zahlungen des Anbieters Produktvertrieb an 

den Produktdefinierenden. 

Weiterhin ist zu beachten, dass der Anbieter Produktvertrieb als Agent verantwortlich für die 

Vertriebssysteme und ggf. auch für erforderliche Investitionen in diesem Bereich ist.
501

 Diese 

Investitionen werden aufgrund des Auftragsverhältnisses getätigt und besitzen somit eine gewisse 

Spezifität. Der Grad der Spezifität ist hierbei jedoch abhängig von den letztendlich eingesetzten 

Vertriebssystemen. So dürfte bspw. der Aufbau von Automaten im Bereich des ÖPNV eine größere 

spezifische Investition darstellen als die Einrichtung eines Handyticketsystems, welches nur für den 

jeweiligen Produktdefinierenden angepasst werden muss.
502

 Nichtsdestotrotz ist in jedem Fall eine 

gewisse spezifische Investition vorhanden, die gegen opportunistisches Verhalten geschützt werden 

sollte. Zusätzlich besteht noch eine gewisse Umweltunsicherheit hinsichtlich der weiteren Entwicklung 

der Vertriebssysteme und der Nachfrage nach bestimmten einzelnen Systemen. Diese Aspekte 

sprechen für eine gewisse Absicherung des Agenten und somit für einen langfristigen Vertrag. Bei 

sehr speziellen Vertriebssystemen kann auch die integrierte Wahrnehmung der Rollen als die 

geeignetste Option angesehen werden, wenn das erforderliche Wissen beim Produktdefinierenden 

vorhanden ist.
503

 

Diese Aussagen decken sich mit den Beobachtungen in der Praxis. So wird die Rolle „Information 

über und Verkauf von Produkten“ in der Regel entweder mit der Rolle „Definition von Produkten und 

Entgelten“ integriert wahrgenommen oder es werden langfristige Verträge geschlossen. Im Carsharing 

überwiegt die integrierte Wahrnehmung der Rollen, während insbesondere im SPNV die Leistungen 

des Anbieters Produktvertrieb häufiger auch durch separate mit langfristigen Verträgen ausgestatteten 

Akteuren wahrgenommen werden.
504

 

Einfluss kann hierbei insbesondere auch die Stellung bzw. Macht eines jeweiligen Akteurs erlangen. 

So sind bestimmte Vertriebssysteme nicht ohne Weiteres aufzubauen, sodass ein 

Produktdefinierender sich ggf. den Vorgaben eines Anbieters Produktvertrieb, welcher ein bestimmtes 

                                                      

500
 Vgl. BAG-SPNV (2007, S. 8-9) sowie BOHLE (2010, S. 53). 

501
 Werden die technischen Rollen nicht integriert wahrgenommen, ist es zumindest erforderlich sich die 

benötigten Kapazitäten langfristig zu sichern, was mit gewissen ebenfalls langfristigen Verpflichtungen 
einhergehen dürfte.  
502

 Vgl. Kapitel 5. 
503

 Für eine ausführlichere Darstellung der Problematik spezifischer Investitionen siehe bspw. SCHUMANN / MEYER / 
STRÖBELE (2011, S. 499-503). 
504

 Insbesondere im ländlichen Raum bei der ausschließlichen Bedienung durch Busse erfolgt zumindest der 
Verkauf durch den Fahrer integriert mit der Erstellung der Mobilitätsleistung (technische Rolle), nicht jedoch 
zwangsläufig mit dem Angebot der Mobilitätsleistung (organisatorische Rolle). 



Kapitel 4: Grundlagen für und erste Durchführung von Untersuchungen des Vertriebs von 

Mobilitätsangeboten 

 

 

 

Seite 120 

Vertriebssystem als einziger im Portfolio führt, zu beugen hat, wenn der Produktdefinierende das 

jeweilige Vertriebssystem zum Verkauf seiner Produkte nutzen will. Andererseits werden bestimmte 

Vertriebssysteme auch erst auf den Wunsch eines Produktdefinierenden hin entwickelt, bzw. vom 

Anbieter Produktvertrieb in sein Portfolio aufgenommen. Dies kann auch dazu führen, dass 

vollkommen neue Akteure die Rolle „Information über und Verkauf von Produkten“ wahrnehmen. 

Die Ausgestaltung des langfristigen Vertrages beinhaltet dabei neben der Detaillierung der zu 

übernehmenden Aufgaben insbesondere auch die Regelung der Vergütung des Agenten.
505

 Bei einer 

Vergütung durch den Produktdefinierenden handelt es sich im Falle einer desintegrierten 

Wahrnehmung um ein klassisches Prinzipal-Agent-Problem, wobei der Produktdefinierende den 

Prinzipal und der Anbieter Produktvertrieb den Agenten darstellt. Die Art der Vergütung hat hierbei 

Einfluss auf bestimmte Anreize, die dem Agenten gesetzt werden. Die Vorteilhaftigkeit einer solchen 

Anreizsetzung hängt aber auch mit der Risikoaversion und den damit verbundenen Kosten der 

Risikoübernahme eines einzelnen Akteurs zusammen, sodass hier ein Trade-off zwischen den 

Anreizwirkungen und den Kosten der Risikoübernahme besteht.
506

 Auf diesen Trade-off und die 

möglichen Ausgestaltungsoptionen der Vergütung wird im Folgenden eingegangen. 

Bei der Erstellung von Leistungen im ÖPNV durch Verkehrsunternehmen wird typischerweise 

zwischen sogenannten Brutto- und Nettoverträgen mit der Sonderform der Bruttoverträge mit 

Bonus/Malus-Elementen unterschieden.
507

 Bei einem Nettovertrag erhält hierbei der Agent die Erlöse 

aus den Entgelten für die verkauften Produkte. Diese Unterteilung ist jedoch für die Prinzipal-Agent-

Beziehung zwischen Produktdefinierenden und Anbieter Produktvertrieb nicht übertragbar. 

Stattdessen wird in leistungsabhängige und leistungsunabhängige Vergütungen des Anbieters 

Produktvertrieb unterschieden. 

LEISTUNGSABHÄNGIGE VERGÜTUNG DES ANBIETERS PRODUKTVERTRIEB 

Bei einer leistungsabhängigen Vergütung handelt es sich im Bereich des Anbieters Produktvertrieb 

typischerweise um eine sogenannte Provision.
508

 Hierbei erhält der Akteur einen prozentualen Anteil 

am Entgelt des verkauften Produktes. Eine weitere Möglichkeit der leistungsabhängigen Vergütung 

stellt ein fixes Entgelt je Transaktion dar. Hierbei wird der Wert des verkauften Produktes nicht 

berücksichtigt, stattdessen erhält der Anbieter Produktvertrieb einen festgelegten Betrag je erfolgtem 

Verkauf. 

In der Theorie erhält der Anbieter Produktvertrieb durch die leistungsabhängige Vergütung einen 

Anreiz, seine Aufgaben effizient zu erbringen und ggf. auch eine höhere als die vereinbarte Qualität 

                                                      

505
 Der Anbieter Produktvertrieb kann auch noch zusätzliche Risiken vom Produktdefinierenden übernehmen. Vgl. 

hierzu ACKERMANN (2016b, S. 346). Dies gilt insbesondere bei einer gewissen finanziellen Grundausstattung und 
einer damit einhergehenden veränderten Risikoeinstellung des jeweiligen Akteurs. So übernahm bspw. der 
Anbieter Moovel für den Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) zusätzlich das Zahlungsausfallrisiko. 
506

 Vgl. BECKERS ET AL. (2008, S. 20) sowie MCAFEE / MCMILLAN (1988, S. 26-28). 
507

 Vgl. bspw. BECK (2009, S. 33-35), HÖHNSCHEID / KNIEPS (2005, S. 10), HOOPER (2008, S. 158), LAEGER (2004, 
S. 50-52) oder STAMMLER / PULKKINEN (2008, S. 8). 
508

 Vgl. bspw. HGB (2017, § 87 Abs. 1). 
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anzubieten, um zusätzliche Nachfrager zum Erwerb von Produkten zu bewegen und somit seine 

eigenen Einnahmen zu maximieren. Entsprechend ist eine Überwachung der Aktivitäten des Agenten 

Anbieter Produktvertrieb durch den Produktdefinierenden als Prinzipal in einem geringeren Umfang 

erforderlich. Durch die leistungsabhängige Vergütung wird dem Agenten jedoch neben dem 

Kostenrisiko ebenso ein Absatzrisiko übertragen. So sind seine Einnahmen abhängig von Anzahl und 

Umfang der abgesetzten Produkte. Die Kosten für die Übernahme dieses Risikos werden 

entsprechend durch den Agenten in die von ihm erhobenen Entgelte einkalkuliert werden. Abhängig 

von der Risikoneigung von Agent und Prinzipal können die Kosten der Risikotragung mit dieser 

Übertragung somit höher oder geringer ausfallen, was im Einzelfall in Abhängigkeit der jeweiligen 

Akteurseigenschaften ermittelt werden müsste. 

Neben den potentiell höheren Kosten für die Risikotragung durch den Agenten sprechen aber auch 

weitere Gründe gegen die Übernahme von leistungsabhängigen Risiken durch den Agenten. Wie im 

Verlauf dieser Arbeit bereits erwähnt, handelt es sich bei den Produkten und dem zugehörigen 

Vertrieb um ein untrennbares Bündel. Zwar wird der Vertrieb im ÖPNV häufig als Zugangshindernis 

genannt, allerdings dürfte bei einem Nachfrager des ÖPNV die Qualität der Leistungen des Anbieters 

Produktvertrieb bei der Beurteilung des Gesamtbündels nur in negativer Hinsicht auffallen. Positive 

Bemühungen des Anbieters Produktvertrieb dürften hingegen nicht zu einer Intensivierung der 

Nutzung des jeweiligen Mobilitätsangebots führen.
509

 Der Einfluss des Anbieters Produktvertrieb 

hinsichtlich der Attraktivität des Gesamtbündels ist beschränkt, da weder der Fahrplan, noch 

potentielle Störungen, noch die Weiterentwicklung der Produkte und Entgelte durch den Anbieter 

Produktvertrieb beeinflusst werden können.
510

  

Auch können wesentliche Parameter, wie bspw. die Höhe des Entgeltes, nicht durch den Anbieter 

Produktvertrieb angepasst werden, sondern sind durch den Produktdefinierenden festgeschrieben. 

Die Anstrengungen des Anbieters Produktvertrieb durch eine bestimmte und ggf. gesteigerte Qualität, 

die Nachfrager zum Erwerb von Produkten zu bewegen, dürften somit nur sehr geringe Auswirkungen 

haben und somit auch keine entsprechenden Anreize setzen. Entsprechend sind andere Parameter 

zu definieren, anhand derer die Leistung des Anbieters Produktvertrieb gemessen werden kann und 

hierüber ggf. auch entsprechende Anreize bspw. in Form von veränderten Entgelten gesetzt werden. 

Dies kann z. B. über die Verfügbarkeit der Vertriebssysteme realisiert werden.  

Zusätzlich dürfte die Ermittlung der erwarteten Nachfragemenge eines einzelnen Anbieters 

Produktvertrieb unter anderem auch davon abhängig sein, wie viele verschiedene Anbieter 

Produktvertrieb für einen einzelnen Produktdefinierenden tätig sind. Stehen verschiedene 

Vertriebssysteme im Verantwortungsbereich verschiedener Anbieter Produktvertrieb zur Verfügung, 

können sich insbesondere auch bei der Etablierung einer neuen Technologie die Anteile der einzelnen 

Anbieter Produktvertrieb verändern. Ein kostendeckender Betrieb ausschließlich mit 

leistungsabhängigen Einnahmen kann so unter Umständen unmöglich werden. 

                                                      

509
 Vgl. FOLJANTY / KNIES (2015, S. 57). 

510
 Vgl. KERN / NOÉ (2016, S. 296). 
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Ebenfalls sind im Regelfall die einzusetzenden Vertriebssysteme mit hohen fixen und geringen 

variablen Kosten versehen,
511

 was in Kombination mit der unklaren Nachfragemenge die Ermittlung 

von geeigneten leistungsabhängigen Entgelten zumindest deutlich erschwert, wenn nicht sogar 

verhindert. 

Zusammenfassend erscheint eine rein leistungsabhängige Vergütung im Bereich der Anbieter 

Produktvertrieb insbesondere bei risikoaversen Akteuren daher ungeeignet. 

LEISTUNGSUNABHÄNGIGE VERGÜTUNG DES ANBIETERS PRODUKTVERTRIEB 

Auch bei leistungsunabhängigen Vergütungen können verschiedene Arten der Vergütung 

unterschieden werden. Bspw. existieren außer festen Vergütungen auch solche Vergütungen, bei 

denen der Agent seine Kosten zuzüglich eines definierten Aufschlages erhält. 

Im Falle einer leistungsunabhängigen und festen Vergütung des Anbieters Produktvertrieb trägt dieser 

das Kostenrisiko für die Erbringung seiner Leistung. Die oben beschriebenen Risiken, die außerhalb 

seines Einflussbereiches liegen, werden jedoch vom Produktdefinierenden getragen.  

Eine Steigerung des eigenen Gewinns kann der Anbieter Produktvertrieb ggf. dadurch erreichen, dass 

er die Qualität der eigenen Leistungen und somit auch seine eigenen Kosten reduziert. Dies kann zu 

einem Moral Hazard im Sinne von Hidden Action führen. Entsprechend ist bei einer festen 

leistungsunabhängigen Vergütung der Aufwand der Überwachung des Agenten durch den Prinzipal 

tendenziell höher, da der Agent Anreize hat, eine schlechtere Leistung zu erbringen. Gleichzeitig 

ermöglicht die feste Vergütung dem Agenten aber eine verlässliche Planung, sodass das Risiko und 

somit auch die Kosten der Risikotragung für den Agenten geringer ausfallen dürften. Inwieweit die 

geringeren Kosten der Risikotragung durch die gestiegenen Kosten für die Überwachung des Agenten 

ausgeglichen werden, kann nicht pauschal beantwortet werden. 

KOMBINATION LEISTUNGSABHÄNGIGER UND LEISTUNGSUNABHÄNGIGER ELEMENTE ZUR VERGÜTUNG DES 

ANBIETERS PRODUKTVERTRIEB 

Zusätzlich lassen sich leistungsunabhängige und leistungsabhängige Elemente zur Vergütung des 

Anbieters Produktvertrieb auch kombinieren. So kann eine feste leistungsunabhängige Vergütung für 

eine gewisse Planungssicherheit beim Agenten sorgen, während ein leistungsabhängiger Bestandteil 

zur Einhaltung einer bestimmten Qualität führen kann. 

Hierbei ist jedoch zu beachten, dass bspw. eine Provisionszahlung und damit der Erlös höher liegen 

sollte, als die variablen Kosten für den Verkauf eines bestimmten Produktes, da ansonsten weiterhin 

Anreize für Hidden Action bestehen.
512 

 

                                                      

511
 Vgl. Kapitel 5. 

512
 Eine entsprechende Vergütung mit einer Kombination aus leistungsabhängigen und leistungsunabhängigen 

Bestandteilen wurde bspw. bei der bundesweit ersten Vertriebsausschreibung des Zweckverbands Nahverkehr 
Rheinland (ZV NVR) und Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord (SPNV-Nord) gewählt. Vgl. hierzu 
KNIEPS / NIELSEN / POOTH (2012, S. 45-46). Auch der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) hat sich für eine 
entsprechende Ausgestaltung entschieden. Vgl. hierzu KERN / NOÉ (2016, S. 296). 
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Ob die Vergütung hierbei von den Produktdefinierenden oder den Nachfragern als Aufschlag auf die 

Entgelte für die Produkte entrichtet wird, ist bei gleicher Höhe der Entgelte über alle Vertriebssysteme 

zunächst unerheblich. Kommt es bei unterschiedlichen Vertriebssystemen zu Aufschlägen, kann dies 

zu Verlagerungen zu den aus Sicht der Nachfrager günstigeren Systemen kommen.
513

  

EINFLUSS DES GEWÄHLTEN VERTRIEBSSYSTEMS FÜR DIE INTERAKTION MIT DEM NACHFRAGER 

Es sei jedoch explizit darauf hingewiesen, dass die Kostenstrukturen und damit die 

Zusammensetzung aus fixen und variablen Kosten vom jeweiligen eingesetzten Vertriebssystem 

abhängig sind. Der Einsatz verschiedener Vertriebssysteme durch denselben Anbieter Produktvertrieb 

kann die Wahl einer angemessenen Vergütung somit komplexer gestalten. 

Dies spielt auch bei der Wahl einer geeigneten Vertragslaufzeit eine Rolle. Die Laufzeit sollte 

möglichst an die technische und kaufmännische Lebensdauer bzw. Amortisationsdauer des 

Vertriebssystems angepasst werden, um ggf. komplexe Anschlussverwendungen oder 

Endschaftsregelungen zu vermeiden. Die Investition in langlebige Assets wie bspw. Automaten 

spräche somit für längere Vertragslaufzeiten, wodurch allerdings die Umweltunsicherheit hinsichtlich 

der weiteren Entwicklung der Vertriebssysteme erhöht wird und das Risiko für Nachverhandlungen 

ansteigt.
514 

 

FAZIT 

Aufgrund der Eigenschaften der Transaktion erscheint eine integrierte Rollenwahrnehmung von 

„Definition von Produkten und Entgelten“ sowie „Information über und Verkauf von Produkten“ nicht 

zwingend erforderlich zu sein. Bei der Ausgestaltung der Auftragsbeziehung erscheint die Anwendung 

von kombinierten leistungsunabhängigen und leistungsabhängigen Bestandteilen geeignet.
515

 Dabei 

ist – ähnlich wie bei Verträgen im SPNV – jedoch insbesondere die jeweilige Situation zu 

berücksichtigen.
516

  

                                                      

513
 Dies kann jedoch weitere Implikationen bspw. aufgrund einer dadurch ggf. auftretenden Diskriminierung 

bestimmter Gruppen nach sich ziehen, aber auch gezielt zur Lenkung der Nutzung bestimmter Vertriebssysteme 
durch den Nachfrager eingesetzt werden. 
514

 Siehe hierzu auch Abschnitt 5.3.2.1.5. 
515

 Es sei an dieser Stelle noch darauf hingewiesen, dass in der ÖPNV-Praxis die Ersteller der Mobilitätsleistung 
in Form der Verkehrsunternehmen historisch bedingt häufig die Rolle „Information über und Verkauf von 
Produkten“ ebenfalls wahrnehmen. Hierbei erfolgt die Vergütung in der Regel gemeinsam für die 
Leistungserstellung von Mobilitätsleistungen und die Übernahme der Aufgaben des Anbieters Produktvertrieb, 
sodass hier nicht berücksichtigte zusätzliche Aspekte von Relevanz sind. So ist das Absatzrisiko für die 
Leistungen der Rolle „Information über und Verkauf von Produkten“ in diesem Beispiel für den jeweiligen Akteur 
durchaus beeinflussbar. Jedoch auch bei getrennter Vergütung sind Besonderheiten zu berücksichtigen. Bspw. 
nennen KNIEPS / NIELSEN / POOTH (2012, S. 45-46) die Problematik, dass ein Nettovertrag eines 
Verkehrsunternehmens und eine leistungsabhängige Vergütung des Anbieters Produktvertrieb eine Steigerung 
der zahlenden Nachfrager zu Mehreinnahmen beim Verkehrsunternehmen und gleichzeitig zu Mehrausgaben 
beim Produktdefinierenden aufgrund der zusätzlichen Kosten für den Anbieter Produktvertrieb führt. Auch die 
Autoren von BSL TRANSPORTATION CONSULTANTS (2013, S. 50) sehen insgesamt eine separate Vergütung des 
Anbieters Produktvertrieb bei Nettoverträgen für die Verkehrsunternehmen als kritisch an. 
516

 Vgl. HÖHNSCHEID / KNIEPS (2005, S. 8-9). 
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4.2.3 Desintegrierte Wahrnehmung der Rollen „Vertragliche Bündelung von 
Beziehungen“ und „Harmonisierung technischer Systeme“ – Diskussion 
der Ausgestaltungsoptionen 

Die letzte in diesem Kapitel analysierte Beziehung ist die Auftragsbeziehung zwischen 

Beziehungsbündler und Kompatibilitätshersteller. Für die Wahrnehmung der Rollen „Vertragliche 

Bündelung von Beziehungen“ und „Harmonisierung technischer Systeme“ werden nur zwei 

unterschiedliche potentielle Optionen betrachtet: Eine gemeinsame und eine getrennte Wahrnehmung 

der Rollen. 

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass eine Harmonisierung technischer Systeme im Sinne einer 

technischen Kompatibilität eine Voraussetzung für die Vorteilhaftigkeit entsprechender vertraglicher 

Beziehungen darstellt. Besteht also keine Kompatibilität zwischen den technischen Systemen, muss 

der Beziehungsbündler einen Kompatibilitätshersteller beauftragen. Eine vertragliche Bündelung ohne 

entsprechende Harmonisierung der technischen Systeme ist nicht möglich. Der Umfang der 

Leistungen dieses Kompatibilitätsherstellers ist abhängig vom Leistungsumfang des 

Beziehungsbündlers und den jeweiligen Anforderungen der anzubindenden Mobilitätsangebote und 

Vertriebssysteme.  

Für die Herstellung einer technischen Kompatibilität werden in dieser Arbeit drei grundlegende 

Ausgestaltungsoptionen unterschieden. Die Wahl der anzuwendenden Option erfolgt wie beschrieben 

durch den Beziehungsbündler ggf. in Abstimmung mit den Produktdefinierenden und Anbietern 

Produktvertrieb. Die drei betrachteten Optionen lauten:  

 Option 1: Vorgabe des zu verwendenden technischen Systems bzw. Ausschluss bestimmter 

technischer Systeme, welche vom technischen System im Verantwortungsbereich des 

Beziehungsbündlers unterstützt werden. 

 Option 2: Vorgabe der zu verwendenden Schnittstellen (Daten- und Dateiformate etc.) für die 

Kommunikation zwischen technischen Systemen von Akteuren, die am Angebot des 

Beziehungsbündlers teilnehmen. 

 Option 3: Umwandlung der übermittelten Daten- und Dateiformate für die jeweiligen 

technischen Systeme durch einen vom Beziehungsbündler beauftragten 

Kompatibilitätshersteller. 

Alle drei Optionen werden gegenwärtig in größerem oder kleinerem Maßstab in der Praxis 

angewendet. 

BESCHREIBUNG DER AUSGESTALTUNGSOPTIONEN 

Option 1: Wird ein bestimmtes System eines Herstellers gewählt, welches durch alle an das Angebot 

des Beziehungsbündlers angeschlossenen technischen Systeme im Verantwortungsbereich von 

Produktdefinierenden und Anbietern Produktvertrieb eingesetzt werden muss, bestehen kompatible 

Daten- oder Dateiformate. Verwenden die Akteure neben dem vorgegebenen System keine weiteren 

technischen Systeme, ist keine Umwandlung von Datei- oder Datenformaten erforderlich. 

Entsprechend ist auch ein Kompatibilitätshersteller nicht erforderlich. Die Aufgaben des Austauschs 

können dann auf den Betrieb eines Servers für den Datenaustausch reduziert sein. Jedoch ist ggf. 
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eine einmalige Harmonisierung hinsichtlich einzelner Datengrundlagen wie bspw. Bezeichnungen 

vorzunehmen.
517

 Bspw. sind die Identifikationsnummern für Haltestellen im ÖPNV gegenwärtig erst im 

Standardisierungsprozess. 

Werden von einzelnen Akteuren weitere technische Systeme verwendet, können diese nicht an das 

technische System im Verantwortungsbereich des Beziehungsbündlers angebunden werden. Damit 

weitere technische Systeme eines Akteurs trotzdem über dieselben Informationen verfügen können 

und berücksichtigt werden, können die jeweiligen Akteure einen Abgleich zwischen den 

verschiedenen Systemen und somit die Umwandlung von Datei- und Datenformaten selbst 

durchführen.
518

 Die Praktikabilität einer solchen Lösung ist jedoch fraglich und kann auch durch den 

Beziehungsbündler vertraglich ausgeschlossen werden. Die Rolle „Harmonisierung technischer 

Systeme“ würde in diesem Fall getrennt von der Rolle „Vertragliche Bündelung von Beziehungen“ 

wahrgenommen werden.  

Option 2: Werden Systeme unterschiedlicher Hersteller zugelassen, können durch den 

Beziehungsbündler Vorgaben hinsichtlich der zu verwendenden Schnittstellen definiert werden. So 

können bspw. Datei- und Datenformate vorgegeben werden. Dabei kann ein eigener Standard 

etabliert und verwaltet oder auf einen bestehenden Standard zurückgegriffen werden. Bspw. ist das 

eTicket Deutschland ein technisches System, welches auf einem einheitlichen Standard an 

Schnittstellen beruht, dessen Komponenten aber von unterschiedlichen Herstellern produziert 

werden.
519

  

Die Umwandlung der Datenformate erfolgt bei Verwendung verschiedener technischer Systeme durch 

die jeweiligen Produktdefinierenden und Anbieter Produktvertrieb oder wird von diesen beauftragt. Der 

Beziehungsbündler muss auch in diesem Fall nur ein technisches System beauftragen, welches den 

Datenaustausch zwischen den angebundenen Akteuren ermöglicht. Somit erfolgt auch hier eine 

getrennte Rollenwahrnehmung hinsichtlich der Rollen „Vertragliche Bündelung von Beziehungen“ und 

„Harmonisierung technischer Systeme“.  

Option 3: Soll eine Umwandlung der übermittelten Daten- und Dateiformate als Teil des Angebots des 

Beziehungsbündlers erfolgen, muss dieser einen Kompatibilitätshersteller beauftragen. Die 

technischen Systeme im Verantwortungsbereich der Produktdefinierenden stellen hierbei Dateien in 

ihren jeweiligen Datenformaten bereit. Diese werden durch den Kompatibilitätshersteller in für die 

angeschlossenen Vertriebssysteme im Verantwortungsbereich der Anbieter Produktvertrieb geeignete 

Dateien mit entsprechenden Datenformaten umgewandelt. Der Kompatibilitätshersteller betätigt sich 

entsprechend als Adapter zwischen den technischen Systemen im Verantwortungsbereich der 

Produktdefinierenden und den technischen Systemen im Verantwortungsbereich der Anbieter 

Produktvertrieb. Die Komplexität dieser Aufgabe dürfte mit steigender Anzahl der technischen 

Systeme ebenfalls zunehmen. 

                                                      

517
 Vgl. GENNARO / FELDMANN (2016). 

518
 Vgl. für die Vertriebsfunktion Information bspw. BELLE (2016, S. 74). 

519
 Weitere Ausführungen folgen in Kapitel 5. 
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KURZANALYSE DER ROLLENWAHRNEHMUNG IM FALL DER UMWANDLUNG VON DATENFORMATEN (OPTION 3) 

Ein Vorteil der Option 3 stellt die strikte Trennung der technischen Systeme der Rollen „Information 

über und Verkauf von Produkten“ und „Definition von Produkten und Entgelten“ dar. Entsprechende 

Kosten für die Einführung neuer Systeme, welche einem bestimmten Standard entsprechen oder 

aufwendige Anpassungen entstehen nicht. Die Umwandlung der Daten- und Dateiformate durch den 

Kompatibilitätshersteller ermöglicht es den Anbietern Produktvertrieb und den Produktdefinierenden 

ihre jeweiligen Daten in einem von ihnen gewählten Format zu verarbeiten.
520

 Bestimmte 

Anforderungen der Akteure können mit dem Beziehungsbündler vereinbart und durch den 

Kompatibilitätshersteller umgesetzt werden. Jedoch erfordert eine solche Umwandlung der 

Datenformate durch den Kompatibilitätshersteller, dass bei jeder neuen Anbindung eines zusätzlichen 

Akteurs zunächst geprüft werden muss, ob die entsprechende Umwandlung bereits geleistet werden 

kann. Ansonsten müsste diese Möglichkeit durch den Kompatibilitätshersteller zunächst geschaffen 

werden, was den Anschluss von Akteuren erschweren dürfte. 

Werden im hier beschriebenen Fall die Rollen getrennt wahrgenommen, handelt es sich um eine 

Auftragsbeziehung und somit um eine Prinzipal-Agent-Beziehung. Die Herstellung der Kompatibilität 

dürfte eine Aufgabe darstellen, deren Output sich relativ leicht beschreiben lässt. Allerdings kann der 

dafür erforderliche Aufwand durch den Prinzipal nur schwer beobachtbar sein, insbesondere wenn bei 

diesem nicht das entsprechende Wissen vorliegt. Die Gefahr von opportunistischem Verhalten durch 

den Agenten ist also gegeben.  

Gleichzeitig wird das jeweilige technische System im Regelfall speziell angepasst sein auf die 

verschiedenen technischen Systeme im Verantwortungsbereich der Produktdefinierenden und 

Anbieter Produktvertrieb, die sich an das Angebot des Beziehungsbündlers anbinden. Es handelt sich 

somit nicht mehr um eine Standardleistung. Das vom Kompatibilitätshersteller erstellte System weist 

somit eine gewisse Spezifität auf, die durch den Kompatibilitätshersteller zu berücksichtigen ist. Nach 

der Erstellung des Systems ist der Beziehungsbündler unter Umständen nicht mehr auf die Leistungen 

des Kompatibilitätsherstellers für den Betrieb angewiesen und kann sich seinerseits opportunistisch 

verhalten. Dies hängt insbesondere auch von der Anzahl der verschiedenen technischen Systeme 

und dem Anschluss an das Angebot des Beziehungsbündlers ab. Ggf. sind hier in regelmäßigen 

Abständen Anpassungen der Software erforderlich, um weitere Produktdefinierende und Anbieter 

Produktvertrieb aufzunehmen. 

Diese Eigenschaften der Auftragsbeziehung sprechen im Falle des Adapters für einen langfristigen 

Vertrag zwischen Beziehungsbündler und Kompatibilitätshersteller oder die bereits erwähnte 

Eigenerstellung. Eine Realisierung von Skaleneffekten durch einen desintegrierten 

Kompatibilitätshersteller aufgrund von Produktionskostenvorteilen und damit eine Abwägung zwischen 

langfristigem Vertrag und Eigenerstellung kann nicht abschließend beurteilt werden. Bei der Software 

                                                      

520
 Im Bereich der Vorgabe von technischen Systemen oder Schnittstellen (Option 1 und 2) müssen diese von 

den Produktdefinierenden und Anbietern Produktvertrieb akzeptiert und umgesetzt werden. Eine weitere 
Anpassung an die Bedürfnisse Einzelner dürfte nicht vorgenommen werden, da hier Auswirkungen auf weitere 
Vertragspartner des Beziehungsbündlers zu erwarten sind. 
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zur Herstellung der Kompatibilität handelt es sich gewiss nicht um Standardsoftware, ggf. haben aber 

verschiedene Beziehungsbündler Bedarf an einer solchen Software, wodurch das generierte Wissen 

eines Kompatibilitätsherstellers mehrfach genutzt werden könnte. Der Aufbau des erforderlichen 

Wissens zur Erstellung der Software durch den Akteur, welcher als Beziehungsbündler auftritt, könnte 

mit extrem hohen Kosten einhergehen, was ebenfalls für die Ausgestaltung als langfristigen Vertrag 

sprechen würde. 

EINFLUSSFAKTOREN BZGL. DER WAHL DER AUSGESTALTUNGSOPTION  

Wie den obigen Ausführungen entnehmbar, kann kein eindeutiges Votum hinsichtlich der integrierten 

oder desintegrierten Rollenwahrnehmung abgegeben werden, da durch den jeweiligen 

Beziehungsbündler zunächst eine Ausgestaltungsoption zu wählen ist. Die Wahl der jeweiligen 

Ausgestaltungsoption dürfte dabei abhängig von Stellung und Ressourcenausstattung des jeweiligen 

Akteurs sein, welcher die Rolle „Vertragliche Bündelung von Beziehungen“ wahrnimmt. 

So ist zur Vorgabe der zu verwendenden Schnittstellen (Option 2: Daten- und Dateiformate etc.), 

entweder ein sehr mächtiger bzw. bedeutender Akteur oder eine Zusammenarbeit verschiedener 

relevanter Akteure erforderlich. Nur so besteht die Möglichkeit, dass die Produktdefinierenden trotz 

des zusätzlichen Aufwands die jeweiligen Vorgaben einhalten und die entsprechenden Anpassungen 

durchführen.  

Bspw. handelt es sich bei Google Maps um einen Beziehungsbündler, der die Rolle „Information über 

und Verkauf von Produkten“ integriert wahrnimmt.
521

 Google Maps hat hierbei festgelegt, dass die 

Daten für Google Maps, der „General Transit Feed Specification (GTFS)“ entsprechen müssen. Die 

Umwandlung erfolgt durch die jeweiligen Produktdefinierenden. Durch die Verhandlungsmacht des 

Akteurs Google bzw. der Holding Alphabet wurde die Aufgabe der Umwandlung der Daten in ein 

einheitliches Format an die Produktdefinierenden abgegeben und wird von diesen auch 

vorgenommen.
522

 

Bei Rückgriff auf einen bereits etablierten ggf. sogar offenen Standard hingegen, ist die 

Verhandlungsmacht bzw. Ressourcenausstattung des Beziehungsbündlers zunächst nicht so 

entscheidend. Hier ist jedoch zu berücksichtigen, dass bei einer Weiterentwicklung des jeweiligen 

Standards die Belange des Beziehungsbündlers ggf. nicht berücksichtigt werden, wenn er nicht 

ausreichend Einfluss besitzt.
523

 

Sollte die Rolle „Vertragliche Bündelung von Beziehungen“ von einem Akteur wahrgenommen werden, 

der nicht auf einem anderen Feld bereits eine entsprechende Reputation oder Ressourcen aufgebaut 

hat und will oder kann dieser nicht auf einen etablierten Standard zurückgreifen, bleibt ihm zunächst 

nur die Möglichkeit die Verantwortung für die Herstellung der Kompatibilität zu übernehmen und eine 

                                                      

521
 Weitere Ausführungen zur integrierten Wahrnehmung von Rollen folgen in Kapitel 6. 

522
 Vgl. STAMMLER / HACHENBERGER (2014, S. 29). 

523
 Siehe auch Abschnitt 6.4.2.2.2.3. 
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entsprechende Auftragsbeziehung auszugestalten, durch Beauftragung eines Akteurs oder durch 

Eigenerstellung.  

Abschließend sei gesagt, dass im zeitlichen Verlauf aber durchaus ein Wechsel der jeweiligen 

Strategie möglich werden kann, wenn die Bedeutung und Macht des jeweiligen Beziehungsbündlers 

sich verändert. 

FAZIT 

Wie den obigen Ausführungen entnommen werden kann, ist die Rolle „Harmonisierung technischer 

Systeme“ häufig desintegriert von der Rolle „Vertragliche Bündelung von Beziehungen“ 

wahrzunehmen. Ggf. wird sie jedoch integriert mit sonstigen Rollen wahrgenommen. Ein eindeutiges 

Votum hinsichtlich der (des-)integrierten Rollenwahrnehmung kann an dieser Stelle nicht abgegeben 

werden, da hierbei durch den jeweiligen Beziehungsbündler zunächst eine Ausgestaltungsoption bzgl. 

der Harmonisierung zu wählen ist.  

4.3 (Zusammenfassende) Darstellung der Annahmen für den 
weiteren Verlauf der Arbeit 

In Kapitel 4.1 wurde ein Rollenmodell des Vertriebs von Mobilitätsangeboten mit verschiedenen 

Erweiterungen aufgestellt. Neben der Überprüfung des Rollenmodells durch die Abbildung 

verschiedener in der Realität beobachtbarer Organisationsmodelle sind erste Analysen hinsichtlich der 

integrierten Wahrnehmung von Rollen durchgeführt worden, deren Ergebnisse in verallgemeinerter 

Form die Analysen im weiteren Verlauf der Arbeit vereinfachen sollen. Diese werden zur besseren 

Übersichtlichkeit an dieser Stelle zusammengefasst. Für den weiteren Verlauf der Arbeit wird 

angenommen, dass 

 … Produkte mit einem Entgelt größer null versehen werden. Für den Nachfrager entgeltfreie 

Mobilitätsangebote werden somit nicht explizit berücksichtigt. 

 … Akteure, welche die Rolle „Angebot von Mobilitätsleistungen“ wahrnehmen, werden auch 

die Rolle „Definition von Produkten und Entgelten“ integriert wahrnehmen, um zumindest 

einen Teil ihrer Leistungen selbst zu Produkten zu kombinieren. Die Etablierung weiterer 

Akteure, welche die Rolle „Definition von Produkten“ für diese Leistungen wahrnehmen, bleibt 

davon unberührt, wird aber im weiteren Verlauf nicht explizit erwähnt oder betrachtet.  

 … Akteure, welche die Rolle „Definition von Produkten und Entgelten“ wahrnehmen, müssen 

die Rolle „Information über und Verkauf von Produkten“ nicht unbedingt integriert 

wahrnehmen. Hier können die Rollen je nach Situation integriert oder desintegriert 

wahrgenommen werden. Im Status quo sind jedoch bei den betrachteten Mobilitätsangeboten 

bereits Akteure, welche die jeweiligen Rollen wahrnehmen aktiv, sodass angenommen wird, 

dass jeder Produktdefinierende bereits mit einem Anbieter Produktvertrieb über einen 

langfristigen Vertrag verbunden ist oder die beiden Rollen sogar integriert wahrnimmt. Es 

bestehen also gewisse Pfadabhängigkeiten. 

  … Akteure, welche die Rolle „Vertragliche Bündelung von Beziehungen“ wahrnehmen, 

hinsichtlich der Herstellung der Kompatibilität eine Auswahlentscheidung treffen. Es besteht 

die Möglichkeit, dass die Rolle „Harmonisierung technischer Systeme“ von Akteuren 
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wahrgenommen wird, die ebenfalls die Rollen „Definition von Produkten und Entgelten“ oder 

„Information über und Verkauf von Produkten“ wahrnehmen. In diesem Fall kommt es 

zwangsläufig zu einer desintegrierten Wahrnehmung der Rollen „Vertragliche Bündelung von 

Beziehungen“ und „Harmonisierung technischer Systeme“.
524

 

                                                      

524
 Eine Desintegration ist in diesen Fällen zwingend erforderlich, in den anderen Fällen aber auch möglich. 
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5 Abstrakte Untersuchungen technischer Systeme des 
Vertriebs von Mobilitätsangeboten mit Bezug zu ÖPNV 
und Carsharing 

Im nachfolgenden Kapitel wird insbesondere die technische Ebene des Vertriebs betrachtet und 

hierbei auf die Auftragsbeziehungen der Vertriebsrollen („Definition von Produkten und Entgelten“ und 

„Information über und Verkauf von Produkten“) zu Dienstleistern, Prozessanbietern und 

Zurverfügungstellern auf der technischen Ebene eingegangen.  

Neben einer Systematisierung der technischen Systeme für unterschiedliche Vertriebsfunktionen in 

Abschnitt 5.1, erfolgt eine Beschreibung potentieller Assets für die Verwendung im Rahmen von 

technischen Systemen in Abschnitt 5.2. Die so gewonnenen Erkenntnisse bilden die Grundlage der 

nachfolgenden Analysen. Hierbei werden die positiven Eigenschaften verschiedener technischer 

Systeme bzw. Assets gegen entstehende Kosten auch in Form von Abhängigkeiten abgewogen, um 

die Vorteilhaftigkeit einzelner technischer Systeme hinsichtlich der Transaktionskosten für die 

Nachfrager identifizieren zu können. Dabei werden in Abschnitt 5.3 Interdependenzen zwischen den 

einzelnen technischen Systemen im Verantwortungsbereich der Produktdefinierenden und Anbietern 

Produktvertrieb aufgezeigt, sowie unabhängige Entscheidungen einzelner Akteure, welche diese 

Rollen wahrnehmen, untersucht. Nachfolgend wird in Abschnitt 5.4 auf einzelne Aspekte und 

Entscheidungen eingegangen, falls die Rolle „Definition von Produkten und Entgelten“ von mehr als 

einem Akteur wahrgenommen wird. Abschließend wird in Abschnitt 5.5 ein Fazit gezogen. 

Zu beachten ist hierbei, dass zwei separate Auftragsbeziehungen und die Einflüsse der technischen 

Systeme auf die jeweilige Transaktion betrachtet werden. Einerseits handelt es sich hier um die 

Beziehung zwischen einem Nachfrager und einem Anbieter Produktvertrieb und andererseits um die 

Beziehung zwischen einem Anbieter Produktvertrieb und einem Produktdefinierenden. Bei der 

Beziehung zwischen einem Anbieter Produktvertrieb und einem Nachfrager handelt es sich im 

Regelfall zunächst um eine einzelne Spot-Transaktion hinsichtlich einer bestimmten Ortsveränderung, 

die mittels eines bestimmten Vertriebssystems durchgeführt wird. Die Beziehung zwischen Anbieter 

Produktvertrieb und Produktdefinierenden umfasst dagegen eine Transaktion mit längerer 

Vertragsdauer bzgl. eines oder auch mehrerer technischer Systeme, welche erst zur Realisierung der 

zuvor angesprochenen Spot-Transaktion eingesetzt werden können. Entsprechend dürfte auch 

quantitativ der Umfang der entstehenden Transaktions- und Produktionskosten im Bereich der 

Beziehung zwischen Anbieter Produktvertrieb und Produktdefinierenden deutlich höher ausfallen als 

bei Betrachtung der Beziehung zwischen einem Anbieter Produktvertrieb und einem Nachfrager.  

5.1 Systematisierung von technischen Systemen für 
unterschiedliche Vertriebsfunktionen 

Im folgenden Abschnitt werden technische Systeme zur Durchführung der Aufgaben des Vertriebs 

untersucht. Als Vorbereitung für die Analysen in diesem Kapitel werden dabei unterschiedliche 

Prozesse und die hierfür erforderlichen Assets dargestellt. Eine separate Bezeichnung der einzelnen 

Rollen erfolgt dabei nicht, sondern es wird immer auf die jeweiligen Prozesse und Assets Bezug 

genommen. Da es sich bei der Definition von Produkten und Entgelten nicht um einen Austausch 
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zwischen Anbieter und Nachfrager handelt, werden die hier ggf. eingesetzten technischen Systeme 

nicht untersucht. Aufgrund der deutlich größeren Vielfalt der technischen Systeme des Vertriebs im 

Bereich des ÖPNV wird hier ein entsprechender Fokus gelegt. Die technischen Systeme des Vertriebs 

des Carsharing sind als Teilmenge bereits enthalten und werden – falls erforderlich – hinsichtlich 

auftretender Besonderheiten erwähnt. Zunächst wird in Abschnitt 5.1.1 eine allgemeine Betrachtung 

der Vertriebssysteme der Vertriebsfunktionen Information und Abgabe Leistungsversprechen 

vorgenommen. Anschließend wird in Abschnitt 5.1.2 auf die Vertriebsfunktion Information 

eingegangen, bevor in Abschnitt 5.1.3 die Vertriebsfunktionen der Gruppe Umsetzung untersucht 

werden. Dabei werden in den einzelnen Abschnitten auch die Interdependenzen zwischen den 

Vertriebsfunktionen dargestellt. Diese Interdependenzen erschweren eine eindeutige Zuordnung von 

Assets der technischen Systeme im Status quo zu einzelnen Vertriebsfunktionen.  

5.1.1 Allgemeine Unterteilung von Vertriebssystemen in klassische und 
neuartige Systeme 

Die Interaktion zwischen Nachfrager und Anbieter Produktvertrieb ist hinsichtlich der 

Vertriebsfunktionen der Information und der Abgabe Leistungsversprechen am intensivsten. Die 

nachfolgenden Einteilungen gelten damit insbesondere für die Vertriebssysteme, welche die 

Vertriebsfunktionen der Information und der Abgabe Leistungsversprechen unterstützen. 

Folgende Anforderungen werden zunächst an die Vertriebssysteme gestellt: Da die 

Mobilitätsangebote der Ortsveränderung dienen, werden sie an unterschiedlichen Orten benötigt. 

Entsprechend werden Assets und Prozesse der Mobilitätsangebote nicht räumlich konzentriert 

vorgehalten bzw. durchgeführt. Da der Erwerb eines Produktes für die Nutzung der Mobilitätsangebote 

erforderlich ist, gilt dies für Vertriebssysteme gleichermaßen. Auch diese müssen in der Lage sein, die 

Interaktion mit dem Nachfrager an unterschiedlichen Orten durchzuführen. Es müssen also 

Nachfragerkontaktpunkte dezentral verfügbar sein.
525

 Je höher die Dichte der potentiellen Assets zur 

Interaktion ist, desto geringer fallen die Kosten für den Nachfrager aus, um einen entsprechenden 

Nachfragerkontaktpunkt aufzusuchen und zu nutzen.
526

 

Die jeweils eingesetzten Vertriebssysteme können dabei unabhängig von der Wahrnehmung einzelner 

Rollen gemäß Kapitel 4 unterteilt werden in personalbediente und selbstbediente Vertriebssysteme 

sowie in neuartige und klassische Vertriebssysteme.
527

 Die Unterteilung in klassische und neuartige 

Vertriebssysteme entspricht hier weitestgehend der Unterteilung in dezentrale und zentrale 

Vertriebskanäle aus Abschnitt 3.3.1.2.2. Dabei wird jedoch, anders als in der Literatur, darauf 

abgestellt werden, ob die dezentralen Nachfragerkontaktpunkte ebenfalls an einen zentralen Knoten 

angebunden sind und diesen benötigen, um die Interaktion bzw. Transaktion durchzuführen. Bspw. 

funktionieren einfache Automaten an ihrem jeweiligen Standort ohne eine Verbindung zu einem 

                                                      

525
 Vgl. KUMMER (2006, S. 323). Hierbei wird im Regelfall hauptsächlich das Einzugsgebiet des jeweiligen 

Mobilitätsangebots bei der Verteilung bzw. Verortung der dezentralen Assets berücksichtigt. Vgl. hierzu 
KUHLMANN (1980, S. 27). 
526

 Vgl. MEFFERT / PERREY / SCHNEIDER (2000, S. 42). 
527

 Vgl. hierzu auch Abschnitt 3.3.1.2.2. 
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zentralen Knoten.
528

 Für den Erwerb eines Produktes per Smartphone ist hingegen zusätzlich ein 

Server als zentraler Knoten erforderlich. In vielen Fällen dürften sich die beiden Unterteilungen jedoch 

entsprechen. Allerdings benötigt jedes Vertriebssystem in gewisser Weise dezentrale Assets, um die 

Interaktion mit dem Nachfrager zu ermöglichen. Eine Bezeichnung als zentrales oder dezentrales 

Vertriebssystem wäre an dieser Stelle also irreführend.  

Hierbei wird berücksichtigt, dass die Entwicklung von Nachfragerkontaktpunkten, welche dynamisch 

an einen zentralen Knoten angeschlossen sind, erst mit der Entwicklung der Kommunikations- und 

Informationstechnologie möglich geworden ist. Entsprechend werden diese im weiteren Verlauf als 

„neuartige Systeme“ bezeichnet, während die in der Fläche verteilten Systeme ohne Anbindung an 

zentrale Knoten als „klassische Systeme“ bezeichnet werden. Zusammenfassend kann auch 

festgehalten werden, dass für klassische Systeme benötigte Assets im Regelfall von Akteuren zur 

Verfügung gestellt werden, die vom Anbieter Produktvertrieb dazu beauftragt wurden, während bei 

neuartigen Systemen zumindest ein Asset vom Nachfrager zur Verfügung gestellt wird. 

Die nachfolgende Tabelle 10 enthält typische Vertriebssysteme für die Interaktion mit dem Nachfrager 

im Bereich des ÖPNV. Die Klammern hinter den jeweiligen Vertriebssystemen geben an, ob ein 

Vertriebssystem für die Vertriebsfunktion Information (I) oder Abgabe Leistungsversprechen (L) oder 

beide Vertriebsfunktionen (I+L) eingesetzt werden kann. 

 Klassisches Vertriebssystem Neuartiges Vertriebssystem 

Selbstbedientes 
Vertriebssystem 

 Automat (I+L) 

 Statischer Aushang / dynamische 
Anzeige (I)

529
 

 Website / Smartphone (I+L) 

 eTicket (L) 

Personalbedientes 
Vertriebssystem 

 Fahrer / Schaffner (I+L) 

 Nachfragerzentrum (I+L) 

 Verkaufsstelle inkl. Kiosk etc. (L) 

 Telefon-Beratungszentrum / 
Call-Center (I+L) 

Tabelle 10: Beispielhafte Vertriebssysteme zur Interaktion mit dem Nachfrager für 

die Vertriebsfunktionen Information und Abgabe Leistungsversprechen im ÖPNV
530

 

Im Bereich der Vertriebsfunktion Abgabe Leistungsversprechen sei noch einmal darauf hingewiesen, 

dass nicht zwangsläufig alle Produkte über alle Vertriebssysteme erhältlich sein müssen.
531

 Die im 

Folgenden vorgestellten Vertriebssysteme fokussieren in der Regel auf den Vertrieb von Produkten, 

                                                      

528
 Wobei der Umfang der an einem Automaten durchführbaren Interaktionen bei einer Verbindung mit einem 

zentralen Knoten weiter zunehmen kann. 
529

 Wird ein Display in einem Fahrzeug des Mobilitätsanbieters mit Informationen bereitgehalten, nimmt der 
jeweilige Akteur entsprechend die Rolle „Information über und Verkauf von Produkten“ hinsichtlich der Information 
für den Nachfrager wahr. Vgl. hierzu bspw. GEHRKE / KAISER / KUNDEL (2014). 
530

 Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an KUMMER (2006, S. 323). Die genannten technischen Systeme 
werden bspw. genannt in BOLTZE (1999, S. 2), KUMMER (2006, S. 324-326), MAYAS ET AL. (2014, S. 17), SCHOLZ 
(2011, S. 309), STRATEGIEKOMMISSION FÜR EINEN LEISTUNGSFÄHIGEN ÖPNV/SPNV IN SACHSEN (2017, S. 37), 
VORGANG (2013, S. 33) und VO (EG) 1371 (2007, Art. 9 Abs. 2). 
531

 Siehe diesbezüglich auch den Koordinationsbereich zwischen den Rollen „Definition von Produkten und 
Entgelten“ sowie „Information über und Verkauf von Produkten“ in Abschnitt 4.1.1.2. 



Kapitel 5: Abstrakte Untersuchungen technischer Systeme des Vertriebs von Mobilitätsangeboten  

mit Bezug zu ÖPNV und Carsharing 

 

 

 

Seite 133 

welche für Gelegenheitsfahrten eingesetzt werden, deren räumliche und zeitliche Parameter also recht 

eng definiert sind. Diese werden im ÖPNV auch zusammen als Bartarif bezeichnet. Produkte mit sehr 

offenen zeitlichen Parametern, wie bspw. die unbegrenzte Inanspruchnahme von Leistungen für einen 

Monat oder ein Jahr,
532

 umfassen häufig auch noch den Versand von Briefen und werden im ÖPNV 

zusammen als Zeittarif bezeichnet. Aus Sicherheitsaspekten werden diese Produkte seltener über die 

genannten Vertriebssysteme (mit Ausnahme des Nachfragerzentrums) vertrieben.
533

  

Zum Vergleich: Im ÖPNV wurden 2008 insgesamt 68 % der Fahrten mit Zeitkarten von 21 % der 

Personen durchgeführt. Nur 26 % der Wege wurden mit Produkten für einzelne Fahrten durchgeführt. 

Die Bedeutung der Vertriebssysteme für Gelegenheitsfahrten ist jedoch nicht zu verachten, da hier ein 

deutlich größerer Kreis von Nachfragern (74 % der Personen) angesprochen wird.
534

 Zusätzlich ist bei 

Zeitkarten im Falle einer entsprechenden Nutzung das tatsächlich entrichtete Entgelt je Fahrt 

geringer.
535

 Auch für die in Kapitel 6 folgende Analyse des gemeinsamen Erwerbs von Produkten über 

einen Nachfragerkontaktpunkt ist dies insbesondere für Gelegenheitsfahrten von Bedeutung, da die 

Relevanz des gemeinsamen Erwerbs von Zeitkarten für verschiedene Mobilitätsanbieter durch den 

Nachfrager deutlich geringer sein dürfte.
536

 

5.1.2 Die Vertriebsfunktion Information: Informieren des Nachfragers über 
Nutzungsoptionen sowie Produkte und Entgelte 

Wie in Abschnitt 3.3.3 bereits dargestellt, werden dem Nachfrager bzgl. des Mobilitätsangebots selbst, 

sowie bzgl. der verschiedenen Produkte und zugehöriger Entgelte Informationen zur Verfügung 

gestellt, damit sich dieser über die zur Verfügung stehenden Möglichkeiten für die Durchführung einer 

Ortsveränderung informieren kann.
537

 Gerade bei ortsunkundigen Nachfragern stellt dies den ersten 

Schritt bei der Inanspruchnahme eines Mobilitätsangebots dar.
538

 Hierbei erfolgt die Abgabe der 

Information an den Nachfrager in der Regel ohne monetäre Gegenleistung.
539

 

Die in diesem Abschnitt beschriebene Vertriebsfunktion Information befasst sich ausschließlich mit der 

Zurverfügungstellung von Informationen für den Nachfrager und berücksichtigt dabei insbesondere 

Information mit Bezug zu Ortsveränderungen. Die unterschiedlichen Eigenschaften von Informationen 

bzgl. Mobilitätsangeboten werden zunächst in Abschnitt 5.1.2.1 systematisiert. Anschließend wird in 

Abschnitt 5.1.2.2 der Prozess der Zurverfügungstellung von Information für den Nachfrager 

entsprechend der Eigenschaften und der benötigten Datengrundlage sowie erforderlicher Assets 

dargestellt. 

                                                      

532
 Vgl. GERLAND / MEETZ (1980, S. 72). 

533
 Vgl. ACKERMANN (2016b, S. 318), BITZER ET AL. (2014, S. 10), NOÉ ET AL. (2014, S. 12) bzw. RMS (2015, S. 48) 

sowie die Ausführungen in Abschnitt 5.3.1.2. 
534

 Vgl. INFAS / DLR (2010, S. 73). In der Quelle ist zusätzlich die Kategorie „anderes“ angegeben, welche nicht 
weiter erläutert wird. Hieraus ergibt sich die Differenz der Summe der genannten Zahlen zu 100 %. 
535

 Vgl. HAASE (2004, S. 10). 
536

 Vgl. HARTWIG ET AL. (2016, S. 16) sowie RINGAT / PUZICHA (2017, S. 7).  
537

 Vgl. ACKERMANN (2016b, S. 403). 
538

 Vgl. BITZER ET AL. (2014, S. 3). 
539

 Vgl. DÖLGER ET AL. (2015, S. 40). 
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5.1.2.1 Systematisierung der Vertriebsfunktion Information 

Die dem Nachfrager zur Verfügung gestellten Informationen können sich bzgl. verschiedener 

Merkmale und damit in den Anforderungen an die Vertriebssysteme unterscheiden
540

:  

 Transaktionsunspezifische und transaktionsspezifische Informationen 

 Erforderliche Informationen in Abhängigkeit der Eigenschaften des Mobilitätsangebots  

 Statische und dynamische Informationen 

 Nachfragerabhängige bzw. individuelle und nachfragerunabhängige bzw. kollektive 

Information 

 Informationszeitpunkte 

 Informationen bzgl. verschiedener Mobilitätsanbieter 

Die Merkmale werden im Folgenden kurz dargestellt. Hierbei wird an den geeigneten Stellen auch auf 

den jeweiligen Ort des Vorliegens von Daten eingegangen und ggf. Anforderungen an 

Vertriebssysteme oder Verbindungen zwischen diesen formuliert. 

TRANSAKTIONSUNSPEZIFISCHE UND TRANSAKTIONSSPEZIFISCHE INFORMATIONEN 

Wie in Abschnitt 3.3.3 bereits erwähnt, handelt es sich bei der transaktionsunspezifischen Information 

hauptsächlich um Informationen bzgl. eines Mobilitätsanbieters und seines Angebots ohne eine 

bestimmte Transaktion als Grundlage für die Suche nach Informationen.
541

 Da ausschließlich 

Informationen für den Nachfrager angeboten werden, ohne dass der Nachfrager seinerseits Daten 

angeben muss, kann dies auch als Einwegkommunikation bezeichnet werden.
542

 

Transaktionsspezifische Informationen erfordern einen konkreten Wunsch bzgl. der Ortsveränderung 

eines Nachfragers, um geeignete Transaktionsoptionen identifizieren zu können.
543

 Auch hierfür 

können Systeme ausgestattet mit einer Einwegkommunikation ausreichend sein wie bspw. der 

Aushangfahrplan im ÖPNV. Für den Nachfrager sind hierbei aber Systeme, die eine Interaktion 

ermöglichen in der Regel komfortabler, da die Suche nach einer geeigneten Transaktionsoption nicht 

vom Nachfrager übernommen werden muss.
544

 Im weiteren Verlauf dieses Abschnitts wird 

ausschließlich auf transaktionsspezifische Informationen eingegangen. Hierzu gehören unter anderem 

auch Informationen zu Verbindungen, Produkten, Entgelten etc. 

ERFORDERLICHE INFORMATIONEN IN ABHÄNGIGKEIT DER EIGENSCHAFTEN DES MOBILITÄTSANGEBOTS 

Anforderungen an transaktionsspezifische Informationen können nach Typen von Mobilitätsangeboten 

unterschieden werden. So umfassen Informationen für Assets regelmäßig nur Standorte und 

                                                      

540
 Vgl. für eine ähnliche Unterteilung ACKERMANN (2016b, S. 415). 

541
 In den Bereich der transaktionsunspezifischen Informationen fallen ebenfalls weitere Aufgaben wie bspw. 

Werbung, welche im Verlauf dieser Arbeit jedoch nicht berücksichtigt werden. 
542

 Vgl. BOLTZE (1999, S. 2). 
543

 Jedoch sind auch für diesen Zweck transaktionsunspezifische Informationen erforderlich. So muss der 
Nachfrager wissen mit welchen Mobilitätsanbietern interagiert werden muss, um konkrete Optionen für eine 
Ortsveränderung zu erhalten. 
544

 Dies wird von BOLTZE auch als Zweiwegkommunikation bezeichnet. Vgl. BOLTZE (1999, S. 2). 
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Informationen bzgl. der Eigenschaften und Qualitäten der Assets, während im Bereich der Prozesse 

zusätzlich Informationen über mögliche abzubildende Verkehrsketten erforderlich sind, wie bspw. 

Abfahrtszeiten und Fahrtdauer.
545

 Das Angebot passender transaktionsspezifischer Informationen für 

einzelne Nachfrager im Bereich der Prozesse ist entsprechend komplex, da eine gewisse Form von 

Beratung hinsichtlich potentieller Wegalternativen erforderlich ist.
546

 In einigen Fällen sind ebenfalls 

Zugangsvoraussetzungen zu nennen.  

Für einen Vergleich von Ortsveränderungen mittels verschiedener Mobilitätsangebote können jedoch 

auch im Bereich der Assets zusätzliche Informationen erforderlich sein. Bspw. wird für den Vergleich 

von Carsharing und ÖPNV-Angeboten Kartenmaterial mit zugehörigem Routenplaner benötigt, um für 

das Carsharing die voraussichtliche Dauer bzw. Distanz für eine bestimmte Ortsveränderung und 

damit die geschätzten Kosten berechnen und angeben zu können.
547

 Die entsprechende 

Datengrundlage für eine solche Berechnung dürfte durch einen Anbieter Produktvertrieb nur schwer 

selbst aufzubauen sein, sodass diese mittels einer Auftragsbeziehung akquiriert werden dürfte. Die 

Entwicklung eines zugehörigen Algorithmus kann unter Umständen auch als Eigenleistung erfolgen. 

Die Datengrundlage bzgl. der Mobilitätsangebote dürfte in der Regel beim Mobilitätsanbieter vorliegen, 

muss aber vom Anbieter Produktvertrieb an den Nachfrager abgegeben werden. Da der 

Produktdefinierende den Anbieter Produktvertrieb beauftragt, ist er für eine entsprechende 

Versorgung des Vertriebssystems mit Daten verantwortlich und muss eine entsprechende technische 

Lösung entweder selbst bereithalten oder den Anbieter Produktvertrieb mit einem Abruf der Daten 

vom Mobilitätsanbieter beauftragen. 

Je nach Ausgestaltung können diese Daten hierbei entweder beim jeweiligen Mobilitätsanbieter 

vorgehalten und für den Informationsprozess abgerufen werden oder sie werden alternativ in einer 

Datenbank im Verantwortungsbereich des Anbieters Produktvertrieb vorgehalten und in bestimmten 

Abständen aktualisiert. Diese dezentrale Art der Datenhaltung dürfte einen schnelleren 

Informationsprozess für den Nachfrager ermöglichen. Allerdings ist die Qualität der Daten 

insbesondere bei Daten hinsichtlich der aktuellen Situation geringer, als wenn diese vom 

Mobilitätsanbieter abgerufen werden würden.
548

 

Neben den Informationen bzgl. der Leistungen der Mobilitätsanbieter sind aber ebenso Informationen 

bzgl. der für einzelne Leistungen verfügbaren Produkte und Entgelte erforderlich. Die dafür 

erforderlichen Daten liegen beim Produktdefinierenden und werden im Rahmen der 

Auftragsbeziehung an den Anbieter Produktvertrieb abgegeben. 

Im weiteren Verlauf des Abschnitts wird insbesondere auf die Information im Rahmen des ÖPNV also 

bzgl. Mobilitätsangeboten in Form von Prozessen eingegangen. 

  

                                                      

545
 Vgl. PETERS (1985, S. 170). 

546
 Vgl. BOLTZE (1999, S. 3) und MEFFERT / PERREY / SCHNEIDER (2000, S. 42-43). 

547
 Vgl. ANSORGE (2010, S. 44). 

548
 Vgl. GENNARO / GRUMBKOW (2015). 
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STATISCHE UND DYNAMISCHE INFORMATIONEN 

Im Bereich der Mobilitätsangebote, die Verkehrsprozesskapazitäten anbieten, können Informationen 

sich auf einen Planfall beziehen (sogenannte Soll-Daten / statische Informationen) oder die aktuelle 

Situation unter Berücksichtigung der Verkehrslage widerspiegeln (sogenannte Ist-Daten / Echtzeit-

Daten / dynamische Informationen).
549

 Innere und äußere Faktoren können dazu führen, dass vom 

eigentlichen Fahrplan abgewichen wird und Verspätungen auftreten.  

Diese Daten liegen wie bereits erwähnt beim Mobilitätsanbieter vor. Für den Bereich der dynamischen 

Informationen kann es sein, dass die entsprechenden Daten nicht zur Verfügung gestellt werden 

können, da sie nicht existieren. Zu ihrer Zurverfügungstellung sind nämlich entsprechende technische 

Systeme im Bereich des Betriebs von Mobilitätsangeboten erforderlich, die ein Abweichen der 

jeweiligen Position vom Planfall ermitteln und eine Prognose hinsichtlich der zugehörigen 

Auswirkungen abgeben können.
550

  

Während die Weitergabe von Informationen hinsichtlich des Planfalles an den Anbieter 

Produktvertrieb recht einfach und zeitlich wohl definiert jeweils bei Änderungen erfolgen kann, 

erfordert die dynamische Information des Nachfragers auch eine dauerhafte Verbindung zwischen den 

technischen Systemen im Verantwortungsbereich der Anbieter Produktvertrieb und Mobilitätsanbieter 

und ggf. den für diesen tätigen Leistungserstellern.
551

 

INDIVIDUELLE UND KOLLEKTIVE INFORMATION 

Statische und dynamische Informationen können von Seiten der Mobilitätsanbieter gezielt für einzelne 

Nachfrager zur Verfügung gestellt werden oder Informationen für die Gruppe aller Nachfrager 

angeboten werden.
552

 Das Auffinden der für ihn relevanten Informationen wird im letzteren Fall durch 

den Nachfrager selbst vorgenommen.  

Im Bereich der statischen, kollektiven Information sei der Aushangfahrplan als Beispiel genannt,
553

 

während es sich bei einer dynamischen, kollektiven Information bspw. um Displays an Bahnsteigen 

handeln kann. Bei der Information von Nachfragern über soziale Netzwerke handelt es sich ebenfalls 

um eine kollektive Information.
554

 Hier werden im Regelfall jedoch keine transaktionsspezifischen 

Informationen, sondern allgemeine Störungen wie bspw. bei Unwettern bekannt gegeben. 

                                                      

549
 Vgl. ACKERMANN (2016b, S. 416) und BOLTZE (1999, S. 1). Entsprechende Informationen sind bei der 

Zurverfügungstellung von Assets nicht erforderlich. 
550

 Vgl. DAUBERTSHÄUSER ET AL. (2013b, S. 56) und BOLTZE (1999, S. 1). 
551

 Gleiches gilt übrigens auch dann, wenn die Berechnung auf Basis von Plandaten mithilfe eines Algorithmus 
und technischen Systems im Verantwortungsbereich des Mobilitätsanbieters erfolgt. 
552

 Vgl. BOLTZE (1999, S. 1). 
553

 Vgl. VIERGUTZ (2017, S. 72). 
554

 Vgl. bspw. PFEFFER ET AL. (2017), RINGAT / PUZICHA / HALLER (2016, S. 66) sowie STEGEMANN ET AL. (2015, S. 
52) für Forschungsergebnisse im Bereich von Mobilitätsinformationen über soziale Netzwerke. 
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Die statische, individuelle Information kann in Form von Taschenfahrplänen oder Smartphone 

Applikationen ohne dynamische Informationen erfolgen. Die dynamische individuelle Information kann 

mittels Smartphone mit Internetverbindung realisiert werden.
555

 

INFORMATIONSZEITPUNKTE 

Für den Nachfrager sind Informationen zu unterschiedlichen Zeitpunkten relevant.
556

 Bisher wurde der 

Fokus auf Informationen vor Beginn der Ortsveränderung gelegt. Es ist aber durchaus auch möglich, 

dass der Nachfrager während seiner Ortsveränderung Informationen benötigt.
557

 Diese kann auf zwei 

Arten erfolgen. Einerseits kann die Information dem Nachfrager auf dessen Anfrage hin übermittelt 

werden.
558

 In diesem Fall unterscheidet sich die Information nicht grundlegend von der Information vor 

Fahrtbeginn. Andererseits gibt es auch die Möglichkeit dem Nachfrager aufgrund einer bestimmten 

eingetretenen Situation Informationen zu übermitteln.
559

  

Dies dürfte insbesondere im Rahmen von Prozessen oder komplexeren Verkehrsketten erforderlich 

sein bzw. zumindest einen Nutzen für den Nachfrager darstellen und zwar insbesondere dann, wenn 

einzelne Kettenglieder aufgrund bestimmter eingetretener Situationen nicht den Erwartungen oder den 

Daten des Planfalles entsprechen. Dies tritt bspw. bei Störungen auf.
560

 

Die Information der Nachfrager diesbezüglich kann an bestimmten Orten erfolgen. Bspw. durch 

Lautsprecherdurchsagen am Bahnsteig im Bereich des SPNV. Hierbei werden die relevanten 

Nachfrager aufgrund ihrer jeweiligen Position ausgewählt. Es besteht allerdings auch die Möglichkeit 

diese Informationen dem Nachfrager direkt per Email, SMS oder Push-Nachricht auf sein Smartphone 

zu übermitteln.
561

 Hierfür sind entsprechende Daten des Nachfragers erforderlich. Dies geschieht im 

Regelfall auf Basis eines erworbenen Produktes. Neuere Systeme mit Assistenzfunktion können auch 

aus dem Verhalten des Nachfragers lernen bzw. weitere Datenquellen nutzen und so bei Störungen 

für geplante oder routinemäßige Ortsveränderungen entsprechende Benachrichtigungen für den 

Nachfrager anzeigen.
562

  

INFORMATIONEN BZGL. VERSCHIEDENER MOBILITÄTSANBIETER 

Bei dieser Darstellung sind zunächst nur Informationen berücksichtigt worden, die ein einzelner 

Mobilitätsanbieter typischerweise seinen Nachfragern zur Verfügung stellen würde. Hier kann also 

zusätzlich unterschieden werden in Nachfragerkontaktpunkte, die Informationen bzgl. einzelner oder 

mehrerer Mobilitätsanbieter zur Verfügung stellen. Bei der Zurverfügungstellung von Informationen für 

mehrere Mobilitätsanbieter kann weiter differenziert werden in die parallele Darstellung verschiedener 

                                                      

555
 Vgl. HILGERT ET AL. (2017, S. 39). 

556
 Vgl. EUROPÄISCHE KOMMISSION (2014, S. 2). 

557
 Vgl. ANSORGE (2010, S. 22). 

558
 Vgl. VIERGUTZ (2017, S. 71). 

559
 Vgl. GOOßES (2011, S. 7) bzw. KRIESEL / STANDKE (2017, S. 26). 

560
 Vgl. bspw. ACKERMANN (2016b, S. 418). 

561
 Vgl. bspw. DAUBERTSHÄUSER ET AL. (2013b, S. 58), RMS (2015, S. 28) sowie VIERGUTZ (2017, S. 72). 

562
 So erkennt bspw. Google-Now typische Bewegungsmuster des Nachfragers (ggf. auch basierend auf 

Kalendereinträgen) und schlägt ggf. erforderliche alternative Verkehrsketten vor. 
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Optionen für die gewünschte Ortsveränderung unter Nutzung nur eines Typs von Mobilitätsangebot 

(Anwendungsfall i – multimodal) sowie die Verknüpfung verschiedener Mobilitätsangebote zu 

Information bzgl. komplexer Verkehrsketten (Anwendungsfall ii – intermodal).
563

 Für die Umsetzung 

sind jedoch Akteure der Rolle „Vertragliche Bündelung von Beziehungen“ erforderlich, sodass auf 

diese Aspekte erst in Kapitel 6 eingegangen wird. Auf einzelne technische Aspekte und Probleme wird 

bereits in Abschnitt 5.4.2 eingegangen. 

ZUSAMMENFASSUNG SOWIE ANNAHMEN UND WEITERES VORGEHEN IM VERLAUF DER ARBEIT 

Am Ende des Informationsprozesses stehen dem Nachfrager Informationen bzgl. potentieller 

Verkehrsketten und deren Eigenschaften sowie ggf. Verfügbarkeiten von Kapazitäten für seine 

gewünschte Ortsveränderung zur Verfügung. Ggf. sind diese bereits um die für diese Verkehrskette 

geeigneten Produkte und die zugehörigen Entgelte ergänzt. 

Für den weiteren Verlauf werden die folgenden Annahmen getroffen: 

 Ein Mobilitätsanbieter besitzt die für Nachfrager erforderlichen Informationen bzgl. der von ihm 

angebotenen Mobilitätsleistungen.  

 Anbieter besitzen ein Interesse daran, den Nachfrager über die eigenen Angebote zu 

informieren. 

 Die dynamische, individuelle Information über komplexe Verkehrsketten wird als 

anspruchsvollste Variante der Information betrachtet und angenommen, dass alle anderen 

Formen der Information aus Teilaspekten der Daten der dynamischen, individuellen 

Information erfolgen können. So müssen bspw. für die individuelle Information auch 

Informationen vorliegen, die für eine kollektive Information genutzt werden können. Im 

weiteren Verlauf der Arbeit erfolgt entsprechend die Darstellung anhand der dynamischen, 

individuellen Information. 

 Die grundlegenden Informationen bzgl. des Angebots und der Produkte eines 

Mobilitätsangebots sind durch den Anbieter Produktvertrieb nicht veränderlich. Lediglich die 

Darstellung und die Kombination von Daten verschiedener Mobilitätsanbieter können 

angepasst werden. Hierbei können durch unterschiedliche Anbieter Produktvertrieb mit 

verschiedenen Nachfragerkontaktpunkten dem Nachfrager verschiedenartige Darstellungen 

der Information angeboten werden. Der Nachfrager seinerseits bestimmt dann, welchen 

Nachfragerkontaktpunkt zugehörig zu welchem Vertriebssystem im Verantwortungsbereich 

welches Anbieters Produktvertrieb er gerne nutzen möchte. 

5.1.2.2 Erforderliche Assets der Vertriebsfunktion Information 

Zur Ermittlung der erforderlichen Assets wird der Prozess der Information des Nachfragers 

beschrieben: Im ersten Schritt des Informationsprozesses muss der konkrete Bedarf an 

Ortsveränderung von Nachfragern erhoben werden. Dafür ist eine Interaktion mit dem Nachfrager 

erforderlich und somit ein entsprechend ausgestattetes Asset. Neben der Aufnahme bzgl. Daten zur 

                                                      

563
 Siehe diesbezüglich auch Abschnitt 3.4. 
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gewünschten Ortsveränderung wie bspw. Start, Ziel, zeitliche Restriktionen etc. können auch 

Informationen bzgl. des Nachfragers erhoben werden, um Präferenzen und Eigenschaften zu 

erheben, die bspw. für eine Eingruppierung bei einer Entgeltdifferenzierung erforderlich sein können. 

Die erhobenen Daten bzgl. der gewünschten Ortsveränderung müssen dann an einen Ort übermittelt 

werden, an dem ebenfalls die Daten bzgl. der Leistungen des Mobilitätsangebots und ggf. weitere 

Daten vorliegen. Hier können dann im Rahmen einer Datenverarbeitung unter Zuhilfenahme eines 

Algorithmus geeignete Verkehrsketten für die gewünschte Ortsveränderung des Nachfragers ermittelt 

werden.  

Die gefundenen potentiellen Verkehrsketten müssen für den Nachfrager dargestellt werden. Auch 

hierfür ist ein geeignetes Asset erforderlich.  

Entsprechend der vorgenommenen Prozessbeschreibung sind potentiell die folgenden Assets für den 

Prozess der Information erforderlich: 

 Asset zur Erhebung der gewünschten Ortsveränderung 

 Infrastruktur zur Übermittlung der Daten (Datenübermittlung) 

 Datenverarbeitung inklusive eines Algorithmus zur Ermittlung geeigneter Verkehrsketten mit 

Zugriff auf die Daten der Mobilitätsanbieter (als Input) 

 Asset zur Darstellung der geeigneten Verkehrsketten für die gewünschte Ortsveränderung 

Die Datenerhebung und die Darstellung der geeigneten Verkehrsketten werden im Sinne der 

Zweiwegkommunikation in der Regel mit demselben Asset bspw. einem Smartphone durchgeführt 

werden. Prinzipiell besteht die Möglichkeit die erforderlichen (Roh-)Daten für die Berechnung ebenfalls 

auf dem Asset für Erhebung und Darstellung zu speichern. In diesem Falle wären jedoch dynamische 

Informationen nicht mehr möglich, sodass auf diese Besonderheit nicht weiter eingegangen wird. Die 

unterschiedlichen Assets zur Erfüllung der dargestellten Aufgaben werden in Abschnitt 5.2 

beschrieben. 

5.1.3 Die Vertriebsfunktionsgruppe Umsetzung: Vereinbarung und 
Durchführung der Transaktion  

Den Vertriebsfunktionen der Gruppe Umsetzung kommt die Aufgabe zu, die Transaktion zwischen 

Nachfrager und Produktdefinierenden mittels der Anbieter Produktvertrieb zu ermöglichen. Hierbei 

sind Vertriebssysteme erforderlich, die … 

 … den Nachfragern die Nutzung des Mobilitätsangebots grundlegend ermöglichen, wenn sie 

eine Gegenleistung entrichtet haben oder sich zur Entrichtung einer Gegenleistung 

verpflichtet haben (Vertriebsfunktion Abgabe Leistungsversprechen, Abschnitt 5.1.3.1), 

 … den Nachfragern die Entrichtung der Gegenleistung ermöglichen (Vertriebsfunktion 

Abrechnung, Abschnitt 5.1.3.2), 

 … Nachfrager identifizieren, die eine Mobilitätsleistung unberechtigt in Anspruch nehmen und 

diese einer Sanktionierung zuführen (Vertriebsfunktion Statusprüfung, Abschnitt 5.1.3.3). 
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VORGELAGERTER ÜBERBLICK ÜBER ALLGEMEINE ZUSAMMENHÄNGE IM BEREICH DER GRUPPE DER 

VERTRIEBSFUNKTIONEN DER UMSETZUNG 

Die im Nachfolgenden dargestellten Aspekte sind in Verbindung mit der Darstellung der zugehörigen 

Vertriebssysteme recht komplex. Daher werden hier zunächst die grundlegenden Zusammenhänge 

vorgelagert dargestellt. Eine detailliertere Beschreibung folgt in den nachgelagerten Abschnitten. 

Wie in Abschnitt 3.3.3 dargestellt, sind bei der Vertriebsfunktionsgruppe Umsetzung die folgenden 

Aspekte relevant: 

 Die Abgabe des Leistungsversprechens an den Nachfrager 

 Die Entrichtung einer Gegenleistung durch den Nachfrager 

 Die Nutzung der zulässigen bzw. erworbenen Leistung durch den Nachfrager 

Für den Produktdefinierenden ist hierbei insbesondere von Bedeutung, ob der Nachfrager eine 

Berechtigung für die Nutzung einer bestimmten Leistung besitzt. Der Nachweis dieser Berechtigung 

wird in dieser Arbeit als Nutzungsberechtigung bezeichnet. Diese wird im Rahmen der 

Vertriebsfunktion Statusprüfung überprüft. Die hier gegebene Einführung wird in Abbildung 16 

zusammengefasst. 

 

Abbildung 16: Darstellung der grundlegenden Aspekte der 

(Unter-)Vertriebsfunktionen bei Untersuchung alternativer technischer Systeme
564
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Damit der Nachfrager über eine Nutzungsberechtigung verfügt, müssen zuvor bestimmte Schritte 

durchgeführt werden: 

 Einerseits besteht die Option, dass ein Nachfrager im Rahmen der Untervertriebsfunktion 

Buchung sich für ein bestimmtes Produkt entscheidet und dieses dann am 

Nachfragerkontaktpunkt im Verantwortungsbereich eines Anbieters Produktvertrieb erwirbt. 

Ein erworbenes Produkt stellt jedoch per se keine Nutzungsberechtigung dar. Je nach 

Gestaltung des Produktes können theoretisch unterschiedliche Leistungskombinationen mit 

einem Produkt durchgeführt werden, das Produkt erlaubt in der Regel aber nur die Nutzung 

einer einzelnen Leistungskombination. In diesem Fall muss der Nachfrager die gewünschte 

Leistungskombination angeben. Hierbei handelt es sich um den Schritt der 

Untervertriebsfunktion Validierung. Erst nach der Festlegung auf eine bestimmte 

Leistungskombination liegt eine Nutzungsberechtigung vor. Das Produkt wurde in eine 

Nutzungsberechtigung umgewandelt.
565

  

 Andererseits besteht die Option, dass ein Nachfrager sich nicht vor Inanspruchnahme einer 

Leistung für ein bestimmtes Produkt entscheiden muss. In diesem Fall muss er zur 

Sicherstellung der Erbringung der Gegenleistung zunächst eine Registrierung bei einem 

Anbieter Produktvertrieb vornehmen. Dieser stattet den Nachfrager mit einem Vorprodukt 

bspw. in Form eines Rahmenvertrags aus. Auch dieses Vorprodukt stellt noch keine 

Nutzungsberechtigung dar. Damit dem Nachfrager nach Abschluss der 

Leistungsinanspruchnahme ein bestimmtes Produkt in Rechnung gestellt werden kann, 

müssen die in Anspruch genommenen Leistungen erfasst werden. Dazu werden 

Vertriebssysteme eingesetzt, denen der Nachfrager Anfang und Ende der 

Leistungsinanspruchnahme signalisieren muss. Beides ist eng verknüpft und erfolgt durch die 

Untervertriebsfunktion Aktivierung. Signalisiert der Nachfrager dem Anbieter Produktvertrieb 

den Beginn der Inanspruchnahme einer Leistung, wird das Vorprodukt in eine 

Nutzungsberechtigung umgewandelt und der Nachfrager bei der Inanspruchnahme dieser 

Leistung erfasst. Mit Signalisierung des Endes der Inanspruchnahme wird die Erfassung 

gestoppt und die Nutzungsberechtigung wieder in das Vorprodukt umgewandelt. Durch die 

Erfassung kann das zur in Anspruch genommenen Leistung passende Produkt ermittelt 

werden und dem Nachfrager in Rechnung gestellt werden. 

Beide Optionen haben gemein, dass ein Produkt bzw. Vorprodukt zunächst in eine 

Nutzungsberechtigung umgewandelt werden muss und diese Nutzungsberechtigung wie eingangs 

erwähnt im Rahmen der Statusprüfung überprüfbar sein muss. Die für die einzelnen Prozessschritte 

benötigten Assets müssen also über Schnittstellen miteinander verbunden sein. Hierfür wird durch die 

Buchung bzw. Registrierung fixiert, dass ein bestimmter Nachfrager ein (Vor-)Produkt besitzt. Diese 

Fixierung erfolgt mithilfe eines abstrakt als Speicherasset bezeichneten Assets. Gleichzeitig wird der 

Nachfrager auf unterschiedliche Arten und Weisen mit dem Speicherasset verbunden, sodass 
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 In bestimmten Fällen kann aber bereits durch den Erwerb des Produktes eine Festlegung auf eine bestimmte 

Leistungskombination erfolgen, sodass das Produkt direkt in eine Nutzungsberechtigung umgewandelt wird. 
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Vorprodukt und Produkt eindeutig dem Nachfrager zugeordnet werden können. Bei Durchführung der 

Prozesse Validierung bzw. Aktivierung wird dann gemäß der obenstehenden Beschreibung das  

(Vor-)Produkt in eine Nutzungsberechtigung umgewandelt. Auch die Umwandlung wird auf dem 

Speicherasset festgehalten. Sollte nun ein Prozess der Vertriebsfunktion Statusprüfung durchgeführt 

werden, kann die Nutzungsberechtigung auf dem Speicherasset überprüft werden.  

Die nachfolgenden Abschnitte gehen auf die hier dargestellten Zusammenhänge noch einmal 

detaillierter und in Verbindung mit den zugehörigen Prozessen und Assets ein. 

5.1.3.1 Die Vertriebsfunktion Abgabe Leistungsversprechen: Vereinbarung zur 
Durchführung der Transaktion und resultierender „Transfer“ der 
Berechtigung zur Inanspruchnahme der Leistung  

Für die Vertriebsfunktion Abgabe Leistungsversprechen existieren – verglichen mit den anderen 

Vertriebsfunktionen der Gruppe Umsetzung – die meisten unterschiedlichen Ausgestaltungsoptionen. 

Daher wird zunächst in Abschnitt 5.1.3.1.1 eine grundlegende Unterteilung der 

Ausgestaltungsoptionen vorgenommen, bevor diese in Abschnitt 5.1.3.1.2 und in Abschnitt 5.1.3.1.3 

detaillierter vorgestellt werden. In Abschnitt 5.1.3.1.4 erfolgt ein kurzer Exkurs zu der nicht 

betrachteten Vertriebsfunktion Reservierung. 

5.1.3.1.1 Systematisierung der Vertriebsfunktion Abgabe Leistungsversprechen 

Für die Inanspruchnahme von Leistungen des Mobilitätsanbieters muss der Nachfrager Produkte des 

Produktdefinierenden an einem Nachfragerkontaktpunkt im Verantwortungsbereich eines Anbieters 

Produktvertrieb erwerben.  

Hierbei sind verschiedene Unterscheidungen zu treffen. Eine erste Unterscheidung wird hinsichtlich 

des Zeitpunkts der Ermittlung des verwendeten Produktes und damit der zu entrichtenden 

Gegenleistung vorgenommen. Dieser Zeitpunkt der Ermittlung des Produktes kann vor oder nach der 

Inanspruchnahme von Mobilitätsleistungen liegen.
566

 

 Option 1 - Produktwahl anhand der intendierten Nutzung: Werden die beabsichtigten bzw. 

erwarteten zu nutzenden Mobilitätsleistungen anhand des Ortsveränderungswunsches des 

Nachfragers festgelegt und ein dazu passendes Produkt vor der Inanspruchnahme 

ermittelt,
567

 handelt es sich um eine Produktwahl anhand der intendierten Nutzung des 

Nachfragers.
568

 Abweichungen von der geplanten Verkehrskette können hier zu 

Anpassungsbedarf hinsichtlich des erworbenen Produktes führen.  

 Option 2 - Produktermittlung anhand der tatsächlichen Nutzung: Wird erst nach der erfolgten 

Nutzung durch den Nachfrager ein Produkt ermittelt, steht bereits fest welche 

Mobilitätsleistungen in Anspruch genommen wurden. Es handelt sich also um eine 

Produktermittlung anhand der tatsächlichen Nutzung. Der Nachfrager muss das gewünschte 

                                                      

566
 Vgl. ACKERMANN (2016b, S. 303), FISCHER / JANSSEN (2015, S. 28) sowie VDV-ETS (2016b, S. 7). 

567
 Dies geschieht im Rahmen der Informationsphase. 

568
 Vgl. WIRTZ (2014, S. 9) oder auch SONNHOF (1980, S. 592-593) jedoch unter Verwendung anderer 

Begrifflichkeiten. 
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Produkt nicht vor dem Beginn der Ortsveränderung angeben. Ein Anpassungsbedarf des 

Produktes bei geänderter Planung besteht somit nicht.  

Prinzipiell können sowohl für die Produktwahl anhand der intendierten als auch für die 

Produktermittlung der tatsächlichen Nutzung sämtliche Produkte genutzt werden. Bestimmte Produkte 

eignen sich jedoch besser für die Produktermittlung anhand der tatsächlichen Nutzung.  

Unabhängig von der Wahl oder der Ermittlung des Produktes muss es jedoch der Vertriebsfunktion 

Statusprüfung möglich sein, über die Eigenschaft des Nachfragers als kooperativer oder 

unkooperativer Nachfrager urteilen zu können. Als kooperativer Nachfrager wird hierbei derjenige 

Nachfrager bezeichnet, der sich im Besitz einer gültigen Nutzungsberechtigung befindet. Wann eine 

gültige Nutzungsberechtigung vorliegt, ist abhängig von der gewählten Option der Vertriebsfunktion 

Abgabe Leistungsversprechen. Die Nutzungsberechtigung dokumentiert, dass … 

 … ein Nachfrager ein Leistungsversprechen des Produktdefinierenden besitzt, 

 … die Modalitäten der Gegenleistung vereinbart und die Gegenleistung evtl. bereits erbracht 

wurde, 

 … ggf. ein Nachfrager weitere erforderliche Schritte wie Validierung und Aktivierung 

unternommen hat (siehe dazu die Abschnitte der Optionen 1 und 2). 

Die Nutzungsberechtigung stellt die Schnittstelle der Vertriebsfunktion Abgabe Leistungsversprechen 

zur Vertriebsfunktion Statusprüfung dar. Auch hierzu folgen detailliertere Ausführungen in den 

nachfolgenden Abschnitten. Gemäß der Darstellung handelt es sich um unterschiedliche Aufgaben, 

die in den genannten Optionen im Bereich des Vertriebs durchgeführt werden müssen. Eine 

Unterscheidung dieser beiden Optionen für die Vertriebsfunktion Abgabe Leistungsversprechen erfolgt 

in den Abschnitten 5.1.3.1.2 sowie 5.1.3.1.3.  

5.1.3.1.2 Option 1: Produktwahl anhand der intendierten Nutzung 

Bei der Produktwahl anhand der intendierten Nutzung enthält die Vertriebsfunktion Abgabe 

Leistungsversprechen zwei Bestandteile, welche als Untervertriebsfunktionen bezeichnet werden. Es 

handelt sich hierbei um die „Buchung“ und die „Validierung“. 

 Erfolgt eine Produktwahl anhand der intendierten Nutzung, so muss der Nachfrager das 

gewünschte Produkt festlegen. Dies ist dem Nachfrager entweder bereits bekannt oder er 

kann dieses im Rahmen des Informationsprozesses ermitteln. Dieses Produkt wird dann 

mithilfe von Assets und Prozessen der Untervertriebsfunktion Buchung erworben (Abschnitt 

5.1.3.1.2.1). 

 Je nach Produkttyp sind die potentiell nutzbaren Mobilitätsleistungen sehr vielfältig, es kann 

aber nur eine bestimmte Auswahl mit einem Produkt genutzt werden. Der Nachfrager muss in 

diesem Fall spezifizieren, welche Leistungen er nutzen möchte. Eine gewisse Festlegung 

geschieht im Prozess der Untervertriebsfunktion Validierung (Abschnitt 5.1.3.1.2.2).
569

 

                                                      

569
 Vgl. für den Begriff Validierung GERLAND / MEETZ (1980, S. 72). 
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5.1.3.1.2.1 Die Untervertriebsfunktion Buchung 

Vergleichbar dem Informationsprozess ist es notwendig vom Nachfrager die gewünschten Produkte zu 

ermitteln. Hierfür wird ein Asset zur Interaktion mit dem Nachfrager benötigt. Alternativ kann bei einer 

Verknüpfung von Informations- und Buchungsprozess das gewünschte Produkt als Ergebnis des 

Informationsprozesses als Input für den Buchungsprozess verwendet werden. In jedem Fall ist vom 

Nachfrager anzugeben, in welcher Form er die Gegenleistung erbringen möchte.
570

 Zur genaueren 

Definition der Erbringung der Gegenleistung ist ebenfalls eine Interaktion erforderlich. Sind für 

Produkte Zugangsvoraussetzungen zu erfüllen, müssen diese ggf. überprüft werden. 

Ähnlich dem Informationsprozess sind für den Buchungsprozess zunächst (Roh-)Daten bzgl. des bzw. 

der existenten Produkte vom Produktdefinierenden an den Anbieter Produktvertrieb zu übermitteln. 

Falls vorhanden, sind Einschränkungen bei der Inanspruchnahme insbesondere bzgl. eines 

bestimmten Personenkreises anzugeben.  

Sind diese Daten bzgl. des Nachfragers erhoben und ist das gewünschte Produkt verfügbar, so muss 

von Seiten des Produktdefinierenden dem Nachfrager die Zusicherung der Überlassung von 

Nutzungskapazitäten erfolgen. Da das Produkt nicht physisch übergeben werden kann, wird die 

Transaktion in Form von Daten bzgl. des gebuchten Produktes gespeichert.
571

 Dies geschieht mithilfe 

des bereits angesprochenen Speicherassets. Die verschiedenen Optionen des Speicherassets 

werden in Abschnitt 5.2.3 detaillierter beschrieben. Es kann sich dabei bspw. ganz einfach um einen 

klassischen Papierfahrschein handeln, auf welchem das gebuchte Produkt abgedruckt ist.
572

 Die 

Verknüpfung erfolgt hier über den Besitz des Papierfahrscheins. Der Nachfrager, welcher das Papier 

besitzt, kann das darauf vermerkte Produkt nutzen. Neuere Systeme ermöglichen es aber bspw. die 

Personalausweisnummer als Identifikationsmerkmal zu nutzen und in einem Hintergrundsystem einen 

Datensatz aus Personalausweisnummer und gebuchtem Produkt anzulegen. 

Diesbezüglich ist eine Interaktion mit dem Nachfrager erforderlich bspw. um anschließend die 

erfolgreiche Buchung zu bestätigen. Zusätzlich muss die gewünschte Form der Erbringung der 

Gegenleistung, sowie die Höhe der zu erbringenden Gegenleistung an den Prozess der 

Vertriebsfunktion Abrechnung
573

 übergeben werden.  

Entsprechend der vorgenommenen Beschreibung sind die folgenden Assets für den Prozess der 

Untervertriebsfunktion Buchung erforderlich: 

 Asset zur Erhebung der gewünschten Produkte und der Form der Erbringung der 

Gegenleistung 

                                                      

570
 Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass eine ggf. verfügbare Reservierung von Kapazitäten im Verkehrsmittel 

im Sinne eines Sitzplatzes im Zuge dieses Prozesses ebenfalls erworben werden kann. Dies wird jedoch nicht 
detaillierter betrachtet. Zwar sind Reservierungen im SPNV inzwischen vereinzelt möglich (vgl. hierzu bspw. DB 

REGIO (2017, S. 11)), der Großteil der Kapazitäten in ÖPNV und SPNV kann jedoch nicht reserviert werden. 
571

 Vgl. MALERI (1997, S. 103). 
572

 Vgl. VO (EG) 1371 (2007, Art. 3 Nr. 9). 
573

 Siehe diesbezüglich Abschnitt 5.1.3.2. 
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 Zugehörige Assets zur Datenverarbeitung mit Zugriff auf die Daten der Produktdefinierenden 

(als Input) 

 Infrastruktur zur Übermittlung der Daten (Datenübermittlung) 

 Asset zur Bestätigung der erfolgreich abgeschlossenen Buchung 

 Speicherasset 

 Asset zur Manipulation des Speicherassets 

Die Datenerhebung bzgl. Produkt und die Darstellung der erfolgreich abgeschlossenen Buchung wird 

im Sinne der Zweiwegkommunikation in der Regel mit demselben Asset erfolgen. 

Durch die Buchung wird der Nachfrager mittels des Speicherassets mit einem erworbenen Produkt 

verknüpft. Weiterhin liegen erforderliche Daten als Grundlage für die Abrechnung vor und der 

Nachfrager wird über die erfolgreiche Buchung informiert.
574

 Die erfolgte Buchung kann dann auch 

wieder Eingang in die Vertriebsfunktion Information finden, um Informationen zur Verkehrskette an 

den Nachfrager zu übermitteln, sofern es eine Abweichung vom Planfall der im Rahmen der Buchung 

erworbenen Produkte ergibt. Hierfür muss das Produkt sich jedoch recht genau auf eine bestimmte 

Verkehrskette beziehen. 

5.1.3.1.2.2 Die Untervertriebsfunktion Validierung  

Im Rahmen der Untervertriebsfunktion Validierung werden die erworbenen Produkte in 

Nutzungsberechtigungen umgewandelt. Für die Darstellung der Untervertriebsfunktion Validierung 

müssen zunächst die potentiellen Gestaltungen der Produkte im Bereich der Produktwahl anhand der 

intendierten Nutzung kurz dargestellt werden. Hierbei wird auf die Grundlagen aus Abschnitt 3.3.2.2 

zurückgegriffen. Anschließend wird auf die Aufgaben und die erforderlichen Assets der 

Untervertriebsfunktion Validierung eingegangen. 

BEDEUTUNG DER GESTALTUNGSPARAMETER DES PRODUKTES FÜR DIE UNTERVERTRIEBSFUNKTION 

VALIDIERUNG 

Durch die Wahl der Gestaltungsparameter können unterschiedliche Produkttypen definiert werden: 

 Produkttyp 1 – Produkte, die ausschließlich die Inanspruchnahme einer einzelnen Leistung 

oder Leistungskombination zur Durchführung einer bestimmten Verkehrskette zur 

Ortsveränderung erlauben: Diese Produkte sind hinsichtlich räumlicher, zeitlicher und 

sachlicher Parameter entsprechend sehr genau definiert. Das einfachste Beispiel aus dem 

Bereich des SPFV sind die „Sparpreise“ der Deutschen Bahn AG mit Zugbindung. 

 Produkttyp 2 – Produkte, die eine Vielzahl von Leistungskombinationen und somit eine 

Vielzahl von Verkehrsketten und Ortsveränderungen ermöglichen (klassische Produkte): 

Aufgrund der Vielzahl der potentiell zu realisierenden Ortsveränderungen ist die jeweilige 

                                                      

574
 Die Buchung kann durch die Speicherung von Daten des Nachfragers in einem sogenannten persönlichen 

Konto vereinfacht werden. Hierfür ist im Regelfall ein Vorgang erforderlich, der im Rahmen der Option 2 als 
Untervertriebsfunktion Registrierung bezeichnet werden wird. Hierbei handelt es sich um eine Steigerung des 
Komforts für den jeweiligen Nachfrager. Der Vorgang ist jedoch für die Buchung im Gegensatz zur 
Untervertriebsfunktion Registrierung nicht zwingend erforderlich und wird daher an dieser Stelle vernachlässigt. 
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Nutzung durch den Nachfrager vor Inanspruchnahme des Mobilitätsangebots nicht eindeutig 

definiert. Diese Produkte verfügen in der Regel bzgl. der räumlichen und bzw. oder zeitlichen 

Parameter über gewisse Freiheitsgrade.
575

 Der Nachfrager erhält zunächst ein 

Leistungsversprechen für eine Vielzahl verschiedener Leistungen. Von diesen möglichen 

Leistungen kann in der Regel aber nur eine bestimmte Anzahl an Ausgestaltungen in 

Anspruch genommen werden. Um im Rahmen der Vertriebsfunktion Statusprüfung eine 

Beurteilung vornehmen zu können, ob der Nachfrager sich an die Vorgaben des Produktes 

hält und sich innerhalb des erlaubten Anwendungsbereiches seines Produktes befindet, 

müssen zusätzliche Daten dokumentiert werden.
576

 Hierbei handelt es sich bspw. um ein 

Einzelticket AB des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg. Insgesamt wird der Produkttyp 

häufig im Bereich des ÖPNV eingesetzt. 

 Produkttyp 3 – Produkte, die nur Einzelleistungen beinhalten und zur Durchführung einer 

Ortsveränderung im Regelfall kombiniert werden müssen (kleinteilige Produkte): Hierbei 

handelt es sich meist um Kilometer- oder Minutenprodukte, wie sie bspw. im Carsharing oder 

beim Taxi anzutreffen sind. Auch im ÖPNV finden erste Forschungsprojekte zur Einführung 

entfernungsabhängiger Tarife statt.
577

 Werden diese im Bereich der Produktwahl anhand der 

intendierten Nutzung eingesetzt, fallen die Kombinationen der Einzelleistungen jedoch je nach 

Ausgestaltung wieder in die Produkttypen 1 und 2. Entsprechend werden diese Produkttypen 

an dieser Stelle nicht weiter betrachtet, sind jedoch für die weiteren Untersuchungen im 

Bereich der Produktermittlung anhand der tatsächlichen Nutzung wieder von Bedeutung. 

Während die Untervertriebsfunktion Buchung immer durchzuführen ist, kann die Untervertriebsfunktion 

Validierung mit der Untervertriebsfunktion Buchung zusammenfallen. Dies ist abhängig von dem 

jeweilig zu erwerbenden Produkt und dem Zeitpunkt des Erwerbs: 

 Im Falle des Produkttyps 1 ist die Validierung mit der Buchung bereits abgeschlossen, da im 

Regelfall nur eine Leistung bzw. eine Verkehrskette in Anspruch genommen werden kann. 

Der Nachfrager erhält also mit der Buchung direkt ein in eine Nutzungsberechtigung 

umgewandeltes Produkt, welches mit Hilfe des Speicherassets mit dem Nachfrager verknüpft 

ist. 

 Anders verhält es sich bei Produkttyp 2. Wie beschrieben, wird die tatsächlich in Anspruch 

genommene Leistung erst bei der Nutzung der Mobilitätsangebote durch den Nachfrager 

definiert. Hier ist insbesondere der Zeitpunkt des Erwerbs entscheidend.  

o Fallen Erwerb und Nutzungsbeginn zusammen, kann die Validierung direkt im 

Rahmen der Buchung erfolgen, da Startort und -zeitpunkt bereits definiert sind. Dies 

                                                      

575
 Typischerweise handelt es sich bei den Freiheitsgraden im Bereich des zeitlichen Parameters um die 

Möglichkeit, die Ortsveränderung zu einem beliebigen Zeitpunkt zu beginnen, wobei die zeitliche Gültigkeit nach 
Beginn der Ortsveränderung begrenzt ist. Im Bereich des räumlichen Parameters sind dagegen häufig die Start- 
und Zielpunkte nicht genauer definiert. Nach Beginn der Ortsveränderung an einem bestimmten Startpunkt kann 
die Anzahl der möglichen Zielpunkte aber aufgrund einer Entfernungsbeschränkung reduziert sein. Entsprechend 
ist bei Produkttyp 2 häufig das Festhalten von Startzeitpunkt und -ort erforderlich. 
576

 Vgl. SONNHOF (1980, S. 586). 
577

 Vgl. RINGAT (2017, S. 43). 
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erfolgt bspw. in Berlin beim Erwerb des Produktes in einem Bus beim Fahrer. Hier 

erhält man sofort eine Nutzungsberechtigung. 

o Fallen Erwerb und Nutzungsbeginn im Sinne eines Vorverkaufs auseinander, ist eine 

separate Validierung erforderlich.
578

 Bei der Buchung wird der Erwerb eines 

Produktes dokumentiert und zunächst ein „Anrecht“ auf eine noch undefinierte 

Ortsveränderung gewährt.
579

 Erst nach erfolgter Validierung befindet sich der 

Nachfrager im Besitz einer gültigen Nutzungsberechtigung. Die Validierung umfasst 

hierbei in der Regel Daten über Ort und Zeitpunkt der Validierung, um ggf. 

vorhandene Gültigkeiten des Produktes ermitteln zu können. Erfolgt die Validierung 

des Produktes nicht, so ist im Rahmen der Statusprüfung nicht ersichtlich, ob der 

Gültigkeitsumfang des jeweiligen Produktes bereits überschritten bzw. bereits genutzt 

wurde. Dann handelt es sich um einen unkooperativen Nachfrager. 

Für den Nachfrager besteht die Möglichkeit die Produkte ungenutzt zu lassen und 

keine Leistungen in Anspruch zu nehmen. Inwieweit in diesem Falle eine Erstattung 

der Gegenleistung erfolgt, ist bei der Produktdefinition festzulegen.  

Hier ist bereits ersichtlich, dass die Untervertriebsfunktion Validierung durch eine geeignete 

Gestaltung der Produkte mit der Untervertriebsfunktion Buchung zusammenfallen kann und dann 

ansonsten erforderliche Infrastruktur nicht benötigt wird.
580

 

ERFORDERLICHE ASSETS FÜR DIE VALIDIERUNG 

Für den Beginn des Prozesses der Validierung ist zunächst das Speicherasset mit dem jeweiligen 

gespeicherten Produkt des Nachfragers erforderlich. Das Speicherasset wird mit einem 

entsprechenden Hinweis zum Start der Nutzung versehen. Dadurch erfolgt die Umwandlung in eine 

Nutzungsberechtigung. Es kann sich dabei bspw. um das einfache Aufbringen eines Stempels auf ein 

Papier oder um einen elektronischen Vorgang handeln. 

Nach Abschluss der Validierung enthält das Speicherasset das in eine Nutzungsberechtigung 

umgewandelte Produkt des Nachfragers. Die Interaktion mit dem Nachfrager ist hierbei nicht zwingend 

erforderlich. Der Prozess kann auch automatisch erfolgen.  

Entsprechend der vorgenommenen Beschreibung sind potentiell die folgenden Assets für den Prozess 

der Untervertriebsfunktion Validierung erforderlich: 

 Speicherasset 

 Asset zum Auslesen des Speicherassets 

 Asset zur Manipulation des Speicherassets 

 Infrastruktur zur Übermittlung der Daten (Datenübermittlung) 

                                                      

578
 Vgl. ACKERMANN (2016b, S. 305), GERLAND / MEETZ (1980, S. 71) bzw. SONNHOF (1980, S. 596). 

579
 Vgl. HILKE (1989, S. 24) bzw. SCHOLZ (2011, S. 297). Es erfolgt die Abgabe des Leistungsversprechens. 

580
 Vgl. HAASE (2004, S. 13). 
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Nach der Validierung ist das Produkt in eine Nutzungsberechtigung umgewandelt und dies auf dem 

Speicherasset festgehalten.  

5.1.3.1.3 Option 2: Produktermittlung anhand der tatsächlichen Nutzung 

Bei der Produktermittlung anhand der tatsächlichen Nutzung enthält die Vertriebsfunktion Abgabe 

Leistungsversprechen ebenfalls zwei Bestandteile, welche als Untervertriebsfunktionen bezeichnet 

werden. Es handelt sich hierbei um die „Registrierung“ und „Aktivierung“. 

 Erfolgt eine Produktermittlung anhand der tatsächlichen Nutzung, ist vor dem Beginn eines 

Prozesses zur Ortsveränderung durch den Anbieter Produktvertrieb sicherzustellen, dass 

nach Abschluss des Prozesses zur Ortsveränderung die zugehörige Gegenleistung auch 

entrichtet werden kann. Dies erfolgt im Rahmen der Untervertriebsfunktion „Registrierung“ 

(Abschnitt 5.1.3.1.3.1). Entsprechend besteht hier eine Verbindung zur Vertriebsfunktion 

Abrechnung.  

 Um die tatsächliche Nutzung des Nachfragers ermitteln zu können, ist eine entsprechende 

Angabe der durch den Nachfrager genutzten Leistungen erforderlich. Die in Anspruch 

genommenen Leistungen müssen erfasst werden. Diese Untervertriebsfunktion wird als 

„Aktivierung“ bezeichnet (Abschnitt 5.1.3.1.3.2). 

Im Bereich der Produktwahl anhand der tatsächlichen Nutzung besteht kein direkter Zusammenhang 

zur Vertriebsfunktion Information. So muss der Nachfrager sich zwar vor dem Beginn der 

Ortsveränderung über mögliche Verkehrsketten informieren, hingegen besteht kein Bedarf vor Beginn 

der Verkehrskette ein bestimmtes Produkt zu wählen. Entsprechend sind die Vertriebsfunktionen hier 

deutlich stärker entkoppelt, verglichen mit der Produktwahl anhand der intendierten Nutzung.  

5.1.3.1.3.1 Die Untervertriebsfunktion Registrierung  

Zunächst wird auf die Notwendigkeit und die Ausgestaltungsoptionen der Untervertriebsfunktion 

Registrierung eingegangen, bevor anschließend die erforderlichen Assets dargestellt werden. 

NOTWENDIGKEIT UND AUSGESTALTUNGSOPTIONEN DER REGISTRIERUNG 

Im Rahmen der Produktermittlung anhand der tatsächlichen Nutzung erfolgen die besagte Ermittlung 

des Produktes und somit auch die Abrechnung erst nach dem Abschluss der Verkehrskette. Dadurch 

besteht beim Anbieter Produktvertrieb als Stellvertreter des Produktdefinierenden zunächst 

Unsicherheit, ob der Nachfrager nach Abschluss der Verkehrskette seinen Verpflichtungen 

nachkommt und eine Gegenleistung erbringt. Um diese Unsicherheit zu reduzieren, werden vor der 

Inanspruchnahme der ersten Mobilitätsleistung vom Nachfrager Daten erhoben, die es ermöglichen, 

die Erhebung der Gegenleistung sicherzustellen bzw. zu erleichtern. Dies wird als 

Untervertriebsfunktion Registrierung bezeichnet.
581

  

Eine Registrierung ist hierbei nicht als Mitgliedschaft zu verstehen, sondern ausschließlich als 

Indikator für die Zahlungsfähigkeit. Die Daten des Nachfragers dienen zur Überprüfung dieser 

                                                      

581
 Vgl. ORDON (2007, S. 382). 
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Zahlungsfähigkeit. Dies geschieht in der Regel durch die Hinterlegung einer Zahlungsverbindung 

bspw. im Sinne einer Bankverbindung oder einer Kreditkartennummer beim Anbieter Produktvertrieb. 

Alternativ besteht auch die Möglichkeit eine Registrierung bei einem weiteren Dritten vorzunehmen, 

der gegenüber dem Produktdefinierenden dann den Zahlungsverkehr übernimmt und somit auch das 

Risiko eines Zahlungsausfalles trägt.
582

  

Für eine anonyme Nutzung von Mobilitätsangeboten kann dem Nachfrager allerdings auch die 

Möglichkeit gewährt werden, Guthaben beim Anbieter Produktvertrieb zu hinterlegen, aus dem die in 

Anspruch genommenen Leistungen beglichen werden. Erfolgt eine solche Hinterlegung von Guthaben 

beim Anbieter Produktvertrieb, sind keine weiteren persönlichen Daten des Nachfragers erforderlich 

und die Nutzung erfolgt anonym.
583

 Allerdings muss hier das Guthaben vor der Inanspruchnahme der 

ersten Leistung vorliegen und der Anbieter Produktvertrieb sollte bei Fahrtbeginn sicherstellen, dass 

das vorhandene Guthaben ausreichend ist, um die Ortsveränderung des Nachfragers durchzuführen. 

Dies kann bspw. im Rahmen einer Zugangskontrolle erfolgen, auf die später noch weiter eingegangen 

wird. 

Besteht die Möglichkeit, den Nachfrager anhand von bspw. Personalausweisdaten oder bei 

Mobilitätsangeboten wie der Ladeinfrastruktur anhand von Nummernschildern eindeutig zu 

identifizieren und sofort oder nachträglich zu sanktionieren, ist dies ebenfalls ausreichend, da im 

übertragenen Sinne eine Registrierung bei einer öffentlichen Verwaltung vorliegt. Im weiteren Verlauf 

der Arbeit wird jedoch von einer Registrierung bei einem Anbieter Produktvertrieb ausgegangen.  

Nach der Registrierung muss es dem Nachfrager möglich sein, den Aktivierungsprozess 

durchzuführen und sodann Mobilitätsangebote in Anspruch zu nehmen. Er darf dann bei ggf. 

erfolgenden Statusprüfungen nicht länger als unkooperativer Nachfrager eingeordnet werden. 

Nachfrager werden daher nach erfolgter Registrierung mit einem Vorprodukt verknüpft, welches durch 

die Aktivierung in eine Nutzungsberechtigung umgewandelt werden kann.
584

 Das Vorprodukt stellt die 

grundsätzliche Berechtigung des Nachfragers zum Erhalt einer Nutzungsberechtigung zur Nutzung 

von Mobilitätsangeboten dar, ohne dass der Nachfrager darlegen muss, welche Verkehrskette er 

nutzen möchte. 

Weiterhin sei auf den folgenden Zusammenhang zur Buchung hingewiesen: Grundsätzlich erfolgt die 

Ermittlung des tatsächlich in Anspruch genommenen Produkts des Nachfragers erst nach dem 

Abschluss der Nutzung. Trotzdem besteht die Möglichkeit, dass insbesondere im Bereich mehrteiliger 

Entgelte der Nachfrager eine Wahl treffen muss hinsichtlich leistungsunabhängiger Produkte.
585

 Bspw. 

gibt es im stationsbasierten Carsharing die Möglichkeit, ein monatliches Entgelt im Sinne eines 

                                                      

582
 Letztendlich entspricht dies der Bank, welche die Kreditkarte ausgibt. Für die Übernahme des Risikos eines 

Zahlungsausfalls wird der jeweilige Dritte jedoch eine entsprechende Prämie erwarten. Vgl. hierzu ACKERMANN 
(2016b, S. 313).  
583

 Vgl. BEZANILLA / VOLLMER (2015, S. 61) bzw. VERKEHRSVERBUND RHEIN-RUHR (2014, S. 25). 
584

 Vgl. bzgl. der Umwandlung in eine Nutzungsberechtigung Abschnitt 5.1.3.1.3.2. 
585

 Prinzipiell sind auch beliebige andere Formen der Vorstrukturierung der Inanspruchnahme durch den 
Nachfrager möglich. Auf diese wird jedoch nicht eingegangen. 
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leistungsunabhängigen Produktes zu erwerben und dadurch geringere Entgelte für 

leistungsabhängige Produkte entrichten zu müssen. In gewisser Weise besteht somit auch im Bereich 

der Produktermittlung anhand der tatsächlichen Nutzung die Notwendigkeit einer Produktwahl anhand 

der intendierten Nutzung. Die erwartete Nutzungshäufigkeit kann hier für den Erwerb eines 

leistungsunabhängigen Produktes sprechen. Gleiches geschieht auch im Bereich des ÖPNV, wenn 

die jeweiligen Vertriebssysteme bspw. in der Lage sind, eine BahnCard zu berücksichtigen und diese 

auch Vorteile im Bereich der zuordenbaren Produkte darstellt. Dies war bspw. beim Vertriebssystem 

Touch&Travel der Fall. 

Schlussendlich sei angemerkt, dass die leistungsabhängigen Produkte unabhängig von der 

Registrierung und den ggf. erworbenen leistungsunabhängigen Produkten verändert werden können. 

Die Registrierung bleibt trotzdem bestehen und der Nachfrager muss über die ggf. angepassten 

Produkte und / oder Entgelte informiert werden. 

ERFORDERLICHE ASSETS FÜR DIE REGISTRIERUNG 

Besteht für den Nachfrager die Möglichkeit aus unterschiedlichen Kombinationen von 

leistungsunabhängigen und leistungsabhängigen Produkten zu wählen, müssen analog zur 

Untervertriebsfunktion Buchung die entsprechenden Daten bzgl. Produkten und Entgelten an den 

Anbieter Produktvertrieb übermittelt werden. Auch hier sind Einschränkungen bei der 

Inanspruchnahme insbesondere bzgl. eines bestimmten Personenkreises zu nennen.  

Zur Datenaufnahme vom Nachfrager ist eine Interaktion notwendig. Dafür ist ein entsprechendes 

Asset erforderlich, welches auch eine ggf. erforderliche Produktwahl leistungsunabhängiger Produkte 

unterstützt. Ebenfalls analog zur Untervertriebsfunktion Buchung wird durch den Nachfrager 

festgelegt, in welcher Form die Gegenleistung erbracht werden soll. Sind für Produkte 

Zugangsvoraussetzungen zu erfüllen, müssen diese überprüft werden. Dies gilt insbesondere für das 

Vorliegen einer Fahrerlaubnis im Bereich des Mobilitätsangebots Carsharing. 

Sind diese Daten erhoben, so muss von Seiten des Anbieters Produktvertrieb der Nachfrager mit dem 

Vorprodukt verknüpft werden. Auch hier wird ein Speicherasset verwendet. Die verschiedenen 

technischen Optionen werden detaillierter in Abschnitt 5.2.3 beschrieben werden. An dieser Stelle ist 

eine erneute Interaktion mit dem Anbieter Produktvertrieb erforderlich, um das Speicherasset 

festzulegen und die erfolgreiche Registrierung zu bestätigen. Je nach Ausgestaltung kann die 

gewünschte Form der Erbringung der Gegenleistung bereits an die Vertriebsfunktion Abrechnung 

übermittelt werden, auch wenn die Höhe der zu erbringenden Gegenleistung erst im Falle einer 

Nutzung ermittelt werden kann. Spätestens am Ende einer Nutzung, wenn die Abrechnung erfolgen 

soll, ist die Übermittlung der Daten erforderlich.  

Entsprechend der vorgenommenen Prozessbeschreibung sind die folgenden Assets für den Prozess 

der Untervertriebsfunktion Registrierung erforderlich: 

 Asset zur Erhebung der Daten des Nachfragers und ggf. zur Produktwahl 

 Zugehörige Assets zur Datenverarbeitung mit Zugriff auf die Daten der Produktdefinierenden 

(als Input) 

 Infrastruktur zur Übermittlung der Daten (Datenübermittlung) 
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 Asset zur Bestätigung der erfolgreich abgeschlossenen Registrierung 

 Speicherasset 

 Asset zur Manipulation des Speicherassets 

Die Datenerhebung und die Darstellung der erfolgreich abgeschlossenen Registrierung erfolgt 

regelmäßig mit demselben Asset.  

Aufgrund seiner Registrierung ist der Nachfrager mit einem Vorprodukt verknüpft. Dem Anbieter 

Produktvertrieb liegen weiterhin ausreichend Daten vor, um seine Unsicherheit bzgl. eines potentiellen 

Zahlungsausfalls zu reduzieren. Außerdem sind die erforderlichen Zugangsvoraussetzungen seitens 

des Nachfragers erfüllt. Weiterhin liegen erforderliche Daten als Grundlage für die Abrechnung vor 

und der Nachfrager wird über die erfolgreiche Registrierung informiert. Es besteht zwischen Anbieter 

Produktvertrieb und Nachfrager jetzt in gewisser Weise ein Rahmenvertrag. 

Die Vorprodukte weisen einen Nachfrager aus, der eine Registrierung erfolgreich durchlaufen hat und 

somit berechtigt ist, Mobilitätsangebote in Anspruch zu nehmen, bei denen eine Produktermittlung 

anhand der tatsächlichen Nutzung erfolgt. Für die Umwandlung in eine Nutzungsberechtigung ist 

jedoch noch die Untervertriebsfunktion Aktivierung zu berücksichtigen. 

5.1.3.1.3.2 Die Untervertriebsfunktion Aktivierung  

Analog zur erforderlichen Validierung im Bereich Produktwahl anhand der intendierten Nutzung, liegt 

bei der Produktermittlung anhand der tatsächlichen Nutzung zunächst keine Nutzungsberechtigung 

vor. Hier besitzt der Nachfrager zunächst nur das auf dem Speicherasset hinterlegte Vorprodukt. 

Dieses Vorprodukt muss zunächst in eine Nutzungsberechtigung umgewandelt werden. Dieser 

Vorgang wird als Untervertriebsfunktion Aktivierung bezeichnet werden. Die Untervertriebsfunktion 

Validierung im Bereich der Produktwahl anhand der intendierten Nutzung entspricht dabei in gewisser 

Weise der Untervertriebsfunktion Aktivierung im Bereich der Produktwahl anhand der tatsächlichen 

Nutzung.  

Bei der Produktermittlung anhand der tatsächlichen Nutzung müssen zusätzlich die Leistungen 

festgehalten werden, welche bis zum Ende der Verkehrskette in Anspruch genommenen werden. Eine 

Dokumentation durch den Nachfrager erscheint zwar möglich, aber ungeeignet.
586

 Entsprechend 

werden auch hier technische Systeme zur Erfassung der Nutzung zum Einsatz kommen. Häufig 

bezieht sich dies hauptsächlich auf eine Datentupel aus Zeit und Ort des Nachfragers, sodass in der 

Regel Ortungssysteme eingesetzt werden, um die Position des Nachfragers bestimmen zu können. 

Diese sollen der Einheitlichkeit halber als Erfassungssysteme bezeichnet werden. Im Bereich der 

Untervertriebsfunktion Aktivierung sind also noch weitere Aufgaben durchzuführen. Hierbei handelt es 

sich um: 

 Eine Erfassung der in Anspruch genommenen Mobilitätsleistungen. 

                                                      

586
 So wurden in den frühen Jahren des Carsharing durch den Nachfrager die gefahrenen Kilometer und die 

genutzte Zeit in ein entsprechendes Formular eingetragen und daraus der zu entrichtende Betrag ermittelt. 
Entsprechend waren hier jedoch auch Leistungserschleichungen möglich. Zumindest der Kilometerstand konnte 
aber vom nachfolgenden Nachfrager überprüft werden. Vgl. hierzu LATSCH / LANGENDORF (2014, S. 89). 
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 Die Deaktivierung, welche die Beendigung der Nutzung bedeutet und die Erfassung stoppt. 

Durch die Deaktivierung wird die Nutzungsberechtigung wieder in ein Vorprodukt 

umgewandelt.
587

  

 Die Ermittlung der durch den Nachfrager tatsächlich genutzten Produkte anhand der erfassten 

Daten. 

Zunächst wird die Erfassung und die dort enthaltenen Anforderungen an das technische System 

untersucht, bevor in einem nachgelagerten Schritt die erforderlichen Assets für die 

Untervertriebsfunktion Aktivierung dargestellt werden. 

HÄUFIGKEIT DER ERFASSUNG  

Zur Ermittlung des jeweils zugehörigen Produktes ist es erforderlich, einem Nachfrager bestimmte 

Informationen aus Ort und Zeit und ggf. weiteren Eigenschaften aus dem Bereich der sachlichen 

Parameter zuordnen zu können. Zur Vereinfachung werden die verschiedenen erforderlichen 

Informationen in Kombination mit dem zugehörigen Nachfrager unter dem Begriff 

Erfassungsinformationen zusammengefasst. 

In Abhängigkeit der den Produkten zugrundeliegenden Gestaltungsdimensionen und dem technischen 

System des Mobilitätsangebots kann die Häufigkeit und damit die Komplexität der Erhebung der 

Erfassungsinformationen variieren. So kann es ausreichend sein, Erfassungsinformationen nur an 

bestimmten Punkten zu erheben. Zum Beispiel bei Ein- und Ausstieg bzw. Zu- und Abgang. Allerdings 

kann auch eine deutlich häufigere punktuelle Erfassung erforderlich sein. Die Anzahl punktueller 

Erfassungen kann auch so stark verdichtet sein, dass es sich praktisch um eine kontinuierliche 

Erhebung der Erfassungsinformationen handelt. Folgende Beispiele seien hier genannt: 

 Basieren Produkte ausschließlich auf Messgrößen,
588

 die sich durch Differenzbildung aus 

Anfangs- und Endwert ergeben, reicht auch die Erfassung von Messgrößen bzgl. des 

Nachfragers zu Beginn und Ende der Verkehrskette aus. Dies stellt den einfachsten Fall dar. 

Bspw. kann es sich um die zurückgelegten Kilometer im Carsharing handeln, die sich anhand 

des Kilometerstandes ermitteln lassen. Noch einfacher ist es bei einem Produkt, welches auf 

Minuten basiert. Hier sind nur Zeitpunkt des Beginns und Ende der Nutzung des 

Mobilitätsangebots zu erheben. 

 Gleiches gilt, wenn Produkte räumlich durch relationsbezogene Parameter definiert sind. Auch 

hier ist die Erfassung von Messgrößen bzgl. des Nachfragers zu Beginn und Ende der 

Verkehrskette ausreichend, da für Relationsprodukte der tatsächlich genutzte Weg ohne 

Bedeutung ist. 

 Handelt es sich bei der räumlichen Dimension um streckenbezogene Parameter, ist neben der 

erforderlichen Erhebung von Messgrößen bzgl. des Nachfragers zu Beginn und Ende 

                                                      

587
 Bei der Produktermittlung anhand der tatsächlichen Nutzung ist das Ende der Nutzung nicht bekannt und 

somit ist vom Nachfrager die Information erforderlich, dass er die Nutzung eines Mobilitätsangebots für beendet 
erklärt. 
588

 Dies ist insbesondere bei Produkttyp 3 in Abschnitt 5.1.3.1.2.2 der Fall. 
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ebenfalls eine Erfassung im Verlauf der Verkehrskette erforderlich. Hier ist in Abhängigkeit 

des technischen Systems des Mobilitätsangebots dann die Häufigkeit der Erfassung während 

der Verkehrskette festzulegen. So können liniengebundene Verkehre mit relativ geringem 

Aufwand verfolgt werden, da die Bewegung in Form der Linie klar definiert ist und sich unter 

der zusätzlichen Erfassung von neuralgischen Punkten (insbesondere 

Verkehrsmittelwechselprozesse) die weiteren relevanten Parameter in räumlicher, zeitlicher 

und sachlicher Dimension ermitteln lassen. Für nicht liniengebundene Verkehrsprozesse ist in 

Abhängigkeit der zu erhebenden Parameter für die Produktwahl der technische Aufwand 

größer. So kann es erforderlich sein, die Bewegungen des Nachfragers in regelmäßigen 

Abständen zu erheben. Hier findet dann ein fließender Übergang zu einer kontinuierlichen 

Erfassung statt.  

ERFORDERLICHE ASSETS FÜR DIE UNTERVERTRIEBSFUNKTION AKTIVIERUNG 

Für den Prozess der Aktivierung ist das Speicherasset erforderlich. Es wird das gebuchte Vorprodukt 

des Nachfragers in eine Nutzungsberechtigung umgewandelt und anschließend die 

Nutzungsberechtigung ebenfalls auf dem Speicherasset hinterlegt. Hierbei wird in der Regel dasselbe 

Speicherasset verwendet. Es erfolgt der Abschluss eines Einzelvertrages im Rahmen des in der 

Registrierung vorgenommenen Rahmenvertrags. Auch existieren bereits technische Systeme, die eine 

Aktivierung ohne entsprechende aktive Handlung des Nachfragers vornehmen. Es wird in diesem 

Zusammenhang auch von konkludentem Handeln gesprochen. Nach diesem Schritt ist der Nachfrager 

mit einer Nutzungsberechtigung verknüpft. 

Zeitgleich mit der Umwandlung des Vorproduktes in eine Nutzungsberechtigung wird das Startsignal 

für die Erfassung des Nachfragers ausgelöst. Wird die Erfassungsinformation automatisiert in 

bestimmten Intervallen erhoben, so wird durch die Untervertriebsfunktion Aktivierung der Prozess der 

wiederkehrenden Erfassung angestoßen. Erfolgt die Erfassung nur an bestimmten Punkten, kann 

diese entweder durch eine Aktion oder durch konkludentes Handeln des Nachfragers erfolgen. Die 

Bestimmung der Position des Nachfragers erfolgt aus relativer Position zu anderen Elementen des 

Erfassungssystems. Entsprechend ist eine Aufteilung in Assets mit bekannten Positionen erforderlich, 

die es in Kombination mit einem Gegenstück, welches sich beim Nachfrager befindet, ermöglichen, 

punktuell oder kontinuierlich, die Position des Nachfragers zu ermitteln.  

Die Erfassung wird solange durchgeführt, bis die Deaktivierung erfolgt. Die Deaktivierung kann 

ebenfalls durch eine Aktion oder durch konkludentes Handeln des Nachfragers erfolgen.
589

  

Anschließend müssen die erhobenen Daten ausgewertet und die zugehörigen Produkte ermittelt 

werden. Entsprechend ist auch hier Infrastruktur zur Datenübermittlung und eine geeignete 

Datenverarbeitung erforderlich. Die Ermittlung der jeweiligen Produkte ist hierbei ein „rechenintensiver 

Prozess“, wofür ein entsprechend leistungsstarkes Datenverarbeitungssystem erforderlich ist.
590

 Für 

                                                      

589
 Bspw. durch Verlassen eines Verkehrsmittels. 

590
 Vgl. ORDON (2007, S. 346). 
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diesen Schritt sind weiterhin die Daten bzgl. der verfügbaren Produkte des Produktdefinierenden 

erforderlich.
591

  

Nach der Deaktivierung ist für den Nachfrager wieder das von ihm gewählte Vorprodukt auf dem 

Speicherasset hinterlegt, das, je nach Vorprodukt, für eine weitere Umwandlung in eine 

Nutzungsberechtigung zur Verfügung steht.  

Entsprechend der vorgenommenen Beschreibung sind die folgenden Assets für den Prozess der 

Untervertriebsfunktion Aktivierung erforderlich: 

 Speicherasset 

 Asset zum Auslesen des Speicherassets 

 Asset zur Manipulation des Speicherassets 

 Infrastruktur zur Übermittlung der Daten (Datenübermittlung) 

 Ggf. Asset zur Darstellung der erfolgreichen Aktivierung / Deaktivierung 

 Ggf. Erfassungssystem 

 Datenverarbeitungssystem zur Produktermittlung mit Zugriff auf die Daten der 

Produktdefinierenden (als Input) 

Durch die Aktivierung wird der Nachfrager zunächst mit einer gültigen Nutzungsberechtigung 

verknüpft und anschließend für die Dauer der Verkehrskette erfasst. Nach erfolgter Deaktivierung wird 

die Nutzungsberechtigung wieder in ein Vorprodukt umgewandelt. 

5.1.3.1.4 Exkurs: Die Untervertriebsfunktion Reservierung  

Die Untervertriebsfunktion Reservierung wird an dieser Stelle der Vollständigkeit halber nur als Exkurs 

behandelt und spielt im weiteren Verlauf der Arbeit keine Rolle mehr. Sie umfasst einige 

Besonderheiten. Gemeinsam mit den Ausgestaltungsoptionen werden diese vor der Darstellung der 

erforderlichen Assets vorgestellt.
592

 

BESONDERHEITEN UND GESTALTUNGSFRAGEN DER UNTERVERTRIEBSFUNKTION RESERVIERUNG 

Bspw. im Bereich des Mobilitätsangebots Carsharing stellt die Produktermittlung anhand der 

tatsächlichen Nutzung den Nachfrager vor das Problem, dass er nicht wie im Bereich der Produktwahl 

anhand der intendierten Nutzung bestimmte Kapazitäten vor Beginn der Ortsveränderung für sich 

reservieren kann.
593

 Der Nachfrager steht also vor der Inanspruchnahme des Assets vor einer 

gewissen Unsicherheit, ob das benötigte Asset zum gewünschten Zeitpunkt auch verfügbar ist.  

Eine Lösung stellt hierbei die Untervertriebsfunktion Reservierung dar. Im Rahmen der 

Untervertriebsfunktion Reservierung können Assets und ggf. auch unbestimmte Verkehrsprozesse 

                                                      

591
 Vgl. bspw. DÜSENER / GEMEINDER / GREVE (2007, S. 228) oder VDV-ETS (2016a, S. 33-34). 

592
 Vgl. Fußnote 570. Im Bereich der Produktwahl anhand der intendierten Nutzung handelt es sich bei der 

Reservierung um einen mit der Buchung vergleichbaren Vorgang, der ggf. mit der Buchung bereits verknüpft ist. 
593

 Dabei ist es beim stationsbasierten Carsharing in der Regel möglich, Fahrzeuge auch längere Zeit im Voraus 
zu reservieren. Beim stationsungebundenen Carsharing hingegen ist eine solche Reservierung häufig nicht oder 
nur für einen sehr kurzen Zeitraum vor dem Mietvorgang möglich. 



Kapitel 5: Abstrakte Untersuchungen technischer Systeme des Vertriebs von Mobilitätsangeboten  

mit Bezug zu ÖPNV und Carsharing 

 

 

 

Seite 155 

(bspw. Taxi) vor Beginn der eigentlichen Nutzung für einen bestimmten Nachfrager reserviert werden. 

Dadurch wird die Unsicherheit des Nachfragers bzgl. der Verfügbarkeit eines bestimmten 

Mobilitätsangebots zu einem bestimmten Zeitpunkt gesenkt.  

Die Reservierung erfolgt in der Regel ohne Angabe der anschließend durchzuführenden Nutzung. 

Auch wenn eine Reservierung im Bereich des ÖPNV möglich ist, steht sie der gewonnenen Flexibilität 

im Bereich der Produktermittlung anhand der tatsächlichen Nutzung entgegen, da sich der Nachfrager 

vor Fahrtbeginn für eine bestimmte Verkehrskette entscheiden muss.  

Bzgl. der Ausgestaltung der Reservierung sind typischerweise die folgenden Fragen zu beantworten: 

 Wird eine Reservierung angeboten?
594

 

 Ist die Reservierung zeitlich begrenzt? 

 Welche Leistungen können reserviert werden? 

 Können Reservierungen mehrmals hintereinander getätigt werden? 

 Ist eine Reservierung kostenfrei möglich und kann diese ggf. storniert werden? 

Abschließend sei angemerkt, dass die Reservierung gleichzeitig für einen weiteren Nachfrager 

bedeutet, dass er auf reservierte Kapazitäten unter Umständen nicht zugreifen kann, selbst wenn 

diese vom reservierenden Nachfrager letztlich gar nicht in Anspruch genommen werden. 

ERFORDERLICHE ASSETS FÜR DIE RESERVIERUNG 

Die Reservierung benötigt ähnliche Assets wie die Untervertriebsfunktion Buchung aus der Option 1 - 

Produktwahl anhand der intendierten Nutzung. Zunächst sind Daten bzgl. der für eine Reservierung 

verfügbaren Verkehrsmittel erforderlich. Hierbei werden im Regelfall aktuelle und somit dynamische 

Daten erforderlich sein. 

Anschließend erfolgt eine Interaktion zwischen Anbieter Produktvertrieb und dem Nachfrager, für die 

entsprechende Assets erforderlich sind. Hierbei wählt der Nachfrager die zu reservierende Kapazität 

bzw. das Verkehrsmittel aus und bestimmt ggf. weitere Parameter der Reservierung. 

Seitens des jeweiligen Mobilitätsanbieters muss die Reservierung auch umsetzbar sein. Dazu müssen 

die Kapazitäten in gewisser Weise für eine bestimmte Dauer blockiert werden, damit kein anderer 

Nachfrager darauf zugreifen kann und die Kapazität zum versprochenen Zeitpunkt auch für den 

reservierenden Nachfrager zur Verfügung steht. Außerdem muss die Leistung für den reservierenden 

Nachfrager zugänglich sein. Eine Unterscheidung nach Nachfragern muss also möglich sein. 

Entsprechend der vorgenommenen Beschreibung sind die folgenden Assets für den Prozess der 

Untervertriebsfunktion Reservierung erforderlich: 

 Asset zur Erhebung der gewünschten Kapazität bzw. des Verkehrsmittels 

 Zugehörige Assets zur Datenverarbeitung mit Zugriff auf die Daten der Produktdefinierenden 

(als Input) 

                                                      

594
 Forschungspragmatisch kann hingegen konstatiert werden, dass eine Reservierung der Kapazität in jedem 

Fall erfolgt, jedoch ggf. auf eine logische Sekunde reduziert ist. 
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 Infrastruktur zur Übermittlung der Daten (Datenübermittlung) 

 Asset zur Bestätigung der erfolgreich abgeschlossenen Reservierung 

 Speicherasset zum Festhalten der Reservierung 

Nach erfolgreicher Reservierung ist die Kapazität je nach gewählten Ausgestaltungsoptionen für den 

Nachfrager vorgemerkt. 

5.1.3.2 Die Vertriebsfunktion Abrechnung: „Transfer“ der Gegenleistung  

Die Vertriebsfunktion Abrechnung umfasst zwei Kernaufgaben. Einerseits handelt es sich um die 

Rechnungsstellung gegenüber dem Nachfrager und andererseits um die Entgegennahme von 

Zahlungen des Nachfragers. Diese beiden Aufgaben werden als Billing bzw. als Payment bezeichnet. 

Die Zahlung des Nachfragers kann theoretisch zu einem beliebigen Zeitpunkt erfolgen.
595

 So kann 

bspw. ein Guthabenkonto des Nachfragers durch den Anbieter Produktvertrieb geführt werden, 

sodass auch im Bereich der Produktermittlung anhand der tatsächlichen Nutzung die Zahlung des 

Nachfragers vor Beginn der Ortsveränderung erfolgen kann, auch wenn noch gar keine Abrechnung 

erfolgt ist. Die Entgelte für die genutzten Produkte werden dann vom Guthaben abgezogen.
596

 

Der Vorgang der Rechnungsstellung auf der anderen Seite ist abhängig von der gewählten Form der 

Abgabe des Leistungsversprechens. Im Bereich der Produktwahl anhand der intendierten Nutzung 

wird im Rahmen der Untervertriebsfunktion Buchung ein bestimmtes Produkt gewählt, für welches 

auch eine Rechnung gestellt wird. Im Bereich der Produktermittlung sind hierfür zwei Schritte 

erforderlich. So muss neben der Registrierung auch eine Aktivierung erfolgen, um schlussendlich den 

Vorgang der Rechnungsstellung auszulösen. 

Für die Abrechnung werden von der Untervertriebsfunktion Registrierung bzw. Buchung die vom 

Nachfrager gewünschte Form der Erbringung der Gegenleistung übermittelt. Zusätzlich überliefern die 

Untervertriebsfunktionen Buchung und Aktivierung das jeweils dem Nachfrager in Rechnung zu 

stellende Entgelt sowie ggf. auch das in Anspruch genommene Produkt. 

Per Datenübermittlung werden diese Informationen an das technische System der Vertriebsfunktion 

Abrechnung übermittelt. Diese benötigen ein entsprechendes Asset, um den Nachfrager bzgl. der 

Höhe der Gegenleistung zu informieren. Eine Rechnung auf Papier ist hierbei nicht zwingend 

erforderlich. Der Betrag selbst kann dann über verschiedene Wege zum Anbieter Produktvertrieb 

gelangen. Bspw. … 

 … ist der Betrag unmittelbar zu entrichten. 

 … wird der Betrag von vorhandenem Guthaben abgebucht. 

 … wird der Einzelbetrag zu monatlichen Beträgen aggregiert und ist somit nachträglich zu 

entrichten. 

                                                      

595
 Vgl. ACKERMANN (2016b, S. 303) bzw. WIRTZ (2014, S. 16-17). 

596
 Theoretisch und praktisch ist eine Identität zwischen dem Nachfrager der Ortsveränderung und dem das 

Entgelt entrichtenden Individuum nicht immer erforderlich. Vgl. hierzu SCHOLZ (2011, S. 293). Zur Vereinfachung 
wird hiervon jedoch ausgegangen. Siehe diesbezüglich auch Fußnote 446. 
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Die möglichen Zahlungswege des Nachfragers können sehr vielfältig sein. Typischerweise handelt es 

sich um Optionen zur Bargeldannahme oder verschiedene bargeldlose Zahlungsweisen, die 

schlussendlich mehr oder weniger direkt den Betrag von einem Bankkonto erhalten.
597

 Bspw. kann es 

sich um Kreditkarten, Girocards (ehemals EC-Karte), Zahlungsdienstleister wie PayPal oder weitere 

handeln.
598

 

Der Eingang der Gegenleistung muss überprüft werden und ggf. Maßnahmen ergriffen werden, falls 

der Eingang der Gegenleistung unterbleibt. Dieser Bereich wird im Rahmen der Arbeit jedoch nicht 

betrachtet. 

Zur Durchführung der Aufgaben der Vertriebsfunktion Abrechnung sind entsprechend die folgenden 

Assets erforderlich: 

 Asset zur Information des Nachfragers über den zu entrichtenden Betrag 

 Infrastruktur zur Übermittlung der Daten (Datenübermittlung) 

 Möglichkeit zur Entgegennahme der Gegenleistung 

 Zugehörige Assets zur Datenverarbeitung mit Zugriff auf die Daten aus den Prozessen der 

Untervertriebsfunktionen Buchung bzw. Registrierung und Aktivierung 

Nach dem Abschluss der Aufgaben der Abrechnung ist die Gegenleistung vom Nachfrager erbracht. 

5.1.3.3 Die Vertriebsfunktion Statusprüfung: Überprüfung der Gültigkeit der 
Nutzungsberechtigung und konsekutive Prozesse 

Im Rahmen der Mobilitätsangebote werden Nutzungskapazitäten geschaffen, die durch den Besitz 

einer gültigen Nutzungsberechtigung rechtmäßig genutzt werden können.
599

 Allerdings besteht auch 

die Möglichkeit Mobilitätsleistungen zu erschleichen, das heißt diese ohne eine gültige 

Nutzungsberechtigung zu nutzen. Erforderlich ist entsprechend eine Überprüfung, ob der jeweilige 

Nachfrager zur Inanspruchnahme der jeweiligen Nutzungskapazität berechtigt ist. Dies erfolgt im 

Rahmen einer Statusprüfung. Die Vertriebsfunktion Statusprüfung dient neben der Überprüfung des 

Vorliegens einer gültigen Nutzungsberechtigung auch der Durchführung konsekutiver Aufgaben. 

Außerdem kann die Statusprüfung innerhalb eines jeden Kettengliedes der Verkehrskette mehrmalig 

erfolgen. 

Durch diesen Schritt werden rechtmäßige oder kooperative Nachfrager von unrechtmäßigen oder 

unkooperativen Nachfragern im Sinne der Erschleichung einer Mobilitätsleistung unterschieden. 

Hierbei können unkooperative Nachfrager zusätzlich in solche unterschieden werden, die mit Vorsatz 

                                                      

597
 Die Akzeptanz von Bargeld stellt für das jeweilige Unternehmen allerdings einen zusätzlichen Aufwand für 

„Abholung, Zählung und Einzahlung“ dar. Vgl. hierzu ACKERMANN (2016b, S. 341) bzw. CZURZIM ET AL. (2004, S. 
11). 
598

 Für eine detailliertere Darstellung verschiedener Zahlungsweisen und deren Vor- und Nachteile vgl. bspw. 
STERZENBACH (1995, S. 207-214) sowie für einzelne Zahlungsweisen HANITZSCH (2013, S. 43) bzw. HUBER / 
SOMMERFELD / JAGDSCHIAN (2013, S. 36). 
599

 Zur Erinnerung: Ein Produkt umfasst Leistungen von Mobilitätsanbietern. Ein Leistungsversprechen in Form 
eines erworbenen Produktes sichert dem Nachfrager die Überlassung bestimmter Nutzungskapazitäten zu. Ein 
Leistungsversprechen kann durch Aktivierung oder Validierung in eine Nutzungsberechtigung umgewandelt 
werden. Erst die Nutzungsberechtigung berechtigt jedoch zur Inanspruchnahme von Mobilitätsleistungen. 
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keine Nutzungsberechtigung vorweisen können und solche, die aufgrund mangelnden Wissens oder 

technisch-systemischer Probleme (bspw. ein leerer Akku eines Smartphones) keine gültige 

Nutzungsberechtigung vorweisen können.
600

 Eine Unterscheidung dieser beiden Gruppen von 

unkooperativen Nachfragern ist mithin sehr schwierig. 

Zunächst werden Zeitpunkte und Konsequenzen der Statusprüfung vorgestellt, bevor die 

erforderlichen Assets dargestellt werden. 

ZEITPUNKTE UND KONSEQUENZEN EINER STATUSPRÜFUNG 

Eine gültige Nutzungsberechtigung liegt gemäß der bisherigen Darstellung dann vor, wenn die 

Parameter des erworbenen Produkts zu der jeweiligen in Anspruch genommenen Mobilitätsleistung 

passen und entweder die Untervertriebsfunktionen Buchung und Validierung oder Registrierung und 

Aktivierung erfolgreich durchgeführt wurden. 

Die Statusprüfung selbst setzt sich aus zwei Schritten zusammen. Der erste Schritt der 

Authentifizierung ist immer gleich. Hierbei wird der Status des jeweiligen Nachfragers im Sinne eines 

kooperativen oder unkooperativen Nachfragers ermittelt.  

Diese Authentifizierung kann unabhängig von weiteren Vertriebsfunktionen im Rahmen einer Kontrolle 

erfolgen oder mit Untervertriebsfunktionen der Vertriebsfunktion Abgabe Leistungsversprechen 

verknüpft werden. Dabei handelt es sich insbesondere um die Untervertriebsfunktionen Validierung 

und Aktivierung, die beim Zu- und Abgang einer Mobilitätsleistung eine Rolle spielen können. 

Entsprechend wird unterschieden in Statusprüfungen im Rahmen einer Kontrolle oder des Zugangs 

und Abgangs. Ob die Statusprüfung im Rahmen einer Kontrolle oder des Zu- oder Abgangs erfolgt, ist 

dabei abhängig vom Mobilitätsangebot und der gewählten Option für die Vertriebsfunktion Abgabe 

Leistungsversprechen.  

Der zweite Schritt erfolgt dann basierend auf dem Status des Nachfragers. Je nach Zeitpunkt der 

Durchführung der Statusprüfung erwachsen hieraus auch Konsequenzen. Während im Bereich Zu- 

und Abgang bei unkooperativen Nachfragern der jeweilige Zu bzw. Abgang durch ein technisches 

System verhindert werden kann bis ein ggf. zusätzliches Entgelt entrichtet worden ist, kann die 

Kontrolle verschiedene Konsequenzen besitzen. Bspw. kann einem als unkooperativ identifizierten 

Nachfrager die weitere Nutzung des Mobilitätsangebots untersagt werden. Ggf. werden aber auch nur 

persönliche Daten des Nachfragers im Sinne einer Beweissicherung erhoben und der Nachfrager zu 

einem späteren Zeitpunkt sanktioniert.  

ERFORDERLICHE ASSETS FÜR DIE STATUSPRÜFUNG 

Für die Überprüfung der Gültigkeit einer Nutzungsberechtigung muss zunächst die „aktuelle Situation“ 

festgestellt werden. Hierbei müssen Parameter derselben Dimension erfasst werden, die zur Definition 

des zugrundeliegenden Produktes genutzt wurden, um diese einzeln abgleichen zu können. 

                                                      

600
 In dem Vergessen des Smartphones bzw. dem leeren Akku des Smartphones besteht ein großes Bedenken 

der Nachfrager gegenüber Vertriebssystemen, die auf Smartphones beruhen. Vgl. hierzu KELLERMANN / DÜBEN / 
WEBER (2016, S. 32). 
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Gemeinsam stellen diese Parameter dann die „aktuelle Situation“ dar. Diese Informationen müssen 

als Input dem Prozess zur Verfügung gestellt werden. Die Komplexität einer Feststellung der 

„aktuellen Situation“ hängt hierbei insbesondere auch wieder vom verwendeten technischen System 

des Mobilitätsangebots ab. Handelt es sich um mobile Systeme, ist eine Feststellung der aktuellen 

Situation mithin komplexer, da sich die Parameter laufend ändern. Im Falle von ortsfesten Systemen 

verändern sich die Parameter nicht, sodass keine Feststellung dieser Parameter erfolgen muss, 

sondern diese im technischen System einmalig hinterlegt werden können. 

Sodann muss für die Authentifizierung die Nutzungsberechtigung des Nachfragers vom Speicherasset 

aufgerufen werden. Hierfür kann eine Interaktion mit dem Nachfrager erforderlich sein. Aufgrund des 

Auslesens des Speicherassets eignet sich die Statusprüfung für eine Kombination mit Validierung 

bzw. Aktivierung, da hier ebenfalls das Speicherasset ausgelesen werden muss. Zusätzlich kann für 

das Abrufen der Nutzungsberechtigung eine Möglichkeit zur Datenübermittlung erforderlich sein. Dies 

ist abhängig vom eingesetzten Speicherasset und wird in Abschnitt 5.2.3 genauer dargestellt. Die 

Parameter der Nutzungsberechtigung bzw. des zugrundeliegenden Produktes werden mit der 

„aktuellen Situation“ einzeln abgeglichen.  

Befinden sich alle Parameter im zulässigen Bereich, ist die Nutzungsberechtigung gültig. Dem 

Nachfrager wird somit ein positiver Status zugeordnet. Befinden sich einzelne Parameter nicht im 

zulässigen Bereich, ist die Nutzungsberechtigung nicht gültig und dem Nachfrager wird ein negativer 

Status zugeordnet. Je nach Status unterscheiden sich die nächsten Schritte. 

Bei einem positiven Status führt eine Kontrolle zu keinerlei weiteren Konsequenzen. Bei einem 

negativen Status können die Konsequenzen im Bereich der Kontrolle unterschiedlich sein. Im Bereich 

des Zu- und Abgangs wird einem Nachfrager mit negativem Status der Zu- bzw. Abgang verwehrt 

bleiben. Inwieweit eine Option zur Nachzahlung besteht oder weitere Aktionen zur Sanktionierung 

unternommen werden, liegt im Entscheidungsbereich des Produktdefinierenden.  

Für die Vertriebsfunktion Statusprüfung sind somit die folgenden Assets erforderlich: 

 Speicherasset 

 Asset zum Auslesen des Speicherassets 

 Infrastruktur zur Übermittlung der Daten (Datenübermittlung) 

 Ggf. Erfassungssystem zur Festlegung der „aktuellen Situation“ 

 Ggf. Datenverarbeitungssystem zur Statusermittlung 

 Ggf. Zu- und Abgangsbarrieren 

Im Resultat ermöglicht die Statusprüfung die Erkennung unkooperativer Nachfrager, welche in einem 

zweiten Schritt sanktioniert werden können.  
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5.2 Darstellung potentieller konkreter Assets zur Durchführung 
von Aufgaben der Vertriebsfunktionen und ihrer 
Zurverfügungstellung anhand einer Einordnung des Status 
quo 

Im Abschnitt 5.1 wurden die verschiedenen Vertriebsfunktionen und Untervertriebsfunktionen sowie 

die erforderlichen Assets dargestellt. Diese Assets lassen sich in folgenden Kategorien 

zusammenfassen: 

 Assets für die Interaktion mit dem Nachfrager (Abschnitt 5.2.1) 

o Asset zur Erhebung der Nachfragerwünsche und Nachfragerdaten (gewünschte 

Ortsveränderung / Produkt / Verkehrsmittel / Art der Gegenleistung / gewünschtes 

Speicherasset) 

o Asset zur Darstellung von Prozessergebnissen (Vorgeschlagene Verkehrskette / 

Buchungsabschluss / Registrierungsabschluss / Validierung / Aktivierung) 

 Assets zur Erfassung der Verkehrskette des Nachfragers (Abschnitt 5.2.2) 

 Assets im Zusammenhang mit der Ermittlung des Status des Nachfragers (Abschnitt 5.2.3) 

o Speicherasset für Produkt / Vorprodukt / Nutzungsberechtigung / Validierungsvermerk 

/ Aktivierungsvermerk  

o Asset zur Manipulation des Speicherassets für Produkt / Vorprodukt / 

Nutzungsberechtigung / Validierungsvermerk / Aktivierungsvermerk 

o Asset zum Auslesen des Speicherassets sowie ggf. Aufruf sowie Anzeige der 

gespeicherten Daten 

 Ggf. Assets zur Sanktionierung oder Einleitung der Sanktionierung des Nachfragers (Abschnitt 

5.2.4) 

 Sonstige (Abschnitt 5.2.5) 

o Infrastruktur zur Übermittlung der Daten (Datenübermittlung) 

o Asset zur Entgegennahme von Zahlungen  

o Datenverarbeitungssystem (Hardware und Software) 

Die gegenwärtig existierenden Assets der einzelnen Kategorien werden in den jeweils genannten 

Abschnitten vorgestellt. Die einzelnen Assets sind aufgrund ihrer Eigenschaften hierbei jeweils auch 

mit einem bestimmten Mikro-Organisationsmodell verknüpft. Genaugenommen wird also häufig das 

jeweilige Asset und die typische Form der Zurverfügungstellung vorgestellt. Auch hierbei wird der 

Fokus auf den ÖPNV gelegt, während an einzelnen Stellen explizit auf das Carsharing hingewiesen 

wird. Eine Zusammenfassung erfolgt in Abschnitt 5.2.6 in Form von Tabellen. 

5.2.1 Assets für die Interaktion mit dem Nachfrager 

Vereinfachend wird angenommen, dass für die Erhebung der Nachfragerwünsche und 

Nachfragerdaten sowie die Darstellung von Prozessergebnissen dasselbe Asset verwendet wird. 

Typische Assets für die Interaktion mit dem Nachfrager wurden bereits in Tabelle 10 genannt, da es 

sich hierbei aus Sicht des Nachfragers um die am intensivsten wahrgenommenen Elemente des 
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Vertriebs handelt.
601

 Ein Auszug der Tabelle hinsichtlich der im Abschnitt beschriebenen Assets ist in 

Tabelle 11 enthalten. 

 Klassisches Vertriebssystem Neuartiges Vertriebssystem 

Selbstbedientes 
Vertriebssystem 

 Automat   Website / Smartphone 

Personalbedientes 
Vertriebssystem 

 Nachfragerzentrum 

 Fahrer / Schaffner  

 Telefon-Beratungszentrum / 
Call-Center  

Tabelle 11: Betrachtete Assets zur Interaktion mit dem Nachfrager im ÖPNV
602

 

Die Assets dienen hierbei den (Unter-)Vertriebsfunktionen Information, Buchung und Registrierung 

und werden im Folgenden detaillierter vorgestellt. 

AUTOMAT 

Zunächst ist zu beachten, dass es sich beim Automaten selbst bereits um ein Systemgut handelt, 

welches heutzutage typischerweise in etwa aus den folgenden Komponenten besteht: Gehäuse, 

Touchscreen als Eingabegerät, Datenverarbeitungssystem, Software, Optionen zur Zahlungsannahme 

und Drucker.
603

 Zusätzlich verfügt der Automat ggf. über eine Internetanbindung und somit über eine 

Anbindung an einen zentralen Knoten.
604

 

Automaten werden entweder vom Anbieter Produktvertrieb selbst oder in dessen Auftrag installiert. 

Aufgrund der Vielzahl der möglichen Komponenten ergibt sich ebenso eine Vielzahl an möglichen 

Automatentypen, was eine eindeutige Beschreibung des Assets Automat stark erschwert. Werden die 

Automaten speziell für einzelne Anbieter Produktvertrieb konfiguriert und erstellt, ergibt sich somit 

auch eine spezifische Investition für den Zurverfügungsteller dieser Automaten. 

Neben den unterschiedlichen Komponenten kann zudem noch der Ort der Aufstellung unterschieden 

werden. In der Regel wird unterschieden in Automaten, die in den Verkehrsmitteln (mobile Automaten) 

und solche, die im Bereich der Haltestellen (stationäre Automaten) aufgestellt werden.
605

 Der Automat 

ist in beiden Fällen jedoch an seinen Aufstellort fixiert. Somit muss für die Abdeckung des jeweiligen 

Bedienungsgebietes eine geeignete Anzahl an Automaten errichtet werden.
606

 Es ergibt sich 

zusätzlich zur Konfiguration auch noch eine Standortspezifität der Automaten. 

                                                      

601
 Für die nachfolgenden Untersuchungen wird auf Assets zur eindirektionalen Kommunikation nicht mehr 

eingegangen. 
602

 Quelle: Eigene Darstellung als Auszug aus Tabelle 10. 
603

 Vgl. GERLAND / MEETZ (1980, S. 76) bzw. VERKEHRSVERBUND RHEIN-RUHR (2014, S. 122). 
604

 Vgl. CZURZIM ET AL. (2004, S. 16). 
605

 Vgl. DIEDERICH (1977, S. 238). Dem Nachfrager stehen jedoch an mobilen Automaten aufgrund der 
eingeschränkten Platzverhältnisse und weiterer Einschränkungen in der Regel nicht dieselben Optionen 
hinsichtlich Produktportfolio und Zahlungsoptionen zur Verfügung wie an stationären Automaten. Vgl. hierzu 
ACKERMANN (2016b, S. 315) bzw. SONNHOF (1980, S. 594). 
606

 Mobile Automaten werden somit insbesondere dann eingesetzt, wenn die Anzahl der Haltestellen größer ist, 
als die Anzahl der eingesetzten Fahrzeuge. Vgl. hierzu SONNHOF (1980, S. 594) und GROTEMEIER (2014, S. 104). 
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Ein Vorteil der Automaten und der selbstbedienten Vertriebssysteme insgesamt sind die nicht 

vorhandenen Einschränkungen hinsichtlich der Öffnungszeiten.
607

 Automaten sind, abgesehen von 

Wartung und Ausfällen, rund um die Uhr verfügbar und können vom Nachfrager genutzt werden. 

Durch den Wegfall der Personalkosten stellen Automaten eine technische Lösung dar, welche 

vergleichsweise hohe Fixkosten besitzt, aber nur geringe variable Kosten verursacht.
608

 Die 

Komplexität der Produkte sowie die Komplexität der Eingabe und die fehlende Beratung durch 

Personal stellen allerdings für einzelne Nachfrager ein Hindernis zur Nutzung des Automaten und bei 

mangelnden Alternativen zum Automaten auch ein Hindernis zur Nutzung des ÖPNV dar.
609

 Diese 

Problematik wird verstärkt durch die uneinheitliche Gestaltung der Benutzeroberfläche von Automaten 

in unterschiedlichen räumlichen Gebieten, sodass der Nachfrager sich im Regelfall in einem anderen 

Gebiet erneut das entsprechende Wissen zur Bedienung eines Automaten aneignen muss.
610

 

Neuere Entwicklungen ermöglichen aber auch mittels des Automaten eine Zweiwegkommunikation mit 

einem Mitarbeiter.
611

 Hierbei handelt es sich bspw. um die in der Entwicklung befindlichen 

Videoreisezentren der Deutschen Bahn AG.
612

 

Im ÖPNV werden Automaten typischerweise für die Untervertriebsfunktion der Buchung und bei 

vorhandenem Touchscreen und vorhandener Internetverbindung ebenso für die dynamische 

nachfragerabhängige Information eingesetzt.
613

 Insbesondere im Bereich der Produktwahl stellt diese 

Verknüpfung aus Information und Buchung auch eine deutliche Vereinfachung für den Nachfrager dar, 

da durch Eingabe von Start und Ziel automatisch ein geeignetes Produkt vorgeschlagen wird und 

somit eine Auseinandersetzung mit den verschiedenen Produkten nicht erforderlich ist.
614

 In 

Abhängigkeit vom jeweiligen Produkt kann durch den Automaten zusätzlich eine Validierung 

vorgenommen werden, was aber keine zusätzliche Anpassung des Automaten erfordert.
615

 Zusätzlich 

ist der Automat mit unterschiedlichen Optionen zur Zahlung ausgestattet, sodass er ebenfalls für die 

Vertriebsfunktion Abrechnung eingesetzt wird. Die Kosten für einen stationären Automaten betragen 

zwischen 25.000 und 40.000 Euro, während mobile Automaten mit 5.000 bis 10.000 Euro zu Buche 

schlagen.
616

 

                                                      

607
 Vgl. KUMMER (2006, S. 326). 

608
 Vgl. GROTEMEIER (2014, S. 102). 

609
 Vgl. ACKERMANN (2016b, S. 310), KRÖNES (1985, S. 66) bzw. VERKEHRSVERBUND RHEIN-RUHR (2014, S. 22). 

610
 Vgl. GERLAND / MEETZ (1980, S. 82), HAGEMANN (2017, S. 18) sowie WERGLES (1990, S. 36). 

611
 Vgl. HAGEMANN (2017, S. 19). 

612
 Vgl. POHL / KRUPP (2013, S. 43). 

613
 Vgl. HAGEMANN (2017, S. 19) sowie VORGANG (2009, S. 240). Zusätzlich kann auch der Verkauf von Produkten 

in limitierter Stückzahl erfolgen, da eine Anbindung an die zugehörige Kapazitätsverwaltung gegeben ist. Vgl. 
hierzu KURZ / BEUTTLER (2010, S. 106). 
614

 Vgl. DETTENBACH (2013, S. 129), GERLAND / MEETZ (1980, S. 65), JANSSEN / KRINGS (2014, S. 7) bzw. SONNHOF 
(1980, S. 593). Hierbei werden in der Fachliteratur auch die Begriffe produktbasiertes Ticketing und 
haltestellenbasiertes Ticketing verwendet. Vgl. hierzu bspw. VDV-KERNAPPLIKATIONS GMBH & CO. KG (2013b, S. 
4). 
615

 Vgl. diesbezüglich Abschnitt 5.1.3.1.2.2. 
616

 Vgl. ACKERMANN (2016b, S. 332), CZURZIM ET AL. (2004, S. 16) sowie RUPP (2011, S. 65). 
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Im Bereich des Carsharing sind Automaten bisher nicht verbreitet. Die für Carsharing wichtige 

Untervertriebsfunktion der Registrierung lässt sich aufgrund der notwendigen Überprüfung der 

Fahrerlaubnis gegenwärtig noch nicht über Automaten abwickeln. 

NACHFRAGERZENTRUM / KUNDENZENTRUM / REISEZENTRUM / … 

Im Nachfragerzentrum werden Nachfrager von Personal beraten. Im Status quo werden diese 

Mitarbeiter in der Regel technisch unterstützt.
617

 Die grundlegenden Funktionen dieser technischen 

Unterstützung entsprechen denen eines Automaten. Hierbei wird in den Nachfragerzentren im 

Regelfall das komplette Produktportfolio angeboten, welches bei Automaten unter Umständen 

eingeschränkt ist.
618

 Im Gegensatz zu selbstbedienten Systemen werden die Nachfragerwünsche 

bzw. -anforderungen von einer natürlichen Person aufgenommen und von dieser in die elektronische 

Datenverarbeitung eingegeben. Durch diesen Zwischenschritt wird Nachfragern ohne das 

erforderliche Wissen zur Bedienung eines Automaten oder der erforderlichen Assets die Nutzung des 

Vertriebs und somit der Mobilitätsangebote ermöglicht. Zusätzlich verfügt das Personal in der Regel 

über das erforderliche Wissen hinsichtlich der verfügbaren Produkte für bestimmte 

Ortsveränderungen. Dafür benötigen Nachfragerzentren jedoch Personal und zugehörige 

Räumlichkeiten, sodass sowohl die fixen, als auch variablen Kosten über denen eines Automaten 

liegen.
619

 Entsprechend werden Nachfragerzentren nur an Orten mit hohem Fahrgastaufkommen 

errichtet und die Zahl der Nachfragerzentren ist deutlich geringer.
620

 

Genau wie Automaten sind Nachfragerzentren an einen bestimmten Ort gebunden. Für die 

Abdeckung eines bestimmten Bediengebietes sind also ggf. mehrere Nachfragerzentren erforderlich. 

Die Zurverfügungstellung der Nachfragerzentren erfolgt hierbei im Auftrag von oder durch den 

Anbieter Produktvertrieb. 

Im ÖPNV werden Nachfragerzentren typischerweise für die Untervertriebsfunktion der Buchung und 

die nachfragerabhängige Information eingesetzt. Bei einer vorhandenen Internetverbindung und somit 

Anbindung an einen zentralen Knoten können hier auch dynamische Informationen angeboten 

werden. Ebenfalls kann die Abrechnung von Nachfragerzentren übernommen werden. Die 

Untervertriebsfunktion der Registrierung kann ebenso durch das Nachfragerzentrum übernommen 

werden. Somit spielen Nachfragerzentren im Unterschied zum Automaten bei beiden Optionen der 

Abgabe des Leistungsversprechens eine Rolle.
621

 

Die Untervertriebsfunktion Registrierung ist im Carsharing aufgrund der notwendigen Überprüfung der 

Fahrerlaubnis mit einer zusätzlichen Komplexität versehen. Entsprechend kommen Nachfragerzentren 

                                                      

617
 Vgl. STERZENBACH (1995, S. 201). 

618
 Vgl. KUMMER (2006, S. 324). Dies bezieht sich insbesondere auch auf den Abschluss von Abonnements, die 

am Automaten in der Regel nicht verkauft werden. 
619

 Vgl. ACKERMANN (2016b, S. 308). 
620

 Vgl. SONNHOF (1980, S. 593). 
621

 Nach MEIER (2014, S. 47-48) ist hierbei ein zunehmender Trend zur Information der Nachfrager erkennbar, der 
auch mit einem Rückgang der Aufgaben für die Untervertriebsfunktion Buchung zusammenhängt. 



Kapitel 5: Abstrakte Untersuchungen technischer Systeme des Vertriebs von Mobilitätsangeboten  

mit Bezug zu ÖPNV und Carsharing 

 

 

 

Seite 164 

im Bereich des Carsharing auch eine größere Bedeutung zu, als die bereits beschriebenen 

Automaten.  

Eine Sonderform des Nachfragerzentrums stellen Verkaufsstellen oder Agenturen dar. Verkaufsstellen 

sind in der Regel Einrichtungen, welche für einen anderen Zweck als den Vertrieb von 

Mobilitätsangeboten eingerichtet wurden.
622

 Zur Generierung zusätzlicher Einnahmen werden jedoch 

teilweise auch Leistungen für den Vertrieb von Mobilitätsangeboten erbracht.
623

 Es handelt sich 

ebenfalls um einen personalbedienten Verkauf. Somit könnten grundsätzlich bei entsprechender 

technischer Unterstützung dieselben Leistungen wie durch das Nachfragerzentrum erbracht werden. 

Aufgrund der technischen Unterstützung sind diese Aufgaben vergleichsweise einfach realisierbar.
624

 

Jedoch ist das verkaufende Personal in der Regel hinsichtlich der zu verkaufenden Produkte 

schlechter oder gar nicht geschult. Entsprechend sind Produktumfang und Umfang der angebotenen 

Vertriebsfunktionen im Regelfall reduziert. Bspw. erfolgt in der Regel keine Information des 

Nachfragers.
625

 Dafür sind die Kosten für Verkaufsstellen geringer als bei Nachfragerzentren.
626

 

Typischerweise erfolgt die Vergütung der Verkaufsstellen im ÖPNV durch eine Provision.
627

  

Die Kosten für die erforderliche Technik sind bei Nachfragerzentrum und Verkaufsstelle identisch und 

betragen in der Anschaffung circa 5.000 Euro je Arbeitsplatz.
628

 Insbesondere im Bereich des 

Nachfragerzentrums dürfte es sich hierbei aber nur um einen geringen Anteil der Gesamtkosten 

handeln. 

FAHRER / SCHAFFNER  

Die nachfolgenden Absätze gelten aufgrund der im Bereich des Carsharing nicht auftretenden Fahrer 

und Schaffner ausschließlich für den ÖPNV.  

Prinzipiell können Fahrer und Schaffner denselben Umfang an Vertriebsfunktionen anbieten, wie ein 

Nachfragerzentrum, da auch sie ihre Aufgaben in der Regel technisch unterstützt durchführen.
629

 

Darüber hinaus können Fahrer und Schaffner jedoch auch die Vertriebsfunktion der Kontrolle 

übernehmen, wodurch sie im Bereich der Option 1 - Produktwahl anhand der intendierten Nutzung 

das einzige Vertriebssystem darstellen, welches alle Vertriebsfunktionen abbilden kann.
630

 

Entsprechend sind Schaffner und Fahrer im Gegensatz zum Nachfragerzentrum und anlog zur 

Verkaufsstelle jedoch auch noch mit weiteren Aufgaben betraut, sodass in der Regel der Umfang der 

                                                      

622
 Vgl. DIEDERICH (1977, S. 240) bzw. KUMMER (2006, S. 325): Hierbei handelt es sich bspw. um Kioske oder 

Tabakläden. 
623

 Vgl. DIEDERICH (1977, S. 245). 
624

 Vgl. DIEDERICH (1977, S. 245). 
625

 Vgl. ORDON (2007, S. 324). 
626

 Vgl. ACKERMANN (2016b, S. 309). 
627

 Vgl. GROTEMEIER (2014, S. 103). 
628

 Vgl. CZURZIM ET AL. (2004, S. 13-14). 
629

 Vgl. CZURZIM ET AL. (2004, S. 11). 
630

 Vgl. VORGANG (2009, S. 240). 
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angebotenen Produkte und Vertriebsfunktionen reduziert ist.
631

 So wird bspw. die 

Untervertriebsfunktion Registrierung von Fahrern und Schaffnern in der Regel nicht übernommen. 

Auch die möglichen Zahlungswege sind für gewöhnlich eingeschränkt. Um die Fahrer und Schaffner 

nicht zusätzlich zu belasten, werden außerdem in der Regel ausschließlich Produkte verkauft, bei 

denen Buchung und Validierung zusammenfallen. So wird der Kauf von Produkten im Voraus 

verhindert.
632

  

Die Assets zur technischen Unterstützung von Fahrer und Schaffner können mit einem zentralen 

Knoten verbunden sein und somit auch dynamische Informationen für Nachfrager bspw. mittels 

Durchsagen zur Verfügung stellen. Insbesondere hinsichtlich der Anschlusszüge erfolgt dies im SPNV 

regelmäßig. Die Anschaffungskosten pro Gerät belaufen sich ungefähr auf 5.000 Euro.
633

 

Schaffner und Fahrer sind nur im Sinne der Bindung an ein Verkehrsmittel ortsfest. Zur Abdeckung 

des Angebotsgebietes bei ausschließlichem Vertrieb über Fahrer und Schaffner müssen sämtliche 

Verkehrsmittel entsprechend mit Personal versehen werden. Während der Schaffner vom Anbieter 

Produktvertrieb für den Einsatz auf einzelnen Linien beauftragt werden kann, ist für den Einsatz des 

Fahrers als Teil des Vertriebs eine Abstimmung zwischen Mobilitätsanbieter und Anbieter 

Produktvertrieb erforderlich. Soll der Schaffner auch Kontrollaufgaben übernehmen, ist hier zusätzlich 

eine Abstimmung mit dem Produktdefinierenden erforderlich. 

Bei der Übernahme von Vertriebsfunktionen durch den Fahrer ist insbesondere zu berücksichtigen, 

dass jede Tätigkeit im Bereich des Vertriebs zu einer Verzögerung beim Betrieb also einer Verspätung 

des Verkehrsmittels führen kann. Hier ist abzuwägen zwischen den Kosten für alternative 

Vertriebssysteme und den Verzögerungen im Betriebsablauf.
634

 Außerdem werden Fahrer nicht in 

erster Linie für den Kontakt mit dem Nachfrager ausgewählt, sodass deren Fähigkeiten und Verhalten 

im Gespräch mit dem Nachfrager nicht immer den Anforderungen der Nachfrager genügen.
635

 

Der Schaffner stellt entsprechend der bisherigen Darstellung wohl das aus Sicht der Nachfrager 

geeignetste Vertriebssystem dar. Aufgrund der Kosten für Personal und Technik kommen Schaffner 

aber nur noch im Bereich des Schienenverkehrs und hier insbesondere im Bereich des Fernverkehrs 

zum Einsatz.
636

 

  

                                                      

631
 Vgl. DIEDERICH (1977, S. 237). Dies gilt insbesondere im städtischen Bereich. In ländlichen Gebieten erfolgt 

der Vertrieb deutlich stärker und ggf. sogar fast vollständig durch den Fahrer. Vgl. hierzu ACKERMANN (2016b, S. 
307) bzw. ORDON (2007, S. 325). 
632

 Vgl. diesbezüglich Abschnitt 5.1.3.1.2.2. 
633

 Vgl. CZURZIM ET AL. (2004, S. 12) sowie RUPP (2011, S. 64-65). 
634

 Vgl. DIEDERICH (1977, S. 237), PETERS (1985, S. 324-325) bzw. SONNHOF (1980, S. 593). 
635

 Vgl. DIEDERICH (1977, S. 238). 
636

 Vgl. GROTEMEIER (2014, S. 104-105) bzw. SONNHOF (1980, S. 593). Im Bereich des Fernverkehrs der 
Deutschen Bahn AG wird jedoch ein Aufschlag für den Erwerb von Nutzungsberechtigungen im Zug erhoben. 
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TELEFON-BERATUNGSZENTRUM 

Hinsichtlich der möglichen Interaktionen zwischen Nachfrager und Anbieter Produktvertrieb kann das 

Telefon-Beratungszentrum ausschließlich mündlich Daten überliefern. Entsprechend sind bestimmte 

Vertriebsfunktionen hinsichtlich ihrer Ausgestaltung eingeschränkt.  

Im Bereich der Untervertriebsfunktion Buchung bspw. müssen die erworbenen Produkte in 

Abhängigkeit vom Trägermedium zunächst postalisch verschickt werden, sodass eine sofortige 

Nutzung nicht realisiert werden kann. Auch die Überprüfung gewisser Eigenschaften des Nachfragers 

wie bspw. der Besitz einer Fahrerlaubnis kann telefonisch nicht erfolgen. Entsprechend sind nur 

Registrierungsvorgänge möglich, die ohne solche Überprüfungen von Eigenschaften durchgeführt 

werden können. Auch die Vertriebsfunktion der Abrechnung kann typische Zahlungsarten wie die 

Barzahlung oder Zahlung per Girocard (ehemals EC-Karte) nicht unterstützen. Die Übermittlung von 

Kreditkartendaten ist möglich, birgt aber gewisse Risiken. Typischerweise erfolgt die Zahlung gegen 

Rechnung, so dass auch hier zunächst eine gewisse Verzögerung erfolgt. Im Gegensatz dazu ist im 

Bereich der Vertriebsfunktion Information der volle Umfang an Funktionen verfügbar. 

Den großen Vorteil der Telefon-Beratungszentren stellt die Tatsache dar, dass diese nicht in der 

Fläche verteilt sein müssen. Der Nachfrager kann von einem beliebigen mit Telefon und 

Netzanbindung ausgestatteten Standort aus das Telefon-Beratungszentrum kontaktieren. 

Die Zurverfügungstellung erfolgt durch oder im Auftrag des Anbieters Produktvertrieb. Hierbei kann 

eine Koordination mit dem Mobilitätsanbieter erfolgen, wenn das selbe Telefon-Beratungszentrum 

auch als Service-Telefon für technische Probleme genutzt werden soll. Der Einsatz von Telefon-

Beratungszentren erfolgt sowohl in ÖPNV als auch im Bereich des Carsharing. Jedoch werden diese 

im Regelfall für die Registrierung bzw. den Abschluss von Abonnements verwendet und nicht für den 

Erwerb von Produkten für einzelne Fahrten. 

PERSONAL COMPUTER ALS ZUGRIFFSOPTION ZUR WEBSITE  

Zunehmende Bedeutung im Bereich des Vertriebs finden dank der Entwicklung der Informations- und 

Kommunikationstechnik auch technische Systeme, die auf Assets der Nachfrager zurückgreifen. So 

können die Vertriebsfunktionen der Information, der Buchung, der Registrierung und der Abrechnung 

auch von einem Computer mit Internetverbindung des Nachfragers durchgeführt werden. Über eine 

Website oder eine Software werden auf einem zentralen Knoten gespeicherte Daten abgerufen, 

welche dann bspw. eine Information des Nachfragers ermöglichen. Der Computer stellt somit das 

Asset für die Interaktion mit dem Nachfrager dar, ist aber für die Durchführung einer Buchung oder im 

Bereich der dynamischen Information auf die Existenz eines zentralen Knotens angewiesen.
637

 Die 

Zurverfügungstellung des zentralen Knotens wird durch den Anbieter Produktvertrieb verantwortet. In 

der Funktion entspricht der Computer damit am ehesten dem Automaten. Ebenso wie der Automat ist 

der Computer rund um die Uhr verfügbar und wird vom Nachfrager ohne Hilfe von geschultem 

                                                      

637
 Vor der breiten Verfügbarkeit von Internetanschlüssen wurde bspw. das Kursbuch der Deutschen Bahn AG 

auch auf CD herausgegeben, sodass zumindest hinsichtlich der Plandaten eine Information des Nachfragers am 
heimischen Computer möglich war. 
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Personal bedient.
638

 Im Unterschied zum Automaten sind am Computer jedoch keine 

Barzahlungsvorgänge möglich. Dafür werden verschiedene Arten des bargeldlosen Zahlungsverkehrs 

unterstützt.
639

 

Auch die Überprüfung seiner Fahrerlaubnis im Falle einer Registrierung kann der Nachfrager 

inzwischen mithilfe eines Computers mit angeschlossener Kamera durchführen lassen. Der Anbieter 

Produktvertrieb überprüft mittels des Bildes der Kamera den Führerschein des Nachfragers inkl. der 

Sicherheitsmerkmale. 

Aufgrund der Einbindung der Assets des Nachfragers und der damit geringeren Kosten werden 

Webseiten inzwischen häufig für Carsharing und ÖPNV genutzt. Zumindest die Information des 

Nachfragers ist fast immer auch über diese Assets möglich,
640

 während die Umsetzung der Buchung 

von Produkten im ÖPNV über Webseiten erst begonnen wurde.  

SMARTPHONE 

Das Smartphone stellt das letzte Element in der Reihe der vorgestellten Assets für die Interaktion mit 

dem Nachfrager dar. Es handelt sich hierbei im Endeffekt um einen mobilen Computer und somit in 

der Erweiterung um „den Automaten in der Hosentasche“.
641

 Daher entsprechen die Eigenschaften 

auch denen des Personal Computers. Aufgrund der Mobilität können mit dem Smartphone jedoch 

auch während der Ortsveränderung Daten der Vertriebsfunktion Information empfangen werden, 

wodurch sich das Smartphone entsprechend eignet, um über Störungen und 

Verkehrskettenalternativen zu informieren.
642

  

Im Bereich des Smartphones wird im Vergleich mit Computern weniger auf Webseiten als auf 

Applikationen für die Kommunikation mit dem Nachfrager gesetzt. Diese unterschiedlichen 

Applikationen stellen jedoch unter Umständen auch gewisse Probleme dar. So ist die Weitergabe von 

Daten zwischen den Applikationen unter Umständen sehr komplex, sodass die Vertriebsfunktionen 

Information und die Untervertriebsfunktion Buchung nicht immer kombiniert werden können.
643

 

Die steigende Ausstattung der Nachfrager mit Smartphones lässt diesem Asset sowohl im ÖPNV, als 

auch im Carsharing immer größere Bedeutung beim Vertrieb zukommen.
644

 Verschiedene 

Verkehrsverbünde bieten so inzwischen die Buchung über eigene Applikationen auf Smartphones 

an.
645

 Diese werden gemeinsam als Handyticket-Applikationen bezeichnet. Gerade beim 

                                                      

638
 Vgl. MEFFERT / BRUHN / HADWICH (2015, S. 386-387). 

639
 Vgl. ACKERMANN (2016b, S. 316). 

640
 Vgl. SCHMÖLLER ET AL. (2015, S. 36). 

641
 Vgl. FISCHER / PHILIPP (2006, S. 112) bzw. VORGANG (2009, S. 248). 

642
 Vgl. ACKERMANN (2016b, S. 319). 

643
 Die Übertragung von Daten aus einer Applikation eines Smartphones in eine andere Applikation stellte in der 

Vergangenheit zumindest größere Probleme bei der Verknüpfung der Fahrgastinformation mit der Applikation 
zum Produkterwerb des Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) dar. 
644

 Vgl. RMS (2015, S. 13). 
645

 Vgl. BIRNKAMMERER (2013, S. 38). 
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stationsunabhängigen Carsharing stellt das Smartphone häufig das bedeutendste Asset für eine 

Interaktion zwischen Nachfrager und Anbieter Produktvertrieb dar.
646

 

Aufgrund der häufigen Ausstattung des Smartphones mit GPS-Empfängern, Wireless Local Area 

Network (WLAN), Bluetooth und weiteren Schnittstellen kann dieses jedoch auch zusätzlich im 

Bereich der Erfassung als Empfänger eingesetzt werden.
647

 Dies wird im nächsten Abschnitt 

beschrieben.  

5.2.2 Assets zur Erfassung des Nachfragers 

Die hier vorgestellten Assets dienen hauptsächlich als Grundlage für die Produktermittlung anhand der 

tatsächlichen Nutzung im Rahmen der Vertriebsfunktion Abgabe Leistungsversprechen. Dieselben 

Systeme können für die Ermittlung der „aktuellen Situation“ jedoch ebenfalls für eine Kontrolle im 

Bereich der Vertriebsfunktion Statusprüfung eingesetzt werden. Einzelne Assets können auch für die 

Validierung im Bereich der Produktwahl anhand der intendierten Nutzung verwendet werden.  

Die Darstellung erfolgt anhand der vorgenommenen Unterscheidung in punktuelle Erfassung und eine 

kontinuierliche Erfassung des exakten Verlaufes der Verkehrskette. Hierbei wird hauptsächlich auf die 

Erhebung räumlicher Parameter abgestellt.  

KONTINUIERLICHE ERFASSUNG DES NACHFRAGERS 

Eine dauerhafte Erfassung des Nachfragers und somit der räumlichen Parameter kann mit etablierten 

Systemen erfolgen.  

Hierbei besteht zunächst die Option, die Position des jeweiligen Nachfragers zu ermitteln. 

Gegenwärtig handelt es sich dabei um das Global Positioning System (GPS) oder ein System, 

welches zur Erfassung auf Mobilfunkzellen zurückgreift.
648

 Beide ermöglichen eine kontinuierliche 

Positionsbestimmung des Nachfragers. Auf Seiten des Nachfragers ist ein GPS-Empfänger oder ein 

Smartphone mit entsprechender Funktionalität erforderlich. Da die ermittelten Daten an den Anbieter 

Produktvertrieb übermittelt werden müssen, muss auch der GPS-Empfänger mit einem Gerät zur 

Datenübermittlung ausgestattet sein, wodurch hier im Regelfall ein Smartphone mit GPS-Funktion 

genutzt wird.
649

 Der Empfänger wird für gewöhnlich vom Nachfrager zur Verfügung gestellt, während 

die Gegenstücke in Form der Satelliten bzw. der Mobilfunkmasten von Dritten angeboten werden. 

Aufgrund der Eigenschaften der Erfassungssysteme ist es zurzeit noch erforderlich, dass Beginn und 

Ende der Erfassung durch den Nachfrager signalisiert werden.
650

 Dies erfolgt im Regelfall mit dem 

Asset, welches auch als GPS-Empfänger dient. 

                                                      

646
 Vgl. LATSCH / LANGENDORF (2014, S. 94) bzw. SCHWARZ / ZIELSTORFF / RABOLD (2014, S. 78). 

647
 Vgl. RINGAT / PUZICHA (2016, S. 7). 

648
 Vgl. WIRTZ (2014, S. 10). 

649
 Vgl. SOMMER (2008, S. 17). 

650
 Vgl. EILMES ET AL. (2014, S. 54). 
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Im ÖPNV in Deutschland werden solche Erfassungssysteme von dem System Touch&Travel, bzw. 

dessen Nachfolgern verwendet.
651

 Aufgrund der höheren Belastung der Batterie des Smartphones 

wurde von GPS auf Mobilfunkzellen umgestellt. Zusätzlich war die Abdeckung mithilfe der 

Mobilfunkzellen insbesondere im Bereich von Tunneln überlegen.
652

 Jedoch ist auf der anderen Seite 

die Positionsbestimmung durch GPS genauer.
653

 Gleichzeitig war ebenfalls eine Einigung mit den 

Mobilfunkbetreibern erforderlich, welche die Assets in Form der Funkmasten errichten und 

betreiben.
654

  

Alternativ zur Ermittlung der Position des Nachfragers besteht auch die Möglichkeit, das gegenwärtig 

genutzte Verkehrsmittel der Verkehrskette zu orten und die fortbestehende Anwesenheit des 

Nachfragers im Verkehrsmittel zu prüfen. In diesem Fall wird die Erfassung des Verkehrsmittels 

erforderlich, die ebenfalls mit GPS oder Mobilfunk erfolgen kann.
655

 Zur Prüfung der Anwesenheit des 

Nachfragers im Verkehrsmittel muss eine Art Verbindung zwischen dem Verkehrsmittel und dem 

Nachfrager aufgebaut werden, die unterbrochen wird, sobald der Nachfrager das Verkehrsmittel 

verlässt.  

Diese Verbindung zwischen Nachfrager und Verkehrsmittel lässt sich im Bereich des Carsharing 

leichter umsetzen als im ÖPNV. Allgemein handelt es sich im Bereich der Zurverfügungstellung von 

Assets und linienunabhängiger Verkehrsprozesse um Mobilitätsangebote, welche häufig individuell 

durch einzelne Nachfrager genutzt werden. So ist im Carsharing und auch bspw. beim Taxi durch das 

Öffnen und Schließen des Fahrzeuges der Zu- und Abgang eines einzelnen Nachfragers eindeutig 

definiert. Entsprechend sind auch Start und Ende der Erfassung eindeutig definiert. Dadurch ist auch 

die Erfassung von Messgrößen und die Zuordnung zu einzelnen Nachfragern während der Nutzung 

ohne zusätzlichen größeren technischen Aufwand möglich, wenn dies durch das jeweils eingesetzte 

Verkehrsmittel unterstützt wird. 

Zur Erfassung des Verkehrsmittels wird im Bereich des stationsunabhängigen Carsharing GPS 

verwendet.
656

 Anschließend werden die im Bordcomputer des Fahrzeugs erfassten Positions- und 

Zeitdaten als Grundlage für die Produktermittlung an das Hintergrundsystem des Anbieters 

Produktvertrieb übermittelt.
657

 Hierzu wird eine Datenverbindung des Fahrzeugs verwendet. Die 

Ausstattung des Fahrzeuges erfolgt somit durch oder im Auftrag des Anbieters Produktvertrieb, wobei 

eine Abstimmung mit dem Produktdefinierenden und dem Mobilitätsanbieter erforderlich ist, da diese 

für die Fahrzeuge bzw. die Zu- und Abgangssysteme verantwortlich sind. Es sind somit zunächst 

keine Assets durch den Nachfrager zur Verfügung zu stellen. Das System wird allerdings nicht 

                                                      

651
 Vgl. SCHOLZ (2011, S. 331). Touch& Travel wurde zum 30. November 2016 von dem Betreiber der Deutschen 

Bahn AG eingestellt. Vgl. hierzu VERKEHRSVERBUND RHEIN-NECKAR (2016). 
652

 Vgl. WIRTH (2012, S. 13). 
653

 Vgl. SOMMER (2008, S. 17). 
654

 Auf die Problematik der Nutzung von Assets, welche durch Dritte zur Verfügung gestellt werden, wird in 
Abschnitt 5.3.2.1.1 eingegangen. 
655

 Vgl. DAUBERTSHÄUSER ET AL. (2013a, S. 55). 
656

 Vgl. FIRNKORN / MÜLLER (2011, S. 1519), PAULI (2014, S. 9) bzw. SHAHEEN / CHAN / MICHEAUX (2015, S. 520). 
657

 Vgl. LATSCH / LANGENDORF (2014, S. 89) sowie LATSCH / LANGENDORF (2014, S. 93). 
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ausschließlich für die Ermittlung der Produkte genutzt. Auch im Bereich der Vertriebsfunktion 

Information liefert das System aktuelle Standorte von abgestellten Fahrzeugen, die im Sinne einer 

dynamischen Information dem Nachfrager zur Verfügung gestellt werden.  

Im ÖPNV ist die Feststellung der Anwesenheit eines Nachfragers in einem Verkehrsmittel deutlich 

komplexer. Als linienabhängiges Mobilitätsangebot ist das Ziel die Bündelung verschiedener 

Nachfrager, um Skaleneffekte realisieren zu können. Es handelt sich hierbei regelmäßig um eine 

größere Anzahl an Nachfragern. Entsprechend ist die Zuordnung zu einzelnen Nachfragern durch das 

eingesetzte Asset nur mit einem entsprechenden technischen Aufwand möglich.  

Gegenwärtig werden zwei verschiedene Varianten erprobt. Hierbei handelt es sich einerseits um die 

Erfassung des Ein- und Ausstiegs eines Nachfragers in ein bestimmtes Verkehrsmittel. 

Genaugenommen stellt dies eine punktuelle Erfassung dar, welche als WalkIn-WalkOut oder kurz 

WiWo bezeichnet wird.
658

 Die Erfassungssicherheit von WiWo-Systemen hat sich jedoch als zu gering 

herausgestellt,
659

 sodass alternativ die Anwesenheit des Nachfragers im Verkehrsmittel kontinuierlich 

überprüft und damit Ein- und Ausstiegszeitpunkt ermittelt werden. Die Erfassung der Anwesenheit wird 

als BeIn-BeOut oder – kurz BiBo – bezeichnet.
660

  

In beiden Fällen ist auf Seiten der Nachfrager wieder ein entsprechendes Empfangsgerät 

erforderlich,
661

 welches bisher ausschließlich vom Nachfrager zur Verfügung gestellt wird. Zusätzlich 

ergibt sich bei entsprechender Ausgestaltung des Systems auch die Möglichkeit, Nachfragern ohne 

Smartphone die Nutzung des technischen Systems zu ermöglichen. Erfolgt die Übermittlung von 

Daten für die Erfassung durch das Verkehrsmittel und ist somit kein Smartphone erforderlich, können 

die Nachfrager im Auftrag des Anbieters Produktvertrieb mit einfachen WLAN- oder Bluetooth-

Sendern ausgestattet werden, welche verglichen mit Smartphones wohl zu vertretbaren Kosten im 

Auftrag des Anbieters Produktvertrieb auszugeben wären.
662

 

Je nach Ausgestaltung ist es hier auch möglich, dass eine Aktion des Nachfragers zum Start und zur 

Beendigung der Erfassung unterbleiben kann. Entsprechend wäre hier eine Steuerung der Erfassung 

durch konkludentes Handeln des Nachfragers im Sinne von Ein- und Ausstiegen möglich.
663

 Ein 

solches System würde die Transaktionskosten der Nachfrager hinsichtlich des Vertriebs auf ein 

Minimum reduzieren.
664

 

Im Bereich des ÖPNV in Deutschland handelt es sich hierbei jedoch gegenwärtig nur um Pilotprojekte, 

die verschiedene Lösungen der kontinuierlichen Erfassung des Nachfragers im Verkehrsmittel per 

                                                      

658
 Vgl. WIRTZ (2014, S. 14). 

659
 Vgl. VDV-KERNAPPLIKATIONS GMBH & CO. KG (2011, S. 116). 

660
 Vgl. BITZER ET AL. (2014, S. 11), RETKA (2015, S. 207) bzw. WIRTZ (2014, S. 15). 

661
 Vgl. ORDON (2007, S. 344). 

662
 Vgl. hierzu REHER ET AL. (2016, S. 59) bzw. RINGAT / PUZICHA (2016, S. 8). 

663
 Vgl. ORDON (2007, S. 343). 

664
 Vgl. VDV-KERNAPPLIKATIONS GMBH & CO. KG (2012b, S. 20). 
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WLAN und Bluetooth untersuchen.
665

 Dies geschieht im Rahmen der Weiterentwicklung des Systems 

eTicket Deutschland. Erste Feldversuche haben jedoch die technische Umsetzbarkeit bestätigt.
666

  

Die Ausstattung der Verkehrsmittel mit WLAN- oder Bluetooth-Systemen würde im Auftrag eines oder 

verschiedener Anbieter Produktvertrieb erfolgen. Für die flächendeckende Verfügbarkeit müsste ein 

entsprechend hoher Aufwand betrieben werden. Jedoch ließen sich ggf. Synergien nutzen, wenn die 

Nachfrager das installierte WLAN-System als Internetzugang nutzen können, um somit die Qualität 

der Mobilitätsangebote zu steigern.
667

  

PUNKTUELLE ERFASSUNG DES NACHFRAGERS 

Soll nur eine punktuelle Erfassung des Nachfragers erfolgen, können ebenfalls die oben genannten 

Systeme zum Einsatz kommen. Alternativ besteht die Möglichkeit bestimmte Erfassungspunkte
668

 zu 

errichten, mit denen der Nachfrager mittels eines Empfängers in gewisser Weise interagieren muss. 

Diese Erfassungspunkte enthalten Daten bzgl. ihres jeweiligen Standorts.
669

 Zusammen mit einer 

aktuellen Zeitangabe von Punkt oder Empfänger ergibt sich eine Folge von Punkten, mit denen der 

Nachfrager im Laufe seiner Verkehrskette interagiert hat. Je dichter die Anzahl der Punkte mit 

erforderlicher Interaktion ist, desto genauer erfolgt die Erfassung des Nachfragers bis hin zu einer 

kontinuierlichen Erfassung. Insbesondere im Bereich der liniengebundenen Verkehrsprozesse ergibt 

sich daraus eine recht genaue Beschreibung der in Anspruch genommenen Leistungen.  

Für die Interaktion mit den Erfassungspunkten können kontaktlose Techniken wie bspw. Near Field 

Communication (NFC) oder auch kontaktbehaftete Formen in Frage kommen.
670

 Die punktuelle 

Erfassung im Rahmen der Aktivierung kann dann gemäß der bereits erfolgten Darstellung mit Zugang 

und Abgang im Rahmen der Vertriebsfunktion Statusprüfung verknüpft werden.
671

 Hierbei ist zu 

beachten, dass ggf. auch bei Umstiegen eine Interaktion erforderlich ist. 

Die Zurverfügungstellung erfolgt typischerweise im Auftrag des Anbieters Produktvertrieb. Im 

Unterschied zum GPS-System oder der Infrastruktur des Mobilfunks müssen die Erfassungspunkte für 

die Interaktion jedoch in der Fläche verteilt werden.
672

 Dies sollte im jeweiligen Gültigkeitsgebiet der 

Produkte erfolgen, welche durch das Vertriebssystem mit punktueller Erfassung vertrieben werden 

sollen. Die Kosten für diese Systeme sind hierbei insbesondere davon abhängig, inwieweit die 

Erfassungspunkte eine Stromversorgung und die Möglichkeit einer Interaktion mit dem Nachfrager 

benötigen.
673

 Insbesondere bei dem im nächsten Absatz beschriebenen Einsatz von Chipkarten als 

Speicherasset ist dies erforderlich und somit eine gewisse Intelligenz der Erfassungspunkte 

                                                      

665
 Vgl. REHER ET AL. (2016, S. 63). 

666
 Vgl. REHER ET AL. (2016, S. 58). 

667
 Vgl. BAG-SPNV (2016, S. 61) sowie SCHEEFF (2017b, S. 37). 

668
 Bspw. Touch-Punkte für Zu- und Abgang im Bereich von Touch&Travel. 

669
 Vgl. DÜSENER / GEMEINDER / GREVE (2007, S. 228). 

670
 Vgl. PUHE / EDELMANN / REICHENBACH (2014, S. 14) bzw. VORGANG (2009, S. 250). 

671
 Vgl. ORDON (2007, S. 344) bzw. WIRTZ (2014, S. 12). Siehe hierzu auch Abschnitt 5.2.4. 
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 Vgl. ORDON (2007, S. 343). 
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 Vgl. DÜSENER / GEMEINDER / GREVE (2007, S. 228). 
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notwendig. Diese Art der Punkte wird daher als „aktive“ Erfassungspunkte bezeichnet werden, 

während Erfassungspunkte ohne Display und im kostengünstigsten Falle auch ohne Stromversorgung 

als „passive“ Erfassungspunkte bezeichnet werden. 

Im Bereich des Carsharing liegt dem Autor dieser Arbeit keine Information bzgl. des Einsatzes einer 

punktuellen Erfassung vor. Im Bereich des ÖPNV in Deutschland hingegen erfolgt eine punktuelle 

Erfassung bei Ein-, Aus- und Umstieg, bezeichnet als CheckIn-CheckOut oder kurz CiCo, im System 

eTicket Deutschland.
674

 

An dieser Stelle sei zusätzlich auf das System der Mauterfassung in Deutschland verwiesen: Eine 

punktuelle Erfassung wäre auch mithilfe von Kameras, die gegenwärtig für die automatische Kontrolle 

genutzt werden, möglich.
675

 Diese könnten bestimmte Eigenschaften des Nachfragers erkennen und 

somit die Bewegungen des Nachfragers ebenfalls nachverfolgen. In diesem Falle stellt die Eigenschaft 

des Nachfragers das Gegenstück zum Erfassungssystem der Kameras dar. Beim System der Maut 

würde hierbei auf die Erfassung von Nummernschildern zurückgegriffen werden, wie dies bereits bei 

der Citymaut in London erfolgt.
676

 

ERFASSUNG DES NACHFRAGERS IM BEREICH DER PRODUKTWAHL ANHAND DER INTENDIERTEN NUTZUNG 

In gewisser Weise stellt die Untervertriebsfunktion Validierung ebenfalls eine Erfassung dar. Gemäß 

der Darstellung in Abschnitt 5.1.3.1.2.2 ist für die Validierung in der Regel die Dokumentation von Zeit 

und Ort erforderlich, um die fehlenden Parameter zur Festlegung der Nutzung zu bestimmen.
677

 Zum 

Zeitpunkt der Validierung findet also ebenfalls eine Erfassung des Nachfragers statt. Die Validatoren 

nehmen hierbei eine punktuelle Erfassung des Nachfragers vor und erzeugen somit entsprechend 

einen Erfassungspunkt. Entsprechend ließe sich das Asset auch für beide Untervertriebsfunktionen 

nutzen. Gegenwärtig werden die Assets vom Anbieter Produktvertrieb verantwortet. Es handelt sich in 

der Regel um Stempelautomaten oder Zangen zur Validierung von Produkten des ÖPNV. 

5.2.3 Assets zur Ermittlung des Status des Nachfragers 

Im ersten Schritt der Statusprüfung der Authentifizierung werden kooperative und nicht kooperative 

Nachfrager voneinander unterschieden. Zu diesem Zweck können manuelle Überprüfungen durch 

Personal oder automatisiere Überprüfungen erfolgen.
678

 In der Regel erfolgt eine technische 

Unterstützung der manuellen Überprüfung. Hierbei kann eine stärker automatisierte Authentifizierung 

die Geschwindigkeit einer Statusprüfung erhöhen, so denn alle erforderlichen Daten automatisch 

erfasst werden können.  

                                                      

674
 Vgl. VDV-KERNAPPLIKATIONS GMBH & CO. KG (2012b, S. 19). Ist das Entgelt des Produktes hierbei nicht von 

der Dauer, Entfernung oder ähnlichen Parametern abhängig, kann auch auf den CheckOut verzichtet werden. 
Vgl. hierzu RMS (2015, S. 38). 
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 Vgl. TOLL COLLECT (2006). 
676

 Vgl. TRANSPORT FOR LONDON (2010). 
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 Vgl. SCHOLZ (2011, S. 312). 
678

 Vgl. VERKEHRSVERBUND RHEIN-RUHR (2014, S. 121). 
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Die zur Statusprüfung einzusetzenden Assets (vornehmlich Lesegeräte) sind insbesondere abhängig 

von den verwendeten technischen Optionen für die Speicherung (Speicherassets) des Produkts bzw. 

der Nutzungsberechtigung und des in diesem Abschnitt einzuführenden Identifikationsmerkmals. 

Entsprechend muss eine Kompatibilität bestehen. Ein Identifikationsmerkmal ermöglicht dabei die 

eineindeutige Identifizierung eines Nachfragers anhand eines dauerhaften Merkmals. Dabei kann ein 

Identifikationsmerkmal bspw. ein Fingerabdruck oder die Personalausweisnummer sein. 

Das Speicherasset stellt die Verknüpfung zwischen Prozessen einzelner Untervertriebsfunktionen im 

Bereich der Abgabe des Leistungsversprechens und der Statusprüfung dar. Zur Verknüpfung der 

Prozesse muss die Berechtigung des Nachfragers auf einem Speicherasset hinterlegt werden, auf die 

alle Prozesse Zugriff haben.
679

  

DAS SPEICHERASSET 

Für das Speicherasset können grundsätzlich zwei Fälle unterschieden werden:  

 Fall 1: Das Speicherasset befindet sich im Besitz des Nachfragers.
680

 In diesem Fall erfolgt 

die Zuordnung von Produkt und Nachfrager durch den Besitz des Speicherassets. 

Beispielsweise stellt ein Papierfahrschein ein solches Speicherasset dar.
681

 

 Fall 2: Das Speicherasset befindet sich an einem zentralen Ort in einem Hintergrundsystem. 

In diesem Falle muss für den Abruf von (Vor-)Produkt oder Nutzungsberechtigung eine 

Datenverbindung ins Hintergrundsystem aufgebaut werden. Da auf dem zentralen 

Speicherasset eine Reihe von (Vor-)Produkten und Nutzungsberechtigungen abgelegt sind, 

bedarf es einer Zuordnung von Nachfrager und zugehörigem (Vor-)Produkt oder zugehöriger 

Nutzungsberechtigung. Entsprechend wird auf dem Speicherasset ein Tupel aus einem 

Identifikationsmerkmal des Nachfragers und dem von diesem erworbenen (Vor-)Produkt oder 

der zugehörigen Nutzungsberechtigung gespeichert. Mittels des Identifikationsmerkmals des 

Nachfragers kann somit aus dem Speicherasset das zugehörige (Vor-)Produkt bzw. die 

zugehörige Nutzungsberechtigung aufgerufen werden. 

Dabei werden gewisse Anforderungen an das Speicherasset gestellt. Die Schnittstellen des 

Speicherassets muss neben der Kompatibilität zu den Assets der Statusprüfung auch zu den Assets 

für die Untervertriebsfunktionen Aktivierung bzw. Validierung kompatibel sein.  

Im Fall 1 kann die Aktivierung bspw. beim Speicherasset Papier durch das Aufbringen von weiteren 

Merkmalen auf das Speicherasset hier durch handschriftliche Eintragungen, Stempel oder Lochungen 

erfolgen. Das Auslesen für die Authentifizierung ist für natürliche Personen im Regelfall ohne 

Hilfsmittel möglich. Handelt es sich bei dem Speicherasset um eine Chipkarte oder ein Smartphone, 

                                                      

679
 Vgl. ACKERS / BAUER (2016, S. 424) bzw. HAASE (2004, S. 16). 

680
 In diesem Zusammenhang wird häufig auch die Formulierung „befindet sich im Vordergrund“ verwendet. 

681
 Zur Vereinfachung wird auch der im Bereich des Carsharing teilweise verwendete Schlüssel als Zugang zum 

Fahrzeugschlüsseltresor als Speicherasset eingeordnet. Lediglich bei älteren stationsbasierten Carsharing-
Angeboten kommen vereinzelt noch Schlüsseltresore zum Einsatz. Vgl. hierzu LATSCH / LANGENDORF (2014, S. 89) 
sowie SCHWARZ / ZIELSTORFF / RABOLD (2014, S. 82) sowie zu verschiedenen Funktionsweisen von 
Schlüsseltresoren LOOSE / MOHR / NOBIS (2004, S. 25-26). 
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muss das Speicherasset durch die Prozesse der Buchung, Registrierung, Validierung und Aktivierung 

veränderbar sein, ansonsten aber vor Manipulation insbesondere durch unkooperative Nachfrager 

geschützt werden. Zusätzlich muss das Speicherasset ausreichend Speicherplatz bieten. Hier sind für 

das Auslesen Hilfsmittel erforderlich. Dabei kann im Falle des Smartphones aber auch auf das Display 

zurückgegriffen werden. Es können auch noch weitere Funktionen auf das Speicherasset übertragen 

werden. So kann es im Bereich der Produktermittlung anhand der tatsächlichen Nutzung von Vorteil 

sein, wenn eine Erfassung ebenfalls mithilfe des Speicherassets möglich ist. Hierbei wird es dann 

erforderlich sein, dass das Speicherasset nicht nur ausgelesen werden kann, sondern in gewisser 

Weise für eine bidirektionale Kommunikation geeignet ist. Dies ist bspw. bei Smartphones der Fall. 

Im Fall 2 wird mithilfe des Identifikationsmerkmales aus einem Hintergrundsystem, welches das 

Speicherasset zumeist in Form einer Datenbank umfasst, die Nutzungsberechtigung bzw. das  

(Vor-)Produkt aufgerufen.
682

 Dafür wird zunächst das Identifikationsmerkmal benötigt. Da sich dieses 

häufig selbst auf einem Speicherasset befindet, ist zum Aufrufen des Identifikationsmerkmals ein zu 

diesem Speicherasset kompatibles Lesegerät erforderlich.
683

 Zum Abruf des zum 

Identifikationsmerkmal zugehörigen (Vor-)Produkts bzw. der Nutzungsberechtigung aus dem 

Speicherasset im Hintergrund ist dann eine Datenübermittlung erforderlich. Auch im Rahmen der 

Untervertriebsfunktion Aktivierung bzw. Validierung müssen die gespeicherten Daten auf dem 

Speicherasset im Hintergrund angepasst bzw. ergänzt werden, sodass auch dort eine 

Datenübermittlung erforderlich ist. Im Fall 2 dürfen die entstehenden Kosten für die Datenübermittlung 

somit nicht vernachlässigt werden.
684

 

DAS IDENTIFIKATIONSMERKMAL UND DAS TRÄGERMEDIUM (FALL 2) 

Im Fall 2 lässt das Identifikationsmerkmal eine Identifizierung bestimmter Eigenschaften des 

Nachfragers zu. Der Umfang der erforderlichen Eigenschaften kann hier sehr unterschiedlich sein. 

Auch kann das Identifikationsmerkmal in verschiedenen Formen vorliegen. Dabei handelt es sich 

bspw. um biometrische Merkmale oder kodifizierte Merkmale in Form von Schrift, Bild, maschinell 

bzw. elektronisch lesbarer Daten. Handelt es sich um kodifizierte Merkmale, ist ein zweites 

Speicherasset erforderlich, welches zur Unterscheidung als Trägermedium bezeichnet wird.
685

 Auf 

dem Trägermedium wird das Identifikationsmerkmal gespeichert und das Auslesen des 

Identifikationsmerkmals ermöglicht.
686

 Das Identifikationsmerkmal und damit ggf. das Trägermedium 

muss zwangsläufig dezentral vorliegen und sich im Besitz des Nachfragers befinden, um eine 

entsprechende Authentifizierung vornehmen zu können.
687

  

                                                      

682
 Diese Systeme werden häufig unter dem Stichpunkt „ID-based Ticketing“ oder „Account-based Ticketing“ 

genannt. Vgl. hierzu FISCHER / JANSSEN (2015, S. 27), NAGEL / GRÜN (2013) sowie OKUNIEFF (2017, S. 44 ff.). 
683

 Siehe hierzu auch die nachfolgenden weiteren Ausführungen. 
684

 Vgl. SCHERBARTH ET AL. (2016, S. 97). 
685

 Vgl. FOLJANTY (2016, S. 31). 
686

 Vgl. SCHOLZ (2011, S. 315). 
687

 Vgl. BITZER ET AL. (2014, S. 12). 
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Der Einsatz von biometrischen Merkmalen ist in ÖPNV und Carsharing bisher wenig verbreitet. 

Gegenwärtig überwiegen in ÖPNV und Carsharing kodifizierte Identifikationsmerkmale in Form von 

Schrift, Bild oder maschinell bzw. elektronisch lesbarer Daten auf Trägermedien. Die verschiedenen 

Trägermedien unterscheiden sich hierbei insbesondere hinsichtlich ihrer Eigenschaften wie Haltbarkeit 

und Verlässlichkeit sowie hinsichtlich der Kosten für das Trägermedium selbst und der Kosten für das 

Auslesen im Rahmen einer Statusprüfung.
688

 Wie oben bereits erwähnt, kann bspw. der 

Personalausweis zur Identifizierung genutzt werden. Dieser enthält neben Schrift und Bild beim neuen 

Personalausweis auch elektronisch auslesbare Informationen. 

Als Trägermedien werden bspw. Chipkarten,
689

 Magnetkarte,
690

 Papier,
691

 Smartphone
692

 sowie 

weitere elektronische Geräte
693

 verwendet.
694

 Bis auf Smartphones werden dabei in der Regel die 

Assets vom Anbieter Produktvertrieb oder von Dritten zur Verfügung gestellt, während Smartphones 

von den Nachfragern zur Verfügung gestellt werden. Für das Auslesen sind jeweils zum 

Trägermedium kompatible Lesegeräte erforderlich, die ggf. auch mit der Möglichkeit versehen sind, 

eine Verschlüsselung der kodifizierten Identifikationsmerkmale interpretieren zu können.
695

  

5.2.4 Assets zur Sanktionierung oder Einleitung der Sanktionierung 
unkooperativer Nachfrager 

Für den zweiten Schritt der Statusprüfung kommen je nach Mobilitätsangebot unterschiedliche 

Optionen in Betracht.  

ZU- UND ABGANG 

Im Bereich der ortsfesten Assets können bspw. Schranken vor Parkplätzen oder verschlossene 

Anschlüsse bei Ladeinfrastruktur Zugangsbarrieren darstellen. Bei mobilen Assets wird die 

Zugangsbarriere mit dem Asset verbunden sein. Im Bereich des Carsharing stellt die Zugangsbarriere 

die Tür des Fahrzeuges dar, während im Bereich des Bikesharings das Fahrrad zumeist mit einem 

Sicherungsmechanismus in Form eines Schlosses ausgestattet ist. Eine Sanktionierung 

unkooperativer Nachfrager erfolgt hier in einem ersten Schritt durch eine Verweigerung des Zugangs. 

Entsprechend kann die Mobilitätsleistung nicht in Anspruch genommen werden und somit entgehen 

dem Produktdefinierenden auch keine Einnahmen, wodurch eine weitergehende Sanktionierung im 

Regelfall unterbleiben kann. 

Im Bereich der Prozesse können die Zu- und Abgangsbarrieren nur am Beginn bzw. Ende eines 

Gliedes der Verkehrskette stehen. Im Bereich des ÖPNV kann es sich hierbei bspw. um Drehkreuze 

                                                      

688
 Vgl. WALLISCHECK ET AL. (2015, S. 11). 

689
 Vgl. HINGER / SONNENTAG / MEIER-BERBERICH (2013, S. 51). 

690
 Vgl. MULTISYSTEMS / MUNDLE & ASSOCIATES / SIMON & SIMON RESEARCH & ASSOCIATES (2003, S. 27). 

691
 Vgl. VORGANG (2009, S. 250). 

692
 Vgl. ACKERMANN (2016b, S. 303). 

693
 Vgl. WALLISCHECK ET AL. (2015, S. 11). 

694
 Vereinzelt werden auch unter die Haut implantierte Chips als Trägermedien verwendet. Vgl. hierzu WELLER 

(2017). 
695

 Vgl. z.B. BROCKMEYER / FROHWERK / WEIGELE (2014a, S. 14). 
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oder Schwenktüren handeln, während im Bereich des Taxiverkehres auf Zugangsbarrieren verzichtet 

wird. Abgangsbarrieren sind, wenn vorhanden, meist identisch mit den Zugangsbarrieren. Je nach 

Mobilitätsangebot wird hierauf allerdings auch verzichtet. Sind Abgangsbarrieren vorhanden, ist aber 

ggf. zu berücksichtigen, dass dem ggf. unkooperativen Nachfrager ohne entsprechenden mutwilligen 

Vorsatz die Möglichkeit gegeben wird, eine Nachzahlung vorzunehmen, um nicht im ÖPNV-System 

gefangen zu sein.
696

 

Wie bereits dargestellt, ist für die Zurverfügungstellung der Zu- und Abgangsbarrieren eine 

Koordination zwischen Produktdefinierenden und Mobilitätsanbieter erforderlich. Sollen zusätzlich die 

Untervertriebsfunktionen Validierung oder Aktivierung durch die Assets übernommen werden, ist auch 

noch eine Koordination mit dem Anbieter Produktvertrieb erforderlich. 

KONTROLLE 

Wird auf Zugangs- und Abgangsbarrieren verzichtet oder sind diese überwindbar, ist eine Kontrolle 

während der Nutzung ggf. erforderlich. Entsprechend sind Kontrollen im Bereich des Carsharing nicht 

erforderlich. Bei großen Teilen des deutschen ÖPNV handelt es sich um Verkehrsprozesse ohne eine 

technische Beschränkung des Zugangs. Entsprechend werden Kontrollen während der Nutzung der 

Mobilitätsleistung durchgeführt. Diese Kontrollen werden von Personal je nach Speicherasset mit 

technischer Unterstützung durchgeführt.
697

 Automatische Kontrollen erfolgen gegenwärtig nicht, wären 

aber im Zuge einer umfassenderen Erfassung von Nachfragern denkbar. 

Neben dem Ausschluss von der Mobilitätsleistung können hier auch weitere Formen der 

Sanktionierung eingeleitet werden, wie bspw. die Berechnung des sogenannten erhöhten 

Beförderungsentgeltes.
698

 Dafür ist noch ein zugehöriger Verwaltungsapparat erforderlich, auf den 

nicht genauer eingegangen wird. 

5.2.5 Sonstige Assets 

Neben den bisher vorgestellten werden unter Umständen noch weitere Assets benötigt, die an dieser 

Stelle nur kurz vorgestellt werden. 

Ggf. sind Datenverarbeitungssysteme für Verwaltungsaufgaben erforderlich. Die meisten technischen 

Systeme benötigen ebenfalls eine Form der Datenverarbeitung mit Hardware und spezialisierter 

Software. Dies kann bei zentralen Knoten als Hintergrundsystem auch für mehrere verschiedene 

Assets im Bereich der Interaktion erfolgen
699

 und zusätzlich oder anstelle dessen am jeweiligen Punkt 

der Interaktion mit dem Nachfrager. Aufgrund der vielfältigen Ausgestaltungsoptionen und dem nicht 

erkennbaren zusätzlichen Erkenntnisgewinn für diese Arbeit wird hierauf jedoch nicht eingegangen.
700

 

                                                      

696
 Vgl. GERLAND / MEETZ (1980, S. 71). 

697
 Vgl. VERKEHRSVERBUND RHEIN-RUHR (2014, S. 111). 

698
 Vgl. BEFBEDV (2015, § 9). 

699
 Vgl. CZURZIM ET AL. (2004, S. 10). 

700
 Für die Aufgaben der Datenverarbeitungssysteme vor allem im Hintergrund vgl. bspw. SCHOLZ (2011, S. 309-

310) oder VERKEHRSVERBUND RHEIN-RUHR (2014, S. 31). 
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Weiterhin ist eine Infrastruktur zur Datenübermittlung erforderlich. Erfolgt diese innerhalb einzelner 

Komponenten eines Assets, wird hierauf nicht eingegangen. Erfolgt eine Kommunikation zwischen 

Assets und ist die hierfür verwendete Form der Kommunikation nicht explizit beschrieben, wird die 

folgende Annahme getroffen: Es werden für die Kommunikation die vorhandenen und hinsichtlich ihrer 

Nutzung standardisierten Telekommunikationsnetze genutzt. 

Für die Entgegennahme von Zahlungen wird ebenso auf die etablierten Zahlungswege verwiesen und 

keine zusätzliche Beschreibung vorgenommen.  

5.2.6 Zusammenfassung 

Die Ergebnisse aus Abschnitt 5.2 werden anhand zweier Tabellen zusammengefasst. Die beiden 

Tabellen enthalten die Zuordnung von Assets zu Vertriebsfunktionen hinsichtlich der jeweiligen 

Einsetzbarkeit und ggf. übernommener Aufgaben, sowie typische Eigenschaften der Assets. Unterteilt 

werden die Assets hierbei in Assets, die für mehrere Vertriebsfunktionen genutzt werden können 

(Tabelle 13) und solche, die ausschließlich im Bereich der Untervertriebsfunktion Aktivierung bzw. als 

Speicherasset verwendet werden (Tabelle 12). 

Asset 
 

Annahme hinsichtlich 
Verantwortung für 

Zurverfügungstellung 
(Organisationsmodell) 

Verteilung 
Typische Aufgabe im Rahmen der 
Untervertriebsfunktion Aktivierung 

bzw. der Speicherassets 

Chipkarte Anbieter Produktvertrieb beim Nachfrager 
Trägermedium und ggf. 

Speicherasset 

Sonstige Chipkarten Dritte beim Nachfrager Trägermedium  

Papier Anbieter Produktvertrieb beim Nachfrager 
Trägermedium und ggf. 

Speicherasset 

biometrische Eigenschaften Nachfrager beim Nachfrager Identifizierungsmerkmal 

GPS System Dritte 
in gewisser 

Weise räumlich 
verteilt 

Als Sender Erfassungssignal für 
GPS-Empfänger 

Mobilfunkzellensystem Dritte räumlich verteilt Erfassung Smartphonepositionen 

Anwesenheitssystem im 
Verkehrsmittel über WLAN / 

Bluetooth 

Koordination zwischen Anbieter 
Produktvertrieb und 

Mobilitätsanbieter erforderlich 
räumlich verteilt 

Erfassung von Smartphones und 
Erfassungssendern im Verkehrsmittel 

Erfassungssender Anbieter Produktvertrieb beim Nachfrager Als Sender Erfassungssignal 

Aktiver Erfassungspunkt mit 
Möglichkeit zur Veränderung der 

Speicherassets 
Anbieter Produktvertrieb räumlich verteilt Erfassung Smartphone 

Passiver Erfassungspunkt Anbieter Produktvertrieb räumlich verteilt 
Als Sender Erfassungssignal für 

Smartphone 

Tabelle 12: Zuordnung von Assets und Eigenschaften sowie Aufgaben im Bereich 

der Untervertriebsfunktion Aktivierung bzw. der Speicherassets
701

 

  

                                                      

701
 Quelle: Eigene Darstellung.  
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Abgabe Leistungsversprechen 

Tabelle 13: Zuordnung von Assets und Eigenschaften sowie Vertriebsfunktionen
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 Quelle: Eigene Darstellung.  
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5.3 Analyse von technischen Systemen im 
Verantwortungsbereich der Anbieter Produktvertrieb und 
Produktdefinierenden 

Im nachfolgenden Abschnitt erfolgt die Analyse von Entscheidungen der einzelnen Vertriebsrollen 

ohne die Berücksichtigung der potentiellen Beziehungen zu möglichen weiteren Akteuren, welche die 

gleiche Rolle wahrnehmen.
703

  

Begonnen wird mit den interdependenten Entscheidungen der Rollen „Definition von Produkten und 

Entgelten“ und „Information über und Verkauf von Produkten“ in Abschnitt 5.3.1. Hier wird aufgezeigt, 

inwieweit Entscheidungen der einen Rolle den Optionsraum der Entscheidungen der anderen Rolle 

einschränken. In Abschnitt 5.3.2 wird anschließend auf die separaten Entscheidungen der beiden 

Rollen eingegangen.  

Die nachfolgenden Analysen beruhen in erster Linie auf Analysen der Eigenschaften der 

erforderlichen Assets. Die zugehörigen und auch erforderlichen Prozesse werden nur an einzelnen 

Stellen betrachtet, da diese im Regelfall nur einen geringen Einfluss auf die Entscheidungen der 

Vertriebsrollen haben dürften. 

Wie im gesamten weiteren Verlauf der Analysen handelt es sich bei den vorgestellten Überlegungen 

jeweils nicht um Entscheidungen, welche absolut getroffen werden und für alle technischen Systeme 

gelten müssen. Vielmehr können Entscheidungen für Einzelfälle unterschiedlich getroffen werden, 

sodass unter Umständen auch verschiedene Organisationsmodelle und technische Systeme parallel 

eingesetzt und über Schnittstellen miteinander verbunden werden. 

5.3.1 Interdependente Entscheidungen zwischen den Rollen „Definition von 
Produkten und Entgelten“ und „Information über und Verkauf von 
Produkten“  

Auf die Ausgestaltung der Auftragsbeziehung zwischen den Rollen „Definition von Produkten und 

Entgelten“ und „Information über und Verkauf von Produkten“ haben verschiedene Faktoren Einfluss, 

auf die in diesem Abschnitt eingegangen wird.  

Zunächst wird in Abschnitt 5.3.1.1 der Zusammenhang zwischen der Gestaltung der Produkte und den 

resultierenden Anforderungen an die Vertriebssysteme analysiert. Hier ergibt sich eine gewisse 

Voreinstellung hinsichtlich der möglichen Auswahl von Vertriebssystemen. Anschließend wird in 

Abschnitt 5.3.1.2 die Verknüpfung der Vertriebsfunktionen der beiden Akteure auf technischer Ebene 

diskutiert werden. Die erforderliche und somit zu definierende Schnittstelle muss von den jeweiligen 

technischen Systemen integriert werden können, um dem Nachfrager eine Nutzung der jeweiligen 

Mobilitätsangebote zu ermöglichen.  

                                                      

703
 Eine Ausnahme stellen hierbei die Betrachtungen zur Abwägung hinsichtlich der gemeinsamen Wahrnehmung 

von Rollen oder der gemeinsamen Beauftragung von weiteren Akteuren durch eine Gruppe von Akteuren in den 
Abschnitten 5.3.2.1.6 sowie 5.3.2.2.3 dar. 
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5.3.1.1 Abwägung zwischen der nachfragerfreundlichen Produktgestaltung und den 
Kosten für das technische System 

Auf die verschiedenen Optionen zur Produktgestaltung ist bereits in Abschnitt 3.3.2.2 eingegangen 

worden. Dabei sind ebenfalls die konfligierenden Anforderungen der Nachfrager und die damit 

einhergehenden Abwägungen dargestellt worden. Hier ist oft langjährige Erfahrung erforderlich, um 

ein geeignetes System an Produkten zu etablieren, welches den jeweiligen örtlichen Gegebenheiten 

angepasst ist.  

Neben diesen gegensätzlichen Anforderungen der Nachfrager muss das vom Produktdefinierenden 

festgelegte Produktportfolio aber auch vom Vertriebssystem im Verantwortungsbereich der Anbieter 

Produktvertrieb abgebildet werden können. Die Wahl eines geeigneten Vertriebssystems der 

Vertriebsfunktion Abgabe Leistungsversprechen kann hierbei in gewisser Weise unterstützend wirken 

und dem Nachfrager bestimmte Aufgaben vereinfachen.
704

 Bereits im Bereich der Option 1 – der 

Produktwahl anhand der intendierten Nutzung – kann durch die Ausstattung der Assets für die 

Interaktion mit dem Nachfrager mittels einer integrierten Informationsfunktion und somit einer 

gewissen Produktberatung zumindest die Problematik des Auffindens eines geeigneten Produktes 

reduziert werden.
705

 Entsprechend kann die Anzahl der Produkte erhöht und somit können die 

einzelnen Produkte den jeweiligen Anforderungen angepasst entworfen werden. Allerdings wird 

hierbei die Transparenz und Nachvollziehbarkeit durch den Nachfrager ggf. verringert.
706

 Gleichzeitig 

ist jedoch zu berücksichtigen, dass diese Verknüpfung der Aufgaben der Vertriebsfunktion Abgabe 

Leistungsversprechen mit der Vertriebsfunktion Information gewisse Anforderungen an die jeweiligen 

Assets stellt und somit evtl. zusätzliche Kosten verursacht.
707

 

ABWÄGUNG ZWISCHEN KOMPLEXITÄT DES VERTRIEBSSYSTEMS UND DEN ANGEBOTENEN PRODUKTEN 

Im Bereich der Option 2 der Vertriebsfunktion Abgabe Leistungsversprechen – der Produktermittlung 

anhand der tatsächlichen Nutzung – kann die Komplexität für die Produktwahl weiter reduziert und 

gleichzeitig die Passung der Produkte erhöht werden. Auf der einen Seite besteht aufgrund der 

automatischen Ermittlung des genutzten Produktes für den Nachfrager keine Notwendigkeit, sich mit 

der Identifikation eines geeigneten Produktes auseinander zu setzen.
708

 Auf der anderen Seite besteht 

die Möglichkeit einfache Produkte zu etablieren, die bspw. pro zurückgelegtem Kilometer berechnet  

  

                                                      

704
 Vgl. SONNHOF (1980, S. 584). 

705
 Vgl. KRÖNES (1985, S. 65). 

706
 Vgl. SCHELEWSKY (2013, S. 319). 

707
 Als Exkurs sei an dieser Stelle angemerkt, dass ähnliche Überlegungen ebenfalls im Bereich der 

Untervertriebsfunktion Validierung anzustellen sind. Die Kosten für das technische System sind durch die ggf. 
aufzustellenden Assets zur Validierung erhöht. Gleichzeitig besteht aber für den Nachfrager die Möglichkeit sich 
mit der Produktwahl vor Beginn der Ortsveränderung detailliert auseinander zu setzen und auch die 
entsprechenden Produkte bei Bedarf auf Vorrat zu erwerben. Dies entlastet ggf. auch andere technische 
Systeme, wie bspw. Fahrer und Schaffner die ggf. im Bereich der Vertriebsfunktion Abgabe 
Leistungsversprechen tätig sind. 
708

 Vgl. VERKEHRSVERBUND RHEIN-RUHR (2014, S. 27). 
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werden und somit transparent und gerecht zugleich sind.
709

 Ungerechtigkeiten bei Produkten, welche 

sich an Zonen oder allgemein an Flächen orientieren, können durch diese Einführung einer 

Abhängigkeit von Entfernungen reduziert werden.
710

 Erste Pilotprojekte für die Einführung von 

entsprechenden Produkten werden im ÖPNV bereits durchgeführt.
711

 Alternativ besteht jedoch auch 

die Möglichkeit für die Produktdefinierenden, die Komplexitätsreduktion der Vertriebssysteme zu 

nutzen und das Produktportfolio komplexer zu gestalten, um anderen Anforderungen wie bspw. der 

Erlösmaximierung nachzukommen.  

Im Ergebnis lässt sich festhalten, dass die Möglichkeit besteht, eine Komplexität auf Seiten des 

Produktportfolios durch ein aus Sicht des Nachfragers geeignet ausgestaltetes Vertriebssystem 

zumindest teilweise zu kompensieren und somit die Hindernisse für den Nachfrager zu reduzieren. 

Diese für den Nachfrager leichter zu bedienenden Systeme sind in der Regel jedoch mit höheren 

Kosten für den Anbieter Produktvertrieb und damit im Regelfall auch für den Produktdefinierenden als 

Auftraggeber verbunden. So sind die Systeme für die Erfassung des Nachfragers mit hohen Kosten 

bei einer Eigenerstellung und mit gewissen Abhängigkeiten bei der Nutzung bestehender Systeme 

verbunden.
712

 Umgekehrt erfordern Restriktionen bzgl. Kosten auf Seiten des Vertriebssystems ggf. 

auch Vereinfachungen bei dem jeweiligen Produktportfolio.  

In jedem Fall sind bei der Wahl bestimmter Gestaltungsparameter der Produkte auch bestimmte 

Vertriebssysteme erforderlich, um Leistungsversprechen abgeben zu können.
713

 Dies führt dazu, dass 

bei einer gewissen Festlegung von Produkten unter Umständen bestimmte Vertriebssysteme nicht 

(mehr) eingesetzt werden können. Soll bspw. ein Entgelt anhand der tatsächlich zurückgelegten 

Kilometer ermittelt werden, stehen klassische Automaten als Vertriebssystem nicht zur Verfügung.
714

 

RESULTIERENDER AUFGABENUMFANG DES ANBIETERS PRODUKTVERTRIEB 

Im Bereich der Produktermittlung anhand der tatsächlichen Nutzung ändern sich die Anforderungen 

an das Vertriebssystem im Verantwortungsbereich des Anbieters Produktvertrieb. Abgesehen von den 

veränderten erforderlichen Assets, welche bereits in Abschnitt 5.2 beschrieben wurden, führt eine 

Produktermittlung der tatsächlichen Nutzung zu einer stärkeren Trennung der Vertriebsfunktionen 

Information und Abgabe Leistungsversprechen. Während für die Untervertriebsfunktion Buchung im 

Regelfall ebenfalls die Möglichkeit zur Information ortsunkundiger Nachfrager vorgehalten werden 

                                                      

709
 Vgl. AWEYDEN / KRAUSE (2014, S. 7). Dies wird häufig im Bereich des stationsunabhängigen Carsharing 

umgesetzt (Produkttyp 3 in Abschnitt 5.1.3.1.2.2). Aufgrund der erfolgenden Erfassung des Fahrzeuges und der 
eindeutigen Zuordnung zu einem Nachfrager (vgl. Abschnitt 5.2.2) ist eine entsprechende Umsetzung hier jedoch 
kostengünstig möglich. Daher wird das Carsharing in diesem Abschnitt nicht berücksichtigt. Die Einführung von 
zeitabhängigen Produkten kann hingegen den Nachfrager „unter Druck setzen“ und somit auch Stress 
hervorrufen, wodurch die Ortsveränderung als unangenehm wahrgenommen wird. Vgl. hierzu SCHMIDT / 
SCHWEIZER (2016, S. 23-24). 
710

 Vgl. RINGAT (2017, S. 42) bzw. SCHNIEDEWIND (1996a, S. 456-458). 
711

 Vgl. hinsichtlich potentieller Elemente der künftigen Entgeltgestaltung im ÖPNV bspw. FISCHER / PHILIPP (2006, 
S. 114) oder RINGAT (2016, S. 44). 
712

 Siehe diesbezüglich auch die Ausführungen in Abschnitt 5.3.2.1.1. 
713

 Vgl. GROTEMEIER (2014, S. 93). 
714

 Vgl. RINGAT (2017, S. 43). 
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muss, entfällt diese Notwendigkeit im Bereich der Produktermittlung anhand der tatsächlichen 

Nutzung, bzw. muss nicht zwangsläufig im selben Schritt erfolgen. Entsprechend können hier von den 

Produktdefinierenden einfacher unterschiedliche Akteure für die einzelnen Vertriebsfunktionen 

beauftragt werden.  

Die Untervertriebsfunktion Registrierung wiederum geht mit einer gewachsenen Bedeutung der 

Beziehung zwischen Nachfrager und Anbieter Produktvertrieb einher. Mit der Registrierung ist die 

Abrechnung der einzelnen Ortsveränderungen zunächst ausschließlich durch den jeweiligen Anbieter 

Produktvertrieb möglich, welcher die Registrierung vornimmt. Entsprechend ist die Bindung zwischen 

Nachfragern und Anbietern Produktvertrieb in diesem Falle intensiver. Gleichzeitig dürfte aber auch 

die Anzahl der durch einen Produktdefinierenden eingesetzten Anbieter Produktvertrieb zurückgehen, 

da das zugehörige System zur Erfassung mit entsprechenden Fixkosten verbunden ist. Verschiedene 

Anbieter Produktvertrieb zu beauftragen, die entsprechende Erfassungssysteme benötigen, erscheint 

daher nicht sinnvoll, wenn diese zumindest teilweise leistungsunabhängig vergütet werden. Ggf. 

besteht aber die Möglichkeit, dass mehrere Anbieter Produktvertrieb ein Erfassungssystem 

gemeinsam nutzen. Hierauf wird in Abschnitt 5.3.2.1.6 noch eingegangen. 

FAZIT 

Für den Anbieter Produktvertrieb sind die Entscheidungen bzgl. der einzusetzenden Vertriebssysteme 

also auch verbunden mit den Entscheidungen der Produktdefinierenden hinsichtlich der Ausgestaltung 

der Produkte und Entgelte.
715

 Somit ist an dieser Stelle eine eindeutige Empfehlung hinsichtlich der zu 

fällenden Entscheidungen nicht möglich, da die jeweiligen örtlichen Gegebenheiten eine Rolle spielen. 

Handelt es sich um ein sehr einfaches Liniennetz, können ggf. auch die Produkte so gestaltet werden, 

dass ein komplexes, kostenintensives Vertriebssystem nicht erforderlich ist. 

5.3.1.2 Abwägungen bei der Wahl des Identifikationsmerkmals sowie der 
Speicherassets für Identifikationsmerkmal und (Vor-)Produkt bzw. 
Nutzungsberechtigung 

Wie bereits in Abschnitt 5.2.3 dargestellt, bestehen zwei Grundtypen von Speicherassets. Die 

Speicherassets, welche der Nachfrager bei sich trägt, sowie die Speicherassets im 

Hintergrundsystem, so dass ein separates Trägermedium erforderlich ist. Zunächst werden die Vor- 

und Nachteile der verschiedenen Speicherassets diskutiert, bevor auf die Auswirkungen der 

Entscheidung des Produktdefinierenden auf den Anbieter Produktvertrieb eingegangen wird. 

5.3.1.2.1 Diskussion der alternativen Ausgestaltungsoptionen 

Eine Grundanforderung seitens der Produktdefinierenden an die Speicherassets ist, dass sie für die 

Authentifizierung schnell und eindeutig auslesbar sein müssen, um eine zügige Ermittlung des 

gegenwärtigen Status sicherstellen zu können. 

  

                                                      

715
 Vgl. KUMMER (2006, S. 328). 
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SPEICHERASSET IM HINTERGRUND 

Erfolgt die Speicherung des Tupels aus Identifikationsmerkmal und (Vor-)Produkt bzw. 

Nutzungsberechtigung im Hintergrund, ist eine ausreichend schnelle Datenübermittlung im Falle einer 

Kontrolle erforderlich, um die zum Nachfrager gehörige Nutzungsberechtigung aufrufen zu können.
716

 

Eine Datenübermittlung ist dann in sämtlichen Gebieten erforderlich, in denen das Speicherasset 

eingesetzt wird, um eine Kontrolle zu ermöglichen.
717

 Entsprechend müssen auch die zugehörigen 

Kontrollgeräte mit einer Datenübermittlungsfunktion ausgerüstet sein, sodass hier ggf. höhere Kosten 

verglichen mit einer Speicherung im Vordergrund entstehen können.
718

 Ist in einzelnen Bereichen 

keine Datenübermittlung möglich, müssen hier Rückfallebenen definiert werden oder es ist in diesen 

Situationen schlicht kein Zugriff möglich. Rückfallebenen können bspw. sogenannte Black- bzw. 

Whitelists darstellen, die einen bestimmten Zeitpunkt im System abbilden, um einen Aufruf auch ohne 

Datenübermittlung zu ermöglichen.
719

 Hierbei handelt es sich jedoch um einen Zeitpunkt in der 

Vergangenheit, was zu Ungenauigkeiten führt. 

Durch die Speicherung im Hintergrund fallen die Kosten für das Trägermedium des 

Identifikationsmerkmals verglichen mit einem Speicherasset für die Speicherung von (Vor-)Produkte 

bzw. Nutzungsberechtigungen im Vordergrund beim Nachfrager geringer aus bzw. ein separates 

Trägermedium kann im Falle biometrischer Identifikationsmerkmale vollständig entfallen.
720

 Bei 

Rückgriff auf ein Trägermedium muss dieses nicht in der Lage sein, ein entsprechendes Produkt zu 

speichern und kann somit auf die Speicherung einer Nachfrager-Identifikationsnummer reduziert 

werden.
721

 Entsprechend geringer fallen die Kosten im Vergleich zu aufwendigen elektronischen 

Speicherassets mit Speicherfunktion aus. Die Anzahl der potentiell verwendbaren Trägermedien wird 

somit gesteigert.
722

 So kann als Trägermedium für das Identifikationsmerkmal eine Vielzahl von 

Assets zum Einsatz kommen, die sich auch schon im Besitz des Nachfragers befinden können
723

 und 

somit für den Nachfrager keine zusätzlichen Kosten verursachen. Bspw. werden inzwischen auch 

Bankkarten zu diesem Zweck eingesetzt.
724

 

                                                      

716
 Vgl. INIT (2015, S. 96). Nach WOLF / MOHR-BRAUN (2016, S. 18) ist dies erst mit den 3G und 4G 

Mobilfunknetzen möglich. Dies war zu Beginn der Entwicklung der VDV-Kernapplikationen noch nicht gegeben, 
sodass auf kartenbasierte Vordergrundsysteme gesetzt wurde. Vgl. hierzu FISCHER / JANSSEN (2015, S. 28). 
717

 Vgl. ACKERMANN ET AL. (2014a, S. 27) bzw. FISCHER / JANSSEN (2015, S. 31). 
718

 Vgl. FISCHER / JANSSEN (2015, S. 29). 
719

 Vgl. ACKERMANN ET AL. (2014a, S. 27), FISCHER / JANSSEN (2015, S. 29), INIT (2015, S. 96), SCHOLZ (2011, S. 
326) bzw. WOLF / MOHR-BRAUN (2016, S. 18). 
720

 Vgl. INIT (2015, S. 96) bzw. WOLF / MOHR-BRAUN (2016, S. 18). 
721

 Eine nachträgliche Veränderung dieser Identifikationsnummer ist nicht möglich. Vgl. hierzu FISCHER / JANSSEN 
(2015, S. 30).  
722

 Vgl. WALLISCHECK ET AL. (2015, S. 17). 
723

 Vgl. FISCHER / JANSSEN (2015, S. 27). 
724

 So wird vielfach auch über eine Verwendung von Karten des Kartenzahlungsverkehrs nach dem EMV-
Standard diskutiert und in London auch umgesetzt. Hier würde der Nachfrager ausschließlich bei seiner Bank 
registriert sein und diese würde die erforderlichen Schritte gegenüber den Anbietern Produktvertrieb übernehmen. 
Vgl. hierzu bspw. ACUMEN BUILDING / BOOZ ALLEN (2006, S. 7), INIT (2015, S. 97), FOLJANTY (2016, S. 32) bzw. 
WOLF / MOHR-BRAUN (2016, S. 19). 
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Bei Verwendung von Trägermedien, welche durch Dritte zur Verfügung gestellt werden, können die 

noch in Abschnitt 5.3.2.1.1 beschriebenen Probleme auftreten. Bei der Einführung eines neuen 

Vertriebssystems bedeutet ein solcher Rückgriff auf existierende Trägermedien ebenfalls, dass die 

Ausstattung der Nachfrager mit Trägermedien entfallen kann und somit unter Umständen eine 

schnellere Implementierung des Systems möglich ist. Zusätzlich können Veränderungen bspw. bzgl. 

der angebotenen Produkte einfach und zentral im Hintergrundsystem vorgenommen werden, ohne 

dass ggf. Anpassungen bspw. an den Speicherassets im Vordergrund erforderlich sind.
725

 

SPEICHERASSET IM VORDERGRUND 

Bei der Speicherung von (Vor-)Produkt bzw. Nutzungsberechtigung im Vordergrund ist eine 

dauerhafte Datenübermittlung mit dem Hintergrundsystem nicht erforderlich, was potentiell auch 

schnellere Kontrollen ermöglicht. In erster Linie sind aber auch Statusprüfungen in Gebieten möglich, 

in denen keine Optionen zur Datenübermittlung vorhanden sind. Gleichzeitig sind jedoch die 

Speicherassets durch den Nachfrager mitzuführen. Je nach Ausgestaltung der Speicher besteht somit 

eine höhere Gefahr der Manipulation der Speicherassets durch den Nachfrager. Ein Speicherasset im 

Besitz des Nachfragers muss entsprechend manipulationssicher sein, was den Zeitaufwand im 

Rahmen einer Kontrolle potentiell erhöht und ggf. mit zusätzlichem Aufwand verbunden sein kann.  

Handelt es sich bei dem Speicherasset um Papier, ist dessen Manipulationssicherheit vom jeweiligen 

Asset für die Interaktion mit dem Nachfrager abhängig. Während Automaten und Nachfragerzentren 

Papier mit entsprechenden Sicherheitsmerkmalen verwenden,
726

 steht dies bei Verwendung von 

Computer und Drucker des Nachfragers in der Regel nicht zur Verfügung. Auch die Verwendung von 

Barcodes schützt nicht gegen bspw. das mehrmalige Ausdrucken einer entsprechenden Bestätigung 

bzw. Nutzungsberechtigung.
727

 Hier ist ein Rückgriff auf weitere Identifikationsmerkmale erforderlich, 

um die Manipulationsgefahr zu reduzieren.
728

 So erfolgt im Bereich des ÖPNV bei Speicherassets mit 

Barcode in der Regel noch die Kontrolle eines weiteren Identifikationsmerkmales, wie bspw. den 

Personalien im Regelfall anhand des Personalausweises. Diese Überprüfung eines 

Identifikationsmerkmales bedeutet jedoch im Rahmen einer Statusprüfung einen deutlich erhöhten 

zeitlichen Aufwand für die Durchführung der Kontrolle.
729

 Daher erscheint die Einführung eines 

Vertriebssystems, welches auf Barcodes zurückgreift für einen breiten Einsatz ungeeignet, da 

entweder zusätzliches Personal erforderlich wäre oder eine Reduktion der Anzahl der überprüften 

Nachfrager in Kauf genommen werden müsste.
730

  

  

                                                      

725
 Vgl. INIT (2015, S. 96) bzw. WOLF / MOHR-BRAUN (2016, S. 19). 

726
 Vgl. SCHOLZ (2011, S. 310). Auch die Kontrolle dieser Sicherheitsmerkmale geht jedoch mit einem 

zusätzlichen Zeitaufwand einher. Vgl. hierzu ebenfalls RINGAT / WIERACH / DIRINGER (2017, S. 22-23). 
727

 Vgl. RMS (2015, S. 48) bzw. VORGANG (2009, S. 246). 
728

 Vgl. ACKERS / BAUER (2016, S. 424) bzw. JANSSEN / KRINGS (2014, S. 8). In der Regel sind diese Produkte dann 
auch an einen bestimmten Nachfrager gebunden. Vgl. hierzu VORGANG (2009, S. 252). 
729

 Die zusätzliche Prüfung des Identifikationsmerkmals führt zu einer 1,6-fach längeren Prüfdauer. Vgl. hierzu DIE 

PRÄSIDENTIN DES LANDTAGS NORDRHEIN-WESTFALEN (2016, S. 176). 
730

 Vgl. ACKERS / BAUER (2016, S. 424) bzw. JANSSEN / KRINGS (2014, S. 8). 
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Handelt es sich bei dem Speicherasset um Chipkarten, ist aufgrund des erforderlichen 

Datenumfangs
731

 eine deutlich aufwendigere Technologie erforderlich,
732

 wodurch die Kosten für 

Chipkarten als Speicherasset deutlich höher ausfallen als für Chipkarten, die ausschließlich ein 

Identifikationsmerkmal tragen.
733

 Da die Chipkarten, welche als Speicherasset dienen, in der Regel 

von den jeweiligen Anbietern Produktvertrieb ausgegeben werden, können diese jedoch 

manipulationssicher ausgelegt werden. Gleichzeitig ist der zeitliche Aufwand für die Kontrolle durch 

das elektronische Auslesen der Chipkarte gering.
734

 

Wird das Smartphone als Speicherasset eingesetzt, kann bspw. die SIM-Karte als 

manipulationssicherer Bestandteil für eine Speicherung genutzt werden.
735

 Die SIM-Karte ist allerdings 

so geschützt, dass erforderliche Anpassungen, wie das Speichern eines Produktes, nur durch die 

Betreiber der Telekommunikationsnetze vorgenommen werden können.
736

 Entsprechend ist für die 

Nutzung der SIM-Karte als Speicherasset eine Einigung mit den Betreibern der Kommunikationsnetze 

erforderlich, welche mit hohen Transaktionskosten verbunden ist.
737

 Kommt eine solche Einigung 

zustande, kann das Smartphone wie eine Chipkarte verwendet werden.
738

 Es werden bei der 

Entwicklung jedoch auch Alternativen für die manipulationssichere Speicherung von Produkten 

erforscht.
739

  

Für das Auslesen der auf dem Smartphone hinterlegten Daten erfolgt bisher keine Verwendung der 

NFC-Technologie, aufgrund der nicht ausreichenden Spezifikation des Standards bei Smartphones für 

die Anforderungen des ÖPNV.
740

 Die Berücksichtigung der Anforderungen des ÖPNV bei der 

künftigen Gestaltung des NFC-Standards ist jedoch inzwischen gesichert und könnte aufgrund der 

jetzt bestehenden Sicherheit für die zu tätigenden Investitionen ab 2018 zu einer verstärkten Nutzung 

führen.
741

  

Bis dato wird daher im ÖPNV in der Regel noch ein nicht manipulationssicherer Speicherort auf dem 

Smartphone gewählt und eine Kontrolle erfolgt wie im Bereich des Trägermediums Papier mittels 

eines Barcodes.
742

 Die Kontrolle des Barcodes auf dem Smartphone unterscheidet sich jedoch nicht 

von der Kontrolle des Barcodes auf Papier, wodurch hier die oben geschilderten Probleme ebenfalls 

vorliegen. Darin liegt auch eine Ursache für die bisher beschränkte Nutzung des Assets Smartphone 

beim Vertrieb im ÖPNV. Aus Sicht der Produktdefinierenden sind die Sicherheitsanforderungen von 

                                                      

731
 Vgl. WOLF / MOHR-BRAUN (2016, S. 18). 

732
 Vgl. SCHOLZ (2011, S. 315). 

733
 Vgl. INIT (2015, S. 96) bzw. QUAST / PROBST (2013, S. 21). 

734
 Vgl. RINGAT / WIERACH / DIRINGER (2017, S. 22-23). 

735
 Vgl. KCEFM (2015, S. 12) sowie VDV-ETS (2017b, S. 8). 

736
 Vgl. KCEFM (2015, S. 11). 

737
 Vgl. KCEFM (2015, S. 12) bzw. OPEN MOBILE TICKETING ALLIANCE (2014, S. 11). 

738
 Vgl. ACKERMANN ET AL. (2014a, S. 27) bzw. OPEN MOBILE TICKETING ALLIANCE (2014, S. 11). 

739
 Vgl. ISO/TR 24014-3 (2013, S. 15).  

740
 Vgl. ACKERMANN ET AL. (2014a, S. 26) bzw. ACKERS / BAUER (2016, S. 425). 

741
 Vgl. ACKERS / BAUER (2016, S. 424-426) sowie VDV-ETS (2017b, S. 11). 

742
 Vgl. DECHAMPS (2013, S. 12). 
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Produkten mit hohen Entgelten nicht erfüllt, sodass nur Produkte mit geringen Entgelten über das 

Smartphone angeboten werden.
743

 

Unabhängig von der gewählten Ausgestaltungsoption ist darauf zu achten, dass die Wahl 

ungeeigneter Identifikationsmerkmale oder Speicherassets dazu führen kann, dass bestimmte 

Nachfragergruppen vom Zugang zum Mobilitätsangebot ausgeschlossen werden.
744

  

5.3.1.2.2 Auswirkungen der Wahl des Produktdefinierenden auf die Anbieter Produktvertrieb 

Während streng genommen die Wahl der Speicherassets einen Koordinationsbereich zwischen den 

Produktdefinierenden und Anbietern Produktvertrieb darstellt, so trifft der Produktdefinierende durch 

die Gestaltung von Zu- und Abgangssystemen eine gewisse Vorauswahl bzgl. der von ihm 

akzeptierten Speicherassets.
745

 Somit handelt es sich hauptsächlich um eine Entscheidung des 

Produktdefinierenden, welche weitreichende Konsequenzen für die Anbieter Produktvertrieb besitzt. 

Wählt der Produktdefinierende eine vom Vertriebssystem im Verantwortungsbereich des Anbieters 

Produktvertrieb gegenwärtig nicht unterstützte technische Lösung, steht der Akteur vor der Wahl, 

entweder die von ihm verantworteten Systeme entsprechend aufzurüsten oder nicht als potentieller 

Anbieter in Frage zu kommen. Bspw. kann die Verwendung von klassischen Schlüsseln im Bereich 

des Carsharing durch die meisten elektronischen Vertriebssysteme nicht abgebildet werden. Hier 

müssten vom Anbieter Produktvertrieb entsprechende Investitionen vorgenommen werden, um einen 

Zugang zu den Schlüsseln zu ermöglichen.  

Daher kann die Wahl des Speicherassets auch vom Produktdefinierenden genutzt werden, um 

bestimmten Akteuren der Rolle „Information über und Verkauf von Produkten“ einen Vorzug zu 

gewähren. Besitzt der Produktdefinierende jedoch ein Interesse daran, möglichst vielen Anbietern 

Produktvertrieb den Vertrieb seiner Produkte zu ermöglichen, eignen sich standardisierte 

Speicherassets und Trägermedien. Der hinsichtlich der Kontrolle nachteilige Barcode besitzt hier eine 

Stärke, da er sowohl auf Papier, als auch auf Bildschirmen eingesetzt werden kann. 

5.3.2 Abwägungen bei der Auswahl und Ausgestaltung von technischen 
Systemen 

Nach der Vorstellung der interdependenten Entscheidungen von Produktdefinierenden und Anbietern 

Produktvertrieb wird nun auf die Entscheidungen eingegangen, die von den jeweiligen Akteuren im 

Rahmen ihrer Aufgaben zu fällen sind und die von ihnen verantworteten technischen Systeme 

betreffen. Hierbei wird in Abschnitt 5.3.2.1 zunächst auf die Entscheidungen des Anbieters 

Produktvertrieb eingegangen, um anschließend in Abschnitt 5.3.2.2 die Entscheidungen des 

Produktdefinierenden darzustellen. 

Es sei nochmals darauf hingewiesen, dass zwischen den Produktdefinierenden und Anbietern 

Produktvertrieb eine Auftragsbeziehung besteht. Somit kann der Produktdefinierende als 

                                                      

743
 Vgl. ACKERMANN (2016b, S. 318), BITZER ET AL. (2014, S. 10) bzw. NOÉ ET AL. (2014, S. 12). 

744
 Auch an dieser Stelle sei bzgl. einer detaillierteren Darstellung verwiesen auf Abschnitt 5.3.2.1.1. 

745
 Siehe hierzu auch Abschnitt 5.3.1.2.1. 
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Beauftragender sämtliche Entscheidungen des Anbieters Produktvertrieb auch mittels entsprechender 

Vorgaben ausgestalten und den Anbieter Produktvertrieb somit ohne Entscheidungsspielraum seine 

Aufgaben verrichten lassen. 

5.3.2.1 Entscheidungen der Anbieter Produktvertrieb  

Die Anbieter Produktvertrieb müssen bei der Wahl der von ihnen angebotenen Vertriebssysteme eine 

Reihe von Entscheidungen treffen. Diesbezüglich werden in diesem Abschnitt die folgenden Aspekte 

analysiert: 

 (Des-)integrierte Wahrnehmung von Rollen der Zurverfügungstellung von Assets (Abschnitt 

5.3.2.1.1) 

 Optionen für die räumliche Verteilung von Assets (Abschnitt 5.3.2.1.2) 

 Übereinstimmung des gewählten Produktes und der in Anspruch genommenen Leistungen 

(Abschnitt 5.3.2.1.3) 

 Vorhaltung verschiedener Vertriebssysteme (Abschnitt 5.3.2.1.4) 

 Dynamische Aspekte beim Wechsel eines Zurverfügungstellers von in der Fläche verteilten 

Assets zur Interaktion (Abschnitt 5.3.2.1.5) 

 Gemeinsame Beauftragung von technischen Rollen (Abschnitt 5.3.2.1.6) 

Hierbei erfolgt in der Regel eine Abwägung zwischen bestimmten Vorteilen der Entscheidung für 

bestimmte Ausgestaltungsoptionen und den damit einhergehenden Kosten für den Anbieter 

Produktvertrieb. Zusätzlich werden in Abschnitt 5.3.2.1.7 weitere Aspekte aufgeführt, welche die 

Entscheidungen der Anbieter Produktvertrieb beeinflussen können.  

Zudem können innerhalb eines Vertriebssystems auch verschiedene Ausgestaltungsoptionen bspw. 

hinsichtlich der (des-)integrierten Wahrnehmung der Rolle der Zurverfügungstellung bzgl. des gleichen 

Assets getroffen werden. Entsprechend kommt es innerhalb eines aber auch zwischen verschiedenen 

Vertriebssystemen ggf. zur parallelen Umsetzung verschiedener Organisationsmodelle.  

5.3.2.1.1 Abwägung hinsichtlich der (des-)integrierten Wahrnehmung von Rollen der 
Zurverfügungstellung von Assets hinsichtlich der resultierenden kurzfristigen und 
langfristigen Kosten für das Vertriebssystem  

Bzgl. der Wahrnehmung von Rollen auf technischer Ebene bestehen zunächst drei unterschiedliche 

idealtypische Optionen. Die Zurverfügungstellungsrolle des Assets wird… 

 ZVS-Option 1: … integriert mit der Rolle „Information über und Verkauf von Produkten“ 

wahrgenommen. 

 ZVS-Option 2: … integriert mit der Rolle „Inanspruchnahme“ wahrgenommen. 

 ZVS-Option 3: … von Dritten wahrgenommen. 

Prinzipiell ist auch hier eine Vermischung verschiedener Mikro-Organisationsmodelle möglich, 

allerdings wird dieser Aspekt für die Analyse in diesem Abschnitt vernachlässigt. 
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INTEGRIERTE WAHRNEHMUNG DER ZURVERFÜGUNGSTELLUNGSROLLE MIT DER ROLLE „INFORMATION ÜBER 

UND VERKAUF VON PRODUKTEN“ (ZVS-OPTION 1) 

In diesem Fall werden sämtliche Assets durch den Anbieter Produktvertrieb erworben und selbst für 

die eigenen Prozesse zur Verfügung gestellt. Entsprechend sind Anpassungen an den Assets und 

Prozessen aufgrund der nicht erforderlichen Nachverhandlungen mit einem Zurverfügungsteller 

schnell möglich und es werden langfristige Kosten im Sinne des Erreichens einer gewissen Flexibilität 

reduziert.  

Abhängigkeiten bestehen in diesem Falle höchstens zu den Lieferanten der jeweiligen Assets. Dies ist 

insbesondere der Fall, wenn einzelne Assets nur durch einen Lieferanten hergestellt werden. Liegen 

hingegen bzgl. des jeweiligen Assets gewisse Standards vor und sind eine Reihe von Lieferanten für 

das jeweilige Asset vorhanden, kann der jeweilige Lieferant ausgetauscht werden und das Problem ist 

deutlich reduziert. Hierbei ist je nach typischer Lebensdauer des jeweiligen Vertriebssystems auch zu 

beachten, dass sich die Lieferantenstruktur im Laufe der Zeit verändern kann und somit unter 

Umständen nicht dauerhaft eine Vielzahl von Lieferanten zur Verfügung steht. Im Extremfall kann es 

auch zu einer kompletten Einstellung der Produktion erforderlicher Komponenten durch alle 

Lieferanten kommen. Solche Entwicklungen sind idealerweise von den Anbietern Produktvertrieb zu 

antizipieren und entsprechende Vorkehrungen zu treffen.  

Die Investition zur Anschaffung der Assets stellt jedoch auch einen Kostenfaktor für den Anbieter 

Produktvertrieb dar, welcher zu einer gewissen Bindung des Anbieters Produktvertrieb an ein 

bestimmtes Vertriebssystem führt. Würden die erworbenen Assets im Rahmen einer 

Weiterentwicklung der Vertriebssysteme unbrauchbar werden, wird aufgrund der erfolgten 

Investitionen das veraltete System ggf. weiter aufrechterhalten, um die getätigten Investitionen 

amortisieren zu können. Während kurzfristige kleinere Anpassungen somit möglich sind, erscheint die 

mittel- bis langfristige Flexibilität eingeschränkt. 

Neben den Investitionskosten für die Anschaffung der jeweiligen Assets muss der Akteur, welcher die 

„Zurverfügungstellung Asset“ und „Information über und Verkauf von Produkten“ integriert wahrnimmt, 

zusätzlich das jeweilige Wissen aufbauen für die Wahrnehmung der Rolle „Prozessangebot“, um das 

Vertriebssystem auch erstellen und betreiben zu können. 

INTEGRIERTE WAHRNEHMUNG DER ZURVERFÜGUNGSTELLUNGSROLLE MIT DER ROLLE „INANSPRUCHNAHME“ 

(ZVS-OPTION 2) 

Stellt der Nachfrager ein bestimmtes Asset wie bspw. das Smartphone zur Verfügung, entfallen für 

den Anbieter Produktvertrieb die Investitionskosten für dieses Asset. Die geringeren Kosten für das 

jeweilige Asset gehen aber in der Regel mit einer geringeren Flexibilität und deutlich weniger Einfluss 

einher. 

Die jeweiligen Assets werden wie im Beispiel des Smartphones nicht originär für die Zwecke des 

Anbieters Produktvertrieb durch den Nachfrager erworben. Meist handelt es sich um eine Aufteilung 
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der entstehenden Kosten auf verschiedene Nutzungen. Entsprechend spielen bei der Entscheidung 

des Nachfragers hinsichtlich der Anschaffung eines bestimmten Assets die Anforderungen des 

Anbieters Produktvertrieb eine untergeordnete Rolle, so sie denn überhaupt eine Rolle spielen.
746

 

Dabei können zusätzlich verschiedene ähnliche Assets unterschiedlich gut für die erforderlichen 

Aufgaben geeignet sein. So unterschieden sich bspw. in einem Pilotversuch die 

Erfassungsgenauigkeiten verschiedener Smartphones im Rahmen der Untervertriebsfunktion 

Aktivierung.
747

 

Setzt der Anbieter Produktvertrieb auf diese Assets, geht er damit auch gewisse Risiken ein. So stellt 

das von Nachfragern erworbene Asset nur einen Teil eines Vertriebssystems dar. Die weiteren Assets 

müssen vom Anbieter Produktvertrieb zur Verfügung gestellt oder Kapazitäten an solchen Assets 

erworben werden. Die Zurverfügungstellung des zentralen Knotens als Asset dürfte hauptsächlich mit 

Fixkosten, aber kaum mit variablen Kosten verbunden sein. Bei Zurverfügungstellung der dezentralen 

Assets durch den Nachfrager stellen zusätzliche Nachfrager, welche das System nutzen, 

entsprechend nur geringe bis keine zusätzlichen Kosten dar, wenn man von ggf. auftretenden 

sprungfixen Kosten zunächst abstrahiert. Der oder die zentralen Knoten müssen jedoch gleichzeitig 

mit dem Asset des Nachfragers kompatibel sein, um die Aufgaben des Vertriebssystems erfüllen zu 

können. Ändern sich die Präferenzen des Nachfragers bzgl. des Assets, besteht somit unter 

Umständen auch Anpassungsbedarf bei den Assets im Verantwortungsbereich des Anbieters 

Produktvertrieb. Bei unterschiedlichen Lebensdauern der jeweiligen Assets kann – je nach 

Anpassbarkeit der Assets des Anbieters Produktvertrieb – ein erhebliches Investitionsrisiko bestehen.  

Neben den Vorlieben der Nachfrager können auch hier die potentiellen Anpassungen von Lieferanten 

Rückwirkungen auf den Anbieter Produktvertrieb haben. Bspw. können Updates des Betriebssystems 

des Smartphones dazu führen, dass vormals funktionierende Prozesse nicht mehr durchgeführt 

werden können, da der Hersteller des Betriebssystems die Bedürfnisse des Anbieters Produktvertrieb 

nicht kennt oder nicht berücksichtigen will. Entsprechend erfordern die Applikationen und 

Hintergrundsysteme für das Smartphone eine ständige Weiterentwicklung.
748

 

Schlussendlich stellt sich die Frage inwieweit ein Asset, welches durch den Nachfrager zur Verfügung 

gestellt wird, manipuliert werden kann. Diese Frage ist insbesondere im Bereich der Speicherassets 

für das Tupel aus Identifikationsmerkmal und Produkt bzw. Nutzungsberechtigung relevant und wurde 

bereits in Abschnitt 5.3.1.2 diskutiert. 

In der Praxis zeigt aber die Einführung zahlreicher Applikationen zum Erwerb von Produkten im ÖPNV 

am Smartphone das Potential zur Einsparung von Produktionskosten für die technischen Systeme im 

Verantwortungsbereich des Anbieters Produktvertrieb durch die Verwendung von Assets, welche 

durch den Nachfrager zur Verfügung gestellt werden bzw. das Potential zur Senkung von 

Transaktionskosten der Nachfrager. Es ist jedoch auch zu berücksichtigen, dass eine 

                                                      

746
 Eine reine Anschaffung für die Nutzung von Mobilitätsangeboten erscheint unüblich. 

747
 Vgl. RINGAT / PUZICHA (2016, S. 9). 

748
 Vgl. ACKERMANN (2016b, S. 428). 
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Zurverfügungstellung durch den Nachfrager auch bedeuten kann, dass Nachfrager von der Nutzung 

des Vertriebssystems ausgeschlossen werden, welche ein Smartphone (bzw. ein anderes 

entsprechendes Asset) nicht aus anderen Gründen benötigen und somit nicht erworben haben. Dies 

stellt insbesondere bei Mobilitätsangeboten mit einem Auftrag zur Daseinsvorsorge wie dem ÖPNV 

ein gewisses Problem dar. Hier müssen in der Regel mehrere Vertriebssysteme angeboten werden, 

um den Zugang aller Nachfrager sicherzustellen.
749

 Dieses Problem besteht im Bereich des 

Carsharing nicht. Hier ist bisher aber auch kein Auftrag zur Daseinsvorsorge definiert worden. 

Entsprechend setzen insbesondere die stationsunabhängigen Carsharing-Anbieter bereits heute 

hauptsächlich auf web- und applikationsbasierte Lösungen, die Assets beim Nachfrager voraussetzen. 

WAHRNEHMUNG DER ZURVERFÜGUNGSTELLUNGSROLLE DURCH DRITTE AKTEURE (ZVS-OPTION 3) 

Die Wahrnehmung der Rolle Asset Zurverfügungstellung durch Dritte kann je nach Exklusivität des 

Assets unterschiedliche Eigenschaften aufweisen. Werden Assets ausschließlich für oder durch den 

Anbieter Produktvertrieb genutzt und für diesen zur Verfügung gestellt, ähnelt das Mikro-

Organisationsmodell der integrierten Rollenwahrnehmung (ZVS-Option 1). Erfolgt hingegen die 

Nutzung für verschiedene Aufgaben und nicht ausschließlich für die Interessen des Anbieters 

Produktvertrieb weist das Mikro-Organisationsmodell Ähnlichkeiten zur Zurverfügungstellung durch 

den Nachfrager auf (ZVS-Option 2). 

Die ausschließliche Nutzung des Assets durch oder für den Anbieter Produktvertrieb führt zu einer 

spezifischen Investition des Zurverfügungstellers für den Anbieter Produktvertrieb. Entsprechend wird 

hier ein langfristiger Vertrag für die Absicherung der Investition erforderlich sein. Somit wird die 

langfristige Flexibilität seitens des Anbieters Produktvertrieb ähnlich eingeschränkt sein, wie bei der 

Eigenerstellung. Zusätzlich dürfte auch die kurzfristige Flexibilität eingeschränkt sein, da zunächst 

Nachverhandlungen mit dem Zurverfügungsteller geführt werden müssen, um Anpassungen 

vornehmen zu können. Auch hinsichtlich der Finanzströme kann sich das Modell unterscheiden. Je 

nach Ausgestaltung der Auftragsbeziehung kann die Zurverfügungstellung durch den Dritten bspw. 

monatlich in Form einer Miete erfolgen, wodurch ein einmaliger Investitionsaufwand seitens des 

Anbieters Produktvertrieb nicht auftreten würde, dafür aber die monatliche Miete in der Regel deutlich 

oberhalb der reinen Betriebskosten liegen wird.
750

 

Erfolgt hingegen die Zurverfügungstellung nicht ausschließlich für die Nutzung durch den Anbieter 

Produktvertrieb, lassen sich Größenvorteile realisieren, welche die einzelne Nutzung durch oder im 

Auftrag des Anbieters Produktvertrieb ggf. gegen geringeres Entgelt ermöglichen.
751

 Gleichzeitig 

dürfte hierdurch auch die kurzfristige Flexibilität zur Anpassung deutlich reduziert sein, da hier 

Auswirkungen auf die anderen Nutzungen des Assets zu erwarten sind. Auf der anderen Seite ist 

aufgrund der nicht ausschließlichen Nutzung durch oder im Auftrag des Anbieters Produktvertrieb ggf. 

                                                      

749
 Vgl. LINK ET AL. (2017, S. 226) sowie auch Abschnitt 5.3.2.1.4. 

750
 Vgl. BRAUER (1983, S. 29). 

751
 Dafür müssen jedoch zunächst Assets existieren, die den festgelegten Anforderungen entsprechen. Vgl. 

hierzu bspw. JANSSEN / KRINGS (2012, S. 8). 
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eine zusätzliche Flexibilität in Form kürzerer Bindungen an einzelne Zurverfügungsteller möglich, 

sodass die Bindung an ein Vertriebssystem reduziert werden könnte. 

Unabhängig von den Unterschieden der beiden hier vorgestellten Konzepte ist bei einer 

Zurverfügungstellung durch einen Dritten die Abhängigkeit der Anbieter Produktvertrieb vom Dritten 

ein Hebel, der im Sinne opportunistischen Verhaltens ausgenutzt werden kann. Spielt das jeweilige 

Asset eine zentrale Rolle im Vertriebssystem im Verantwortungsbereich des Anbieters 

Produktvertrieb, kann eine Steigerung des Entgeltes gegen den Willen des Anbieters Produktvertrieb 

durchgesetzt werden, wenn keine alternativen Zurverfügungsteller des jeweiligen Assets bereitstehen. 

FAZIT UND BEISPIELE 

Zusammenfassend haben die drei dargestellten Optionen jeweils ihre eigenen Vor- und Nachteile, 

sodass eine eindeutige Empfehlung nicht vorgenommen werden kann. Vielmehr sind Abwägungen 

seitens der jeweiligen Anbieter Produktvertrieb zu treffen. Wie bereits dargestellt, implizieren 

bestimmte Assets auch ein bestimmtes Mikro-Organisationsmodell und können nur schwer anders 

genutzt werden. 

Während die integrierte Rollenwahrnehmung vermutlich mit den höchsten einmaligen Kosten im Sinne 

einer Investition versehen ist, besteht hier eine gewisse Flexibilität bei der Anpassung des Assets. 

Zusätzlich fallen nach der Investition ausschließlich die Betriebskosten an. Erfolgt die Nutzung von 

Assets, die durch den Nachfrager zur Verfügung gestellt werden, fallen beim Anbieter Produktvertrieb 

keine Kosten für das jeweilige Asset an. Dafür sind in der Regel ergänzende Assets notwendig, deren 

Anpassung unter Umständen in deutlich kürzeren Abständen erforderlich ist, da sowohl auf den 

Lieferanten des Nachfragerassets, als auch auf den Nachfrager seitens des Anbieters Produktvertrieb 

kein Einfluss genommen werden kann. Schlussendlich ist eine Zurverfügungstellung durch Dritte 

abhängig von der jeweiligen Exklusivität des Assets. Ggf. können durch die gemeinsame Nutzung von 

Assets die Kosten für den Anbieter Produktvertrieb reduziert werden. Durch die gemeinsame Nutzung 

wird jedoch auch die Flexibilität des Anbieters Produktvertrieb eingeschränkt. 

Für die Zurverfügungstellung bestimmter Assets ist die Abwägung hinsichtlich des gewünschten 

Mikro-Organisationsmodells nicht erforderlich, da die Investitionskosten für eine Eigenerstellung 

prohibitiv hoch wären. Dies gilt bspw. im Bereich der Vertriebsfunktion Aktivierung für die 

Erfassungssysteme. Die Errichtung eines Erfassungssystems mit Satelliten oder eines den 

Mobilfunkzellen analogen Systems würde für die Nutzung in ÖPNV oder Carsharing nicht in Frage 

kommen. Hier muss auf die Zurverfügungstellung durch Dritte zurückgegriffen werden und die damit 

verbundenen Nachteile akzeptiert werden. Es können jedoch Systeme genutzt werden, deren 

Funktion in gewisser Weise vergleichbar ist. So ist eine kontinuierliche Erfassung im Bereich des 

ÖPNV aufgrund der Linienführung gar nicht zwangsläufig erforderlich, sodass hier punktuelle 

Erfassungen ausreichen können. Allerdings sind auch diese Systeme mit hohen Investitionskosten 
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verbunden. Dennoch wurde bspw. bei Einrichtung des eTicket Deutschland beschlossen, die 

Abhängigkeit zu reduzieren und auf ein eigenes System zu setzen.
752

 

Eine alternative Möglichkeit zur Reduzierung der Abhängigkeit stellt die Vorhaltung verschiedener 

Vertriebssysteme dar, die somit eine gewisse Redundanz schaffen. Dies wird in Abschnitt 5.3.2.1.4 

noch vertieft. 

5.3.2.1.2 Abwägung hinsichtlich der Zurverfügungstellung der Assets zur Interaktion mit dem 
Nachfrager – Optionen für die räumliche Verteilung von Assets 

Die erforderlichen Assets für die letztendliche Interaktion des Anbieters Produktvertrieb mit dem 

Nachfrager müssen im Raum verteilt sein, um dem Nachfrager an verschiedenen Punkten den Erwerb 

eines Produktes zu ermöglichen. Für die räumliche Verteilung stehen zwei Optionen zur Auswahl. 

Einerseits kann der Anbieter Produktvertrieb dafür Sorge tragen, dass Assets an geeigneten 

Standpunkten aufgestellt werden, welche der Nachfrager dann aufsucht. Andererseits besteht die 

Möglichkeit Assets zu nutzen, die sich im Besitz der Nachfrager befinden und somit für eine räumliche 

Verteilung zu sorgen. Diese beiden Optionen gehen mit unterschiedlichen Kosten und Qualitäten für 

Anbieter Produktvertrieb und Nachfrager einher.
753

 

Der Fokus hinsichtlich der Qualitäten liegt aus Sicht des Nachfragers insbesondere auf Aspekten bzgl. 

der Durchführung einer bestimmten Transaktion für den Erwerb eines Produktes. Aus Sicht des 

Anbieters Produktvertrieb hingegen sind übergreifende Aspekte relevant und die einzelne Transaktion 

von nachrangiger Bedeutung. 

DEZENTRALE ASSETS ZUR INTERAKTION BEFINDEN SICH IM BESITZ DES NACHFRAGERS  

Befinden sich die dezentralen Assets zur Interaktion (bspw. Smartphone, Computer) im Besitz des 

Nachfragers, ist zur Durchführung der Interaktion noch ein zentraler Knoten, mit dem das dezentrale 

Asset kommunizieren kann.
754

 Prinzipiell muss der Besitz der dezentralen Assets zur Interaktion nicht 

mit der Zurverfügungstellung einhergehen. So können die Assets auch durch oder im Auftrag des 

Anbieters Produktvertrieb zur Verfügung gestellt und an die Nachfrager verteilt werden. 

Aus Sicht der Nachfrager bringt der Besitz der Assets hinsichtlich der Qualität die folgenden Vorteile: 

 Der Zugriff auf das Asset zur Interaktion ist zu jeder Zeit möglich. Im Regelfall ist der 

erforderliche zentrale Knoten zur Interaktion auch rund um die Uhr erreichbar. Entsprechend 

können Interaktionen zu jedem Zeitpunkt durchgeführt werden. 

 Der Erwerb von Produkten und die Umwandlung in Nutzungsberechtigungen kann überall dort 

durchgeführt werden, wo eine Datenübermittlung möglich ist. Auch eine räumliche Bindung 

besteht somit nur noch in Bezug auf die Verfügbarkeit einer Datenübermittlung. 

                                                      

752
 Vgl. VDV-KERNAPPLIKATIONS GMBH & CO. KG (2012b, S. 29). 

753
 Vgl. bspw. auch JENSEN (2015, S. 45) oder BOLTZE (1999, S. 2). Hier werden die Bezeichnungen öffentliche 

und private Endgeräte verwendet. 
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 Siehe hierzu auch Fußnote 380. 
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 Es bestehen keine Wartezeiten und somit auch keine Wartekosten. Das Asset wird 

ausschließlich durch den besitzenden Nachfrager verwendet. Eine Nutzungskonkurrenz tritt in 

der Regel somit nicht auf.
755

 

Gegenüber diesen Vorteilen stehen jedoch die folgenden Nachteile: 

 Erfolgt die Zurverfügungstellung durch den Nachfrager, fallen bei diesem die Kosten für den 

Erwerb und den Betrieb des jeweiligen Assets an. Zusätzlich entstehen Kosten für die 

Datenübermittlung, die in der Regel auch der Nachfrager trägt.  

 Die Verwendung von Assets, die nicht originär für die vorgesehene Nutzung entwickelt 

worden sind, können zu einer geringeren Qualität führen, wenn man diese mit dem 

theoretisch möglichen Potential vergleicht.  

 Es gelten bei Zurverfügungstellung durch den Nachfrager zusätzlich die negativen Aspekte, 

die bereits in Abschnitt 5.3.2.1.1 geschildert wurden. 

Die Zurverfügungstellung der dezentralen Assets zur Interaktion für den Nachfrager durch oder im 

Auftrag des Anbieters Produktvertrieb dürfte mit sehr hohen Kosten verbunden sein, da für die 

Interaktion sowohl ein Ausgabegerät zur Darstellung, als auch ein Eingabegerät zur Erfassung der 

Anforderung der Nachfrager erforderlich sein dürfte. Eine Zurverfügungstellung durch oder im Auftrag 

des Anbieters Produktvertrieb dürfte somit einer Ausrüstung der Bevölkerung mit Smartphones 

gleichkommen, was prohibitiv hohe Kosten verursachen dürfte. Entsprechend eignet sich für den 

Besitz der dezentralen Assets durch den Nachfrager eigentlich nur die gleichzeitige 

Zurverfügungstellung durch den jeweiligen Nachfrager im Sinne der ZVS-Option 2. 

ANBIETER PRODUKTVERTRIEB TRÄGT SORGE FÜR DEZENTRALE ASSETS ZUR INTERAKTION 

Trägt hingegen der Anbieter Produktvertrieb Sorge für die Assets zur Interaktion, handelt es sich 

häufig um gegenteilige Wirkungen der oben dargestellten Vor- und Nachteile. 

So treten für den Nachfrager bspw. bei entsprechender Nachfrage Wartezeiten vor Nutzung der 

jeweiligen Assets auf. Weiterhin ist je nach Vertriebssystem auch ein Zugriff aufgrund potentiell 

existierender Öffnungszeiten nicht jederzeit möglich.
756

 Andererseits sind die jeweiligen 

Systembestandteile aufeinander abgestimmt, sodass theoretisch eine Steigerung der Qualität für den 

Nachfrager möglich wäre. Gleichzeitig ist für den Erwerb von Produkten jedoch nicht der Besitz von 

bestimmten Assets erforderlich. Entsprechend können in diesem Fall alle Nachfrager Produkte 

erwerben. 

Für den Anbieter Produktvertrieb bedeutet die Zuständigkeit für die dezentralen Assets zur Interaktion 

insbesondere, dass diese in gewisser Weise in der Fläche seines Angebotsgebietes verteilt sein 

müssen, damit der Nachfrager an den jeweils gewünschten Punkten vor der Nutzung einer 

zugehörigen Mobilitätsleistung in der Lage ist, eine Nutzungsberechtigung zu erhalten oder ein  

                                                      

755
 Denkbar sind bspw. aber auch hier Überlastungen des zentralen Knotens aufgrund spezieller Angebote, so 

dass eine entsprechende Interaktion nicht möglich ist.  
756

 Dies ist bspw. für einen Automaten nicht zutreffend. 
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(Vor-)Produkt zu erwerben. Durch die Verteilung der Assets in der Fläche werden einzelne Assets 

weniger genutzt werden als andere. Bei besonders geringer Nutzung der Assets ist es möglich, dass 

die Betriebskosten der Assets annähernd so hoch ausfallen, wie die durch den Verkauf von Produkten 

erwirtschafteten Einnahmen.
757

 

FAZIT 

Aus Sicht der Nachfrager ist hier ein Besitz der jeweiligen dezentralen Assets eindeutig die 

Vorzugsvariante. In Verbindung mit einer Zurverfügungstellung der Assets durch die Nachfrager 

entstehen ggf. auch Kostenvorteile für den Anbieter Produktvertrieb. Aufgrund der Daseinsvorsorge ist 

es jedoch insbesondere im ÖPNV nicht möglich, ausschließlich auf solche Systeme zu setzen, wenn 

dies mit einer Zurverfügungstellung durch den Nachfrager verbunden ist. Zusätzlich werden vom 

Anbieter Produktvertrieb ggf. auch noch langfristige Kosten in Form von Abhängigkeiten 

berücksichtigt. 

5.3.2.1.3 Abwägung hinsichtlich der Übereinstimmung des gewählten Produktes und der in 
Anspruch genommenen Leistungen einerseits und den Kosten für das technische 
System andererseits 

Unabhängig von der Produktgestaltung können Vertriebssysteme der Vertriebsfunktion Abgabe 

Leistungsversprechen für den Nachfrager mit unterschiedlichen Qualitäten einhergehen. Es wird 

hierbei die bereits eingeführte Unterteilung in Produktwahl anhand der intendierten Nutzung und 

Produktermittlung anhand der tatsächlichen Nutzung Verwendung finden. 

Wie in Abschnitt 5.3.1.1 bereits dargestellt, werden durch Vertriebssysteme, welche die Produkte 

anhand der tatsächlichen Nutzung ermitteln, die Informations- und Suchkosten, also die 

Transaktionskosten der Nachfrager gesenkt. Ein solches System kann eine deutliche Vereinfachung 

für den Nachfrager darstellen, da er sich vor Beginn seiner Ortsveränderung nicht mehr mit der Wahl 

eines Produktes auseinandersetzen muss und somit nicht zwangsläufig Wissen bzgl. der zur Auswahl 

stehenden Produkte aufbauen muss. Im Anschluss an die Nutzung wird automatisch ein passendes 

Produkt ermittelt und dieses dem Nachfrager in Rechnung gestellt werden. Gleichzeitig geht ggf. für 

den Nachfrager je nach Gestaltung der Produkte und Entgelte aber auch die Möglichkeit verloren, vor 

Beginn einer Verkehrskette die entstehenden Kosten abzuschätzen.
758

 

Durch die Zuordnung von Produkten nach Beendigung der Nutzung wird der Nachfrager in seiner 

tatsächlichen Nutzung auch flexibler und kann sich auch während der Nutzung dafür entscheiden, 

seinen Zielort zu ändern, ohne dass das von ihm im Rahmen einer Buchung gewählte Produkt diese 

Änderung ggf. nicht umfasst. 

Im Falle einer sogenannten automatischen Bestpreis-Abrechnung im Bereich der Produktwahl anhand 

der tatsächlichen Nutzung wird automatisch das günstigste Produkt ausgewählt und berechnet. Bei 

der Bestpreis-Abrechnung sind noch einige weitere Ausgestaltungsdimensionen zu berücksichtigen. 

                                                      

757
 Vgl. BOHLE (2013, S. 51). 

758
 Vgl. LORENZ / NACHBAR (2011, S. 11) sowie SCHELEWSKY (2013, S. 319). 
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So sind insbesondere der Erfassungszeitraum vor der Zuordnung des in Rechnung zu stellenden 

Produktes und die zur Anwendung kommenden Produkte von Relevanz. Existieren Produkte mit 

unterschiedlichen zeitlichen Gültigkeiten, kann theoretisch der Erfassungszeitraum auf die Gültigkeit 

des Produktes mit der längst möglichen Gültigkeit ausgedehnt werden, um jeweils das tatsächlich 

günstigste Produkt abzurechnen.
759

 Häufig wird bspw. im ÖPNV allerdings als Grenze ein einzelner 

Tag verwendet.
760

 Entsprechend werden Produkte mit einer längeren Gültigkeit nicht berücksichtigt, 

auch wenn diese für den Nachfrager bei längerer Erfassung günstiger gewesen wären. In einzelnen 

Fällen werden im ÖPNV aber auch Monatskarten bei der Bestpreis-Abrechnung einbezogen.
761

 Im 

Bereich des Schienenpersonenfernverkehrs werden durch die eingesetzten Systeme aber bspw. 

Produkte wie die sogenannten „Sparpreise“ nicht berücksichtigt.
762

 Hier werden lediglich die 

„normalen“ Entgelte einbezogen, sodass für den Nachfrager ggf. doch eine Buchung im Rahmen einer 

intendierten Nutzung günstiger hätte sein können. Aufgrund der nicht vorhandenen Sonderangebote 

im Bereich des ÖPNV stellt diese Tatsache jedoch kein Problem dar. Trotzdem können auch hier 

Einschränkungen im Bereich des Produktportfolios ggf. zu einer Schlechterstellung des Nachfragers 

führen.  

Diese Vereinfachung kann für den Nachfrager zu einer intensiveren Nutzung der Mobilitätsangebote 

und somit auch des Anbieters Produktvertrieb führen. Gleichzeitig entstehen für den Anbieter 

Produktvertrieb und den Produktdefinierenden jedoch auch Nachteile. Auf der einen Seite steht hier 

ebenfalls die Produktermittlung nach Abschluss der Nutzung. Die potentiell zusätzlichen Erlöse aus 

dem Bereich der Buchung eines „falschen“ Produktes durch den Nachfrager gehen so verloren. 

Falsch bedeutet in diesem Zusammenhang, dass ein günstigeres Produkt die Anforderungen ebenso 

erfüllt hätte oder dass ein Produkt verfällt, da der Nachfrager es aufgrund einer Planänderung nicht in 

Anspruch nehmen kann. Inwieweit diese Erlöse einen relevanten Posten darstellen, kann jedoch 

hinterfragt werden. 

Ein vom Umfang her vermutlich deutlich relevanterer Posten sind auf der anderen Seite die 

erforderlichen Systeme der Untervertriebsfunktion Aktivierung. Im Regelfall wird hier nicht auf die 

wahrheitsgemäße Angabe der in Anspruch genommenen Leistungen durch den Nachfrager vertraut, 

sondern technische Systeme installiert, um die Nutzung des Nachfragers erfassen zu können. Hiervon 

wird im weiteren Verlauf ausgegangen. 

Die technischen Systeme zur Erfassung stellen in diesem Zusammenhang einen wesentlichen 

Kostenfaktor dar. Die Nutzung von GPS ist im Untergrund nicht möglich, da hier kein Signal 

empfangen werden kann. Daher ist das System im ÖPNV zumindest in Großstädten nur 

situationsbedingt einsetzbar. Dafür ist die Nutzung des GPS-Signales selbst nicht mit weiteren Kosten 

für den Anbieter Produktvertrieb verbunden. Im Vergleich dazu führt die Einbindung der Betreiber der 

Telekommunikationsnetze zu Abhängigkeiten der Anbieter Produktvertrieb von diesen. Zusätzlich 
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 Vgl. SCHOLZ (2011, S. 328). 

760
 Vgl. SCHMIDT / SCHWEIZER (2016, S. 23). 

761
 Vgl. WOLF / MOHR-BRAUN (2016, S. 20). 

762
 Vgl. VCD (2015, S. 5). 
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entstehen Transaktionskosten für die zugehörige vertragliche Ausgestaltung. Diese und weitere 

Nachteile wurden bereits geschildert im Rahmen des Abschnitts 5.3.2.1.1 zur Wahrnehmung der 

Zurverfügungstellungsrolle von Assets durch Dritte. Zusätzlich werden von den 

Mobilfunknetzbetreibern Entgelte für die Erfassung des Nachfragers erhoben.
763

 Die Schwierigkeiten 

in den Verhandlungen mit den Telekommunikationsnetzbetreibern haben auch dazu geführt, dass bei 

Einführung des Systems Touch&Travel im ÖPNV, welches auf einer Erfassung mittels 

Mobilfunktechnologie beruhte, nur Nachfrager mit dem Mobilfunkanbieter Vodafone in der Lage waren 

diese organisatorische Lösung zu nutzen.
764

 Allem Anschein nach sind an dieser Stelle die 

Transaktionskosten für die Verhandlungen mit den Mobilfunknetzbetreibern als vergleichsweise hoch 

einzustufen.  

Die Eigenerstellung von technischen Systemen zur Erfassung ist jedoch bei Verkehrsprozessen mit 

immensen Kosten verbunden und stellt häufig keine Option dar. Die Optionen zur kontinuierlichen und 

punktuellen Erfassung wurden bereits in Abschnitt 5.2.2 vorgestellt. Die Erfassung von Nachfragern in 

Fahrzeugen des ÖPNV wurde bisher nur in Pilotprojekten getestet. Die Kosten für die Installation der 

einzelnen Erfassungspunkte bei einer punktuellen Erfassung sind von den Eigenschaften der 

Erfassungspunkte abhängig. Ist eine Stromversorgung, Datenverbindung und ggf. gewisse Intelligenz 

erforderlich (aktive Punkte), sind die Investitionskosten insbesondere auch aufgrund der Vielzahl der 

erforderlichen Standorte deutlich höher, als bei Punkten ohne Stromversorgung etc. (passive 

Punkte).
765

 Die Wahl der Erfassungspunkte ist insbesondere auch abhängig von der Art des 

gewählten Assets des Nachfragers, welches mit den Erfassungspunkten kommuniziert. Befindet sich 

die Datenverbindung zur Datenverarbeitung nicht im Erfassungspunkt, ist eine Datenverbindung auf 

Seiten des Nachfragers und somit ein Smartphone erforderlich.
766

 Da dies im Regelfall vom 

Nachfrager zur Verfügung gestellt wird, sinken hierdurch die Kosten für den Anbieter Produktvertrieb. 

Gleichzeitig besteht jedoch das Problem des Ausschlusses von Nachfragern ohne Smartphone. 

Besteht hingegen die Datenverbindung im Erfassungspunkt, sind wie bereits angesprochen die 

Investitionskosten deutlich höher. Insgesamt liegen somit die Investitionskosten für den Anbieter 

Produktvertrieb für die Errichtung der Infrastruktur bei punktueller Erfassung deutlich höher als bei der 

Verwendung von GPS oder Mobilfunkzellen.
767

 

Zusammenfassend kann auch in diesem Abschnitt konstatiert werden, dass eine eindeutige 

Vorteilhaftigkeit einer Produktermittlung anhand der tatsächlichen Nutzung nicht gegeben ist. Die 

Senkung der Zugangsbarrieren durch den Vertrieb kann durch Systeme der Produktermittlung anhand 

der tatsächlichen Nutzung sicherlich erreicht werden und somit ggf. zusätzliche Nachfrager für die 

Nutzung des Nahverkehrs gewonnen werden. Dafür bringen diese Systeme erhebliche Mehrkosten 
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 Vgl. SOMMER (2008, S. 17). 

764
 Vgl. DÜSENER / GEMEINDER / GREVE (2007, S. 228). 

765
 Vgl. SCHOLZ (2011, S. 332) bzw. ebenfalls DÜSENER / GEMEINDER / GREVE (2007, S. 228). 

766
 Vgl. DÜSENER / GEMEINDER / GREVE (2007, S. 228). Beim Einsatz von Chipkarten sind in der Regel aktive 

Punkte erforderlich, da die Chipkarte selbst keine Möglichkeit besitzt dem Nachfrager Informationen zukommen 
zu lassen. Vgl. hierzu WIRTZ (2014, S. 7). 
767

 Vgl. SOMMER (2008, S. 19). 
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sowohl im Bereich der Transaktions- als auch der Produktionskosten mit sich. Welcher der beiden 

Effekte überwiegt, ist auch von den jeweiligen Gegebenheiten vor Ort abhängig und somit nicht 

eindeutig zu ermitteln.  

5.3.2.1.4 Abwägung hinsichtlich Vor- und Nachteilen der Vorhaltung verschiedener 
Vertriebssysteme 

Für Vertriebssysteme im Verantwortungsbereich des Anbieters Produktvertrieb stellt sich die Frage 

der geeigneten Anzahl. Die einzelnen Nachfrager dürften jeweils unterschiedliche Präferenzen haben, 

welche Vertriebssysteme sie für Information und Erwerb von Produkten nutzen wollen. Bei Angeboten 

mit Aufgaben der Daseinsvorsorge ist sicherzustellen, dass allen potentiellen Nachfragern die 

Nutzung des Mobilitätsangebots ermöglicht wird, ohne dass diese eigene Assets benötigen. 

Insbesondere, wenn es sich bei den Assets zur Interaktion um vom Nachfrager zur Verfügung 

gestellte Assets handelt, dürfte es erforderlich sein, auch Vertriebssysteme anzubieten, die mit Assets 

arbeiten, für deren Verteilung der Anbieter Produktvertrieb Sorge trägt.  

Je mehr unterschiedliche Vertriebssysteme vom Anbieter Produktvertrieb für die Nachfrager 

angeboten werden, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass jeder Nachfrager ein für sich 

geeignetes System vorfindet und somit alle relevanten Zielgruppen erreicht werden. 

Gleichzeitig ergeben sich durch die Vorhaltung verschiedener Vertriebssysteme Redundanzen, die im 

Falle einer Störung eines Vertriebssystems zumindest eine gewisse Verfügbarkeit der jeweiligen 

Vertriebsfunktionen für den Nachfrager aufrechterhalten können. 

Mit der Vorhaltung verschiedener Vertriebssysteme gehen jedoch auch Kosten einher. Einerseits ist 

jedes Vertriebssystem mit Fixkosten verbunden. Andererseits ergeben sich aber auch aus der 

Vorhaltung verschiedener Vertriebssysteme weitere Notwendigkeiten, die ggf. ebenfalls mit Kosten 

verbunden sein können. So muss für die Vertriebsfunktion der Statusprüfung sichergestellt werden, 

dass sämtliche Speicherassets und Identifikationsmerkmale durch die Systeme zur Authentifizierung 

erkannt oder ausgelesen werden können. Die Herstellung dieser Kompatibilität dürfte mit steigender 

Anzahl an Vertriebssystemen auch einen steigenden Aufwand bedeuten. 

Auch auf der Seite der Nachfrager können Kosten entstehen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn 

einzelne Produkte nicht über alle Vertriebssysteme angeboten werden und somit zusätzliche 

Informations- und Suchkosten beim Nachfrager erzeugt werden. Aber auch die ggf. nicht identische 

Verfügbarkeit der unterschiedlichen Systeme an verschiedenen Standorten kann dazu führen, dass 

der Nachfrager mit ihm nicht vertrauten Systemen konfrontiert wird.  

Zusätzlich sei angemerkt, dass unterschiedliche Vertriebssysteme über unterschiedliche 

Erneuerungszyklen verfügen und ggf. sogar vor dem Durchlauf eines Lebenszyklus wieder veraltet 

sind. Insbesondere bei neuartigen Systemen ist die technische Entwicklung häufig schneller als die 

technische Lebensdauer eines Systems. Bei klassischen Systemen sind ebenfalls Besonderheiten zu 

berücksichtigen. Die dynamischen Aspekte bei der Erneuerung von Vertriebssystemen mit in der 

Fläche verteilten Assets werden im nachfolgenden Abschnitt beschrieben.  

Zusammenfassend und unter Einbeziehung der Erkenntnisse aus den vorangegangenen Abschnitten 

kann gesagt werden, dass die Anzahl der Vertriebssysteme im Bereich des ÖPNV aufgrund der 
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Daseinsvorsorge, der Abhängigkeiten von einzelnen Lieferanten und den Kosten für das 

Vertriebssystem größer eins sein dürfte. Eine optimale Anzahl an Systemen kann jedoch nicht 

ermittelt werden und ist auch vom Einzelfall abhängig. Gemeinsam mit dem Produktdefinierenden 

besteht unter Umständen für den Anbieter Produktvertrieb zusätzlich die Möglichkeit zur Steuerung 

der Nachfrager, die Produkte über besonders kostengünstige Vertriebssysteme zu geringeren 

Entgelten anzubieten.
768

 

5.3.2.1.5 Dynamische Aspekte beim Wechsel eines Zurverfügungstellers von in der Fläche 
verteilten Assets zur Interaktion 

Handelt es sich bei dem eingesetzten Vertriebssystem um ein klassisches System mit in der Fläche 

verteilten Assets zur Interaktion für den Nachfrager, gestaltet sich ein Wechsel zwischen zwei 

Zurverfügungstellern der Assets unter Umständen schwierig. Dies wird am konkreten Beispiel der 

Automaten und Nachfragerzentren im SPNV dargestellt. 

Sowohl der Automat als auch das Nachfragerzentrum sind sinnvollerweise am jeweiligen Bahnsteig 

oder im Bahnhof zu verorten, um dem Nachfrager das Erwerben eines Produktes vor dem Beginn der 

Nutzung eines Mobilitätsangebots zu ermöglichen. Erwägt der Anbieter Produktvertrieb einen Wechsel 

der hierbei eingesetzten Zurverfügungsteller, sind entsprechende Übergangszeiträume einzuplanen. 

So sind insbesondere zwei Aspekte beim Wechsel des Zurverfügungstellers der Assets zu 

berücksichtigen: 

 Die Räume, in denen ein entsprechendes Nachfragerzentrum vorgehalten werden kann, sind 

insbesondere bei kleineren Bahnhöfen begrenzt, sodass sich sowohl das alte als auch das 

neue Nachfragerzentrum am selben Ort befinden muss.  

 Die Fläche, auf der Automaten aufgestellt werden können, ist theoretisch deutlich größer, 

allerdings sind hier limitierende Faktoren bspw. der erforderliche Anschluss an das Stromnetz. 

Die Nutzung anderer Standorte wäre entsprechend mit deutlich höheren Kosten verbunden. 

Zusammengefasst sollten bei einem Wechsel des Zurverfügungstellers der Assets die Standorte von 

Nachfragerzentrum und Automaten nicht verändert werden. Die Umrüstung sämtlicher Automaten und 

Nachfragerzentren dürfte jedoch eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen, sodass der Anbieter 

Produktvertrieb bereits bei der ersten Etablierung einer Beziehung zu einem Zurverfügungsteller von 

Assets gewisse Regelungen hinsichtlich eines potentiellen Vertragsendes formuliert, um einen 

geordneten Wechsel zu einem neuen Zurverfügungsteller zu ermöglichen. Dies kann bspw. die 

eingeräumte Zeit für den Rückbau von Automaten oder auch den Betrieb zweier Vertriebssysteme mit 

schrittweiser Umrüstung auf den neuen Zurverfügungsteller umfassen.  

  

                                                      

768
 Vgl. HAMELMANN / HAUCAP (2015, S. 18-19). In London kostet bspw. eine Einzelfahrt bei Barzahlung an einem 

Automaten mehr als das Doppelte verglichen mit der Verwendung der Oyster Card (CiCo-System), während im 
Bus sogar gar keine Barzahlung mehr akzeptiert wird. Vgl. hierzu TRANSPORT FOR LONDON (2016). 
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5.3.2.1.6 Abwägung hinsichtlich der Wahrnehmung oder Beauftragung von technischen 
Rollen durch eine Gruppe von Akteuren der Rolle „Information über und Verkauf von 
Produkten“ 

Bei der Beauftragung von technischen Rollen durch eine Gruppe von Akteuren können ggf. 

Größenvorteile realisiert werden. Dafür bedarf es aber zumindest teilweise einer desintegrierten 

Wahrnehmung bestimmter Rollen durch einzelne Akteure. Für die zugehörige Untersuchung ist es 

entsprechend erforderlich, dass mehrere Akteure die Rolle „Information über und Verkauf von 

Produkten“ wahrnehmen. 

Im Rahmen dieser Arbeit wurden bisher drei technische Ebenen vorgestellt, auf der Anbieter 

Produktvertrieb zusammenarbeiten können:  

 Auf Ebene 1 stehen hierbei die Zurverfügungstellungsaufgaben für die Assets der technischen 

Systeme.  

 Auf Ebene 2 folgen die mit Hilfe der Assets angebotenen Prozesse,  

 während auf Ebene 3 die Anbieter Vertriebssystem als Dienstleister folgen.  

Dies ist in Abbildung 17 dargestellt. 

 

Abbildung 17: Mögliche gemeinschaftliche Rollenwahrnehmung im Bereich der 

Vertriebssysteme
769
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Eine Zusammenarbeit auf der ersten Ebene stellt die gemeinsame Zurverfügungstellung und Nutzung 

eines bestimmten Assets dar. So könnte bspw. ein gemeinsames Hintergrundsystem durch 

verschiedene Prozessanbieter, Anbieter Vertriebssystem und somit ultimativ Anbieter Produktvertrieb 

genutzt werden. Die klare Trennung der Daten der Anbieter Produktvertrieb auf dem jeweiligen Server 

wird hierbei in der Literatur als Mandantenfähigkeit bezeichnet.
770

 Eine entsprechende 

Zusammenarbeit kann durch die Anbieter Produktvertrieb eigenständig oder auf Geheiß der 

Produktdefinierenden durchgeführt werden. 

Eine Zusammenarbeit auf der zweiten Ebene stellt sowohl die gemeinsame Zurverfügungstellung und 

Nutzung eines bestimmten Assets, sowie die ebenfalls gemeinsame Erstellung und Nutzung eines 

Prozesses dar. Hierbei kann es sich bspw. um den Prozess der Erfassung von Nachfragern handeln. 

Im Rahmen der Zusammenarbeit wird nicht nur ein gemeinsames System aufgebaut, sondern auch 

die Erfassung des Nachfragers sowie ggf. die erforderliche Ermittlung des jeweiligen Produktes 

gemeinsam vorgenommen und erst nach Abschluss an die separat tätigen Anbieter Produktvertrieb 

übergeben. Auch hier können die Anbieter Produktvertrieb unabhängig vom Produktdefinierenden 

eine Zusammenarbeit beschließen.  

Schlussendlich kann von den Anbietern Produktvertrieb auch ein gemeinsamer Anbieter 

Vertriebssystem beauftragt werden, für den ggf. auch eine eigene Organisation von den Anbietern 

Produktvertrieb gegründet wird.  

(KOSTEN-)VORTEILE DER GEMEINSAMEN WAHRNEHMUNG VON ROLLEN DES VERTRIEBSSYSTEMS ODER DER 

GEMEINSAMEN BEAUFTRAGUNG VON AKTEUREN, WELCHE DIE ROLLEN DER VERTRIEBSSYSTEME 

WAHRNEHMEN 

Aus Sicht der Akteure, welche Rollen einer höheren Ebene wahrnehmen, ergeben sich die folgenden 

Vorteile bei einer gemeinsamen Wahrnehmung technischer Rollen oder bei der gemeinsamen 

Beauftragung von Akteuren, welche die Rollen der darunter liegenden technischen Ebene 

wahrnehmen. 

Zunächst dürfte die Entwicklung eines noch nicht existierenden Vertriebssystems eine gewisse 

Ressourcenausstattung erfordern und gewisse Risiken mit sich bringen. Werden diese Risiken und die 

erforderlichen Kosten auf mehrere Akteure verteilt, können ggf. Vertriebssysteme entwickelt werden, 

die ein einzelner Akteur nicht hätte entwickeln können. Gleichzeitig ist durch die gemeinsame 

Entwicklung auch die nachfolgende Nutzung des jeweiligen Systems weitestgehend sichergestellt. 

Bspw. gab es im Bereich der stationsbasierten Carsharinganbieter bereits wiederholt 

Zusammenarbeiten verschiedener Anbieter zur (Weiter-)Entwicklung der erforderlichen Software für 

die Abgabe des Leistungsversprechens.
771
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 Vgl. ACKERMANN (2016b, S. 321), ORDON (2007, S. 349) sowie RINGAT / WIERACH / DIRINGER (2017, S. 23). 

771
 Vgl. BAUM / HEINICKE / MENNECKE (2012, S. 72) sowie SCHWARZ / ZIELSTORFF / RABOLD (2014, S. 78). 

Entsprechende Fixkostenreduktionen für die einzelnen Teilnehmer waren schon häufiger Anlass für 
Zusammenarbeiten im Verkehrssektor. Exemplarisch können hier Systeme aus dem Flugverkehr wie Amadeus 
und Sabre genannt werden (siehe bspw. POMPL (2007, S. 303-304)).  
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Nach der Entwicklung kann die größere Anzahl an Akteuren auch zu einer größeren Anzahl 

erforderlicher Assets für das neue technische System führen. Durch die gemeinsame Beschaffung 

lassen sich hier ggf. Mengenrabatte erreichen, welche die Kosten für den einzelnen Akteur senken 

können. Aber auch für gemeinsam genutzte Assets können die Investitionskosten zwischen den 

zusammenarbeitenden Akteuren aufgeteilt werden und somit unter Ausnutzung von Skaleneffekten 

geringere Kosten für den Einzelnen erreicht werden. 

Schlussendlich können ebenfalls im laufenden Betrieb Kostenvorteile bei der Nutzung derselben 

technischen Elemente durch unterschiedliche Akteure auftreten. Hierbei dürfte insbesondere der 

Wegfall individueller Fixkosten und stattdessen die Aufteilung von Fixkosten auf mehrere Akteure zu 

einer potentiellen Senkung der Kosten für den einzelnen Akteur führen.  

(ABHÄNGIGKEITS-)NACHTEILE DER GEMEINSAMEN WAHRNEHMUNG VON ROLLEN DES VERTRIEBSSYSTEMS 

ODER DER GEMEINSAMEN BEAUFTRAGUNG VON AKTEUREN, WELCHE DIE ROLLEN DER VERTRIEBSSYSTEME 

WAHRNEHMEN 

Den genannten Vorteilen stehen jedoch auch Nachteile gegenüber. So können bei einer 

gemeinsamen Entwicklung die Interessen der einzelnen Akteure konträr sein, so dass das Resultat 

nicht in vollem Umfang den eigenen Erwartungen entspricht. Außerdem dürfte es in Abhängigkeit von 

der Anzahl der involvierten Akteure auch zu entsprechenden Transaktionskosten bei der Abstimmung 

hinsichtlich der einzelnen Spezifikationen kommen.  

Nach der Entwicklung des jeweiligen Vertriebssystems dürfte es zu einem Flexibilitätsverlust des 

jeweiligen Akteurs verglichen mit dem alleinigen Angebot, der alleinigen Zurverfügungstellung oder 

der alleinigen Beauftragung eines technischen Elements kommen. So können aus eigener Sicht 

erforderliche Weiterentwicklungen für die weiteren Akteure vollkommen unwichtig sein. Entsprechend 

sind hier ggf. zusätzliche Kosten für die (so mögliche) selbstständige Weiterentwicklung erforderlich 

oder das technische Element entspricht in einem geringeren Maße den eigenen Anforderungen. 

Gewünschte Erweiterungen können durch die erforderliche Abstimmung mit den weiteren Akteuren 

unterbleiben oder zumindest deutlich erschwert werden, da bspw. bestimmte Parameter nicht 

verändert werden dürfen. 

Schlussendlich wird auch die Weiterentwicklung des Vertriebssystems von der Gruppe der Akteure 

abhängig sein. So können beschlossene Anpassungen, die aus Sichtweise eines einzelnen Akteurs 

zunächst nicht erforderlich sind, trotzdem relevante Kosten bei diesem Akteur verursachen. Die 

Weiterentwicklung eines solchen Vertriebssystems unter Einbeziehung verschiedener Akteure sollte 

entsprechend mit Bedacht, Transparenz und gewisser Verlässlichkeit erfolgen, um den einzelnen 

Akteuren eine gewisse Sicherheit hinsichtlich ihrer jeweiligen zu tragenden Kosten zu ermöglichen.
772

 

Neben der Abhängigkeit von den Entscheidungen der zusammenarbeitenden Akteure wird mit 

zunehmender Komplexität und Größe des umzusetzenden Vertriebssystems unter Umständen ein zu 
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 Entsprechend wurde auch beim eTicket Deutschland versucht einen möglichst transparenten Prozess der 

Weiterentwicklung des zugehörigen Standards zu implementieren, um entsprechende Sicherheiten zu schaffen. 
Vgl. hierzu VDV-KERNAPPLIKATIONS GMBH & CO. KG (2012c). 
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beauftragender Lieferant ggf. immer mächtiger, da künftige Systemanpassungen ggf. nicht mehr von 

alternativen Lieferanten durchführbar sind. Dies ist entsprechend zu berücksichtigen.
773

 

5.3.2.1.7 Weitere Aspekte bei der Wahl von Vertriebssystemen  

Bei der Etablierung neuer Vertriebssysteme sind durch den Anbieter Produktvertrieb eine Reihe von 

Fragen zu beantworten. Zunächst ist zu klären, wie der Zielzustand hinsichtlich der angebotenen 

Vertriebssysteme aussehen soll. Hierbei sind die bisherigen Erkenntnisse aus Kapitel 5 zu 

berücksichtigen. Im Ergebnis sollten die Anzahl sowie Eigenschaften der einzelnen Vertriebssysteme 

feststehen. Ein Abgleich mit ggf. bereits bestehenden Vertriebssystemen ergibt den konkreten 

Anpassungsbedarf. Soll eine Erweiterung bestehender Vertriebssysteme vorgenommen werden, stellt 

sich die Frage nach der konkret einzusetzenden Technik und der potentiellen Realisierung. Neben der 

Durchführung oder Beauftragung einer Neuentwicklung, welche insbesondere mit Kostenrisiken 

versehen ist, können auch bestehende Systeme übernommen oder in gewisser Weise dupliziert 

werden.  

Hierbei sind insbesondere die Eigenschaften des jeweiligen Anbieters Produktvertrieb hinsichtlich der 

verfügbaren Ressourcen von Bedeutung. Zu diesen Ressourcen gehört auch das dem Anbieter 

Produktvertrieb zur Verfügung stehende Wissen, welches ihm unter Umständen erlaubt, bestimmte 

Aufgaben selbst wahrzunehmen oder zumindest die Anforderungen an die Vertriebssysteme 

hinreichend detailliert auszuformulieren. Eine funktionale Beschreibung der Anforderungen ermöglicht 

bspw. im Bereich der Smartphone-Applikationen vielfältige Möglichkeiten der Realisierung durch den 

Hersteller des immateriellen Assets Smartphone-Applikation. Bei sehr umfangreichen Beschreibungen 

der Anforderungen werden die Entscheidungen weitestgehend durch den Anbieter Produktvertrieb 

getroffen und der Hersteller des Assets setzt diese ausschließlich um.  

Weiterhin ist eine Abwägung der künftigen Entwicklungen unter Einbeziehung gewisser Gewohnheiten 

der Nachfrager zu berücksichtigen. Aufgrund potentieller Entwicklungen im technischen Bereich, wie 

bspw. der intensiveren Nutzung von Smartphones, können sich die Anforderungen der Nachfrager an 

die Vertriebssysteme wandeln. Gewisse Vertriebssysteme und mit ihnen die zugehörigen 

Zurverfügungsteller bestimmter Assets können somit an Bedeutung gewinnen und dadurch eine 

Zentralität für einen Anbieter Produktvertrieb erreichen. Hieraus ergibt sich dann ein Spielraum für 

opportunistisches Verhalten, der durch eine integrierte Wahrnehmung der Rollen und die Vorhaltung 

verschiedener Vertriebssysteme beschränkt werden kann.  

Analog zu den Darstellungen in Abschnitt 5.3.2.1.1 kann hierbei festgestellt werden, dass für 

bestimmte Vertriebssysteme nur bestimmte Mikro-Organisationsmodelle zu vertretbaren Kosten 

umgesetzt werden können. Entsprechend können ggf. die Zurverfügungstellungs- und 

Prozessangebotsrollen nicht integriert mit der Rolle „Information über und Verkauf von Produkten“ 
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 Vgl. im Bereich der Lichtsignalanlagen KROEN / KLOD / SORGENFREI (2004, S. 13). Hier war bspw. in Berlin die 

Schnittstelle für die Kommunikation zwischen Ampeln und Hintergrundsystem proprietär ausgestaltet, sodass 
neben dem Lieferanten Siemens quasi kein weiterer Lieferant zum Zuge kommen konnte. Vgl. hierzu KURPJUWEIT 
(1998). 
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wahrgenommen werden und gewisse Abhängigkeiten entstehen. In diesem Fall sollten weitere 

Vertriebssysteme vorgehalten werden. Zumindest bei diesen ist auf eine gewisse Diversität bei den 

Zurverfügungstellern der Assets und den Prozessanbietern zu achten, um nicht in Abhängigkeit von 

einzelnen Akteuren zu geraten.  

Schlussendlich können auch die Gewohnheiten der Nachfrager für eine gewisse Abhängigkeit von 

bestimmten Zurverfügungstellern sorgen. Weigern sich Nachfrager bestimmte neue Vertriebssysteme 

zu nutzen, kann die Abschaltung eines alten Vertriebssystems ggf. nicht vorgenommen und der 

Systemwechsel somit erschwert werden.
774

 

5.3.2.2 Entscheidungen der Produktdefinierenden  

Eine Aufgabe des Produktdefinierenden ist die Beauftragung von Anbietern Produktvertrieb mit dem 

Verkauf der von ihm definierten Produkte. Dabei steht es dem Produktdefinierende zunächst frei, 

beliebige Anforderungen an die Vertriebssysteme und somit auch an die verantwortlichen Anbieter 

Produktvertrieb zu stellen. Abwägungen hinsichtlich der Vor- und Nachteile der Vorhaltung 

verschiedener Anbieter Produktvertrieb werden in Abschnitt 5.3.2.2.1 vorgestellt. Anschließend 

werden in Abschnitt 5.3.2.2.2 Analysen zum technischen System für die Statusprüfung vorgestellt, für 

die der Produktdefinierende die Verantwortung trägt. In Abschnitt 5.3.2.2.3 wird kurz auf die 

gemeinsame Beauftragung bzw. Wahrnehmung von technischen Rollen bzw. der Rolle „Information 

über und Verkauf von Produkten“ eingegangen. 

Die im Abschnitt 5.3.2.1.5 geschilderten Probleme beim Wechsel eines Zurverfügungstellers durch 

den Anbieter Produktvertrieb gelten ebenfalls, wenn der Produktdefinierende den Anbieter 

Produktvertrieb wechselt und der neue Anbieter Produktvertrieb nicht auf die Anbieter Vertriebssystem 

des alten Anbieters Produktvertrieb zugreift oder zugreifen kann. Dies wird jedoch nicht erneut 

ausgeführt. 

5.3.2.2.1 Abwägung hinsichtlich Vor- und Nachteilen der Vorhaltung verschiedener Anbieter 
Produktvertrieb 

Wie in Abschnitt 4.2.2 bereits dargestellt wurde, spricht grundsätzlich nichts gegen eine desintegrierte 

Wahrnehmung der Aufgaben der Produktdefinierenden und der Aufgaben des Anbieters 

Produktvertrieb. Hierbei müssen jedoch künftige Entwicklungen antizipiert und berücksichtigt werden, 

was einer gewissen Umweltunsicherheit unterliegt. Zusätzlich ist fraglich, welche und wie viele 

verschiedene Anbieter Produktvertrieb durch den Produktdefinierenden beauftragt werden sollten.  

Hierbei ist entsprechend wieder zu berücksichtigen, dass es sich aufgrund der ggf. erforderlichen 

Assets in der Regel um eine Kombination eines bestimmten Vertriebssystems mit einem zugehörigen 

Mikro-Organisationsmodell handelt. Somit schränken Vorgaben hinsichtlich bestimmter 

Vertriebssysteme ggf. bereits die zur Auswahl stehenden Anbieter Produktvertrieb erheblich ein. In 
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 Vgl. ACKERMANN (2016b, S. 305). Eine solche Weigerung kann bspw. aufgrund des erforderlichen Erlernens 

der Bedienung des Vertriebssystems anfallen. Hier würden Wechselkosten beim Nachfrager entstehen. Alternativ 
kann auch die ggf. erforderliche Anschaffung eines Assets die Möglichkeiten zur Investition des Nachfragers 
übersteigen. 
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einzelnen Fällen gibt es unter Umständen sogar nur einen Anbieter, welcher ein bestimmtes 

Vertriebssystem anbietet. Bspw. handelte es sich bei Touch&Travel um das einzige System, welches 

eine Erfassung des Nachfragers auf Basis von Mobilfunkzellen ermöglichte. Daher ist evtl. bereits für 

das Angebot verschiedener Vertriebssysteme der Rückgriff auf verschiedene Anbieter Produktvertrieb 

erforderlich.  

Wird die Rolle „Information über und Verkauf von Produkten“ nicht vom Produktdefinierenden integriert 

wahrgenommen, kann durch die Nutzung verschiedener Vertriebssysteme im Verantwortungsbereich 

unterschiedlicher Anbieter Produktvertrieb eine zu starke Abhängigkeit von einem Anbieter 

Produktvertrieb oder einem einzelnen Vertriebssystem verhindert werden.  

Weiterhin kann das bei den jeweiligen Anbietern Produktvertrieb vorhandene Wissen insbesondere 

bzgl. Standorten in bestimmten räumlichen Gebieten für die Beauftragung verschiedener Anbieter 

Produktvertrieb durch den Produktdefinierenden sprechen. Technische Systeme, welche eine 

Verteilung von Assets zur Interaktion in der Fläche benötigen, werden ebenfalls ein gewisses Maß an 

ortsbezogenem Wissen benötigen, um im Sinne einer lokalen Feinplanung die geeigneten Standorte 

für die Assets zu bestimmen. Besteht dieses Wissen bereits beim Anbieter Produktvertrieb, können 

funktionale Vorgaben von Vorteil sein, um das Wissen des Anbieters Produktvertrieb nutzen zu 

können, sodass das erforderliche Wissen durch den Produktdefinierenden nicht selbst aufgebaut 

werden muss. Auch hier kann der Rückgriff auf verschiedene Anbieter Produktvertrieb jeweils mit 

Kenntnissen hinsichtlich eines bestimmten Gebietes von Vorteil sein. 

Nachteilig ist der bereits in Abschnitt 5.3.2.1.4 beschriebene Bedarf, die Vertriebssysteme der 

verschiedenen Anbieter Produktvertrieb zu koordinieren und zu den im nachfolgenden Abschnitt 

beschriebenen technischen Systemen im Verantwortungsbereich des Produktdefinierenden für die 

Statusprüfung kompatibel zu gestalten. Mit steigender Anzahl an Vertriebssystemen dürfte die 

Komplexität dieses Unterfangens ansteigen. 

5.3.2.2.2 Abwägung hinsichtlich der Effektivität der Auslese unkooperativer Nachfrager und 
den Kosten für das technische System 

Aus Sicht der Produktdefinierenden kann es sich als sinnvoll erweisen, die Mobilitätsangebote mit 

einem technischen System zu versehen, welches den Zugang zum Mobilitätsangebot nur solchen 

Nachfragern ermöglicht, die eine gültige Nutzungsberechtigung besitzen. Bei der Verwendung eines 

Systems zur Kontrolle des Zugangs und Abgangs wird auch von geschlossenen Systemen 

gesprochen.
775

 Hier ist der Zugang und Abgang nur mit einer gültigen Nutzungsberechtigung möglich. 

Die Möglichkeit zur Überwindung der Zu- und Abgangsbarrieren ist von deren Ausgestaltung 

abhängig. So lassen sich einfache Drehkreuze bspw. überspringen,
776

 während geschlossene Türen 

eine Nutzung ohne Nutzungsberechtigung quasi unmöglich werden lassen.
777
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 Vgl. ACKERMANN (2016b, S. 334). 
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 Vgl. SCHOLZ (2011, S. 303). 

777
 Hierbei können Brandschutzmaßnahmen – wie bspw. die ungesicherten Notausgänge in New York – ggf. 

weiterhin für Schwachstellen im Zu-/Abgangssystem sorgen. 
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Bei sogenannten offenen Systemen erfolgt vor der Nutzung der Mobilitätsangebote keine 

Authentifizierung, was ein Erschleichen einer Mobilitätsleistung vereinfacht.
778

 Anstelle der Zu- und 

Abgangsbarrieren können hier Kontrollen durchgeführt werden. Busse im Bereich des ÖPNV werden 

mithin auch als halboffene Systeme bezeichnet, da der Fahrer theoretisch eine Zugangskontrolle 

durchführen könnte, wodurch die Wartezeiten an den Stationen deutlich verlängert werden würden.
779

 

Inwieweit ein geschlossenes System bzw. eine Kontrolle möglich ist, hängt stark vom betrachteten 

Mobilitätsangebot und dessen Eigenschaften ab. So ist es bei Mobilitätsangeboten, die ausschließlich 

mobile Assets zur Verfügung stellen, in der Regel notwendig, das jeweilige Asset zunächst zu öffnen 

und nach der Nutzung wieder zu schließen. Dies stellt die Zu- und Abgangsbarriere dar. Als Beispiele 

seien das Öffnen und Schließen eines Carsharing-Fahrzeuges oder auch eines Bikesharing-Fahrrads 

genannt. 

Wäre ein Öffnen und Schließen bei den jeweiligen Assets nicht erforderlich, könnte dies zur 

Entwendung der jeweiligen Assets führen. Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass bei mobilen Assets 

der vom Nachfrager erstellte Verkehrsprozess dem Produktdefinierenden nicht im Vorhinein bekannt 

ist und somit die Durchführung einer Kontrolle mit Schwierigkeiten verbunden, wenn nicht gar 

unmöglich ist.  

Mithin dürfte bei mobilen Assets eine entsprechende Abwägung zwischen den Kosten für ein Zu- und 

Abgangssystem und den Kosten für ein Kontrollsystem immer zugunsten eines Zu- und 

Abgangssystems ausfallen. Entsprechend ist eine weitere Abwägung im Bereich des Carsharing nicht 

erforderlich. 

Im Gegensatz dazu können ortsfeste Assets in der Regel nicht entwendet werden, sodass hier ein 

entsprechender Zu- und Abgang in Verbindung mit einer Authentifizierung nicht zwingend erforderlich 

ist. Aufgrund der Eigenschaft als ortsfestes Asset lassen sich an dem bekannten Ort auch 

Stichprobenkontrollen durchführen, um unkooperative Nachfrager zu identifizieren. Dies gilt bspw. für 

Parkplätze und Ladesäulen. Die unkooperative Inanspruchnahme der jeweiligen Leistung ist ohne 

technische Systeme für Zu- und Abgang jedoch erleichtert. Hier gibt es also eine gewisse 

Wahlmöglichkeit, welche auch bei Verkehrsprozessen als Mobilitätsangebot besteht. 

Diese Wahlmöglichkeit bedingt die erforderliche Abwägung seitens des Produktdefinierenden 

hinsichtlich der eingesetzten technischen Systeme. Während nahezu unüberwindbare 

Zugangsbarrieren im Sinne von geschlossenen Systemen sehr effektiv bei der Auslese unkooperativer 

Nachfrager sein dürften, stellen sie aufgrund der erforderlichen Auslegung der Infrastruktur gerade bei 

nachträglicher Anpassung aber auch die entsprechend teuerste Variante dar. Stattdessen können 
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 Vgl. SASAKI (2014, S. 107). 
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 Vgl. SCHOLZ (2011, S. 302). 
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Kontrollen mit einer entsprechenden abschreckenden Sanktionierung eine kostengünstigere 

Alternative darstellen.
780

 

Die Kosten der gegenwärtig durch Personal durchgeführten Kontrollen sind abhängig von Häufigkeit 

und Umfang der durchgeführten Kontrollen.
781

 Eine vollumfängliche Erfassung aller Nachfrager durch 

manuelle oder auch technisch unterstützte Authentifizierungen wird mit entsprechenden Kosten für 

das Personal einhergehen. Mit geringeren Häufigkeiten oder geringerem Umfang sinken auch die 

Kosten für die Kontrolle. Der Erwartungswert hinsichtlich der entgangenen Entgelte ist den Kosten für 

zusätzliche Kontrollen gegenüber zu stellen. 

Ein zusätzlicher Vorteil der durch Personal durchgeführten Kontrollen ist eine feinere Unterteilung der 

nicht kooperativen Nachfrager in vorsätzlich und nicht vorsätzlich handelnde Personen.
782

 Hier kann 

eine gewisse Kulanz bei nicht vorsätzlich handelnden Nachfragern zu einer positiveren Wahrnehmung 

des Mobilitätsangebots führen. Eine entsprechende Abwägung ist von automatisierten Systemen zum 

gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht möglich.  

Einen Einfluss auf die Kosten der Kontrolle haben auch die Speicherassets. Je schneller die 

erforderlichen Daten erfasst werden können, desto mehr Nachfrager können in einem gegebenen 

Zeitfenster kontrolliert werden. Diesbezüglich wird auf Abschnitt 5.3.1.2 verwiesen. 

Im Ergebnis erscheint der Einsatz von Zu- und Abgangsbarrieren im Carsharing alternativlos, während 

im Bereich des ÖPNV keine klare Empfehlung abgegeben werden kann. Es sind die jeweiligen 

Gegebenheiten sowie Eigenschaften des eingesetzten Verkehrsmittels zu berücksichtigen.
783

 

Außerdem ist eine Abstimmung mit dem jeweiligen Mobilitätsanbieter erforderlich, da Zu- und 

Abgangssysteme regelmäßig in Kombination mit den eingesetzten Assets des Mobilitätsanbieters 

errichtet werden, bzw. Kontrollen an oder innerhalb der jeweiligen Assets des Mobilitätsanbieters 

erfolgen müssen.  

Eine Anpassung von bestehenden Anlagen offener Systeme wird von verschiedenen Experten 

aufgrund der hohen Kosten für die Umrüstung zu geschlossenen Systemen ausgeschlossen.
784

 Nur 

im Bereich der ggf. erforderlichen Neuerrichtungen von Systemen kann eine entsprechende 

Abwägung von Bedeutung sein. Hier dürfte ebenfalls die Akzeptanz durch die Nachfrager eine nicht 

zu vernachlässigende Rolle spielen.
785

 Die Entwicklung künftiger technischer Systeme, welche auf der 

                                                      

780
 Vgl. SASAKI (2014, S. 107). Analog zum Zugang ist es ebenso möglich ein technisches System für den Abgang 

zu installieren. So kann verhindert werden, dass der Zugang zum Mobilitätsangebot mit einem günstigen Produkt 
erreicht wird, während die tatsächlich durchgeführte Ortsveränderung eigentlich ein anderes, teureres Produkt 
erfordert hätte. 
781

 Vgl. ACKERMANN (2016b, S. 334) bzw. SCHOLZ (2011, S. 302). 
782

 Vgl. ACKERMANN (2016b, S. 335). 
783

 Vgl. WALLISCHECK ET AL. (2015, S. 11). 
784

 Vgl. SASAKI (2014, S. 107). 
785

 Vgl. DÜBEN / SCHRÖDER / WEBER (2017, S. 39-40). 
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Erfassung von Nachfragern in Verkehrsmitteln beruhen, könnte hohe Investitionskosten für 

geschlossene Systeme ggf. überflüssig werden lassen.
786

 

5.3.2.2.3 Abwägung hinsichtlich der Wahrnehmung oder Beauftragung von Anbietern 
Produktvertrieb durch eine Gruppe von Akteuren der Rolle „Definition von 
Produkten und Entgelten“ 

Analog zur Darstellung der gemeinsamen Rollenwahrnehmung technischer Rollen durch mehrere 

Anbieter Produktvertrieb bzw. der gemeinsamen Beauftragung eines Akteurs in Abschnitt 5.3.2.1.6, 

besteht für mehrere Produktdefinierende ebenso die Möglichkeit einen Anbieter Produktvertrieb 

gemeinsam zu beauftragen oder auch dessen Rolle wahrzunehmen, ohne dass dadurch die 

Möglichkeit für den Nachfrager entsteht, die Produkte verschiedener Produktdefinierender gemeinsam 

über einen Nachfragerkontaktpunkt im Verantwortungsbereich dieses Anbieters Produktvertrieb zu 

erwerben. Es gelten im Wesentlichen die in Abschnitt 5.3.2.1.6 genannten Vorteile in Form der 

potentiellen Kosteneinsparung sowie der ggf. möglichen Entwicklung von aufwendigeren Systemen, 

die durch einzelne Akteure nicht leistbar wäre. Jedoch geht mit einer gemeinsamen Beauftragung ein 

gewisses Maß an Flexibilität hinsichtlich der zukünftigen Ausrichtung der verantworteten 

Vertriebssysteme verloren. Der Aspekt der mangelnden Flexibilität drückt sich hierbei in der nicht 

mehr vorhandenen Möglichkeit aus, bestimmte Optionen für die Ortsveränderung gezielt höher zu 

positionieren, um die Auslastung in gewisser Weise zu steuern. Entsprechend müsste so eine stärkere 

Steuerung über die Entgelte erfolgen. Dies ist jedoch bspw. im ÖPNV aufgrund übergeordneter 

Regeln nicht möglich. 

5.4 Analyse von Abstimmungsbedarfen falls mehrere Akteure die 
Rolle „Definition von Produkten und Entgelten“ wahrnehmen 

In den bisher vorgenommenen Analysen wurde der Fokus auf die Entscheidung von einzelnen 

Akteuren hinsichtlich technischer Systeme gelegt. Es wurde nur vereinzelt auf Situationen 

eingegangen, in denen mehrere Akteure die gleiche Rolle wahrnehmen und somit 

Segmentbeziehungen zwischen Akteuren bestehen. Für die Rolle „Definition von Produkten und 

Entgelten“ erfolgt dies in diesem Abschnitt. Die Ergebnisse der Analysen des vorangegangenen 

Abschnitts 5.3 gelten hierbei weiterhin, werden aber durch weitere Aspekte ergänzt. 

Die Analysen fokussieren auf technische Aspekte und insbesondere auf die ggf. erforderlichen 

Abstimmungsbedarfe im Falle des gemeinsamen Vertriebs der Produkte von verschiedenen 

Produktdefinierenden über das Vertriebssystem im Verantwortungsbereich eines Anbieters 

Produktvertrieb. Es handelt sich bei den Ausführungen um technische Grundlagen für das 

nachfolgende Kapitel 6. Aspekte der organisatorischen Ebene, welche einem solchen gemeinsamen 

Vertrieb über ein Vertriebssystem potentiell entgegenstehen, werden erst in Kapitel 6 untersucht.  

Zunächst wird entsprechend in Abschnitt 5.4.1 auf die verschiedenen Optionen des Nachfragers für 

den Zugriff auf Produkte verschiedener Produktdefinierender eingegangen. Die Abstimmung von 

                                                      

786
 Siehe auch die Ausführungen zu WiWo- und BiBo-Systemen in Abschnitt 5.2.2. 
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Produktdefinierenden kann im Hinblick auf verschiedene Vertriebsfunktionen erforderlich sein. Bei der 

Darstellung dieser Aspekte wird daher nach den unterschiedlichen Vertriebsfunktionen unterschieden. 

So werden in Abschnitt 5.4.2 zunächst Aspekte hinsichtlich der Vertriebsfunktion Information 

untersucht und in Abschnitt 5.4.3 auf die verschiedenen Elemente der Gruppe der Vertriebsfunktionen 

der Umsetzung eingegangen.  

5.4.1 Optionen für den Zugriff des Nachfragers auf Produkte verschiedener 
Produktdefinierender 

In Abschnitt 3.4 sind die beiden Anwendungsfälle vorgestellt worden, in denen ein Nachfrager Zugriff 

auf mehrere Mobilitätsanbieter benötigt. Handelt es sich um Leistungen eines Produktdefinierenden, 

kann es hierfür auch ein entsprechendes Produkt geben. Aus Sicht dieser Arbeit ist der Fall 

relevanter, in dem die Leistungen nur in Produkten unterschiedlicher Produktdefinierender enthalten 

sind. Hiervon – sowie von zunächst nur zwei Produktdefinierenden – wird zur Vereinfachung im 

Folgenden ausgegangen. Liegt einer der Anwendungsfälle vor, benötigt der Nachfrager Produkte 

zweier Produktdefinierender und somit mindestens zwei Produkte, um (eine) gewünschte 

Ortsveränderung(en) durchführen zu können. 

Diesbezüglich stehen dem Nachfrager zwei Optionen zur Verfügung:  

 Separater Erwerb von Produkten: Einerseits kann der Nachfrager die Produkte bei jeweils 

exklusiv für diese Produktdefinierenden agierenden Anbietern Produktvertrieb erwerben.
787

 

Die Zusammenführung der Produkte und ggf. im Vorhinein erforderlicher Daten bzw. 

Informationen der Vertriebsfunktion Information erfolgt durch den Nachfrager. Den 

Produktdefinierenden und den Anbietern Produktvertrieb wird hier nicht ersichtlich, dass der 

Nachfrager mehrere Produkte erwirbt. Diese Option besteht in der Regel immer für den 

Nachfrager und stellt somit die Outside-Option für den Nachfrager für die 

Ausgestaltungsoptionen von Organisationsmodellen dar, welche in Kapitel 6 betrachtet 

werden.
788

 

 Räumlich und ggf. zeitlich gebündelter Erwerb von Produkten: Bestehen Anbieter 

Produktvertrieb, die für beide Produktdefinierende tätig sind, kann der Nachfrager die beiden 

Produkte auch zusammen oder auch zeitlich versetzt bei einem einzigen Anbieter 

Produktvertrieb über einen Nachfragerkontaktpunkt erwerben, der ggf. sogar bzgl. der 

Optionen zur Kombination von Mobilitätsangeboten und Produkten informiert.  

Abbildung 18 verdeutlicht den Unterschied zwischen den beiden Optionen aus Sicht des Nachfragers. 

Inwieweit der räumlich und zeitlich gebündelte Erwerb von Produkten aus Sicht der Nachfrager und 

aus Sicht der Produktdefinierenden bzw. Mobilitätsanbieter einen Vorteil bzw. Nachteil darstellt, wird in 

Abschnitt 6.2.1 erörtert. Nachfolgend wird insbesondere auf technische Aspekte des räumlich und ggf. 

                                                      

787
 Hierbei ist es unerheblich, ob diese Aufgabe integriert wahrgenommen oder in Form einer Auftragsbeziehung 

durchgeführt wird. Zur Vereinfachung wird im weiteren Verlauf der Arbeit von einer exklusiven Tätigkeit des 
Anbieters Produktvertrieb gesprochen. 
788

 Ggf. wird jedoch der Erwerb von einzelnen Produkten durch Anpassungen an den Vertriebssystemen zur 
Abbildung der Anwendungsfälle i und ii erschwert (siehe hierzu Abschnitt 3.4). 
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zeitlich gebündelten Erwerbs von Produkten eingegangen. Der separate Erwerb von Produkten stellt 

ausschließlich den Vergleichsfall dar. 

Der gemeinsame Erwerb von Produkten verschiedener Produktdefinierender über einen 

Nachfragerkontaktpunkt erfordert die entsprechende Beauftragung eines Anbieters Produktvertrieb 

durch die Produktdefinierenden. In den folgenden Abschnitten wird also immer davon ausgegangen, 

dass verschiedene Produktdefinierende gemeinsam einen oder mehrere Anbieter Produktvertrieb mit 

dem Vertrieb ihrer jeweiligen Produkte beauftragen. Die Komplexität steigt mit der Anzahl beteiligter 

Akteure. Hierbei ist dann aufgrund der Ausrichtung der Untersuchungen eine integrierte 

Wahrnehmung aller Rollen nicht möglich und es wird zur Vereinfachung von einer desintegrierten 

Wahrnehmung aller Rollen ausgegangen.
789

  

 

Abbildung 18: Optionen für den Zugriff des Nachfragers auf Produkte 

verschiedener Produktdefinierender
790

 

                                                      

789
 Die Möglichkeit, dass ein Akteur bspw. die Rolle „Information über und Verkauf von Produkten“ sowie 

„Definition von Produkten und Entgelten“ integriert wahrnimmt, wird nicht explizit dargestellt. Hier dürften sich 
jedoch bzgl. der Abstimmungserfordernisse keine grundsätzlichen Unterschiede ergeben. 
790

 Quelle: Eigene Darstellung. Gemäß dem Rollenmodell aus Abschnitt 4.1.2.2 ist die Beauftragung eines 
Anbieters Produktvertrieb durch mehrere Produktdefinierende mit der Einbindung eines Beziehungsbündlers 
verbunden. 
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5.4.2 Abstimmungsbedarfe hinsichtlich der Vertriebsfunktion Information  

Entscheiden sich mehrere Produktdefinierende dazu Informationen bzgl. ihrer jeweiligen Produkte 

über einen Nachfragerkontaktpunkt im Verantwortungsbereich eines Anbieters Produktvertrieb 

anzubieten und diese somit gemeinsam zugänglich werden zu lassen, bestehen prinzipiell zwei 

Optionen in Abhängigkeit der Anwendungsfälle. Zum einen können für die Anfrage eines Nachfragers 

bzgl. einer Ortsveränderung nur die Produkte verschiedener Produktdefinierender bzw. Angebote 

verschiedener Mobilitätsanbieter verglichen werden (Anwendungsfall i). Zum anderen können auch 

Informationen bzgl. der potentiellen Verknüpfung verschiedener Mobilitätsangebote und Produkte 

erstellt werden und somit die Nachfrager des Anwendungsfalls ii im Sinne einer Verknüpfung 

verschiedener Mobilitätsangebote im Rahmen der Planung ihrer Verkehrskette unterstützt werden.
791

 

In beiden Fällen bedarf es jedoch häufig einer Harmonisierung von Daten und Datenformaten. Dabei 

sind aber nicht nur Daten bzgl. der Produkte erforderlich, sondern auch bzgl. der zugrundeliegenden 

Mobilitätsangebote, sodass ggf. auch eine Datenverbindung zu den Mobilitätsanbietern erforderlich 

ist. Nur so können die Informationen der verschiedenen Produktdefinierenden und Mobilitätsanbieter 

über einen Nachfragerkontaktpunkt gemeinsam aufgerufen werden.  

Insbesondere, wenn es sich um verschiedene Typen von Mobilitätsangeboten handelt, die den 

Produkten zugrunde liegen, dürfte es erforderlich sein, die von den Produktdefinierenden und 

zugehörigen Mobilitätsanbietern übermittelten (Roh-)Daten in einer gewissen Weise zu harmonisieren. 

Entsprechend sind zunächst häufig durch den Kompatibilitätshersteller gewisse Aufgaben 

durchzuführen.
792

 Diese Harmonisierung kann unter anderem die folgenden Elemente umfassen: 

 Unterschiedliche Produktdefinierende und zugehörige Mobilitätsanbieter können 

unterschiedliche Software und somit unter Umständen auch unterschiedliche Datenformate 

verwenden. Ist dies der Fall ist eine Konvertierung erforderlich.
793

 

 Unterschiedliche Typen von Mobilitätsangeboten benötigen für die Beschreibung des 

Angebots und somit auch der Produkte der Produktdefinierenden unterschiedliche Parameter. 

Ggf. entsprechen sich verschiedene Parameter auch, sodass eine Zuordnung erforderlich sein 

kann. Jedoch dürfte bspw. das Anzeigen von Tankfüllständen in Informationssystemen im 

Verantwortungsbereich der Anbieter Produktvertrieb des ÖPNV bis zu einer entsprechenden 

Verknüpfung der Auskunftssysteme von nachrangiger Bedeutung gewesen sein und somit 

eine Anpassung erfordern.  

 Bei unterschiedlichen Mobilitätsanbietern und Produktdefinierenden – auch innerhalb 

desselben Typs von Mobilitätsangebot – kann es zur Verwendung derselben Bezeichnung für 

                                                      

791
 Vgl. GERTZ / GERTZ (2012, S. 8). 

792
 Die Aufgaben des Kompatibilitätsherstellers können hierbei je nach Ausgestaltung des Angebots des 

Beziehungsbündlers von diesem oder von den jeweiligen Teilnehmern beauftragt werden. 
793

 Systemanbieter für Fahrgastinformation im Bereich des ÖPNV sind unter anderem HaCon, Mentz und HBT. 
Vgl. hierzu GENNARO / GRUMBKOW (2015, S. 41). Im Bereich des stationsbasierten Carsharing ist die Firma 
Cantamen ein bekannter Anbieter von Softwarelösungen. Vgl. hierzu SCHWARZ / ZIELSTORFF / RABOLD (2014, S. 
83). 
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unterschiedliche Zustände bzw. Situationen kommen. Hier müssen eineindeutige 

Bezeichnungen geschaffen werden, um Verwechslungen beim Nachfrager zu vermeiden.  

 Für eine gemeinsame Beauskunftung verschiedener Mobilitätsangebote und verwendbarer 

Produkte im Sinne komplexer Verkehrsketten kann es ebenfalls erforderlich sein, Punkte oder 

Regeln für eine mögliche Verknüpfung der Mobilitätsangebote zu definieren.
794

 

Durch geeignete Darstellung von Informationen ist auch eine Steuerung von Nachfragern möglich.
795

 

Daher gilt es, eine geeignete, neutrale Darstellung für die Ergebnisse einer Informationssuche des 

Nachfragers zu finden. Dies ist jedoch individuell von den Anforderungen des Nachfragers abhängig, 

sodass diesem im Regelfall die Möglichkeit eingeräumt wird, das jeweilige Ergebnis seiner Suche 

anzupassen, um bestimmte Parameter wie Abfahrtszeit, Dauer oder Kosten höher zu gewichten. Hier 

werden insbesondere bei komplexen Verkehrsketten mit mehreren Typen von Mobilitätsangeboten 

höhere Anforderungen an den Nachfrager gestellt. Bspw. ist es für einen Vergleich erforderlich, 

bestimmte persönliche Eigenschaften (z.B. Fahrerlaubnis, Fahrradbesitz, Besitz einer BahnCard, …) 

und Präferenzen für die Sortierung der Ergebnisliste anzugeben. 

Gleichzeitig besteht aber auch die Möglichkeit die Ergebnisse verzerrt darzustellen, wodurch 

bestimmte Produktdefinierende bevorzugt würden.
796

 Dies kann durch entsprechende Möglichkeit zur 

priorisierten Darstellung gegen Entgelt erfolgen – wie bspw. bei Google – oder durch gezieltes 

Manipulieren des jeweiligen Algorithmus durch den jeweiligen Produktdefinierenden. Hierbei ist aus 

Sicht der Produktdefinierenden sicherzustellen, dass eine gewisse Transparenz hinsichtlich der 

Darstellung und des zugehörigen Algorithmus besteht, um potentiellen Fehlentwicklungen aus Sicht 

der einzelnen Akteure entgegen zu wirken bzw. diese zu unterbinden.
797

  

Weiterhin sei noch darauf hingewiesen, dass nach Einschätzung verschiedener Autoren gegenwärtig 

bestimmte technische Grenzen für eine gemeinsame Information von Nachfragern bestehen. So dürfte 

ein nationales Angebot mit zentraler Bündelung der dynamischen Daten gegenwärtig nicht umsetzbar 

sein.
798

 Bspw. setzt auch das aktuell für den ÖPNV in Entwicklung befindliche System DelfiPlus auf 

                                                      

794
 Die Entwicklung einer Datengrundlage im Sinne eines gemeinsamen Netzes würde eine zu hohe Anforderung 

stellen, sodass in der Regel mit fest definierten Umsteigepunkten und dem Routingservice des jeweiligen 
Mobilitätsanbieters gerechnet wird. Vgl. hierzu KÄTKER (2014, S. 21-22). 
795

 Vgl. GERTZ (2013, S. 27). 
796

 Vgl. BMVI (2016a, S. 28). Im Luftverkehr wird dies als Display Bias bezeichnet. Vgl. hierzu POMPL (2007, S. 
301). Im Bereich der Suchergebnisse von Internetsuchen wird dies auch als Search Bias bezeichnet. Vgl. hierzu 
HAMELMANN / HAUCAP (2015, S. 11). Eine schlechte Platzierung der Angebote der Wettbewerber wurde bspw. 
auch durch die Deutsche Bahn AG vorgenommen. Vgl. hierzu KRIMPHOFF (2015, S. 70). 
797

 Hier hat sich jedoch herausgestellt, dass insbesondere im Bereich der App-Entwickler, die Berechnung von 
Verbindungen nicht im vordergründigen Interesse steht, sondern vielmehr das Design und die Funktionen der 
App. Entsprechend wird hier gerne auf die Berechnungen der Verbünde zurückgegriffen. Vgl. hierzu BITZER ET AL. 
(2014, S. 7-8) bzw. RMS (2015, S. 29). 
798

 Vgl. GENNARO / GRUMBKOW (2015, S. 44) bzw. TIBAUT / KAUČIČ / REBOLJ (2012, S. 794). Die von der EU 
geforderten EU-weiten Echtzeit-Verkehrsinformationsdienste (RL 2010/40/EU (2010, Art. 3 lit. b)) dürften 
entsprechend noch schwieriger umzusetzen sein. 
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eine Berechnung von Plandaten, welche erst in einem zweiten Schritt um dynamische Daten erweitert 

werden.
799

  

Schlussendlich werden in zunehmendem Maße Daten bzgl. Produkten und Entgelten sowie 

Mobilitätsangeboten von den jeweiligen Mobilitätsanbietern bzw. Produktdefinierenden über offene 

Schnittstellen frei zur Verfügung gestellt. Entsprechend können sich hier auch Anbieter 

Produktvertrieb im Bereich der Information etablieren, die nicht mehr direkt von den 

Produktdefinierenden beauftragt werden und die zwar eine gewisse vertragliche Grundlage 

(Nutzungsbedingungen für die offene Schnittstelle) mit den einzelnen abgebildeten 

Produktdefinierenden bzw. Mobilitätsanbietern besitzen, die aber für die Verknüpfung von 

Informationen keine gesonderte Berechtigung einholen müssen.  

5.4.3 Abstimmungsbedarfe hinsichtlich der Vertriebsfunktionsgruppe 
Umsetzung 

Ist der Erwerb von Produkten mehrerer Produktdefinierender über denselben Anbieter Produktvertrieb 

auch gemeinsam an einem Nachfragerkontaktpunkt möglich, besteht ein gewisser 

Abstimmungsbedarf, was die genutzten Assets für die einzelnen Vertriebsfunktionen anbelangt. 

Insbesondere muss die Durchführung der Statusprüfung (Abschnitt 5.4.3.1) zu jedem Zeitpunkt 

möglich sein, aber auch die Erfassungs- (Abschnitt 5.4.3.2) und Buchungssysteme (Abschnitt 5.4.3.3) 

müssen bestimmte Anforderungen erfüllen. Diese werden in diesem Abschnitt dargestellt. 

5.4.3.1 Abstimmungsbedarf bei der Vertriebsfunktion Statusprüfung 

In Abschnitt 5.3.2.1.4 wurde bereits auf die Notwendigkeit hingewiesen, bei der Vorhaltung 

verschiedener Vertriebssysteme für den Verkauf der Produkte stets sicherzustellen, dass eine 

Authentifizierung und somit eine Statusermittlung möglich ist. Werden nun durch einen (oder auch 

mehrere) Anbieter Produktvertrieb Produkte für verschiedene Produktdefinierende gemeinsam über 

den jeweils selben Nachfragerkontaktpunkte verkauft, handelt es sich aus Sicht des einzelnen 

Produktdefinierenden de facto zunächst um eine Vorhaltung verschiedener Vertriebssysteme, so er 

weiterhin Anbieter Produktvertrieb beauftragt, die exklusiv für ihn tätig sind. Entsprechend wird es sein 

Bestreben sein, eine Statusprüfung für alle Vertriebssysteme zu ermöglichen. Da bei dem 

gemeinsamen Vertrieb von Produkten über einen Nachfragerkontaktpunkt aber mehr als ein 

Produktdefinierender involviert ist, wird der jeweilige Anbieter Produktvertrieb hier allen 

Produktdefinierenden gerecht werden müssen.  

Dabei stellt das Speicherasset für (Vor-)Produkt bzw. Nutzungsberechtigung die Schnittstelle 

zwischen den technischen Systemen im Verantwortungsbereich von Anbietern Produktvertrieb und 

Produktdefinierenden dar. Das Speicherasset muss entsprechend zu den Systemen im 

Verantwortungsbereich der Produktdefinierenden und des Anbieters Produktvertrieb kompatibel sein. 

Sollen nicht verschiedene Speicherassets verwendet werden, müssen die Produkte auf ein und 

dasselbe Speicherasset aufgebracht werden. So definiert auch der VDV:  

                                                      

799
 Für eine ausführliche Darstellung vgl. GENNARO / GRUMBKOW (2015). 
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„[Ein] gegenseitiger Verkauf setzt voraus, dass alle Partner die definierten notwendigen 

Inhalte und Prüfmerkmale auf die Tickets [Anmerkung des Autors: Speicherassets] aufbringen 

können, um die Fahrtberechtigung […] in allen Kettengliedern kontrollierbar zu halten.“
800

  

Die nachfolgenden diesbezüglichen Analysen werden insbesondere hinsichtlich der beiden Optionen 

für das Speicherasset im Sinne einer Verortung beim Nachfrager (Vordergrundsystem) oder in einem 

Hintergrundsystem unterschieden.  

SPEICHERASSET FÜR (VOR-)PRODUKT BZW. NUTZUNGSBERECHTIGUNG IM VORDERGRUND 

Befindet sich das Speicherasset im Vordergrund, ist es für den Nachfrager von großem Interesse, 

dass die verschiedenen Produkte auf einem Speicherasset gespeichert werden können, da ansonsten 

eine größere Anzahl an Speicherassets mitzuführen ist. Insbesondere im Anwendungsfall ii der 

intermodalen Verkehrskette würde dann das gleichzeitige Mitführen verschiedener Speicherassets 

erforderlich werden.
801

  

Somit sollte dasselbe Speicherasset zu den technischen Systemen im Verantwortungsbereich der 

relevanten angeschlossenen Produktdefinierenden kompatibel sein.
802

 Aufgrund der Vielzahl 

unterschiedlicher möglicher Kombinationen ist dies nicht selbstverständlich. 

Bereits die zusätzliche Anbindung von Anbietern Produktvertrieb mit ihren jeweiligen Systemen 

erfordert regelmäßig Anpassungen bei technischen Systemen im Verantwortungsbereich der 

Produktdefinierenden hinsichtlich der erforderlichen Kontrollgeräte oder bei den technischen 

Systemen im Verantwortungsbereich der Anbietern Produktvertrieb hinsichtlich der ausgegebenen 

Berechtigungen bzw. verwendeten Speicherassets, was unter Umständen nicht mit vertretbarem 

monetären Aufwand umsetzbar ist.  

Müssen bspw. zwei technische Systeme im Verantwortungsbereich von Produktdefinierenden 

kompatibel zu einem bestimmten Speicherasset sein, ergibt sich eine zusätzliche Komplexität. Ggf. ist 

es auch gar nicht möglich, eine Kompatibilität zweier technischer Systeme im Verantwortungsbereich 

von Produktdefinierenden zu einem Speicherasset im Verantwortungsbereich eines einzelnen 

Anbieters Produktvertrieb zu schaffen. In diesem Fall müssten einzelne oder alle Beteiligten eine 

entsprechende Investition tätigen, um ein neues System zu implementieren. 

In offenen Systemen wie dem ÖPNV wäre ggf. als vorübergehende Alternative eine Sichtkontrolle des 

Speicherassets ausreichend, allerdings ist bei geschlossenen Systemen wie dem Carsharing eine 

solche Vorstufe nicht ausreichend, da der Zugang des Nachfragers zum Asset im Regelfall ohne 

Auslesen des Speicherassets nicht realisiert werden kann. 

                                                      

800
 ACKERMANN ET AL. (2014a, S. 23). 

801
 In Abhängigkeit von dem verwendeten Speicherasset ist dies ggf. akzeptabel, stellt aber sicherlich gewisse 

Komforteinbußen dar. Im Bereich der Eisenbahnen wird die Verwendung nur eines Speicherassets im AEG als 
direkte Abfertigung gefordert. Vgl. hierzu AEG (2013, § 12 Abs. 1). 
802

 Dies gilt auch, wenn die Produkte ggf. separat in diesem Speicherasset abgelegt werden. Vgl. URBAN ITS 

EXPERT GROUP (2013, S. 8). 
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Mit steigender Anzahl beteiligter Anbieter Produktvertrieb und Produktdefinierender erscheint die 

Etablierung gewisser Standards für Speicherassets somit ratsam, wenn nicht sogar erforderlich. 

Insbesondere bei der Vernetzung mittels des Angebots eines Beziehungsbündlers kann die Anzahl 

der für einen Produktdefinierenden tätigen Anbieter Produktvertrieb schlagartig stark ansteigen. 

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass auch eine entsprechende Standardisierung mit gewissen Kosten 

einhergehen kann. Neben den Investitionskosten entstehen zusätzlich vermutlich nicht zu 

vernachlässigende Transaktionskosten für die erforderliche Abstimmung zwischen den relevanten 

Parteien. 

Hinsichtlich des Potentials zur Vernetzung gegenwärtig bekannter Speicherassets im Vordergrund 

kann Folgendes konstatiert werden: 

Bei der Verwendung von Speicherassets, die durch den Nachfrager mitgeführt werden, lässt sich 

Papier am einfachsten für unterschiedliche Produktdefinierende verwenden, da hier im Regelfall eine 

Sichtkontrolle durchgeführt werden kann. Dies gilt allerdings nur so lange, wie auch Kontrollpersonal 

vorhanden ist und nicht auf eine automatisierte Authentifizierung gesetzt wird. Weiterhin ist zu 

beachten, dass das Papier durch oder im Auftrag der Anbieter Produktvertrieb mit 

Sicherheitsmerkmalen ausgerüstet wird, welche dem jeweiligen Kontrollpersonal bekannt sein 

müssen, um einen entsprechenden Schutz vor Fälschungen sicherstellen zu können. Eine beliebig 

hohe Anzahl unterschiedlicher Papiertypen ist somit nicht möglich. Auch ist das Papierformat von 

Bedeutung, wenn zusätzlich eine Validierung erfolgen soll, da die bereits installierten Validatoren 

häufig auf bestimmte Formate ausgelegt sind. 

Alternativ und insbesondere auch bei Berechtigungen, die am heimischen Computer erstellt werden, 

kann eine entsprechende Kontrolle mittels eines aufgedruckten Barcodes erfolgen. Daher müssen 

zusätzlich entsprechende technische Hilfsmittel vorhanden sein, die ein Auslesen des Barcodes 

ermöglichen. Hier sind insbesondere die in Abschnitt 5.3.1.2 geschilderten Nachteile des Barcodes zu 

berücksichtigen. Eine entsprechende Vorlage für einen Standard ist bspw. mit dem VDV-Barcode 

bereits vorhanden.
803

 

Die gleichen Überlegungen gelten auch für die Verwendung von Barcodes bei Nutzung des 

Speicherassets Smartphone. Unter dem Namen Interoperables Produkt-Service-Interface (IPSI) ist 

bereits eine erste Verknüpfung verschiedener Vertriebssysteme durchgeführt worden, bei der 

Barcodes für die Kontrolle verwendet werden.
804

 Während für die ersten Tests im Rahmen von IPSI 

der Rückgriff auf den Barcode sinnvoll erscheint, sollte insbesondere bei späterer Umsetzung für eine 

                                                      

803
 Vgl. ACKERMANN ET AL. (2014a, S. 23). 

804
 Im Projekt IPSI wurde ein System entwickelt, welches Buchungen per Smartphone bei verschiedenen 

Produktdefinierenden ermöglicht. Hierbei handelt es sich um eine Verknüpfung von technischen Systemen der 
Option 1: Produktermittlung anhand der intendierten Nutzung. Häufig wird hier auch von einer Vernetzung von 
Handyticketsystemen gesprochen. Der Vorteil hierbei ist, dass der Nachfrager die jeweils ihm vertraute 
Applikation seines bevorzugten Produktdefinierenden bzw. Mobilitätsanbieters nutzen kann. Vgl. JANSSEN / KRINGS 
(2014, S. 7). Weitere Informationen zu IPSI befinden sich auch in Abschnitt 6.1.3. 
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große Anzahl an Nachfragern ein System gewählt werden, das entsprechend geringere Zeitkosten bei 

der Kontrolle verursacht.
805

 

Solche Vorteile bietet die elektronische Speicherung von Berechtigungen auf der Chipkarte oder 

einem eine Chipkarte emulierenden Smartphone. Diese bedarf jedoch einer – verglichen mit dem 

Barcode – umfangreicheren Standardisierung.  

 Zunächst muss das Auslesen von Chipkarten bzw. Smartphones möglich sein. Hier hat sich 

die Norm ISO 14443 im Rahmen der VDV-Kernapplikationen etabliert. Eine entsprechende 

Anpassung der Smartphones soll – wie in Abschnitt 5.3.1.2 dargestellt – demnächst erfolgen. 

Somit wären zunächst die technischen Voraussetzungen zum Auslesen der Speicherassets 

gegeben.  

 Zusätzlich müssen weiterhin die ausgelesenen Daten interpretiert und verarbeitet werden 

können. Zu diesem Zweck muss ein Standard hinsichtlich der Beschreibung der 

Gültigkeitsdimensionen eines Produktes bzw. einer Nutzungsberechtigung vorliegen. Im 

Zweifel kann dies bei bestehender Datenverbindung aber auch mittels eines 

Kompatibilitätsherstellers erreicht werden. Eine solche Datenverbindung steht jedoch dem 

eigentlichen Zweck einer Speicherung im Vordergrund entgegen.
806

 

 Weiterhin ist fraglich, wie die erforderlichen Daten hinsichtlich des erworbenen Produktes auf 

das jeweilige Speicherasset übertragen werden. Bei Verwendung eines Smartphones können 

die Daten entsprechend online angeboten und hinsichtlich eines bestimmten geforderten 

Datenformates unter Umständen auch angepasst werden. Aufgrund der Forderung eines 

diskriminierungsfreien Zugangs zu Leistungen des ÖPNV für alle Nachfrager, ist der 

ausschließliche Rückgriff auf Smartphones nicht möglich. Entsprechend müssten auch 

alternative Systeme vorgehalten werden. Für die Speicherung auf Chipkarten ist eine 

Infrastruktur mit aktiven Elementen erforderlich, die Daten auf die Chipkarten übertragen 

kann. Eine flächendeckende Installation solcher Elemente zum Übertragen von Produkten auf 

Speicherassets ist mit entsprechenden Kosten verbunden.
807

 

Grundsätzlich sind für verschiedene Aspekte bereits Standards etabliert worden, deren Anwendung 

mit einem gewissen Flexibilitätsverlust und im Regelfall auch mit höheren Kosten verglichen mit 

Individuallösungen einhergeht.  

SPEICHERASSET FÜR (VOR-)PRODUKT BZW. NUTZUNGSBERECHTIGUNG IM HINTERGRUND 

Erfolgt die Ablage von Nutzungsberechtigungen und (Vor-)Produkten im Hintergrund, ist die 

Verwendung verschiedener Speicherassets zumindest aus Sicht des Nachfragers mit geringeren 

Komforteinschränkungen verbunden, insbesondere wenn für den Aufruf der Nutzungsberechtigung 

aus verschiedenen Speicherassets dasselbe Identifikationsmerkmal respektive dasselbe 

Trägermedium für das Identifikationsmerkmal verwendet werden kann. 

                                                      

805
 Siehe bzgl. der Kontrollkosten von Barcodes Abschnitt 5.3.1.2.1.  

806
 Vgl. Abschnitt 5.3.1.2. 

807
 Vgl. Abschnitt 5.3.2.1.3. 



Kapitel 5: Abstrakte Untersuchungen technischer Systeme des Vertriebs von Mobilitätsangeboten  

mit Bezug zu ÖPNV und Carsharing 

 

 

 

Seite 216 

Bei der Verwendung verschiedener Speicherassets durch oder im Auftrag eines oder mehrerer 

Anbieter Produktvertrieb muss sichergestellt werden, dass der richtige Speicher angesprochen wird, 

um die Produkte und Nutzungsberechtigungen aufrufen zu können. Hier wäre eine Standardisierung 

im Sinne der einheitlichen Vergabe von Nummern – zumindest auf Ebene der Anbieter Produktvertrieb 

– von Vorteil.
808

 Zusätzlich muss das jeweilige Trägermedium des Identifikationsmerkmals im Sinne 

einer schnellen Kontrolle elektronisch ausgelesen werden können und anschließend eine 

Übermittlung der erforderlichen Parameter zur Feststellung einer Gültigkeit der jeweiligen 

Nutzungsberechtigung möglich sein. An dieser Stelle kann mit Hilfe eines Kompatibilitätsherstellers 

unter Umständen dafür gesorgt werden, dass eine Standardisierung erst nach der Datenübermittlung 

an den Kompatibilitätshersteller durch diesen erfolgen kann.
809

 Da hier sowieso eine 

Datenübermittlung erforderlich ist, kann eine Umwandlung von Daten im Hintergrund erfolgen, sodass 

verglichen mit Vordergrundsystemen geringere Kompatibilitätsprobleme auftreten können bzw. diese 

aufgrund der im Hintergrund verfügbaren höheren Rechenleistung leichter zu lösen sind. 

5.4.3.2 Abstimmungsbedarf bei der Untervertriebsfunktion Aktivierung im Falle einer 
Produktermittlung anhand der tatsächlichen Nutzung 

Bei der Produktermittlung anhand der tatsächlichen Nutzung stellt die zur Aktivierung gehörende 

Erfassung von Nachfragern eine Herausforderung dar. So können unterschiedliche Vertriebssysteme 

im Verantwortungsbereich unterschiedlicher Anbieter Produktvertrieb unterschiedliche räumliche 

Gebiete abdecken. Die Gebiete, die von unterschiedlichen Vertriebssystemen abgedeckt werden, 

können sich auch überlappen. 

Wird hier kein einheitlicher technischer Standard gesetzt, können dem Nachfrager Probleme 

entstehen, wenn bspw. Start und Ziel der Verkehrskette nur von unterschiedlichen Vertriebssystemen 

im Verantwortungsbereich eines oder mehrerer Anbietern Produktvertrieb abgedeckt werden. 

Während dies bei der Produktwahl anhand der intendierten Nutzung direkt ersichtlich wäre, da der 

gewünschte Zielort vom Vertriebssystem nicht vertrieben werden würde bzw. keine Erfassung des 

Nachfragers erforderlich ist, fällt dies bei der Produktermittlung anhand der tatsächlichen Nutzung 

zunächst nicht auf, da das Fahrtziel nicht angegeben werden muss. Das vom Nachfrager im Rahmen 

der Registrierung erhaltene Vorprodukt stellt dann jedoch ggf. trotz Aktivierung keine 

Nutzungsberechtigung dar und der Nachfrager wird zum unkooperativen Nachfrager. Der Fahrgast 

kann sich so im Glauben befinden, er besäße eine gültige Nutzungsberechtigung, obwohl dies 

aufgrund des Verlassens des abgedeckten Gebietes eines bestimmten Vertriebssystems nicht mehr 

der Fall ist.
810

  

                                                      

808
 Vgl. für eine Darstellung dieser Problematik im Bereich der Ladeinfrastruktur CHRIST ET AL. (2015, S. 16-19). 

809
 Hierbei ist auch anzumerken, dass nach KOSSAK (2017, S. 52) viele neuartige Mobilitätsanbieter aus den 

Bereichen Bikesharing und Rideselling auf Hintergrundsysteme setzen und somit eine Verknüpfung mit diesen 
Systemen dann leichter vorzunehmen wäre. Siehe hierzu auch AMBROSINO ET AL. (2016, S. 181). 
810

 Vgl. BMVI (2016a, S. 29) für die Forderung entsprechende Schnittstellen zwischen Vertriebssystemen klar zu 
kennzeichnen. 
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Selbst wenn auch das daran anschließende Gebiet durch ein Vertriebssystem mit einer 

vergleichbaren Erfassung abgedeckt wird und der Nachfrager sich des Wechsels des abgedeckten 

Gebietes der Vertriebssysteme bewusst ist, stellt dieser in der beschriebenen Situation eine gewisse 

Herausforderung dar. So muss der Nachfrager den Zeitpunkt für die Durchführung der Aktivierung und 

Deaktivierung genau abpassen. Entsprechend kann gerade bei der Produktermittlung anhand der 

tatsächlichen Nutzung ein einheitliches Vertriebssystem von Bedeutung sein, um dem Nachfrager 

nicht mit der Aufhebung der einen Vertriebshindernisse (Kenntnis Produkt und Entgelte) neue 

Vertriebshindernisse (Kenntnis Abdeckungsgebiet Vertriebssystem) in den Weg zu legen.
811

 

Es ist ersichtlich, dass der Bedarf der Abstimmung zwischen den Anbietern Produktvertrieb 

hinsichtlich Erfassungssystemen deutlich erhöht ist und somit auch eine Standardisierung der 

Erfassungssysteme in Betracht gezogen werden sollte. Gleichzeitig bieten sowohl die Erfassung per 

Mobilfunk als auch die Erfassung per GPS die Möglichkeit der flächendeckenden Erfassung des 

Nachfragers in Deutschland, sodass eine entsprechende Aufnahme zusätzlicher Gebiete bei 

vorangegangener Standardisierung mit geringen erforderlichen Investitionskosten für das 

Erfassungssystem verbunden sein sollte. Insgesamt erscheint eine Abstimmung zwischen den 

Anbietern Produktvertrieb im Bereich der Erfassung von vordringlicher Bedeutung, wenn 

entsprechende Systeme eingeführt werden sollen.  

Die bisherigen Ausführungen beschreiben die Probleme bei der Existenz verschiedener 

Vertriebssysteme im Verantwortungsbereich eines oder mehrerer Anbieter(s) Produktvertrieb. Die 

gleiche Problematik ergibt sich, wenn die unterschiedlichen Vertriebssysteme im 

Verantwortungsbereich von Anbietern Produktvertrieb für mehrere Produktdefinierende tätig sind. 

Auch hier empfiehlt sich eine frühzeitige Abstimmung zwischen den Anbietern Produktvertrieb bzgl. 

der Vertriebssysteme, um Fahrten unabhängig von der Abdeckung eines bestimmten 

Vertriebssystems zu ermöglichen. Eine nachträgliche Anpassung im Sinne einer Vereinheitlichung der 

Technik erscheint aufgrund der vergleichsweise hohen Kosten für den Aufbau eines 

Erfassungssystems eher unwahrscheinlich. Alternativ besteht die Möglichkeit für die 

Produktdefinierenden, statt verschiedener Vertriebssysteme, welche eine Erfassung des Nachfrager 

nutzen, gemeinsam einen Anbieter Produktvertrieb mit der Etablierung eines solchen 

Vertriebssystems zu beauftragen. Um an dieser Stelle nicht von einem Anbieter Produktvertrieb 

abhängig zu werden, können die Produktdefinierenden auch die Rolle „Information über und Verkauf 

von Produkten“ gemeinsam wahrnehmen oder auf vorgelagerter technischer Ebene bspw. die 

Erfassung der Nachfrager selbst übernehmen und verschiedene Anbieter Produktvertrieb 

ausschließlich mit Registrierung und Abrechnung beauftragen.  

Handelt es sich allerdings bei den Leistungen, die von den Produktdefinierenden zu Produkten 

kombiniert werden um Mobilitätsangebote, denen jeweils geschlossene Systeme mit Zu- und 

Abgangsbarrieren zugrunde liegen, so kann die Erfassung innerhalb des jeweiligen Systems 

                                                      

811
 Vgl. bspw. LORENZ / NACHBAR (2011, S. 20-21). 
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unabhängig von den weiteren Systemen durchgeführt werden.
812

 Auch der Wechsel zwischen zwei 

geschlossenen Systemen erfordert das Verlassen des einen geschlossenen Systems und das 

Eintreten in das jeweils andere System. Entsprechend handelt es sich hierbei um zwei getrennte 

Erfassungsvorgänge. Eine Erfassung über verschiedene Systeme hinweg ist somit nicht erforderlich. 

Eine unwissentliche unkooperative Nutzung durch den Nachfrager aufgrund wechselnder 

Zuständigkeiten ist ausgeschlossen. 

5.4.3.3 Abstimmungsbedarf bei der Untervertriebsfunktion Buchung im Falle einer 
Produktwahl anhand der intendierten Nutzung  

Der Abstimmungsbedarf zwischen den einzelnen Produktdefinierenden betrifft hauptsächlich die 

Vertriebsfunktion Statusprüfung. Aufgrund der Schnittstelle der Vertriebsfunktion Statusprüfung zur 

Untervertriebsfunktion Buchung ergeben sich auch Anforderungen an die Untervertriebsfunktion 

Buchung, die von den Anbietern Produktvertrieb verantwortet wird.  

Die komplexe Aufgabe der Wahl der geeigneten Produkte ist bereits im Rahmen der Vertriebsfunktion 

Information diskutiert worden.
813

 Werden diese Daten an die Untervertriebsfunktion Buchung 

übergeben, besteht nur noch die Notwendigkeit die erforderlichen Produkte mit dem Nachfrager zu 

verknüpfen.  

Gibt es zusätzlich bei den jeweiligen Produkten künstliche oder natürliche Knappheiten, besteht die 

Gefahr, dass bei der Buchung einer Verkehrskette (Anwendungsfall ii) zusammengesetzt aus 

mehreren Leistungen und Produkten, einzelne Kettenglieder nicht mehr über freie Kapazitäten 

verfügen. Erfolgt die Buchung mittels einer einzelnen Aktion (bspw. eines Klicks) durch den 

Nachfrager, muss sichergestellt werden, dass auch alle notwendigen Produkte für den Nachfrager 

verfügbar sind.  

Erfolgt hingegen keine Weitergabe der Daten nach Abschluss des Prozesses der Vertriebsfunktion 

Information, muss eine geeignete Form der Darstellung der Produkte der verschiedenen 

Produktdefinierenden gefunden werden, um dem Nachfrager eine entsprechende Auswahl zu 

ermöglichen. Für die Aufbereitung der dazu erforderlichen Daten fallen die bereits beschriebenen 

Aufgaben im Sinne der Datenharmonisierung aus Abschnitt 5.4.2 an. 

Der Großteil der möglichen Abstimmungen kann somit durch einen Kompatibilitätshersteller 

wahrgenommen werden, sodass für den Nachfrager beim gemeinsamen Erwerb verschiedener 

Produkte über einen Nachfragerkontaktpunkt kein merklicher Unterschied zwischen den einzelnen 

Produktdefinierenden mehr besteht. Hierfür ist eine Möglichkeit zur Datenübertragung erforderlich. 

Entsprechend sind Systeme mit Anbindung an einen zentralen Knoten von Vorteil.  

                                                      

812
 Hierbei wird die Annahme getroffen, dass die Leistungen des oder der Mobilitätsanbieter in einem 

geschlossenen System nur von einem Produktdefinierenden zu Produkten kombiniert wird und von einer 
Gebietskomplementarität der Produktdefinierenden ohne übergreifende Produkte und Entgelte ausgegangen. 
Geschlossene Systeme unter der Beteiligung verschiedener Produktdefinierender stellen entsprechend für eine 
Erfassung des Nachfragers eine zusätzliche Komplexität dar. Dies ist dann vergleichbar mit dem oben 
beschriebenen Wechsel zwischen zwei offenen Systemen. 
813

 Siehe Abschnitt 5.4.2. 
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Die Anforderung der Anbindung an einen zentralen Knoten können auch dezentrale Assets erfüllen, 

die durch den Anbieter Produktvertrieb selbst oder in dessen Auftrag zur Verfügung gestellt werden. 

Eine entsprechende Anpassung zum Vertrieb von Produkten verschiedener Produktdefinierender 

kann jedoch erhebliche Kosten verursachen, da ggf. zusätzliche Anpassungen an den dezentralen 

Assets vorzunehmen sind. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Vorgaben bzgl. der 

Statusprüfung oder des Produktportfolios auch bauliche Anpassungen erfordern, wie dies bspw. bei 

Automaten oder Validatoren der Fall sein kann, wenn auf ein anderes Papierformat umgestellt werden 

soll. Gleiches gilt für die technische Unterstützung von Nachfragerzentren, Verkaufsstellen und 

Fahrern bzw. Schaffnern. Auch zukünftige Anpassungen der Produktportfolios der weiteren 

Produktdefinierenden können hier aufgrund der ggf. erforderlichen Harmonisierungen und des 

Transfers zu den dezentralen Assets mit einem nicht zu unterschätzenden Aufwand verbunden sein. 

Im Bereich des personalbedienten Verkaufes sei zusätzlich angemerkt, dass eine Erweiterung des 

Portfolios, welches über den Anbieter Produktvertrieb vertrieben wird, eine gewisse Kenntnis und 

somit Schulung des Personals erfordert, um die Beratung von Nachfragern zu ermöglichen. Hierbei 

scheidet eine Übertragung einer entsprechenden Aufgabe an das fahrende Personal im Regelfall aus, 

da dieses – wie dargestellt – nur Produkte für den sofortigen Fahrtantritt verkauft.  

Zusammenfassend scheint der Einsatz der besagten dezentralen Assets für den Vertrieb von 

Produkten verschiedener Produktdefinierender nur begrenzt geeignet. Die geringsten Kosten dürften 

auftreten, wenn ausschließlich softwareseitige Anpassungen erforderlich sind. Dies dürfte besonders 

häufig der Fall sein, wenn sich die dezentralen Assets zur Interaktion im Besitz des Nachfragers 

befinden und von diesem zur Verfügung gestellt werden, also bei der Verwendung von Smartphones 

oder Computern. Auch für eine entsprechende Erprobung entstehen so geringere Kosten, da nur 

begrenzt zusätzliche Infrastruktur errichtet werden muss. Hierbei ist jedoch sicherzustellen, dass die 

Statusprüfung mit den verwendeten Speicherassets zu vertretbaren Kosten durchgeführt werden 

kann. 

5.5 Fazit 

Die Ergebnisse des analytischen Teils von Kapitel 5 werden hier zusammengefasst. Dabei wird 

unterteilt in: 

 Allgemeine Erkenntnisse 

 Erkenntnisse bzgl. der Vertriebssysteme im öffentlichen Personennahverkehr in Deutschland 

 Erkenntnisse bzgl. der Vertriebssysteme im Carsharing in Deutschland 

 Erkenntnisse bzgl. der Vertriebssysteme für den gemeinsamen Erwerb von Produkten 

verschiedener Produktdefinierender 

ALLGEMEINE ERKENNTNISSE 

Die Analysen des vorliegenden Kapitels haben gezeigt, dass bei der Auswahl der Vertriebssysteme 

eine Vielzahl von Abwägungen eine Rolle spielen und ebenso die äußeren Gegebenheiten einen 

starken Einfluss auf die Eignung bestimmter Vertriebssysteme haben. Entsprechend kann an dieser 

Stelle auch keine klare Empfehlung für die Etablierung bestimmter Vertriebssysteme gegeben werden. 
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Weiterhin kann hinsichtlich der Anzahl vorzuhaltender Vertriebssysteme keine Aussage getroffen 

werden.  

In jedem Fall ist zu berücksichtigen, dass die Zurverfügungstellung von Assets nicht komplett auf dritte 

Akteure, welche Assets zur Verfügung stellen, verlagert werden sollte, sondern immer ein gewisser 

Anteil in Eigenregie durch den Anbieter Produktvertrieb erbracht werden sollte, um sich nicht zu stark 

in die Abhängigkeit von den Assetzurverfügungstellern zu begeben. So stellt der Einsatz von Assets, 

welche vom Nachfrager zur Verfügung gestellt werden zwar umfangreiche Potentiale zur 

Kosteneinsparung bereit, doch sind Teile dieser Einsparungen auch dafür aufzuwenden, erforderliche 

Anpassungen vorzunehmen. Diese Anpassungen sind immer dann erforderlich, wenn die 

Anforderungen des Nachfragers sich ändern bzw. die Hersteller der Assets und komplementärer 

Güter selbst Anpassungen durchführen, bei denen die Anforderungen der Anbieter Produktvertrieb 

nicht berücksichtigt worden sind. Werden die Rollen „Definition von Produkten und Entgelten“ sowie 

„Information über und Verkauf von Produkten“ nicht integriert wahrgenommen, ist aus Sicht der 

Produktdefinierenden analog zu berücksichtigen, dass die Beauftragung eines einzelnen Anbieters 

Produktvertrieb ebenfalls eine Abhängigkeit und somit auch eine Erpressbarkeit im Sinne eines Hold-

Ups schafft. 

VERTRIEBSSYSTEME IM ÖFFENTLICHEN PERSONENNAHVERKEHR IN DEUTSCHLAND 

Im ÖPNV gibt es gegenwärtig eine Vielzahl von nebeneinander existierenden Vertriebssystemen, die 

in gewisser Weise substituierbar sind. Da es sich beim ÖPNV um einen Teil der Daseinsvorsorge 

handelt, ist entsprechend ein Ausschluss bestimmter Nachfrager bspw. durch die Anwendung 

bestimmter Vertriebssysteme nicht zulässig. Entsprechend sind verschiedene Vertriebssysteme 

erforderlich, um allen Nachfragern eine geeignete Option zum Erwerb von Produkten und der 

Umwandlung dieser in eine Nutzungsberechtigung anzubieten.  

Somit sind auch bei der Weiterentwicklung der Vertriebssysteme immer die Bedürfnisse verschiedener 

Nachfragergruppen zu berücksichtigen. Insbesondere beim Rückgriff auf Assets des Nachfragers 

werden solche Nachfrager ohne ein entsprechendes Asset von der Nutzung des jeweiligen 

Vertriebssystems ausgeschlossen. Daher werden beim Rückgriff auf Vertriebssysteme wie das 

Handyticket auch weiterhin andere Vertriebssysteme vorzuhalten sein. Ein vollkommener Verzicht auf 

teure Vertriebssysteme wie Automaten ist also mit der Einführung neuer Systeme gegenwärtig noch 

nicht zu erwarten. 

Weiterhin lässt sich hinsichtlich der verschiedenen Optionen der Abgabe des Leistungsversprechens, 

also der Produktermittlung anhand der tatsächlichen Nutzung und der Produktwahl anhand der 

intendierten Nutzung festhalten, dass grundsätzlich die Produktermittlung anhand der tatsächlichen 

Nutzung eine deutliche Vereinfachung für die Nachfrager darstellt. Gegenwärtig dominieren die 

Systeme zur Produktwahl anhand der intendierten Nutzung, da die Systeme zur Produktermittlung 

anhand der tatsächlichen Nutzung mit deutlich höheren Investitionskosten und gegenwärtig noch nicht 

vollständig zu vermeidenden Abhängigkeiten von anderen Akteuren einhergehen. So ist zur 

Einführung von Vertriebssystemen zur Produktermittlung anhand der tatsächlichen Nutzung 

gegenwärtig ein Rückgriff auf bestehende Infrastruktur wie GPS und Mobilfunkzellen zur Erfassung 
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erforderlich, wodurch bestimmte Nachfragergruppen von der Nutzung ausgeschlossen und 

Abhängigkeiten von den jeweiligen Betreibern erzeugt werden. Hier sind insbesondere die weiteren 

Entwicklungen im Bereich der Erfassung innerhalb von Verkehrsmitteln interessant. Bei diesen 

Entwicklungen unter Nutzung von WLAN und Bluetooth ist evtl. auch ein konkludentes Handeln des 

Nachfragers bei der Nutzung der Mobilitätsangebote ausreichend. Somit wird die Anzahl der 

erforderlichen Prozesse, die möglicherweise von einem Nachfrager vergessen werden können, 

reduziert und somit die Transaktionskosten der Nachfrager weiter gesenkt. Die betrachteten 

Technologien ermöglichen es außerdem, dass entsprechende Assets bei Bedarf auch vom Anbieter 

Produktvertrieb ausgegeben werden können und somit alle Nachfragergruppen das System nutzen 

können. Die Ausrüstung aller Fahrzeuge mit WLAN oder Bluetooth steht aber noch nicht unmittelbar 

bevor, sondern beginnt gerade erst in einzelnen Versuchen.
814

 

VERTRIEBSSYSTEME IM CARSHARING IN DEUTSCHLAND 

Im Bereich des Carsharing sind Zu- und Abgang des Nachfragers wesentlich eindeutiger definiert und 

mit Aktivierung und Deaktivierung kombiniert, sodass hier eine Erfassung des jeweiligen Fahrzeuges 

vollkommen ausreichend ist. Eine Produktwahl anhand der intendierten Nutzung ist nur im Rahmen 

der Registrierung bzgl. leistungsunabhängiger Produkte erforderlich. Trotzdem wird im Bereich des 

stationsbasierten Carsharing häufig noch auf diese Option zurückgegriffen, um eine entsprechende 

Planbarkeit sicherzustellen. 

Hinsichtlich der Information kann festgehalten werden, dass im Bereich des stationsunabhängigen 

Carsharing Nachfrager ohne Computer und Smartphone nur zufällig auf Fahrzeuge stoßen können. 

Aufgrund der Erforderlichkeit von dynamischen Daten und der beliebigen Verteilung der Fahrzeuge im 

Angebotsgebiet stellen Assets, die der Anbieter Produktvertrieb räumlich verteilt, keine entsprechende 

Versorgung der Nachfrager mit Informationen sicher.  

Eine dem ÖPNV entsprechende Vorgabe zur Daseinsvorsorge existiert im Carsharing bisher nicht und 

ermöglicht es, das Angebot der Vertriebssysteme gezielt hinsichtlich der identifizierten relevanten 

Nachfrager auszurichten. Aufgrund dieser – verglichen mit dem ÖPNV weniger restriktiven 

Rahmenbedingungen – ist im Carsharing bisher – von Nachfragerzentren abgesehen – auf 

kostenintensive Vertriebssysteme mit eigener Infrastruktur für dezentrale Assets zur Interaktion 

verzichtet worden.  

VERTRIEBSSYSTEME FÜR DEN GEMEINSAMEN ERWERB VON PRODUKTEN VERSCHIEDENER PRODUKT-

DEFINIERENDER 

Hinsichtlich des Erwerbs von Produkten mehrerer Produktdefinierender an einem 

Nachfragerkontaktpunkt kann festgehalten werden, dass insbesondere Vertriebssysteme mit 

dezentralen Assets, für die der Anbieter Produktvertrieb Sorge trägt, bei der Produktwahl anhand der 

intendierten Nutzung nicht als geeignet erscheinen. Hier erscheint die Verwendung von 

Vertriebssystemen geeigneter, welche auf durch den Nachfrager zur Verfügung gestellte Assets 

                                                      

814
 Vgl. FREITAG ET AL. (2017, S. 48). 
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zurückgreifen (Smartphone oder Computer), auch wenn dadurch eine gewisse Abhängigkeit von 

Dritten entsteht. Eine räumliche Abdeckung ist durch die Bindung des jeweiligen Assets an den 

Nachfrager gegeben. Die Kostenstruktur dieser Vertriebssysteme erlaubt außerdem die 

kostengünstige Ausweitung auf weitere Gebiete und Produktdefinierende. Hinsichtlich der 

Produktermittlung anhand der tatsächlichen Nutzung erscheint die Erfassung im Fahrzeug eine 

vielversprechende Möglichkeit darzustellen.  

Es ist jedoch darauf zu achten, dass eine entsprechende Statusprüfung weiterhin zu angemessenen 

Bedingungen durchzuführen ist. Insbesondere im ÖPNV dürften verschiedene Stadien der 

Entwicklung relevant sein. Bei einer relativ geringen Zahl an verkauften Produkten kann der Rückgriff 

auf Barcodes noch vertretbar sein. Langfristig dürften aber manipulationssichere und kontaktlose 

Möglichkeiten zur Kontrolle von Nutzungsberechtigungen notwendig werden.  
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6 Untersuchung von Ausgestaltungsoptionen für den 
gemeinsamen Erwerb von Produkten verschiedener 
Produktdefinierender durch den Nachfrager mit Bezug 
zu ÖPNV und Carsharing 

Das nachfolgende Kapitel beschäftigt sich mit der gemeinsamen Beauftragung von Anbietern 

Produktvertrieb durch verschiedene Produktdefinierende, sodass der Nachfrager je nach 

Anwendungsfall
815

 in der Lage ist, den Erwerb von verschiedenen Produkten verschiedener 

Produktdefinierender an mindestens einem Nachfragerkontaktpunkt mindestens eines 

Vertriebssystems im Verantwortungsbereich mindestens eines Anbieters Produktvertrieb gemeinsam 

oder auch zeitversetzt durchzuführen und somit die Nutzung eines weiteren Nachfragerkontaktpunkts 

nicht erforderlich ist. Hierdurch sollen Transaktionskosten des Nachfragers reduziert werden. 

Der Nachfrager erhält durch ein von einem Anbieter Produktvertrieb verantwortetes Vertriebssystem 

Zugang zu verschiedenen Produktdefinierenden und somit ggf. auch zu verschiedenen 

Mobilitätsanbietern. Gemäß Rollenmodell ist hierfür ein Beziehungsbündler erforderlich. Form und 

Ausgestaltung des Angebots des Beziehungsbündlers stehen im Fokus der Untersuchungen dieses 

Kapitels. Dabei ist der Beziehungsbündler unabhängig von der gewählten Option für die 

Vertriebsfunktion Abgabe Leistungsversprechen erforderlich und kommt somit sowohl bei der 

Produktwahl anhand der intendierten Nutzung als auch bei der Produktermittlung anhand der 

tatsächlichen Nutzung zum Einsatz. Weiterhin ist er ebenso für die Vertriebsfunktion der Information 

erforderlich, welche aber nur an einzelnen Punkten selektiv berücksichtigt wird.
816

  

Das Kapitel selbst ist wie folgt aufgebaut: Zunächst werden in Abschnitt 6.1 partielle Akteursmodelle 

als Teil eines Organisationsmodells aufgestellt. Dazu werden verschiedene Dimensionen 

herangezogen und ihre jeweiligen Ausgestaltungsoptionen kurz vorgestellt. Hinsichtlich der sich 

hieraus ergebenden partiellen Akteursmodelle werden verschiedene Beispiele des Status quo kurz 

vorgestellt, um somit auf die Relevanz der ausgewählten Organisationsmodelle bzw. partiellen 

Akteursmodelle hinzuweisen. 

Im nachfolgenden Abschnitt 6.2 erfolgen sodann vorgelagerte Analysen, die zunächst unabhängig von 

Form und Ausgestaltung des Angebots des Beziehungsbündlers sind. Hierbei wird auch auf die oben 

angedeuteten Vorteile eines gemeinsamen Erwerbs von Produkten verschiedener 

Produktdefinierender auf Seiten der Nachfrager eingegangen und diesbezügliche potentielle 

Auswirkungen auf Nachfrager und Produktdefinierende bzw. Mobilitätsanbieter hinsichtlich der 

Umsetzung im Bereich verschiedener Vertriebsfunktionen vorgestellt.  

Vor Beginn der eigentlichen Analysen unterschiedlicher Ausgestaltungsoptionen von 

Organisationsmodellen erfolgt in Abschnitt 6.3 die Vorstellung verschiedener vereinfachender 

                                                      

815
 Siehe Abschnitt 3.4. 

816
 Die Ergebnisse hinsichtlich der Vertriebsfunktion Abgabe Leistungsversprechen sollten jedoch weitestgehend 

auf die Vertriebsfunktion Information übertragbar sein. 
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Annahmen sowie der Analyseparameter speziell für die Analysen in Kapitel 6. In Abschnitt 6.4 werden 

dann unterschiedliche Ausgestaltungsoptionen von Organisationsmodellen beschrieben und 

vergleichend analysiert. 

Abschnitt 6.5 schließt das Kapitel mit einer vergleichenden Bewertung der verschiedenen 

Ausgestaltungsoptionen von Organisationsmodellen hinsichtlich ihrer Wirkung zur Senkung der 

erforderlichen Transaktionskosten der Nachfrager in Verbindung mit den für die Umsetzung 

erforderlichen Kosten auch für ggf. erforderliche Beteiligungen durch die öffentliche Hand und einem 

Fazit ab. 

6.1 Vorstellung der betrachteten Dimensionen für die 
Kombination zu Organisationsmodellen 

Für den gebündelten Verkauf von Produkten mehrerer Produktdefinierender über einen 

Nachfragerkontaktpunkt werden in diesem Abschnitt die Dimensionen für die Kombination zu 

Organisationsmodellen vorgestellt. Die Organisationsmodelle selbst unterscheiden sich hinsichtlich 

 der integrierten und desintegrierten Wahrnehmung von Rollen (Vorstellung in Abschnitt 6.1.1) 

sowie 

 dem Umfang der Beteiligung durch die zentrale öffentliche Hand (Vorstellung in Abschnitt 

6.1.2).  

Weitere Ausgestaltungsoptionen beziehen sich zumeist auf spezifische Aspekte, sodass diese nur an 

der jeweiligen Stelle der nachfolgenden Analysen vorgestellt werden. Abschließend erfolgt in 

Abschnitt 6.1.3 eine Darstellung ausgewählter Beispiele aus dem Status quo. 

6.1.1 Optionen für die integrierte und desintegrierte Wahrnehmung von Rollen 
und daraus resultierende partielle Akteursmodelle 

Für die Untersuchung der Ausgestaltungsoptionen von Organisationsmodellen werden hinsichtlich der 

Rollenwahrnehmung verschiedene Optionen der integrierten und desintegrierten Wahrnehmung von 

Rollen betrachtet. Es handelt sich um die folgenden Ausgestaltungsoptionen: 

 Anzahl der potentiell an das Angebot des Beziehungsbündlers angeschlossenen Anbieter 

Produktvertrieb: 

o Es wird nur ein Anbieter Produktvertrieb an das Angebot des Beziehungsbündlers 

angeschlossen. Entsprechend wird hier von einer integrierten Rollenwahrnehmung 

ausgegangen. 

o Es werden mehrere Anbieter Produktvertrieb an das Angebot des 

Beziehungsbündlers angeschlossen. Entsprechend ist hier eine desintegrierte 

Rollenwahrnehmung erforderlich. Bei den Anbietern Produktvertrieb kann es sich 

um… 



Kapitel 6: Untersuchung von Ausgestaltungsoptionen für den gemeinsamen Erwerb von Produkten 

verschiedener Produktdefinierender durch den Nachfrager mit Bezug zu ÖPNV und Carsharing 

 

 

 

Seite 225 

 … bestehende Anbieter Produktvertrieb handeln, welche bis zur Entstehung 

des Beziehungsbündlers exklusiv für Produktdefinierende tätig waren.
817

 

 … neue oder dritte Anbieter Produktvertrieb handeln, welche noch nicht für 

einen Produktdefinierenden tätig waren. 

 Zusätzlich wird der Sonderfall einer vollkommenen Desintegration der Rollen „Information 

über und Verkauf von Produkten“ und „Definition von Produkten und Entgelten“ betrachtet. Zur 

Vereinfachung wird angenommen, dass in diesem Fall zunächst nur ein Anbieter 

Produktvertrieb und somit ein Monopol besteht.
818

 Auch hier wird von einer integrierten 

Wahrnehmung der Rollen „Vertragliche Bündelung von Beziehungen“ und „Information über 

und Verkauf von Produkten“ ausgegangen. 

Die Betrachtung dieser Optionen liefert zunächst vier partielle Akteursmodelle,
819

 die auch der 

nachfolgenden Tabelle 14 entnommen werden können. 

 

Vollkommene Desintegration 
der Rollen „Information über 
und Verkauf von Produkten“ 

und „Definition von Produkten 
und Entgelten“ 

Nein Ja 

Anzahl der potentiell 
an das Angebot des 
Beziehungsbündlers 

angeschlossenen 
Anbieter 

Produktvertrieb 

Einer Modell 1a Modell 1b 

Mehrere
… 

… bis dato exklusiv tätige 
Anbieter Produktvertrieb 

Modell 2a 
Diese Varianten 

werden nicht 
betrachtet, da es 

annahmegemäß nur 
noch einen Anbieter 
Produktvertrieb gibt 

… bis dato exklusiv tätige 
und neue Anbieter 

Produktvertrieb möglich 
Modell 2b 

Tabelle 14: Betrachtete partielle Akteursmodelle basierend auf unterschiedlichen 

Annahmen zur integrierten Wahrnehmung von Rollen
820

 

Die einzelnen partiellen Akteursmodelle werden im Folgenden kurz vorgestellt und beschrieben. Die 

jeweilige Darstellung erfolgt anhand eines hypothetischen Falls mit zwei Produktdefinierenden. Die 

Anzahl der angeschlossenen Anbieter Produktvertrieb ist ebenfalls hypothetisch und kann variieren, 

wird zur Vereinfachung aber auf die zur Darstellung erforderliche Mindestanzahl reduziert. 

  

                                                      

817
 Wie in Kapitel 4 vorgestellt, wird hierbei die Annahme getroffen, dass die einzelnen Produktdefinierenden 

exklusiv tätige Anbieter Produktvertrieb beauftragt haben. Dies kann in Form einer Beauftragung oder in Form 
einer integrierten Wahrnehmung von Rollen erfolgen. 
818

 Für die Leistungserstellung kann allerdings auf verschiedene Akteure zurückgegriffen werden. Eine 
detailliertere Betrachtung der Organisation der Leistungserstellung erfolgt im Rahmen dieser Arbeit jedoch nicht. 
819

 Es handelt sich lediglich um partielle Akteursmodelle, da ausschließlich Aussagen hinsichtlich der integrierten 
und desintegrierten Wahrnehmung von Rollen sowie hinsichtlich der Anzahl von Akteuren pro Rolle getroffen 
werden, jedoch noch keine konkreten Akteure für die Wahrnehmung der Aufgaben benannt werden. 
820

 Quelle: Eigene Darstellung. 
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PARTIELLES AKTEURSMODELL 1A – ETABLIERUNG EINES NEUEN ANBIETERS PRODUKTVERTRIEB FÜR DEN 

ZUGRIFF AUF MEHRERE PRODUKTDEFINIERENDE 

 

Abbildung 19: Modell 1a – Abbildung des partiellen Akteursmodells und der 

potentiellen Verfügbarkeit von Produkten
821

 

Im partiellen Akteursmodell 1a wird ein neuer Anbieter Produktvertrieb C etabliert, welcher die 

Produkte der beiden Produktdefinierenden vertreibt. Dies ist in Abbildung 19 dargestellt. Hierbei muss 

durch den Anbieter Produktvertrieb C jedoch nicht notwendigerweise das vollständige Produktportfolio 

der Produktdefinierenden A und B verkauft werden. Zur Ausgestaltung der Beziehung zu den beiden 

Produktdefinierenden wird die Rolle „Vertragliche Bündelung von Beziehungen“ integriert 

wahrgenommen. In diesem Akteursmodelle können keine weiteren Anbieter Produktvertrieb auf das 

Angebot des Beziehungsbündlers zugreifen. Mögliche Varianten wären hierbei noch die integrierte 

Wahrnehmung der Rollen „Vertragliche Bündelung von Beziehungen“ und „Information über und 

Verkauf von Produkten“ mit einem oder beiden Produktdefinierenden. Auf diese Variante wird im 

Abschnitt 6.4.2.2.2 kurz eingegangen. 

Bestehende Anbieter Produktvertrieb, welche exklusiv für einen der Produktdefinierenden tätig sind, 

können bestehen bleiben und verkaufen weiterhin ausschließlich das Produktportfolio ihres jeweiligen 

Produktdefinierenden. 

Ein Beispiel aus der Praxis für eine entsprechende Umsetzung stellt im Bereich der Vertriebsfunktion 

Information Google Maps dar. Die Daten verschiedener Anbieter werden von Google gesammelt, 

gebündelt und über den Anbieter Produktvertrieb Google Maps den Nachfragern zur Verfügung 

gestellt.  

                                                      

821
 Quelle: Eigene Darstellung. Der Umfang der erhältlichen Produkte eines Produktdefinierenden kann sich bei 

den exklusiv tätigen oder mittels des Angebots des Beziehungsbündlers tätigen Anbietern Produktvertrieb 
unterscheiden. Dies ist jedoch in der Abbildung nicht dargestellt. 
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PARTIELLES AKTEURSMODELL 1B – MONOPOL EINES ANBIETERS PRODUKTVERTRIEB  

 

Abbildung 20: Modell 1b – Abbildung des partiellen Akteursmodells und der 

potentiellen Verfügbarkeit von Produkten
822

 

Im partiellen Akteursmodell 1b handelt es sich um einen Sonderfall, der hauptsächlich im Rahmen der 

Rollenwahrnehmung durch die zentrale öffentliche Hand relevant sein dürfte (siehe nächster 

Abschnitt).  

Hier besteht aber noch ein einzelner Anbieter Produktvertrieb, dessen Aufgaben integriert mit denen 

eines Beziehungsbündlers wahrgenommen werden. Alle weiteren Anbieter Produktvertrieb bzw. deren 

verantwortete Vertriebssysteme werden in das Angebot des einzig fortbestehenden Anbieters 

Produktvertrieb integriert oder abgeschafft. Der Nachfrager erhält somit alle Produkte aller 

Produktdefinierenden bei einem Anbieter Produktvertrieb. Das beschriebene partielle Akteursmodell 

ist in Abbildung 20 dargestellt. 

Dieses Akteursmodell ist für das Gesamtgebiet Deutschlands theoretischer Natur und es findet bisher 

keine Anwendung. Auf kleinerer Ebene ist es durchaus vorstellbar, dass verschiedene 

Mobilitätsanbieter und Produktdefinierende eine entsprechende Zusammenarbeit vereinbaren, um im 

Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit den Vertrieb für kommunale Verkehrsangebote 

gemeinsam zu bestellen oder zu erbringen.
823

 

  

                                                      

822
 Quelle: Eigene Darstellung. 

823
 Für eine Analyse von interkommunaler Zusammenarbeit vgl. BECKERS / KLATT / ZIMMERMANN (2011). 
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PARTIELLES AKTEURSMODELL 2A – VERKNÜPFUNG BESTEHENDER ANBIETER PRODUKTVERTRIEB MIT 

VERSCHIEDENEN PRODUKTDEFINIERENDEN 

 

Abbildung 21: Modell 2a – Abbildung des partiellen Akteursmodells und der 

potentiellen Verfügbarkeit von Produkten
824

 

Abbildung 21 enthält die Darstellung des partiellen Akteursmodells 2a. Hier ist ersichtlich, dass ähnlich 

dem Akteursmodell 1a die bestehenden Anbieter Produktvertrieb, welche bis dato exklusiv für einen 

der Produktdefinierenden tätig sind, bestehen bleiben können. Im Unterschied zum partiellen 

Akteursmodell 1a verkaufen die verschiedenen Anbieter Produktvertrieb nun jedoch Produkte der 

beiden Produktdefinierenden. Hierbei muss es sich jedoch nicht um das vollständige Produktportfolio 

handeln. Zur Realisierung der Beziehung zwischen Anbietern Produktvertrieb und 

Produktdefinierenden nimmt ein zusätzlicher Akteur die Aufgaben eines Beziehungsbündlers wahr. 

Eine Anbindung an das Angebot eines Beziehungsbündlers ist nur für solche Anbieter Produktvertrieb 

möglich, die ebenfalls auch eine dauerhafte Beziehung mit einem Produktdefinierenden besitzen oder 

deren Aufgaben sogar von diesem integriert wahrgenommen werden. Auch hier stellt die Integration 

des Beziehungsbündlers mit einem oder beiden Produktdefinierenden mögliche Varianten dar.  

Ein Beispiel aus der Praxis für eine entsprechende Umsetzung im Bereich der Untervertriebsfunktion 

Buchung ist die Lösung IPSI des VDV, welche in Abschnitt 6.1.3 detaillierter vorgestellt wird. Es 

besteht die Möglichkeit für den Nachfrager über die Applikation eines Anbieters Produktvertrieb eines 

teilnehmenden Produktdefinierenden auch Produkte weiterer teilnehmender Produktdefinierenden zu 

beziehen. Entsprechend kann der Nachfrager sich für die aus seiner Sicht geeignete Applikation 

                                                      

824
 Quelle: Eigene Darstellung. Der Umfang der erhältlichen Produkte eines Produktdefinierenden kann sich bei 

den exklusiv tätigen oder mittels des Angebots des Beziehungsbündlers tätigen Anbietern Produktvertrieb 
unterscheiden. Dies ist jedoch in der Abbildung nicht dargestellt. 
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entscheiden. So soll es bspw. möglich sein, mit der Applikation der Berliner Verkehrsbetriebe ebenso 

Produkte der Kölner Verkehrs-Betriebe zu erwerben. 

PARTIELLES AKTEURSMODELL 2B – VERKNÜPFUNG BESTEHENDER ANBIETER PRODUKTVERTRIEB MIT 

VERSCHIEDENEN PRODUKTDEFINIERENDEN UND ANBINDUNG NEUER ANBIETER PRODUKTVERTRIEB 

 

Abbildung 22: Modell 2b – Abbildung des partiellen Akteursmodells und der 

potentiellen Verfügbarkeit von Produkten
825

 

Das partielle Akteursmodell 2b schlussendlich stellt eine Erweiterung des partiellen Akteursmodells 2a 

dar und ist in Abbildung 22 dargestellt. Im Unterschied zum Modell 2a können im Modell 2b auch neue 

Anbieter Produktvertrieb ohne bisherige Tätigkeit für einen Produktdefinierenden die vom 

Beziehungsbündler angebotenen Leistungen nutzen und somit Produkte der angeschlossenen 

Produktdefinierenden vertreiben. Es können somit auch weitere Akteure die Rolle Anbieter 

Produktvertrieb wahrnehmen.  

6.1.2 Optionen der Beteiligung und Rollenwahrnehmung durch die (zentrale) 
öffentliche Hand  

Die jeweiligen partiellen Akteursmodelle können nun hinsichtlich der einzelnen Akteure unterschieden 

werden, welche die jeweiligen Rollen und Rollenbündel wahrnehmen. Hierbei werden die so 

entstehenden Akteursmodelle insbesondere hinsichtlich einer Rollenwahrnehmung oder Beteiligung 

durch die zentrale öffentliche Hand unterschieden. 

In einem ersten Schritt werden Modelle untersucht, in denen keine Rollenwahrnehmung oder 

Beteiligungen durch die zentrale öffentliche Hand hinsichtlich neu zu etablierender Rollen – 

                                                      

825
 Quelle: Eigene Darstellung. Der Umfang der erhältlichen Produkte eines Produktdefinierenden kann sich bei 

den exklusiv tätigen oder mittels des Angebots des Beziehungsbündlers tätigen Anbietern Produktvertrieb 
unterscheiden. Dies ist jedoch in der Abbildung nicht dargestellt. 
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insbesondere der Rolle „Vertragliche Bündelung von Beziehungen“ – erfolgen. Die Aufgaben des 

Beziehungsbündlers sind somit durch private Akteure oder durch Zusammenarbeit privater bzw. 

öffentlicher Akteure im Sinne eines Klubs zu erbringen, so sie überhaupt wahrgenommen werden. Das 

Akteursmodell ergibt sich daher aus der Summe der Entscheidungen der Akteure über die 

Wahrnehmung von Rollen. Da hierbei insbesondere Entscheidungen einzelner Akteure von 

Bedeutung sind, erfolgt auch die Analyse hauptsächlich aus Sicht der einzelnen Akteure.  

Im zweiten Schritt werden unterschiedliche Grade der Beteiligung der zentralen öffentlichen Hand 

betrachtet. Hierbei wird die Annahme getroffen, dass die (zentrale) öffentliche Hand ein Interesse an 

der Etablierung von Vertriebssystemen und Nachfragerkontaktpunkten hat, welche den Zugriff auf 

Produkte verschiedener Produktdefinierender ermöglichen.
826

 Somit besitzt sie auch ein Interesse an 

der Entstehung eines Beziehungsbündlers.
827

 Hierbei sind die Kosten für etablierte und zu schaffende 

Angebote zu berücksichtigen. Entsprechend wird hier neben der Sicht der Akteure die übergeordnete 

Sichtweise des zentralen Planers eingenommen: 

In den Analysen werden verschiedene Optionen der Beteiligung der zentralen öffentlichen Hand 

untersucht: 

 Zunächst kann die öffentliche Hand ausschließlich Subventionen für Beziehungsbündler zur 

Verfügung stellen (Abschnitt 6.4.2.3.1.1). 

 Weiterhin besteht die Möglichkeit die Rolle „Vertragliche Bündelung von Beziehungen“ selbst 

wahrzunehmen, bzw. diese zu regulieren (Abschnitt 6.4.2.3.1.3). 

 Schlussendlich besteht die Möglichkeit, bestimmte Regeln hinsichtlich des 

Beziehungsbündlers und der Vertriebsrollen zu erlassen, um das jeweilige Angebot zu 

stärken. Hierbei wird auf verschiedene mögliche Regeln eingegangen (Abschnitt 6.4.2.3.1.4). 

Eine Kombination dieser Beteiligungsoptionen durch die zentrale öffentliche Hand ist ebenso möglich. 

Die Optionen für die institutionelle Ausgestaltung der einzelnen Organisationsmodelle sind sehr 

umfangreich und werden sukzessive im Laufe der Analyse vorgestellt. 

6.1.3 Einordnung von Praxisbeispielen im Status quo 

Die in den vorangegangenen Abschnitten vorgestellten partiellen Akteursmodelle werden nun 

zunächst verwendet, um bestehende Beispiele aus der Praxis hinsichtlich der Angebote ÖPNV und 

Carsharing, aber auch weiterer Mobilitätsangebote einzuordnen. Neben der Veranschaulichung der 

gewählten Systematik soll so auch beispielhaft dargelegt werden, dass die ausgewählten partiellen 

Akteursmodelle eine gewisse praktische Relevanz besitzen. Die Unterscheidung erfolgt dabei anhand 

der partiellen Akteursmodelle. Anschließend wird unterteilt, ob die jeweiligen Angebote von 

Beziehungsbündlern privat oder öffentlich erfolgen, um schließlich nach den betrachteten 

Mobilitätsangeboten zu unterscheiden.  

                                                      

826
 Dieses Interesse wurde auch im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD zur 19. Legislaturperiode 

festgehalten. Vgl. KOALITIONSVERTRAG (2018, S. 80). 
827

 Alternativ besteht wie in Abschnitt 4.2.1 dargestellt die Möglichkeit Produktdefinierende zu schaffen, die alle 
Mobilitätsanbieter abdecken. Dies wird im Rahmen dieser Arbeit jedoch nicht weitergehend untersucht. 
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Alle umgesetzten Modelle im ÖPNV in Deutschland haben jedoch gemeinsam, dass sie hinsichtlich 

der Abdeckung in räumlicher Sicht und bzgl. der Produktdefinierenden keine vollständige Abdeckung 

erreicht haben. Auch hinsichtlich der verfügbaren Produkte handelt es sich häufig um recht einfache 

Optionen wie bspw. Einzelfahrten, während komplexere Produkte zumeist über die exklusiv tätigen 

Anbieter Produktvertrieb der jeweiligen Produktdefinierenden vertrieben werden. 

PARTIELLES AKTEURSMODELL 1A 

Im Bereich des Modells 1a gibt es eine Reihe von Beispielen aus der Praxis, welche von einem 

privaten Akteur angeboten werden. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit seien die folgenden Angebote 

genannt: 

 free2move (ehemals Carjump): Im Bereich des Carsharing stellt free2move für den 

Nachfrager die Möglichkeit dar, sich bei verschiedenen Anbietern zu registrieren, sich über 

Standorte zu informieren und Fahrzeuge zu reservieren. Es werden entsprechend Aufgaben 

verschiedener Vertriebsfunktionen erfüllt.
828

 Dabei werden die in Kapitel 3 genannten 

relevanten Akteure im Bereich des Carsharing berücksichtigt. Technisch wird hierbei für die 

Interaktion mit dem Nachfrager hauptsächlich auf das Asset Smartphone zurückgegriffen. 

Dabei wird aufgrund der Eigenschaften des Carsharing ausschließlich der Anwendungsfall i 

(Multimodalität) abgedeckt. Eine Buchung von Verkehrsketten ist nicht möglich. Als 

Dienstleistung für die Unternehmen führt der Anbieter Produktvertrieb auch Auswertungen der 

über das Vertriebssystem vorgenommenen Interaktionen durch.
829

 Das Unternehmen gehört 

gegenwärtig zur PSA-Gruppe. 

 DB Vertrieb: Die DB Vertrieb bietet als Anbieter Produktvertrieb im Bereich des ÖPNV zwar 

eine Reihe von Vertriebssystemen exklusiv für einzelne Produktdefinierende an,
830

 hat aber 

auch eine Gruppe von Vertriebssystemen, die den gemeinsamen Zugriff auf Produkte 

verschiedener Produktdefinierender des ÖPNV erlaubt. Bei diesen wird die Rolle „Vertragliche 

Bündelung von Beziehungen“ integriert wahrgenommen. Es werden jedoch nicht alle 

Produktdefinierenden in Deutschland über die vorhandenen Vertriebssysteme erreicht. 

o Touch&Travel: Bei dem Angebot Touch&Travel handelte es sich um ein 

Vertriebssystem, welches inzwischen eingestellt wurde. Die Besonderheit des 

Systems war, dass die für den ÖPNV gegenwärtig noch untypische Ermittlung des 

Produktes anhand der tatsächlichen Nutzung erfolgte. Zusätzlich waren Produkte des 

Schienenpersonenfernverkehrs erhältlich.
831

 

o DB Navigator (ehemals DB Railnavigator
832

): Das Vertriebssystem ermöglicht die 

Information sowie die Produktwahl anhand der intendierten Nutzung mittels eines 

                                                      

828
 Vgl. CARJUMP (2016). 

829
 Vgl. RICHTERS (2015). 

830
 Hierbei handelt es sich insbesondere um Automaten. 

831
 Vgl. SCHELEWSKY (2013, S. 318-319). 

832
 Vgl. BIRNKAMMERER (2013, S. 38). 
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Smartphones.
833

 Es werden hierbei sämtliche Anwendungsfälle unterstützt. Aufgrund 

der Besonderheiten des ÖPNV handelt es sich bei Anwendungsfall ii (Intermodalität) 

nicht um mehrere Produkte, sondern im Regelfall um spezielle Produkte, die zum 

sogenannten C-Tarif gehören.
834

 Sowohl theoretisch als auch praktisch ist der 

gemeinsame Erwerb verschiedener Produkte möglich.
835

  

 Trainline: Ein Beispiel für ein partielles Akteursmodells 1a im europäischen 

Schienenpersonenfernverkehr stellt das Angebot von Trainline dar. Gegenwärtig werden 

Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, die Schweiz, Großbritannien, Belgien und die 

Niederlande zumindest teilweise abgedeckt.
836

 Trainline gibt auf der eigenen Website an, bei 

internationalen Ortsveränderungen teils günstigere Entgelte anbieten zu können, als die 

jeweiligen Staatsbahnen.
837

 Dies resultiert aus der Kombination von Aktionsangeboten, auf 

welche sich die bestehenden Zusammenarbeiten der Staatsbahnen im Regelfalle nicht 

erstrecken. Trainline ist somit insbesondere für den Anwendungsfall ii im Sinne internationaler 

Verkehrsketten von Relevanz. Künftig soll das Angebot des zugehörigen Beziehungsbündlers 

auch für andere Anbieter Produktvertrieb geöffnet werden und somit ein Übergang zum 

Modell 2b erfolgen.
838

 Es werden die (Unter-)Vertriebsfunktionen Information und Buchung 

angeboten. 

 Moovel: Das Angebot von Moovel umfasst nicht nur ÖPNV und Carsharing, sondern auch den 

Schienenpersonenfernverkehr der Deutschen Bahn AG und Taxen.
839

 Entsprechend stellt das 

Angebot bereits eine mobilitätsangebotsübergreifende Lösung dar. Hierbei wird jedoch 

ausschließlich der Anwendungsfall i und hier die die (Unter-)Vertriebsfunktionen Information 

und Buchung unter Verwendung des Smartphones abgedeckt. Eine Berechnung von 

Verkehrsketten erfolgt gegenwärtig nicht.
840

  

Neben der Wahrnehmung der Rolle „Vertragliche Bündelung von Beziehungen“ durch einen privaten 

Akteur gibt es ebenso Beispiele für die Umsetzung des Akteursmodells 1a durch einen Klub. So auch 

im Rahmen des Angebots Handyticket Deutschland im ÖPNV.
841

 Ursprünglich haben sich hier 

verschiedene Produktdefinierende unter Koordination des VDV zu einem Klub zusammengeschlossen 

und die HanseCom mit der Entwicklung eines entsprechenden Vertriebssystems und der 

Wahrnehmung der Aufgaben des Kompatibilitätsherstellers beauftragt.
842

 Nach Ablauf der 

                                                      

833
 Vgl. BITZER ET AL. (2014, S. 14) sowie HÜSKE (2010, S. 254). 

834
 Vgl. ACKERMANN (2016b, S. 360). 

835
 Dies wird als Anstoßtarifierung bezeichnet und erfolgt bspw. mit Produkten der Deutschen Bahn AG und der 

Bayerischen Oberlandbahn (BOB). Vgl. hierzu ENGEL (2007), KOHL (2005, S. 78-79), LAUTERBACH (2007) sowie 
REINHARDT (2012, S. 553). 
836

 Vgl. TRAINLINE (2016). 
837

 Vgl. TRAINLINE (2017b). 
838

 Vgl. TRAINLINE (2017a). 
839

 Vgl. ADAM / MEYER (2015, S. 592) sowie DUONG ET AL. (2016, S. 78).  
840

 Vgl. FOLJANTY (2013, S. 425-426). 
841

 Vgl. MALYSKA-ALLERHEILIGEN (2015, S. 37). 
842

 Vgl. MALYSKA-ALLERHEILIGEN (2015, S. 37), SCHOLZ (2011, S. 313-314) sowie WIRTZ (2014, S. 9-10). 
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vereinbarten vertraglichen Laufzeit wurde jedoch beschlossen, die gemeinsame Trägerschaft zu 

beenden und stattdessen das Angebot in den Verantwortungsbereich der HanseCom zu 

überführen.
843

 Handyticket Deutschland deckt dabei nach wie vor ausschließlich den Anwendungsfall i 

und dabei nur die Buchung ab. Aufgrund der Nutzung des Smartphones ist zwar theoretisch auch die 

Abbildung des Anwendungsfalles ii denkbar, jedoch erfordert dies zwei separate Vorgänge durch den 

Nachfrager. Hinsichtlich der Anzahl der angebundenen Produktdefinierenden ist auch Handyticket 

Deutschland im ÖPNV weit entfernt von einer Anbindung aller Produktdefinierenden. 

Die dargestellten Praxisbeispiele haben hierbei gemeinsam, dass entweder auf das Smartphone oder 

den privaten Computer des Nachfragers zurückgegriffen wird. Dies deckt sich mit den Ergebnissen 

der Analysen in Abschnitt 5.4.3, wo ebenfalls eine Vorteilhaftigkeit der Vertriebssysteme mit Assets 

zur Interaktion im Besitz des Nachfragers beim Zugriff auf Produkte verschiedener 

Produktdefinierender festgestellt wurde. Somit lässt sich zumindest das Ergebnis der Analyse auch 

empirisch beobachten, auch wenn dies noch keine Aussagen über die Korrektheit der dargestellten 

Wirkzusammenhänge zulässt. 

PARTIELLES AKTEURSMODELL 1B 

Das partielle Akteursmodell 1b ist in Deutschland im großen Maßstab bisher nicht umgesetzt worden. 

Auch international sind keine prominenten Beispiele bekannt. 

PARTIELLES AKTEURSMODELL 2A 

Die Rolle „Vertragliche Bündelung von Beziehungen“ wird im Modell 2a in der Regel durch einen Klub, 

also durch mehrere Akteure gemeinsam wahrgenommen. Die folgenden Beispiele seien genannt: 

 Durchgängige elektronische Fahrplaninformation (Delfi): Diese Lösung für das gemeinsame 

Informationsangebot für den Nachfrager über verschiedene Produktdefinierende hinweg im 

ÖPNV wurde im Rahmen eines Forschungsprojektes entwickelt.
844

 Daten werden von den 

teilnehmenden Produktdefinierenden und Mobilitätsanbietern zur Verfügung gestellt und 

Informationen können durch den Nachfrager über die verschiedenen vom jeweiligen Anbieter 

Produktvertrieb verantworteten Vertriebssysteme abgerufen werden. Inzwischen erfolgt die 

Weiterentwicklung des Angebots durch einen zu diesem Zweck gegründeten Verein, dessen 

Mitglieder in der Regel die Produktdefinierenden darstellen.
845

 Die Leistungserstellung im 

Sinne der Aufgaben des Kompatibilitätsherstellers und weiterer technischer Rollen wiederum 

wird ausgeschrieben. 

 Interoperables Produkt-Service-Interface (IPSI): Um dem Nachfrager den Erwerb von 

Produkten verschiedener Produktdefinierender per Smartphone im ÖPNV in einer gewohnten 

Applikation zu ermöglichen, wird von der VDV eTicket Service GmbH & Co. KG (VDV-ETS) 

                                                      

843
 Vgl. HANSECOM (2016). 

844
 Vgl. BOLTZE / KRÜGER (2011, S. 26). 

845
 Vgl. FELDMANN (2017, S. 42-43). 
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die „Interoperable Produktservice-Schnittstelle“ angeboten.
846

 Nachfrager können mit 

Applikationen verschiedener – zuvor exklusiv für bestimmte Produktdefinierende tätiger – 

Anbieter Produktvertrieb Produkte weiterer Produktdefinierender erwerben. Der gemeinsame 

Erwerb von Produkten verschiedener Produktdefinierender für eine Nutzung innerhalb einer 

einzigen Verkehrskette ist jedoch nicht möglich.
847

 Das Angebot von IPSI entspricht den 

Angeboten eines Beziehungsbündlers und Kompatibilitätsherstellers. Wahrgenommen werden 

die Rollen durch die VDV-ETS. Die Kosten werden durch Umlagen auf die einzelnen 

Teilnehmer gedeckt und auch die Entwicklung wurde durch die Produktdefinierenden initiiert 

und finanziert.
848

 Im Zuge der Entwicklung von IPSI ist außerdem eine gewisse 

Standardisierung erfolgt, um den Einsatz von IPSI zu ermöglichen.
849

 So wurde die 

Darstellung von Haltestellen harmonisiert und diese mit eindeutigen Bezeichnungen versehen, 

sowie eine technische Vorgabe entwickelt, die eine Kontrolle der ausgegebenen 

Nutzungsberechtigungen in allen teilnehmenden Gebieten ermöglicht.
850

 

 (((eTicket Deutschland: Der Begriff eTicket Deutschland umfasst drei verschiedene 

Ausbaustufen, die auf einem gemeinsamen Standard beruhen, den sogenannten VDV-

Kernapplikationen.
851

 Die Anwendung erfolgt im ÖPNV. In diesem Standard ist auch die 

Verwendung eines einheitlichen Speicherassets für das Produkt bzw. die 

Nutzungsberechtigung vorgesehen, sodass die Schnittstelle zur Statusprüfung auch bei 

Nutzung verschiedener Systeme im Verantwortungsbereich verschiedener Anbieter 

Produktvertrieb einheitlich gestaltet ist und somit grundsätzlich der Vertrieb verschiedener 

Produktdefinierender über einen Anbieter Produktvertrieb unabhängig vom Hersteller des 

jeweiligen Systems möglich ist.
852

 Während die erste und zweite Ausbaustufe lediglich die 

Einführung des standardisierten Speicherassets beinhalten, wird mit der dritten Ausbaustufe 

ein Vertriebssystem geschaffen, welches die Produktermittlung anhand der tatsächlichen 

Nutzung ermöglichen soll. Hierbei werden Anbieter Produktvertrieb von den jeweiligen 

Produktdefinierenden beauftragt, Vertriebssysteme nach den Vorgaben der VDV-

Kernapplikationen zu etablieren. Es wird also dezentral entschieden, welcher Hersteller und 

welche Ausbaustufe umgesetzt wird.
853

 Von der VDV-ETS wird ein Service angeboten, der die 

Abrechnung zwischen den Anbietern Produktvertrieb und den Produktdefinierenden 

ermöglichen soll sowie eine zentrale Sperrliste verwaltet.
854

 Sollten sich alle 

                                                      

846
 Vgl. JANSSEN / KRINGS (2014, S. 7).  

847
 Vgl. WALTES (2013, S. 12). 

848
 Vgl. VDV-ETS (2014b, § 2). 

849
 Vgl. JEREB (2016, S. 265). 

850
 Vgl. JEREB (2016, S. 265). 

851
 Vgl. VDV-KERNAPPLIKATIONS GMBH & CO. KG (2012b, S. 11-12). Die Entwicklung des Standards und teilweise 

ebenso die Einführung von dem Standard entsprechenden Systemen wurde durch die zentrale öffentliche Hand 
in Form der Förderung von Forschungsprojekten unterstützt. 
852

 Vgl. FISCHER (2010, S. 12) sowie für die Zertifizierung VDV-ETS (2014a). 
853

 Vgl. BUNDESREGIERUNG DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND (2017a, S. 3). 
854

 Vgl. HAASE ET AL. (2011, S. 13), KCEFM (2007), VDV-ETS (2017a) sowie VDV-KERNAPPLIKATIONS GMBH & CO. 
KG (2013a, S. 5). 



Kapitel 6: Untersuchung von Ausgestaltungsoptionen für den gemeinsamen Erwerb von Produkten 

verschiedener Produktdefinierender durch den Nachfrager mit Bezug zu ÖPNV und Carsharing 

 

 

 

Seite 235 

implementierenden Gebiete an den definierten Standard in der aktuellsten Version halten, ist 

vorgesehen, dass die Nachfrager sich bei ihrem Anbieter Produktvertrieb registrieren und 

dann im Zuständigkeitsgebiet der teilnehmenden Produktdefinierenden nach erfolgter 

Aktivierung eine gültige Nutzungsberechtigung besitzen.
855

 Die Abrechnung soll nach den 

definierten Produkten des jeweiligen Produktdefinierenden erfolgen. Gegenwärtig ist dies aber 

noch nicht der Fall. Nach erfolgreicher Umsetzung würde es sich bei der VDV-ETS um den 

Beziehungsbündler handeln, wobei die VDV-ETS selbst eine Art Klub der 

Produktdefinierenden, Mobilitätsanbieter und Anbieter Produktvertrieb darstellt.
856

 

In anderen europäischen Ländern gibt es bereits Beteiligungen der zentralen öffentlichen Hand, um 

den Zugriff auf Produkte verschiedener Produktdefinierender im Bereich des ÖPNV zu ermöglichen: 

 Schweiz: In der Schweiz werden konzessionierte Verkehrsunternehmen, welche regelmäßig 

ebenfalls Anbieter Produktvertrieb sind, verpflichtet Produkte zu verkaufen, auch wenn sie 

selbst an der jeweiligen Ortsveränderung nicht beteiligt sind.
857

 Somit ergibt sich die 

Verpflichtung, sowohl Produkte und Entgelte der jeweiligen Produktdefinierenden im Sinn von 

Verkehrsverbünden (Anwendungsfall i), als auch Produkte für Fahrten über die Grenzen 

einzelner Produktdefinierender hinweg (Anwendungsfall ii) anzubieten. Hierfür existiert in der 

Schweiz ein schweizweites Produkt- und Entgeltsystem, welches als „Direkter Verkehr“ 

bezeichnet wird. Das zugehörige Regelwerk definiert neben bestimmten Vorgaben hinsichtlich 

der Produkte und Entgelte auch den Verkauf derselben. Zudem wird die Vergütung der 

Anbieter Produktvertrieb festgelegt.
858

 Die zu tragenden Kosten für Vertriebs- und 

Verkehrsleistung im direkten Verkehr werden nach einem Schlüssel umgelegt.
859

 Künftig soll 

über eine öV-Plattform
860

 und die standardisierte Schnittstelle NOVA
861

 ermöglicht werden, 

beliebige Produkte einzeln oder gemeinsam an einem beliebigen Vertriebssystem im 

Verantwortungsbereich eines beliebigen Anbieters Produktvertrieb zu erwerben.
862

 

 Großbritannien: Im Eisenbahnverkehr in Großbritannien besteht ein zentrales 

Hintergrundsystem, welches dem jeweiligen Anbietern Produktvertrieb den Vertrieb von 

Produkten verschiedener Produktdefinierender ermöglicht.
863

 Hierfür wurde auch eine zentrale 

Produkt- und Entgeltdatenbank eingerichtet.
864

 Es handelt sich jedoch nicht um die Definition 

eines einheitlichen Produkt- und Entgeltgefüges wie in der Schweiz, sondern die Produkte 

                                                      

855
 Vgl. GROSS / HOFFMANN / HORNIG (2013, S. 7). Aufgrund unterschiedlicher lokaler Anforderungen und 

entsprechender eigenständiger Anpassungen ist dies gegenwärtig jedoch noch nicht möglich. Vgl. hierzu 
HARTWIG ET AL. (2016, S. 12), VDV (2017, S. 9) sowie WIARDA / BORK (2012, S. 24). 
856

 Vgl. KÖLNER VERKEHRS-BETRIEBE (2008, S. 4). 
857

 Für die Rechtsgrundlagen vgl. bspw. VÖV (2013, S. 8-11). 
858

 Vgl. VÖV (2013, S. 48-49) sowie für deren prozentuale Anteile im Juli 2007 VÖV (2007, S. 105-107). 
859

 Vgl. VÖV (2013, S. 47). 
860

 Vgl. VÖV (2012, S. 11-12). 
861

 Vgl. FUHRER (2012, S. 9). 
862

 Vgl. VÖV (2012, S. 8). 
863

 Vgl. BAG-SPNV (2007, S. 18). 
864

 Vgl. BAG-SPNV (2007, S. 8). 
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werden von den jeweiligen Akteuren definiert, welche die Rollen „Definition von Produkten und 

Entgelten“ sowie „Angebot von Mobilitätsleistungen“ integriert wahrnehmen. Welche Produkte 

und Entgelte welcher Produktdefinierenden durch welche Anbieter Produktvertrieb angeboten 

werden müssen, regelt das „Ticketing and Settlement Agreement“, dem alle Akteure, welche 

die Rollen „Definition von Produkten und Entgelten“ sowie „Angebot von Mobilitätsleistungen“ 

wahrnehmen, beitreten müssen.
865

  

PARTIELLES AKTEURSMODELL 2B 

Im Bereich des partiellen Akteursmodell 2b kommt das bekannteste Beispiel aus dem Luftverkehr. 

Hier ermöglichen Beziehungsbündler und die zugehörigen technischen Systeme, die in diesem 

Zusammenhang als Computer-Reservierungssysteme bezeichnet werden, wie bspw. Amadeus, den 

Verkauf von Produkten durch angeschlossene Anbieter Produktvertrieb. Dabei werden nicht 

ausschließlich durch Akteure, welche integriert die Rolle Anbieter Produktvertrieb wahrnehmen, die 

Produkte verkauft, sondern auch durch dritte wie bspw. zahlreiche Webseiten und Reisebüros.
866

 

Während Amadeus heute ein unabhängiger Akteur ist, wurden die verschiedenen Computer-

Reservierungssysteme doch zunächst als Klubs von verschiedenen Produktdefinierenden im Sinne 

von Fluggesellschaften gegründet. Zwar wurde durch die gemeinsame Rollenwahrnehmung auch ein 

gemeinsamer Erwerb von Produkten verschiedener Produktdefinierender möglich, der Fokus lag 

jedoch zunächst eindeutig auf der Teilung der entstehenden fixen Kosten.
867

 

Auch im ÖPNV laufen gegenwärtig eine Reihe verschiedener Projekte, um entsprechende Lösungen 

zu etablieren. Eine dieser Lösungen ist die durch den VDV vorangetriebene Lösung „Mobility inside“. 

Hier soll neben dem Angebot des Beziehungsbündlers zumindest ein unabhängiger Anbieter 

Produktvertrieb etabliert werden, um auch Produktdefinierenden ohne Anbieter Produktvertrieb, 

welcher ein entsprechendes Vertriebssystem beauftragt hat, die Möglichkeit zu geben das Angebot 

des Beziehungsbündlers in Anspruch zu nehmen.
868

 

6.2 Vorgelagerte Analysen hinsichtlich des gemeinsamen Erwerbs 
von Produkten verschiedener Produktdefinierender 

Vor der Analyse der verschiedenen Optionen für den gemeinsamen Verkauf von Produkten 

verschiedener Produktdefinierender werden zunächst in Abschnitt 6.2.1 die potentiellen Auswirkungen 

auf die Nachfrager und Produktdefinierenden bzw. Mobilitätsanbieter untersucht. Die Art der 

Auswirkungen ist dabei weitgehend vom Organisationsmodell unabhängig. Lediglich die Intensität der 

Auswirkungen unterscheidet sich von Organisationsmodell zu Organisationsmodell. Die in diesem 

Abschnitt durchgeführten Analysen werden in den Analysen des Abschnitts 6.4 als Grundlage 

verwendet, um weitere Aussagen bzgl. der Eignung bzw. Vorteilhaftigkeit einzelner 

                                                      

865
 Vgl. RAIL SETTLEMENT PLAN LIMITED (1995). 

866
 Vgl. SCHULZ (2010, S. 265). 

867
 Vgl. POMPL (2007, S. 303-304) sowie SCHMID (1993, S. 471). 

868
 Vgl. RINGAT / PUZICHA (2017, S. 7) sowie VDV (2017, S. 8). 
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Organisationsmodelle im Hinblick auf den Umgang mit Substituierbarkeit und Komplementarität der 

Angebote von Produktdefinierenden treffen zu können. 

In Abschnitt 6.2.2 werden die partiellen Akteursmodelle hinsichtlich der potentiell vorliegenden 

Netzwerkeffekte untersucht, um auch hier eine Grundlage für die nachfolgenden Analysen zu 

schaffen. 

6.2.1 Auswirkungen des gemeinsamen Erwerbs von Produkten verschiedener 
Produktdefinierender über einen Nachfragerkontaktpunkt 

In diesem Abschnitt wird zunächst losgelöst von der Frage der Anzahl relevanter Anbieter 

Produktvertrieb untersucht, welche Auswirkungen der gemeinsame Verkauf von Produkten 

verschiedener Produktdefinierender über einen Nachfragerkontaktpunkt auf die Nachfrager (Abschnitt 

6.2.1.1) und die Produktdefinierenden bzw. Mobilitätsanbieter (Abschnitt 6.2.1.2) haben kann. 

6.2.1.1 Auswirkungen auf den Nachfrager 

Für den Nachfrager ergeben sich aus dem räumlich und ggf. auch zeitlich gebündelten Verkauf 

verschiedener Produkte durch die Nutzung ausschließlich eines Nachfragerkontaktpunkts gewisse 

Vorteile, die von der jeweiligen Situation abhängig sein können. Die Darstellung wird hinsichtlich der 

folgenden Aspekte unterteilt: 

 Vertriebsfunktion Information 

 Untervertriebsfunktionen Buchung, Registrierung 

 Untervertriebsfunktion Aktivierung insbesondere Erfassung  

 Trägermedium bzw. Speicherasset 

 Potentiell bestehende Wechselkosten 

Unabhängig von diesen im Folgenden dargestellten Punkten kann der Zugriff auf verschiedene 

Produktdefinierende bei einer entsprechenden räumlichen Angebotsüberlappung auch schlicht dazu 

führen, dass der Nachfrager durch den Zugriff auf mehrere existierende Produktdefinierende innerhalb 

eines Gebiets eine höhere erwartete Verfügbarkeit der Assets und Prozesse und somit im Falle von 

Kapazitätsengpässen eine höhere Anzahl an Alternativen erhält. Auch in diesem Fall ist der Zugriff auf 

mehrere Produktdefinierende vorteilhaft. 

VERTRIEBSFUNKTION INFORMATION 

Allgemein erhält der Nachfrager im Bereich der Vertriebsfunktion Information Daten zu Produkten und 

Entgelten verschiedener Produktdefinierender und Leistungen verschiedener Mobilitätsanbieter, deren 

Existenz ihm ggf. bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt war. Die Suche nach geeigneten 

Nachfragerkontaktpunkten für diese bis dato ihm unbekannten Akteure kann somit für den Nachfrager 

zumindest für die mittels des Angebots des Beziehungsbündlers verfügbaren Produktdefinierenden 

entfallen. Zusätzlich kann eine Vergleichbarkeit zwischen Produktdefinierenden und ihren Produkten 

geschaffen werden. Die Such- und Informationskosten für die Nachfrager können somit gesenkt 

werden.  
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Im Anwendungsfall ii, also der Abbildung einer Verkehrskette durch Produkte verschiedener 

Produktdefinierender, kann die räumliche und zeitliche Bündelung der Information den größten Vorteil 

für den Nachfrager darstellen. Hier gilt es unterschiedliche Leistungen verschiedener 

Mobilitätsanbieter so zu kombinieren, dass die Ortsveränderung entsprechend den Präferenzen des 

Nachfragers (Start-Ziel, zeitliche Restriktionen sowie evtl. Einschränkungen) durchgeführt werden 

kann. Dazu müssen auch die entsprechenden Produkte ausgewählt werden. Bietet ein Anbieter 

Produktvertrieb entsprechende Möglichkeiten an, dem Nachfrager diese Koordination zunächst im 

Bereich der Vertriebsfunktion Information abzunehmen, sinken die Such-, Informations- und 

Koordinationskosten des Nachfragers und bei angenommenen konstanten Transportkosten sinken 

somit auch die Gesamtkosten.  

UNTERVERTRIEBSFUNKTION BUCHUNG UND REGISTRIERUNG 

Auch hier können die Kosten für den Nachfrager insofern reduziert werden, als dass die Kosten für die 

Nutzung eines Nachfragerkontaktpunkts nicht mehrfach, sondern nur einmalig anfallen. Anstelle 

verschiedener Nachfragerkontaktpunkte verschiedener Vertriebssysteme im Verantwortungsbereich 

unterschiedlicher Anbieter Produktvertrieb kann ein einzelner Nachfragerkontaktpunkt genutzt werden. 

Es wird dem Nachfrager ein „One-Stop-Shop“ geboten.
869

 Zusätzlich entfallen ggf. mehrfach 

erforderliche Such- und Informationskosten für das Ermitteln geeigneter Nachfragerkontaktpunkte. 

Grundsätzlich gilt dies bei der Produktwahl anhand der intendierten Nutzung für die 

Untervertriebsfunktion Buchung genauso wie bei der Produktermittlung anhand der tatsächlichen 

Nutzung für die Untervertriebsfunktion Registrierung. Die Vorteilhaftigkeit ist in Abhängigkeit der 

jeweiligen Vertriebsfunktion jedoch unterschiedlich stark ausgeprägt.  

 Im Bereich der Untervertriebsfunktion Buchung ist der Zusammenhang zur Vertriebsfunktion 

Information stark ausgeprägt, da hier die Beratung hinsichtlich der erforderlichen Produkte 

erfolgt. Insbesondere im bereits dargestellten Anwendungsfall ii ist eine Verknüpfung 

zwischen den beiden Vertriebsfunktionen wichtig, die es dem Nachfrager ermöglicht, auch 

verschiedene erforderliche Produkte komplexer Verkehrsketten mittels eines einzelnen 

Buchungsprozesses (eines „Klicks“) zu erwerben.
870

 Wäre es erforderlich, die einzelnen 

Produkte nacheinander über verschiedene Nachfragerkontaktpunkte zu erwerben, dürfte 

ansonsten mit steigender Anzahl der Produkte eine stärker werdende Hemmschwelle 

entstehen.  

Der Nachfrager kann von der Nutzung ausschließlich eines Nachfragerkontaktpunkts auch im 

Anwendungsfall i profitieren. Einerseits wird hier ein Vergleich verschiedener 

Produktdefinierender möglich, wenn diese räumlich ähnliche Gebiete bedienen und 

andererseits können somit ggf. Wechselkosten vermieden werden, auf die im weiteren Verlauf 

noch eingegangen wird. 

                                                      

869
 Vgl. SCHWICKERT / PFEIFFER (2000, S. 27-28).  

870
 Vgl. HARTWIG ET AL. (2016, S. 15). 
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 Wie im Rahmen der Beschreibung der Untervertriebsfunktion Registrierung bereits dargestellt 

wurde, ist es möglich, dass es bei der Option der „Produktermittlung anhand der tatsächlichen 

Nutzung“ aus Sicht des Anbieters Produktvertrieb einen Bedarf gibt, die Zahlungsfähigkeit des 

Nachfragers zu überprüfen und somit vor der ersten Transaktion die Hinterlegung von 

Zahlungsinformationen einzufordern. Auch die Hinterlegung anderer Daten des Nachfragers 

könnten eine Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Produkte darstellen und somit eine 

Registrierung erfordern.
871

 Jede Registrierung geht für den Nachfrager mit einem gewissen 

Aufwand einher. Jedoch erfolgt die Registrierung je Anbieter Produktvertrieb nur einmalig, 

sodass hier das Zusammenlegen der Registrierung für die Nutzung von Produkten 

verschiedener Produktdefinierender bei einem Anbieter Produktvertrieb im Vergleich mit der 

Möglichkeit mehrere Buchungen über einen Nachfragerkontaktpunkt auszuführen, nur zu 

einem einmaligen Vorteil führt, während im Rahmen der Buchung diese Vorteile bei jeder 

entsprechenden Buchung auftreten können. Reine Beziehungsbündler für die 

Untervertriebsfunktion Registrierung ohne nachfolgende Abrechnung gegenüber dem 

Nachfrager dürften somit von geringer Bedeutung sein. 

UNTERVERTRIEBSFUNKTION AKTIVIERUNG INSBESONDERE ERFASSUNG 

Im Bereich der Untervertriebsfunktion Aktivierung ist die Notwendigkeit des gemeinsamen Erwerbs 

von Produkten vor der Inanspruchnahme einer Leistung nicht gegeben, da sich die jeweiligen 

Produkte erst aus den jeweils genutzten Leistungen ergeben. Somit ist ein räumlich und zeitlich 

gebündelter Erwerb der Produkte eigentlich nicht erforderlich. Trotzdem stellen sich auch hier Vorteile 

durch die Nutzung ausschließlich eines Vertriebssystems im Verantwortungsbereich eines Anbieters 

Produktvertrieb ein. Neben der gemeinsamen Abrechnung durch einen Anbieter Produktvertrieb ist es 

denkbar, dass der Anbieter Produktvertrieb für verschiedene Produktdefinierende dasselbe System 

zur Erfassung des Nachfragers einsetzt und der Nachfrager somit ggf. nur noch ein erforderliches 

Gegenstück zum Sender des Erfassungssystems benötigt. Dann können ggf. die Grenzen zwischen 

den Zuständigkeitsbereichen verschiedener Produktdefinierender einfacher überschritten und der 

Wechsel der Zuständigkeitsbereiche somit für den Nachfrager unmerkbar gestaltet werden.
872

 

TRÄGERMEDIUMS BZW. SPEICHERASSET 

Wie bereits in Abschnitt 5.4.3.1 dargestellt, kann bei Vordergrundsystemen auch die Nutzung eines 

einheitlichen Speicherassets bzw. Trägermediums von Vorteil sein, da so die Notwendigkeit der 

Mitführung verschiedener Gegenstände vermieden wird. Dieser Vorteil ist unabhängig von der 

gewählten Option der Vertriebsfunktion Abgabe Leistungsversprechen und kann bei Kombination des 

                                                      

871
 So ist bspw. für die Nutzung von Carsharing-Angeboten eine Überprüfung der Fahrerlaubnis erforderlich, 

welche mit einem Nachfragerkonto verknüpft wird. Hierbei handelt es sich um eine Registrierung und eine 
langfristige Beziehung zum Anbieter Produktvertrieb. Inwieweit eine Registrierung über einen Anbieter 
Produktvertrieb, welcher für verschiedene Produktdefinierende agiert, möglich ist, kann nicht angegeben werden. 
Es erfolgt keine juristische Prüfung der Zulässigkeit der Überprüfung der Fahrerlaubnis durch Personen, die sich 
nicht im Weisungsbereich des jeweiligen Produktdefinierenden bzw. Mobilitätsanbieters befinden. 
872

 Vgl. für die Schilderung der zugehörigen Problematik Abschnitt 5.4.3.2. 
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Speicherassets mit dem Gegenstück zur Erfassung der Untervertriebsfunktion Aktivierung weiter 

intensiviert werden. 

Hierbei gilt es jedoch zu berücksichtigen, dass die Konzentration verschiedener Möglichkeiten auf 

einem Asset auch Einschränkungen mit sich bringen kann. So können Zeitkarten im ÖPNV wie bspw. 

Jahreskarten auch nicht personengebunden sein, sodass diese an andere Nachfrager übertragbar 

sind. Wird das gewählte Speicherasset jedoch gleichzeitig für weitere Mobilitätsangebote verwendet, 

wie bspw. die Nutzung eines Parkhauses oder die des Carsharing, kann das Trägermedium bzw. das 

Speicherasset nicht mehr ohne Weiteres an einen anderen Nachfrager weitergegeben werden. Durch 

die Bündelung auf einem Asset gehen somit, wie im hier dargestellten Fall von übertragbaren 

Produkten, ggf. auch gewisse Optionen wieder verloren bzw. sind stark eingeschränkt. 

POTENTIELLE BESTEHENDE WECHSELKOSTEN 

Neben diesen allgemein gültigen Punkten können für den Nachfrager gewisse Kosten für einen 

Wechsel der Nutzung eines Vertriebssystems, aber auch für den Wechsel eines Anbieters 

Produktvertrieb entstehen. Diese Wechselkosten können zu einer Bindung des Nachfragers an 

bestimmte Vertriebssysteme und Anbieter Produktvertrieb und somit zu einem Lock-In führen. Die 

Stärke der Bindung, bzw. des Lock-In ist dabei abhängig von der Höhe der Wechselkosten für den 

Nachfrager
873

 und somit variabel
874

. 

Folgende Typen von Lock-In bzw. Wechselkosten können im Bereich der Anbieter Produktvertrieb 

auftreten
875

: 

 Ist die Nutzung eines Vertriebssystems im Verantwortungsbereich eines Anbieters 

Produktvertrieb mit einem fixen und / oder ggf. periodisch wiederkehrenden Entgelt 

verbunden, so wird der Anbieter Produktvertrieb nicht ohne Weiteres gewechselt werden, 

insbesondere wenn alternative Anbieter Produktvertrieb ebenfalls Entgelte für die Nutzung 

erheben. Hierbei handelt es sich aktuell aber um ein theoretisches Konstrukt, da 

entsprechende Entgelte gegenwärtig von den Anbietern Produktvertrieb nicht erhoben 

werden.
876

 In gewisser Weise stellen auch ggf. erforderliche Investitionen des Nachfragers, 

wie bspw. der Erwerb eines bestimmten Smartphones, eine Form von fixem Entgelt dar, die 

ebenfalls berücksichtigt werden müssen. Werden keine Entgelte für die Nutzung des 

Anbieters Produktvertrieb erhoben, sind die direkt wahrnehmbaren Wechselkosten gering. Es 

können dennoch Wechselkosten entstehen.  

                                                      

873
 Vgl. SHY (2006, S. 4). 

874
 Vgl. ARTHUR (1989, S. 117). 

875
 Die grundlegende Unterteilung der Typen von Wechselkosten entstammt SHAPIRO / VARIAN (1999, S. 117) und 

KLEMPERER (1995, S. 517-519). Siehe eben dort für eine umfangreichere Darstellung, sowie ARNI (2003, S. 35–
38) für eine detailliertere Beschreibung der einzelnen Arten von Wechselkosten mit Verweisen auf weitere 
Literatur. 
876

 Dies ist insbesondere nicht zu verwechseln mit langfristigen Verträgen mit mehrteiligem Entgelt bei einem 
bestimmten Produktdefinierenden. Das Fixum ist in diesem Fall an einen bestimmten Produktdefinierenden 
gebunden. Bei zwei Produktdefinierenden ist so unter Umständen auch die doppelte Entrichtung des fixen 
Entgeltes erforderlich und kann durch die Nutzung eines einzelnen Anbieters Produktvertrieb nicht umgangen 
werden. In einem solchen Fall befände man sich im in Abschnitt 4.2.1.2 vorgestellten Fall des Roamings. 
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 Aus Sicht des Nachfragers stellt auch das Wissen bzgl. der Nutzung eines Vertriebssystems 

im Verantwortungsbereich eines Anbieters Produktvertrieb bzw. die notwendigen 

Aufwendungen für das Erlernen der Nutzung eines alternativen Vertriebssystems eine Form 

von Wechselkosten dar. Eine gewisse Bequemlichkeit des Nachfragers kann somit ebenso 

dazu führen, dass „individuelle“ Wechselkosten bestehen. 

 Weiterhin stellt eine ggf. länger bestehende Beziehung zu einem Anbieter Produktvertrieb 

eine gewisse Vertrauensbasis dar, die den Nachfrager davon abhält, den Anbieter 

Produktvertrieb zu wechseln. Auch dieses aufgebaute Vertrauen stellt einen Lock-In und somit 

Wechselkosten für den erneuten Aufbau eines entsprechenden Vertrauens dar.
877

 

 Unter Umständen fallen (Wechsel-)Kosten für die Suche eines alternativen Anbieters 

Produktvertrieb an. 

 Schlussendlich können Anbieter Produktvertrieb auch Bindungsprogramme etablieren, um 

Nachfrager stärker an die eigenen Vertriebssysteme zu binden. 

FAZIT 

Die Nutzung ausschließlich eines Anbieters Produktvertrieb kann für den Nachfrager abhängig von 

Vertriebsfunktion, Anwendungsfall und potentiell bestehenden Wechselkosten unterschiedlich starke 

Vorteile bringen. Der Umfang im Bereich der Vertriebsfunktionsgruppe Umsetzung ist hierbei 

insbesondere abhängig von der gewählten Option der Vertriebsfunktion Abgabe 

Leistungsversprechen, jedoch sind bei der Nutzung beider betrachteter Optionen (Produktermittlung 

anhand der tatsächlichen Nutzung und Produktwahl anhand der intendierten Nutzung) Vorteile 

gegeben. 

6.2.1.2 Auswirkungen auf die Produktdefinierenden und Mobilitätsanbieter 

Wie in Abschnitt 4.3 bereits dargestellt wurde, wird für die Analysen der Ausgestaltungsoptionen von 

Organisationsmodellen von der praxisnahen Annahme ausgegangen werden, dass Akteure, welche 

die Rolle „Angebot von Mobilitätsleistungen“ wahrnehmen, auch die Rolle „Definition von Produkten 

und Entgelten“ integriert oder zumindest gemeinsam mit anderen Akteuren wahrnehmen. Für 

Produktdefinierende und damit eben in gewisser Weise auch für die Mobilitätsanbieter stellt der 

exklusiv tätige Anbieter Produktvertrieb zunächst eine Möglichkeit dar, sich von den Angeboten 

konkurrierender Akteure zu differenzieren.  

Hierbei ist fraglich, inwieweit eine solche Differenzierung auch über andere Merkmale erfolgen kann 

und somit nicht der exklusiv tätige Anbieter Produktvertrieb als Differenzierungsoption erforderlich ist. 

Je schwieriger eine Differenzierung über andere Merkmale erfolgen kann, desto eher wird ein 

Produktdefinierender einen räumlich und ggf. zeitlich gebündelten Verkauf von Produkten gemeinsam 

mit Produkten anderer Produktdefinierender ablehnen, da ansonsten aus Sicht des Nachfragers der 

Anschein eines Zusammenschlusses der Produktdefinierenden entstehen könnte. Hierbei ist 

                                                      

877
 Vgl. ARNI (2003, S. 37). 
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insbesondere von Relevanz, inwieweit die Produkte verschiedener Produktdefinierender Substitute 

füreinander darstellen.  

Gleichzeitig kann die Beauftragung eines exklusiv tätigen Anbieters Produktvertrieb auch mit weiteren 

wichtigen Funktionen für einen Produktdefinierenden und Mobilitätsanbieter einhergehen. Beide 

Aspekte werden in diesem Abschnitt analysiert. 

AUSPRÄGUNGEN VON SUBSTITUIERBARKEIT ZWISCHEN DEN PRODUKTEN EINZELNER PRODUKT-

DEFINIERENDER BZW. DEN LEISTUNGEN EINZELNER MOBILITÄTSANBIETER 

Eine Differenzierung zwischen zwei Produktdefinierenden bzw. Mobilitätsanbietern ist nicht 

erforderlich, wenn die jeweiligen Produkte bzw. Leistungen keine Substitute darstellen. Idealerweise 

handelt es sich sogar um komplementäre Produkte bzw. Leistungen. In Abhängigkeit von der 

jeweiligen Situation können bestimmte Produkte bzw. Leistungen manchmal Substitute und manchmal 

Komplemente darstellen. 

Bzgl. der Komplementarität können an dieser Stelle folgende Fälle unterschieden werden: 

 Bei räumlicher Komplementarität oder auch Gebietskomplementarität erfolgt das jeweilige 

Angebot nur innerhalb bestimmter (räumlicher) Grenzen und überlappt sich nicht oder nur 

leicht. Hier ist eine Differenzierung über die jeweilige räumliche Abdeckung eindeutig möglich.  

 Eine sachliche Komplementarität ergibt sich, wenn Produkte oder Leistungen nur gemeinsam 

genutzt werden können. So stellen bspw. Produkte bzw. Leistungen des Carsharing und 

Produkte bzw. Leistungen bzgl. der Nutzung von Parkplätzen sachlich komplementäre 

Angebote dar, da sie zumindest temporär gemeinsam genutzt werden. Hier können 

unterschiedliche Wegezwecke eine Eignung bestimmter Verkehrsmittel und damit regelmäßig 

auch bestimmter Mobilitätsanbieter und Produktdefinierender bedingen und somit für 

sachliche Komplementarität sorgen. So wird typischerweise der Transport von sperrigen 

Gegenständen im ÖPNV – insbesondere bei evtl. erforderlichen Umstiegen – als schwierig 

angesehen und für diesen Wegezweck ein Carsharing-Fahrzeug als überlegen angesehen.
878

 

Als Alternative zum privaten Pkw können beide Mobilitätsangebote also als sachliche 

Komplemente angesehen werden. Hinsichtlich einer einzelnen Ortsveränderung können sie 

jedoch auch Substitute darstellen. Eine Differenzierung bspw. durch bestimmte 

Vertriebssysteme oder andere Aspekte kann somit erforderlich sein. Im Falle einer nicht 

möglichen Differenzierung ist es ebenso denkbar, dass der jeweilige Akteur kein Angebot 

schafft. 

 Eine zeitliche Komplementarität besteht zwischen Produkten bzw. Leistungen, die jeweils 

sequenziell nacheinander genutzt werden. Hierbei kann es allerdings zu einer gewissen 

Substituierbarkeit zwischen den Produkten bzw. Leistungen kommen. Auch hier ist somit ggf. 

eine alternative Form der Differenzierung erforderlich. 

                                                      

878
 Vgl. CZECH / KREMER / RÖHRLEEF (2004, S. 23) sowie TOPP (2013, S. 14). 
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Es ist bereits ersichtlich, dass die Komplementarität zwischen zwei Produkten bzw. Leistungen ein 

gewisses Kontinuum dargestellt. Zwei Produkte können vollständig komplementär sein, aber auch 

teilweise die Nutzung der selben Leistungen ermöglichen. Entsprechend kann sich eine Substitutivität 

hinsichtlich bestimmter Produkte zweier Produktdefinierender ergeben. 

Die Konkurrenz zwischen Produktdefinierenden und Mobilitätsanbietern ist damit insbesondere 

abhängig vom Umfang des jeweiligen Angebots. So werden zu Akteuren mit einem großen eigenen 

Angebot, welches auch verschiedene Gebiete abdeckt – wie bspw. die Deutsche Bahn AG – weniger 

Produktdefinierende bzw. Mobilitätsanbieter mit einem komplementären Angebot vorhanden sein.  

Im Umkehrschluss dürften insbesondere beim Aufbau neuer Mobilitätsangebote verschiedene 

Produkte kleinerer Produktdefinierende eine gewisse räumliche Komplementarität zueinander 

besitzen. Ein räumlich gebündelter Verkauf der Produkte kann für den Nachfrager eine gewisse 

Versorgung sicherstellen und somit einen Verbleib aller beteiligten Produktdefinierenden im Markt 

ermöglichen. Die Etablierung neuer Mobilitätsangebote mit jeweils verschiedenen 

Produktdefinierenden kann entsprechend eine höhere Bereitschaft dieser Produktdefinierenden 

ergeben, dem Nachfrager den gemeinsamen Zugriff über einen Nachfragerkontaktpunkt zu 

ermöglichen.  

Zudem können sich Situationen ergeben, in denen Angebote nicht substituiert werden können, obwohl 

es sich um vergleichbare Mobilitätsleistung im selben räumlichen Gebiet handelt, sodass diese 

eigentlich Substitute darstellen. Hierbei handelt es sich um die zeitliche Verfügbarkeit eines 

bestimmten Assets oder Prozesses an einem bestimmten Punkt und somit in gewisser Weise um eine 

„temporäre“ Komplementarität. Dies ist jedoch eine Zufallsgröße, deren Erwartungswert von der 

Größe des räumlichen Gebietes, der Anzahl und Eigenschaften der Assets bzw. der Häufigkeit der 

Durchführung und den Eigenschaften des Prozesses abhängt. Hieraus ergibt sich eine gewisse 

Wahrscheinlichkeit für das Eintreten einer Substituierbarkeit zwischen zwei Assets oder Prozessen. 

Dabei kann es sich bspw. um die Verfügbarkeit von Carsharing-Fahrzeugen oder Taxen an einem 

bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit handeln. Eine Differenzierbarkeit hinsichtlich dieses Aspekts 

dürfte für Produktdefinierende in der Regel nicht ausreichend sein. 

Insgesamt ist die Notwendigkeit, sich zu differenzieren für die Produktdefinierenden, die einen 

Nachfragerkontaktpunkt gemeinsam nutzen, sehr stark vom eigenen Angebot und dem Wettbewerb 

mit anderen Produktdefinierenden abhängig. Aufgrund der Gebietskomplementarität sowohl der 

Mobilitätsanbieter als auch der Produktdefinierenden im ÖPNV dürfte der Anbieter Produktvertrieb 

dort von geringerer Bedeutung im Rahmen einer Differenzierung sein, als im Carsharing, wo die 

Produktdefinierenden und Mobilitätsanbieter häufig im selben Gebiet aktiv sind. Auf der anderen Seite 

handelt es sich beim Carsharing um einen vergleichsweise neuen Typ von Mobilitätsangebot, sodass 

hier ggf. eine erhöhte Bereitschaft zur Zusammenarbeit der jeweiligen Produktdefinierenden und 

Mobilitätsanbieter zur Etablierung und Verbreitung des Mobilitätsangebotstyps besteht. Bzgl. der 

Komplementarität bzw. Ergänzung von ÖPNV und Carsharing gibt es auch hinsichtlich der 
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Unterscheidung nach stationsunabhängigem und stationsbasiertem Carsharing unterschiedliche 

Meinungen verschiedener Autoren. Je nach Autor wird eine Kannibalisierung und somit Substitutivität 

oder eine Ergänzung der verschiedenen Leistungen der Mobilitätsangebotstypen festgestellt.
879

 

Der Vollständigkeit halber sei abschließend erwähnt, dass Anbieter Produktvertrieb ebenfalls 

hinsichtlich ihrer Substituierbarkeit unterschieden werden können. Diese können sich prinzipiell 

differenzieren über: 

 die eingesetzten Vertriebssysteme, 

 die angebotenen Vertriebsfunktionen, 

 die angebundenen Produktdefinierenden. Bestehen Differenzierungsmöglichkeiten oder 

Komplementaritäten bei den Produkten der Produktdefinierenden können aufgrund des 

Verkaufes von Produkten unterschiedlicher Produktdefinierender auch Anbieter 

Produktvertrieb sich über die Produktdefinierenden, für die sie Produkte vertreiben, 

differenzieren. 

BEDEUTUNG DER DATEN DES VERTRIEBS FÜR PRODUKTDEFINIERENDE – PROBLEME EINER DESINTEGRATION 

DER ROLLEN „DEFINITION VON PRODUKTEN UND ENTGELTEN“ SOWIE „INFORMATION ÜBER UND VERKAUF 

VON PRODUKTEN“ 

Wie bereits dargestellt, ist es für den räumlich gebündelten Verkauf von Produkten verschiedener 

Produktdefinierender zumindest für einen Produktdefinierenden erforderlich, dass die Rollen 

„Definition von Produkten und Entgelten“ sowie „Information über und Verkauf von Produkten“ nicht 

integriert wahrgenommen werden. Somit ist es für diesen Akteur auch nicht möglich, sich über die 

Ausgestaltung dieses technischen Systems zu differenzieren. Neben der Differenzierung kann 

insbesondere das Vertriebssystem weitere Funktionen für den Produktdefinierenden bzw. 

Mobilitätsanbieter erfüllen. 

Aus dem Vertrieb von Produkten können ggf. wichtige Informationen für die Planung des eigenen 

Angebots sowohl bzgl. Produkten als auch Leistungen gewonnen werden.
880

 So kann bspw. im 

Bereich des Carsharing anhand der Suchanfragen innerhalb bestimmter Gebiete auf eine sinnvolle 

Erweiterung des Geschäftsgebietes geschlossen werden. Entsprechend kann bereits die 

Vertriebsfunktion Information erforderliche Daten für die Angebotsplanung zur Verfügung stellen. Dies 

                                                      

879
 Folgende Positionen werden von den jeweils genannten Autoren vertreten, wobei die jeweiligen 

Rahmenbedingungen der getätigten Untersuchungen bei dieser Zusammenfassung nicht berücksichtigt werden, 
aber ggf. eine Erklärung für die unterschiedlichen Positionen darstellen können: 

ÖPNV und stationsbasiertes Carsharing stellen Komplemente dar: Vgl. bspw. BAUM / HEINICKE / MENNECKE (2012, 
S. 71), FOLJANTY / GOSSEN / RUOFF (2017, S. 47), KRIETEMEYER / REISER / STOLTE (2013, S. 33), RAU / BARON (2012, 
S. 34), SHAHEEN / CHAN / MICHEAUX (2015, S. 531) sowie TOPP (2013, S. 15). 

ÖPNV und stationsunabhängiges Carsharing stellen Komplemente dar: Vgl. bspw. AHRENS / WITTWER / HUBRICH 
(2017), BUNDESVERBAND CARSHARING (2016, S. 6) sowie ECKHARDT (2016, S. 54). 

ÖPNV und stationsunabhängiges Carsharing stellen Substitute dar: Vgl. bspw. BROCKMEYER / FROHWERK / 

WEIGELE (2014a, S. 15), HARDING (2013, S. 224), KOPP / GERIKE / AXHAUSEN (2015, S. 463), LASCHINSKY (2013, S. 
45), RAU (2014, S. 3), SHAHEEN / CHAN / MICHEAUX (2015, S. 531), SPECHT / KRIETEMEYER / ISFORT (2015, S. 13), 
SUIKER / VAN DEN ELSHOUT (2013, S. 6) sowie TOPP (2013, S. 16). 
880

 Vgl. BOLTZE (1999, S. 4) sowie GROTEMEIER (2014, S. 101). 
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gilt auch für ggf. erworbene Produkte oder im Bereich der Produktermittlung anhand der tatsächlichen 

Nutzung auch für das Erfassen von Nachfragern. Diese Datengrundlage dürfte eine gewisse 

Bedeutung für den Produktdefinierenden bzw. Mobilitätsanbieter besitzen. Eine Desintegration würde 

es zumindest erfordern, dass neben den primären Aufgaben des Vertriebs auch die Erhebung der 

zusätzlich erforderlichen Daten durchgeführt wird. Dies ist vertraglich regelbar, muss aber 

entsprechend bedacht werden. Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass Akteure außerhalb der eigenen 

Organisation Zugriff auf ggf. relevante Geschäftsdaten erhalten. Diese Daten können auch genutzt 

werden, um ggf. substitutive Produkte zu etablieren. Zum Schutz vor Wettbewerbern kann eine 

Desintegration entsprechend als nachteilig angesehen werden. 

Zusätzlich kann der Kontakt zum Nachfrager für den Produktdefinierenden ebenfalls von Bedeutung 

sein. Bspw. können durch den Kontakt zum Nachfrager auch erweiterte oder zusätzliche Produkte 

verkauft,
881

 oder besonders langfristig gebundene Nachfrager auch zum Testen neuer Leistungen 

oder Produkte genutzt werden.
882

  

In Kapitel 5 wurde außerdem auf die potentiellen Vor- und Nachteile einer desintegrierten 

Wahrnehmung von Rollen des technischen Systems eingegangen. Diese sind auf das Verhältnis 

zwischen Anbieter Produktvertrieb und Produktdefinierenden teilweise übertragbar. So kann eine 

desintegrierte Wahrnehmung der zugehörigen Rollen zu einer Kostensenkung aus Sicht des 

Produktdefinierenden führen, wenn so durch den Anbieter Produktvertrieb Skaleneffekte realisiert 

werden können oder bei entsprechender Kostenfunktion eine Teilung der Fixkosten möglich ist. 

Zusätzlich kann ggf. vorhandenes Wissen beim Anbieter Produktvertrieb bzgl. bestimmter lokaler 

Gegebenheiten genutzt werden. Gleichzeitig werden aber auch Abhängigkeiten von bestimmten 

Akteuren geschaffen, die von diesen in Form von opportunistischem Verhalten ausgenutzt werden 

können. Dementsprechend wird eine gewisse Eigenständigkeit aufgegeben. Besonders bei 

Nachverhandlungen zu ggf. erforderlichen Anpassungen können die jeweiligen Akteure ihre Stellung 

ausnutzen.  

Insbesondere die vollständige Abkehr von der integrierten Wahrnehmung der Rolle „Information über 

und Verkauf von Produkten“ kann einen Produktdefinierenden erpressbar werden lassen, da ggf. 

keine Alternative mehr besteht. 

6.2.2 Untersuchung der betrachteten partiellen Akteursmodelle hinsichtlich 
vorliegender Netzwerkeffekte 

Aus Sicht eines Teilnehmers am Angebot des Beziehungsbündlers liegen drei unterschiedliche 

Beziehungen vor. Diese sind in Abbildung 23 dargestellt. Hierbei handelt es sich um die Beziehungen 

zu anderen Teilnehmern in derselben Gruppe (Teilnehmer der Seite α (Produktdefinierende) oder 

Teilnehmer der Seite β), die Beziehung zu Teilnehmern auf der gegenüberliegenden Seite (Seite α zu 

Seite β) und schlussendlich um die Beziehung zum Beziehungsbündler. Netzwerkeffekte liegen in 

                                                      

881
 Vgl. HASSE ET AL. (2017, S. 51) sowie SHANI / CHALASANI (1992, S. 37). 

882
 Vgl. JÜTTNER / WEHRLI (1994, S. 56). 
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dieser letzten Beziehung nicht vor. Dementsprechend ist diese Beziehung innerhalb des folgenden 

Abschnittes nicht von Bedeutung. 

 

Abbildung 23: Darstellung der Beziehungen im Wirkbereich des 

Beziehungsbündlers883 

Für die nachfolgenden Untersuchungen sind direkte und indirekte Netzwerkeffekte von Bedeutung. 

Direkte Netzwerkeffekte bestehen dabei innerhalb einer Gruppe, während indirekte Netzwerkeffekte 

zwischen Gruppen bestehen. Da Netzwerkeffekte unabhängig von den Fällen der nachfolgenden 

Untersuchungen vorliegen, werden diese vorgelagert analysiert. Es sei noch angemerkt, dass 

Netzwerkeffekte nicht direkt messbar sind und somit teilnehmerspezifische Erwartungen bzgl. der 

vorliegenden Netzwerkeffekte insbesondere hinsichtlich der Anzahl der Teilnehmer auf der eigenen 

und gegenüberliegenden Seite von Bedeutung sind.884 

Anhand den bisherigen Darstellung lässt sich bereits erkennen, dass es sich unabhängig vom 

etablierten partiellen Akteursmodell beim Angebot des Beziehungsbündlers um ein Konzept handelt, 

welches in der Literatur als Plattform bezeichnet werden würde. Im Falle des partiellen Akteursmodells 

1a handelt es sich um ein Konzept im B2C-Bereich, während es sich im Falle der partiellen 

Akteursmodelle 2a und 2b um ein Konzept im B2B-Bereich handelt. 

                                                      

883 Quelle: Eigene Darstellung. 
884 Vgl. DAVID (1985, S. 335), GANDAL (2002, S. 81), JULLIEN (2005, S. 253), KATZ / SHAPIRO (1985, S. 426), SHY 
(2006, S. 3) sowie VAN HOVE (1999, S. 144). 

Partielle Akteursmodelle 2a und 2bPartielles Akteursmodell 1a

Gruppe der Produktdefinierenden (Seite α)

Gruppe der Anbieter Produktvertrieb
(Seite β)

Produktdefinierender Produktdefinierender

Beziehungsbündler

Nachfrager Nachfrager

Anbieter 
Produktvertrieb

Anbieter 
Produktvertrieb

Gruppe der Produktdefinierenden (Seite α)

Gruppe der Nachfrager
(Seite β)

Produktdefinierender Produktdefinierender

Beziehungsbündler

Nachfrager Nachfrager

Anbieter 
Produktvertrieb
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PARTIELLES AKTEURSMODELL 1A 

Da die Rollen „Information über und Verkauf von Produkten“ und „Vertragliche Bündelung von 

Beziehungen“ integriert wahrgenommen werden, liegen zwischen Anbieter Produktvertrieb und 

Produktdefinierenden keine indirekten Netzwerkeffekte vor.  

Es können jedoch indirekte Netzwerkeffekte zwischen den Produktdefinierenden und den Nachfragern 

bestehen: Je größer die Anzahl der an den Anbieter Produktvertrieb gebundenen Nachfrager ist, 

desto größer ist die Relevanz des Anbieters Produktvertrieb für die Produktdefinierenden und die 

Anzahl der am Angebot des Beziehungsbündlers teilnehmenden Produktdefinierenden kann sich 

erhöhen. Erst mit der Existenz von Wechselkosten für den Nachfrager kann hier jedoch sichergestellt 

werden, dass eine gewisse Stabilität erreicht wird.  

Aus Sicht der Nachfrager ist dabei insbesondere die Komplementarität der Produkte der 

Produktdefinierenden relevant, da die gewünschten Verkehrsketten durch die entsprechenden 

Produkte abgedeckt werden müssen. Es ist jedoch anzunehmen, dass mit zunehmender Anzahl an 

Produktdefinierenden auch eine zunehmende Zahl von Verkehrsketten realisiert werden kann. 

Positive direkte Netzwerkeffekte dürften auf Seiten der Nachfrager nur begrenzt vorliegen. Ein 

Nachfrager zieht keinen direkten Vorteil daraus, wenn ein weiterer Nachfrager denselben Anbieter 

Produktvertrieb nutzt. Jedoch kann die Gesamtanzahl an Nachfragern, die Nachfragerkontaktpunkte 

im Verantwortungsbereich eines Anbieters Produktvertrieb nutzen, dazu führen, dass der jeweilige 

Anbieter Produktvertrieb besonders attraktiv für Produktdefinierende erscheint und somit mehr 

Produktdefinierende den Anbieter Produktvertrieb mit dem Vertrieb ihrer Produkte beauftragen. Steigt 

dadurch die Anzahl an Produkten, die ein Nachfrager über die Nachfragerkontaktpunkte im 

Verantwortungsbereich des Anbieters Produktvertrieb beziehen kann, hat die größere Anzahl an 

Nachfragern einen positiven indirekten Netzwerkeffekt für den einzelnen Nachfrager. Somit stellt 

einzig die Attraktivitätssteigerung des Anbieters Produktvertrieb für den Produktdefinierenden einen 

Vorteil einer möglichst hohen Anzahl an Nachfragern an einem Anbieter Produktvertrieb dar. Gleiches 

gilt in umgekehrter Richtung für die Produktdefinierenden. 

Auf Seiten der Nachfrager können auch negative Effekte auftreten, wenn bspw. begrenzte 

Kapazitäten hinsichtlich der Produkte vorliegen. Da hier jedoch kein Zusammenhang mit dem Anbieter 

Produktvertrieb besteht, ist dies von geringer Relevanz für den jeweiligen Akteur. Entsprechend 

können höchstens Wartezeiten bspw. im Sinne von Serverausfällen aufgrund von Überlastung auf 

Seiten der Nachfrager zu negativen direkten Effekten führen. Diese sind dann jedoch im 

zugrundeliegenden physischen Netz aufgetreten, für das der Beziehungsbündler nicht die 

Verantwortung trägt. 

Negative Effekte zwischen den Produktdefinierenden können in Abhängigkeit des betrachteten Typs 

von Mobilitätsangebot jedoch sehr wohl vorliegen. Während dies im ÖPNV aufgrund der 

gebietsmonopolistischen Strukturen nicht der Fall ist, kann im Carsharing ein im Wettbewerb 

stehender weiterer Anbieter als negativ empfunden werden, wenn hierdurch der Anschein eines 

Netzwerkzusammenschlusses beim möglichen Produkterwerb über denselben 
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Nachfragerkontaktpunkt entsteht und somit eine Differenzierung der Produktdefinierenden erschwert 

wird.
885

 

PARTIELLES AKTEURSMODELL 1B 

Im Modell 1b existiert gemäß der Darstellung der partiellen Akteursmodelle nur noch ein Anbieter 

Produktvertrieb. Indirekte Netzwerkeffekte zwischen Produktdefinierenden und Nachfragern sind wie 

in Modell 1a zwar weiterhin existent, aufgrund der Monopolstellung des Anbieters Produktvertrieb 

jedoch ohne Bedeutung. 

PARTIELLES AKTEURSMODELL 2A 

Im Rahmen des partiellen Akteursmodells 2a liegen grundsätzlich zwei Arten von indirekten 

Netzwerkeffekten vor. Einerseits handelt es sich aus Sicht des einzelnen Anbieters Produktvertrieb um 

indirekte Netzwerkeffekte entsprechend dem Modell 1a. Andererseits handelt es sich aus Sicht des 

Beziehungsbündlers um indirekte Netzwerkeffekte zwischen den Produktdefinierenden und den 

Anbietern Produktvertrieb. Während die indirekten Netzwerkeffekte zwischen Nachfragern und 

Produktdefinierenden weiterhin eine entscheidende Rolle spielen – schließlich geht es um den 

Vertrieb der Produkte des Produktdefinierenden – stehen für den Beziehungsbündler hier jedoch die 

indirekten Netzwerkeffekte zwischen Anbieter Produktvertrieb und Produktdefinierenden im 

Vordergrund. 

Zunächst führt jeder zusätzliche Produktdefinierende, welcher am Angebot des Beziehungsbündlers 

teilnimmt, dazu, dass dieser attraktiver für die Anbieter Produktvertrieb wird, da die Anzahl der 

potentiell angebotenen Produkte erweitert werden und somit mehr Verkehrsketten eines Nachfragers 

befriedigt werden können. Theoretisch stellt auch jeder weitere an das Angebot eines 

Beziehungsbündlers angeschlossene Anbieter Produktvertrieb eine zusätzliche Möglichkeit für einen 

Produktdefinierenden dar, seine Produkte an den Nachfrager zu vertreiben. Hierbei können allerdings 

negative, indirekte Netzwerkeffekte eine Rolle spielen. So wird der Vertrieb der Produkte durch 

bestimmte Anbieter Produktvertrieb unter Umständen abgelehnt werden, weil diese ggf. 

Qualitätsvorgaben nicht erfüllen oder bestimmte Daten nicht erhalten sollen.
886

 

Wie in Modell 1a liegen auch in Modell 2a positive indirekte Netzwerkeffekte hauptsächlich aufgrund 

der Attraktivitätssteigerung für die gegenüberliegende Seite vor. Auch die negativen Effekte in der 

Gruppe der Produktdefinierenden unterscheiden sich nicht von Modell 1a. Bzgl. der Gruppe der 

Anbieter Produktvertrieb liegen jedoch weitere negative direkte Netzwerkeffekte vor. Bei gleichem 

verfügbaren Produktumfang stellt sich für die an das Angebot des Beziehungsbündlers angebundenen 

Anbieter Produktvertrieb die Frage der Differenzierung. Neben den Vertriebssystemen kann dies ggf. 

über Produkte erfolgen, welche nicht mittels des Angebots des Beziehungsbündlers und somit auch 

nicht bei anderen Anbietern Produktvertrieb erhältlich sind. Dies kann zu erhöhten Anforderungen an 

                                                      

885
 Siehe hierzu auch den vorangegangenen Abschnitt 6.2.1.2. 

886
 Eine detailliertere Ausführung erfolgt in Abschnitt 6.4.2.2.1.2.3. 
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den Nachfrager hinsichtlich der Suche eines geeigneten Anbieters Produktvertrieb für die Realisierung 

einer bestimmten Verkehrskette führen. 

PARTIELLES AKTEURSMODELL 2B 

Verglichen mit Modell 2a wird in Modell 2b ausschließlich die Anzahl an Anbietern Produktvertrieb 

potentiell erhöht, wenn sich unabhängige Anbieter Produktvertrieb an das Angebot des 

Beziehungsbündlers anschließen. Entsprechend können die im partiellen Akteursmodell 2a 

beschriebenen indirekten und direkten Netzwerkeffekte noch weiter verstärkt werden. 

6.3 Vorbemerkungen zu Besonderheiten der nachfolgenden 
Analyse  

Vor der Analyse alternativer Ausgestaltungsoptionen von Organisationsmodellen werden zunächst die 

speziell für Kapitel 6 zur Anwendung kommenden Analyseparameter (Abschnitt 6.3.1) vorgestellt. 

Dabei werden gemäß dem geschilderten Vorgehen in Abschnitt 2.1.1 die folgenden Zustände 

berücksichtigt: 

 Zustand 1: Es existiert noch kein Beziehungsbündler (Status quo). 

 Zustand 2: Es existiert ein (oder mehrere) Beziehungsbündler mit angeschlossenen Anbietern 

Produktvertrieb und Produktdefinierenden. Entsprechend der unterschiedlichen partiellen 

Akteursmodelle und Rollenwahrnehmungen kann es auch unterschiedliche Ausprägungen 

von Zustand 2 geben.  

Außerdem werden vereinfachende Annahmen für die Analysen vorgenommen, die ebenfalls 

offengelegt werden (Abschnitt 6.3.2). 

6.3.1 Konkretisierung der Analyseparamater für die nachfolgenden Analysen 

Innerhalb der einzelnen Analysetypen werden verschiedene Analyseparameter hinsichtlich ihrer 

Ausprägung untersucht. Während die Ausprägung einzelner Analyseparameter erfasst werden kann, 

müssen für die Ausprägung anderer Analyseparameter Indikatoren verwendet werden.  

So kann die Senkung der Transaktionskosten der Nachfrager als zentraler Aspekt dieser Arbeit nur 

über Indikatoren ermittelt werden. Die Senkung der Transaktionskosten der Nachfrager dürfte hierbei 

zunächst in gewisser Weise abhängig von der Anzahl der Leistungen mehrerer Mobilitätsanbieter und 

somit Produkte mehrerer Produktdefinierender sein, welche der Nachfrager über einen 

Nachfragerkontaktpunkt im Verantwortungsbereich eines Anbieters Produktvertrieb erhält.
887

 Aus 

Sicht eines Nachfragers ist es unerheblich, wie Anbieter Produktvertrieb den Zugriff auf Produkte 

mehrerer Produktdefinierender ermöglichen, solange die für den Nachfrager relevanten Produkte 

erworben werden können. Es erscheint plausibel, dass ein Beziehungsbündler, dessen Angebot über 

                                                      

887
 Letztendlich ist jedoch bei nicht vollständiger Abdeckung durch das Angebot eines Anbieters Produktvertrieb 

immer die Gefahr gegeben, dass die für eine bestimmte Situation erforderlichen Produkte nicht bei diesem 
Anbieter Produktvertrieb erhältlich sind. Ggf. wechseln Nachfrager hier auch aufgrund geringerer 
Transaktionskosten je nach gewünschten Produkten den genutzten Anbieter Produktvertrieb. 
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eine große Abdeckung hinsichtlich räumlicher Gebiete verfügbarer Produktdefinierender
888

 und 

verfügbarer Produktportfolios verfügt, die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass ein am Angebot 

teilnehmender Anbieter Produktvertrieb dem Nachfrager die gewünschten Produkte anbieten kann. 

Entsprechend werden im Rahmen dieser Arbeit für die Senkung der Transaktionskosten der 

Nachfrager durch einen Beziehungsbündler die folgenden Indikatoren verwendet: die prozentuale 

Abdeckung im Vergleich zur Gesamtheit bestehender Produktdefinierender, verfügbarer Produkte und 

hinsichtlich räumlicher Gebiete durch das Angebot des Beziehungsbündlers. Hierbei wird jedoch nicht 

die Perspektive einzelner Nachfrager eingenommen, sondern eine gesamtheitliche Sichtweise 

gewählt. 

Die Beteiligungsanalyse umfasst in erster Linie die Untersuchung der Auswirkungen einzelner 

Ausgestaltungsoptionen des Angebots eines Beziehungsbündlers auf die Teilnahme von 

Produktdefinierenden und ggf. von Anbietern Produktvertrieb am selbigen Angebot. Die Erwartungen 

bzgl. der Teilnahme von Akteuren am Angebot haben auch direkt Auswirkungen auf die 

Wahrnehmung der Rolle „Vertragliche Bündelung von Beziehungen“ durch einen Akteur.
889

 Hierbei ist 

die Teilnahme von Produktdefinierenden und die daraus resultierende Abdeckung hinsichtlich der 

Gesamtheit der Produktdefinierenden und der räumlichen Abdeckung einer der Indikatoren für die 

Senkung der Transaktionskosten der Nachfrager. Bei den Ausgestaltungsoptionen handelt es sich um 

alternative institutionelle Ausgestaltungen des Angebots eines Beziehungsbündlers sowie das 

letztendlich resultierende partielle Akteursmodell aus Abschnitt 6.1.1. Es ist zu unterscheiden in 

Modelle ohne und mit Beteiligung der zentralen öffentlichen Hand, wie sie in Abschnitt 6.1.2 

vorgestellt wurden. Im Rahmen der Analysen werden hierbei sowohl die Sichtweisen einzelner 

Akteure in Form von Beziehungsbündlern, Anbietern Produktvertrieb und Produktdefinierenden 

eingenommen, aber auch Einschätzungen aus der übergeordneten Perspektive der zentralen 

öffentlichen Hand vorgenommen. 

Die Implementierungsanalyse vergleicht die einzelnen partiellen Akteursmodelle miteinander. 

Berücksichtigt werden dabei der Umfang des erforderlichen und ggf. zunächst aufzubauenden 

Wissens der einzelnen Akteure für technische Systeme, für zu schaffende Institutionen sowie für die 

Beteiligungsabwägung. Außerdem sind die weiteren Kosten für die technischen Systeme beim 

Wechsel von Zustand 1 nach Zustand 2 sowie die Implementierungskosten für die Institutionen von 

Relevanz. Bei technischen Systemen spielen Erneuerungszyklen bzw. Restlebensdauern, die 

Übernahme bestehender technischer Systeme und ggf. Kosten für neue technische Systeme eine 

Rolle. Schlussendlich wird auch auf ggf. erforderlichen Wissensaufbau bei den Nachfragern 

eingegangen, welche der Einfachheit halber ebenfalls zu den Transaktionskosten der Nachfrager 

gezählt werden sollen. Bei der Implementierungsanalyse wird eine gesamtheitliche Sichtweise 

eingenommen. 

                                                      

888
 Aufgrund der unterschiedlichen angebotenen Produkte mit räumlichen Bezug einzelner Produktdefinierender 

dürfte hierbei nicht die prozentuale Abdeckung an Produktdefinierenden ausschlaggebend sein, sondern auch die 
Abdeckung im räumlichen Sinne. 
889

 Vgl. SHEPSLE (1989, S. 138 ff.). 
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Im Bereich der Wirkungsanalyse werden ggf. erforderliche Transaktionskosten zum Schutz vor 

potentiell bestehendem Opportunismuspotential untersucht. Danach werden die einzelnen partiellen 

Akteursmodelle hinsichtlich ihrer Stabilität und Flexibilität verglichen. Unter mangelnder Stabilität wird 

die Neigung eines bestimmten Organisationsmodells verstanden, von Zustand 2 in einen alternativen 

Zustand 3 überzugehen. Dieser Zustand 3 muss sich jedoch nicht zwangsläufig von den in Zustand 2 

zur Verfügung stehenden Organisationsmodellen unterscheiden. Entsprechend werden hier Faktoren 

untersucht, welche einen Wechsel in ein anderes Organisationsmodell begünstigen oder verhindern, 

wie bspw. die Entstehung von Monopolen oder Pfadabhängigkeiten. Unter Flexibilität hingegen wird 

die Geschwindigkeit verstanden, mit der sich die Akteure eines bestimmten Modells an geänderte 

Rahmenbedingungen anpassen können. Zusätzlich unterscheiden sich die einzelnen Modelle 

hinsichtlich der verfügbaren Produkte je Anbieter Produktvertrieb. Somit kann in Abhängigkeit vom 

Anwendungsfall eine Steigerung der Transaktionskosten eines Nachfragers auftreten, um den 

geeigneten Anbieter Produktvertrieb zu ermitteln. Entsprechend wird auch auf die Einheitlichkeit des 

verfügbaren Produktportfolios zwischen verschiedenen Anbietern Produktvertrieb eingegangen. 

Schlussendlich werden die Kosten für den Betrieb des jeweiligen Angebots zwischen den 

verschiedenen partiellen Akteursmodellen verglichen. Dazu wird die Realisierung von Skalen- und 

Verbundvorteilen dargestellt und damit auch die Existenz verschiedener Anbieter Produktvertrieb 

berücksichtigt. Die Realisierung von Skalen- und Verbundvorteilen hängt jedoch ebenso von der 

Anzahl teilnehmender Produktdefinierender und der Anzahl der Beziehungsbündler ab, sodass hier 

nur auf das Potential zur Realisierung dieser Effekte eingegangen werden kann. Als Verbundvorteil 

wird in diesem Zusammenhang die Möglichkeit eines Vertriebssystems gesehen, neben den 

Produkten eines Produktdefinierenden ebenfalls Produkte weiterer Produktdefinierender zu vertreiben 

und somit die Kapazitäten der Vertriebssysteme ggf. besser auszulasten. Auch bei der Durchführung 

dieser Analysen wird eine gesamtheitliche Sichtweise eingenommen. 

Zusammenfassend ist aus dieser Darstellung der Analyseparameter ersichtlich, dass zwischen den 

Analysetypen Interdependenzen bestehen. Um trotzdem entsprechende Analysen durchführen zu 

können, sind gewisse Annahmen erforderlich, um eine Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Modelle 

herstellen zu können. Diese werden in Abschnitt 6.3.2.1 vorgestellt. Bei der Durchführung der 

einzelnen Analysen wird dann wie folgt vorgegangen: Begonnen wird mit der Wirkungsanalyse, 

gefolgt von der Implementierungsanalyse, um mit der Beteiligungsanalyse abzuschließen. Hierbei 

können Ergebnisse vorangegangener Analysen durch detailliertere Betrachtungen nachfolgender 

Analysen präzisiert und ggf. differenziert werden.  

6.3.2 (Vereinfachende) Annahmen für die folgenden Analysen 

Für die nachfolgenden Analysen werden bestimmte teils vereinfachende Annahmen getroffen. Diese 

betreffen einerseits das Vorgehen bei der Wirkungs- und Implementierungsanalyse und andererseits 

die Mobilitätsangebote Carsharing und ÖPNV. Hierbei gelten die in Kapitel 4 getroffenen Annahmen 

weiterhin. Zusätzlich werden selektiv Ergebnisse von Kapitel 5 einbezogen. 
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6.3.2.1 Annahmen hinsichtlich der Wirkungs- und Implementierungsanalysen 

Die Problematik des Zirkelschlusses im Bereich der Wirkungs- und Beteiligungsanalyse wurde bereits 

dargestellt. Zur Umgehung dieses Problems werden im Folgenden Annahmen für die Wirkungs- und 

Implementierungsanalysen dargestellt, welche aber für die anschließend folgende 

Beteiligungsanalyse wieder aufgehoben werden. 

Die Beteiligungsanalyse mit qualitativen Ergebnissen hinsichtlich der potentiellen Abdeckung 

räumlicher Gebiete und Produktdefinierender gibt Hinweise für die Senkung der Transaktionskosten 

der Nachfrager. Der Grad dieser Abdeckung wird für die Durchführung der Wirkungs- und 

Implementierungsanalyse als konstant angenommen, um eine Vergleichbarkeit der partiellen 

Akteursmodelle herbeizuführen. Der genaue Wert der Abdeckung ist hierbei nicht von Bedeutung und 

ist auch nicht Teil der Analyse. Über das Angebot bestimmter einzelner Produkte beim jeweiligen 

Anbieter Produktvertrieb wird hingegen keine Annahme getroffen. Zusätzlich werden Aspekte des 

Wettbewerbs zwischen Beziehungsbündlern zunächst vernachlässigt. Für den Vergleich der 

Ausprägungen der Analyseparameter wird entsprechend nur von einem Beziehungsbündler 

ausgegangen.  

6.3.2.2 Annahmen hinsichtlich der betrachteten Mobilitätsangebote sowie zur 
Wahrnehmung der Rollen „Angebot von Mobilitätsleistungen“ sowie 
„Definition von Produkten und Entgelten“ 

Zunächst wird die realitätsnahe Annahme getroffen, dass eine Vielzahl von Akteuren die Rollen 

„Definition von Produkten und Entgelten“, „Information über und Verkauf von Produkten“ sowie 

„Angebot von Mobilitätsleistungen“ wahrnehmen und somit potentiell auch eine Vielzahl von Akteuren 

am Angebot eines Beziehungsbündlers teilnehmen kann. 

Gemäß den Annahmen in Abschnitt 4.3 wird davon ausgegangen, dass Akteure, welche die Rolle 

„Angebot von Mobilitätsleistungen“ wahrnehmen, auch die Rolle „Definition von Produkten und 

Entgelten“ integriert wahrnehmen, um zumindest einen Teil ihrer Leistungen selbst zu Produkten zu 

kombinieren. Zur Vereinfachung wird weiterhin angenommen, dass die Leistungen eines einzelnen 

Mobilitätsanbieters ausschließlich von einem Produktdefinierenden zu Produkten kombiniert werden. 

Die Definition von verschiedenen Produkten durch verschiedene Produktdefinierende, welche ein und 

dieselbe Leistung eines Mobilitätsanbieters enthält, ist somit nicht möglich. Entsprechend wird 

vereinfachend im weiteren Verlauf des Kapitels ausschließlich die Rede von Produktdefinierenden 

sein, da diese unter Berücksichtigung dieser Annahme gleichzeitig für eine bestimmte Anzahl an 

exklusiv zugehörigen Mobilitätsanbietern stehen.  

Ebenfalls aus Abschnitt 4.3 entstammt die Annahme, welche sich mit dem Status quo deckt, dass bei 

den betrachteten Mobilitätsangeboten jeder Produktdefinierende bereits mit mindestens einem 

Anbieter Produktvertrieb über einen langfristigen Vertrag verbunden ist oder die beiden Rollen sogar 

integriert wahrnimmt. Es bestehen also gewisse Pfadabhängigkeiten.  

Hinsichtlich der Produkte werden zwei Annahmen getroffen: Einerseits wird davon ausgegangen, dass 

die Summe der Produkte so gestaltet ist, dass für eine bestimmte Nutzung einer Leistung eines 

Mobilitätsanbieters mit bestimmten Parametern immer eindeutig das Produkt bestimmt werden kann, 
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für welches das geringste Entgelt verlangt wird. Andererseits werden Produkte von der Betrachtung 

ausgeschlossen, welche die Nutzung von Leistungen mehrerer Produktdefinierender ermöglichen, wie 

bspw. der C-Tarif der Deutschen Bahn AG und diverse Landesnahverkehrstarife. Entsprechungen im 

Carsharing sind dem Autor nicht bekannt, werden aber der Vorsicht halber ebenfalls von der 

Betrachtung ausgeschlossen. Sie stellen in gewisser Weise ein Substitut für einen 

Nachfragerkontaktpunkt mit Produkten mehrerer Produktdefinierender im Anwendungsfall ii dar, da sie 

die Nutzung von Leistungen von Mobilitätsanbietern unterschiedlicher Produktdefinierender in 

Verkehrsketten ermöglichen.
890

 Zum gegenwärtigen Zeitpunkt umfassen der C-Tarif und die 

Landesnahverkehrstarife aber auch unterschiedliche Mobilitätsangebote im Bereich des ÖPNV. So ist 

der C-Tarif ausschließlich für den SPNV anzuwenden, während die Landesnahverkehrstarife teilweise 

auch den gesamten ÖPNV abdecken, aber räumlich auf ein bestimmtes Gebiet beschränkt sind. 

Entsprechend könnten also hier die zu analysierenden Ausgestaltungsoptionen von 

Organisationsmodellen einen Mehrwert bzw. zumindest ein Substitut darstellen.
891

 

6.3.2.3 Annahmen speziell hinsichtlich des ÖPNV 

Neben den getroffenen Annahmen hinsichtlich der integrierten Rollenwahrnehmung beim Vertrieb von 

Mobilitätsangeboten und der untersuchten Mikro-Organisationsmodelle sind weitere Annahmen 

hinsichtlich der Akteure erforderlich, welche die nicht detaillierter betrachteten Rollen wahrnehmen. 

Hierbei wird angenommen, dass bei nicht expliziter Beschreibung diese Rollen weiterhin von den 

Akteuren des Status quo wahrgenommen werden, wie sie in Abschnitt 3.2.1 beschrieben sind. 

Gleiches gilt für den institutionellen Rahmen, es sei denn, es wird konkret auf Änderungen 

eingegangen. 

Trotz der dort dargestellten umfangreichen öffentlichen Beteiligung im Bereich des ÖPNV verfolgen 

die einzelnen Akteure hier in der Regel ihre jeweiligen kommunalen oder regionalen Ziele. Dies wird 

zur Vereinfachung verallgemeinert und ebenfalls als Annahme berücksichtigt: Die einzelnen Akteure 

legen bei ihren jeweiligen Entscheidungen nicht eine gesamtheitliche Sicht zugrunde, sondern führen 

individuelle Kosten-Nutzen-Analysen zur Klärung einer Vorteilhaftigkeit aus ihrer individuellen Sicht 

durch.  

Aufgrund der Eigenschaft als Gebietsmonopolisten und der oben beschriebenen ausschließlichen 

Zugehörigkeit der Mobilitätsanbieter zu einem Produktdefinierenden stehen weder die 

Produktdefinierenden noch die Mobilitätsanbieter miteinander im Wettbewerb. Somit herrscht 

                                                      

890
 Auch hieraus ist ersichtlich, dass vertriebliche Aspekte und die Gestaltung von Produkten und Entgelten in 

gewisser Weise Substitute darstellen können und somit gewisse Interdependenzen bestehen. Vgl. diesbezüglich 
auch Abschnitt 5.3.1.1. 
891

 Wenn Verkehrsketten mit den Produkten einzelner Produktdefinierender (im SPNV als Anstoßtarife 
bezeichnet, siehe hierzu auch Fußnote 835) statt durch übergreifende Produkte gebildet werden, entfallen die 
sonst notwendigen Einnahmeaufteilungsverfahren. Andererseits werden ggf. Entfernungsrabatte nicht gewährt. 
Hingegen sollte die durchgehende Abfertigung im Sinne des AEG (2013, § 12 Abs. 1) hinsichtlich der Nutzung 
eines einzelnen Speicherassets für das Produkt bzw. die Nutzungsberechtigung auch für verschiedene Produkte 
umsetzbar sein. Hinsichtlich der Einnahmeaufteilungsverfahren siehe bspw. BALZUWEIT ET AL. (2001) sowie 
BERSCHIN / FIEDLER (2001b). 
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zwischen diesen auch keine Konkurrenz, die eine Teilnahme am Angebote eines Beziehungsbündlers 

negativ beeinflussen könnte. 

Schlussendlich wird noch eine Annahme hinsichtlich der Definition der Entgelte getroffen: Es wird 

angenommen, dass unabhängig vom Anbieter Produktvertrieb und vom verwendeten Vertriebssystem 

die gleichen Entgelte für den Erwerb desselben Produkts erhoben werden. Hier sind zwar vereinzelt 

geringe Abweichungen in der Praxis zu beobachten,
892

 jedoch erscheint dies vernachlässigbar. 

6.3.2.4 Annahmen speziell hinsichtlich des Carsharing 

Analog zum ÖPNV wird im Bereich des Carsharing davon ausgegangen, dass nicht näher 

beschriebene Rollenwahrnehmungen durch die in Abschnitt 3.2.2 beschriebenen Akteure erfolgen. 

Gleiches gilt für den institutionellen Rahmen, es sei denn, es wird konkret auf Änderungen 

eingegangen. Das Mobilitätsangebot erfolgt in der Praxis überwiegend durch private und nur sehr 

vereinzelt durch öffentliche Akteure. Zur Vereinfachung wird ausschließlich von privaten Akteuren mit 

dem Ziel der Gewinnmaximierung ausgegangen. Hierzu sei noch angemerkt, dass je Gebiet ein 

einzelner oder auch verschiedene Akteure auftreten können, wodurch abhängig vom jeweiligen Gebiet 

Wettbewerb oder ein exklusives Angebot eines Akteurs vorliegt.
893

 Betrachtet man alle Gebiete, 

können zwischen den verschiedenen Akteuren somit mal substitutive und mal komplementäre 

Beziehungen bestehen. Dabei wird ebenfalls zur Vereinfachung davon ausgegangen, dass 

stationsbasiertes und stationsunabhängiges Carsharing Komplemente darstellen.
894

 

Für die jeweiligen privaten Akteure gilt analog zum ÖPNV, dass sie ihre jeweiligen Entscheidungen 

nicht hinsichtlich einer gesamtheitlichen Sicht treffen, sondern individuelle Kosten-Nutzen-Analysen 

zur Klärung einer Vorteilhaftigkeit aus ihrer individuellen Sicht durchführen. 

In Abgrenzung zu den Annahmen hinsichtlich des ÖPNV sei an dieser Stelle noch erwähnt, dass für 

die Produktdefinierenden im Carsharing die Möglichkeit besteht, in Abhängigkeit vom jeweiligen 

vertreibenden Anbieter Produktvertrieb die einzelnen Entgelte der Produkte zu ändern oder sogar 

unterschiedliche Produkte je Anbieter Produktvertrieb oder sogar je Vertriebssystem und 

Nachfragerkontaktpunkt zu definieren. Dadurch ergeben sich zusätzliche Differenzierungsoptionen. 

Das Mobilitätsangebot Carsharing stellt aufgrund der Vorgaben hinsichtlich der Führung von Pkws nur 

für einen beschränkten Kreis an Nachfragern eine Möglichkeit der Ortsveränderung dar. Die in 

Abschnitt 3.2.2.1 beschriebene erforderliche Fahrerlaubnisprüfung muss im Rahmen der 

Untervertriebsfunktion Registrierung durch einen Anbieter Produktvertrieb erfolgen. Fraglich ist dabei, 

wie mit den hier erhobenen Daten umgegangen wird. Im Status quo erfolgt die Prüfung des Vorliegens 

einer Fahrerlaubnis durch den jeweiligen Mobilitätsanbieter bzw. Produktdefinierenden, welcher die 

                                                      

892
 So erhält man im Hamburger Verkehrsverbund (HVV) drei Prozent Rabatt bei der Nutzung der Website zum 

Erwerb eines Produktes. Vgl. HVV (2018, S. 9). 
893

 Dies ist insbesondere abhängig von der Betrachtungsebene. Auf Ebene eines einzelnen Parkplatzes handelt 
es sich immer um ein exklusives Angebot, auf Ebene von Kreisen und Städten jedoch können die Akteure im 
Wettbewerb zueinander stehen. 
894

 Vgl. BUNDESVERBAND CARSHARING (2015) sowie WITZKE / MEIER-BERBERICH (2015, S. 14). 
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Rolle „Information über und Verkauf von Produkten“ integriert wahrnimmt. Eine entsprechende 

Nutzung der Daten durch andere Anbieter des Mobilitätsangebots Carsharing ist somit in der Regel 

nicht möglich. Sollte es aus rechtlicher Sicht nicht ausgeschlossen sein, dass eine Überprüfung bei 

einem nicht exklusiv tätigen Anbieter Produktvertrieb ebenfalls ausreichend ist bzw. eine 

entsprechende Übermittlung im Bedarfsfall an weitere Produktdefinierende denkbar ist, können auch 

hier Vorteile für den Nachfrager durch die Erreichbarkeit verschiedener Produktdefinierender über 

einen Anbieter Produktvertrieb entstehen. Diese Frage kann im Rahmen der Arbeit nicht beantwortet 

werden und es wird zunächst als Annahme gesetzt, dass eine Überprüfung auch durch Akteure, 

welche nicht die Rollen „Angebot von Mobilitätsleistungen“ und „Information über und Verkauf von 

Produkten“ integriert wahrnehmen, möglich ist. 

6.4 Analyse alternativer Ausgestaltungsoptionen unter 
Einbeziehung der Eigenschaften der betrachteten 
Mobilitätsangebote 

Nachdem Vorgehen, Analyseparameter und Annahmen in den vorangegangenen Abschnitten 

vorgestellt wurden, werden nun die Analysen durchgeführt. Bei der Durchführung der Analysen erfolgt 

keine allumfassende Beschreibung der jeweiligen Organisationsmodelle. Vielmehr sollen geeignete 

Ausgestaltungsoptionen von Organisationsmodellen für den Zugriff auf Produkte verschiedener 

Carsharing-Produktdefinierender und getrennt davon geeignete Ausgestaltungsoptionen von 

Organisationsmodellen für den Zugriff auf Produkte verschiedener ÖPNV-Produktdefinierender 

gefunden werden. Die zu etablierenden Lösungen beinhalten also jeweils nur Mobilitätsangebote 

eines Typs. Dabei werden die verschiedenen Analysetypen aufgrund der Ähnlichkeiten nicht separat 

für die Mobilitätsangebote ÖPNV und Carsharing durchgeführt. Lediglich wenn es die Eigenschaften 

der Mobilitätsangebote erfordern, wird bei den Analysen bzgl. der beiden Typen von 

Mobilitätsangeboten Carsharing und ÖPNV differenziert. Erfolgt keine ausdrückliche Abgrenzung, 

gelten die jeweiligen Analyseergebnisse für beide Typen von Mobilitätsangeboten. Erst zum 

Abschluss von Kapitel 6 erfolgt noch eine kurze Einordnung des Zugriffs auf Produkte von 

Produktdefinierenden beider Mobilitätsangebote. 

Dafür wird in Abschnitt 6.4.1 zunächst die vergleichende Wirkungs- und Implementierungsanalyse der 

partiellen Akteursmodelle durchgeführt, bevor in Abschnitt 6.4.2 die Beteiligung von Akteuren an dem 

Angebot eines Beziehungsbündlers und somit auch die Bereitschaft von Akteuren, die Rolle 

„Vertragliche Bündelung von Beziehungen“ wahrzunehmen, untersucht wird. In Abschnitt 6.4.3 

werden erste Analysen durchgeführt, welche einen einzelnen Beziehungsbündler betrachten, der die 

beiden Mobilitätsangebotstypen Carsharing und ÖPNV gemeinsam an sein Angebot anbindet. 

6.4.1 Vergleichende Wirkungs- und Implementierungsanalyse der partiellen 
Akteursmodelle 

Wie bereits dargestellt, werden nun unter der Annahme einer konstanten räumlichen Abdeckung und 

einer konstanten Abdeckung der Produktdefinierenden die partiellen Akteursmodelle hinsichtlich ihrer 

Wirkungen und ihrer Kosten für die Implementierung untersucht. Zunächst wird in Abschnitt 6.4.1.1 
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eine Wirkungsanalyse durchgeführt bevor in Abschnitt 6.4.1.2 die Implementierungsanalyse folgt. In 

Abschnitt 6.4.1.3 wird ein Fazit gezogen. 

6.4.1.1 Wirkungsanalyse der partiellen Akteursmodelle unter Annahme einer exogen 
vorgegebenen Abdeckung 

Im Rahmen der Wirkungsanalyse werden die partiellen Akteursmodelle hinsichtlich der folgenden 

Analyseparameter verglichen: 

 Produktionskosten im Sinne des Potentials für die Realisierung von Skalen- und 

Verbundvorteilen (Abschnitt 6.4.1.1.1) 

 Potential für opportunistisches Verhalten und ggf. resultierende Transaktionskosten zum 

Schutz vor Opportunismus (Abschnitt 6.4.1.1.2) 

 Anfallende Informations- und Suchkosten der Nachfrager für die Ermittlung eines geeigneten 

Nachfragerkontaktpunkts mit gewünschtem Produktportfolio (Abschnitt 6.4.1.1.3) 

 Flexibilität und Stabilität (Abschnitt 6.4.1.1.4) 

6.4.1.1.1 Produktionskosten im Sinne der Nutzung von Skalen- und Verbundvorteilen 

Das Modell 1b stellt hinsichtlich der Skalen- und Verbundvorteile das zu bevorzugende Modell dar. 

Durch die Reduktion auf einen einzelnen Anbieter Produktvertrieb kann dieser eine übergreifende 

Optimierung vornehmen.  

Hierzu gehört auch die Festlegung des Umfangs anzubietender Vertriebssysteme und die hierfür ggf. 

mögliche gemeinsame Nutzung einzelner Komponenten. Bei der Realisierung verschiedener 

vergleichbarer Vertriebssysteme werden die potentiellen Vorteile nicht in vollem Umfang realisiert, 

wobei hier abzuwägen ist, inwieweit Redundanzen vorzuhalten sind, um Ausfälle vermeiden zu 

können.  

Auch die Verbundvorteile im Sinne der Nutzung der Vertriebssysteme sowohl für den Vertrieb von 

Produkten einzelner Produktdefinierender als auch für den gemeinsamen Vertrieb von Produkten 

verschiedener Produktdefinierender können bei entsprechender Auslegung der Vertriebssysteme 

realisiert werden. 

Modell 1b sollte entsprechend in der Lage sein, niedrige Kosten für den Vertrieb einzelner 

Produktdefinierender zu ermöglichen.  

Im Vergleich zum Modell 1b schneidet das Modell 1a schlechter ab. Hier wird für den Vertrieb von 

Produkten verschiedener Produktdefinierender ein neuer zusätzlicher Anbieter Produktvertrieb mit 

zugehörigem Vertriebssystem etabliert, sodass ggf. Vertriebssysteme mehrfach bestehen. Skalen- 

und Verbundvorteile können also nicht im Umfang des Modells 1b realisiert werden, wobei dies 

abhängig von der Anzahl bestehender vergleichbarer Vertriebssysteme ist. Bspw. bestehen in Berlin 

verschiedene Smartphone-Applikationen: Neben den Vertriebssystemen, die den Zugriff auf 

verschiedene Produktdefinierende erlauben, wie dem DB Navigator und dem System Handyticket 

Deutschland, existiert zusätzlich die Anwendung der BVG.  

Nur für Produktdefinierende ohne exklusiv tätigen Anbieter Produktvertrieb mit zugehörigem 

Vertriebssystem bietet sich der Vorteil, dass diese durch die Etablierung des neuen Anbieters 
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Produktvertrieb die Möglichkeit erhalten, ihre Produkte über ein entsprechendes Vertriebssystem zu 

vertreiben. Je nach Ausrichtung bietet sich aber auch für Produktdefinierende mit exklusiv tätigen 

Anbietern Produktvertrieb mit entsprechendem Vertriebssystem die Möglichkeit, ihr jeweils eigenes 

System aufzugeben und stattdessen den neu etablierten Anbieter Produktvertrieb zu nutzen.
895

 

In den Modellen 2a und 2b hingegen bleiben die bis dato exklusiv tätigen Anbieter Produktvertrieb 

bestehen und haben die Option, nun zusätzlich weitere Produkte zu vertreiben. Aufgrund der Vielzahl 

parallel bestehender Vertriebssysteme können Skaleneffekte aller Voraussicht nach zunächst nur in 

geringem Maße realisiert werden. Ggf. kommt es aber zu einer Konsolidierung. Dafür können unter 

Umständen Verbundvorteile für den Verkauf von Produkten verschiedener Produktdefinierender 

realisiert werden, da die Vertriebssysteme nach einer entsprechenden Anpassung für beide Prozesse 

eingesetzt werden können. 

6.4.1.1.2 Potential für opportunistisches Verhalten und ggf. resultierende Transaktionskosten  

Wie so häufig gehen die im Abschnitt zuvor genannten Vorteile im Bereich der Produktionskosten 

jedoch mit gewissen Nachteilen im Bereich der Transaktionskosten einher. So ergibt sich im Modell 1b 

für die Produktdefinierenden eine gewisse Abhängigkeit von dem einzigen Anbieter Produktvertrieb. 

Dieser besitzt hinsichtlich des Verkaufs von Produkten und Nutzungsberechtigungen nun ein 

Monopol. Hier wird die Vertriebsverantwortung komplett in die Hände eines einzigen Anbieters 

Produktvertrieb gelegt. Rückfallebenen auch für den Vertrieb einzelner Produkte bestehen in diesem 

Modell nicht mehr. Aus dieser Abhängigkeit resultiert die Gefahr eines Hold-Ups durch den Anbieter 

Produktvertrieb, was zu einer Erpressbarkeit der Produktdefinierenden führen kann. Dies ist 

insbesondere der Fall, wenn das erforderliche Knowhow für den Betrieb der Vertriebssysteme beim 

einzigen Anbieter Produktvertrieb vorliegt und somit der erneute Aufbau eigener Systeme erschwert 

wäre. Im Fall einer hundertprozentigen räumlichen Abdeckung stellt dies ein schwerwiegendes 

Problem dar. 

Da der Vertrieb für das jeweilige Mobilitätsangebot essentiell ist, kann der Anbieter Produktvertrieb 

bspw. das Entgelt so hoch wählen, dass der Produktdefinierende und somit auch der 

Mobilitätsanbieter gerade noch bereit sind, nicht gänzlich auf das Angebot der Produkte und 

Mobilitätsleistungen zu verzichten.
896

 Alternativ kann er auch die Qualität der jeweils angebotenen 

Leistungen unter Beibehaltung eines bestimmten Entgelts senken. Dies kann mit Nachteilen für den 

Produktdefinierenden und ggf. auch für die Nachfrager einhergehen, wenn dann die Entgelte für die 

Produkte des jeweiligen Produktdefinierenden angehoben werden.  

Es besteht auch eine gewisse Abhängigkeit des Anbieters Produktvertrieb von den jeweiligen 

Produktdefinierenden, da er auf die einzelnen Produkte zum Vertrieb angewiesen ist. Ein 

gemeinsames Auftreten der Produktdefinierenden kann entsprechend ein gewisses Gleichgewicht 

schaffen. Aus Sicht eines einzelnen Produktdefinierenden scheint es geboten, die eigenen Interessen 

                                                      

895
 Vgl. diesbezüglich auch die in Abschnitt 6.4.2 durchgeführte Beteiligungsanalyse. 

896
 Vgl. für Ausführungen zur Entgeltbildung im Monopolfall z.B. FRITSCH / WEIN / EWERS (2007, S. 194 ff.). 
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durch die Akzeptanz gewisser Transaktionskosten in einem umfassenden Vertrag festzuhalten, 

welcher auch durch Dritte wie bspw. Gerichte überprüfbar ist.  

Die Transaktionskosten dürften im Modell 1a ungleich geringer ausfallen, da hier neben dem neu 

etablierten Angeboten eines Beziehungsbündlers und eines Anbieters Produktvertrieb auch die 

bestehenden Anbieter Produktvertrieb, welche exklusiv für die einzelnen Produktdefinierenden tätig 

sind, bestehen bleiben. Ein entsprechender Erpressungsversuch durch den Anbieter Produktvertrieb, 

welcher exklusiv am Angebot des Beziehungsbündlers angeschlossen ist, kann somit durch Rückgriff 

auf alternative Vertriebssysteme der exklusiv für die Produktdefinierenden tätigen Anbieter 

Produktvertrieb abgewehrt werden. Schwierigkeiten können auftreten, wenn der exklusiv am Angebot 

des Beziehungsbündlers angeschlossene Anbieter Produktvertrieb eine gewisse Relevanz hinsichtlich 

des Umsatzes erlangt hat. Dann ist auch eine entsprechende vertragliche Absicherung geboten. 

Das Modell 2a basiert auf den bestehenden Anbietern Produktvertrieb. Der Beziehungsbündler schafft 

hier nur die Möglichkeit, Produkte verschiedener Produktdefinierender über die 

Nachfragerkontaktpunkte im Verantwortungsbereich verschiedener Anbieter Produktvertrieb zu 

erwerben. Das Drohpotential durch den Beziehungsbündler dürfte somit deutlich niedriger sein, da für 

den einzelnen Anbieter Produktvertrieb ausschließlich eine Funktionalität wegfällt, aber weiterhin die 

Produkte einzelner Produktdefinierender vertrieben werden können. Hierfür ist aber eine 

entsprechende Auslegung der Vertriebssysteme erforderlich. Sind diese so angepasst, dass sie auf 

Daten vom technischen System im Verantwortungsbereich des Beziehungsbündlers angewiesen sind, 

steigt das Drohpotential wieder. 

Im Modell 2b gelten für die ehemals exklusiv tätigen Anbieter Produktvertrieb und zugehörigen 

Produktdefinierenden zunächst dieselben Darstellungen wie im Modell 2a. Hinsichtlich der sich 

potentiell neu etablierenden Anbieter Produktvertrieb, welche ausschließlich an das Angebot des 

Beziehungsbündlers angeschlossen sind und nicht für weitere Produktdefinierende direkt tätig sind, 

ergibt sich jedoch eine extreme Abhängigkeit von diesem Beziehungsbündler. Jede Anpassung der 

Entgelte und Vertriebssysteme hat direkte Auswirkungen auf den ausschließlich am Angebot des 

Beziehungsbündlers angeschlossenen Anbieter Produktvertrieb. Entsprechend besteht hier seitens 

des Beziehungsbündlers ein Spielraum für opportunistisches Verhalten. Ein Schutz des unabhängigen 

Anbieters Produktvertrieb erscheint schwer möglich. Somit ist fraglich, ob sich das Angebot eines 

solchen Anbieters Produktvertrieb überhaupt etabliert. Hierauf wird in Abschnitt 6.4.2.2.1.3 noch 

eingegangen werden. 

6.4.1.1.3 Anfallende Informations- und Suchkosten der Nachfrager für die Ermittlung eines 
geeigneten Nachfragerkontaktpunkts eines Anbieters Produktvertrieb mit 
gewünschtem Produktportfolio 

Im nachfolgenden Abschnitt wird die bisher nicht berücksichtigte Sichtweise des Nachfragers 

dargestellt. Hierbei wird nach den in Abschnitt 3.4 vorgestellten Anwendungsfällen unterschieden, um 

Vor- und Nachteile der einzelnen Modelle aufzuzeigen.  
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ANWENDUNGSFALL I: INANSPRUCHNAHME VERSCHIEDENER PRODUKTE ZU UNTERSCHIEDLICHEN ZEIT-

PUNKTEN 

In den Modellen 1a und 1b steht für den gemeinsamen Erwerb der verschiedenen Produkte jeweils 

ausschließlich ein Anbieter Produktvertrieb zur Verfügung. Nachfrager, die gerne auf nur einen 

Nachfragerkontaktpunkt zugreifen würden, haben somit keine Auswahl. Dauerhafte Such- und 

Informationskosten dürften in diesen Modellen für diesen Anwendungsfall nicht auftreten, da nach 

einmaliger Identifizierung eines geeigneten Nachfragerkontaktpunkts dieser genutzt werden kann. 

Im Modell 1a sind zusätzlich die bis dato exklusiv tätigen Anbieter Produktvertrieb auch weiterhin für 

bestimmte Produktdefinierende exklusiv tätig und verkaufen somit auch nur deren Produkte. In diesem 

Sinne stellt das Modell 1a mit dem zusätzlichen Anbieter Produktvertrieb für den Zugriff auf Produkte 

verschiedener Produktdefinierender für potentielle neue Nachfrager keine Vereinfachungen dar, da 

weiterhin eine Vielzahl von Anbietern Produktvertrieb bestehen und Such- und Informationskosten 

anfallen dürften, um einen geeigneten Nachfragerkontaktpunkt zu identifizieren. Hier ist das Modell 1b 

im Vorteil. Auch das erhältliche Produktportfolio ist bei nur einem Anbieter Produktvertrieb 

zwangsläufig einheitlich. Gleichzeitig steht dem Nachfrager keine Auswahl hinsichtlich des Anbieters 

Produktvertrieb und somit ggf. verschiedener Ausgestaltungen vergleichbarer Vertriebssysteme zur 

Verfügung, sodass hier unter Umständen seine persönlichen Präferenzen bzgl. Ausgestaltungen 

bestimmter Vertriebssysteme nicht erfüllt werden. Aller Voraussicht nach wird der Anbieter 

Produktvertrieb zumindest in Modell 1b aber dennoch verschiedene Vertriebssysteme beauftragen. 

Somit besteht hinsichtlich des genutzten Vertriebssystems dennoch eine gewisse Wahl für den 

Nachfrager.  

In den Modellen 2a und 2b hingegen treten eine Vielzahl von Anbietern Produktvertrieb auf, die 

grundsätzlich in der Lage sind, Produkte verschiedener Produktdefinierender zu vertreiben. Sind hier 

die angebotenen Produktportfolios der verschiedenen Anbieter Produktvertrieb nicht einheitlich, 

entstehen dem Nachfrager regelmäßig Informations- und Suchkosten, um einen geeigneten 

Nachfragerkontaktpunkt für die von ihm gewünschte Verkehrskette zu identifizieren.  

Gibt es eine Vielzahl von Anbietern Produktvertrieb, besteht für den Nachfrager ebenso die 

Möglichkeit sich einen Anbieter Produktvertrieb zu wählen, dessen Vertriebssystem und Abdeckung 

seinen persönlichen Präferenzen am besten entspricht. Bei Nutzung bekannter Anbieter 

Produktvertrieb kann zusätzlich die jeweils aufgebaute Reputation eines langjährigen Anbieters 

Produktvertrieb genutzt werden, um dem Nachfrager eine gewisse Sicherheit beim Erwerb von 

Produkten zu geben, auf die er ggf. zuvor nicht zugegriffen hat. Die Vielfalt an Anbietern 

Produktvertrieb und Vertriebssystemen kann in Modell 2b noch höher ausfallen, sodass sich die zuvor 

genannten Effekte ggf. noch verstärken. 

ANWENDUNGSFALL II: KOMBINATION VERSCHIEDENER PRODUKTE ZU EINER VERKEHRSKETTE 

Hinsichtlich der Verfügbarkeit von Produkten und der Vielfältigkeit von Anbietern Produktvertrieb 

gelten zunächst dieselben Überlegungen wie bei Anwendungsfall i. Hinsichtlich der in Abschnitt 

6.2.1.1 dargestellten Unterscheidung in Anbieter Produktvertrieb, die zusätzlich noch eine gewisse 

Koordinationsfunktion bzgl. der erforderlichen Produkte für eine intermodale Verkehrskette 
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übernehmen und solche, die dies nicht anbieten, tritt eine zusätzliche Differenzierungsoption für die 

Anbieter Produktvertrieb auf. Ggf. können die Transaktionskosten für den Nachfrager bei 

verschiedenen Anbietern Produktvertrieb bzgl. der durch diese übernommenen Koordination auch 

unterschiedlich hoch sein. Dies kann insbesondere in den Modellen 2a und 2b den Vergleich 

zwischen den einzelnen Anbietern Produktvertrieb zusätzlich erschweren bzw. zusätzliche 

Suchkosten für den Nachfrager verursachen. 

NULLFALL: ERWERB VON PRODUKTEN AUSSCHLIEßLICH EINES PRODUKTDEFINIERENDEN 

Im Nullfall werden Nachfrager berücksichtigt, welche kein Interesse an dem gemeinsamen Erwerb von 

Produkten verschiedener Produktdefinierender besitzen. Diese werden im Regelfall nur die Produkte 

eines einzelnen Produktdefinierenden für den Großteil ihrer Ortsveränderungen benötigen und somit 

die Vertriebssysteme im Verantwortungsbereich der exklusiv tätigen Anbieter Produktvertrieb nutzen. 

Modell 1a bietet für Nachfrager eine gewisse Kontinuität hinsichtlich des Fortbestandes existierender 

Anbieter Produktvertrieb. Nachfrager, die ausschließlich Produkte eines Produktdefinierenden 

benötigen, können diese auch weiterhin wie gewohnt erwerben. Ggf. stellt trotzdem der neu etablierte 

Anbieter Produktvertrieb eine Alternative für den jeweiligen Nachfrager dar, so er auf diesen 

aufmerksam wird und dessen Bedienung nicht zu komplex ist.  

Im Modell 1b kann sich der Erwerb einzelner Produkte für Nachfrager als schlechter herausstellen, 

verglichen mit dem Status quo und somit auch mit Modell 1a. Der Wechsel des Anbieters 

Produktvertrieb ist für einen signifikanten Anteil der Nachfrager zwangsläufig durchzuführen, wenn 

ausschließlich ein Anbieter Produktvertrieb bestehen bleibt. Zusätzlich kann es mit steigendem 

Informationsangebot und Produktangebot für den Nachfrager erforderlich sein, zusätzliche Daten vom 

Nachfrager zu erheben, um das geeignete Produkt identifizieren zu können, wodurch die Interaktion 

mit dem Nachfrager an Komplexität zunimmt und dies vom Nachfrager als unangenehm empfunden 

werden kann. So kann bspw. statt der direkten Produktwahl je Vorgang eine zeitaufwendigere Start- 

und Zieleingabe erforderlich sein. Entsprechend können die Kosten für den Nachfrager für den Erwerb 

eines einzelnen Produktes steigen.  

Werden in den Modellen 2a und 2b sämtliche Vertriebssysteme im Verantwortungsbereich der 

Anbieter Produktvertrieb für den Vertrieb von Produkten verschiedener Produktdefinierender 

ausgerüstet, so kann es auch hier zu einer Steigerung der Komplexität im Bereich der Interaktion mit 

dem Nachfrager kommen. Da verglichen mit Modell 1b nicht zwangsläufig das komplette 

Produktportfolio aller Produktdefinierender über die verschiedenen Vertriebssysteme abgebildet 

werden muss, tritt dieses Problem ggf. aber nicht notwendigerweise in abgeschwächter Form auf. 

Vorteile der Modelle 2a und 2b sind im Nullfall somit weder für bestehende noch für neue Nachfrager 

zu erwarten. Wie in Anwendungsfall i dargestellt, sind in Modell 2b diese Auswirkungen aufgrund der 

zusätzlich etablierten Anbieter Produktvertrieb ggf. noch gesteigert. 

ANWENDUNGSFALLÜBERGREIFENDES FAZIT 

Für den Nachfrager ist die Struktur aus Beziehungsbündler und Produktdefinierenden sowie Anbietern 

Produktvertrieb ohne größere Bedeutung. Für ihn ist ausschließlich relevant, welches Produktportfolio 
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über einen Nachfragerkontaktpunkt eines Vertriebssystems im Verantwortungsbereich eines Anbieters 

Produktvertrieb erhältlich ist. 

Modell 1a ergibt hinsichtlich Anwendungsfall i und ii ein einheitliches Produktportfolio an den 

Nachfragerkontaktpunkten des einzigen Anbieters Produktvertrieb, der den gemeinsamen Zugriff auf 

Produkte verschiedener Produktdefinierender ermöglicht. Entsprechend ist keine Auswahl hinsichtlich 

des Anbieters Produktvertrieb möglich. In Bezug auf den Nullfall wird der Status quo hinsichtlich 

uneinheitlicher Produktportfolios und somit ggf. auch eingeschränkter Auswahl des Anbieters 

Produktvertrieb nicht verändert. 

Modell 1b bietet unabhängig vom Anwendungsfall ein einheitliches Produktportfolio an den 

Nachfragerkontaktpunkten und keine Auswahl hinsichtlich des Anbieters Produktvertrieb. 

Bei Etablierung von Modell 2a und 2b können unabhängig vom Anwendungsfall an den 

Nachfragerkontaktpunkten der Vertriebssysteme im Verantwortungsbereich der Anbieter 

Produktvertrieb unterschiedliche Produktportfolios erworben werden. Es besteht eine Vielfalt der 

Anbieter Produktvertrieb und zugehöriger Vertriebssysteme. 

Eine Bewertung der dargestellten Analyseergebnisse stellt sich schwierig dar. So ist insbesondere die 

Vielfalt der Vertriebssysteme im Verantwortungsbereich der Anbieter Produktvertrieb je nach 

Präferenz des Nachfragers unterschiedlich zu bewerten. Einerseits kann Vielfalt mit Such- und 

Informationskosten einhergehen, andererseits besteht aber auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, 

dass bestimmte Anforderungen eines Nachfragers von einem der verschiedenen Anbieter 

Produktvertrieb besser getroffen werden.
897

  

So stehen bspw. verschiedene Smartphone-Applikationen für die Buchung von Produkten des ÖPNV 

zur Auswahl. Einige Nachfrager mögen dies als Vorteil ansehen, da sie so eine passende Applikation 

auswählen können. Andere Nachfrager wiederum finden die Vielfalt lästig, da sie die Wahl für eine 

bestimmte Applikation treffen müssen, bevor sie Produkte buchen können.  

6.4.1.1.4 Flexibilität und Stabilität der betrachteten partiellen Akteursmodelle 

Hinsichtlich der Flexibilität kann konstatiert werden, dass aufgrund der integrierten Wahrnehmung der 

Rollen „Vertragliche Bündelung von Beziehungen“ und „Information über und Verkauf von Produkten“ 

in den Modellen 1a und 1b ggf. erforderliche Anpassungen im Vertriebssystem einfacher umzusetzen 

sind, als in den Modellen 2a und 2b. Dies liegt in der einfacheren Abstimmung und der geringeren 

Anzahl anzupassender Vertriebssysteme begründet. Zwar ist es möglich, dass in den partiellen 

Akteursmodellen 2a und 2b ebenfalls nur zwei Akteure aktiv und von einer entsprechenden 

Anpassung betroffen sind, mit jedem zusätzlichen am Angebot des Beziehungsbündler teilnehmenden 

Anbieter Produktvertrieb erhöht sich diese Anzahl jedoch und die Flexibilität sinkt. 

Weiterentwicklungen und Anpassungen dürften somit in den Modellen 1a und 1b zu geringeren 

Kosten durchführbar sein. 
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 Siehe auch die Ausführungen zu Vielfalt im Rahmen nutzenstiftender Prozesse in Abschnitt 2.2.2.1. 
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Wie in Abschnitt 6.4.1.1.2 bereits dargestellt, dürfte das Modell 1b den Vorteil besitzen, dass die 

jeweiligen Produktdefinierenden die Vertriebsverantwortung großflächig in die Hand eines einzelnen 

Anbieters Produktvertrieb gelegt haben und somit nicht mehr selbst über das erforderliche Knowhow 

verfügen. Entsprechend kann im Modell 1b von einer gewissen Stabilität ausgegangen werden. 

Im Bereich des Modells 1a kann es je nach Ausgestaltung des jeweiligen Angebots des 

Beziehungsbündlers und des zugehörigen Anbieters Produktvertrieb insbesondere bzgl. des Entgeltes 

für die Nutzung dazu kommen, dass konkurrierende Anbieter Produktvertrieb aufgrund höherer Kosten 

ihr Angebot einstellen und sich somit unter Umständen zumindest hinsichtlich einzelner 

Vertriebssysteme ein Modell 1b einstellen kann. Dies dürfte relevant für Vertriebssysteme mit hohen 

Fixkosten und geringen variablen Kosten sein. Die Stabilität des Gesamtgefüges ist hier somit als 

geringer einzuordnen verglichen mit dem Modell 1b. 

Für das Modell 1a ist es genauso denkbar, dass die angebotenen Nachfragerkontaktpunkte des 

Akteurs, welcher die Rollen „Vertragliche Bündelung von Beziehungen“ und „Information über und 

Verkauf von Produkten“ integriert wahrnimmt, nach einer erfolgreichen Etablierung des Angebots zwar 

weiter angeboten werden, aber der Beziehungsbündler das Angebot für weitere Anbieter 

Produktvertrieb öffnet, um zusätzliche Netzwerkeffekte generieren zu können.
898

 Es wäre dann ein 

Übergang zu einem Modell 2a oder 2b möglich. Fraglich ist, wie die Produktdefinierenden auf eine 

solche Entwicklung reagieren würden, da sich die Anzahl der Anbieter Produktvertrieb durch einen 

solchen Wechsel des partiellen Akteursmodells schlagartig erhöhen würde. Hier ist es möglich, dass 

Produktdefinierende ihre Teilnahme am Angebot des Beziehungsbündlers beenden und somit 

Netzwerkeffekte reduziert würden. 

Auch das Modell 2a kann sich dynamisch unterschiedlich entwickeln. Einerseits ist es möglich, dass 

der Beziehungsbündler beschließt, zusätzliche indirekte Netzwerkeffekte zu realisieren und somit 

einen Wechsel in das Modell 2b vollzieht. Es ist jedoch fraglich, inwieweit eine Ausweitung der 

Anbieter Produktvertrieb im Sinne der angeschlossenen Produktdefinierenden ist. Antizipieren 

Produktdefinierende ein entsprechendes Vorhaben des Beziehungsbündlers, ist es ebenso denkbar, 

dass eine Teilnahme am Angebot des Beziehungsbündlers an gewisse Commitments des 

Beziehungsbündlers geknüpft wird, nicht durch die Öffnung für weitere Anbieter Produktvertrieb in das 

Modell 2b zu wechseln.  

Neben diesen Entwicklungen ist es aber ebenso möglich, dass der Zugriff auf das Angebot des 

Beziehungsbündlers die zuvor bestehende Exklusivität der einzelnen Anbieter Produktvertrieb 

hinsichtlich eines Produktdefinierenden auflöst und somit der Wettbewerb zwischen den Anbietern 

Produktvertrieb intensiviert wird. Erhalten alle Anbieter Produktvertrieb dieselben Konditionen und 

Produkte, ist es ebenso vorstellbar, dass sich derjenige Anbieter Produktvertrieb mit den geringsten 

Kosten für die Erstellung der Vertriebsleistung langfristig gegen die weiteren Anbieter Produktvertrieb 

durchsetzt und somit durch das Angebot des Beziehungsbündlers eine gewisse Marktmacht erlangt. 

Hier kann sich ggf. ebenfalls ein Modell 1b einstellen. Sollte sich die Anzahl der Anbieter 
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 Siehe diesbezüglich auch Abschnitt 6.4.2.2.1.2.3. 
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Produktvertrieb auf eins reduzieren, besteht ein zweiseitiges / bilaterales Monopol hinsichtlich 

Beziehungsbündler und Anbieter Produktvertrieb. 

6.4.1.2 Implementierungsanalyse der partiellen Akteursmodelle unter Annahme einer 
exogen vorgegebenen Abdeckung 

Die Implementierungsanalyse vergleicht die partiellen Akteursmodelle hinsichtlich der folgenden 

Analyseparameter: 

 Produktionskosten für die Umstellung und Etablierung der technischen Systeme sowie den 

Aufbau von erforderlichem Wissen (Abschnitt 6.4.1.2.1)  

 Transaktionskosten bei der Implementierung der partiellen Akteursmodelle (Abschnitt 

6.4.1.2.2) 

 (Wechsel-)Kosten der Nachfrager (Abschnitt 6.4.1.2.3) 

Untergliedert wird der Abschnitt dabei nach den genannten Analyseparametern, um eine möglichst 

einfache Vergleichbarkeit der verschiedenen partiellen Akteursmodelle zu ermöglichen. 

6.4.1.2.1 Kosten für die Umstellung und Etablierung der technischen Systeme sowie den 
Aufbau des erforderlichen Wissens 

Allen Modellen gemein ist der erforderliche Aufbau des Wissens für das Angebot eines 

Beziehungsbündlers und des zugehörigen technischen Systems auch in Form eines 

Kompatibilitätsherstellers. In Abhängigkeit der Tätigkeiten des Kompatibilitätsherstellers in Form der 

Festlegung eines Standards oder der Funktion als Adapter sind hier unterschiedliche Kosten zu 

erwarten. Diese dürften jedoch zunächst für die verschiedenen Modelle einheitlich sein. Von 

Bedeutung ist vielmehr die Anzahl der unterstützten Vertriebssysteme und der somit zu etablierenden 

Schnittstellen. Mit steigender Anzahl unterstützter Vertriebssysteme dürften auch die Kosten steigen, 

wenn auch nicht notwendigerweise proportional. Da es sich bei den unterstützten technischen 

Systemen jedoch um eine Entscheidung des jeweiligen Kompatibilitätsherstellers oder ggf. des 

beauftragenden Beziehungsbündlers handelt, wird dies nicht weiter betrachtet. 

Die Modelle 1a und 1b haben gemein, dass neben dem erforderlichen Wissen für den Aufbau der 

Angebote von Beziehungsbündler und Kompatibilitätshersteller der jeweilige Beziehungsbündler 

zusätzlich Wissen eines Anbieters Produktvertrieb benötigt, um Vertriebssysteme und die zugehörigen 

Nachfragerkontaktpunkte beauftragen oder betreiben zu können. Dies ist in den Modellen 2a und 2b 

nicht erforderlich. Je nach Umfang und Art der anzubietenden Vertriebssysteme können diese Kosten 

unterschiedlich ausfallen. Die erforderlichen Kosten sind hierbei auch von der Ausgangssituation des 

Akteurs abhängig, welcher die Rolle „Vertragliche Bündelung von Beziehungen“ wahrnimmt. Handelt 

es sich um einen Akteur ohne entsprechendes Wissen, muss dies komplett neu aufgebaut werden. 

Handelt es sich um einen Akteur, welcher die Rolle Anbieter Produktvertrieb bereits wahrgenommen 

hat, kann dieser auf die so gewonnene Erfahrung zurückgreifen.  

Vergleicht man das Modell 1a mit den Modellen 2a und 2b, so ist der Anpassungsaufwand der 

exklusiv tätigen Anbieter Produktvertrieb im Modell 1a deutlich geringer, da hier die exklusiv tätigen 

Anbieter Produktvertrieb unverändert fortbestehen können. In den Modellen 2a und 2b ist bei 

Teilnahme am Angebot des Beziehungsbündlers auch mit großer Wahrscheinlichkeit eine Anpassung 
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des technischen Systems erforderlich. Entsprechend entstehen gesamtheitlich betrachtet in den 

Modellen 2a und 2b höhere Kosten für die Anbieter Produktvertrieb hinsichtlich der Implementierung. 

Im Bereich der Produktdefinierenden ist der Anpassungsaufwand von der Erforderlichkeit der 

Anpassung der technischen Systeme der Statusprüfung abhängig. Ist hier nur eine geringfügige 

Anpassung erforderlich, dürften die Kosten für den Produktdefinierenden im Falle des Modells 1a 

geringer ausfallen, da hier deutlich weniger Anbieter Produktvertrieb die Berechtigung besitzen, 

Produkte zu verkaufen. Bedarf es jedoch einer umfangreichen Anpassung im Sinne der Anschaffung 

neuer Assets oder gar kompletter technischer Systeme, dürften die Kosten erheblich höher ausfallen. 

Im Bereich der Modelle 2a und 2b ist aufgrund der Vielzahl der Anbieter Produktvertrieb dann aller 

Wahrscheinlichkeit nach die Etablierung eines entsprechenden Standards erforderlich, um die Vielzahl 

der technischen Systeme im Verantwortungsbereich von Produktdefinierenden und Anbieter 

Produktvertrieb kompatibel zu gestalten.
899

 Wird ein solcher Standard definiert, dürften dann die 

Kosten für den Produktdefinierenden unabhängig vom Modell 1a, 2a oder 2b sein. Die Kosten für den 

Beziehungsbündler dürften entsprechend höher ausfallen, da der zugehörige Standard zunächst 

definiert werden muss.  

Die mit Abstand komplexeste Implementierung dürfte im Falle der Umsetzung des Modells 1b 

auftreten. Hier erfolgt die Umstellung von verschiedenen exklusiv tätigen Anbietern Produktvertrieb hin 

zu einem einzelnen Anbieter Produktvertrieb. Die Kosten dürften dabei in erster Linie von dem 

geplanten zeitlichen Rahmen abhängen. Wird eine verhältnismäßig kurze Übergangsfrist gewählt, so 

steht der neue Anbieter Produktvertrieb vor der Wahl, entweder selbst neue Vertriebssysteme zu 

etablieren oder bestehende technische Systeme, die von den scheidenden Anbietern Produktvertrieb 

genutzt wurden, zu übernehmen bzw. weiter zu beauftragen und zu integrieren.  

Zumindest für Vertriebssysteme, bei denen die dezentralen Assets sich nicht im Besitz des 

Nachfragers befinden, dürfte eine kurzfristige Etablierung eigener Vertriebssysteme fast 

ausgeschlossen sein. Dies ist bereits in Abschnitt 5.3.2.1.5 als dynamischer Aspekt beim Übergang 

zwischen Zurverfügungstellern von Assets dargestellt worden. Zudem würden so bestehende 

Vertriebssysteme auf einen Schlag entwertet, was gewisse Ausgleichszahlungen erfordern könnte, 

welche die Implementierungskosten weiter steigern würden. 

Auch erscheint die Integration bestehender Vertriebssysteme aufgrund der Vielzahl und daraus 

resultierender Kompatibilitätsprobleme sowie des vielfach erforderlichen Aufbaus von Knowhow als 

ungeeignet. Eine Übernahme des jeweils zuständigen Personals der Vertriebssysteme kann aufgrund 

der vermutlich trotzdem nur unzureichend vorhandenen systemübergreifenden Kompetenz die Kosten 

zwar ggf. verringern, stellt langfristig aber ggf. eine Belastung für den neuen Anbieter Produktvertrieb 

dar. 

Entsprechend erscheint eine gestreckte Übergangsfrist unter Berücksichtigung bestehender 

Erneuerungszyklen als geeignete Variante für die Einführung eines Modells 1b. So können 

                                                      

899
 Siehe diesbezüglich auch Abschnitt 5.4.3.1. Die Etablierung solcher Standards wird bspw. auch vom BMVI 

gefordert. Vgl. hierzu BMVI (2016a, S. 11). 
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Pfadabhängigkeiten, die bei der Integration bestehender Vertriebssysteme auftreten können, ggf. 

vermieden werden. Es sei jedoch angemerkt, dass die jeweiligen Übergangsfristen nicht zu lang 

gewählt sein dürfen, da ansonsten evtl. bereits die nächste Generation Vertriebssysteme einsatzbereit 

wäre. Insbesondere bei neuartigen Vertriebssystemen sind die Lebenszyklen kürzer als bspw. im 

Bereich der Automaten. Während diese Kosten im Modell 1b besonders hoch ausfallen dürften, 

existieren sie auch bei allen anderen Modellen und sollten jeweils mit entsprechenden 

Übergangszeiträumen berücksichtigt werden.
900

 

Ein Sonderfall hinsichtlich der Etablierung eines Modells 1b ergibt sich, wenn ein bereits sehr 

weitreichend tätiger Anbieter Produktvertrieb zukünftig als einzig tätiger Anbieter Produktvertrieb 

agieren soll. In diesem Fall kann auf bestehende Vertriebssysteme zurückgegriffen werden und somit 

die Übergangsfrist aller Voraussicht nach verkürzt werden. 

Neben den Kosten für Beziehungsbündler und Anbieter Produktvertrieb entstehen bei einer 

Implementierung eines Modells 1b zusätzlich Kosten für den Produktdefinierenden. Wie oben bereits 

beschrieben, sind diese abhängig vom Umfang der erforderlichen Anpassungen am technischen 

System für die Durchführung der Aufgaben der Vertriebsfunktion der Statusprüfung. In diesem Punkt 

unterscheidet sich das Modell 1b unwesentlich von den Modellen 1a, 2a und 2b. Aufgrund der 

Tatsache, dass es sich lediglich um einen Beziehungsbündler mit angeschlossenem Anbieter 

Produktvertrieb handelt, dürfte dies zumindest die Definition des zugehörigen Standards verglichen 

mit den Modellen 2a und 2b deutlich vereinfachen. Die Etablierung ist anschließend abhängig von der 

festgelegten Übergangsfrist. 

6.4.1.2.2 Transaktionskosten bei der Implementierung der partiellen Akteursmodelle 

Allen Modellen gemein sind die erforderlichen Transaktionskosten für den Aufbau der Organisation 

des Beziehungsbündlers, die Absprache und Anbindung von potentiell teilnehmenden 

Produktdefinierenden sowie in den Modellen 2a und 2b auch für die Anbindung potentiell 

teilnehmender Anbieter Produktvertrieb an das Angebot des Beziehungsbündlers. Für die Modelle 1a 

und 1b entstehen darüber hinaus Kosten für den potentiell separat erfolgenden Aufbau der 

Organisation eines Anbieters Produktvertrieb für die durch den Beziehungsbündler beauftragen 

Vertriebssysteme und Nachfragerkontaktpunkte. 

Das Modell 1b stellt im Bereich der Transaktionskosten eine Besonderheit dar. So beziehen die 

Produktdefinierenden und Mobilitätsanbieter im Regelfall Daten für die jeweilige Gestaltung der 

Produkte und Angebote von den für sie tätigen Anbietern Produktvertrieb.
901

 Durch den Wegfall 

bestehender Anbieter Produktvertrieb bedarf es einer entsprechenden Neuregelung mit dem neu 

etablierten Anbieter Produktvertrieb bzgl. der Überlassung von Daten für die Produkt- bzw. 

Angebotsplanung. Hier ist zu berücksichtigen, dass insbesondere im Bereich des Carsharing die 

Daten des Anbieters Produktvertrieb durchaus auch solche von Konkurrenten umfassen können. Der 
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 Vgl. auch RINGAT / PUZICHA (2017, S. 7) für die Notwendigkeit eines „schrittweisen Vorgehens“ bei der 

Einführung von Beziehungsbündlern im Bereich des ÖPNV. 
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 Vgl. FISCHER (2010, S. 4), KOSSAK (2017, S. 50) sowie MOTT (2016). 
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Schutz der eigenen Daten sowie die Ausgestaltung der Datenüberlassung durch den Anbieter 

Produktvertrieb sind Teil von Verhandlungen zwischen Anbieter Produktvertrieb und den 

Produktdefinierenden und verursachen entsprechend Transaktionskosten. 

Die weiteren Transaktionskosten bspw. hinsichtlich einer Abstimmung technischer Systeme dürften 

abhängig sein von den jeweiligen Akteuren, welche die Rolle „Vertragliche Bündelung von 

Beziehungen“ wahrnehmen und werden somit erst im Rahmen der Beteiligungsanalyse untersucht. 

6.4.1.2.3 (Wechsel-)Kosten der Nachfrager 

In Abschnitt 6.4.1.1.3 wurden bereits die Transaktionskosten der Nachfrager für die Ermittlung eines 

jeweils geeigneten Nachfragerkontaktpunkts im Verantwortungsbereich eines Anbieters 

Produktvertrieb bzgl. einer bestimmten Verkehrskette dargestellt. Nun werden die einmalig 

anfallenden Wechselkosten der Nachfrager wieder in Abhängigkeit der Anwendungsfälle dargestellt. 

ANWENDUNGSFALL I: INANSPRUCHNAHME VERSCHIEDENER PRODUKTE ZU UNTERSCHIEDLICHEN 

ZEITPUNKTEN SOWIE ANWENDUNGSFALL II: KOMBINATION VERSCHIEDENER PRODUKTE ZU EINER 

VERKEHRSKETTE 

Sowohl in Modell 1a als auch in Modell 1b erfolgt der Zugriff durch neu etablierte Anbieter 

Produktvertrieb. Es handelt sich jeweils um einen ausschließlich am Angebot des Beziehungsbündlers 

angeschlossenen Anbieter Produktvertrieb. Entsprechend ist es für den Nachfrager an dieser Stelle 

auch nur einmal erforderlich, das notwendige Wissen für die Nutzung der zugehörigen 

Vertriebssysteme aufzubauen. In Modell 1a besteht für den Nachfrager zusätzlich die Notwendigkeit, 

einmalig den geeigneten Anbieter Produktvertrieb mit zugehörigen Vertriebssystemen und 

Nachfragerkontaktpunkten zu identifizieren und hierfür Informations- und Suchkosten auf sich zu 

nehmen. Auch in Modell 1a sollten die Suchkosten jedoch vertretbar gering sein, da nur ein einzelner 

Anbieter Produktvertrieb an das Angebot des Beziehungsbündlers angeschlossen ist. 

In den Modellen 2a und 2b kann der erforderliche Wissensaufbau durch den Nachfrager reduziert 

sein, wenn die bekannten Vertriebssysteme im Verantwortungsbereich der Anbieter Produktvertrieb 

nicht einer umfangreichen Anpassung bedürfen. Dann kann der Nachfrager bekannte bestehende 

Vertriebssysteme weiterhin nutzen und hier zusätzliche Produkte erwerben. Dies ist allerdings nur 

solange gültig, wie der jeweilige Nachfragerkontaktpunkt im Verantwortungsbereich eines Anbieters 

Produktvertrieb die gewünschten Produkte auch vertreibt. Ansonsten fallen – wie in Abschnitt 6.4.1.1.3 

dargestellt – in regelmäßigen Abständen Informations- und Suchkosten für das Auffinden eines 

geeigneten Nachfragerkontaktpunkts im Verantwortungsbereich eines Anbieters Produktvertrieb sowie 

Lernkosten für den Aufbau des erforderlichen Wissens bzgl. der Bedienung des jeweiligen 

Vertriebssystems an. Gleiches gilt im Falle einer umfassenden Anpassung der Vertriebssysteme. In 

diesem Fall müssen die bestehenden Nachfrager genauso wie neue Nachfrager das erforderliche 

Wissen zunächst aufbauen. Der Aufbau von Wissen durch den Nachfrager bzgl. der Bedienung eines 

Vertriebssystems im Verantwortungsbereich eines Anbieters Produktvertrieb kann auch mehrfach 

erforderlich sein, wenn für verschiedene Verkehrsketten verschiedene Vertriebssysteme eines oder 

verschiedener Anbieter Produktvertrieb genutzt werden müssen. 
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NULLFALL: ERWERB EINZELNER PRODUKTE  

Modell 1a ist das einzige Modell, in dem die Nachfrager, welche ausschließlich Ortsveränderungen 

des Nullfalls realisieren, keine Wechselkosten tragen. Sie können den neu geschaffenen Anbieter 

Produktvertrieb schlicht ignorieren. Für sie entstehen nur dann Wechselkosten, wenn gewisse 

Anbieter Produktvertrieb ihre Tätigkeit einstellen und die Aufgaben auf den neu etablierten Anbieter 

Produktvertrieb übergehen.
902

 

In den Modellen 2a und 2b ist der ggf. erforderliche Wissensaufbau für den Erwerb von Produkten für 

den Nachfrager an den Nachfragerkontaktpunkten im Verantwortungsbereich der ehemals exklusiv 

tätigen Anbieter Produktvertrieb ebenfalls abhängig von den erforderlichen Anpassungen der 

technischen Systeme. Ist – wie in Abschnitt 6.4.1.1.3 geschildert – aufgrund der Vielzahl der 

verfügbaren Produkte eine umfassende Anpassung erforderlich, kann die Komplexität für den Erwerb 

von Produkten erhöht werden und somit auch einmalig Kosten für den erneuten Wissensaufbau 

anfallen.  

Am drastischsten ist auch hier der Einschnitt bei einem Wechsel auf Modell 1b. Dabei müssen auch 

Nachfrager für den Zugriff auf einzelne Produkte das erforderliche Wissen neu aufbauen, weil die 

Vertriebssysteme und Anbieter Produktvertrieb des Status quo nicht bestehen bleiben. Es ist 

allerdings kein mehrfacher Aufbau dieses Wissens erforderlich, da nur noch ein Anbieter 

Produktvertrieb besteht und dieser aller Voraussicht nach nicht verschiedene Varianten vergleichbarer 

Vertriebssysteme etablieren wird. 

6.4.1.3 Fazit 

Eine eindeutige Vorteilhaftigkeit eines partiellen Akteursmodells konnte nicht festgestellt werden. So 

sind Trade-offs hinsichtlich der Analyseparameter Produktions- und Transaktionskosten vorhanden. 

Die potentielle Vielfalt im Bereich der Anbieter Produktvertrieb mit zugehörigen 

Nachfragerkontaktpunkten geht für den Nachfrager mit Vor- und Nachteilen einher. Im Bereich der 

Implementierung dürfte die Etablierung eines Modells 1b mit den größten Schwierigkeiten verbunden 

sein, wenn ein kurzfristiger Wechsel vorgesehen ist. Bei der Berücksichtigung von Erneuerungszyklen 

hingegen kann ein solcher Wechsel ggf. zu geringeren Kosten erfolgen. Die weiteren Modelle haben 

jeweils Stärken in einem der Anwendungsfälle, wofür Nachteile im Rahmen der anderen 

Anwendungsfälle auftreten. 

Insgesamt dürfte die Wahl der wahrzunehmenden Rollen und somit auch das sich einstellende 

partielle Akteursmodell von dem jeweils umsetzenden Akteur abzuwägen sein. Die jeweilig 

verfügbaren Ressourcen, der Einfluss auf andere Akteure und die eigenen Ziele können hier die 

Wahrnehmung einer bestimmten Kombination an Rollen als vorteilhaft erscheinen lassen. Dies ist 

auch Gegenstand der nachfolgenden Beteiligungsanalyse. 
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 Vgl. hierzu auch Abschnitt 6.4.1.1.4. 
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6.4.2 Analyse der Beteiligung von Akteuren an Lösungen für den 
gemeinsamen Erwerb von Produkten verschiedener 
Produktdefinierender bei jeweils isolierter Betrachtung von ÖPNV und 
Carsharing  

Primäres Ziel eines Akteurs bei der Wahrnehmung der Rolle „Vertragliche Bündelung von 

Beziehungen“ ist es, die verschiedenen Teilnehmer in Form von Produktdefinierenden und Anbietern 

Produktvertrieb für die Anbindung an das Angebot des jeweiligen Beziehungsbündlers gewinnen zu 

können. Während in der Wirkungs- und Implementierungsanalyse ein konstantes Niveau der 

Abdeckung angenommen wurde, werden in den nachfolgenden Abschnitten verschiedene Aspekte 

untersucht, welche einen Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit des Erreichens einer bestimmten 

(zumeist maximalen) Abdeckung im räumlichen Sinne und auch hinsichtlich des 

Gesamtproduktportfolios besitzen.  

Dabei stehen allen Akteuren grundsätzlich die gleichen Optionen zur Ausgestaltung des Angebots 

eines Beziehungsbündlers zur Verfügung. Allerdings kann die Umsetzbarkeit einzelner 

Ausgestaltungsoptionen von den jeweiligen Eigenschaften des oder der Akteure abhängig sein. So 

sind bspw. die jeweiligen Ressourcenausstattungen und damit die Optionen für eine Finanzierung des 

Angebots eines Beziehungsbündlers unterschiedlich sowie ggf. auch die jeweilige Macht, bestimmte 

Ausgestaltungsoptionen durchzusetzen. Deshalb wird der Abschnitt bzgl. zweier wesentlicher 

Akteurstypen unterschieden. Die verschiedenen Ausgestaltungsoptionen werden unter 

Berücksichtigung der Ergebnisse der Implementierungs- und Wirkungsanalyse sowie der 

Eigenschaften der beteiligten Akteure und der daraus resultierenden möglichen institutionellen 

Ausgestaltung des jeweiligen Angebots und der zugehörigen Rahmenbedingungen untersucht.  

Wie bereits in Abschnitt 6.1.2 erwähnt, wird dabei in erster Linie unterschieden zwischen Modellen mit 

und ohne Beteiligung durch die zentrale öffentliche Hand. In Abschnitt 6.4.2.2 wird davon 

ausgegangen, dass die Rolle „Vertragliche Bündelung von Beziehungen“ durch einen privaten Akteur 

wahrgenommen wird und keine Beteiligung der (zentralen) öffentlichen Hand erfolgt. Hier werden 

auch auftretende Defizite genannt. Anschließend wird in Abschnitt 6.4.2.3 untersucht, welche 

Ausgestaltungsoptionen für die öffentliche Hand bestehen, um die Defizite zu beseitigen. Zunächst 

werden jedoch in Abschnitt 6.4.2.1 die Outside-Options der weiteren Akteure dargestellt.  

6.4.2.1 Outside-Options von Produktdefinierenden und zugehörigen 
Mobilitätsanbietern sowie von Anbietern Produktvertrieb 

Um die potentiellen Entscheidungen einzelner Akteure nachvollziehen zu können, ist es immer 

erforderlich, auch die jeweiligen Outside-Options und ihre zugehörigen Konsequenzen hinreichend zu 

berücksichtigen. Zu diesem Zwecke werden die Outside-Options vorgestellt, welche Akteuren, die 

verschiedene Rollen wahrnehmen, zur Verfügung stehen. 

OUTSIDE-OPTIONS DER PRODUKTDEFINIERENDEN UND ZUGEHÖRIGEN MOBILITÄTSANBIETER 

Bzgl. der Produktdefinierenden und Mobilitätsanbieter ist eine Unterscheidung in ÖPNV und 

Carsharing zu treffen. 
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Im Bereich des Carsharing bestehen für den jeweiligen Akteur, welcher die Rollen „Angebot von 

Mobilitätsleistungen“ und „Definition von Produkten und Entgelten“ integriert wahrnimmt, zwei 

Optionen. Option 1: Er kann beschließen, die eigenen Produkte nicht über den Beziehungsbündler zu 

vertreiben und somit am Angebot des Beziehungsbündlers nicht teilzunehmen. Dies kann zeitlich 

versetzt dazu führen, dass sein Mobilitätsangebot über Vertriebssysteme, welche künftig von zentraler 

Bedeutung sein können, nicht vertrieben wird und somit seine Wahrnehmbarkeit und damit ggf. auch 

seine Marktanteile reduziert werden. So kann aufgrund der Anbindung bestimmter einzelner Akteure 

oder eines bestimmten Anteils der Akteure, die ebenfalls die eigene Rolle wahrnehmen, die Relevanz 

der Teilnahme am Angebot eines Beziehungsbündlers steigern, da ansonsten ggf. an zukünftigen 

Entwicklungen nicht oder nur zu sehr hohen Kosten Anteil genommen werden kann. Ebenfalls kann 

eine Nichtteilnahme am Angebot eines Beziehungsbündlers dazu führen, dass einzelne Akteure von 

bedeutenden technologischen Neuerungen ausgeschlossen werden und somit stark an 

Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Diese Überlegung muss vom jeweiligen Produktdefinierenden bei der 

Abwägung hinsichtlich einer Teilnahme am Angebot des Beziehungsbündlers berücksichtigt werden.  

Entschließt sich der Produktdefinierende, nicht am Angebot des Beziehungsbündlers teilzunehmen, 

betrachtet er diesen sogar ggf. als Bedrohung für das eigene Geschäftsmodell, besteht die Option 2, 

das jeweilige Angebot inklusive des Angebots der integriert wahrgenommenen Rolle „Angebot von 

Mobilitätsleistungen“ einzustellen. Wie in Abschnitt 3.2.2 dargestellt, besteht keine Verpflichtung für 

die Erbringung des jeweiligen Angebots, sodass eine Einstellung möglich ist. Weiterhin handelt es sich 

bei den wichtigsten Assets eines Carsharing-Anbieters um die Fahrzeuge, die als recht unspezifische 

Assets angesehen werden können und entweder veräußert oder an anderer Stelle eingesetzt werden 

können.
903

 Eine entsprechende Einstellung des Angebots geht mit einem Rückgang der 

Versorgungsqualität hinsichtlich des Mobilitätsangebots Carsharing einher und kann somit für den 

Nachfrager eine Reduktion der verfügbaren alternativen Mobilitätsangebote bedeuten. 

Im Bereich des ÖPNV besteht die Outside-Option der (kurzfristigen) Einstellung des jeweiligen 

Angebots für die Mobilitätsanbieter nicht. Einerseits besteht hier die bereits erwähnte Betriebs- und 

Fahrplanpflicht und andererseits die Pflichten der Daseinsvorsorge. Entsprechend wird auch die im 

Regelfall gemeinsam durch die Mobilitätsanbieter wahrgenommene Rolle „Definition von Produkten 

und Entgelten“ ihr zugehöriges Angebot nicht einstellen können. 

Dafür dürfte die Entscheidung eines Produktdefinierenden im ÖPNV an dem Angebot eines 

Beziehungsbündlers nicht teilzunehmen, mit geringeren Auswirkungen für den Produktdefinierenden 

einhergehen. Da die jeweiligen Produktdefinierenden Gebietsmonopolisten darstellen, besteht 

zumindest kein intramodaler Wettbewerb zwischen den Produktdefinierenden. Entsprechend bestehen 

auch keine Substitute für die Produkte einzelner Produktdefinierender, die als Alternative über einen 

Anbieter Produktvertrieb vertrieben werden könnten. Auch wenn die Vertriebssysteme im 

Verantwortungsbereich dieses Anbieters Produktvertrieb eine gewisse Bedeutung erlangen sollten, 

                                                      

903
 Hierfür spricht auch das recht geringe Durchschnittsalter der Carsharing-Fahrzeuge. Dieses liegt bei den 

einzelnen Anbietern in der Regel unter 24 Monaten. Vgl. diesbezüglich bspw. STIFTUNG WARENTEST (2014, S. 82-
83) oder MOBIL IN DEUTSCHLAND (2013). 
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kann dies dem ÖPNV-Produktdefinierenden höchstens im intermodalen Wettbewerb schaden.
904

 

Ansonsten sind die Nachfrager gezwungen, exklusiv tätige Anbieter Produktvertrieb zu nutzen, um 

Produkte des Produktdefinierenden zu erwerben. Diese Option besteht lediglich im partiellen 

Akteursmodell 1b nicht. 

OUTSIDE-OPTION DER ANBIETER PRODUKTVERTRIEB 

Eine Berücksichtigung der Outside-Option für Anbieter Produktvertrieb ist ausschließlich für die 

partiellen Akteursmodelle 2a und 2b erforderlich, da nur hier bestehende Anbieter Produktvertrieb eine 

Abwägung hinsichtlich der Teilnahme durchführen können. In den Modellen 1a und 1b erfolgt eine 

integrierte Wahrnehmung mit der Rolle „Vertragliche Bündelung von Beziehungen“.  

Im Modell 2a sind die einzelnen Anbieter Produktvertrieb in gewisser Weise an bestimmte 

Produktdefinierende gebunden und werden bei integrierter Wahrnehmung der entsprechenden Rollen 

abhängig von einer gemeinsamen Teilnahmeentscheidung sein. Auch die vertragliche Ausgestaltung 

einer entsprechenden Auftragsbeziehung dürfte im Status quo durch den jeweiligen 

Produktdefinierenden bestimmt sein. Hier ist es aber denkbar, dass Nachverhandlungen erforderlich 

sind, um die Teilnahme des Anbieters Produktvertrieb am Angebot des Beziehungsbündlers zu 

erreichen.  

Entsprechend gibt es ausschließlich im Modell 2b Anbieter Produktvertrieb, welche tatsächlich eine 

Abwägung hinsichtlich der Outside-Option durchführen können. Hier dürfte regelmäßig die nicht 

erfolgte Anbindung an das Angebot des Beziehungsbündlers mit einer unterlassenen Etablierung des 

jeweiligen Angebots des unabhängigen Anbieters Produktvertrieb verknüpft sein, sodass eine 

Abwägung bereits vor der Investition in bestimmte Vertriebssysteme erfolgen dürfte. Negative 

Auswirkungen sind somit nicht zu erwarten. 

6.4.2.2 Analyse unter Annahme einer nicht erfolgenden Beteiligung der zentralen 
öffentlichen Hand hinsichtlich der Wahrnehmung und Reglementierung der 
Rolle „Vertragliche Bündelung von Beziehungen“ 

Für die Wahrnehmung der Rolle „Vertragliche Bündelung von Beziehungen“ ohne Beteiligung der 

zentralen öffentlichen Hand kommen zunächst einzelne oder gemeinsam agierende Akteure in 

Frage.
905

 Diese werden in der Literatur zusätzlich unterschieden in Akteure, welche die Interessen der 

verkaufenden oder kaufenden Seite vertreten, sowie Akteure, welche sich neutral bzgl. der Teilnehmer 

verhalten.
906

 Für den weiteren Verlauf wird hauptsächlich die Unterscheidung hinsichtlich der in der 

Rollenwahrnehmung involvierten Akteure berücksichtigt: 

 Rollenwahrnehmung durch einen einzelnen privaten Akteur (Abschnitt 6.4.2.2.1) 

 Rollenwahrnehmung durch mehrere private Akteure in Form eines Klubs (Abschnitt 6.4.2.2.2) 

                                                      

904
 Vgl. MEFFERT / PERREY / SCHNEIDER (2000, S. 4). 

905
 Vgl. bspw. ROCHET / TIROLE (2003, S. 1004) oder SCHWICKERT / PFEIFFER (2000, S. 19-20). 

906
 Vgl. bspw. BELLEFLAMME / TOULEMONDE (2005, S. 27), KATHAWALA / ABDOU / FRANCK (2002, S. 455-456), 

ORDANINI / MICELLI / DI MARIA (2004, S. 282-283) sowie SCHWICKERT / PFEIFFER (2000, S. 11). 
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Abgeschlossen wird der Abschnitt mit einem Fazit (Abschnitt 6.4.2.2.3). 

6.4.2.2.1 Wahrnehmung der Rolle „Vertragliche Bündelung von Beziehungen“ durch einen 
einzelnen privaten Akteur 

Erfolgt das Angebot der Leistungen eines Beziehungsbündlers durch einen privaten Akteur, ist 

zunächst zu hinterfragen, ob es sich um einen Akteur handelt, welcher selbst die Rollen „Information 

über und Verkauf von Produkten“ oder „Definition von Produkten und Entgelten“ integriert wahrnimmt 

und somit ein gewisses Interesse bei der Wahrnehmung der Rolle „Vertragliche Bündelung von 

Beziehungen“ verfolgt. Nimmt der Beziehungsbündler weitere Rollen integriert wahr, kann eine 

zumindest teilweise Inanspruchnahme der Leistungen des Beziehungsbündlers sichergestellt werden. 

Gleichzeitig kann allerdings die Neutralität des Angebots durch potentielle weitere Teilnehmer am 

Angebot des Beziehungsbündlers in Frage gestellt werden. Insbesondere im Bereich des Carsharing 

und dort bspw. bei der Vertriebsfunktion Information können Befürchtungen seitens der 

Produktdefinierenden bestehen, dass durch den Beziehungsbündler eine für sie nachteilige 

Einflussnahme auf die Darstellungsreihenfolge der Informationen erfolgt. Dies kann zu einer negativen 

Beurteilung des Angebots des Beziehungsbündlers und der ausbleibenden Teilnahme durch 

ansonsten interessierte Produktdefinierende führen.  

Es werden weiterhin insbesondere die folgenden allgemeineren Aspekte untersucht:  

 Welche Gründe können zur Entscheidung eines privaten Akteurs führen die Rolle 

„Vertragliche Bündelung von Beziehungen“ wahrzunehmen (Abschnitt 6.4.2.2.1.1)? 

 Welche Auswirkungen haben verschiedene Aspekte wie bspw. die Ausgestaltung des 

Angebots des Beziehungsbündlers auf die Teilnahme der Produktdefinierenden und ggf. 

Anbieter Produktvertrieb und somit auf die erreichte Abdeckung (Abschnitt 6.4.2.2.1.2)? 

 Kann die Etablierung eines Beziehungsbündlers dazu führen, dass zusätzliche Anbieter 

Produktvertrieb entstehen (Abschnitt 6.4.2.2.1.3)? 

Die Erkenntnisse des Abschnitts werden in Abschnitt 6.4.2.2.1.4 in Form eines Zwischenfazits 

zusammengefasst. 

6.4.2.2.1.1 Abwägungen eines privaten Akteurs hinsichtlich der Wahrnehmung der Rolle 
„Vertragliche Bündelung von Beziehungen“  

Ein privater Akteur wird bei der Abwägung der Wahrnehmung der Rolle „Vertragliche Bündelung von 

Beziehungen“ verschiedene Aspekte berücksichtigen. Die letztendliche Entscheidung eines privaten 

Akteurs zur Wahrnehmung der Rolle kann nicht prognostiziert werden. Stattdessen werden an dieser 

Stelle verschiedene Aspekte vorgestellt, welche die Entscheidung beeinflussen können.  

ALLGEMEINE ABWÄGUNGEN  

Annahmegemäß dürfte ein privater Akteur insbesondere an einer maximalen Gewinnerzielung 

interessiert sein. So nicht alternative Ziele mit der Wahrnehmung der Rolle „Vertragliche Bündelung 

von Beziehungen“ verfolgt werden, dürfte es nur zu einem Angebot kommen, wenn die vom Akteur 

erwarteten Einnahmen die anfallenden Kosten für Angebotsimplementierung und -betrieb übersteigen. 
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Auf Seiten der Einnahmen stehen je nach partiellem Akteursmodell Entgelte der Produktdefinierenden 

und Anbieter Produktvertrieb. Zwar kann der Beziehungsbündler die Entgelte für die 

Inanspruchnahme seiner Leistungen in gewisser Weise frei gestalten, es besteht jedoch eine 

Unsicherheit bzgl. der tatsächlichen Inanspruchnahme durch Produktdefinierende und Anbieter 

Produktvertrieb bzw. einer Inanspruchnahme durch die Nachfrager. Dies ist insbesondere der Fall, 

wenn Wettbewerb zum eigenen Angebot besteht. Diese und weitere Ausgestaltungsoptionen für das 

Angebot des Beziehungsbündlers werden in den nachfolgenden Abschnitten noch untersucht.  

So haben Akteure, welche bereits vergleichbare Aufgaben in anderen Bereichen wahrgenommen 

haben, ein gewisses Knowhow und ggf. bereits entsprechende technische Systeme. Diese 

Ressourcenausstattung kann dazu führen, dass potentiell geringere Eintrittsbarrieren vorliegen und 

sowohl hinsichtlich der Unsicherheit bzgl. der Teilnahme von Produktdefinierenden und Anbietern 

Produktvertrieb, als auch für die Kosten des Betriebs des Angebots realistische Einschätzungen durch 

den jeweiligen Akteur gebildet werden können.
907

 Auch können bestehende oder vergangene 

Aktivitäten zu einer gewissen Machtstellung und dem Aufbau einer Reputation des jeweiligen Akteurs 

geführt haben, sodass bereits bestimmte Erwartungen an sein Angebot existieren können. Ggf. 

versetzt ihn seine Position auch in die Lage, Vorgaben hinsichtlich einer Anbindung der einzelnen 

Produktdefinierenden bzw. Anbieter Produktvertrieb festzulegen und somit ggf. Standards für 

Schnittstellen und Vertragswerke zu etablieren.  

Trotzdem ist es aus Sicht des Beziehungsbündlers in jedem Fall sinnvoll, vor der Investition in sein 

zukünftiges Angebot die Unsicherheit bzgl. der Teilnahme von Produktdefinierenden und Anbietern 

Produktvertrieb weiter zu reduzieren. Dies kann bereits durch die Wahl der integriert 

wahrgenommenen Rollen erfolgen, was indirekt natürlich auch Einfluss auf das sich einstellende 

partielle Akteursmodell hat. Gleichzeitig ist es ebenfalls sinnvoll, potentielle künftige Teilnehmer 

möglichst über Commitments vor dem Start des Angebots zur Teilnahme zu bewegen.
908

 

Es sei zusätzlich darauf hingewiesen, dass die Entscheidung eines privaten Akteurs die Rolle 

„Vertragliche Bündelung von Beziehungen“ wahrzunehmen und ein entsprechendes Angebot zu 

etablieren, noch nicht sicherstellt, dass das Angebot dauerhaft besteht. Wird die kritische Masse nicht 

erreicht, ist auch ein Einstellen des Angebots denkbar. 

BEWERTUNG DER INTEGRIERTEN UND DESINTEGRIERTEN ROLLENWAHRNEHMUNG DURCH DEN PRIVATEN 

AKTEUR 

Aus Sicht der Akteure, welche potentiell die Rolle „Vertragliche Bündelung von Beziehungen“ 

wahrnehmen wollen, stellt sich nun die Frage nach der Vorteilhaftigkeit der integrierten Wahrnehmung 

weiterer Rollen. So steht der Beziehungsbündler jeweils vor der Problematik beide Seiten im Sinne  

 

                                                      

907
 Vgl. HAMELMANN / HAUCAP (2015, S. 8). 

908
 Vgl. EVANS (2013, S. 5) sowie JULLIEN (2010, S. 20). 
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von Anbieter Produktvertrieb und Produktdefinierenden für eine Teilnahme am Angebot des 

Beziehungsbündlers gewinnen zu müssen.  

Entsprechend bietet die integrierte Wahrnehmung der Rolle „Information über und Verkauf von 

Produkten“ einen gewissen Vorteil, da hier bereits die Teilnahme am Angebot auf einer Seite des 

Beziehungsbündlers sichergestellt wird.
909

 Außerdem ist das Angebot direkt für den Nachfrager 

zugänglich. Hier ist dann auch eine Nutzung durch den Nachfrager erforderlich. Zusätzlich bietet die 

Konzentration auf ausschließlich einen Anbieter Produktvertrieb die Vorteile der höheren Flexibilität 

und damit ggf. auch höheren Entwicklungsgeschwindigkeiten sowie der somit möglichen 

Qualitätskontrolle, was ggf. ein entscheidender Punkt für die Teilnahme der Produktdefinierenden am 

Angebot des Beziehungsbündlers ist.
910

 

Wird die Rolle „Information über und Verkauf von Produkten“ nicht integriert wahrgenommen, sollten 

zumindest eine Reihe von Commitments verschiedener Anbieter Produktvertrieb und 

Produktdefinierender eingeholt werden, bevor die entsprechenden Investitionen getätigt werden. 

Hierbei entstehen Transaktionskosten, welche der jeweilige Akteur ggf. nicht tragen kann. Im Idealfalle 

beteiligen sich die angesprochenen Akteure, sodass es zu einer Zusammenarbeit bei der 

Rollenwahrnehmung kommt.
911

 Die Darstellung der Praxisbeispiele in Abschnitt 6.1.3 stützt diese 

These insofern, als dass es im Bereich der partiellen Akteursmodelle 2a und 2b zumindest keine 

weitläufig bekannten Beispiele für die Rollenwahrnehmung durch einen einzelnen privaten Akteur gibt. 

Hier handelt es sich in der Regel um eine Gruppe von Akteuren, die gemeinsam ggf. einen privaten 

Akteur mit der Leistungserstellung beauftragen. 

6.4.2.2.1.2 Einflussfaktoren bei den Abwägungen des Produktdefinierenden bzgl. einer 
Inanspruchnahme der Leistungen eines Beziehungsbündlers 

Bzgl. der Teilnahme von Produktdefinierenden und Anbietern Produktvertrieb am Angebot des 

Beziehungsbündlers werden in diesem Abschnitt verschiedene Aspekte mit zugehörigen 

Ausprägungen vorgestellt, die einen Einfluss auf die Abwägungen der potentiellen Teilnehmer haben 

können: 

 Allgemeine Abwägungen der Teilnehmer hinsichtlich Vor- und Nachteilen einer Teilnahme 

(Abschnitt 6.4.2.2.1.2.1) 

 Einfluss der institutionellen Ausgestaltung auf die Teilnahme von Produktdefinierenden und 

Anbietern Produktvertrieb (Abschnitt 6.4.2.2.1.2.2) 

 Einfluss der ggf. integrierten Wahrnehmung weiterer Rollen durch den Akteur, welcher die 

Rolle „Vertragliche Bündelung von Beziehungen“ wahrnimmt (Abschnitt 6.4.2.2.1.2.3) 

                                                      

909
 Dieses Vorgehen einer zumindest anfänglichen Integration von komplementären Leistungen wird auch von 

PEITZ (2006, S. 330), ROSON (2005, S. 154) sowie RYSMAN (2009, S. 132) vorgeschlagen. 
910

 Siehe auch Abschnitt 6.4.1.1.4. 
911

 Dies wird im Abschnitt 6.4.2.2.2 untersucht. 
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 Einfluss der Existenz von verschiedenen Beziehungsbündlern und entsprechender 

Wettbewerb zwischen diesen auf die Abwägungen der Produktdefinierenden (Abschnitt 

6.4.2.2.1.2.4) 

6.4.2.2.1.2.1 Allgemeine Abwägungen der Produktdefinierenden  

Bzgl. des Beziehungsbündlers stehen sowohl Produktdefinierende als auch Anbieter Produktvertrieb 

zunächst vor der Entscheidung, ob sie an dem Angebot des Beziehungsbündlers teilnehmen sollen. 

Auch hier gilt, dass eine Teilnahme angestrebt wird, wenn die erwarteten Vorteile die erwarteten 

Nachteile überwiegen. Entsprechend benötigen die einzelnen Akteure Wissen, insbesondere über 

existierende Alternativen, Häufigkeit der Inanspruchnahme der Leistungen des Beziehungsbündlers 

und Auswirkungen der Teilnahme am Angebot des Beziehungsbündlers. Der Umfang des 

vorhandenen Wissens beeinflusst die erwarteten Vor- bzw. Nachteile einer Teilnahme am Angebot 

des Beziehungsbündlers und somit die Entscheidung für oder gegen eine Teilnahme. In diesem 

Abschnitt wird auf den Produktdefinierenden fokussiert.  

VORTEILE EINER TEILNAHME FÜR EINEN PRODUKTDEFINIERENDEN AM ANGEBOT DES BEZIEHUNGSBÜNDLERS 

Zunächst werden die vorteilhaften Auswirkungen für einen Produktdefinierenden durch die Teilnahme 

an dem Angebot eines Beziehungsbündlers beschrieben. Dabei handelt es sich in erster Linie um 

Kosteneinsparungen oder um die Generierung zusätzlicher Umsätze. 

Die Generierung zusätzlicher Umsätze kann für Mobilitätsanbieter und Anbieter Produktvertrieb 

gleichermaßen durch die Gewinnung zusätzlicher Nachfrager, die intensivere Nutzung durch 

bestehende Nachfrager oder die Abschöpfung eines höheren Anteils der Zahlungsbereitschaft der 

Nachfrager erfolgen. Letzteres kann der Fall sein, wenn der Produktdefinierende erwartet, dass ein 

höherer Anteil der Zahlungsbereitschaft der Nachfrager beim gemeinsamen Erwerb von Produkten 

verschiedener Mobilitätsanbieter abgeschöpft werden kann, da dass diese an einem gemeinsamen 

Ort erworben werden können.  

Die Abschöpfung dieses zusätzlichen Anteils der Zahlungsbereitschaft kann zunächst ausschließlich 

im Carsharing aufgrund der dort möglichen Entgeltdifferenzierung erfolgen. Durch den gemeinsamen 

Erwerb von Produkten verschiedener Produktdefinierender kann auch die Attraktivität des jeweiligen 

Gesamtsystems gesteigert werden, was womöglich zusätzliche Nachfrager zur Nutzung des 

jeweiligen Typs von Mobilitätsangebot verleitet oder auch bestehenden Nachfragern zusätzliche 

alternative Produkte anbietet und somit zu einer stärkeren Nutzung führt. Insbesondere bei einer 

desintegrierten Rollenwahrnehmung gemäß des partiellen Akteursmodells 2a oder 2b können die bis 

dato exklusiv tätigen Anbieter Produktvertrieb potentiell Produkte für zusätzliche Mobilitätsleistungen 

für den Nachfrager zugänglich werden lassen. So die Anzahl der durch einen Anbieter Produktvertrieb 

abgedeckten Mobilitätsanbieter sich erhöht, stellt sich aus Sicht der Nachfrager seltener der Bedarf 

den Anbieter Produktvertrieb zu wechseln, was potentiell für die Möglichkeit sorgt einen höheren 
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Anteil der Zahlungsbereitschaft für die Produkte oder die Leistungen des Anbieters Produktvertrieb 

abzuschöpfen.
912

  

Eine Reduktion der Kosten für den Produktdefinierenden hingegen stellt sich dann ein, wenn durch die 

Anbindung an das Angebot eines Beziehungsbündlers die Nutzung bestimmter Vertriebssysteme für 

den Vertrieb aus Sicht des Produktdefinierenden günstiger erfolgen kann als bei anderen 

organisatorischen Lösungen wie bspw. dem Betrieb dieser Vertriebssysteme durch den Akteur selbst, 

welcher die Rolle „Definition von Produkten und Entgelten“ wahrnimmt. Dies kann auch durch den 

gemeinsamen Betrieb eines Vertriebssystems bzw. die gemeinsame Beauftragung eines Anbieters 

Produktvertrieb – wie in Abschnitt 5.3.2.2.3 beschrieben – erreicht werden. Es ist jedoch zu 

hinterfragen, ob die Anforderungen des Produktdefinierenden an die für ihn tätigen Anbieter 

Produktvertrieb in adäquater Weise erfüllt werden. Ein Wechsel des Anbieters Produktvertrieb kann 

insbesondere bei geringen Restlaufzeiten bestehender Verträge für den Produktdefinierenden ohne 

zusätzliche Transaktionskosten vorgenommen werden.  

Auch aus organisatorischer Sicht kann der Beziehungsbündler Kosten reduzieren. Dies gilt 

insbesondere im Rahmen der partiellen Akteursmodelle 2a und 2b. Werden hier standardisierte 

Teilnahmeverträge mit dem Beziehungsbündler stellvertretend für die Gesamtheit der Teilnehmer 

geschlossen, wird eine Reduktion der Anzahl der Vertragsbeziehungen des Produktdefinierenden zu 

Anbietern Produktvertrieb erreicht. Die Senkung der Kosten für einen Produktdefinierenden aus der 

Teilnahme am Angebot des Beziehungsbündlers steht also in diesem Fall in einem direkten 

Zusammenhang mit der Anzahl der Anbieter Produktvertrieb, die das Angebot des entsprechenden 

Beziehungsbündlers nutzen. 

Neben der Reduzierung der vertraglichen Schnittstellen umfassen die Aufgaben des 

Beziehungsbündlers mit seinen technischen Systemen auch eine Reduzierung der technischen 

Schnittstellen. So müssen für die technischen Systeme im Verantwortungsbereich der 

Produktdefinierenden nicht verschiedene technische Schnittstellen zu den Vertriebssystemen im 

Verantwortungsbereich der Anbieter Produktvertrieb implementiert werden, sondern es wird nur eine 

Schnittstelle durch den Kompatibilitätshersteller realisiert oder alternativ ein entsprechender Standard 

definiert und umgesetzt. Hierbei dürfen bei der Entscheidung bzgl. einer Teilnahme nur die aus Sicht 

des Produktdefinierenden relevanten Anbieter Produktvertrieb berücksichtigt werden. Somit kommt es 

letztendlich nicht auf die absolute Anzahl der am Angebot des Beziehungsbündlers teilnehmenden 

Anbieter Produktvertrieb an, sondern auf die Anzahl derjenigen Anbieter Produktvertrieb, die für den 

Produktdefinierenden eine sinnvolle Ergänzung darstellen.  

In den Modellen 2a und 2b kann die Teilnahme am Angebot des Beziehungsbündlers ebenfalls von 

Vorteil sein, wenn so Anbieter Produktvertrieb erreicht werden, die über bilaterale Verhandlungen nur 

zu hohen Kosten angebunden werden können. Gleichzeitig kann in Abhängigkeit der Entwicklung des 

Beziehungsbündlers eine größere Anzahl an Partnern für Interaktionen vorhanden sein. Aus Sicht der 

Produktdefinierenden sind ggf. Anbieter Produktvertrieb mit Zugang zu bestimmten 

                                                      

912
 Siehe diesbezüglich auch Abschnitt 6.2.1.1. 
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Nachfragergruppen relevant, die dieser Anbieter Produktvertrieb auch an sich gebunden haben 

könnte und welche ein entsprechender Produktdefinierender noch nicht für das eigene Angebot 

gewinnen konnte. Zudem entwickeln sich durch das Angebot des Beziehungsbündlers evtl. neue, 

innovative Vertriebssysteme im Verantwortungsbereich von Anbietern Produktvertrieb, die für den 

Produktdefinierenden besonders attraktiv sind. Dadurch können Innovationen externalisiert werden 

und somit potentiell Entwicklungen Dritter schneller zur Vermarktung der eigenen Produkte genutzt 

werden.  

Einfluss auf die Vorteilhaftigkeit einer Teilnahme am Angebot eines Beziehungsbündlers kann auch 

die erwartete Häufigkeit der über den Beziehungsbündler abzuwickelnden Interaktionen haben. 

Werden Interaktionen hauptsächlich mit einer kleinen Anzahl bestimmter Anbieter Produktvertrieb 

abgewickelt, kann dies die Anbindung über bilaterale Verhandlungen mit diesen Anbietern 

Produktvertrieb begünstigen. Bei einer Vielzahl von Interaktionen mit verschiedenen und häufig 

wechselnden Anbietern Produktvertrieb ist hingegen die Nutzung des Angebots eines 

Beziehungsbündlers vorteilhaft.
913

  

NACHTEILE EINER TEILNAHME FÜR EINEN PRODUKTDEFINIERENDEN AM ANGEBOT DES BEZIEHUNGS-

BÜNDLERS 

Die Liste der negativen Aspekte einer Teilnahme des Produktdefinierenden am Angebot des 

Beziehungsbündlers beginnt in der Regel zunächst mit den durch die Teilnahme entstehenden 

Kosten.
914

 Neben den im Bereich der Wirkungs- und Implementierungsanalyse genannten Kosten für 

eine Implementierung auf Seiten der Produktdefinierenden entstehen auch Kosten für den laufenden 

Betrieb des Beziehungsbündlers und zugehöriger technischer Systeme, die in der Regel durch die 

Erhebung von Entgelten an die Produktdefinierenden weitergegeben werden.  

Es können auch Folgekosten für künftige Anpassungen des eigenen Systems resultieren, wenn 

Veränderungen am technischen System im Verantwortungsbereich des Beziehungsbündlers 

vorgenommen werden. Sollte sich bereits durch die Implementierung ein gewisser Lock-In ergeben 

haben, könnten im Rahmen eines Hold-Ups die Kosten für die Weiterentwicklung des 

Beziehungsbündlers und der verantworteten technischen Systeme auf die Teilnehmer abgewälzt 

werden.  

Neben den Kosten für eine Anbindung hat diese Auswirkungen auf bestehende technische Systeme. 

Es besteht bei Teilnahme am Angebot eines Beziehungsbündlers die Gefahr einer Kannibalisierung 

des oder der exklusiv tätigen Anbieter Produktvertrieb. Nachfrager erlangen Zugriff auf die Produkte 

des Produktdefinierenden ohne mit dem exklusiv tätigen Anbieter Produktvertrieb in Kontakt getreten 

zu sein. Dies kann zu einer verminderten Anzahl an neuen Nachfragern und ebenso zu einem Verlust 

an etablierten Nachfragern beim exklusiv tätigen Anbieter Produktvertrieb führen.  

                                                      

913
 Vgl. KATHAWALA / ABDOU / FRANCK (2002, S. 455-456) sowie ENGSTRÖM / SALEHI-SANGARI (2007, S. 26). 

914
 Vgl. GANESH ET AL. (2004, S. 54). 
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Im Bereich des ÖPNV wurde zusätzlich die Erfahrung gesammelt, dass der jeweilige Nachfrager nicht 

den jeweiligen Anbieter Produktvertrieb für ggf. falsch errechnete und vorgeschlagene Verkehrsketten 

verantwortlich hält, sondern den jeweiligen Verbund und somit den Produktdefinierenden bzw. 

Mobilitätsanbieter.
915

 Auch dies muss bei einer Anbindung an das Angebot eines Beziehungsbündlers 

berücksichtigt werden. 

Weiterhin ist der Einfluss auf die Anbieter Produktvertrieb bei der Nutzung des Angebots eines 

Beziehungsbündlers deutlich reduziert. Dies betrifft ggf. auch die Möglichkeit zur gezielten 

Beeinflussung von Nachfragern hinsichtlich der Wahl einer geeigneten Verkehrskette zur 

Ortsveränderung. Dieses Problem fällt in den Bereich der Vertriebsfunktion Information. So ist es bei 

Verbindungsanfragen für Verkehrsketten nicht ausgeschlossen, dass eine gewünschte 

Ortsveränderung mit mehreren Verkehrsketten bewältigt werden kann und somit potentiell auch die 

Produkte verschiedener Produktdefinierender in Frage kommen können. Der Darstellungsreihenfolge 

der verschiedenen Verkehrsketten kann hierbei eine gewichtige Rolle bei der anschließenden 

Buchung bzw. Inanspruchnahme zukommen.
916

 Aus Sicht des Produktdefinierenden ist es zudem 

möglich, dass sein Angebot bei fremden Anbietern Produktvertrieb ggf. nicht entsprechend der 

gewünschten Beeinflussung des Nachfragers eingesetzt wird.  

NEGATIVE ASPEKTE EINER TEILNAHME EINES PRODUKTDEFINIERENDEN AM ANGEBOT DES BEZIEHUNGS-

BÜNDLERS SPEZIELL BEI MOBILITÄTSANGEBOTEN DES TYPS CARSHARING 

Im Carsharing muss zusätzlich der Status quo bzgl. der teilnehmenden Produktdefinierenden und die 

erwartete künftige Entwicklung bzgl. der Teilnahme von Produktdefinierenden am Angebot des 

Beziehungsbündlers in die Entscheidung bzgl. einer Teilnahme mit einbezogen werden. Entsprechend 

der Darstellung in Abschnitt 6.2.1.2 dürfte die Zusammensetzung insbesondere hinsichtlich der 

Komplementarität bzw. Substituierbarkeit der Angebote der anderen Teilnehmer im Verhältnis zum 

jeweils eigenen Angebot betrachtet werden.  

Bei gegebener Substituierbarkeit der Angebote ist eine Differenzierung zwischen den verschiedenen 

Produktdefinierenden bereits erschwert. Eine ohne Teilnahme am Angebot eines Beziehungsbündlers 

mögliche Differenzierung über die Nutzung des Angebots unterschiedlicher Anbieter Produktvertrieb 

wäre bei der Teilnahme am Angebot eines Beziehungsbündlers nicht mehr zwangsläufig gegeben. 

Entsprechend kann hier der gemeinsame Erwerb von Produkten der verschiedenen 

Produktdefinierenden an einem Nachfragerkontaktpunkt aus Sicht des Nachfragers den Anschein 

eines Netzwerkzusammenschlusses der jeweiligen Produktdefinierenden erzeugen.  

Die räumliche Abdeckung des Angebots des Beziehungsbündlers hat hier einen gewissen Einfluss. 

Eine größere räumliche Abdeckung führt zwar zu zusätzlichen potentiellen Teilnehmern und somit zu 

steigender Attraktivität für die Nachfrager bei entsprechend angeschlossenen Anbietern 

                                                      

915
 Vgl. DOHMEN (2014, S. 219) bzw. RMS (2015, S. 28-29). 

916
 Im Flugverkehr definieren GUNTER / RATLIFF / SYLLA (2012, S. 172) dies als „Display bias“ und benennen 

verschiedene Studien, nach denen 70 % der Buchungen innerhalb der ersten fünf angezeigten Verbindungen 
getätigt wurden. 
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Produktvertrieb, gleichzeitig wird allerdings auch die Gefahr erhöht, dass die Produkte bestimmter 

Produktdefinierende zwar komplementär bzgl. bestimmter Gebiete sind, aber in anderen Gebieten 

Substitute darstellen.  

Eine Differenzierungsmöglichkeit der Anbieter Produktvertrieb stellt das jeweils angebotene 

Produktportfolio dar. Akteure, welche die Rolle „Definition von Produkten und Entgelten“ wahrnehmen, 

können entscheiden, welche Produkte sie durch welchen Akteur der Rolle „Information über und 

Verkauf von Produkten“ vertreiben lassen. Nimmt der Akteur, welcher die Rolle „Definition von 

Produkten und Entgelten“ wahrnimmt, gleichzeitig auch die Rolle „Information über und Verkauf von 

Produkten“ wahr, können über die zugehörigen Nachfragerkontaktpunkte ggf. Produkte günstiger 

vertrieben werden, als über Nachfragerkontaktpunkte im Verantwortungsbereich dritter Anbieter 

Produktvertrieb. Gleiches gilt auch, wenn Anbieter Produktvertrieb exklusiv für den 

Produktdefinierenden tätig sind. Ein entsprechendes Vorgehen kann jedoch die Teilnahme am 

Angebot eines Beziehungsbündlers insgesamt in Frage stellen. Diese Problematik ist im Bereich des 

ÖPNV aufgrund des jeweiligen Gebietsmonopols ohne Bedeutung.  

6.4.2.2.1.2.2 Einfluss der institutionellen Ausgestaltung auf die Teilnahme von 
Produktdefinierenden und Anbietern Produktvertrieb 

Für das Angebot des Beziehungsbündlers ist ein institutioneller Rahmen zu schaffen, der die Regeln 

für die Teilnahme und die Interaktion zwischen den Produktdefinierenden und Anbietern 

Produktvertrieb definiert.
917

 Jede Vorgabe kann den Entscheidungsspielraum der Akteure 

einschränken und somit einer Teilnahme entgegenstehen, schafft aber gleichzeitig auch Sicherheiten 

bzgl. des zu erwartenden Angebots. 

In Abschnitt 6.4.2.2.1.2.2.1 werden zunächst die möglichen Ausgestaltungsoptionen vorgestellt, bevor 

deren Wirkung in den Abschnitten 6.4.2.2.1.2.2.2, 6.4.2.2.1.2.2.3 und 6.4.2.2.1.2.2.4 analysiert wird. 

Wie bereits in Abschnitt 4.1.2.2.1.1 und 6.2.2 dargestellt, handelt es sich beim Beziehungsbündler um 

ein Konzept, welches in der Literatur als Plattform bezeichnet werden würde. Entsprechend wird auch 

auf die typischen Ausgestaltungsoptionen von Plattformen eingegangen. 

Den Regeln wird für gewöhnlich mittels eines Teilnahmevertrages der Teilnehmer mit dem 

Beziehungsbündler zugestimmt. Die Einhaltung der Regeln ist vom Beziehungsbündler zu 

überwachen und ggf. durchzusetzen. Als zusätzliche Leistung kann der Beziehungsbündler die 

Interaktionen zwischen den Teilnehmern dokumentieren und somit als neutrale Schlichtungsstelle 

dienen bzw. bei Bedarf auch eine Verrechnung von Leistungen vornehmen, um den Zahlungsverkehr 

zwischen den Teilnehmern zu reduzieren. 

  

                                                      

917
 Vgl. ENGSTRÖM / SALEHI-SANGARI (2007, S. 25) sowie EVANS / SCHMALENSEE (2008, S. 677-678).  
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6.4.2.2.1.2.2.1 Optionen für die institutionelle Ausgestaltung des Angebots des 
Beziehungsbündlers und für die Ausgestaltung des verantworteten 
technischen Systems 

Das Ziel des jeweiligen Beziehungsbündlers dürfte die Teilnahme möglichst vieler Anbieter 

Produktvertrieb und Produktdefinierender an seinem Angebot sein.
918

 Wie bereits erwähnt, kann sich 

die institutionelle und technische Ausgestaltung der Organisationsmodelle unterscheiden. Um sein Ziel 

zu erreichen, wird der Beziehungsbündler versuchen, Ausgestaltungsoptionen zu wählen, um den 

Anforderungen der Anbieter Produktvertrieb und Produktdefinierenden möglichst gerecht zu 

werden.
919

 Im Folgenden werden die nachgenannten Bereiche mit ihren jeweiligen 

Ausgestaltungsoptionen vorgestellt
920

: 

 Zugang zu den Leistungen des Beziehungsbündlers 

 Nutzungsvorgaben bei der Inanspruchnahme von Leistungen des Beziehungsbündlers 

 Entgeltstruktur für die Leistungen des Beziehungsbündlers 

 Durch das Angebot des Beziehungsbündlers unterstützte Vertriebssysteme im 

Verantwortungsbereich der Anbieter Produktvertrieb 

Innerhalb dieses Abschnitts werden zunächst die theoretischen Grundlagen auf Basis einer 

Literaturrecherche dargestellt, während die nachfolgenden Abschnitte jeweils Analysen der 

verschiedenen Ausgestaltungsoptionen mit Bezug zu Mobilitätsangeboten darstellen. 

ZUGANG ZU DEN LEISTUNGEN DES BEZIEHUNGSBÜNDLERS 

Der Beziehungsbündler kann zunächst entscheiden, wer Zugang zu seinen Leistungen erhält bzw. 

wer an seinem Angebot teilnehmen darf. Prinzipiell kann es sich hierbei um Akteure aus dem Bereich 

„Information über und Verkauf von Produkten“ und „Definition von Produkten und Entgelten“ handeln. 

Je nachdem, ob eine Auswahl der teilnehmenden Akteure erfolgt, wird von offenen oder 

geschlossenen Angeboten gesprochen.
921

 

Bei einem geschlossenen Zugang kann der Beziehungsbündler beliebige Anforderungen an die 

Anbieter Produktvertrieb oder Produktdefinierenden stellen. Nur bei Erfüllung dieser Anforderungen 

können diese am Angebot des Beziehungsbündlers teilnehmen und auf die Leistungen des 

Beziehungsbündlers und der zugehörigen technischen Systeme zugreifen. Eine Beschränkung des 

Zugangs kann insbesondere aus folgenden kapazitativen und strategischen Gründen erfolgen: 

 Qualitative Anforderungen an die jeweiligen Produkte der Produktdefinierenden
922

 

 Anforderungen an das technische System im Verantwortungsbereich der jeweiligen Akteure 

und hieraus entstehende Investitionserfordernisse
923

 

                                                      

918
 Vgl. EVANS / SCHMALENSEE (2008, S. 677). 

919
 Vgl. EVANS / SCHMALENSEE (2007, S. 163). 

920
 Für eine ähnliche Unterteilung der Dimensionen vgl. SCHWICKERT / PFEIFFER (2000, S. 10). 

921
 Vgl. PARKER / VAN ALSTYNE (2012, S. 4-5). 

922
 Vgl. SCHWICKERT / PFEIFFER (2000, S. 24). Aus der Qualität der Produkte ergibt sich sodann auch die Qualität 

des Angebots des Beziehungsbündlers. Vgl. hierzu VIECENS (2006, S. 2). 
923

 Vgl. SCHWICKERT / PFEIFFER (2000, S. 22). 



Kapitel 6: Untersuchung von Ausgestaltungsoptionen für den gemeinsamen Erwerb von Produkten 

verschiedener Produktdefinierender durch den Nachfrager mit Bezug zu ÖPNV und Carsharing 

 

 

 

Seite 280 

 Beschränkungen aufgrund der Kapazität
924

 

 Ausschluss potentieller Wettbewerber zentraler Teilnehmer
925

 

Aufgrund dieser Restriktionen dürften Beziehungsbündler mit geschlossenen Zugängen in puncto 

Reichweite solchen mit offenen Zugängen unterlegen sein.
926

 Dabei wird von einem offenen Zugang 

gesprochen, wenn hinsichtlich des Kreises der Teilnehmer keine weiteren Einschränkungen getroffen 

werden. Entsprechend dürfen auch gewählte technische Standards oder ggf. anfallende Entgelte nicht 

so komplex bzw. hoch gewählt werden, dass es zu einer Diskriminierung einzelner Interessenten 

kommen würde.
927

 Gleichzeitig sind bei offenem Zugang die Wechselkosten für Teilnehmer 

entsprechend geringer als bei geschlossenem Zugang.
928

  

Es wird an dieser Stelle bereits deutlich, dass es sich nicht um ein binäres Konzept handelt, sondern 

Offenheit auch nach verschiedenen Graden unterschieden werden kann. 

NUTZUNG DER LEISTUNGEN DES BEZIEHUNGSBÜNDLERS 

Vorgaben durch den Beziehungsbündler hinsichtlich der Nutzung der eigenen Leistungen dienen in 

der Regel dazu, opportunistisches Verhalten oder unerwünschte Interaktionen zwischen Anbietern 

Produktvertrieb und Produktdefinierenden zu verhindern oder zumindest zu reduzieren und dadurch 

die Nutzung der Leistungen des Beziehungsbündlers attraktiver zu gestalten.
929

 

Vorgaben hinsichtlich der Nutzung dürften im Bereich der Produkte für die Nutzung von 

Mobilitätsangeboten insbesondere bzgl. der Frage „Welche Produkte werden zu welchen Entgelten 

über welche Vertriebssysteme im Verantwortungsbereich welcher Anbieter Produktvertrieb 

angeboten?“ anfallen. Entsprechende Analysen erfolgen in den Abschnitten 6.4.2.2.1.2.2.2, 

6.4.2.2.1.2.2.3 und 6.4.2.2.1.2.2.4. 

ENTGELTE FÜR DIE LEISTUNGEN DES BEZIEHUNGSBÜNDLERS 

Die Ausgestaltung von Entgelten für Leistungen von Beziehungsbündlern ist Teil umfangreicher 

wissenschaftlicher Diskussionen. Diese werden der Vollständigkeit halber auszugsweise vorgestellt. 

Hier sei jedoch darauf hingewiesen, dass eine Erhebung von Entgelten nicht zwangsläufig erfolgen 

muss.
930

 

                                                      

924
 Vgl. HAMELMANN / HAUCAP (2015, S. 6). Bei elektronischen Angeboten sollten kapazitative Gründe jedoch eine 

untergeordnete Rolle darstellen. Die Erweiterung von Serverkapazitäten kann allerdings mit sprungfixen Kosten 
verbunden sein. 
925

 Vgl. BELLEFLAMME / TOULEMONDE (2005, S. 3) sowie EISENMANN / PARKER / VAN ALSTYNE (2006, S. 97). 
926

 Vgl. PARKER / VAN ALSTYNE (2012, S. 5-8). 
927

 Vgl. EISENMANN / PARKER / VAN ALSTYNE (2009, S. 131). In der Literatur wird der Begriff der Offenheit teilweise 
auch weiter gefasst, um eine gegenseitige Teilnahme von Plattformen am jeweiligen Angebot zu umfassen. Vgl. 
hierzu bspw. RYSMAN (2009, S. 132). Dies wird jedoch zunächst nicht berücksichtigt. 
928

 Vgl. PARKER / VAN ALSTYNE (2017, S. 4). 
929

 Vgl. EVANS (2013, S. 13). 
930

 Vgl. PARKER / VAN ALSTYNE (2012, S. 4-5). 
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Unterschieden werden zunächst Entgelte, welche unabhängig oder abhängig von der Durchführung 

einer Transaktion sind.
931

 Aufgrund der im Regelfall erforderlichen Vertragsschlüsse und 

Implementierungskosten ist eine Teilnahme am Angebot des Beziehungsbündlers auch klar von einer 

Nutzung der Leistungen des Beziehungsbündlers abgrenzbar, sodass eine entsprechende 

Unterscheidung vorgenommen werden kann.
932

 

Bei den transaktionsunabhängigen Entgelten handelt es sich in der Regel um Entgelte für die initiale 

Anbindung an das Angebot eines Beziehungsbündlers oder um regelmäßig wiederkehrende Entgelte 

im Sinne von bspw. Mitgliedsbeiträgen.
933

  

Die transaktionsabhängigen Entgelte können wiederum unterteilt werden in
934

: 

 Fixe Entgelte, die für jede durchgeführte Transaktion anfallen 

 Entgelte, deren Höhe prozentual anhand des Wertes der Transaktion ermittelt werden. 

Fraglich ist hingegen, wer die Entgelte für die Inanspruchnahme der Leistungen des 

Beziehungsbündlers zu tragen hat, da potentiell sowohl Anbieter Produktvertrieb als auch 

Produktdefinierender von den Leistungen des Beziehungsbündlers profitieren. Zusätzlich ist bei der 

Gestaltung der Entgelte zu beachten, dass zwischen den beiden Teilnehmergruppen 

Interdependenzen bestehen.
935

 So sind bei der Gestaltung der Entgelte nicht nur potentielle Kosten 

und Elastizitäten bzgl. der Entgelte zu berücksichtigen, sondern auch die Intensität der indirekten 

Netzwerkeffekte sowie die Elastizitäten bzgl. der Entgelte der jeweils anderen Teilnehmergruppe.
936

 

Entsprechend kann sich das Entgelt für Produktdefinierende und Anbieter Produktvertrieb in Höhe und 

Zusammensetzung unterscheiden.
937

  

TECHNISCHE AUSGESTALTUNG 

Der Beziehungsbündler muss ebenfalls eine Auswahl der zu unterstützenden Vertriebssysteme im 

Verantwortungsbereich des Anbieters Produktvertrieb treffen. Im Bereich der Vertriebsfunktion 

Abgabe Leistungsversprechen handelt es sich grob unterteilt um die Optionen 1 und 2 im Sinne einer 

Produktwahl anhand der intendierten Nutzung oder einer Produktermittlung anhand der tatsächlichen 

Nutzung. Das technische System im Verantwortungsbereich des Beziehungsbündlers kann hierbei 

eine oder beide der Optionen unterstützen.  

Innerhalb der beiden Optionen kann eine weitergehende Spezialisierung hinsichtlich bestimmter 

Systeme erfolgen, bspw. der ausschließlichen Nutzung von Smartphones für den Verkauf. Die Anzahl 

                                                      

931
 Vgl. EVANS / SCHMALENSEE (2007, S. 160) sowie PARKER / VAN ALSTYNE (2012, S. 9). 

932
 Vgl. ROSON (2005, S. 146). 

933
 Vgl. JULLIEN (2005, S. 234-235) sowie PEITZ (2006, S. 317-318). Auch hier können jedoch auch 

unterschiedliche Entgelthöhen anhand von Kriterien festgelegt werden bspw. aufgrund der Anzahl der Nachfrager 
eines Unternehmens. Für verschiedene Kriterien im Bereich des ÖPNV vgl. bspw. ENGEL ET AL. (2011, S. 49). 
934

 Vgl. JULLIEN (2005, S. 234-235), KATHAWALA / ABDOU / FRANCK (2002, S. 455), MUTHERS / WISMER (2012, S. 3) 
sowie PEITZ (2006, S. 317-318). 
935

 Vgl. EVANS (2013, S. 8) sowie EVANS / SCHMALENSEE (2008, S. 674). 
936

 Vgl. EVANS / SCHMALENSEE (2007, S. 160), ROCHET / TIROLE (2004, S. 40) sowie RYSMAN (2009, S. 129). 
937

 Vgl. JULLIEN (2005, S. 236) sowie PEITZ (2006, S. 320). 
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der vom Beziehungsbündler unterstützten Vertriebssysteme im Verantwortungsbereich der Anbieter 

Produktvertrieb dürfte in Relation zu den entstehenden Kosten stehen: Je mehr Vertriebssysteme 

unterstützt werden, umso höher ist der finanzielle Aufwand für den Beziehungsbündler. Die Vor- und 

Nachteile der einzelnen Vertriebssysteme und deren Eignung für den Erwerb von Produkten 

verschiedener Produktdefinierender wurden bereits in Kapitel 5 erläutert, auf welches hier verwiesen 

wird.  

6.4.2.2.1.2.2.2 Zugang zum Angebot des Beziehungsbündlers für Anbieter Produktvertrieb 
und Produktdefinierende 

Der Zugang zum Angebot des Beziehungsbündlers kann wie dargestellt aufgrund unterschiedlicher 

Zielsetzungen beschränkt werden. Dabei wird der Zugang einerseits für Produktdefinierende und 

andererseits für Anbieter Produktvertrieb offen oder geschlossen gestaltet. Im Bereich der partiellen 

Akteursmodelle 1a und 1b handelt es sich hinsichtlich der Anbieter Produktvertrieb um einen 

geschlossenen Zugang, da ausschließlich ein Akteur Zugang zum Angebot des Beziehungsbündlers 

erhält.  

WIRKUNGEN EINES OFFENEN ZUGANGS 

Sollte der Beziehungsbündler sich für einen offenen Zugang entscheiden, können prinzipiell alle 

Interessenten am Angebot des Beziehungsbündlers teilnehmen. Es werden zumindest aus Sicht des 

Zugangs keine Eintrittsbarrieren errichtet. So kann es zu einer hohen Anzahl an Teilnehmern 

kommen. Allerdings gehen geringe Eintrittsbarrieren auch mit geringen Austrittsbarrieren einher.
938

 Bei 

entsprechender Gestaltung von Entgelten kann es dazu kommen, dass ein Austritt im Falle einer 

Nichtnutzung durch den Teilnehmer gar nicht erforderlich ist, da mit der Teilnahme am Angebot selbst 

zunächst keine Kosten verbunden sind. Dies wiederum kann zu einer hohen Anzahl von inaktiven 

Teilnehmern führen. So ist ein erhöhter Pflegeaufwand erforderlich, um eine gewisse Qualität des 

Angebots aufrechtzuerhalten. Andererseits führen geringe Ein- und Austrittsbarrieren aus Sicht der 

Teilnehmer dazu, dass die Unsicherheit hinsichtlich des Risikos eines Strandens im falschen 

Netzwerk von geringerer Bedeutung ist.
939

 

Geringe Eintritts- bzw. Austrittsbarrieren bergen allerdings auch die Gefahr einer hohen Fluktuation 

der Teilnehmer. Eine hohe Fluktuation kann ein individuelles Aushandeln von Teilnahmeverträgen 

zwischen dem Beziehungsbündler und dem Teilnehmer unmöglich werden lassen, sodass an dieser 

Stelle Standardverträge und Schnittstellen erforderlich sein können, die dann auf Seiten der 

Teilnehmer zu implementieren sind. Hieraus resultieren jedoch Anforderungen an das technische 

System und damit ggf. entstehende Investitionserfordernisse, welche unter Umständen eine 

Eintrittsbarriere darstellen können und somit gewisse Akteure von einer Teilnahme am Angebot des 

Beziehungsbündlers abhalten könnten.  

  

                                                      

938
 Siehe Fußnote 130. 

939
 Vgl. PARKER / VAN ALSTYNE (2017, S. 4). 
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WIRKUNGEN EINES GESCHLOSSENEN ZUGANGS 

Entscheidet sich der Beziehungsbündler für eine Einführung von Zugangsbeschränkungen 

(geschlossener Zugang), kann die Anzahl der potentiellen Teilnehmer am Angebot des 

Beziehungsbündlers reduziert werden. Durch die Einführung von Zugangsbeschränkungen erfolgt 

eine gewisse Kontrolle der anzubindenden Teilnehmer. Dies kann auch ein Signal an weitere 

potentielle Teilnehmer darstellen. Zugangsbeschränkungen können bei entsprechender Ausgestaltung 

ein gewisses Mindestmaß an Qualität sicherstellen und somit Unsicherheiten bzgl. der Abschätzung 

der Auswirkungen einer Teilnahme bei weiteren potentiellen Teilnehmern reduzieren. 

Ein weiterer Grund für einen geschlossenen Zugang kann potentieller Wettbewerb zwischen 

verschiedenen Beziehungsbündlern sein. So kann ein Akteur von der Nutzung des Angebots des 

Beziehungsbündlers ausgeschlossen werden, wenn er bereits am Angebot eines konkurrierenden 

Beziehungsbündlers teilnimmt. Eine gewisse Entsprechung findet sich in Exklusivverträgen, die in 

Abschnitt 6.4.2.2.1.2.4 diskutiert werden. 

Im Bereich der Mobilitätsangebote kommt ein potentieller weiterer Grund für ein geschlossenes 

Angebot eines Beziehungsbündlers hinzu: Soll der jeweilige Beziehungsbündler nur auf einem 

bestimmten und eindeutig begrenzten Gebiet tätig werden, führt dies zu einem Ausschluss von 

Produktdefinierenden und Anbietern Produktvertrieb, welche dieses Gebiet nicht bedienen. Ein 

entsprechendes Praxisbeispiel könnte eine Lösung für Ballungszentren darstellen, die nicht über die 

jeweiligen Grenzen hinaus erweitert werden soll, um handhabbar zu bleiben. 

RELEVANZ UND WIRKUNG IM BEREICH DES ÖPNV UND DES CARSHARING 

Bei der Betrachtung der Mobilitätsangebote ÖPNV und Carsharing wird nun wieder in eine 

Beschränkung des Zugangs für Produktdefinierende einerseits und Anbieter Produktvertrieb 

andererseits unterschieden. 

Im Bereich der ÖPNV-Produktdefinierenden ist eine Beschränkung des Zugangs mit einer 

Beschränkung des Tätigkeitsgebietes des Beziehungsbündlers verbunden, da es sich bei den ÖPNV-

Produktdefinierenden annahmegemäß um Gebietsmonopolisten handelt. Der Ausschluss eines 

Produktdefinierenden kommt somit der unterlassenen Abdeckung des Gebietes gleich, in welchem der 

Produktdefinierende tätig ist. Dies ist nur sinnvoll, wenn sich auch der Beziehungsbündler auf ein 

bestimmtes Gebiet beschränken möchte. 

Im Bereich der Carsharing-Produktdefinierenden kann es hingegen erforderlich sein, in gewissen 

Gebieten Exklusivität für einzelne Produktdefinierende zu gewähren, um diese zu einer Teilnahme zu 

bewegen. Bspw. können einzelne Akteure existieren, die für den Erfolg des Beziehungsbündlers eine 

entscheidende Rolle spielen. Bspw. kann ein Gebietsmonopolist von großer Bedeutung sein, wenn 

das jeweilige Gebiet unbedingt abgedeckt werden soll. In diesem Fall sind ggf. die 

Zugangsbedingungen zu Gunsten dieses Akteurs zu gestalten, um diesem entgegenzukommen, was 

allerdings auch zu einer gewissen Hold-Up-Gefahr führt. So kann der Gebietsmonopolist in 

Nachverhandlungen weitere Zugeständnisse vom Beziehungsbündler einfordern. Die Exklusivität wirkt 

dem bereits beschriebenen Anschein der Entstehung eines gemeinsamen Netzwerkes entgegen und 
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stellt für den jeweiligen Anbieter auch eine Möglichkeit dar, um sich deutlicher von den jeweiligen 

substitutiven Produkten weiterer Produktdefinierender abzugrenzen. 

Im Bereich der Anbieter Produktvertrieb muss – wie bereits dargestellt – nach den jeweiligen Modellen 

unterschieden werden. In den Modellen 1a und 1b ist der Zugang auf einen Anbieter Produktvertrieb 

beschränkt, in den Modellen 2a und 2b ist eine differenziertere Betrachtung erforderlich. In 

Abhängigkeit von den durch den Beziehungsbündler unterstützten Vertriebssystemen werden von 

vornherein diejenigen Anbieter Produktvertrieb von der Teilnahme am Angebot des 

Beziehungsbündlers ausgeschlossen, welche ein entsprechendes Vertriebssystem nicht beauftragen. 

Hier muss darauf geachtet werden, durch eine entsprechende Regelung nicht gleichzeitig 

Produktdefinierende auszuschließen, für die kein Anbieter Produktvertrieb mit entsprechendem 

Vertriebssystem tätig ist. Zusätzlich ist die Festlegung auf ein bestimmtes Vertriebssystem ggf. 

hinderlich für künftige Innovationen, die gerade durch einen Beziehungsbündler ermöglicht werden 

würden. 

Ansonsten sind die jeweiligen Produkte der einzelnen Produktdefinierenden auch gemeinsam 

erhältlich, wenn sie am jeweiligen Angebot des Beziehungsbündlers angeschlossen sind. Aus dieser 

Perspektive heraus ist zunächst ein Verweigern des Zugangs für Anbieter Produktvertrieb mit einem 

entsprechenden Vertriebssystem nicht sinnvoll. Gleichzeitig kann es aber aus Sicht des 

Beziehungsbündlers sinnvoll sein, den Zugang exklusiv tätiger Anbieter Produktvertrieb an die 

gleichzeitige Teilnahme des jeweiligen Produktdefinierenden zu knüpfen und hierdurch die Abdeckung 

an Produktdefinierenden ggf. zu erweitern. 

FAZIT 

Zusammenfassend kann keine allgemeine Empfehlung für einen offenen oder geschlossenen Zugang 

gegeben werden, um den Erfolg eines Beziehungsbündlers zu unterstützen. Prinzipiell kann ein 

geschlossener Zugang dafür sorgen, dass ein individuelles Anbinden der einzelnen Teilnehmer deren 

spezifischen Anforderungen gerecht wird. Allerdings kann es auch sein, dass dadurch eine 

erforderliche kritische Masse an Teilnehmern nicht erreicht wird und somit das Angebot des 

Beziehungsbündlers nicht zustande kommt oder nur von kurzer Dauer ist. Wird ein offener Zugang 

gewählt, ist für die Skalierbarkeit des vom Beziehungsbündler verantworteten technischen Systems 

unter Umständen die Definition gewisser Standards auch bzgl. Schnittstellen erforderlich, was bei 

Implementierung bei den Produktdefinierenden eine zusätzliche Eintrittsbarriere darstellt und somit 

ebenfalls dazu führen kann, dass eine erforderliche kritische Masse nicht erreicht wird.  

Das Ziel einer möglichst hohen Abdeckung an Produktdefinierenden und Produkten wird mit einem 

geschlossenen Zugang jedoch definitiv schwer erreicht werden können. Dies geht soweit, dass im 

Bereich des ÖPNV eine Zugangsbegrenzung für Produktdefinierende sogar zu einer nicht 

vollständigen räumlichen Abdeckung führen kann. Ggf. ist für die Erreichung einer möglichst hohen 

räumlichen Abdeckung im Bereich des Carsharing eine bestimmte Zugangsbeschränkung erforderlich, 

um relevanten Schlüsselakteuren eine gewisse Exklusivität zu gewähren und sie somit zu einer 

Teilnahme am Angebot des Beziehungsbündlers zu bewegen. Dies wird dann gleichzeitig mit einer 

geringeren Abdeckung hinsichtlich der verfügbaren Produktdefinierenden erkauft. 
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6.4.2.2.1.2.2.3 Nutzung des Angebots des Beziehungsbündlers durch Anbieter 
Produktvertrieb und Produktdefinierende 

Interaktionen finden nur zwischen den Teilnehmern der beiden unterschiedlichen Seiten des Angebots 

des Beziehungsbündlers statt. Entsprechend sind Vorgaben hinsichtlich der Interaktionen innerhalb 

der Gruppen der Produktdefinierenden oder Anbieter Produktvertrieb nicht erforderlich, sondern 

lediglich Regelungen für die Interaktion zwischen Anbietern Produktvertrieb und Produktdefinierenden. 

Dies betrifft insbesondere die in Abschnitt 4.1.2.2.2 beschriebenen zwei Koordinationsbereiche: 

 Koordinationsbereich 1: In der Beziehung zwischen den Rollen „Definition von Produkten und 

Entgelten“ und „Vertragliche Bündelung von Beziehungen“ muss festgelegt werden, welche 

Produkte zu welchen Entgelten mittels des Angebots des Beziehungsbündlers für den Vertrieb 

durch die Anbieter Produktvertrieb zur Verfügung gestellt werden. 

 Koordinationsbereich 2: In der Beziehung zwischen den Rollen „Vertragliche Bündelung von 

Beziehungen“ und „Information über und Verkauf von Produkten“ muss festgelegt werden, 

welche der mittels des Angebots des Beziehungsbündlers verfügbaren Produkte zu welchen 

Entgelten von einem Anbieter Produktvertrieb mittels der von ihm verantworteten 

Vertriebssysteme den Nachfragern angeboten werden. 

Während Koordinationsbereich 1 für alle partiellen Akteursmodelle von Relevanz ist, hat 

Koordinationsbereich 2 hauptsächlich für die Modelle 2a und 2b Bedeutung, da die Rollen 

„Vertragliche Bündelung von Beziehungen“ und „Information über und Verkauf von Produkten“ in den 

Modellen 1a und 1b integriert wahrgenommen werden.  

Prinzipiell besteht die Möglichkeit für den Beziehungsbündler bzgl. allgemeingültiger Regelungen den 

Teilnehmern die Möglichkeit von Sonderabsprachen zu ermöglichen. Hierdurch kann zunächst die 

Attraktivität des Angebots des Beziehungsbündlers erhöht werden, da so ggf. auch 

Zusammenarbeiten zwischen bestimmten Produktdefinierenden und Anbietern Produktvertrieb leichter 

umgesetzt werden können. Hierbei besteht für den Beziehungsbündler aber auch die Gefahr, dass 

ggf. künftig ein alternatives Angebot umgesetzt bzw. das Angebot des Beziehungsbündlers in 

gewisser Weise auf ein technisches System in Form des Angebots eines Kompatibilitätsherstellers 

und weiterer technischer Systeme reduziert wird, das als technische Lösung für die Abwicklung von 

Interaktionen zwischen einem Anbieter Produktvertrieb und einem Produktdefinierenden genutzt wird. 

UMFANG DER ANZUBIETENDEN PRODUKTE UND ENTGELTE DURCH PRODUKTDEFINIERENDE (KOORDINATIONS-

BEREICH 1) 

Erfolgt die Auswahl des Produktportfolios, welches mittels des Angebots des Beziehungsbündlers 

vertrieben wird, durch die Produktdefinierenden, ist aus Sicht des Beziehungsbündlers keine Regel 

erforderlich. Zur Absicherung des Produktdefinierenden kann es jedoch erforderlich sein, diese 

Freiheit des Produktdefinierenden im jeweiligen Teilnahmevertrag zu verankern. Die Wahl durch den 

Produktdefinierenden birgt allerdings die Gefahr, dass die Kombination verschiedener Produkte bspw. 

zu einer Verkehrskette aus Sicht des Nachfragers nicht attraktiv ist, da die eigentlich geeigneten 

Produkte nicht verfügbar sind. 
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Der Produktdefinierende muss zunächst die Entscheidung treffen, ob er das vollständige 

Produktportfolio mittels des Angebots des Beziehungsbündlers anbietet oder nur ein partielles 

Portfolio. Entscheidet er sich für ein partielles Portfolio, gibt es sodann eine beliebige Vielzahl von 

Optionen. 

Soll durch den Beziehungsbündler eine Vorgabe bzgl. des Produktportfolios definiert werden, ist 

einzig die Vorgabe der Anbindung des kompletten Produktportfolios recht einfach zu kodifizieren. Die 

Vorgabe eines partiellen Produktportfolios ist aufgrund der Vielzahl der Produktdefinierenden mit einer 

gewissen Komplexität verbunden. Zusätzlich ist hier seitens des Beziehungsbündlers Wissen bzgl. der 

Produkte unterschiedlicher Produktdefinierender erforderlich. In diesem Falle handelt es sich aber 

auch um einen aktiven Eingriff des Beziehungsbündlers in die Beziehung zwischen 

Produktdefinierenden und Anbietern Produktvertrieb. 

Im Carsharing ergibt sich gemäß den getroffenen Annahmen noch die zusätzliche Komplexität, dass 

die Entgelte für einzelne Produkte über verschiedene Vertriebssysteme im Verantwortungsbereich von 

Anbietern Produktvertrieb nicht unbedingt einheitlich sein müssen. Entsprechend besteht für 

Produktdefinierende des Carsharing noch die zusätzliche Option, sich über die Entgelte bestimmter 

Produkte zu differenzieren, was ebenfalls eine entsprechende Regelung und technische 

Voraussetzungen durch den Beziehungsbündler erfordern kann. Ansonsten besteht durch die 

Festlegung der Entgelte der Produkte durch den Produktdefinierenden je Anbieter Produktvertrieb die 

Möglichkeit, einzelne Anbieter Produktvertrieb zu bevorzugen und somit de facto die vertreibenden 

Anbieter Produktvertrieb auszuwählen. 

UMFANG DER ANZUBIETENDEN PRODUKTE UND ENTGELTE DURCH ANBIETER PRODUKTVERTRIEB 

(KOORDINATIONSBEREICH 2) 

Die Darstellungen hinsichtlich der Produktdefinierenden gelten in gewisser Weise ebenfalls für die 

Anbieter Produktvertrieb. Diese können entweder sämtliche am Angebot des Beziehungsbündlers 

verfügbaren Produkte aller Produktdefinierenden vertreiben oder nur eine bestimmte Auswahl. Hier ist 

das maximal verfügbare Produktportfolio bereits durch die Entscheidung der Produktdefinierenden 

bzgl. der angebotenen Produkte gegeben.  

Bzgl. des zu vertreibenden Umfangs an Produkten können ebenfalls Vorgaben entweder vom 

Beziehungsbündler definiert werden oder dieser ermöglicht es den Produktdefinierenden, selbst 

Vorgaben bzgl. des Zugriffs auf ihre Produkte zu tätigen bzw. ordnet diesen gewisse Veto-Rechte für 

den Vertrieb durch einzelne Anbieter Produktvertrieb zu.  

Sowohl die eigenständige Beschränkung durch Produktdefinierenden bzgl. des Vertriebs von 

Produkten durch Anbieter Produktvertrieb, als auch eine freie Wahl der Anbieter Produktvertrieb bzgl. 

der zu vertreibenden Produkte, ermöglichen eine Auswahl der Interaktionspartner. Es besteht somit 

die Gefahr eines Cherry Pickings
940

 durch die Teilnehmer, was die Attraktivität des Angebots des 

Beziehungsbündlers für potentielle weitere oder auch bestehende Teilnehmer senken kann. Für den 

                                                      

940
 Vgl. STEINEMANN (2011, S. 259). 



Kapitel 6: Untersuchung von Ausgestaltungsoptionen für den gemeinsamen Erwerb von Produkten 

verschiedener Produktdefinierender durch den Nachfrager mit Bezug zu ÖPNV und Carsharing 

 

 

 

Seite 287 

Nachfrager entstehen so ggf. auch eine Vielzahl von unübersichtlichen Angeboten mit 

unterschiedlichen verfügbaren Produkten, was zu Informations- und Suchkosten führt.  

Entsprechend sind ggf. Vorgaben des Beziehungsbündlers an dieser Stelle vorteilhaft. Analog zu den 

Vorgaben hinsichtlich des Koordinationsbereiches 1 ist zu diesem Zweck entsprechendes Wissen 

erforderlich, um Vorgaben bzgl. einer geeigneten Auswahl zu vertreibender Produkte zu erlassen. 

Einzig die Regel des Vertriebs sämtlicher am Angebot des Beziehungsbündlers verfügbaren Produkte 

lässt sich einfach definieren. Auch hier stellt eine entsprechende Regelung durch den 

Beziehungsbündler einen Eingriff in die Beziehung zwischen Anbieter Produktvertrieb und 

Produktdefinierenden dar.
941

 Eine Unterscheidung der an das Angebot des Beziehungsbündlers 

angeschlossenen Anbieter Produktvertrieb hinsichtlich der von ihnen vertriebenen Produkte ist dann 

nicht mehr möglich. Nur exklusiv vertriebene Produkte im Falle einer integrierten Wahrnehmung der 

Rollen „Definition von Produkten und Entgelten“ sowie „Information über und Verkauf von Produkten“ 

können hier eine Abweichung darstellen, die in Abhängigkeit des Umfangs der mittels des Angebots 

des Beziehungsbündlers angebotenen Produkte jedoch auch erheblich sein kann. 

BEISPIELHAFTE VORGABEN HINSICHTLICH DER KOORDINATIONSBEREICHE WELCHE PRODUKTE ZU WELCHEN 

ENTGELTEN ÜBER WELCHE ANBIETER PRODUKTVERTRIEB DEM NACHFRAGER ANGEBOTEN WERDEN FÜR DEN 

MOBILITÄTSANGEBOTSTYP CARSHARING  

Dieser Abschnitt fokussierte bisher auf die allgemeine Unterscheidung in vollständiges und partielles 

Angebot der verschiedenen Produkte über Beziehungsbündler und Anbieter Produktvertrieb. 

Insbesondere das Mobilitätsangebot Carsharing kann aufgrund der substitutiven Beziehungen 

zwischen den Produktdefinierenden gewisse Regelungen hinsichtlich des gemeinsamen Vertriebs von 

Produkten über Anbieter Produktvertrieb erfordern, um Produktdefinierende überhaupt zu einer 

Teilnahme am Angebot des Beziehungsbündlers zu bewegen. 

Wie dargestellt, ist nur der Fall vergleichsweise einfach umzusetzen, in dem die Produktdefinierenden 

den Vertrieb sämtlicher Produkte zulassen müssen und die Anbieter Produktvertrieb jeweils sämtliche 

Produkte vertreiben müssen. Hier ist ausschließlich diese eine Regel zu definieren.  

Aufgrund der oben beschriebenen Segmentbeziehungen zwischen den Produktdefinierenden im 

Carsharing, kann dies jedoch einer Teilnahme entgegenstehen und somit zum Misserfolg des 

Angebots des Beziehungsbündlers führen. Entsprechend werden differenziertere Regeln erforderlich 

sein. Dies kann insbesondere der Fall sein, wenn durch den Vertrieb von Produkten mittels des 

Angebots eines Beziehungsbündlers bei den Nachfragern der Anschein eines 

Netzwerkzusammenschlusses entsteht und nicht mehr zwischen den verschiedenen 

Produktdefinierenden unterschieden werden kann.  

                                                      

941
 Somit kann in beiden Koordinationsbereichen eine weitreichende Ausgestaltung der Beziehung zwischen 

Produktdefinierenden und Anbietern Produktvertrieb durch den Beziehungsbündler erfolgen, sodass an dieser 
Stelle nicht mehr zwangsläufig von einer freien Interaktion zwischen den beiden Akteuren gesprochen werden 
kann. Vgl. bzgl. dieses Sachverhaltes auch Abschnitt 2.2.2.3. 



Kapitel 6: Untersuchung von Ausgestaltungsoptionen für den gemeinsamen Erwerb von Produkten 

verschiedener Produktdefinierender durch den Nachfrager mit Bezug zu ÖPNV und Carsharing 

 

 

 

Seite 288 

Die nachfolgend beispielhaft betrachteten Regeln gelten hauptsächlich für das Mobilitätsangebot 

Carsharing. Vorstellbar sind bspw. die folgenden Regeln für Anbieter Produktvertrieb hinsichtlich des 

Ausschlusses des Vertriebs von bestimmten Produkten: 

 Beispieloption 1: Stehen zwei Produktdefinierende auch nur in einzelnen Gebieten im 

Wettbewerb zueinander, muss sich der Anbieter Produktvertrieb für den Vertrieb der Produkte 

eines Produktdefinierenden entscheiden. Es können dann keinerlei Produkte des nicht 

gewählten Produktdefinierenden vertrieben werden. Dies gilt auch für Gebiete, in denen 

zwischen den beiden Produktdefinierenden kein Wettbewerb besteht. Damit dürfte der 

Vertrieb von Angeboten von Wettbewerbern durch exklusiv tätige Anbieter Produktvertrieb 

nahezu ausgeschlossen sein. Es ist fraglich, ob bei Umsetzung dieser Regel noch Produkte 

verschiedener Produktdefinierender über einen Nachfragerkontaktpunkt angeboten werden 

können. Dies ist abhängig von der räumlichen Überlagerung der Angebote der einzelnen 

Carsharing-Anbieter. 

 Beispieloption 2: Stehen zwei Produktdefinierende in einzelnen Gebieten im Wettbewerb 

zueinander, muss sich der Anbieter Produktvertrieb in diesen Gebieten für den Vertrieb von 

Produkten eines Produktdefinierenden entscheiden. Außerhalb dieser Gebiete können die 

Produkte der jeweiligen Produktdefinierenden jedoch auch gemeinsam verkauft werden. 

Diese weniger restriktive Regel schließt nur den Vertrieb bestimmter Produkte in bestimmten 

Gebieten aus. Ein Wahlrecht für exklusiv tätige Anbieter Produktvertrieb sollte nicht bestehen, 

um Opportunismus auszuschließen. 

 Beispieloption 3: Stehen zwei Produktdefinierende in einzelnen Gebieten im Wettbewerb, 

müssen hier spezielle Entgelte für den Vertrieb über bestimmte Anbieter Produktvertrieb 

festgelegt werden, um den Anschein eines Netzwerkzusammenschlusses zu verhindern.  

Die Regeln können zudem unterschiedlich gestaltet werden für unabhängige und exklusiv tätige 

Anbieter Produktvertrieb. Fraglich ist hierbei auch, welche Wahlmöglichkeiten den jeweiligen 

Produktdefinierenden und Anbietern Produktvertrieb eingeräumt werden. Es können sowohl allgemein 

angewendete Regeln definiert werden, als auch die Wahl der jeweils gewünschten Regeln dem 

Produktdefinierenden überlassen werden. Die genaue Definition, welche Voraussetzungen für den 

Ausschluss bestimmter Interaktionen gegeben sein müssen, kann sich allerdings als äußerst komplex 

herausstellen und wird mit einiger Wahrscheinlichkeit aufgrund der generellen Unvollständigkeit von 

Verträgen
942

 nicht exakt genug sein, um alle potentiell auftretenden Fälle abzudecken.  

Ggf. sind entsprechende Regelungen auch im Bereich des Carsharing nicht zwingend erforderlich. Da 

es sich bei Carsharing im Vergleich zum ÖPNV um ein sehr junges Mobilitätsangebot handelt, kann 

es aus Sicht der Produktdefinierenden wichtiger sein, dem Angebot als solchem zum Durchbruch zu 

verhelfen bzw. es im intermodalen Wettbewerb zu stärken, als die eigene Wettbewerbsposition zu 

                                                      

942
 Vgl. bspw. SCHUMANN / MEYER / STRÖBELE (2011, S. 488-490). 
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schützen.
943

 Das ist insbesondere der Fall, wenn eine gewisse Einzelabdeckung durch die 

verschiedenen Produktdefinierenden erfolgt und somit die Substitution zwischen den 

Produktdefinierenden eher gering ist. Dies gilt für das stationsbasierte Carsharing eher als für das 

stationsunabhängige Carsharing, da beim stationsunabhängigen Carsharing hauptsächlich dieselben 

Standorte abgedeckt werden. Hier ist insbesondere der Umfang des eigenen Angebots von Relevanz. 

Je größer die Abdeckung durch das eigene Angebot ist, umso geringer ist das Interesse mit weiteren 

Produktdefinierenden zusammenzuarbeiten.
944

 

Die dargestellten Optionen sind von besonderer Bedeutung, wenn es sich um das Mobilitätsangebot 

Carsharing handelt. Es kann auch im Bereich des Mobilitätsangebots ÖPNV eine gewisse Regelung 

erforderlich sein, wenn nicht die einzelnen Produktdefinierenden zueinander im Wettbewerb stehen, 

aber die Anbieter Produktvertrieb. Aufgrund der zumindest häufig integriert erfolgenden 

Wahrnehmung der beiden Rollen ist es denkbar, dass Produktdefinierende auch im ÖPNV eine 

gewisse Kontrolle darüber haben wollen, welche Anbieter Produktvertrieb ihre jeweiligen Produkte 

vertreiben. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass aufgrund der Gebietsmonopole ein Ausschluss eines 

Produktdefinierenden gleichzeitig eine reduzierte Abdeckung durch diesen Anbieter Produktvertrieb 

nach sich zieht. 

REGELN BZGL. DER VERGÜTUNG DER LEISTUNGEN DES ANBIETERS PRODUKTVERTRIEB  

Für die Leistungen des Anbieters Produktvertrieb bestehen weder im ÖPNV noch im Carsharing 

bestimmte Vorgaben hinsichtlich der zu erfolgenden Vergütung. Die in Abschnitt 4.2.2 vorgeschlagene 

Kombination aus leistungsabhängiger und leistungsunabhängiger Vergütung erscheint aufgrund der 

potentiell geringen Anzahl an Transaktionen eines Anbieters Produktvertrieb für einen einzelnen 

Produktdefinierenden mittels des Angebots eines Beziehungsbündlers nicht mehr geeignet. Vielmehr 

muss aller Voraussicht nach an dieser Stelle auf leistungsabhängige Vergütungen umgestellt 

werden.
945

 Dies stellt jedoch ein Problem für neu gebildete Anbieter Produktvertrieb nach Modell 2b 

dar, die ohne festen Bezug zu einem Produktdefinierenden bestehen. Hier dürften die Einnahmen 

deutlich volatiler sein, was ggf. für einzelne Akteure ebenfalls gegen die isolierte Wahrnehmung der 

Rolle „Information über und Verkauf von Produkten“ sprechen kann.  

Auch wenn ausschließlich eine leistungsabhängige Vergütung erfolgt, besteht dennoch 

Regelungsbedarf. Fraglich ist hierbei, welche Vergütungshöhe gewählt werden sollte. Da sich die 

Nachfrager für einen bestimmten Anbieter Produktvertrieb entscheiden, über dessen Vertriebssysteme 

sie die gewünschten Produkte erwerben, besteht bei der Wahl der Vergütungshöhe durch die Anbieter 

Produktvertrieb ein gewisses Opportunismuspotential. Diese Situation würde somit zu einer 

gesteigerten Unsicherheit des Produktdefinierenden führen, da er so abhängig vom vertreibenden 

                                                      

943
 Vgl. für eine ähnliche Einschätzung hinsichtlich der möglichen Fusion von car2go und drivenow PEITSMEIER / 

PREUSS (2018). 
944

 Vgl. SHY (2006, S. 201) für ein entsprechendes Beispiel im Bereich von Geldautomaten. 
945

 Dies gilt nicht für denjenigen Produktdefinierenden für den der Anbieter Produktvertrieb vormals exklusiv tätig 
war. Diese Beziehung verändert sich zunächst nicht und hier gelten die Ergebnisse aus Abschnitt 4.2.2. Vgl. für 
ein praktisches Beispiel SCHEEFF (2017a, S. 32). 
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Anbieter Produktvertrieb unterschiedliche Kosten für den Vertrieb ein und desselben Produktes zu 

tragen hat. Gleichzeitig stellt auch die Festlegung einer Vergütungshöhe durch den 

Produktdefinierenden keine angemessene Option dar, da dieser gewisse Besonderheiten einzelner 

Vertriebssysteme im Verantwortungsbereich der Anbieter Produktvertrieb nicht zwangsläufig 

berücksichtigt und somit die entstehenden Kosten ggf. nicht abdeckt. Im Bereich des Carsharing 

bestünde zusätzlich die Möglichkeit, dem Anbieter Produktvertrieb zu ermöglichen, Produkte zu 

vertreiben und zu den zugehörigen Entgelten noch ein Vertriebsentgelt zu addieren. Dies würde unter 

Umständen zu unterschiedlichen Entgelten für ein und dasselbe Produkt an verschiedenen 

Nachfragerkontaktpunkten führen und somit die Transaktionskosten der Nachfrager erhöhen. 

Entsprechend kann es erforderlich sein, dass die Entgelte für die Leistungen der Anbieter 

Produktvertrieb durch Vorgaben des Beziehungsbündlers festgelegt werden. So kann bspw. die 

Vorgabe erfolgen, dass allen Teilnehmern der gegenüberliegenden Seite dieselben Konditionen für 

die Inanspruchnahme der verschiedenen Leistungen eines Teilnehmers einzuräumen sind. Dies löst 

das Problem jedoch nur teilweise, da nach wie vor für den Produktdefinierenden die Gefahr eines zu 

hohen Entgeltes seitens des Anbieters Produktvertrieb besteht, auch wenn dieses von anderen 

Produktdefinierenden genauso zu entrichten ist.  

Eine Festlegung der Vergütung der Anbieter Produktvertrieb durch den Beziehungsbündler erfordert 

zusätzlich entsprechendes Wissen seitens des Beziehungsbündlers. Es erscheint – wie angedeutet – 

eine Staffelung nach Vertriebssystemen und ggf. auch nach Produktarten sinnvoll, um 

Kostenstrukturen zu berücksichtigen und die Kosten des Vertriebs von Produkten mit vergleichsweise 

hohen Entgelten nicht überproportional zu gestalten. Inwieweit dies umsetzbar ist, hängt auch von der 

Möglichkeit ab, den jeweiligen Verkaufsvorgang einem bestimmten Vertriebssystem zuzuordnen.  

FAZIT 

Zusammenfassend kann auch an dieser Stelle keine klare Empfehlung zur jeweiligen Ausgestaltung 

der Nutzungsbedingungen gegeben werden. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass jede Form einer 

Regelung die Gefahr birgt, für den jeweiligen potentiellen Teilnehmer eine Hürde aufzubauen, die 

letztendlich zu einer unterlassenen Teilnahme führt, gleichzeitig aber auch für die Akteure eine 

Sicherheit schafft, die eine entsprechende Teilnahme überhaupt erst ermöglicht. Unabhängig von der 

Teilnahme der Anbieter Produktvertrieb und Produktdefinierenden kann eine Regelung auch 

erforderlich sein, um aus der Sicht des Nachfragers überhaupt ein relevantes Angebot mit 

ausreichend Produkten, welche über den Anbieter Produktvertrieb erworben werden können, bieten 

zu können. 

Im Bereich des ÖPNV dürfte die Ausgestaltung der Nutzung des Angebots eines Beziehungsbündlers 

– abgesehen von der Höhe der Entgelte – zunächst von geringer Bedeutung sein. Entscheidet sich 

ein Produktdefinierender für die Teilnahme an dem Angebot eines Beziehungsbündlers, wird er auch 

ein Interesse daran besitzen, zumindest alle geeigneten eigenen Produkte mittels des Angebots des 

Beziehungsbündlers zur Verfügung zu stellen, ansonsten würde er von einer Teilnahme absehen. 

Entsprechend erscheinen dahingehende Regelungen als nicht erforderlich. Ebenfalls erscheinen 

Ausschlüsse bestimmter Nutzungen als nicht zielführend. Aufgrund des jeweiligen Gebietsmonopols 
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stehen die Produktdefinierenden nicht im Wettbewerb, wodurch die Gefahr aus Sicht der Nachfrager 

als ein Netzwerkzusammenschluss zu erscheinen von geringer Bedeutung ist.  

Der Wettbewerb zwischen Anbietern Produktvertrieb kann vermutlich nicht adäquat berücksichtigt 

werden, da Nutzungsausschlüsse direkt zu einer unvollständigen Abdeckung durch diese Anbieter 

Produktvertrieb führen würden. Insbesondere bei integrierter Wahrnehmung der Rollen „Definition von 

Produkten und Entgelten“ und „Information über und Verkauf von Produkten“ im Modell 2a kann dies 

zu gegenseitigen Ausschlüssen und damit zum Ausbleiben der Nutzung des Angebots eines 

Beziehungsbündlers führen. 

Im Carsharing kann der Ausschluss bestimmter Interaktionen zwischen Teilnehmern grundsätzlich 

erst die Erwägung einer Anbindung durch die Teilnehmer ermöglichen bzw. begünstigen, da Bereiche, 

in denen ihre Angebote im Wettbewerb zu anderen Akteuren stehen, somit geschützt werden können. 

Allerdings kann die Ausgestaltung dieser Ausschlussregeln ggf. auch dazu führen, dass keine 

relevanten Möglichkeiten mehr für die Nutzung des Angebots des Beziehungsbündlers existieren, 

wenn die verbleibenden Bereiche, in denen die Angebote komplementär zueinander sind, nicht 

ausreichend groß oder gar nicht vorhanden sind. Hier dürfte bei der Definition des Regelrahmens 

durch den Beziehungsbündler Augenmaß erforderlich sein, um sinnvolle Ausschlussregeln zu 

definieren. In Abhängigkeit der gewünschten Teilnehmer am jeweiligen Angebot eines 

Beziehungsbündlers muss der institutionelle Rahmen unterschiedlich ausgestaltet werden. Die 

Teilnahme von besonders relevanten Akteuren für den Erfolg des Beziehungsbündlers lässt zunächst 

die Etablierung von Nutzungsbedingungen vorteilhaft erscheinen, die diese Akteure bevorzugen. Auf 

lange Sicht kann dies aber auch das Wachstum des Angebots des Beziehungsbündlers behindern.  

6.4.2.2.1.2.2.4 Entgelt für Anbieter Produktvertrieb und Produktdefinierende für die Nutzung 
des Angebots des Beziehungsbündlers 

In diesem Abschnitt wird zunächst auf allgemeine Gestaltungsoptionen von Entgelten für die 

Leistungen des Beziehungsbündlers sowie deren Wirkungen eingegangen, bevor die einzelnen 

partiellen Akteursmodelle separat betrachtet werden. 

GESTALTUNG UND WIRKUNG VON ENTGELTEN FÜR DIE LEISTUNG DES BEZIEHUNGSBÜNDLERS IM 

ALLGEMEINEN 

Die möglichen Ausgestaltungsoptionen für die Festlegung der Entgelte sind bereits in Abschnitt 

6.4.2.2.1.2.2.1 dargestellt worden. Hier wird insbesondere auf die Auswirkungen auf die Teilnehmer 

eingegangen.  

Sämtliche Entgelte stellen aus Sicht der Teilnehmer, ob Anbieter Produktvertrieb oder 

Produktdefinierender, zusätzliche Kosten für die Durchführung ihrer Aufgaben dar. Entsprechend 

haben sie negative Auswirkungen auf die Teilnahmeentscheidung potentieller Teilnehmer und somit 

auch einen Einfluss auf die Teilnehmerzahl des Angebots des Beziehungsbündlers.
946

 So kann der 

                                                      

946
 Vgl. EVANS / SCHMALENSEE (2007, S. 160), EVANS / SCHMALENSEE (2008, S. 675), JULLIEN (2010, S. 11), PEITZ 

(2006, S. 322) sowie ROCHET / TIROLE (2006, S. 646). 
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Vertrieb mittels des Angebots eines Beziehungsbündler dazu führen, dass Produkte aufgrund 

gestiegener Vertriebskosten mit höheren Entgelten belegt werden und als Resultat in geringerem 

Maße nachgefragt werden. Sollte dies nicht der Fall sein, können je nach Gestaltung der Entgelte 

aber auch weitere Auswirkungen entstehen. Die angestrebte tatsächliche Höhe der 

Gesamteinnahmen dürfte sich hierbei an den zu refinanzierenden Ausgaben des Beziehungsbündlers 

und dem gewünschten Ergebnis orientieren. Ein direkter Bezug zwischen Kosten des 

Beziehungsbündlers und Entgelten für Teilnehmer besteht auch aufgrund des hohen Anteils an 

Fixkosten nicht zwangsläufig.
947

 Entsprechend besteht an dieser Stelle auch ein Trade-off zwischen 

Einnahmen und den Anreizen für eine Teilnahme von Anbieter Produktvertrieb und 

Produktdefinierenden.
948

 

Transaktionsunabhängige Entgelte für Anbindung oder Teilnahme stellen zunächst eine 

Eintrittsbarriere für die potentiellen Teilnehmer dar. Sind die entsprechenden Entgelte aber erst 

entrichtet, wirken sie entsprechend ebenso als Austrittsbarriere, da sie im Regelfall nicht erstattet 

werden. Es erfolgt also ein gewisser Lock-In der Teilnehmer. Auch die Teilnahme an Angeboten 

verschiedener Beziehungsbündler wird durch Entgelte für Anbindung und Teilnahme unattraktiver, da 

diese Kosten mehrfach anfallen würden.
949

 Werden keine zusätzlichen transaktionsabhängigen 

Entgelte fällig, entstehen aber auch Anreize für die Teilnehmer, möglichst viele Interaktionen zu 

tätigen, da die Grenzkosten aus Sicht der Teilnehmer für eine zusätzliche Interaktion mittels des 

Angebots eines Beziehungsbündlers gleich null sind.
950

 Aus Sicht des Beziehungsbündlers bedeutet 

dies ein potentiell hohes Volumen an Interaktionen, welches durch das zugehörige technische System 

auch abbildbar sein muss.  

Transaktionsabhängige Entgelte führen hingegen bei jeder einzelnen Interaktion zu einer Abwägung, 

ob diese tatsächlich mittels des Angebots eines bestimmten Beziehungsbündlers stattfinden soll oder 

ob nicht Alternativen genutzt werden sollen.
951

 Insbesondere bei Wiederholungsgeschäften kann dies 

schnell zum Parallelaufbau bilateraler Lösungen bzw. Insellösungen führen.
952

 Da die Wahl des 

Anbieters Produktvertrieb durch den Nachfrager erfolgt, sind die zuvor genannten Punkte in dieser 

Arbeit nur relevant, wenn Wettbewerb zwischen Beziehungsbündlern besteht.
 
Transaktionsabhängige 

Entgelte bieten weiterhin die Möglichkeit, den Funktionsumfang des Angebots des 

Beziehungsbündlers zu testen und dessen potentielle Vorzüge kennenzulernen. Außerdem 

ermöglichen diese den jeweiligen Teilnehmern einen direkten Vergleich der Kosten mit und ohne 

                                                      

947
 Vgl. EVANS / SCHMALENSEE (2008, S. 679). Siehe diesbezüglich auch die Darstellung im weiteren Verlauf des 

Abschnitts. 
948

 Vgl. ENGSTRÖM / SALEHI-SANGARI (2007, S. 64). 
949

 Vgl. diesbezüglich auch Abschnitt 6.4.2.2.1.2.4 für eine Darstellung der Auswirkungen von Wettbewerb 
zwischen Beziehungsbündlern. 
950

 Vgl. EVANS / SCHMALENSEE (2007, S. 160), EVANS / SCHMALENSEE (2008, S. 675), JULLIEN (2010, S. 11) sowie 
PEITZ (2006, S. 322). 
951

 Vgl. ENGSTRÖM / SALEHI-SANGARI (2007, S. 62) und die dort angegebenen Quellen. 
952

 Vgl. HAGIU / WRIGHT (2011, S. 27-29), JULLIEN (2010, S. 7), ROCHET / TIROLE (2004, S. 19) sowie ROCHET / 
TIROLE (2006, S. 651). Vgl. außerdem KNIEPS (2007, S. 4-6), welcher diesen Effekt als Netzzersplitterung 
bezeichnet. 
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Einbeziehung des Beziehungsbündlers. Dafür müssen einzelne Transaktionen beobachtbar sein und 

die Beobachtung sowie die Erhebung der zugehörigen Entgelte mit vertretbaren Kosten einhergehen, 

ansonsten muss auf transaktionsunabhängige Entgelte zurückgegriffen werden.
953

 

Aus Sicht des Beziehungsbündlers kann also bspw. zur Etablierung des Angebots zunächst der Fokus 

auf transaktionsabhängigen Entgelten liegen, die nach dem Erreichen einer kritischen Masse um 

transaktionsunabhängige Bestandteile erweitert werden. Alternativ kann bei einer gewünschten 

Fokussierung auf transaktionsunabhängige Entgelte bspw. ein kostenloser Testzeitraum eingeräumt 

werden. Jedoch kann eine Anpassung von Entgelten aufgrund der indirekten Netzwerkeffekte auch 

mit Rückkopplungseffekten einhergehen, sodass mit Vorsicht vorgegangen werden muss.
954

 

Zusätzlich können auch noch weitere Leistungen durch den Beziehungsbündler erbracht werden, 

welche über die eigentlichen Aufgaben hinausgehen. Für diese zusätzlichen Leistungen können 

ebenfalls Entgelte erhoben werden.
955

 Die typischen Aufgaben wie die Abwicklung des 

Zahlungsverkehrs
956

 stellen jedoch keine Option dar, da dies einer der Kernbestandteile des Anbieters 

Produktvertrieb ist und somit auch durch den dahinterliegenden Beziehungsbündler abgebildet 

werden muss. Auch zusätzliche Logistikdienstleistungen sind – wie bereits dargestellt – im Bereich 

des Vertriebs von Mobilitätsangeboten nicht erforderlich.
957

 Im Gegensatz dazu dürfte die Auswertung 

von Daten für die einzelnen Produktdefinierenden eine interessante Zusatzdienstleistung darstellen, 

da wie in Abschnitt 6.2.1.2 dargestellt wurde, die Produktdefinierenden solche Daten auch für die 

Bildung von Produkten benötigen.
958

 

Schlussendlich ist auch eine einheitliche Entgeltordnung nicht zwingend erforderlich. So kann es 

innerhalb der Gruppen der Anbieter Produktvertrieb oder Produktdefinierenden für einzelne 

Teilnehmer zu einer unterschiedlichen Ausgestaltung von Entgelten und somit zu einer 

Ungleichbehandlung innerhalb einer Gruppe kommen. Teilweise ist es aus Sicht des 

Beziehungsbündlers erforderlich, besonders wichtige Akteure mit besonderen Konditionen 

auszustatten, um eine initiale oder auch dauerhafte Anbindung sicherzustellen.
959

 Hier würde von 

einer einheitlichen Entgeltgestaltung für eine Teilnahmeseite abgewichen werden. Die Wichtigkeit 

einzelner Akteure ergibt sich dabei in der Regel aus ihrem Angebot. So können Gebietsmonopolisten 

eine besondere Bedeutung für einen Beziehungsbündler besitzen. Entsprechend ist auch dieser 

Aspekt für die Berücksichtigung besonders bedeutsamer Akteure im Bereich des Carsharing von 

Relevanz. Eine individuelle Abstimmung von Entgelten geht jedoch mit entsprechenden 

                                                      

953
 Vgl. JULLIEN (2005, S. 236), ROCHET / TIROLE (2006, S. 651) sowie ROSON (2005, S. 146). 

954
 Vgl. HAMELMANN / HAUCAP (2015, S. 9-10) sowie ROSON (2005, S. 150). 

955
 Vgl. JULLIEN (2005, S. 237), LUCKING-REILEY / SPULBER (2001, S. 56), PEITZ (2006, S. 317-318) sowie RAISCH 

(2001, S. 246). 
956

 Vgl. BAKOS (1998, S. 35), DILLER (2007, S. 16), MEFFERT / BURMANN / KIRCHGEORG (2015, S. 47) sowie PARKER / 
VAN ALSTYNE (2012, S. 13). 
957

 Vgl. DILLER (2007, S. 16), MEFFERT / BURMANN / KIRCHGEORG (2015, S. 47), RAISCH (2001, S. 129) sowie 
TUMOLO (2001, S. 55). 
958

 Vgl. RAISCH (2001, S. 246), KATHAWALA / ABDOU / FRANCK (2002, S. 466) sowie die dort angegebenen Quellen. 
959

 Diese besonders wichtigen Akteure werden in der Literatur als Marquee-Akteure bezeichnet. Vgl. hierzu EVANS 
(2003a, S. 197), PARKER / VAN ALSTYNE (2012, S. 19-20) sowie ROCHET / TIROLE (2003, S. 1013). 
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Transaktionskosten einher und ist damit auch abhängig von der Gesamtzahl an Teilnehmern am 

Angebot des Beziehungsbündlers.
960

 

GESTALTUNG UND WIRKUNG VON ENTGELTEN FÜR DIE LEISTUNG VON BEZIEHUNGSBÜNDLERN MIT BEZUG ZU 

PARTIELLEN AKTEURSMODELLEN IM SPEZIELLEN  

In den Modellen 1a und 1b werden die Rollen „Vertragliche Bündelung von Beziehungen“ und 

„Information über und Verkauf von Produkten“ integriert wahrgenommen. Eine Entrichtung von 

Entgelten kann somit durch Produktdefinierende und Nachfrager erfolgen. Nachfrager sind jedoch 

gegenwärtig nicht daran gewöhnt, für die Vertriebsleistungen separate Entgelte zu entrichten. Eine 

entsprechende Auftrennung zwischen Entgelten für die Produkte des Produktdefinierenden und 

Entgelten für die Vertriebsleistung erscheint daher im Status quo ungeeignet, kann aber ggf. langfristig 

etabliert werden.
961

 

Im Unterschied dazu besteht in den Modellen 2a und 2b die Möglichkeit, sowohl Anbieter 

Produktvertrieb als auch Produktdefinierende mit Entgelten zu belegen. Allein aufgrund der separaten 

Erhebung von Entgelten durch den Beziehungsbündler und die Anbieter Produktvertrieb dürften die 

Kosten aus Sicht des Produktdefinierenden im Erwartungswert über denen der Modelle 1a und 1b 

liegen. 

Werden die Anbieter Produktvertrieb und die Produktdefinierenden hinsichtlich der Entgelte sehr 

unterschiedlich behandelt, wird diese Strategie auch als „devide and conquer“ bezeichnet. So werden 

Gewinne bei einer Teilnehmergruppe erwirtschaftet, um damit die andere Teilnehmergruppe zu 

subventionieren.
962

 Dabei wird in der Regel diejenige Teilnehmergruppe subventioniert, für die eine 

Teilnahme am Angebot des Beziehungsbündlers eine höhere Hürde darstellt.
963

 Auch aufgrund der 

Beziehungen innerhalb einer Teilnehmergruppe ist die Identifizierung der zu subventionierenden 

Gruppe nicht in jedem Falle eine einfache Aufgabe.
964

 

Unter bestimmten Umständen kann es sogar erforderlich sein, das Entgelt für Produktdefinierende 

oder Anbieter Produktvertrieb auf null zu reduzieren, um Barrieren für eine Anbindung zu 

reduzieren.
965

 Dies ist insbesondere dann möglich, wenn die Grenzkosten für die Erstellung der 

Leistung des Beziehungsbündlers gegen null tendieren.
966

 Die Einführung von negativen Entgelten im 

Sinne einer Prämie für die Anbindung oder Nutzung erscheint jedoch nicht sinnvoll, da es so zu einem 

                                                      

960
 Ggf. besteht aber auch die Option, einen Großteil der Teilnehmer über einheitliche Teilnahmebedingungen 

anzubinden und nur mit einigen wenigen Akteuren individuelle Konditionen auszuhandeln. 
961

 An dieser Stelle besteht vermutlich weiterer Forschungsbedarf, um die Zahlungsbereitschaft des Nachfragers 
für zusätzliche Produkte am gewohnten Nachfragerkontaktpunkt zu ermitteln bzw. abschätzen zu können. Erste 
Ansätze liefert bspw. DANTAN / BULTEAU / NICOLAÏ (2015).  
962

 Vgl. CAILLAUD / JULLIEN (2003, S. 310), PARKER / VAN ALSTYNE (2012, S. 9) sowie PEITZ (2006, S. 328). 
963

 Vgl. ARMSTRONG (2006, S. 668-669), ARMSTRONG / WRIGHT (2004, S. 2), EISENMANN / PARKER / VAN ALSTYNE 
(2006, S. 96), EVANS / SCHMALENSEE (2007, S. 160), JULLIEN (2005, S. 257-258), JULLIEN (2010, S. 18-19), PARKER 

/ VAN ALSTYNE (2012, S. 9), PEITZ (2006, S. 328) sowie ROCHET / TIROLE (2004, S. 10). 
964

 Vgl. BELLEFLAMME / TOULEMONDE (2009, S. 246). 
965

 Vgl. EVANS (2003a, S. 196), HAGIU / WRIGHT (2011, S. 7-16) sowie PARKER / VAN ALSTYNE (2012, S. 9). 
966

 Vgl. EISENMANN / PARKER / VAN ALSTYNE (2006, S. 97). 



Kapitel 6: Untersuchung von Ausgestaltungsoptionen für den gemeinsamen Erwerb von Produkten 

verschiedener Produktdefinierender durch den Nachfrager mit Bezug zu ÖPNV und Carsharing 

 

 

 

Seite 295 

Moral Hazard Problem kommen kann.
967

 Bspw. könnten sich Akteure nur zum Schein an das Angebot 

des Beziehungsbündlers anbinden, um eine entsprechende Prämie zu erhalten.
968

  

Da die durch die teilnehmenden Produktdefinierenden realisierte Abdeckung für die ebenfalls 

teilnehmenden Anbieter Produktvertrieb von besonderer Bedeutung ist, kann auch eine Erhebung von 

Entgelten ausschließlich für die Rolle „Information über und Verkauf von Produkten“ in Betracht 

gezogen werden.  

Im partiellen Akteursmodell 2a ist hierbei zu berücksichtigen, dass ausschließlich Anbieter 

Produktvertrieb teilnehmen, welche zuvor exklusiv für einen Produktdefinierenden tätig waren und 

auch weiterhin eine starke Bindung zum jeweiligen Produktdefinierenden aufweisen. Insbesondere 

wenn die beiden Rollen integriert wahrgenommen werden, würde eine Erhebung von Entgelten für 

beide Rollen bzw. Teilnehmerseiten denselben Akteur doppelt belasten.  

Im partiellen Akteursmodell 2b ist zumindest eine partielle Erhebung von Entgelten für Anbieter 

Produktvertrieb erforderlich, da ansonsten unabhängige Anbieter Produktvertrieb von Akteuren, die 

auch die Rolle „Definition von Produkten und Entgelten“ wahrnehmen, subventioniert werden würden. 

Auch hier kann die ausschließliche Erhebung von Entgelten für Anbieter Produktvertrieb eine mögliche 

Ausgestaltung darstellen. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass potentielle Vorgaben bzgl. der 

Entgelte, welche die Anbieter Produktvertrieb für ihre Leistungen erheben dürfen, abzüglich der zu 

entrichtenden Entgelte für die Nutzung des Angebots des Beziehungsbündlers und der Kosten für die 

Vertriebssysteme nicht negativ werden, da ansonsten eine Beteiligung von Anbietern Produktvertrieb 

unwirtschaftlich wäre. Von dieser Rechnung hängt auch direkt der Erfolg unabhängiger Anbieter 

Produktvertrieb ab. 

Die Zusammensetzung der Entgelte und auch die Belastung der beiden Akteursgruppen Anbieter 

Produktvertrieb und Produktdefinierende, kann sich im Laufe der Entwicklung verändern.
969

 So kann 

ein Beziehungsbündler zur Etablierung seines Angebots zunächst sehr geringe Entgelte erheben und 

nach dem Erreichen einer kritischen Masse an angebundenen Akteuren je Gruppe die Entgelte 

anheben. Bei diesem Vorgehen handelt es sich um eine typische Beobachtung im Bereich von 

Plattformen.
970

 

FAZIT 

Vom Beziehungsbündler erhobene Entgelte für die eigenen Leistungen unterliegen einem Trade-off. 

Höhere Entgelte führen ggf. zu höheren Einnahmen des Beziehungsbündlers, stellen aber gleichzeitig 

eine Barriere für eine Teilnahme von Anbietern Produktvertrieb und Produktdefinierenden am 

zugehörigen Angebot dar.  

                                                      

967
 Vgl. MUTHERS / WISMER (2012, S. 8). 

968
 Vgl. PEITZ (2006, S. 328). Dies stellt aber nur ein tatsächliches Problem dar, wenn die Prämie die Kosten für 

die Implementierung oder Anpassung des Vertriebssystems für die Teilnahme am Angebot des 
Beziehungsbündlers übersteigt. 
969

 Vgl. WRIGHT (2004, S. 59). 
970

 Vgl. RYSMAN (2009, S. 131). 
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Während in den Modellen 1a und 1b die Entgelte für Leistungen des Beziehungsbündlers und 

Anbieter Produktvertrieb aufgrund der integrierten Rollenwahrnehmung kombiniert erhoben werden, 

erfolgt in den Modellen 2a und 2b eine separate Vergütung von Anbieter Produktvertrieb und 

Beziehungsbündler. Entsprechend ist auch eine Vielzahl unterschiedlicher Gestaltungsoptionen 

umsetzbar. 

6.4.2.2.1.2.3 Einfluss der ggf. integrierten Wahrnehmung weiterer Rollen durch den Akteur, 
welcher die Rolle „Vertragliche Bündelung von Beziehungen“ wahrnimmt 

Die partiellen Akteursmodelle unterscheiden sich insbesondere hinsichtlich der folgenden Aspekte: 

 Anzahl angeschlossener Anbieter Produktvertrieb 

 Einfluss auf die Differenzierungsmöglichkeiten der Produktdefinierenden 

Entsprechend hat auch die Wahrnehmung weiterer Rollen durch den Akteur, welcher die Rolle 

„Vertragliche Bündelung von Beziehungen“ wahrnimmt, einen Einfluss auf die Beteiligung von 

Produktdefinierenden. 

PARTIELLES AKTEURSMODELL 1A 

Modell 1a beinhaltet lediglich einen an das Angebot des Beziehungsbündlers angebundenen Anbieter 

Produktvertrieb. Die Wirkung sowie das Verhalten dieses einzelnen Anbieters Produktvertrieb sind für 

den Produktdefinierenden leichter abschätzbar. Dies ist bei einer Vielzahl von Anbietern 

Produktvertrieb komplexer, wie es in den Modellen 2a und 2b der Fall ist. Es besteht weiterhin die 

Möglichkeit, ein einheitliches Vertriebssystem mit einem örtlichen Bezug zu versehen, um lokale 

Marken zu erhalten. So kann der Akteur, der die Rollen „Information über und Verkauf von Produkten“ 

und „Vertragliche Bündelung von Beziehungen“ integriert wahrnimmt, eine Whitelabel-Lösung 

anbieten, die mit dem jeweiligen Design der einzelnen Produktdefinierenden versehen werden kann. 

Damit ist auch weiterhin eine zumindest gefühlte Differenzierung zwischen den verschiedenen 

Produktdefinierenden sichergestellt. 

Aufgrund der nach wie vor bestehenden exklusiv tätigen Anbieter Produktvertrieb kann auch weiterhin 

ein Teil des Vertriebs selbst gestaltet werden. Die Vertriebsverantwortung wird nur teilweise 

abgegeben. 

Im Fall des Mobilitätsangebots Carsharing geht – wie bereits häufiger erwähnt – die Möglichkeit, 

Produkte verschiedener Produktdefinierender gemeinsam an einem Nachfragerkontaktpunkt zu 

erwerben, mit der Gefahr des Anscheins eines Netzwerkzusammenschlusses einher. Da im Modell 1a 

die exklusiv tätigen Anbieter Produktvertrieb bestehen bleiben, sind nur über einen Anbieter 

Produktvertrieb und die zugehörigen Nachfragerkontaktpunkte alle teilnehmenden 

Produktdefinierenden erhältlich. Bei der Nutzung des Angebots der anderen Anbieter Produktvertrieb 

bleibt eine strikte Trennung bestehen. Der Anschein des Netzwerkzusammenschlusses fällt somit 

vergleichsweise gering aus, kann aber bei zunehmender Bedeutung des Beziehungsbündlers und der 

an das technische System des Beziehungsbündlers angeschlossenen Nachfragerkontaktpunkte 

zunehmen. 
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PARTIELLES AKTEURSMODELL 1B 

Das partielle Akteursmodell 1b stellt – wie ebenfalls bereits häufiger dargestellt – den umfangreichsten 

Eingriff in die Vertriebslandschaft dar. Die jeweiligen Produktdefinierenden geben ihre 

Vertriebsverantwortung im Sinne der exklusiv tätigen Anbieter Produktvertrieb vollständig an den 

Beziehungsbündler und die von diesem beauftragen Vertriebssysteme ab.
971

 Die Anzahl 

angeschlossener Anbieter Produktvertrieb ist auf ein Minimum reduziert. Für einzelne 

Produktdefinierende wird somit der Vertrieb unter Umständen mit einer schlechteren Qualität erfolgen. 

Weiterhin ist eine Differenzierung über die Anbieter Produktvertrieb nicht mehr möglich. Fraglich ist 

hierbei auch, ob es sich im Modell 1b ausschließlich um Standardlösungen an Vertriebssystemen 

handelt oder ob Optionen durch einzelne Produktdefinierende für weitere Vertriebssysteme 

hinzugebucht werden können. Eine solche Option würde zu unterschiedlichen Produktportfolios bei 

der Nutzung unterschiedlicher Vertriebssysteme führen. Für besonders finanzschwache 

Produktdefinierende kann sich hierdurch der Zugang zu Vertriebssystemen ergeben, die vorher nicht 

finanzierbar waren.  

PARTIELLES AKTEURSMODELL 2A 

Im Modell 2a werden verschiedene Produktdefinierende und deren bis dahin exklusiv tätige Anbieter 

Produktvertrieb mittels des Angebots eines Beziehungsbündlers miteinander verknüpft. Entsprechend 

erhält eine Vielzahl zusätzlicher Anbieter Produktvertrieb die Möglichkeit, die Produkte weiterer 

Produktdefinierender zu vertreiben. Hier besteht ein Koordinationsbedarf zwischen den 

Produktdefinierenden und den Anbietern Produktvertrieb, da im Regelfall zumindest ein technisches 

System angepasst werden muss, um eine Statusprüfung der ausgegebenen Produkte zu ermöglichen. 

Entweder die gewählten Speicherassets entsprechen den Vorgaben des Produktdefinierenden, dann 

ist mit einiger Wahrscheinlichkeit eine Anpassung des vom Anbieter Produktvertrieb verantworteten 

Vertriebssystems erforderlich, oder der Anbieter Produktvertrieb nutzt Speicherassets weiter wie 

bisher, dann ist eine Anpassung des technischen Systems der Statusprüfung durch den 

Produktdefinierenden erforderlich.
972

  

Um bei der erhofften Vielzahl der Teilnehmer nicht eine unübersichtliche Anzahl an 

Anpassungsvorgängen erforderlich werden zu lassen, dürfte hier ein Eingriff des Beziehungsbündlers 

von Vorteil sein. Vermutlich ist ein allgemeiner Standard hinsichtlich der zu verwendenden 

Speicherassets zu definieren, welcher durch Produktdefinierende bei der Statusprüfung und Anbieter 

Produktvertrieb bei der Buchung bzw. Registrierung zu berücksichtigen ist. Während für den 

Datenaustausch zwischen Anbieter Produktvertrieb und Produktdefinierenden eine 

Adapterfunktionalität des Kompatibilitätsherstellers ausreichend sein kann, sind für die 

Statusprüfungen aller Voraussicht nach gewisse Vorgaben in Form von Standards zu etablieren. 

                                                      

971
 Die Rollen „Information über und Verkauf von Produkten“ und „vertragliche Bündelung von Beziehungen“ 

werden integriert wahrgenommen. Daher beauftragt der Akteur auch die Vertriebssysteme. 
972

 Vgl. diesbezüglich auch Abschnitt 5.4.3.1. 
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Trotz alledem ergibt sich aus Sicht des Produktdefinierenden zunächst eine Vielzahl an Anbietern 

Produktvertrieb, welche seine Produkte vertreiben. Dadurch kann der Anteil am Vertrieb der für ihn 

exklusiv tätigen Anbieter Produktvertrieb reduziert werden. Entspricht die erwartete Qualität hier nicht 

den Vorstellungen des Produktdefinierenden, kann dies ein Hinderungsgrund für eine Teilnahme am 

Angebot des Beziehungsbündlers darstellen. Zusätzlich besteht im Vergleich zu Modell 1a eine 

höhere Anzahl an Alternativen zu seinen exklusiv tätigen Anbietern Produktvertrieb, wodurch ggf. 

auch deren Auslastung und somit Kostendeckung reduziert wird. Andererseits werden jetzt auch 

Produkte anderer Produktdefinierender vertrieben, sodass der schlussendliche Effekt schwer zu 

prognostizieren ist. 

Für den jeweiligen Produktdefinierenden und zugehörigen Mobilitätsanbieter stellt sich die Frage der 

Sensibilität der von ihm abgegebenen Daten.
973

 Lassen sich aus den Daten Rückschlüsse auf Erfolg 

und Misserfolg des Geschäftsmodells des Mobilitätsanbieters ziehen, kann dies wertvolle 

Informationen für bestehende und künftige Konkurrenten bspw. bei einer Standortwahl darstellen. 

Gerade die exklusiv tätigen Anbieter Produktvertrieb stellen in Verbindung mit dem Angebot des 

Beziehungsbündlers die Möglichkeit dar, dass Wettbewerber Daten hinsichtlich Buchungszahlen und 

Buchungsschwerpunkten erhalten und dort entsprechende alternative Angebote aufbauen. Dies gilt 

zunächst insbesondere im Bereich des Mobilitätsangebots Carsharing, besitzt aber auch in der 

Leistungserstellung des ÖPNV eine gewisse Relevanz.
974

 

PARTIELLES AKTEURSMODELL 2B 

Die dargestellten Aspekte des Modells 2a gelten ebenso für das Modell 2b. Die Anzahl der potentiell 

vertreibenden Anbieter Produktvertrieb eines Produktdefinierenden kann hier jedoch noch einmal 

erhöht sein. 

6.4.2.2.1.2.4 Wettbewerb zwischen Beziehungsbündlern und resultierende Abwägungen der 
Produktdefinierenden 

Die bisherigen Analysen haben die Option des Wettbewerbs zwischen verschiedenen 

Beziehungsbündlern zumindest nicht explizit berücksichtigt, da dies im Rahmen der Analyse eine 

zusätzliche Unsicherheit darstellt. Im nachfolgenden Abschnitt werden nun potentielle Auswirkungen 

des Wettbewerbs zwischen Beziehungsbündlern auf die Teilnahmeentscheidung von 

Produktdefinierenden und Anbietern Produktvertrieb dargestellt. 

Zunächst sei angemerkt, dass bei bestehendem Wettbewerb zwischen den Beziehungsbündlern die 

Akteure nicht dieselben Rollen integriert wahrnehmen müssen. Entsprechend können verschiedene 

Beziehungsbündler im Rahmen unterschiedlicher partieller Akteursmodelle agieren. Zusätzlich können 

nach wie vor die verschiedenen an Angebote unterschiedlicher Beziehungsbündler angeschlossenen 

Anbieter Produktvertrieb auch im Wettbewerb zu exklusiv tätigen Anbietern Produktvertrieb stehen. 

                                                      

973
 Vgl. GANESH ET AL. (2004, S. 54). 

974
 Werden Leistungen im Rahmen der erwähnten öffentlichen Dienstleistungsaufträge vergeben, erfolgt kein 

Wettbewerb im, sondern um den Markt (vgl. Abschnitt 3.2.1.4). Für die Abgabe entsprechender Angebote zur 
Erbringung von öDA kann die Kenntnis der Nachfrage einen entscheidenden Vorteil bei der Kalkulation des 
Entgeltes für das Angebot darstellen. 



Kapitel 6: Untersuchung von Ausgestaltungsoptionen für den gemeinsamen Erwerb von Produkten 

verschiedener Produktdefinierender durch den Nachfrager mit Bezug zu ÖPNV und Carsharing 

 

 

 

Seite 299 

Dies steigert die Komplexität der Untersuchungen nochmals und entsprechende Vorhersagen bzgl. 

Beteiligung und sich einstellender Organisationsmodelle sind somit fast unmöglich zu treffen. Dennoch 

wird auf einzelne Aspekte eingegangen. 

Für einen privaten Akteur, welcher die Rolle „Vertragliche Bündelung von Beziehungen“ wahrnimmt, 

dürfte es das primäre Ziel sein, die kritische Masse zu erreichen, um ein dauerhaftes Fortbestehen 

seines Angebots zu sichern. Treten positive Feedback-Effekte auf, kann es nach dem Erreichen der 

kritischen Masse zu einer weiteren Konzentration der Marktanteile kommen.
975

 So wird die 

Wahrscheinlichkeit erhöht, dass langfristig nur ein dominanter Beziehungsbündler bestehen bleibt.
976

 

Dies muss jedoch nicht zwangsläufig der Fall sein.
977

 Im Falle des Vertriebs von Mobilitätsangeboten 

kann bspw. die Entstehung von neuen Vertriebssystemen im Verantwortungsbereich der Anbieter 

Produktvertrieb auch die Entstehung neuer Angebote von Beziehungsbündler befördern, selbst wenn 

zuvor diesbezüglich ein Monopol bestand. 

Eine Differenzierung der Beziehungsbündler kann einem Monopol entgegenwirken.
978

 So müssen 

Beziehungsbündler nicht die gleichen Rollen integriert wahrnehmen oder die gleichen 

Vertriebssysteme bzw. Produktportfolios unterstützen. Sie können auch heterogen gestaltet und somit 

hinsichtlich des Angebots differenziert sein.
979

 Dadurch können die ans Angebot angeschlossenen 

Anbieter Produktvertrieb ihren Nachfragern ggf. eine abgestimmte Auswahl an Produkten anbieten, 

die auf ihre jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten sind.
980

 Je nach Auslegung des Begriffs Wettbewerb 

kann an dieser Stelle angeführt werden, dass bei vollständiger Differenzierung anhand bspw. der 

Vertriebssysteme nicht die Beziehungsbündler, sondern die Vertriebssysteme im Wettbewerb 

zueinander stehen und somit die Angebote der Beziehungsbündler letztendlich Komplemente 

darstellen.  

Zumindest bis zum Erreichen des Monopols wird Wettbewerb zwischen den Beziehungsbündlern 

unterstellt,
981

 was für den Produktdefinierenden ein Dilemma darstellt. Bestehen – wie oben 

beschrieben – im Rahmen einer Teilnahme Wechselkosten für den jeweiligen Produktdefinierenden, 

können diese zu einer abwartenden Haltung des jeweiligen Produktdefinierenden führen. 

Insbesondere wenn eine Unsicherheit bzgl. des sich zukünftig durchsetzenden Beziehungsbündlers 

besteht.
982

 Dies wird als „Gefahr des Strandens im falschen Netzwerk“ bezeichnet und kann auch das 

                                                      

975
 Vgl. HAMELMANN / HAUCAP (2015, S. 4). 

976
 Vgl. EISENMANN / PARKER / VAN ALSTYNE (2006, S. 99), EVANS (2013, S. 8), EVANS / SCHMALENSEE (2007, S. 164), 

PEITZ (2006, S. 322) sowie RYSMAN (2009, S. 137). Unterstützt wird dies, wenn gleichzeitig Skaleneffekte in der 
Produktion vorliegen. Vgl. hierzu EVANS / SCHMALENSEE (2007, S. 165). Aufgrund der Aufgaben eines 
Beziehungsbündlers ist zunächst von einem hohen Anteil von Fixkosten auszugehen, sodass Skaleneffekte in der 
Produktion vorliegen dürften. 
977

 Vgl. HAMELMANN / HAUCAP (2015, S. 5). 
978

 Vgl. EVANS / SCHMALENSEE (2007, S. 164). Hierbei unterscheiden sich Plattformen jedoch nicht von 
herkömmlichen Märkten. Vgl. hierzu ROSON (2005, S. 151). 
979

 Vgl. HAMELMANN / HAUCAP (2015, S. 6-7). 
980

 Vgl. EISENMANN / PARKER / VAN ALSTYNE (2006, S. 99) sowie HAMELMANN / HAUCAP (2015, S. 5). 
981

 Vgl. ARMSTRONG (2006, S. 669). 
982

 Vgl. ROSON (2005, S. 152-153). 
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Ausbleiben des Angebots eines Beziehungsbündlers bewirken. Produktdefinierende verzögern ggf. 

also die Teilnahme, um die Entwicklung abzuwarten bzw. um die Vorteilhaftigkeit einer Teilnahme 

besser einschätzen zu können.  

Alternativ könnten Anbieter Produktvertrieb an Angeboten verschiedener Beziehungsbündler 

teilnehmen.
983

 Auf diesen Fall wird jedoch nicht eingegangen. Entsprechend wird nur die Anbindung 

von Produktdefinierenden an Angebote verschiedener Beziehungsbündler berücksichtigt. Hierfür 

haben sich in der Plattform-Literatur die folgenden Begriffe etabliert
984

: 

 Es wird von Singlehoming gesprochen, wenn ein Akteur nur am Angebot eines 

Beziehungsbündlers teilnimmt. 

 Es wird von Multihoming gesprochen, wenn ein Akteur an Angeboten verschiedener 

Beziehungsbündler teilnimmt und somit Interaktionen mit diesem Akteur über verschiedene 

Kanäle möglich sind. 

Übertragen auf den Vertrieb von Mobilitätsangeboten und die betrachteten partiellen Akteursmodelle 

einbeziehend, ergeben sich jedoch unterschiedliche Verhaltensweisen. Zu berücksichtigen ist dabei, 

dass potentiell jede Teilnahme am Angebot eines Beziehungsbündlers auch mit fixen Kosten 

verbunden ist. Entstehen für eine Anbindung an das Angebot eines Beziehungsbündlers keine 

transaktionsunabhängigen Kosten und auch keine Kosten für die Implementierung, sondern 

ausschließlich transaktionsabhängige Kosten im Rahmen der Nutzung, kann dies ein Multihoming 

begünstigen.
985

  

Hält ein Produktdefinierender die Nutzung bestimmter Vertriebssysteme und Nachfragerkontaktpunkte 

für den gemeinsamen Erwerb von Produkten verschiedener Produktdefinierender für sinnvoll und sind 

diese nur mittels der Angebote verschiedener Beziehungsbündler verfügbar, ist der jeweilige 

Produktdefinierende sogar gezwungen zu multihomen.
986

 

Es kann auch die Teilnahme unterschiedlicher Anbieter Produktvertrieb an unterschiedlichen 

Angeboten von Beziehungsbündlern bei gleichem Vertriebssystem aus Sicht der 

Produktdefinierenden sinnvoll erscheinen, wenn dadurch unterschiedliche Nachfragergruppen bspw. 

in unterschiedlichen Gebieten erreicht werden und somit eine gewisse Komplementarität gegeben 

ist.
987

 Da die Wahl des Anbieters Produktvertrieb durch den Nachfrager erfolgt, hat der 

                                                      

983
 Der Logik dieser Arbeit folgend, bedingt die Anbindung eines Anbieters Produktvertrieb an die Angebote 

zweier Beziehungsbündler einen weiteren Beziehungsbündler, der die Angebote der Beziehungsbündler für den 
Anbieter Produktvertrieb bündelt. Siehe hierzu auch die Ausführungen in Abschnitt 6.4.3. 
984

 Vgl. ARMSTRONG (2006, S. 669), JULLIEN (2005, S. 252) sowie ROSON (2005, S. 151). 
985

 Vgl. ROSON (2005, S. 152). 
986

 Für Aspekte des hier nicht betrachteten beiderseitigem Multihoming vgl. bspw. JULLIEN (2005, S. 252), JULLIEN 
(2010, S. 21) sowie ROSON (2005, S. 153). 
987

 Vgl. ARMSTRONG (2006, S. 670). Ist der jeweilige Anbieter Produktvertrieb nur mittels des Angebots eines 
Beziehungsbündlers anzubinden, besitzt dieser ein gewisses Monopol für den Zugriff auf den Anbieter 
Produktvertrieb. Vgl. hierzu ARMSTRONG (2006, S. 669-670) sowie ROSON (2005, S. 152-153). Dies wird in der 
Literatur als Competitiv Bottleneck bezeichnet. Eine Alternative besteht in einer Verknüpfung von Angeboten von 
Beziehungsbündlern wie von ROCHET / TIROLE (2004, S. 9) sowie ROCHET / TIROLE (2006, S. 659) vorgeschlagen. 
Dies wird jedoch nicht vertieft betrachtet. 
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Produktdefinierende jedoch keinen Einfluss auf die Wahl des genutzten Angebots eines 

Beziehungsbündlers. 

Aus Sicht des Beziehungsbündlers kann das Multihoming eine Gefahr für das Erreichen einer 

kritischen Masse oder einer marktbeherrschenden Stellung darstellen, da so bestimmte Teilnehmer 

nicht exklusiv über sein Angebot zu erreichen sind und entsprechend der Wettbewerb intensiviert 

wird.
988

 Abhilfe können hier Exklusivverträge schaffen,
989

 bzw. Akteure, welche singlehomen, zu 

subventionieren.
990

 Zusätzlich wird hierdurch der Marktzugang für weitere Beziehungsbündler 

erschwert.
991

 Alternativ besteht die Möglichkeit, zumindest sicherzustellen, dass Produkte über die 

Angebote anderer Beziehungsbündler nicht günstiger angeboten werden. Im relevanten Fall des 

Carsharing kann der Beziehungsbündler mit den Produktdefinierenden und ggf. Anbietern 

Produktvertrieb eine entsprechende Vereinbarung treffen. Dies wird als „Across Platform Parity 

Agreement“ bezeichnet.
992

 Eine tatsächliche Vermeidung von Wettbewerb konnten entsprechende 

Regelungen bei bestehenden Plattformen in anderen Anwendungsbereichen jedoch nicht 

sicherstellen.
993

  

Auch hinsichtlich der Vorteilhaftigkeit eines möglichst frühzeitigen Markteintritts (First-mover 

advantage) gibt es keine eindeutig vorherrschende Meinung.
994

 Wechselkosten für die Teilnehmer 

haben hierbei gegenläufige Aspekte. Einerseits führen hohe Wechselkosten potentiell zu der oben 

beschriebenen abwartenden Haltung, andererseits auch zu einer geringeren Bereitschaft den einmal 

gewählten Beziehungsbündler erneut zu wechseln.
995

 
 

Zusammenfassend kann Wettbewerb aus Sicht der Produktdefinierenden und Beziehungsbündler 

zunächst mit höheren Kosten für die Erstellung des gleichen Angebots einhergehen. Auch aus 

übergeordneter Sicht geht Wettbewerb mit verschiedenen Folgen einher. So ist das Potential für die 

Realisierung von Skalen- und Verbundvorteilen verglichen mit den Darstellungen in der 

Wirkungsanalyse weiter reduziert. Eine übergreifende Optimierung findet nach wie vor nicht statt. 

Auch die Produktionskosten dürften bei parallelen Angeboten von Beziehungsbündlern aufgrund des 

doppelten Anfalls von fixen Kosten verglichen mit einem einzelnen Anbieter erhöht sein. Gleichzeitig 

kann der Wettbewerb jedoch auch für Anreize bei den einzelnen Beziehungsbündlern sorgen, ihre 

jeweiligen Kosten zu senken und Innovationen zu generieren. 

                                                      

988
 Vgl. EVANS (2013, S. 8-9), EISENMANN / PARKER / VAN ALSTYNE (2006, S. 99) sowie HAMELMANN / HAUCAP (2015, 

S. 5). 
989

 Vgl. ARMSTRONG / WRIGHT (2004, S. 24) sowie EVANS (2013, S. 20). 
990

 Vgl. ARMSTRONG (2006, S. 670), ARMSTRONG / WRIGHT (2004, S. 2), EVANS (2013, S. 6), ROCHET / TIROLE (2003, 
S. 993) sowie ROCHET / TIROLE (2006, S. 660). 
991

 Vgl. EVANS (2013, S. 24). 
992

 Vgl. HAMELMANN / HAUCAP (2015, S. 19-20) auch für Ausführungen der Problematik von Across Platform Parity 
Agreements im Falle des Beziehungsbündlers HRS (nach partiellem Akteursmodell 1a). 
993

 Vgl. EVANS (2013, S. 22). 
994

 Vgl. ARNI (2003, S. 34) sowie EISENMANN / PARKER / VAN ALSTYNE (2006, S. 99-100). 
995

 Vgl. ARNI (2003, S. 40). 
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6.4.2.2.1.3 Entstehung von unabhängigen Anbietern Produktvertrieb ohne direkte Anbindung 
an einen Produktdefinierenden 

Unabhängig von Produktdefinierenden und bereits exklusiv tätigen Anbietern Produktvertrieb stellt 

sich im partiellen Akteursmodell 2b die Frage, ob sich unabhängige Anbieter Produktvertrieb bilden, 

welche sich ausschließlich an das Angebot des Beziehungsbündlers anschließen und nicht über eine 

direkte Anbindung an einen Produktdefinierenden verfügen. Hier bestehen grundsätzliche 

Ähnlichkeiten zu der Frage, ob die Rolle „Vertragliche Bündelung von Beziehungen“ durch einen 

privaten Akteur wahrgenommen werden wird.  

Entsprechend wird prinzipiell ein privater gewinnorientierter Akteur sich zu der Wahrnehmung der 

Rolle „Information über und Verkauf von Produkten“ entscheiden, wenn er glaubt, verglichen mit 

anderen Anbietern Produktvertrieb einen Kostenvorteil zu besitzen und dass gleichzeitig die eigenen 

Kosten durch die Einnahmen übertroffen werden. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass aufgrund der 

wahrscheinlich leistungsabhängigen Vergütung die Einnahmen durchaus volatil sein können.
996

 Die 

erwarteten Erlöse werden auch von seinen Annahmen hinsichtlich der Gewinnung von Nachfragern 

und den Kosten für die Implementierung seines Vertriebssystems und des dafür erforderlichen 

Wissens abhängen. Von Vorteil ist es hierbei sicherlich, wenn der jeweilige Akteur auf einem anderen 

Gebiet bereits vergleichbares Wissen und andere nutzbare Ressourcen aufgebaut hat, welche den 

Aufbau des Angebots dieses Akteurs erleichtern. Idealerweise ist die zugehörige Marke bei den 

Nachfragern bereits positiv bekannt, sodass die Barrieren der Nachfrager für eine Nutzung des neuen 

Anbieters Produktvertrieb gering sind. 

Die Anbindung ausschließlich an das Angebot eines Beziehungsbündlers, ohne direkte Beziehung zu 

einem Produktdefinierenden, stellt wie erläutert ein Risiko für den jeweiligen Akteur dar, da ein sehr 

einseitiges Abhängigkeitsverhältnis besteht und somit die Gefahr für opportunistisches Verhalten 

durch den Beziehungsbündler gegeben ist. Nimmt der Akteur dieses Risiko in Kauf, bieten sich ihm 

durch die Nutzung des Angebots des Beziehungsbündlers aber auch gewisse Chancen. Für einen 

neuen, sich erst etablierenden Anbieter Produktvertrieb bedeutet ein entsprechender 

Beziehungsbündler, dass er schnellen Zugang zu Produktdefinierenden erhält und somit sein Angebot 

für die Nachfrager zeitnah zugänglich ist. Auch vergleichsweise unbedeutende Akteure erhalten ggf. 

mittels des Angebots des Beziehungsbündlers – in Abhängigkeit von dessen Angebotsaus- 

gestaltung – die Möglichkeit Produkte von Produktdefinierenden zu vertreiben, gleichwohl in 

bilateralen Verhandlungen keine Einigung mit diesen Produktdefinierenden zustande gekommen wäre 

oder diese Einigung im Vergleich zur Lösung unter Einbezug des Angebots eines Beziehungsbündlers 

mit höheren Kosten verbunden wäre.  

6.4.2.2.1.4 Zwischenfazit 

Die vorangegangenen Analysen haben verdeutlicht, dass hinsichtlich der Wahrnehmung der Rolle 

„Vertragliche Bündelung von Beziehungen“ durch einen privaten Akteur ggf. auch im Wettbewerb 

                                                      

996
 Bzgl. der Vergütung von Anbietern Produktvertrieb bei Einbeziehung von Beziehungsbündlern siehe Abschnitt 

6.4.2.2.1.2.2.4. 
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sowie die Ausgestaltung des entsprechenden Angebots keine allgemeingültigen Aussagen getätigt 

werden können.  

Durch den jeweiligen Akteur muss vor der Wahrnehmung der Rolle eine Analyse des zu bedienenden 

Gebietes und der potentiellen Teilnehmer erfolgen, um das Angebot eines Beziehungsbündlers 

entsprechend anpassen zu können. Jedoch können die Anforderungen bestimmter Teilnehmer auch 

im Widerspruch zueinander stehen, wodurch die passende Ausgestaltung mithin unmöglich sein kann 

bzw. einen Kompromiss darstellen muss. Ggf. ist es jedoch auch gar nicht das Ziel eines privaten 

Akteurs, ein möglichst großes räumliches Gebiet unter Berücksichtigung aller tätigen 

Produktdefinierenden abzudecken, sodass die Anforderungen an einigen wenigen besonders 

bedeutsamen Teilnehmern ausgerichtet werden.  

Zumindest hinsichtlich des Anbieters Produktvertrieb kann dieses Problem teilweise durch die 

integrierte Wahrnehmung der Rolle im Sinne eines partiellen Akteursmodells 1a überwunden werden. 

In jedem Fall sollte der wahrnehmende Akteur jedoch vor dem initialen Angebot über die Einholung 

von Commitments sicherstellen, dass an beiden Seiten des Angebots des Beziehungsbündlers 

Akteure teilnehmen.  

Eine zusätzliche Problematik kann die Existenz verschiedener konkurrierender Beziehungsbündler 

darstellen. Existieren mehrere potentielle Beziehungsbündler, so müssen insbesondere die 

Produktdefinierenden eine Abwägung durchführen, welcher Beziehungsbündler als am besten 

geeignet erscheint und ob ggf. die Anbindung an die Angebote mehrerer Beziehungsbündler sinnvoll 

ist. 

Zusammenfassend ist der Erfolg eines privaten Akteurs, welcher die Rolle „Vertragliche Bündelung 

von Beziehungen“ wahrnimmt und ein entsprechendes Angebot schafft, von einer Vielzahl von 

Faktoren abhängig und somit ungewiss. Auch die Etablierung des Angebots eines einzelnen 

Beziehungsbündlers ist nicht gesichert. Eine vollständige räumliche Abdeckung oder sogar eine 

Anbindung aller Produktdefinierenden kann sich in Abhängigkeit der Anzahl und der Eigenschaften 

potentieller Teilnehmer als äußerst schwierig erweisen. Auch das Erreichen zumindest einer für ein 

stabiles Angebot notwendigen kritischen Masse an Teilnehmern hängt von einer Vielzahl von Faktoren 

ab und ist ungewiss.  

6.4.2.2.2 Wahrnehmung der Rolle „Vertragliche Bündelung von Beziehungen“ durch eine 
Gruppe von Akteuren 

Alternativ zu der zuvor dargestellten Wahrnehmung der Rolle „Vertragliche Bündelung von 

Beziehungen“ durch einen privaten Akteur, kann diese ebenfalls durch eine Gruppe von Akteuren 

erfolgen.
997

 Das Angebot einer solchen Zusammenarbeit von Akteuren kann für Dritte geöffnet werden 

oder exklusiv für die Mitglieder in einer Art Klub zur Verfügung stehen.
998

 Hierbei wird die Annahme 

getroffen, dass es sich bei dieser Gruppe von Akteuren jeweils um Akteure handelt, welche die Rollen 

                                                      

997
 Vgl. SCHWICKERT / PFEIFFER (2000, S. 19-20). 

998
 Für eine Definition von Klubgütern vgl. bspw. ERLEI / LESCHKE / SAUERLAND (2007, S. 345). 
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„Definition von Produkten und Entgelten“ oder „Information über und Verkauf von Produkten“ bereits 

wahrnehmen oder planen diese wahrzunehmen.  

Der grundlegende Unterschied liegt in der Beziehung zum Beziehungsbündler. Im Rahmen der 

Rollenwahrnehmung durch einen einzelnen privaten Akteur übernimmt der Beziehungsbündler eine 

koordinierende Aufgabe und setzt den entsprechenden Rahmen für Interaktionen. Diese Aufgabe ist 

zunächst innerhalb der Gruppe der wahrnehmenden Akteure umzusetzen. Handelt es sich um einen 

Klub, sind die Aufgaben des Beziehungsbündlers durch Verhandlungen und Regelungen innerhalb 

des Klubs abzubilden. Entsprechend beauftragt oder etabliert der Klub einen Kompatibilitätshersteller 

und weitere technische Systeme und übernimmt vollständig die Aufgabe des koordinierenden 

Beziehungsbündlers. Können dritte Akteure die Leistungen des Kompatibilitätsherstellers in Anspruch 

nehmen, handelt es sich strenggenommen nicht mehr um einen Klub. Zur sprachlichen Vereinfachung 

wird trotzdem für die Akteure, welche gemeinsam die Rolle „Vertragliche Bündelung von 

Beziehungen“ wahrnehmen, im weiteren Verlauf der Arbeit der Begriff Klubteilnehmer verwendet. Der 

Klub muss bei einer Öffnung für Dritte dann auch aktiv nach außen hin die Rolle „Vertragliche 

Bündelung von Beziehungen“ wahrnehmen. Aus Sicht des dritten Akteurs dürften somit die 

Unterschiede zu einer Rollenwahrnehmung durch einen privaten Akteur sehr gering ausfallen.  

Wird die Rolle „Vertragliche Bündelung von Beziehungen“ durch eine Gruppe von privaten Akteuren 

wahrgenommen, haben die Ergebnisse der Analysen aus dem vorangegangenen Abschnitt im 

Regelfall weiterhin Bestand. Auf etwaige Unterschiede wird im nachfolgenden Abschnitt eingegangen. 

Hierbei wird auf die folgenden Aspekte Bezug genommen: 

 Unterschiede hinsichtlich der Ausgestaltungsoptionen (Abschnitt 6.4.2.2.2.1), 

 Unterschiede hinsichtlich der Finanzierung der Leistungen des Beziehungsbündlers (Abschnitt 

6.4.2.2.2.2), 

 Vor- und Nachteile verglichen mit der Rollenwahrnehmung durch einen einzelnen Akteur 

(Abschnitt 6.4.2.2.2.3), 

 Unterschiede hinsichtlich der Eignung einer (des-)integrierten Rollenwahrnehmung (Abschnitt 

6.4.2.2.2.4), 

 Weitere Besonderheiten im Bereich des Mobilitätsangebots Carsharing (Abschnitt 6.4.2.2.2.5). 

Die Erkenntnisse des Abschnitts werden unter 6.4.2.2.2.6 in Form eines Zwischenfazits 

zusammengefasst. 

6.4.2.2.2.1 Ausgestaltungsoptionen des Angebots des Beziehungsbündlers bei 
Wahrnehmung der Rolle „Vertragliche Bündelung von Beziehungen“ durch eine 
Gruppe von Akteuren 

Bei der Wahrnehmung der Rolle „Vertragliche Bündelung von Beziehungen“ durch eine Gruppe von 

Akteuren sind für die Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure zunächst sämtliche 

Ausgestaltungsoptionen des Angebots eines Beziehungsbündlers möglich, welche im Bereich der 

Rollenwahrnehmung durch einen einzelnen Akteur vorgestellt wurden. Auch Vorbehalte und Vorteile 

einer Partizipation an der Rollenwahrnehmung dürften größtenteils analog auftreten. Die Wahl der 

Ausgestaltung wird nun im Rahmen von Verhandlungen der Klubteilnehmer erfolgen. Entsprechend 
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dürften diejenigen Ausgestaltungsoptionen, welche die Bevorzugung einzelner Anbieter 

Produktvertrieb oder Produktdefinierender beinhalten, ggf. schwieriger zu etablieren oder auch gar 

nicht umsetzbar sein. 

Auch übergreifend betrachtet, fallen bei der Rollenwahrnehmung durch einen Klub neben den 

Transaktionskosten für die Ausgestaltung des Angebots auch Transaktionskosten vor der Bildung des 

Klubs für die Gewinnung potentieller Klubmitglieder an. Im Vergleich dazu fallen beim privaten Akteur 

Transaktionskosten an für die Ansprache potentieller Teilnehmer vor und nach der erforderlichen 

Investition sowie für die letztendliche Anbindung nach der Durchführung der Investition. In beiden 

Fällen dürfte die Höhe der Transaktionskosten abhängig von der Anzahl und Homogenität der Ziele 

der einzelnen Akteure sein. Ob eine der Vorgehensweisen tatsächlich mit höheren Transaktionskosten 

einhergeht, ist ungewiss. Ggf. fallen sie jedoch zu unterschiedlichen Zeitpunkten an. Im Klub besteht 

im Unterschied zur Rollenwahrnehmung durch einen privaten Akteur nicht die Möglichkeit, bestimmte 

Ausgestaltungsvarianten durch einen Akteur zu setzen. Langfristig kann sich daher auch eine 

geringere Flexibilität des Klubs herausstellen, welche verhindert, auf kurzfristig auftretende 

Änderungen der Rahmenbedingungen reagieren zu können. 

Weiterhin kann ein privater Akteur sein Angebot erstellen und ist dabei nicht zwangsläufig an eine 

Reihenfolge der Anbindung bestimmter Teilnehmer gebunden. Außerdem kann er, so erforderlich, 

auch Restlebensdauern bestehender Systeme berücksichtigen. Lediglich Verkehrsketten im 

Anwendungsfall ii können dann ggf. nur schwer umgesetzt werden. Im Klub führt eine stark 

unterschiedliche zeitliche Umsetzung der erforderlichen Investitionen der Klubteilnehmer zwar 

ebenfalls nicht zu einem unbrauchbaren System, jedoch haben die reduzierten 

Anwendungsmöglichkeiten ggf. auch Auswirkungen auf die Inanspruchnahme durch den Nachfrager 

und somit hinsichtlich der möglichen Deckungsbeiträge für die Finanzierung des Angebots eines 

Beziehungsbündlers bzw. des beauftragten technischen Systems. Entsprechend kann der Druck im 

Klub zu einer Einhaltung eines bestimmten Zeitrahmens erhöht sein. 

6.4.2.2.2.2 Finanzierung des Angebots des Beziehungsbündlers bei Wahrnehmung der Rolle 
„Vertragliche Bündelung von Beziehungen“ durch eine Gruppe von Akteuren 

Die Finanzierung des Angebots eines Beziehungsbündlers bei Wahrnehmung der Rolle durch eine 

Gruppe von Akteuren kann prinzipiell ebenso durch die oben genannten Entgelte erfolgen. Hierbei ist 

jedoch zu klären, wie mit potentiellen Unter- oder Überdeckungen der Kosten durch die Einnahmen 

vorgegangen wird.  

Alternativ können die über einen bestimmten Zeitraum entstehenden Kosten auch zwischen den 

verschiedenen Akteuren aufgeteilt werden. Hierbei ist die Abschätzung der Belastung der einzelnen 

Partner abhängig von der Möglichkeit, eine genaue Kostenabschätzung für die Aufgaben des 

Beziehungsbündlers und Kompatibilitätsherstellers bzw. weiterer technischer Systeme durchzuführen. 

Die Kosten für den einzelnen Produktdefinierenden und Anbieter Produktvertrieb sind entsprechend 

mit einem gewissen Risiko behaftet. Hier kann es aber nach einer gewissen Angebotsdauer zu einem 

eingeschwungenen Zustand kommen, der es den Teilnehmern dann ermöglicht, die Kosten anhand 

vergangener Perioden abzuschätzen. 
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Für diese Aufteilung ist ein Schlüssel zu definieren. Auch für diesen Schlüssel kann auf die 

Ausgestaltungsoptionen der Entgelte zurückgegriffen werden. Die Klubteilnehmer können die Kosten 

auch anhand anderer Parameter aufteilen. Zum Beispiel könnte die Finanzkraft einzelner Teilnehmer 

im Rahmen der Kostenaufteilung berücksichtigt werden. 

6.4.2.2.2.3 Vor- und Nachteile der Wahrnehmung der Rolle „Vertragliche Bündelung von 
Beziehungen“ durch eine Gruppe von Akteuren 

Auch bei der Rollenwahrnehmung des Beziehungsbündlers durch eine Gruppe von Akteuren ist im 

Regelfall eine initiale Investition erforderlich. Die entstehenden Kosten dürften zwischen den einzelnen 

Akteuren aufgeteilt werden. Entsprechend ist die erwartete Stabilität verglichen mit der 

Rollenwahrnehmung durch einen einzelnen Akteur grundsätzlich höher, da die Klubteilnehmer 

vermutlich zur Absicherung ihrer jeweiligen spezifischen Investitionen langfristige Verträge 

geschlossen haben und somit auch an einer langfristigen Existenz des Angebots eines 

Beziehungsbündlers interessiert sind. Daher ist eine stärkere Bindung der Teilnehmer an das Angebot 

des Beziehungsbündlers und eine stärkere Nutzung der Leistungen des Beziehungsbündlers durch 

die Teilnehmer zu erwarten. Bei der Existenz von Wettbewerb zwischen Beziehungsbündlern dürften 

Akteure, welche selbst die Rolle „Vertragliche Bündelung von Beziehungen“ wahrnehmen, seltener zu 

Multihoming neigen. Somit kann die Anzahl der parallel entstehenden Angebote eines 

Beziehungsbündlers unter Umständen im Vergleich mit der Rollenwahrnehmung ausschließlich durch 

einzelne private Akteure geringer ausfallen. Insgesamt ist bei einer Rollenwahrnehmung durch eine 

Gruppe von Akteuren auch die Wahrscheinlichkeit einer dauerhaften Inanspruchnahme der 

Leistungen des Beziehungsbündlers erhöht. Eine Aufteilung von Kosten und die potentiell stärkere 

Bindung der Klubteilnehmer an das gemeinsam geschaffene Angebot führt auch zu einer Reduktion 

des Risikos für den einzelnen Akteur, verglichen mit einer Wahrnehmung der Rolle „Vertragliche 

Bündelung von Beziehungen“ durch nur einen Akteur. 

Hinsichtlich der Anzahl der Akteure, welche die Rolle „Vertragliche Bündelung von Beziehungen“ 

gemeinsam wahrnehmen, gilt es verschiedene Aspekte zu beachten. Einerseits dürfte aus Sicht der 

teilnehmenden Akteure ein Vetorecht hinsichtlich der Erweiterung des Kreises der Akteure zur 

Wahrnehmung der Rolle „Vertragliche Bündelung von Beziehungen“ evtl. bestehende Unsicherheiten 

bzgl. der künftigen Entwicklung reduzieren. Andererseits dürfte auch die maximale Anzahl an 

Akteuren begrenzt sein, da eine zu große Teilnehmerzahl ggf. prohibitiv hohe Verhandlungskosten mit 

sich bringen würde, um die erforderlichen Einigungen zu erzielen. Somit kann auch ein zunächst als 

Klub gestartetes Modell nachgelagert in ein Modell überführt werden, in dem sich weitere Teilnehmer 

an das Angebot des Beziehungsbündlers anschließen können, jedoch nicht mehr in den Kreis der 

Akteure aufgenommen werden, welche die Rolle „Vertragliche Bündelung von Beziehungen“ 

wahrnehmen.  

Zusätzlich stellt die gemeinsame Wahrnehmung der Rolle „Vertragliche Bündelung von Beziehungen“, 

wieder ein gewisses Risiko für die einzelnen involvierten Akteure dar. Auf das jeweilige System kann 

nicht derselbe Einfluss ausgeübt werden, wie auf einen exklusiv tätigen Anbieter Produktvertrieb. 

Entsprechend können auch Weiterentwicklungen, welche aus Sicht einzelner Akteure einen Vorteil 

darstellen, aus Sicht anderer Akteure nachteilig sein und somit blockiert werden. Hier sind 
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entsprechende Modi zu finden, um ein Scheitern des Angebots des Beziehungsbündlers bzw. des 

Klubs zu vermeiden. Diese wiederum könnten wieder einen Hinderungsgrund für die Teilnahme von 

Produktdefinierenden und Anbietern Produktvertrieb darstellen. Gleichzeitig wird aber der Einfluss 

anderer Akteure auf das Angebot des Beziehungsbündlers reduziert und entsprechend eine 

Vormachtstellung eines einzelnen Akteurs verhindert.
999

 

Ein häufiges Problem dürfte hierbei die Anpassung eines etablierten Standards bzw. technischen 

Systems darstellen. Die Weiterentwicklung und Implementierung neuer Vorgaben sind für die 

einzelnen Akteure jeweils mit Kosten verbunden. In Abhängigkeit der Höhe der Kosten der 

Anpassungen der teilnehmenden Akteure ergibt sich auch hier eine gewisse Unsicherheit der Akteure, 

die prinzipiell bei einer Rollenwahrnehmung durch einen einzelnen Akteur in gleichem Umfang 

bestehen kann. Um diese Unsicherheit zumindest zu reduzieren, ist die Festlegung verbindlicher 

Vorgaben hinsichtlich der Weiterentwicklung des Standards von Vorteil. Bspw. gibt es für das eTicket 

Deutschland die Vorgabe, dass höchstens alle fünf Jahre eine umfangreiche Anpassung erfolgt, die 

bei Nichtumsetzung auch zu einer Inkompatibilität führen kann.
1000

 

6.4.2.2.2.4 Einfluss der ggf. integrierten Wahrnehmung weiterer Rollen durch die Gruppe von 
Akteuren, welche die Rolle „Vertragliche Bündelung von Beziehungen“ 
wahrnehmen 

Die integrierte Wahrnehmung von weiteren Rollen durch eine Gruppe von Akteuren bei gemeinsamer 

Wahrnehmung der Rolle „Vertragliche Bündelung von Beziehungen“ ist insbesondere von dem Ziel 

dieser Zusammenarbeit abhängig.  

Geht es vordergründig um die Teilung von Fixkosten für ein besonders kostenintensives 

Vertriebssystem, kann eine integrierte Rollenwahrnehmung nach partiellem Akteursmodell 1a gewählt 

werden. Fraglich ist hierbei die Bedeutung eines gemeinsamen Zugriffs des Nachfragers auf Produkte 

verschiedener Produktdefinierender. Ist dieser von nachrangiger Bedeutung, besteht auch die 

Möglichkeit, ausschließlich das Vertriebssystem gemeinsam zu betreiben ohne den Zugriff auf 

verschiedene Produktdefinierende zu ermöglichen. In diesem Fall wird kein Beziehungsbündler 

benötigt, da der Anbieter Produktvertrieb dann jeweils nur die Produkte einzelner Produktdefinierender 

vertreibt.
1001

 Wie bereits bei der Rollenwahrnehmung durch einen einzelnen privaten Akteur 

beschrieben, besteht hier die Möglichkeit statt einem einheitlichen Auftreten das Design des jeweiligen 

Produktdefinierenden bzw. der für diesen tätigen Anbieter Produktvertrieb zu übernehmen. 

Steht für die Gruppe der Akteure jedoch der Zugriff des Nachfragers auf Produkte verschiedener 

Produktdefinierender im Vordergrund und sind die Kosten für die einzelnen Vertriebssysteme durch 

die Anbieter Produktvertrieb bereits beglichen und sollen diese Systeme bestehen bleiben, so bietet 

sich eine desintegrierte Rollenwahrnehmung nach Modell 2a oder 2b an. Aufgrund der im 

vorangegangenen Abschnitt geschilderten Bindung der Teilnehmer an den Klub bzw. 

                                                      

999
 Vgl. für ein entsprechend begründetes Vorgehen bei der Einführung des eTickets in Dänemark TRUBBACH 

(2011, S. 412). 
1000

 Vgl. VDV-KERNAPPLIKATIONS GMBH & CO. KG (2012c, S. 6). 
1001

 Vgl. diesbezüglich Abschnitt 5.3.2.2.3. 
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Beziehungsbündler dürften die Probleme der Anbindung beider Seiten des Angebots des 

Beziehungsbündlers verglichen mit der Rollenwahrnehmung durch einen privaten Akteur reduziert 

sein. Entsprechend kann auch die desintegrierte Wahrnehmung der Rollen in Betracht gezogen 

werden. 

6.4.2.2.2.5 Besonderheiten des Mobilitätsangebots Carsharing bei der Wahrnehmung der 
Rolle „Vertragliche Bündelung von Beziehungen“ durch eine Gruppe von Akteuren 

Im ÖPNV handelt es sich bei den Produktdefinierenden im Falle der Verkehrsverbünde um Akteure, 

welche mit dem Ziel einer langfristigen Existenz geschaffen wurden. Von einzelnen Akteuren im 

Bereich des allgemeinen ÖPNV außerhalb der Verkehrsverbünde abgesehen, handelt es sich 

entsprechend um eine recht konstante Zusammensetzung der Akteure. Auch für die gemeinsame 

Wahrnehmung der Rolle „Vertragliche Bündelung von Beziehungen“ schafft dies eine gewisse 

Sicherheit für die weiteren Beteiligten. 

Im Bereich des Carsharing und hier insbesondere beim stationsunabhängigen Carsharing hingegen 

gibt es häufiger in den Markt eintretende und auch austretende Akteure. Fraglich ist daher, welche 

Akteure sinnvollerweise bzgl. der Rollenwahrnehmung kontaktiert werden sollen und wie mit neu in 

den Markt eintretenden Akteuren umgegangen wird.  

Zusätzlich können aufgrund der Wettbewerbsbeziehungen zwischen den Akteuren und deren weniger 

homogenen Zusammensetzung die Transaktionskosten für eine Einigung hinsichtlich der 

gemeinsamen Rollenwahrnehmung und der Ausgestaltung des Klubs bzw. Beziehungsbündlers höher 

ausfallen. Wie bereits angeführt, gilt es hierbei jedoch zu berücksichtigen, dass es sich bei Carsharing 

im Vergleich zum ÖPNV um ein sehr junges Mobilitätsangebot handelt. Somit kann es aus Sicht der 

Produktdefinierenden auch wichtiger sein, dem Angebot als solches zum Durchbruch zu verhelfen, als 

die eigene Wettbewerbsposition zu schützen. 

6.4.2.2.2.6 Zwischenfazit 

Bei der Wahrnehmung der Rolle „Vertragliche Bündelung von Beziehungen“ durch eine Gruppe von 

Akteuren finden sich prinzipiell dieselben Ausgestaltungsoptionen hinsichtlich des Angebots eines 

Beziehungsbündlers, wie bei der Wahrnehmung durch einen einzelnen privaten Akteur. Durch die 

vermutlich erforderliche Investition der einzelnen Akteure der Gruppe für die Implementierung des 

Angebots des Beziehungsbündlers und der zugehörigen technischen Systeme, dürfte jedoch die 

erwartete Stabilität verglichen mit der Rollenwahrnehmung durch einen einzelnen privaten Akteur 

erhöht sein. Gleichzeitig trägt jeder partizipierende Akteur einen Teil des Risikos.  

Verglichen mit der Rollenwahrnehmung durch einen unabhängigen privaten Akteur, erscheint es auch 

plausibel, dass die Produktdefinierenden in der Gruppe der Akteure, welche für die Wahrnehmung der 

Rolle „Vertragliche Bündelung von Beziehungen“ entschließt, auch die jeweils geeigneten Produkte 

mittels des Angebots des Beziehungsbündlers vertreiben lassen. Daher kann das Produktportfolio, 
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welches mittels des Angebots der gemeinsam wahrgenommenen Rolle „Vertragliche Bündelung von 

Beziehungen“ vertrieben wird, auch von der Abdeckung her überlegen sein.
1002

 

6.4.2.2.3 Fazit  

Bei der Analyse der Wahrnehmung der Rolle „Vertragliche Bündelung von Beziehungen“ durch 

gewinnorientierte, private Akteure oder durch Gruppen von gewinnorientierten, privaten Akteuren sind 

folgende im Regelfall negativ zu bewertende Aspekte festgestellt worden: 

 Die Unsicherheit der Produktdefinierenden und ggf. der Anbieter Produktvertrieb kann zu 

einer abwartenden Haltung führen, insbesondere wenn Wettbewerb zwischen 

Beziehungsbündlern besteht. Wird dies durch den Akteur antizipiert, der die Rolle 

„Vertragliche Bündelung von Beziehungen“ wahrnehmen will, ist es möglich, dass das 

Angebot gar nicht erst zustande kommt (Henne-Ei-Problem). 

 Kommt das Angebot zustande, ist die Beteiligung der Anbieter Produktvertrieb und 

Produktdefinierenden unsicher.  

o Bzgl. der institutionellen Ausgestaltung des Angebots ist keine eindeutig 

vorzuziehende Variante identifiziert worden. Entsprechend ist die institutionelle 

Ausgestaltung vermutlich nicht so darstellbar, dass alle potentiellen Teilnehmer 

angereizt werden, das Angebot des Beziehungsbündlers in Anspruch zu nehmen. 

Daher kann je nach Ausgestaltung die Gruppe der teilnehmenden 

Produktdefinierenden auch unterschiedlich sein. Dies gilt insbesondere für 

Mobilitätsangebote, bei denen Wettbewerb zwischen den Produktdefinierenden 

vorliegt, also hier im Bereich des Carsharing.  

o Unsicher aus Sicht der Produktdefinierenden ist auch die Vorteilhaftigkeit der 

Anbindung an das Angebot des Beziehungsbündlers im Vergleich zu den dadurch 

entstehenden Kosten. 

o Während die Produktdefinierenden des ÖPNV aufgrund ihrer Macht als 

Gebietsmonopolisten von einer Teilnahme ohne größere Konsequenzen absehen 

können, kann für Produktdefinierende des Carsharing die Teilnahme am Angebot des 

Beziehungsbündlers und damit der Vertrieb über bestimmte Anbieter Produktvertrieb 

mit hoher Bedeutung von hoher Relevanz sein. Hierfür werden ggf. auch Bedenken 

gegenüber teilnehmenden Wettbewerbern ignoriert. 

 Wird die Rolle „Vertragliche Bündelung von Beziehungen“ wahrgenommen und etabliert sich 

ein Modell 2a oder 2b, besteht insbesondere bei Verwendung neuartiger Vertriebssysteme mit 

zugehöriger Kostenstruktur durch einzelne Anbieter Produktvertrieb die Möglichkeit der 

Marktkonzentration auf einen einzelnen Anbieter Produktvertrieb. 

 Wird die Rolle „Vertragliche Bündelung von Beziehungen“ mehrfach wahrgenommen, kann es 

zur Entstehung paralleler Netzwerke kommen. Schließen sich Produktdefinierende im Sinne 

                                                      

1002
 Vgl. HEILMANN (2000) sowie SCHWICKERT / PFEIFFER (2000, S. 19-20). 
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eines Singlehoming ausschließlich an das Angebot eines Beziehungsbündlers an, kommt es 

zu Insellösungen. 

 Kommt das Angebot zustande, ist der jeweilige Nutzen für den Nachfrager unsicher. Dies 

resultiert auch aus den zuvor genannten Punkten. 

o Die Abdeckung in räumlicher Sicht ist unsicher. 

o Die Anzahl und Relevanz der angebundenen Produktdefinierenden ist unsicher. 

o Die von den teilnehmenden Produktdefinierenden angebotenen Produktportfolios und 

somit das erhältliche Gesamtportfolio sind bzw. ist unsicher. 

o Die von den Anbietern Produktvertrieb für den Nachfrager angebotenen 

Produktportfolios sind unsicher. 

o Ggf. wird durch zusätzlich entstehende neue Anbieter Produktvertrieb oder sich 

verändernde Vertriebssysteme im Verantwortungsbereich von bestehenden Anbietern 

Produktvertrieb das Angebot an Produkten sogar weiter fragmentiert, sodass 

zusätzliche Informations- und Suchkosten für den Nachfrager entstehen. 

 Ein dauerhaftes Bestehen des jeweiligen Angebots eines Beziehungsbündlers ist nicht 

gesichert. Wird die kritische Masse nicht erreicht, kann ein Akteur das jeweilige Angebot auch 

wieder einstellen. 

Vergleicht man die Rollenwahrnehmung durch einen einzelnen Akteur mit der Rollenwahrnehmung 

durch eine Gruppe von Akteuren, so dürften die Hürden für die Entstehung eines Klubs durch mehrere 

Akteure höher liegen, aber nach einer erfolgten Etablierung ein stabileres Angebot vorliegen, da die 

beteiligten Akteure ihre jeweiligen Investitionen schützen wollen. Aus diesem Grund kann auch das 

auf dem Angebot eines Beziehungsbündlers vorliegende Produktportfolio umfangreicher sein, wenn 

die Rolle von einer Gruppe von Akteuren statt von einem einzelnen privaten Akteur wahrgenommen 

wird.  

Für die Beteiligung der Produktdefinierenden ist auch hier keine eindeutige Aussage zu treffen. Bei 

einer Rollenwahrnehmung durch einen dritten Akteur dürften für den jeweiligen Produktdefinierenden 

geringere Kosten insbesondere hinsichtlich potentieller Risikokosten auftreten. Gleichzeitig kann auf 

ein entsprechendes Angebot nur begrenzt Einfluss genommen werden. Gewinnt ein 

Beziehungsbündler oder ein ans Angebot angeschlossener Anbieter Produktvertrieb eine starke 

Stellung und resultiert daraus eine Abhängigkeit des Produktdefinierenden, kann diese zu 

opportunistischem Verhalten führen. Hier wäre eine Partizipation an der Rolle „Vertragliche Bündelung 

von Beziehungen“ im Sinne einer gemeinsamen Wahrnehmung mit einer Gruppe von Akteuren von 

Vorteil. Durch eine entsprechende Zusammenarbeit werden die potentiellen Abhängigkeiten von 

einem einzelnen Akteur reduziert, dafür entstehen neue Abhängigkeiten von der Gruppe der Akteure.  

Insgesamt dürfte es also von den Eigenschaften des jeweiligen Akteurs abhängen, ob dieser eine 

Rollenwahrnehmung durch einen dritten Akteur oder die eigene Beteiligung an einer Gruppe von 

Akteuren bevorzugt. 
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6.4.2.3 Analyse unter Annahme einer erfolgenden Beteiligung der zentralen 
öffentlichen Hand hinsichtlich der Rolle „Vertragliche Bündelung von 
Beziehungen“ 

In den vorangegangenen Abschnitten wurden als Ergebnis der Analysen auch Probleme einer 

Wahrnehmung der Rolle „Vertragliche Bündelung von Beziehungen“ durch private Akteure ohne eine 

Beteiligung der zentralen öffentlichen Hand identifiziert.  

Liegt der gemeinsame Zugriff der Nachfrager auf Produkte verschiedener Produktdefinierender im 

Interesse der zentralen öffentlichen Hand, kann eine Beteiligung der öffentlichen Hand diese 

Probleme reduzieren oder eliminieren. Für die nachfolgenden Analysen wird ein entsprechendes 

Interesse der zentralen öffentlichen Hand als Annahme unterstellt. 

Hierbei dienen die in Abschnitt 6.4.2.2.3 dargestellten Probleme als Ansatzpunkte für eine Beteiligung 

der zentralen öffentlichen Hand. Die unterschiedlichen Beteiligungsoptionen werden im nachfolgenden 

Abschnitt 6.4.2.3.1 vorgestellt und analysiert. Anschließend werden in Abschnitt 6.4.2.3.2 Probleme 

aufgezeigt, die sich hinsichtlich Beteiligungsart und -zeitpunkt ergeben können. Auf Besonderheiten 

des in Deutschland bestehenden föderalen Systems wird dabei nur an einzelnen Stellen selektiv 

eingegangen. Abschnitt 6.4.2.3.3 schließt mit einem Fazit ab. 

6.4.2.3.1 Analyse von Beteiligungsoptionen der zentralen öffentlichen Hand 

Aus Sicht der zentralen öffentlichen Hand gibt es verschiedene Optionen, sich am Angebot eines 

Beziehungsbündlers zu beteiligen. Konkret betrachtet werden im nachfolgenden Abschnitt die 

folgenden Varianten: 

 Bereitstellung von Finanzmitteln durch die zentrale öffentliche Hand (Abschnitt 6.4.2.3.1.1) 

 Androhung der Rollenwahrnehmung oder Regelsetzung durch die zentrale öffentliche Hand 

(Abschnitt 6.4.2.3.1.2) 

 Wahrnehmung der Rolle „Vertragliche Bündelung von Beziehungen“ durch die zentrale 

öffentliche Hand bzw. alternativ die Regulierung privater Akteure, welche die Rolle 

wahrnehmen (Abschnitt 6.4.2.3.1.3) 

 Regelsetzung durch die zentrale öffentliche Hand (Abschnitt 6.4.2.3.1.4) 

Defizite einzelner Beteiligungsoptionen werden im Laufe der Analyse ersichtlich werden. 

Entsprechend sind im Regelfall geeignete Kombinationen von Beteiligungsoptionen erforderlich, um 

bestimmte Ziele erreichen zu können. 

6.4.2.3.1.1 Bereitstellung von Finanzmitteln durch die zentrale öffentliche Hand 

Ein wesentliches Hindernis bei der Etablierung der Angebote von Beziehungsbündlern stellen im 

Regelfall die zur Refinanzierung erforderlichen Entgelte dar. Für die jeweiligen Produktdefinierenden 

oder Anbieter Produktvertrieb fallen somit neben den ggf. ihrerseits erforderlichen 

Implementierungskosten zusätzlich weitere Kosten für die Inanspruchnahme der Leistungen des 

Beziehungsbündlers an. Gerade im Vergleich zu ggf. alternativ entstehenden Kosten kann die 

Nutzung des Angebots des Beziehungsbündlers sodann im Erwartungswert die schlechtere 

Alternative darstellen. Bei der Bereitstellung von Finanzmitteln durch die zentrale öffentliche Hand aus 
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ihrem Haushalt können diese Kosten reduziert und somit auch die Attraktivität der Teilnahme an dem 

Angebot eines Beziehungsbündlers erhöht werden. 

Fraglich ist hierbei die Ausgestaltung eines sinnvollen Einsatzes von ggf. verfügbaren Finanzmitteln. 

Grundsätzlich gibt es die Möglichkeit entweder das Angebot des Beziehungsbündlers selbst oder die 

sich ans Angebot anschließenden Akteure zu fördern. 

Für den Beziehungsbündler könnten bspw. Unterstützungen für die Entwicklung der notwendigen 

Technologie im Rahmen von Forschungsprojekten oder auch der laufende Betrieb des erforderlichen 

Angebots eines Kompatibilitätsherstellers subventioniert werden. Bzgl. der sich anschließenden 

Akteure können bspw. die Kosten für den initialen Anschluss bei der Implementierung übernommen 

werden. 

BEREITSTELLUNG VON FINANZMITTELN FÜR TEILNEHMENDE PRODUKTDEFINIERENDE UND ANBIETER 

PRODUKTVERTRIEB 

Bei einer Übernahme von Kosten der Implementierung für Teilnehmer von Angeboten von 

Beziehungsbündlern stellt sich bei Existenz verschiedener Beziehungsbündler die Frage für die 

Anbindung an Angebote welcher Beziehungsbündler die Implementierungskosten übernommen 

werden. Während im Bereich der Technologieentwicklung eine Förderung von verschiedenen 

Projekten noch sinnvoll erscheint, dürfte die Förderung verschiedener, konkurrierender 

Beziehungsbündler keine effiziente Verwendung von Steuergeldern darstellen. Hier müsste 

entsprechend eine Festlegung auf einen ausgewählten Beziehungsbündler erfolgen.
1003

 Dieser 

Beziehungsbündler erhält durch die Förderung einen Vorteil gegenüber potentiellen Wettbewerbern. 

Auch wenn zunächst keine Vielfalt hinsichtlich der Beziehungsbündler besteht, so kann eine 

entsprechende Förderung durch die zentrale öffentliche Hand unter Umständen auch potentielle 

künftige Wettbewerber von einem Markteintritt abhalten. Jedoch wird das Auswahlproblem der 

zentralen öffentlichen Hand in diesem Fall deutlich vereinfacht. Ein Beispiel im Rahmen von 

Vertriebssystemen stellt das eTicket Deutschland dar. Hier wurde durch die 

Verkehrsministerkonferenz festgelegt, dass ausschließlich Vertriebssysteme, welche den Standard 

der VDV-Kernapplikationen verwenden, künftig Förderungen durch die öffentliche Hand erhalten 

können.
1004

 

Zusätzlich ergibt sich bei einer vollständigen Übernahme der Kosten die Gefahr von 

Mitnahmeeffekten. So können Produktdefinierende und Anbieter Produktvertrieb sich ausschließlich 

zum Testen der Leistungen des Beziehungsbündlers an das Angebot anbinden und bei nicht 

ausreichend positiven Erfahrungen ihre jeweilige Anbindung bzw. Nutzung wieder einstellen, so keine 

entsprechenden Austrittsbarrieren bestehen. Diese dürften insbesondere im Falle des Modells 1a für 

den Produktdefinierenden recht gering sein, da nur über einen bestimmten Anbieter Produktvertrieb 

                                                      

1003
 Die hiermit einhergehenden Probleme werden in Abschnitt 6.4.2.3.2 noch diskutiert. 

1004
 Vgl. VERKEHRSMINISTERKONFERENZ (2008, Punkt 7.7 der Tagesordnung, Absatz 2). 
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keine Produkte mehr angeboten werden würden. Entsprechend erscheint zumindest eine teilweise 

Mitfinanzierung durch den jeweiligen Teilnehmer am Angebot des Beziehungsbündlers als sinnvoll. 

BEREITSTELLUNG VON FINANZMITTELN FÜR BEZIEHUNGSBÜNDLER 

Eine Unterstützung der Beziehungsbündler durch finanzielle Beteiligung ist ebenfalls nicht problemlos 

möglich. Zunächst stellt sich die Frage, welche Beziehungsbündler von einer Unterstützung profitieren 

sollen. Hier gelten die oben genannten Punkte analog.  

Fraglich ist ebenso die Dauer einer entsprechenden Unterstützung. Mit steigender Anzahl an 

Teilnehmern können aufgrund der hohen anfallenden Fixkosten auch die jeweils erhobenen Entgelte 

mit der Zeit reduziert werden. In Abhängigkeit vom jeweils angewendeten technischen System ist es 

jedoch denkbar, dass auf lange Sicht hier Kosten und somit ggf. Entgelte für den Vertrieb mittels des 

Angebots eines Beziehungsbündler und angeschlossener Anbieter Produktvertrieb oberhalb der 

Entgelte des Vertriebs über exklusiv tätige Anbieter Produktvertrieb bestehen und bei gewünschter 

Beibehaltung des Angebots eines Beziehungsbündlers eine dauerhafte Förderung erforderlich ist.
1005

 

Es sollte jedoch vermieden werden, dass die finanzielle Unterstützung durch die zentrale öffentliche 

Hand zu einer unangemessenen Vergütung des Beziehungsbündlers selbst führt. 

Führt eine finanzielle Unterstützung des Beziehungsbündlers dazu, dass die Kosten des Vertriebs 

über die an dessen Angebot angeschlossenen Anbieter Produktvertrieb sogar geringer ausfallen, als 

über exklusiv tätige Anbieter Produktvertrieb, so kann eine Verlagerung zum Vertrieb mittels des 

Angebots des Beziehungsbündlers erfolgen. Werden in der Folge weitere Nachfragerkontaktpunkte 

oder einzelne Vertriebssysteme eingestellt, so stellt die Unterstützung des Beziehungsbündlers auch 

gleichzeitig eine Subventionierung aller Vertriebsaktivitäten des jeweiligen Produktdefinierenden dar. 

FAZIT 

Erfolgt ausschließlich eine Bereitstellung von Finanzmitteln durch die zentrale öffentliche Hand, 

können die Entgelte für die Teilnahme am Angebot des Beziehungsbündlers reduziert werden, 

wodurch die Attraktivität gegenüber den Modellen ohne Beteiligung der zentralen öffentlichen Hand 

erhöht wird. Eine Sicherheit für die dauerhafte Etablierung oder die Nutzung des Angebots eines 

Beziehungsbündlers ist dadurch noch nicht gegeben. Auch die erreichte Abdeckung und der Umfang 

der Senkung der Transaktionskosten der Nachfrager kann somit nicht direkt beeinflusst werden. 

Zusätzlich sprechen die Probleme hinsichtlich Umfang, Dauer und Empfänger der finanziellen Mittel 

eindeutig dafür, eine Verknüpfung mit weiteren Beteiligungsoptionen vorzunehmen, wie bspw. der 

Wahrnehmung der Rolle „Vertragliche Bündelung von Beziehungen“ durch die zentrale öffentliche 

Hand. Hierauf wird im weiteren Verlauf noch eingegangen. 

  

                                                      

1005
 Dies gilt insbesondere auch, wenn durch neuartige Vertriebssysteme einzelne Anbieter Produktvertrieb ein 

Monopol hinsichtlich dieses Vertriebssystems erlangen. 
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6.4.2.3.1.2 Androhung einer Beteiligung durch die zentrale öffentliche Hand  

Unter Umständen setzt bereits die Androhung der Rollenwahrnehmung oder Regelsetzung durch die 

zentrale öffentliche Hand gewisse Anreize für die verschiedenen Akteure an vorhandenen Angeboten 

teilzunehmen oder solche zu etablieren.  

Sind die Ziele aller Akteure inklusive der öffentlichen Hand homogen, kann so unter Umständen der 

notwendige Druck aufgebaut werden, um auch tatsächlich das gewünschte Resultat zu erzielen. 

Hierbei wird jedoch das Angebot weiterhin von privaten Akteuren gestaltet. Entsprechend ist bei 

heterogenen Zielen ebenfalls denkbar, dass Lösungen entstehen, welche zwar formal den 

Anforderungen genügen, aber die tatsächlichen Anforderungen seitens der zentralen öffentlichen 

Hand nicht erfüllen. So kann eine kostengünstige Lösung implementiert werden, welche bspw. mit 

ungeeigneten Produkten versehen wird und somit für die Nachfrager nicht zur angestrebten Reduktion 

von Transaktionskosten führt.  

Entsprechend bringt auch die Androhung einer Beteiligung keine Sicherheit bzgl. Entstehung und 

Fortbestand sowie Abdeckung des Gesamtproduktportfolios von bzw. durch das Angebot eines 

Beziehungsbündlers inkl. angeschlossenen Produktdefinierenden. 

6.4.2.3.1.3 Wahrnehmung der Rolle „Vertragliche Bündelung von Beziehungen“ durch die 
zentrale öffentliche Hand  

Um die Unsicherheit hinsichtlich der Entstehung und der dauerhaften Existenz des Angebots des 

Beziehungsbündlers zu eliminieren, besteht für die zentrale öffentliche Hand die Möglichkeit selbst die 

Rolle „Vertragliche Bündelung von Beziehungen“ wahrzunehmen. Somit kann ein bestehendes 

Henne-Ei-Problem partiell gelöst werden. 

Die entstehenden Kosten für die Implementierung des Angebots eines Beziehungsbündlers und den 

Aufbau des dazu erforderlichen Wissens müssen jedoch zunächst durch die öffentliche Hand 

getragen werden, sodass zumindest in gewissem Umfang ebenfalls eine Bereitstellung von 

Finanzmitteln erforderlich ist. Fraglich ist, ob das Angebot sich dauerhaft über die Entgelte von 

Produktdefinierenden und Anbietern Produktvertrieb finanzieren soll, oder ob auch eine 

weitergehende Bereitstellung von Finanzmitteln durch die öffentliche Hand erfolgt. In letzterem Fall 

besteht, wie oben dargestellt, die Gefahr der Einstellung der Vertriebsbemühungen durch die 

einzelnen Produktdefinierenden, wenn das öffentliche Angebot den kompletten Vertrieb abdecken 

kann und geringere Vertriebskosten verursacht. 

Dieser Aspekt betrifft bereits die institutionelle Ausgestaltung des Angebots des Beziehungsbündlers. 

Allgemein gelten hier grundsätzlich dieselben Ausgestaltungsoptionen, wie bei einer 

Rollenwahrnehmung durch einen privaten Akteur. Jedoch dürften die Optionen zur Differenzierung im 

Sinne von Zugang und Entgelterhebung aufgrund des sonst ggf. bestehenden 

Diskriminierungsverdachts geringer sein.  

Gemäß der Analyse in Abschnitt 6.4.2.2 ist eine institutionelle Ausgestaltung, die allen potentiellen 

Teilnehmern gerecht wird, aller Voraussicht nach auch bei Rollenwahrnehmung durch die öffentliche 

Hand nicht zu erreichen. Entsprechend ist auch weiterhin zu beachten, dass die bloße 

Rollenwahrnehmung durch die öffentliche Hand noch keine Garantie dafür darstellt, dass 
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Produktdefinierende und Anbieter Produktvertrieb am jeweiligen Angebot teilnehmen. Auch die 

Etablierung von parallelen Angeboten durch private Akteure ist dadurch noch nicht ausgeschlossen.  

Jedoch ergeben sich aus Sicht der Produktdefinierenden und Anbieter Produktvertrieb bei der 

Wahrnehmung der Rolle „Vertragliche Bündelung von Beziehungen“ durch die zentrale öffentliche 

Hand die folgenden Vorteile: 

 Neutralitätsvermutung hinsichtlich des Beziehungsbündlers und des zugehörigen Angebots
1006

 

 Vermutete höhere Stabilität bei der Rollenwahrnehmung durch die zentrale öffentliche Hand 

 Bei entsprechender gleichzeitiger Bereitstellung von finanziellen Mitteln können Entgelte für 

eine Teilnahme ggf. reduziert sein. 

Allerdings ist aus Sicht der zentralen öffentlichen Hand neben der institutionellen Ausgestaltung über 

die Wahrnehmung weiterer Rollen, die unterstützten Vertriebssysteme sowie den sinnvollen Grad der 

politischen Selbstbindung zu entscheiden. Hierauf wird nun eingegangen. 

WAHL EINES GEEIGNETEN VERTRIEBSSYSTEMS SOWIE WEITERER INTEGRIERT WAHRGENOMMENER ROLLEN 

Im Unterschied zu privaten Akteuren als Beziehungsbündler erscheint bei einer Rollenwahrnehmung 

durch die öffentliche Hand ein zwischenzeitlicher Wechsel der integriert wahrgenommenen Rollen 

eher unwahrscheinlich zu sein, da ein zentraler Planer beim Vorliegen des erforderlichen Wissens die 

integriert wahrgenommenen Rollen an den langfristigen Zielen ausrichten dürfte. Die Wahl der 

integriert wahrgenommenen Rollen sowie des Vertriebssystems dürfte hierbei von den jeweiligen 

Zielen der zentralen öffentlichen Hand abhängen. 

Während die integrierte Wahrnehmung der Rolle „Information über und Verkauf von Produkten“ im 

Sinne der partiellen Akteursmodelle Modelle 1a und 1b eine sehr starke Zentralität in Form eines 

einzelnen und entsprechend auch in sich einheitlichen Anbieters Produktvertrieb schafft, beinhaltet die 

desintegrierte Wahrnehmung im Sinne der partiellen Akteursmodelle 2a und 2b nur eine recht 

schwache Zentralität. Hier wird für die verschiedenen weiterhin bestehenden Anbieter Produktvertrieb 

nur eine einheitliche Grundlage geschaffen, auf welche durch diese zurückgegriffen wird. 

Weiterhin besteht sodann ein Zusammenhang zu den Vertriebssystemen, die von dem 

Beziehungsbündler unterstützt werden. Für die Vertriebssysteme der Produktwahl anhand der 

intendierten Nutzung mit dezentralen Assets im Verantwortungsbereich der Anbieter Produktvertrieb 

eignet sich zur kurzfristigen Vernetzung eher die desintegrierte Rollenwahrnehmung nach Modell 2a 

und 2b, da bei Umsetzung der integrierten Rollenwahrnehmung nach Modell 1a und 1b zusätzlich die 

Kosten für die jeweiligen dezentralen Assets getragen werden müssten. Hierfür wäre sodann auch 

dezentrales Wissen erforderlich, um die einzelnen Standorte bestimmen zu können. Für eine 

desintegrierte Rollenwahrnehmung spricht insbesondere auch, dass im Falle einer integrierten 

Rollenwahrnehmung und zusätzlich bestehender Anbieter Produktvertrieb verschiedene 

                                                      

1006
 Vgl. BECKMANN (2015, S. 419) für einen entsprechenden Vorschlag der Übernahme von Aufgaben durch die 

zentrale öffentliche Hand im Fernbusverkehr. 
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Nachfragerkontaktpunkte an ein und demselben Ort erforderlich wären und somit wettbewerbliche 

Beziehungen zwischen privaten und öffentlichen Angeboten auftreten würden. 

Gleichzeitig ergibt sich bei der desintegrierten Rollenwahrnehmung aufgrund der schwach 

ausgeprägten Zentralität ein Vertriebswettbewerb zwischen den Angeboten der einzelnen Anbieter 

Produktvertrieb, welche sich an das Angebot des Beziehungsbündlers anschließen. Bei Überlagerung 

der Bediengebiete der Anbieter Produktvertrieb kann sich jedoch ggf. das günstiger zu betreibende 

und einfacher zu bedienende System durchsetzen und somit eine gewisse Marktmacht erreichen. Die 

Stabilität der Angebote der einzelnen Anbieter Produktvertrieb ist somit durch die Beteiligung der 

zentralen öffentlichen Hand noch nicht erhöht. 

Sollen stattdessen neuartige Vertriebssysteme mit hohen Fixkosten umgesetzt werden, ist eine 

integrierte Rollenwahrnehmung nach Modell 1a und 1b eher geeignet, um Skaleneffekte zu 

realisieren. Durch die gleichzeitige Rollenwahrnehmung „Information über und Verkauf von Produkten“ 

ist auch hier die Stabilität bzgl. des Angebots erhöht. Allerdings fallen auf Seiten der öffentlichen Hand 

somit auch zusätzliche Kosten für die Implementierung des Angebots des Anbieters Produktvertrieb 

und den Aufbau des dafür erforderlichen Knowhows an. Aus Sicht der Produktdefinierenden im 

Carsharing werden bei einer entsprechenden Lösung die Daten durch einen neutralen Akteur 

erhoben, was ggf. als weniger hinderlich angesehen wird, verglichen mit der Option, dass der 

ansonsten für einen konkurrierenden Produktdefinierenden tätige Anbieter Produktvertrieb die Daten 

erhält.  

Bei integrierter Rollenwahrnehmung nach partiellem Akteursmodell 1a ist dabei potentiell auftretender 

Wettbewerb zu bestehenden Anbietern Produktvertrieb zu berücksichtigen. Bzgl. des partiellen 

Akteursmodells 1b sei noch angemerkt, dass zur Erreichung dieses Modells weitere flankierende 

Maßnahmen erforderlich sein dürften, da hier bestehende Anbieter Produktvertrieb ihren jeweiligen 

Aktivitäten einstellen oder ggf. im neu geschaffenen Anbieter Produktvertrieb aufgehen müssen. 

Entsprechend wird das Modell 1b auch verstärkt in Abschnitt 6.4.2.3.1.4 unter Berücksichtigung der 

Regelsetzung durch die zentrale öffentliche Hand untersucht. 

GEEIGNETER GRAD DER POLITISCHEN SELBSTBINDUNG 

Bei Wahrnehmung der Rolle „Vertragliche Bündelung von Beziehungen“ durch die zentrale öffentliche 

Hand bedarf es einer Entscheidung, wie die anfallenden Aufgaben zu erfüllen sind. Dies wird jedoch 

nur stark verkürzt betrachtet und stattdessen auf weiterführende Literatur verwiesen. Entsprechend 

wird auch keine abschließende Vorteilhaftigkeit einzelner Modelle ermittelt.  

Zunächst bestehen zwei idealtypische Optionen: 

 Weitgehende Festlegung von Eigenschaften des Angebots in formellen Regeln, wie bspw. 

Gesetzen und Verordnungen sowie Aufgabenübernahme durch den Verwaltungsapparat des 

Bundes, der Länder oder der Kommunen: In Abhängigkeit der gewählten institutionellen 

Regelebene ergibt sich der Grad der Selbstbindung, da mit höherer Regelebene für 
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gewöhnlich höhere Transaktionskosten für eine entsprechende Änderung einhergehen. Die 

Flexibilität zur Reaktion auf veränderte Umweltbedingungen ist jedoch in Abhängigkeit der 

Definition von Ausnahmeregelungen vergleichsweise gering.
1007

 

 Delegation an eine Organisation: Verglichen mit der Festlegung von Eigenschaften des 

Angebots in formellen Regeln kann durch eine Delegation bei gleichzeitiger Ausstattung der 

Organisation mit finanziellen Ressourcen eine höhere Flexibilität erreicht werden. Der Grad 

der Selbstbindung ist hierbei abhängig von der Regelebene, auf der die Delegation festgelegt 

wird.
1008

 Die Delegation kann sodann erfolgen an eine öffentliche Organisation mit geeignetem 

Zielsystem oder ein privates Unternehmen verbunden mit einer begleitenden Regulierung. 

Die Optionen verursachen abhängig von ihrer Umsetzung jeweils unterschiedlich hohe 

Transaktionskosten, um eine ggf. erforderliche Anpassung vorzunehmen. Somit unterscheiden diese 

sich hinsichtlich der politischen Selbstbindung. Im Zusammenhang mit der politischen Selbstbindung 

sind auch andere Parameter je nach umgesetzter Option in unterschiedlichem Maße von Bedeutung. 

Die Optionen unterscheiden sich hinsichtlich der Flexibilität, der Reduzierung von kurzfristig 

orientiertem Handeln sowie der Reduzierung von opportunistischem Verhalten bei betroffenen 

Akteuren und somit auch hinsichtlich der erforderlichen zeitlichen Verfügbarkeit von Ressourcen.
1009

  

Den Optionen gemeinsam ist die Tatsache, dass ein Trade-off zwischen erforderlichem Wissen vor 

Etablierung der Lösung und erforderlichem Wissen sowie weiterer Ressourcen nach Etablierung der 

jeweiligen Lösung bei der öffentlichen Hand besteht. Je genauer die Festlegung der Aufgaben und 

Zielsetzung erfolgt, desto weniger Handlungsspielraum und somit Flexibilität bestehen nach der 

Etablierung hinsichtlich der Durchführung der Aufgaben.
1010

 

Eine entsprechende Flexibilität ist insbesondere dann erforderlich, wenn notwendige Anpassungen 

bereits absehbar sind und somit auch ein gewisser Handlungsspielraum notwendig ist. Da dies auch 

im Bereich von technologischen Entwicklungen zu berücksichtigen ist, besteht auch bei den 

betrachteten Beziehungsbündlern und den unterstützten Vertriebssystemen Bedarf für eine gewisse 

Flexibilität.  

So wurde bereits in Kapitel 5 dargestellt, dass die Vertriebssysteme im Verantwortungsbereich der 

Anbieter Produktvertrieb einer ständigen Weiterentwicklung unterliegen und an die Anforderungen der 

Nachfrager und die verfügbaren Technologien angepasst werden, um die Transaktionskosten der 

Nachfrager, aber auch die Kosten für die Durchführung des Vertriebs selbst weiter zu reduzieren. 

Entsprechend sollte ein von der zentralen öffentlichen Hand geschaffenes Angebot eines 

Beziehungsbündlers in der Lage sein, auf diese Änderungen reagieren zu können und somit eine 

gewisse Flexibilität besitzen. 

                                                      

1007
 Vgl. KLATT (2011, S. 79 ff.). 

1008
 Vgl. KLATT (2011, S. 83 ff.). 

1009
 Für eine ausführliche Darstellung vgl. KLATT (2011, S. 78 ff.). 
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 Vgl. KLATT (2011, S. 82). 
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Zusätzlich zu dieser erforderlichen Flexibilität hinsichtlich der Anpassung an technologische 

Entwicklungen bestehen gegenwärtig auch Vertriebssysteme, die wie bspw. Automaten eine typische 

Lebensdauer von zehn Jahren und mehr erreichen. Insbesondere im ÖPNV wird aufgrund des 

Auftrags der Daseinsvorsorge auf absehbare Zeit die Vorhaltung von Automaten erforderlich sein. 

Diese Problematik besteht im Bereich des stationsunabhängigen Carsharing zunächst nicht. Im 

Gegensatz dazu setzt auch das stationsbasierte Carsharing häufig auf Lösungen, die eine 

Partizipation aller Nachfrager ermöglicht und greift daher auch auf Vertriebssysteme mit höheren 

Lebensdauern zurück. Sollen diese langfristig bestehenden Systeme ebenfalls mittels des Angebots 

eines Beziehungsbündler erreichbar sein, muss eine entsprechende Sicherheit der erforderlichen 

Finanzierungsgrundlage bestehen. Zusätzlich stärkt ein glaubwürdiges längerfristiges Engagement 

der zentralen öffentlichen Hand die Anreize der Produktdefinierenden und Anbieter Produktvertrieb an 

dem jeweiligen Angebot teilzunehmen. 

In Summe ist eine gewisse Flexibilität bei gleichzeitiger Kontinuität des Angebots auch in Form einer 

überjährigen Finanzierung für den Beziehungsbündler von Bedeutung. Entsprechend erscheint als 

erste Vermutung die alleinige Festlegung in formellen Regeln aufgrund des sich ergebenden 

Anpassungsbedarfes als nicht geeignet.
1011

 Um eine konstante Ausstattung mit finanziellen Mitteln 

sicherzustellen, erscheint die Delegation der Aufgaben an eine bestehende oder zu gründende 

Organisation von Vorteil.  

Zusammenfassend erscheint aufgrund der durchgeführten Kurzanalyse zunächst die Delegation als 

geeignete Variante. Dies ist im Rahmen einer konkreten Umsetzung jedoch einer tiefergehenden 

Prüfung zu unterziehen. Hierbei ist auch der Frage nachzugehen, ob eine Delegation an eine 

öffentliche Organisation oder eine Regulierung eines privaten Unternehmens als Vorzugsvariante 

gewählt werden sollte.
1012

 

FAZIT 

Hinsichtlich der Rollenwahrnehmung durch die öffentliche Hand ist gemäß den Analysen zunächst 

eine eindeutige Festlegung des verfolgten Ziels erforderlich, um eine geeignete Wahl der integriert 

wahrzunehmenden Rollen zu treffen. Die Aufgaben des Beziehungsbündlers können sodann durch 

eine öffentliche Organisation mit öffentlichem Zielsystem oder durch ein privates, reguliertes 

Unternehmen erbracht werden. Im weiteren Verlauf der Arbeit wird aus Vereinfachungsgründen 

jedoch immer ausschließlich von der Rollenwahrnehmung durch die zentrale öffentliche Hand 

gesprochen. Für die Finanzierung ist zumindest partiell mit einer erforderlichen Bereitstellung von 

Mitteln aus dem Haushalt der zentralen öffentlichen Hand zu rechnen.  

Negativ kann angemerkt werden, dass die bloße Etablierung des Angebots eines Beziehungsbündlers 

durch die zentrale öffentliche Hand noch keinerlei Vorgaben hinsichtlich möglichen Wettbewerbs oder 

der Beteiligung durch die einzelnen Produktdefinierenden oder Anbieter Produktvertrieb gegeben sind. 
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 Vgl. KLATT (2011, S. 81) sowie KLATT (2011, S. 191-192). 

1012
 Für eine entsprechende Untersuchung jedoch mit Bezug zu Stromübertragungsnetzen vgl. BECKERS ET AL. 

(2014, S. 218 ff.). 
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Entsprechend sind auch hier noch Unsicherheiten vorhanden. Bei antizipierter ausbleibender 

Teilnahme durch die einzelnen Akteure kann eine zusätzliche Regelsetzung oder die Unterlassung 

einer Rollenwahrnehmung in Erwägung gezogen werden. 

6.4.2.3.1.4 Regelsetzung durch die zentrale öffentliche Hand 

Die bisher analysierten Optionen für die Beteiligung der öffentlichen Hand stellten nur eine 

Verbesserung hinsichtlich einzelner der im Bereich der Rollenwahrnehmung des Beziehungsbündlers 

durch private Akteure ermittelten Probleme dar. Im nachfolgenden Abschnitt wird nun auf die  

Festlegung formaler Regeln eingegangen, um auch die weiteren Probleme zu reduzieren oder 

eliminieren zu können.
1013

 Hierbei werden die folgenden Regeln untersucht: 

 Festlegung einer maximalen Anzahl an Akteuren, welche die Rolle „Vertragliche Bündelung 

von Beziehungen“ parallel wahrnehmen können (Abschnitt 6.4.2.3.1.4.1). 

 Verpflichtung von Produktdefinierenden und Anbietern Produktvertrieb zur Teilnahme am 

Angebot eines Beziehungsbündlers (Abschnitt 6.4.2.3.1.4.2). 

 Festlegung von Produkten, welche im Falle einer Teilnahme am Angebot eines 

Beziehungsbündlers von Produktdefinierenden bzw. über Anbieter Produktvertrieb anzubieten 

sind (Abschnitt 6.4.2.3.1.4.3). 

Die Regeln zielen dabei jeweils auf einzelne identifizierte Probleme ab, sodass schlussendlich eine 

Kombination der Regeln erforderlich sein kann, um bestimmte Ziele zu erreichen.  

6.4.2.3.1.4.1 Regel zur Festlegung einer maximalen Anzahl an Akteuren, welche die Rolle 
„Vertragliche Bündelung von Beziehungen“ parallel wahrnehmen können  

Wettbewerb zwischen den einzelnen Beziehungsbündlern kann zwar für eine gewisse Vielfalt beim 

Angebot der Anbieter Produktvertrieb sorgen, jedoch werden dadurch gleichzeitig Informations- und 

Suchkosten beim Nachfrager verursacht. Außerdem kann es bei Singlehoming zu Insellösungen 

kommen. Auch aus Effizienzgründen kann hier eine Reduzierung der Gesamtanzahl der 

Beziehungsbündler von Bedeutung sein. Eine entsprechende Regel kann eine maximale Anzahl an 

Akteuren festlegen, welche die Rolle „Vertragliche Bündelung von Beziehungen“ parallel wahrnehmen 

können. Diese Regel steht ähnlich der Darstellungen im vorangegangenen Abschnitt zur 

Rollenwahrnehmung durch die öffentliche Hand im Zusammenhang mit den jeweils gewünschten 

umgesetzten Vertriebssystemen.  

Wird eine Nutzung sämtlicher Vertriebssysteme im Verantwortungsbereich der Anbieter 

Produktvertrieb durch einen einzelnen Beziehungsbündler ermöglicht, so erscheint die Festlegung der 

maximalen Anzahl der Akteure auf einen einzelnen Beziehungsbündler als sinnvoll, da hierdurch 

                                                      

1013
 Die Definition und Vorgabe der Anwendung bestimmter Standards für technische Systeme und Schnittstellen 

zwischen diesen wäre ebenfalls eine mögliche Regelsetzung durch die zentrale öffentliche Hand, die zumindest 
auf technischer Ebene zu einer Kompatibilität führt. Die Vorgabe der Anwendung bestimmter Standards führt 
jedoch noch nicht automatisch zu entsprechenden vertraglichen Vereinbarungen zwischen den verschiedenen 
Produktdefinierenden und Anbietern Produktvertrieb auf organisatorischer Ebene, für die ebenfalls der Rückgriff 
auf Beziehungsbündler erforderlich ist. 
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weiterer Wettbewerb zwischen den Beziehungsbündlern verhindert wird. Es entsteht somit ein 

Monopol beim Beziehungsbündler.  

Werden unterschiedliche Vertriebssysteme jedoch durch unterschiedliche Angebot von 

Beziehungsbündlern unterstützt, kann hier die Anzahl der maximal parallel bestehenden 

Beziehungsbündler so festgelegt werden, dass jedes gewünschte Vertriebssystem exakt einmal 

vorhanden ist. Hier stehen die einzelnen Beziehungsbündler zwar nach wie vor im Wettbewerb, 

jedoch dürfte die Bedeutung des Angebots verschiedener Vertriebssysteme im Verantwortungsbereich 

der Anbieter Produktvertrieb überwiegen, um möglichst vielen Nachfragern eine Nutzung der 

Mobilitätsangebote zu ermöglichen. Bei Betrachtung eines einzelnen Vertriebssystems besteht somit 

auf Ebene der Beziehungsbündler auch in diesem Fall ein Monopol. 

Die Einführung einer entsprechenden Regel hätte neben den bereits dargestellten Monopolstellungen 

bzgl. bestimmter Vertriebssysteme im Bereich des gemeinsamen Zugriffs auf Produkte verschiedener 

Produktdefinierender die folgenden zu erwartenden Auswirkungen: 

 Die Reduktion der Anzahl an Beziehungsbündlern führt zu einer Reduktion der Unsicherheit 

der Produktdefinierenden und ggf. Anbieter Produktvertrieb hinsichtlich des Strandens im 

falschen Netzwerk aufgrund der Auswahl des „falschen“ Angebots eines Beziehungsbündlers. 

Der Erwartungswert einer Teilnahme der Akteure an dem Angebot eines Beziehungsbündlers 

ist somit erhöht.  

 Die Reduktion der Anzahl der Beziehungsbündler führt je nach Status quo auch zum Abbau 

paralleler Netze und somit ggf. auch von Insellösungen.  

 Durch die Reduktion der Anzahl der Beziehungsbündler dürften auch die Anreize für 

Anstrengungen zur Reduzierung von Kosten geringer ausfallen. 

 Hinsichtlich der einzelnen Vertriebssysteme besteht ausschließlich ein verbleibendes 

Organisationsmodell für Beziehungsbündler und angeschlossene Anbieter Produktvertrieb. 

 Bestanden bereits verschiedene Beziehungsbündler mit vergleichbaren technischen 

Systemen, erfolgt eine Enteignung von einzelnen Akteuren. Hier sind ggf. entsprechende 

Ausgleiche für die Enteignung zu schaffen, was zusätzliche Kosten verursacht. Ggf. ist hier 

auch eine Verknüpfung mit der Bereitstellung von Finanzmitteln erforderlich, um den bereits 

angeschlossenen Anbietern Produktvertrieb und Produktdefinierenden einen Wechsel zu dem 

künftigen Monopolisten zu ermöglichen. 

Trotz der genannten, aus Sicht der erfolgten Abdeckung größtenteils positiv zu bewertenden 

Auswirkungen kann nach wie vor von den Produktdefinierenden eine abwartende Haltung 

eingenommen werden, um zunächst die Vorteilhaftigkeit der Teilnahme am Angebot des 

Beziehungsbündlers identifizieren zu können. Somit ist auch die Begrenzung der Anzahl an Akteuren, 

welche die Rolle „Vertragliche Bündelung von Beziehungen“ parallel wahrnehmen noch nicht der 

Schlüssel, um eine vollständige Abdeckung oder das Erreichen einer kritischen Masse sicherzustellen. 
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Fraglich ist bei alleiniger Umsetzung dieser Regel und bei Existenz verschiedener Beziehungsbündler 

zusätzlich, welcher Akteur mit der resultierenden Exklusivität ausgestattet wird.
1014

 Gerade wenn 

neben der Gewährung einer entsprechenden Exklusivität auch die zusätzliche Bereitstellung von 

finanziellen Mitteln vorgenommen wird, erscheint die Bevorzugung eines einzelnen privaten 

Unternehmens als fragwürdig. Auch ggf. auftretendes opportunistisches Verhalten ist künftig dann nur 

in Form einer Regulierung zu unterbinden. Entsprechend kann hier eine Verknüpfung mit einer 

Rollenwahrnehmung des Beziehungsbündlers durch die zentrale öffentliche Hand empfehlenswert 

sein.
1015

 Ggf. ist auch die Übernahme eines bis dato privat agierenden Unternehmens und die 

Ausrichtung mit einem öffentlichen Zielsystem eine Möglichkeit, um das gewünschte Ziel zu erreichen. 

BESONDERHEITEN BEI DER UMSETZUNG DES PARTIELLEN AKTEURSMODELLS 1B 

Die partiellen Akteursmodelle 1a, 2a und 2b haben gemeinsam, dass eine Vielzahl von Anbietern 

Produktvertrieb bestehen bleibt, im Modell 1a, da die exklusiv tätigen Anbieter Produktvertrieb nicht 

direkt durch die Etablierung eines neuen Anbieter Produktvertrieb betroffen sind und in den Modellen 

2a und 2b, da die Regelung hinsichtlich der Festlegung einer maximalen Anzahl der eine Rolle parallel 

wahrnehmenden Akteure sich ausschließlich auf die Beziehungsbündler bezieht. 

Die Beschreibung des partiellen Akteursmodells 1b in Abschnitt 6.1.1 hingegen verdeutlicht, dass hier 

ausschließlich ein Akteur die Rollen „Vertragliche Bündelung von Beziehungen“ und „Information über 

und Verkauf von Produkten“ wahrnimmt. Somit nehmen keine weiteren Akteure die Rolle „Information 

über und Verkauf von Produkten“ wahr und somit besteht neben dem Monopol des Angebots der 

Rolle „Vertragliche Bündelung von Beziehungen“ auch ein Monopol des Angebots der Rolle 

„Information über und Verkauf von Produkten“.  

Aufgrund des Monopols bestehen für die verschiedenen Produktdefinierenden keine Alternativen 

mehr hinsichtlich der Durchführung des Vertriebs. Während im Carsharing dann die Gefahr der 

Wahrnehmung der Outside-Option durch die Produktdefinierenden besteht und somit die räumliche 

Abdeckung durch das Mobilitätsangebot Carsharing insgesamt reduziert sein kann, besteht diese 

Outside-Option im ÖPNV nicht. Insgesamt führt eine Umsetzung des partiellen Akteursmodells 1b 

jedoch zwangsläufig zu einer Teilnahme aller verbleibenden Produktdefinierenden am Angebot des 

Beziehungsbündlers. Somit wird durch das partielle Akteursmodell eine vollständige Abdeckung 

hinsichtlich der Produktdefinierenden und auch hinsichtlich des Gesamtproduktportfolios erreicht. Wie 

bereits in Abschnitt 6.4.1.2.1 dargestellt sind jedoch ggf. Übergangszeiträume zu gewähren. 

Problematisch kann sich hierbei der Umgang mit bestehenden Beziehungsbündlern und Anbietern 

Produktvertrieb darstellen. Diese werden durch die Festlegung der Umsetzung des Modells 1b de 

facto enteignet. Vertriebssystem und Personal können zwar ggf. durch den neuen Monopolisten 

übernommen werden, jedoch dürfte trotzdem eine gewisse Kompensation der bisherigen Akteure 

                                                      

1014
 Dies ist auch vergleichbar mit der Fragestellung bei der Bereitstellung von Finanzmitteln durch die öffentliche 

Hand in Abschnitt 6.4.2.3.1.1. 
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 Sowohl bei der Bereitstellung von Finanzmitteln, als auch bei der Wahrnehmung der Rolle „Vertragliche 
Bündelung von Beziehungen“ durch die zentrale öffentliche Hand sind die Ausführungen hinsichtlich der 
Umsetzung und potentiell auftretender Probleme in den jeweiligen Abschnitten zu berücksichtigen. 
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erforderlich sein, genauso wie in nicht zu vernachlässigendem Umfang Transaktionskosten für die 

Umsetzung des Modells anfallen. 

6.4.2.3.1.4.2 Regel zur Verpflichtung von Produktdefinierenden und Anbietern Produktvertrieb 
zur Teilnahme am Angebot eines Beziehungsbündlers 

Alle bisher dargestellten Optionen für eine Beteiligung der zentralen öffentlichen Hand mit Ausnahme 

der Etablierung eines Modells 1b haben gemein, dass durch die jeweilige Beteiligung zwar die 

Attraktivität des Angebots des Beziehungsbündlers erhöht werden kann, jedoch nicht sichergestellt ist, 

dass ein gewünschtes Niveau der Abdeckung erreicht wird. 

Um diesen Punkt direkt zu adressieren, besteht die Möglichkeit, die jeweiligen Produktdefinierenden 

und ggf. auch die Anbieter Produktvertrieb zu verpflichten, sich am Angebot eines 

Beziehungsbündlers zu beteiligen.
 
Vergleichbar ist hierbei bspw. die Abgabe von Entgeltinformationen 

der Tankstellenbetreiber an die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe, welche als Beziehungsbündler 

den MobilitätsDatenMarktplatz als technisches System für Informationen nutzt. Nachfrager haben hier 

keinen direkten Zugang zu den Informationen. Allerdings erhalten bestimmte Verbraucherportale als 

Anbieter Produktvertrieb Zugriff und können den Nachfragern diese Informationen aufbereitet zur 

Verfügung stellen.
1016

 Zum Start des Angebots waren dies bspw. der ADAC und clevertanken.de. 

Eine Regel bzgl. der verpflichtenden Teilnahme am Angebot eines Beziehungsbündlers kann 

ausschließlich die Produktdefinierenden betreffen oder je nach angestrebtem partiellen Akteursmodell 

– wenn gewünscht – auch die Anbieter Produktvertrieb. Handelt es sich um eine integrierte 

Rollenwahrnehmung gemäß Modell 1a, ist eine Teilnahmeverpflichtung für Anbieter Produktvertrieb 

nicht erforderlich, da der einzige relevante Anbieter Produktvertrieb integriert wahrgenommen wird. 

Werden hingegen desintegrierte Rollenwahrnehmungen wie in den Modellen 2a oder 2b in Betracht 

gezogen, stellt sich die Frage einer Verpflichtung der Anbieter Produktvertrieb. Werden ausschließlich 

die Produktdefinierenden verpflichtet, ihre Produkte mittels des Angebots des Beziehungsbündlers 

anzubieten, ist in Abhängigkeit der institutionellen Ausgestaltung des Angebots des 

Beziehungsbündlers ggf. zwar der Koordinationsbereich hinsichtlich der über einen bestimmten 

Anbieter Produktvertrieb angebotenen Produkte und Entgelte ausgestaltet, es ist aber nach wie vor 

nicht sichergestellt, welche Anbieter Produktvertrieb das Angebot des Beziehungsbündlers nutzen und 

ob diese auch alle mittels des Angebots des Beziehungsbündlers verfügbaren Produkte vertreiben. 

Eine entsprechende Regelung stellt also nur sicher, dass alle Produktdefinierenden an das Angebot 

des Beziehungsbündlers angeschlossen sind. Sie stellt aber nicht sicher, dass eine geeignete Anzahl 

von Anbietern Produktvertrieb das Angebot des Beziehungsbündlers auch tatsächlich nutzt.  

VERPFLICHTENDE TEILNAHME VON ANBIETERN PRODUKTVERTRIEB IN DEN PARTIELLEN AKTEURSMODELLEN 

2A UND 2B 

Erfolgt eine verpflichtende Teilnahme von Anbietern Produktvertrieb am Angebot des 

Beziehungsbündlers, stellt sich die Frage, ob hier nicht eine Begrenzung auf Anbieter Produktvertrieb 

                                                      

1016
 Vgl. BKARTA (2014, S. 2-3). 
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mit bestimmten Vertriebssystemen sinnvoll ist. Hierdurch entsteht die Möglichkeit der Auswahl 

geeigneter Vertriebssysteme. Dies ist insbesondere von Relevanz, wenn vom Beziehungsbündler nur 

eine bestimmte Anzahl von Vertriebssystemen unterstützt wird. Es besteht zudem eine gewisse 

Rationalität dafür, Automaten und personenbediente Vertriebssysteme von einer Anbindung 

auszunehmen. Eine entsprechende Anpassung kann im Bereich dieser Vertriebssysteme mit hohen 

Kosten verbunden sein. Gleichzeitig ist eine geschulte Beratung durch Personal nur möglich, wenn 

dieses das Produktportfolio in Gänze versteht. Mit steigendem Umfang des Produktportfolios steigen 

die Anforderungen an das Personal und die Gefahr eines Qualitätsverlustes bei der Beratung.
1017

 

Für eine entsprechende Regelung mit Bezug auf die Anbieter Produktvertrieb erscheint somit eine 

Fokussierung auf einzelne Vertriebssysteme sinnvoll. Gleichzeitig werden dadurch gewisse 

Vermeidungsstrategien für die Anbieter Produktvertrieb eröffnet. Diese können ggf. eine 

Refokussierung auf nicht erfasste Vertriebssysteme vornehmen, solange die zugehörigen 

Wechselkosten den Nutzen nicht übersteigen.  

Wird hingegen davon ausgegangen, dass die Anbieter Produktvertrieb nicht auf 

Vermeidungsstrategien zurückgreifen, kann es durch den Wettbewerb zwischen den Anbietern 

Produktvertrieb zu Innovationen bzgl. der Vertriebssysteme kommen, die einen Mehrwert für den 

Produktdefinierenden und den Nachfrager darstellen können.
1018

  

Schlussendlich gilt es zu beachten, dass bei einer Verpflichtung zum Verkauf aller mittels des 

Angebots des Beziehungsbündlers verfügbaren Produkte dem Anbieter Produktvertrieb eine 

Möglichkeit genommen wird sich zu differenzieren. So steigt hier bei einem Modell 2a oder 2b auch 

wieder die Gefahr einer Marktkonzentration auf Seiten der Anbieter Produktvertrieb. Eine direkte 

Umsetzung als Modell 1a oder 1b mit Wahrnehmung der Rollen durch die öffentliche Hand kann also 

eine nachgelagerte Regulierung von privaten Monopolisten im Bereich der Anbieter Produktvertrieb 

umgehen. 

AUSWIRKUNGEN EINER VERPFLICHTENDEN TEILNAHME 

Eine verpflichtende Teilnahme der Produktdefinierenden bedeutet für diese einen zumindest 

teilweisen Entzug der Vertriebsverantwortung, da jetzt Produkte auch durch Anbieter Produktvertrieb 

vertrieben werden, auf die kein direkter Einfluss ausgeübt werden kann. In den Modellen 2a und 2b 

handelt es sich hierbei ggf. sogar um Akteure, welche gleichzeitig aufgrund einer integrierten 

Rollenwahrnehmung Wettbewerber sind. 

Eine Abwägung der Beteiligung ist jedoch nicht mehr erforderlich. Entsprechend dürften durch 

entsprechende Regelungen Transaktionskosten für Teilnahmeverhandlungen eingespart werden. 

Dafür werden aufgrund der verpflichtenden Teilnahme die Gesamtkosten aller Akteure für die 

                                                      

1017
 Siehe hierzu auch die Ausführungen in Abschnitt 5.4.3.3. 

1018
 Vgl. bspw. die Funktionen des Wettbewerbs in KNIEPS (2005, S. 4-6). Allerdings ist auch die Rolle des Staates 

gerade bei umfassenden technisch-systemischen Innovationen nicht zu unterschätzen. Diesbezüglich erfolgt an 
dieser Stelle aber keine weitergehende Untersuchung. 
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Implementierung höher ausfallen, da hier jeder Produktdefinierende eine Anbindung vornehmen 

muss. Dieser und die folgenden Punkte gelten auch analog für die Anbieter Produktvertrieb. 

Die aus der verpflichtenden Teilnahme resultierenden Kosten für die Implementierung können für 

einzelne Akteure ein erhebliches Problem darstellen, wenn sie nicht in der Lage sind, die 

entstehenden Kosten zu tragen. Hier bestünde die Möglichkeit gewisse Grenzen zu etablieren. Bspw. 

können Akteure mit einem Umsatz unterhalb bestimmter Grenzwerte von der Teilnahmepflicht 

ausgenommen werden. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass nicht durch verschiedene 

unternehmerische Spielräume, wie bspw. die Gründung von Franchises die Grenzen unterschritten 

werden. 

Alternativ besteht die Möglichkeit, die Kosten für die Anbindung der Vertriebssysteme an die 

technischen Systeme im Verantwortungsbereich des Beziehungsbündlers teilweise durch die 

Bereitstellung von Finanzmitteln durch die zentrale öffentliche Hand zu unterstützen. Entsprechend ist 

an dieser Stelle eine geeignete Verknüpfung von Beteiligungsoptionen der zentralen öffentlichen Hand 

erforderlich. Sollten durch die Teilnahme am Angebot des Beziehungsbündlers weitere Kosten 

entstehen, kann eine Förderung der Betriebskosten erforderlich sein, um die jeweiligen 

Produktdefinierenden oder Anbieter Produktvertrieb durch die verpflichtende Teilnahme nicht 

schlechter zu stellen. Alternativ muss in Kauf genommen werden, dass einzelne Akteure aufgrund der 

durch die Regelung reduzierten oder entfallenden Wirtschaftlichkeit ihre jeweiligen Aktivitäten 

einstellen. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass durch die verpflichtende Teilnahme für die einzelnen 

Produktdefinierenden im Falle des ÖPNV keine Outside-Option (abgesehen von einer Insolvenz) 

besteht, während im Carsharing oder bei den Anbietern Produktvertrieb nur noch die Outside-Option 

einer Angebotseinstellung bestünde. Diese eingeschränkten Outside-Options bedeuten jedoch auch, 

dass der Akteur, welcher die Rolle „Vertragliche Bündelung von Beziehungen“ wahrnimmt die 

verpflichteten Teilnehmer erpressen kann und entsprechend Spielraum für opportunistisches 

Verhalten besteht. Entsprechend sollte der Akteur, welcher die Rolle „Vertragliche Bündelung von 

Beziehungen“ wahrnimmt, mit einem geeigneten öffentlichen Zielsystem ausgestattet sein. Somit 

dürfte wie bei der Bereitstellung von Finanzmitteln auch hier die Wahrnehmung der Rolle „Vertragliche 

Bündelung von Beziehungen“ durch die zentrale öffentliche Hand oder durch eine Organisation mit 

öffentlichem Zielsystem mit Vorteilen verbunden sein. Die hinsichtlich der Rollenwahrnehmung durch 

die zentrale öffentliche Hand vorgeschlagene Festlegung einer maximalen Anzahl an Akteuren, 

welche die Rolle „Vertragliche Bündelung von Beziehungen“ parallel wahrnehmen können, erscheint 

ebenso von Vorteil. 

6.4.2.3.1.4.3 Regel zur Festlegung von Produkten, welche im Falle einer Teilnahme am 
Angebot eines Beziehungsbündlers von Produktdefinierenden anzubieten bzw. 
von Anbietern Produktvertrieb zu vertreiben sind 

Im vorangegangenen Abschnitt wurde die Möglichkeit der Regelsetzung bzgl. einer verpflichtenden 

Teilnahme von Anbietern Produktvertrieb und Produktdefinierenden am Angebot eines 

Beziehungsbündlers beschrieben. Diese Regel bedarf einer Ergänzung, wenn bestimmte 

Anforderungen an die jeweiligen angebotenen Produkte gestellt werden. Ansonsten kann es trotz oder 
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gerade wegen der verpflichtenden Teilnahme zu Ausweichreaktionen der Produktdefinierenden und 

Anbieter Produktvertrieb kommen. Dabei könnten die Produktdefinierenden bspw. für Nachfrager 

vollkommen unattraktive Produkte mittels des Angebots des Beziehungsbündlers anbieten, sodass de 

facto das Angebot des Beziehungsbündlers keinen Nutzen für den Nachfrager bietet. 

Bei der Vorgabe einer Regel zu den anzubietenden und zu vertreibenden Produkten handelt es sich 

letztendlich um eine institutionelle Ausgestaltung des Angebots des Beziehungsbündlers hinsichtlich 

der Nutzungsvorgaben, wie sie bereits in Abschnitt 6.4.2.2.1.2.2.3 vorgestellt wurde. Die dargestellten 

Ausgestaltungsoptionen werden hier erweitert. 

Entsprechend der Darstellung bzgl. der verpflichtenden Teilnahme besteht auch hier wieder die 

Möglichkeit in eine Unterteilung der Regelung für Anbieter Produktvertrieb und Produktdefinierende. 

Damit handelt es sich insbesondere um Regelungen, welche die folgenden Koordinationsbereiche aus 

Abschnitt 4.1.2.2.2 betreffen: 

 Koordinationsbereich 1: In der Beziehung zwischen den Rollen „Definition von Produkten und 

Entgelten“ und „Vertragliche Bündelung von Beziehungen“ muss festgelegt werden, welche 

Produkte zu welchen Entgelten mittels des Angebots des Beziehungsbündlers für den Vertrieb 

durch die Anbieter Produktvertrieb zur Verfügung gestellt werden. 

 Koordinationsbereich 2: In der Beziehung zwischen den Rollen „Vertragliche Bündelung von 

Beziehungen“ und „Information über und Verkauf von Produkten“ muss festgelegt werden, 

welche der mittels des Angebots des Beziehungsbündlers verfügbaren Produkte zu welchen 

Entgelten von einem Anbieter Produktvertrieb mittels der von ihm verantworteten 

Vertriebssysteme den Nachfragern angeboten werden. 

KOORDINATIONSBEREICH 2: VORGABEN FÜR ANBIETER PRODUKTVERTRIEB 

Wird hinsichtlich des Koordinationsbereiches 2 ein vollumfänglicher Vertrieb aller mittels des Angebots 

des Beziehungsbündlers verfügbaren Produkte für den Anbieter Produktvertrieb vorgeschrieben und 

dies in Verbindung mit einer verpflichtenden Teilnahme für die Produktdefinierenden und je nach 

partiellem Akteursmodell auch für die Anbieter Produktvertrieb kombiniert, so ergeben sich die 

folgenden Wirkungen für den Nachfrager: 

 Über alle an das technische System eines Beziehungsbündlers angeschlossenen 

Nachfragerkontaktpunkte erhält der Nachfrager einheitliche Produkte zu – falls 

vorgeschrieben – einheitlichen Entgelten. 

 Eine Regel zur Festlegung einer maximalen Anzahl an Akteuren, welche die Rolle 

„Vertragliche Bündelung von Beziehungen“ gleichzeitig wahrnehmen können, reduziert die 

Informations- und Suchkosten der Nachfrager weiter. 

Auf Seiten der Anbieter Produktvertrieb reduzieren sich die Transaktionskosten hinsichtlich der 

Ausgestaltung des Koordinationsbereiches, gleichzeitig ist aber die Möglichkeit zur Differenzierung 

von konkurrierenden Anbietern Produktvertrieb ebenfalls reduziert. 
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KOORDINATIONSBEREICH 1: VORGABEN FÜR PRODUKTDEFINIERENDE UND GESTALTUNG VON GASTTARIFEN 

IM CARSHARING 

Die Ausgestaltung der Vorgaben für die Produktdefinierenden hat großen Einfluss auf deren jeweilige 

Außenwirkung. Mit steigender Anzahl und in Abhängigkeit von der Art der mittels der Angebote der 

Beziehungsbündler zu vertreibenden Produkte wird die Differenzierung der Produktdefinierenden 

gegenüber dem Nachfrager schwieriger und der Anschein eines partiellen bis vollständigen 

Netzwerkzusammenschlusses wird intensiviert. Unter Einbeziehung der jeweiligen Outside-Option und 

den weiteren Eigenschaften der Produktdefinierenden ist eine Unterteilung in die Mobilitätsangebote 

sinnvoll. 

Im ÖPNV ist aufgrund der Position des Produktdefinierenden als Gebietsmonopolist die Bedeutung 

einer Differenzierung reduziert. Entsprechend erscheint es auch möglich vorzuschreiben, dass das 

gesamte Produktportfolio mittels des Angebots des Beziehungsbündler zur Verfügung zu stellen ist. 

Ggf. kann für Produkte mit langer Gültigkeitsdauer, bspw. über Monate oder Jahre, eine Ausnahme in 

Erwägung gezogen werden. Der VDV schlägt hier vor, die jeweiligen Produkte, welche bereits über 

neuartige Vertriebssysteme angeboten werden, als Maßstab zu nehmen.
1019

 Als zusätzliche Option 

besteht die Möglichkeit, an einer Angleichung der Produkte verschiedener Produktdefinierender zu 

arbeiten, um zusätzliche Transaktionskosten beim Nachfrager zu reduzieren.
1020

 

Die Gestaltung im Carsharing stellt eine größere Komplexität dar. Hier wird die individuelle 

Gestaltungsfreiheit von privatwirtschaftlichen Angeboten beschnitten. Vor dem Hintergrund der aus 

Sicht der Akteure erforderlichen Differenzierung ist auch die Vorgabe des Vertriebs der gleichen 

Produkte zu identischen Entgelten mittels des Angebots des Beziehungsbündlers vermutlich nicht 

sinnvoll, wenn ein Marktaustritt von Akteuren verhindert werden soll. Hier erscheint es geeigneter, 

Produkte vorzuschreiben, die sich vom sonstigen Produktportfolio hinsichtlich der Entgelthöhe oder 

bzgl. des Produktes selbst unterscheiden. Dies wird als Gastprodukt bezeichnet, da der Verkauf im 

Regelfall mittels des Angebots von Anbietern Produktvertrieb außerhalb des Einflussbereiches des 

Produktdefinierenden erfolgt. 

Bei der Gestaltung des Gastproduktes besteht die Schwierigkeit einerseits die Interessen der 

Produktdefinierenden in gewisser Weise zu schützen, auf der anderen Seite aber auch ein attraktives 

Angebot für den Nachfrager mittels des Angebots des Beziehungsbündlers entstehen zu lassen. 

Folgende zwei Optionen zur Gestaltung werden beispielhaft betrachtet: 

 Option 1: Als Gastprodukt wird dasjenige Produkt festgelegt, welches am häufigsten durch 

den jeweiligen Produktdefinierenden verkauft wird. Dieses muss mittels des Angebots des 

Beziehungsbündlers für den Vertrieb durch die Anbieter Produktvertrieb zur Verfügung gestellt 

werden. Dabei kann zur Differenzierung und zur Vermeidung der Kannibalisierung der 

                                                      

1019
 Vgl. ACKERMANN ET AL. (2014a, S. 21). 

1020
 Bspw. kann es sich hierbei um einheitliche Definitionen von Kleingruppen oder Kindern handeln, damit 

regional unterschiedliche Definitionen vermieden werden. Vgl. hierzu LEISTER (2012, S. 416). 



Kapitel 6: Untersuchung von Ausgestaltungsoptionen für den gemeinsamen Erwerb von Produkten 

verschiedener Produktdefinierender durch den Nachfrager mit Bezug zu ÖPNV und Carsharing 

 

 

 

Seite 327 

sonstigen Produkte ein Entgeltaufschlag erhoben werden, dessen maximale Höhe jedoch 

festgelegt werden sollte.  

 Option 2: Als Gastprodukt wird ein vollkommen neues Produkt definiert, welches durch jeden 

Produktdefinierenden mittels des Angebots des Beziehungsbündler für den Vertrieb durch die 

Produktdefinierenden zur Verfügung zu stellen ist (Standardprodukt). 

Bei der Gestaltung der Produkte ist zu berücksichtigen, dass ausschließlich variable Bestandteile in 

das Entgelt einfließen, da leistungsunabhängige Entgelte wieder eine Bindung an den jeweiligen 

Produktdefinierenden darstellen würden und somit die gewünschte Flexibilität reduziert wäre.  

Im Falle der Option 2 stellt die Definition eines Standardproduktes eine zusätzliche Komplexität dar. 

Verschiedene Produktdefinierende im Carsharing sind auch aufgrund der verschiedenen Fahrzeuge 

schwer miteinander zu vergleichen und besitzen jeweils unterschiedliche Kostenstrukturen. Eine zu 

starke Differenzierung nach Produktdefinierenden stellt wiederum eine zusätzliche Komplexität für den 

Nachfrager dar. Die zusätzliche Definition eines einheitlichen Entgeltes für ein einheitliches Produkt 

ohne die Kostenstruktur und zugrundeliegenden Mobilitätsangebote zu kennen, erscheint fast nicht 

möglich. Bzgl. des erforderlichen Wissens seitens der zentralen öffentlichen Hand bietet die Option 1 

somit gewisse Vorteile.  

Den jeweiligen Produktdefinierenden sollte es jedoch freistehen, weitere oder günstigere Produkte 

mittels des Angebots des Beziehungsbündlers anzubieten. 

6.4.2.3.1.4.4 Fazit 

Durch eine Kombination der einzelnen dargestellten Regeln kann ein einheitliches Produktportfolio an 

den verschiedenen Nachfragerkontaktpunkten unter Einbeziehung aller aktiven Produktdefinierenden 

mittels des Angebots des Beziehungsbündlers sichergestellt werden. Insbesondere im Bereich des 

Mobilitätsangebots Carsharing ergibt sich die Problematik, dass die starke Einflussnahme im Bereich 

des Vertriebs aus Sicht der jeweiligen Akteure eine Gefährdung des eigenen Geschäftsmodells 

darstellen kann und diese somit ihr jeweiliges Mobilitätsangebot einstellen. Dadurch würde zwar die 

Nutzung bzw. der Erwerb von Produkten der verbleibenden Mobilitätsangebote aus Sicht der 

Nachfrager mit geringeren Transaktionskosten einhergehen, gleichzeitig wäre jedoch die Abdeckung 

mit Mobilitätsanbietern reduziert und somit auch die Anzahl an alternativen Mobilitätsleistungen, 

welche der Nachfrager in Anspruch nehmen kann. Zusätzlich gehen mit den so gewonnenen Vorteilen 

auch gewisse Schwierigkeiten bei einer Beteiligung der öffentlichen Hand einher, die im 

nachfolgenden Abschnitt betrachtet werden. 

6.4.2.3.2 Schwierigkeiten bei der Abwägung einer Beteiligung seitens der zentralen 
öffentlichen Hand 

Hinsichtlich der Beteiligung der zentralen öffentlichen Hand stehen neben den bisher dargestellten 

positiven Effekten bzgl. einer Senkung der Transaktionskosten der Nachfrager aber gleichzeitig auch 

gewisse Schwierigkeiten gegenüber, auf die in diesem Abschnitt eingegangen wird. 

Betrachtet werden hierbei der Zeitpunkt der Beteiligung, Probleme bei der Festlegung eines 

Standards durch die öffentliche Hand sowie die entstehenden Kosten für eine Implementierung. 
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PROBLEME DER ERMITTLUNG DES ZEITPUNKTES FÜR EINE BETEILIGUNG  

Es sind eine Reihe von Beteiligungsoptionen für die zentrale öffentliche Hand in den 

vorangegangenen Abschnitten vorgestellt worden. Alle gemeinsam haben das Problem, dass unklar 

ist, zu welchem Zeitpunkt eine Beteiligung der öffentlichen Hand erfolgen sollte:  

 Erfolgt eine Beteiligung zu früh, kann bspw. die Entwicklungsarbeit an potentiell überlegenen 

Technologien eingestellt werden. Ggf. wäre mit einer entsprechenden Technologie auch ein 

Angebot durch einen privaten Akteur möglich gewesen.
1021

 

 Bestehen verschiedene Beziehungsbündler bspw. bei Einführung einer Regel zur Festlegung 

einer maximalen Anzahl an Akteuren, welche die Rolle „Vertragliche Bündelung von 

Beziehungen“ parallel wahrnehmen können, wird einzelnen Akteuren die Geschäftsgrundlage 

entzogen und ggf. getätigte Investitionen entwertet. Dies muss gegen die resultierenden 

Vorteile für die Nachfrager abgewogen werden. 

Für die Festlegung eines idealen Zeitpunktes dürfte ein nicht zu akkumulierender und nicht 

auszuwertender Umfang an Daten erforderlich sein, sodass eine entsprechende Ermittlung nahezu 

ausgeschlossen scheint. Es müssen somit ggf. entstehende Kosten in Kauf genommen werden, um 

Akteure zu kompensieren oder mit hinsichtlich bestimmter Aspekte unterlegenen Technologien zu 

arbeiten. 

PROBLEME DER FESTLEGUNG EINER BESTIMMTEN TECHNOLOGIE  

Bei jeder Beteiligung durch die öffentliche Hand, bei der eine Technologie bevorzugt wird, besteht ein 

Auswahlproblem. Dies gilt für die Bereitstellung von Finanzmitteln, bei der Rollenwahrnehmung und 

der Regelsetzung. 

Problematisch sind hierbei die resultierenden Pfadabhängigkeiten. Wird ein einzelnes oder eine 

Gruppe technischer Systeme bevorzugt, kann die Entwicklung oder der Betrieb alternativer 

technischer Systeme eingestellt werden. Diese stehen als Alternative dann nicht mehr zur Verfügung. 

Entsprechend ist vor Auswahl eines bestimmten Vertriebssystems auch entsprechendes Wissen bei 

der zentralen öffentlichen Hand erforderlich, um eine qualifizierte Auswahl treffen zu können.
1022

 Hier 

ist auch fraglich, ob das erforderliche Wissen akkumuliert und adäquat ausgewertet werden kann.  

Somit besteht bei einer entsprechenden Festlegung die Gefahr, dass ein inferiores Vertriebssystem 

gewählt wird und aufgrund der Regelsetzung ggf. zukünftige Entwicklungen im Sinne von 

Innovationen aufgrund der Pfadabhängigkeiten nicht erfolgen bzw. die zugehörigen Wechselkosten 

gescheut werden. Hier besteht eine Interdependenz zum Zeitpunkt der jeweiligen Beteiligung der 

öffentlichen Hand. Eine spätere Beteiligung kann ein höheres verfügbares Wissen bedeuten, ggf. aber 

auch höhere Kosten aus gesamtwirtschaftlicher Sicht verursachen. 

  

                                                      

1021
 Vgl. GANDAL (2002, S. 85) bzw. VAN DER VOOREN / ALKEMADE (2011, S. 1-2). 

1022
 Vgl. SHY (2006, S. 6) bzw. VAN DER VOOREN / ALKEMADE (2011, S. 5). 
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ENTSTEHENDE KOSTEN EINER BETEILIGUNG DURCH DIE (ZENTRALE) ÖFFENTLICHE HAND 

Im Rahmen einer Beteiligung der öffentlichen Hand bzgl. des Angebots eines Beziehungsbündlers 

entstehen für diese Beteiligung auch Kosten. Hierbei handelt es sich einerseits um Kosten, die direkt 

mit der Bereitstellung von Finanzmitteln verbunden sind, andererseits aber auch um Kosten für den 

Aufbau von erforderlichem Wissen und ggf. für die Implementierung von formellen Regeln. 

Der Umfang des erforderlichen Wissens ist – wie dargestellt – auch abhängig von der gewählten 

Beteiligungsoption und im Fall der Wahrnehmung der Rolle „Vertragliche Bündelung von 

Beziehungen“ sowie von dem angestrebten partiellen Akteursmodell. Dies ist bereits im Rahmen der 

Wirkungs- und Implementierungsanalyse beschrieben worden. Alternativ zum Aufbau des Wissens 

durch die öffentliche Hand selbst bspw. in Forschungsprojekten, besteht die Möglichkeit Berater mit 

der jeweiligen Aufgabe zu betrauen. Für das Design, die Implementierung und die politische 

Durchsetzung dürften insbesondere in Abhängigkeit von der gewählten Regelebene weitere Kosten 

anfallen.
1023

  

Eine Sonderstellung dürfte bei einer bundesweiten Implementierung jedoch das partielle 

Akteursmodell 1b einnehmen. Aufgrund des hier erfolgenden grundlegenden Eingriffs in bestehende 

Systeme ist mit erhöhten Schwierigkeiten bei der politischen Durchsetzung zu rechnen. Zusätzlich 

können Kosten für Nachverhandlungen mit Akteuren anfallen, welche ihr Angebot einstellen müssen. 

Je kürzer die gewählten Übergangsfristen sind, umso höher dürften die Kosten für 

Nachverhandlungen ausfallen. 

6.4.2.3.3 Fazit 

Die Kombination der Beteiligungsoptionen für die öffentliche Hand kann eine vollständige Abdeckung 

einzelner oder sämtlicher Anbieter Produktvertrieb von räumlichen Gebieten, der Menge der 

Produktdefinierenden und des Gesamtproduktportfolios sicherstellen und dadurch Transaktionskosten 

der Nachfrager reduzieren. Somit können – in Abhängigkeit vom Typ des Mobilitätsangebots – die in 

Abschnitt 6.4.2.2.3 dargestellten Defizite einer Rollenwahrnehmung durch einzelne private Akteure 

oder eine Gruppe von privaten Akteuren zumindest reduziert ggf. sogar eliminiert werden:  

 Eine abwartende Haltung durch Produktdefinierende und Anbieter Produktvertrieb kann durch 

eine Regel zur verpflichtenden Teilnahme am Angebot eines Beziehungsbündlers verhindert 

werden. Somit wird ein ggf. bestehendes Henne-Ei-Problem eliminiert. Weiterhin spielt die 

institutionelle Ausgestaltung des Angebots eines Beziehungsbündlers für die Anreize 

hinsichtlich einer Beteiligung der Produktdefinierenden und Anbieter Produktvertrieb am 

Angebot des Beziehungsbündlers keine Rolle mehr und somit kann die institutionelle 

Ausgestaltung so gewählt werden, dass die Bedürfnisse der Nachfrager an den an das 

technische System im Verantwortungsbereich des Beziehungsbündlers angeschlossenen 

Nachfragerkontaktpunkten besser erfüllt werden können. Erfolgt eine solche Ausrichtung, 

ergeben sich für den Nachfrager die folgenden Vorteile: 

                                                      

1023
 Vgl. bzgl. einer Definition der Kosten für Design, Implementierung und Durchsetzung KLATT (2011, S. 74-75). 
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o Die Abdeckung in räumlicher Sicht und bzgl. der angebundenen Produktdefinierenden 

ist sichergestellt.  

o Lediglich das von den Produktdefinierenden angebotene Produktportfolio und die von 

den Anbietern Produktvertrieb angebotenen Produkte unterliegen noch einer 

Unsicherheit, die durch die Etablierung einer weiteren Regel jedoch ebenfalls 

eliminiert werden kann. In diesem Fall dürften die Informations- und Suchkosten der 

Nachfrager deutlich reduziert werden. 

o Im Falle des Mobilitätsangebotstyps Carsharing ist zu berücksichtigen, dass der 

Erlass bestimmter Regeln unter Umständen auch zur Einstellung von Angeboten 

führen kann und somit die Anzahl an Mobilitätsoptionen reduziert wird. 

 Gleichzeitig kann aber die Etablierung einer Regel zur verpflichtenden Teilnahme eine 

teilweise Finanzierung von Akteuren aus den öffentlichen Haushalten erfordern, um zusätzlich 

auftretende Belastungen im Betrieb und bei der Implementierung auszugleichen. 

 Die Festlegung einer maximalen Anzahl der Akteure, welche gleichzeitig die Rolle 

„Vertragliche Bündelung von Beziehungen“ wahrnehmen können, kann die Entstehung 

paralleler Netzwerke und von Insellösungen verhindern. Eine Rollenwahrnehmung durch die 

zentrale öffentliche Hand kann gleichzeitig der ggf. erforderlichen nachträglichen Regulierung 

sich potentiell entwickelnder privater Monopole zuvorkommen. Gleichzeitig wird hierdurch aller 

Voraussicht nach eine gewisse Stabilität beim Angebot des Beziehungsbündlers erreicht. 

Mit solchen Beteiligungen gehen in Abhängigkeit vom Typ des Mobilitätsangebots und dem 

zugrundeliegenden partiellen Akteursmodell auch Kosten einher, die gegen die entstehenden Vorteile 

für die Nachfrager abgewogen werden sollten. Unter Umständen sehen sich auch einzelne Akteure 

genötigt, ihre jeweiligen Angebote einzustellen. Zusätzlich gibt es gewisse Unsicherheiten hinsichtlich 

des „vorteilhaften“ Zeitpunkts und Ausgestaltung der jeweiligen Beteiligungsoptionen. Hinsichtlich der 

Vorteilhaftigkeit der unterschiedlichen Beteiligungsoptionen und potentieller Kombinationen muss 

entsprechend eine Abwägung durch die zentrale öffentliche Hand vorgenommen werden. 

6.4.3 Erste Analysen der Beteiligung von Akteuren an Lösungen für den 
gemeinsamen Erwerb von Produkten verschiedener 
Produktdefinierender bei integrierter Betrachtung von ÖPNV und 
Carsharing  

Bis zu diesem Punkt wurde die Etablierung des Angebots eines Beziehungsbündlers getrennt für den 

Bereich des ÖPNV und des Carsharing betrachtet. Grundsätzlich können ÖPNV und Carsharing aber 

auch für bestimmte Nutzungen durch den Nachfrager Komplemente darstellen,
1024

 sodass auch ein 

Anbieter Produktvertrieb, welcher die Produkte von Produktdefinierenden des Carsharing und 

Produktdefinierenden des ÖPNV gemeinsam über einen Nachfragerkontaktpunkt vertreibt, eine 

Reduktion von Kosten für den Nachfrager darstellen kann. Diesbezüglich werden vereinzelte Analysen 

vorgenommen, die Anregungen für die zukünftige Forschung darstellen sollen, da eine umfassende 

Bearbeitung dieses Themas den Rahmen dieser Arbeit übersteigen würde. 

                                                      

1024
 Siehe diesbezüglich auch Fußnote 879. 



Kapitel 6: Untersuchung von Ausgestaltungsoptionen für den gemeinsamen Erwerb von Produkten 

verschiedener Produktdefinierender durch den Nachfrager mit Bezug zu ÖPNV und Carsharing 

 

 

 

Seite 331 

Grundsätzlich kommen zwei unterschiedliche Optionen in Betracht, welche den gemeinsamen Erwerb 

von Produkten verschiedener Produktdefinierender aus ÖPNV und Carsharing über einen 

Nachfragerkontaktpunkt erlauben. Beide Optionen sind in Abbildung 24 dargestellt. Zur Abgrenzung 

werden diese Angebote für beide Typen von Mobilitätsangeboten als Angebote von Meta-

Beziehungsbündlern bezeichnet und hierfür die Rolle „Vertragliche Bündelung von Beziehungen auf 

Meta-Ebene“ definiert, welche sich von der Rolle „Vertragliche Bündelung von Beziehungen“ lediglich 

hinsichtlich der Tatsache unterscheidet, dass Produktdefinierende beider Typen von 

Mobilitätsangeboten an dem Angebot teilnehmen können. Bei den Untersuchungen wird zunächst nur 

auf die Rolle „Vertragliche Bündelung von Beziehungen auf Meta-Ebene“ abgestellt. Die Betrachtung 

der integrierten Wahrnehmung der Rollen von bspw. Anbietern Produktvertrieb wird hingegen nicht 

erfolgen. 

 Option 1 – direkte Anbindung von Produktdefinierenden: Einerseits besteht die Möglichkeit 

des Meta-Beziehungsbündlers die verschiedenen Produktdefinierenden direkt an sein 

Angebot anzubinden. 

 Option 2 – Anbindung der Produktdefinierenden mittels des Angebots weiterer 

Beziehungsbündler: Andererseits kann auf ggf. bestehende Angebote von 

Beziehungsbündlern für die einzelnen Typen von Mobilitätsangeboten zurückgegriffen 

werden, welche sich dann an das Angebot des Meta-Beziehungsbündlers anbinden können.  

 

Abbildung 24: Grundlegende partielle Akteursmodelle bei der Etablierung von 

Meta-Beziehungsbündlern zum gemeinsamen Vertrieb von Produkten der 

Mobilitätsangebote ÖPNV und Carsharing
1025
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Beide Optionen werden in Abschnitt 6.4.3.2 auf ihre Vor- und Nachteile hin untersucht. Zuvor wird 

jedoch in Abschnitt 6.4.3.1 auf die Hindernisse eingegangen, die bei der Etablierung von Angeboten 

für Anbieter Produktvertrieb verschiedener Typen von Mobilitätsangeboten auftreten können. Im 

abschließenden Abschnitt 6.4.3.3 wird auf die Möglichkeit einer räumlichen Begrenzung der über 

einen Nachfragerkontaktpunkt im Verantwortungsbereich eines Anbieters Produktvertrieb erwerbbaren 

Produkte verschiedener Produktdefinierender eingegangen, um eine Reduktion der Komplexität 

hinsichtlich der Teilnahme verschiedener Akteure aber auch aus Sicht der Nachfrager zu erreichen. 

6.4.3.1 Zusätzliche Komplexität für die Rollenwahrnehmung „Vertragliche Bündelung 
von Beziehungen auf Meta-Ebene“ bei der Betrachtung verschiedener Typen 
von Mobilitätsangeboten 

Bei der Etablierung von Angeboten eines Meta-Beziehungsbündlers, welcher für verschiedene Typen 

von Mobilitätsangeboten genutzt werden soll, stellen sich unter anderem die folgenden 

Herausforderungen, die eine Etablierung des Angebots eines Meta-Beziehungsbündlers komplexer 

oder gar unmöglich werden lassen: 

 Zunächst stellt sich die Frage, inwieweit bei Entstehung von am Angebot eines Meta-

Beziehungsbündlers teilnehmenden Anbietern Produktvertrieb und zugehöriger 

Nachfragerkontaktpunkte diese noch eine Senkung der Transaktionskosten für den 

Nachfrager bedingen können. Dies gilt insbesondere auch für die Vertriebsfunktion 

Information. In Abhängigkeit des vom jeweiligen Anbieter Produktvertrieb vertriebenen 

Produktportfolios kann zunächst der Umfang der vom Nachfrager zu erhebenden Daten stark 

ansteigen, um feststellen zu können, welche Mobilitätsangebote als Auswahl bzgl. einer 

bestimmten Ortsveränderung berücksichtigt werden müssen. Fraglich ist bspw., ob ein 

Nachfrager Carsharing-Fahrzeuge nutzen möchte und ob diese in einer intermodalen 

Verkehrskette mit dem ÖPNV kombiniert werden sollen. Auch bei der Darstellung der 

Ergebnisse für den Nachfrager können zusätzliche Schwierigkeiten auftreten. Während die 

Darstellung von verschiedenen Mobilitätsangeboten als Alternative für eine bestimmte 

Ortsveränderung ggf. noch recht leicht erfolgen kann, stellen intermodale Verkehrsketten 

bestimmte Anforderungen an Nachfrager und Vertriebssystem. So ist die Vergleichbarkeit von 

Verkehrsketten aufgrund teilweise unsicherer Verkehrsmittelwechselprozesse nicht 

zwangsläufig gegeben.
1026

 Auch die Verfügbarkeit von Kapazität bestimmter 

Mobilitätsangebote unterliegt im Zeitverlauf gewissen Schwankungen, sodass hier ggf. mit 

Prognosen gearbeitet werden muss oder alternativ einzelne Mobilitätsangebote nicht 

berücksichtigt werden. 
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 So erfordert das Abstellen eines stationsunabhängigen Carsharing-Fahrzeuges bspw. zunächst das 

Auffinden eines Parkplatzes. Die ggf. erforderliche Zeit kann entweder zur sicheren Seite hin abgeschätzt werden 
und somit die Kombination der Mobilitätsangebote im Vergleich ggf. weniger attraktiv erscheinen lassen oder es 
kann zu verpassten Anschlüssen kommen, was aus Sicht des Nachfragers häufig ein größeres Problem 
darstellen dürfte. Auch ist gegenwärtig die Reservierung von Fahrzeugen des stationsunabhängigen Carsharing 
nicht möglich. Sollte der im Status quo gegebene zeitliche Vorlauf einer Reservierung nicht für die im Rahmen der 
Verkehrskette zuvor durchzuführenden Kettenglieder ausreichend sein, entsteht ein gewisses Risiko für den 
Nachfrager, dass am gewünschten Ort zum Zeitpunkt des Eintreffens kein Fahrzeug (mehr) vorzufinden ist.  
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 Auch bei der Vertriebsfunktion der Abgabe des Leistungsversprechens können sich 

Schwierigkeiten ergeben. So setzen zum gegenwärtigen Zeitpunkt die verschiedenen Typen 

von Mobilitätsangeboten auf die unterschiedlichen Optionen, um den Nachfrager mit einer 

Nutzungsberechtigung zu versehen. Während im ÖPNV und im stationsbasierten Carsharing 

gegenwärtig hauptsächlich die Produktwahl anhand der intendierten Nutzung erfolgt, so wird 

im stationsunabhängigen Carsharing ausschließlich auf die Produktermittlung anhand der 

tatsächlichen Nutzung zurückgegriffen. Dies ist insbesondere hinsichtlich einer Verkehrskette 

(Anwendungsfall ii) von Bedeutung. 

o Bei einer Produktwahl anhand der intendierten Nutzung ergeben sich zunächst die 

Probleme der erforderlichen Information des Nachfragers über die zu erwerbenden 

Produkte. Entsprechend steigen auch die Anforderungen an die Vertriebssysteme. 

Werden diese Produkte gemeinsam im Rahmen eines Buchungsprozesses erworben, 

stellt sich zusätzlich die Frage des Umgangs mit dem Ausfall einzelner Elemente der 

Verkehrskette und einer nachfolgenden Gültigkeit der Produkte für Wegalternativen. 

o Im Bereich der Produktermittlung anhand der tatsächlichen Nutzung hingegen werden 

hauptsächlich Themen des Zugangs und der Abrechnung zu klären sein, da die 

Nutzung der einzelnen Mobilitätsangebote nicht von vornherein feststehen muss. Hier 

ist eine entsprechende Etablierung eines Anbieters Produktvertrieb mit Zugriff auf die 

verschiedenen Typen von Mobilitätsangeboten vermutlich leichter umzusetzen. Es ist 

allerdings zu berücksichtigen, dass die erforderlichen Erfassungssysteme nicht 

dupliziert werden, sondern eine Zurverfügungstellung durch den jeweiligen 

Mobilitätsanbieter oder Produktdefinierenden erfolgen sollte, da ansonsten für 

verschiedene Anbieter Produktvertrieb ggf. separate Systeme errichtet bzw. 

beauftragt werden. 

 Auf organisatorischer Ebene entsteht zusätzliche Komplexität aus der Heterogenität der 

Akteure bei den betrachteten Typen von Mobilitätsangeboten. Bei der in dieser Arbeit 

verwendeten Typisierung handelt es sich bei den Produktdefinierenden im ÖPNV um regional 

agierende Gebietsmonopolisten, während es sich bei den Produktdefinierenden im Carsharing 

um teilweise deutschlandweit agierende private Akteure handelt, die ggf. in Abhängigkeit vom 

betrachteten räumlichen Gebiet im Wettbewerb zueinander stehen. Gleichzeitig gelten für die 

beiden Typen von Mobilitätsangeboten unterschiedliche rechtliche Vorgaben, sodass auch 

Beteiligungen durch die zentrale öffentliche Hand mit unterschiedlichen Reaktionen der 

Mobilitätsanbieter verbunden sein können.  

Entsprechend können Organisationsmodelle, die für den ÖPNV geeignet erscheinen, deutlich weniger 

passend zu den Anforderungen des Carsharing sein und umgekehrt. 

6.4.3.2 Analyse der Optionen für die Rollenwahrnehmung „Vertragliche Bündelung 
von Beziehungen auf Meta-Ebene“ bei der Betrachtung verschiedener Typen 
von Mobilitätsangeboten 

Für die Analyse wird in diesem Abschnitt auf die Optionen der direkten Anbindung von 

Produktdefinierenden oder alternativ der Anbindung von Produktdefinierenden mittels des Angebots 
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weiterer mobilitätsangebotstypspezifischer Beziehungsbündler eingegangen. Die weiteren 

Ausgestaltungsoptionen im Sinne einer Wahrnehmung der Aufgaben des Meta-Beziehungsbündlers 

durch eine Gruppe von Akteuren oder die detaillierte Ausgestaltung einer Beteiligung der zentralen 

öffentlichen Hand werden nur am Rande dargestellt, da hier im Regelfall die Erkenntnisse aus der 

isolierten Betrachtung der einzelnen Typen der Mobilitätsangebote weiterhin ihre Gültigkeit besitzen. 

OPTION 1 – DIREKTE ANBINDUNG VON PRODUKTDEFINIERENDEN 

Die direkte Anbindung der mobilitätsangebotstypspezifischen Produktdefinierenden an das Angebot 

des Meta-Beziehungsbündlers entspricht hinsichtlich der Ausgestaltung des Angebots des Meta-

Beziehungsbündlers und der resultierenden Teilnahme von Produktdefinierenden und Anbieter 

Produktvertrieb weitestgehend der isolierten Betrachtung einzelner Typen von Mobilitätsangeboten. 

So ermöglicht es das Angebot des Meta-Beziehungsbündlers auch nach wie vor, die Produkte 

verschiedener Produktdefinierender innerhalb nur eines Typs von Mobilitätsangeboten zu erwerben. 

Somit bestehen bei den einzelnen Produktdefinierenden zunächst dieselben Vorbehalte hinsichtlich 

einer Teilnahme, wie bei isolierter Betrachtung eines einzelnen Typs von Mobilitätsangeboten. 

Zusätzlich ergeben sich ggf. zusätzliche Substitutionsbeziehungen zwischen den verschiedenen 

Typen von Mobilitätsangeboten, die einer Teilnahme entgegenstehen können. Andererseits können 

ggf. durch die auftretende Komplementarität neue Nachfrager gewonnen werden, sodass seitens der 

Produktdefinierenden eine zusätzliche Abschätzung vorzunehmen ist. 

Auch die Ausgestaltungsoptionen des Angebots des Meta-Beziehungsbündlers hinsichtlich der 

Nutzungsvorgaben bzw. Zugangsbeschränkungen, um Produktdefinierenden eine Abschätzung zu 

erleichtern bzw. gewisse Risiken auszuräumen, gelten analog zu Abschnitt 6.4.2.2.1.2.2.2 sowie 

6.4.2.2.1.2.2.3. Zusätzlich kann hier bspw. noch die Nutzung verschiedener Produktdefinierender 

desselben Typs von Mobilitätsangebot innerhalb einer Verkehrskette untersagt werden. Gerade bzgl. 

der Nutzung verschiedener Mobilitätsangebote zu unterschiedlichen Zeitpunkten würde diese 

Ausgestaltungsvariante bzw. Regel aber bspw. die Nutzung von verschiedenen Produktdefinierenden 

des gleichen Typs von Mobilitätsangeboten an unterschiedlichen Tagen bzw. auch in 

unterschiedlichen Verkehrsketten erlauben und somit vermutlich nicht die aus Sicht der 

Produktdefinierenden erhoffte Wirkung haben. Zusätzlich würde das die Anzahl der abbildbaren 

Verkehrsketten deutlich reduzieren. Eine entsprechende Regelung erscheint mithin nicht sinnvoll. 

OPTION 2 – ANBINDUNG DER PRODUKTDEFINIERENDEN MITTELS DES ANGEBOTS WEITERER BEZIEHUNGS-

BÜNDLER 

Erfolgt die Anbindung der Produktdefinierenden mittels des Angebots weiterer Beziehungsbündler, 

sind an der Interaktion zwischen Produktdefinierendem und Anbieter Produktvertrieb bereits zwei 

Intermediäre in Form des Beziehungsbündlers und des Meta-Beziehungsbündlers beteiligt.  

Der Zugriff soll dabei ausschließlich von dem neu zu schaffenden Angebot des Meta-

Beziehungsbündlers für Carsharing und ÖPNV auf die Angebote der einzelnen Beziehungsbündler 

erfolgen. Ein wechselseitiger Zugriff erscheint zwar möglich, dürfte aber mit zusätzlichem technischen 

Aufwand verbunden sein, um die verschiedenen Produkte und Mobilitätsangebote anbieten zu 

können.  
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Handelt es sich bei den Akteuren, welche die Rollen von Beziehungsbündler und Meta-

Beziehungsbündler wahrnehmen, jeweils um private Akteure mit einer Gewinnerzielungsabsicht, 

dürften die Kosten für den Vertrieb durch die Beteiligung dieser zwei Intermediäre weiter ansteigen. 

Fraglich ist, inwieweit solche zusätzlichen Kosten durch erzielte Mehreinnahmen auf Seiten der 

Nachfrager kompensiert werden können. Sollten diese Kosten nicht kompensiert werden können, 

dürfte die Anbindung an das Angebot eines Meta-Beziehungsbündlers für die Anbieter Produktvertrieb 

nur eine geringe Attraktivität aufweisen.  

Die Reduktion der Such- und Informationskosten des Nachfragers hängt dann insbesondere von den 

einzelnen Beziehungsbündlern ab. Der Meta-Beziehungsbündler kann bei ausschließlichem 

Anschluss von Beziehungsbündlern an das eigene Angebot maximal dieselbe Abdeckung wie die 

Kombination der Angebote dieser Beziehungsbündler erreichen. 

Weiterhin ist fraglich, inwieweit der Rückgriff auf Angebote verschiedener Beziehungsbündler zur 

Anbindung der Produktdefinierenden möglich ist. Hier wird unterschieden in die bereits erfolgte 

Etablierung von Angeboten von Beziehungsbündlern durch private Akteure im Wettbewerb und die 

Etablierung des Angebots eines einzelnen Beziehungsbündlers ÖPNV und Carsharing durch die 

zentrale öffentliche Hand mit einhergehender Teilnahmeverpflichtung für die Produktdefinierenden. 

Wird die Rolle „Vertragliche Bündelung von Beziehungen“ durch verschiedene private Akteure im 

Wettbewerb übernommen und existieren verschiedene Beziehungsbündler, kann die Einführung des 

Angebots eines Meta-Beziehungsbündlers für die Mobilitätsangebotstypen ÖPNV und Carsharing 

zusätzliche Schwierigkeiten mit sich bringen. So müssen die Produktdefinierenden der bestehenden 

Angebote der Beziehungsbündler nicht zwangsläufig komplementär zueinander sein. Dies ist bei 

Multihoming einzelner Produktdefinierender der Fall. Potentiell unterscheiden sich ebenfalls die 

Konditionen, zu denen die Produktdefinierenden an den Angeboten der Beziehungsbündler 

teilnehmen. Die Etablierung des Angebots eines Meta-Beziehungsbündlers mit Anbindung der 

verschiedenen technischen Systeme im Verantwortungsbereich der Beziehungsbündler für einzelne 

Typen von Mobilitätsangeboten kann hier zu einer Verschiebung der Anteile zwischen den 

Beziehungsbündlern führen. Dies kann die Bereitschaft dieser Akteure senken, einen entsprechenden 

Zugriff auf das eigene Angebot durch den Meta-Beziehungsbündler zuzulassen oder bei Entzug der 

Geschäftsgrundlage auch dazu führen, dass ein Beziehungsbündler sein Angebot einstellt. Dies 

würde dann bei singlehomenden Produktdefinierenden dazu führen, dass diese zunächst nicht mehr 

über einen Beziehungsbündler erreichbar sind.  

Wie oben dargestellt, kann das Angebot eines Meta-Beziehungsbündlers im hier beschriebenen Fall 

maximal die Abdeckung der Angebote der angebundenen Beziehungsbündler für einzelne 

Mobilitätsangebotstypen erreichen. Wird die Rolle „Vertragliche Bündelung von Beziehungen“ 

ausschließlich durch private Akteure wahrgenommen, ist entsprechend den Darstellungen in Abschnitt 

6.4.2.2 die Abdeckung durch die Angebote der einzelnen Beziehungsbündler und damit auch durch 

das Angebot des Meta-Beziehungsbündlers ungewiss.  

Wird hingegen die Rolle „Vertragliche Bündelung von Beziehungen“ durch die zentrale öffentliche 

Hand wahrgenommen und zusätzliche Regeln hinsichtlich der verpflichtenden Teilnahme der 
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verschiedenen Produktdefinierenden erlassen, kann das Angebot eines Meta-Beziehungsbündlers 

ebenfalls eine vollständige Abdeckung erreichen. In diesem Fall wird bzgl. der Angebote von 

Beziehungsbündlern mit einiger Wahrscheinlichkeit keine Dopplung im Angebot vorliegen, sodass für 

Meta-Beziehungsbündler für bestimmte Produkte immer die Anbindung bestimmter 

Beziehungsbündler an das eigene Angebot erforderlich ist. So erscheint auch die Wahrnehmung der 

Rolle des Meta-Beziehungsbündlers durch verschiedene Akteure nicht sinnvoll, da hinsichtlich des 

angebotenen Gesamtproduktportfolios keine Differenzierung möglich ist. Daher ist an dieser Stelle die 

Frage zu stellen, ob nicht auch die Rolle „Vertragliche Bündelung von Beziehungen auf Meta-Ebene“ 

durch die zentrale öffentliche Hand wahrgenommen werden sollte. 

FAZIT 

Die tatsächliche Umsetzung eines Modells in Form der Etablierung der Angebote zweier 

Beziehungsbündler und eines Meta-Beziehungsbündlers oder der sofortigen Etablierung des 

Angebots ausschließlich eines (Meta-)Beziehungsbündlers mit direkter Anbindung der 

Produktdefinierenden (Option 1) wird an dieser Stelle nicht untersucht. 

Die Einführung eines Meta-Beziehungsbündlers zusätzlich zu bestehenden Beziehungsbündlern 

(Option 2) stellt eine zusätzliche Leistung dar, die entsprechend finanziert werden muss. Hier besteht 

verglichen mit der Etablierung von Angeboten von Beziehungsbündlern für einzelne Typen von 

Mobilitätsangeboten also in stärkerem Maße die Gefahr, dass die Kosten für den Vertrieb der 

benötigten Mobilitätsangebote zu hoch sind.  

Ein Meta-Beziehungsbündler unterscheidet sich jedoch hinsichtlich der Ausgestaltungsoptionen 

seines Angebots und somit der Beteiligung von Produktdefinierenden nicht grundlegend von den 

zuvor untersuchten Beziehungsbündlern ausschließlich für ÖPNV oder Carsharing, sodass bei Bedarf 

auf die dort gewonnenen Erkenntnisse aufgebaut werden kann. 

6.4.3.3 Komplexitätsreduktion durch eine räumliche Beschränkung der Aktivitäten 
einzelner Vertriebssysteme oder Anbieter Produktvertrieb 

Bei den bisher durchgeführten Betrachtungen lag der Fokus auf der Etablierung von Lösungen, die 

räumlich möglichst ganz Deutschland abdecken. Insbesondere im Bereich des ÖPNV ist dies 

aufgrund der Eigenschaft der Gebietskomplementarität zwischen Produktdefinierenden eine sinnvolle 

Vorgehensweise.  

Bei der Betrachtung verschiedener Typen von Mobilitätsangeboten ergibt sich nun jedoch die Frage, 

ob die Fokussierung auf kleinere räumliche Teilgebiete eine sinnvolle Alternative darstellen kann. 

Innerhalb bestimmter räumlicher Teilgebiete dürfte der intramodale Wettbewerb zwischen 

verschiedenen Mobilitätsanbietern des Carsharing auch aufgrund der im Regelfall geringeren Anzahl 

an Akteuren weniger intensiv ausfallen bzw. die Teilnahme aller Mobilitätsanbieter des Carsharing ist 

nicht zwingend erforderlich. Hingegen ist zur Etablierung eines solchen Angebots immer die 

Teilnahme der jeweils zuständigen Produktdefinierenden im ÖPNV erforderlich. Den ÖPNV-

Produktdefinierenden kommt somit eine Schlüsselrolle zu. 
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Auch in der Praxis sind verschiedene Beispiele für die Entstehung von regional tätigen Anbietern 

Produktvertrieb unter Integration der Aufgaben eines Beziehungsbündlers im Sinne eines partiellen 

Akteursmodells 1a für die Nutzung mehrerer Mobilitätsangebote zu beobachten. Entsprechend scheint 

hier ein gewisser Bedarf zu bestehen bzw. Vorteile für den Nachfrager identifiziert worden zu sein.
1027

 

Hierbei handelt es sich im Regelfall um eine Wahrnehmung der Rolle „Vertragliche Bündelung von 

Beziehungen“ durch eine Gruppe von Akteuren. Weiterhin wird gegenwärtig noch häufig 

hauptsächlich im Bereich des Speicherassets bzw. des Trägermediums für das Identifikationsmerkmal 

zusammengearbeitet und diese für die Statusprüfung in verschiedenen Typen von 

Mobilitätsangeboten verwendet.
1028

 

Sollten sich Gebietskörperschaften auf regionaler oder gar lokaler Ebene für die Einführung solcher 

Nachfragerkontaktpunkte für den Zugriff auf verschiedene Typen von Mobilitätsangeboten 

interessieren, wäre es auch denkbar, eine interkommunale Zusammenarbeit der verschiedenen 

Gebietskörperschaften zu vereinbaren, um Kosten zu sparen.
1029

 So kann bspw. der 

Beziehungsbündler auf überregionaler Ebene agieren und die Vertriebssysteme im 

Verantwortungsbereich der einzelnen Anbieter Produktvertrieb ausschließlich auf lokaler Ebene 

verfügbar werden. Hierdurch könnten auch bestehende Größenvorteile beim Betrieb der technischen 

Systeme im Verantwortungsbereich des Beziehungsbündlers genutzt werden. Neben der technischen 

Lösung kann auf überregionaler Ebene aber auch weiteres Wissen und Knowhow zur Etablierung der 

Angebote der regional tätigen Anbieter Produktvertrieb für verschiedene Typen von 

Mobilitätsangeboten bereitgehalten werden. Da hier die Abdeckung innerhalb der lokalen Gebiete 

bereits durch die einzelnen Gebietskörperschaften sichergestellt worden ist, aber gleichzeitig keine 

deutschlandweite Abdeckung erforderlich ist, kann eine solche interkommunale Zusammenarbeit 

ausreichend sein. Entsprechend kann durch diese Maßnahme zwar ggf. eine Senkung der 

Transaktionskosten der Nachfrager auf lokaler bis regionaler Ebene erreicht werden, für die 

Anwendung in räumlich größeren Gebieten ist jedoch aller Voraussicht nach weiterhin die Nutzung 

verschiedener Nachfragerkontaktpunkte erforderlich. 

Aus Sicht von überregional tätigen Mobilitätsanbietern und Produktdefinierenden ergäbe sich 

zusätzlich der Vorteil, dass diese nur an dem Angebot eines einzelnen Beziehungsbündlers 

teilnehmen müssen und mittels dieser Teilnahme der Vertrieb durch verschiedene regionale Anbieter 

Produktvertrieb erfolgen kann. Die Anzahl der notwendigen Vertragsverhandlungen könnte also 

reduziert werden. 

Jedoch muss das Angebot eines solchen Beziehungsbündlers zunächst einmal entstehen. Einzelne 

Gebietskörperschaften könnten zunächst abwarten, um erst nach erfolgreicher Etablierung des 

Angebots eines Beziehungsbündlers auf diesen zurückzugreifen. Es ergibt sich ein klassisches 

                                                      

1027
 Beispiele hierfür sind unter anderem die Angebote switchh in Hamburg, sowie hannovermobil in Hannover. 

1028
 Vgl. BOMKE ET AL. (2014, S. 11), ERLHOF / REBAHL / HITMANN (2013, S. 8), GERTZ (2013, S. 25), PFEIFFER / 

SCHÄFER / GERMANN (2013, S. 14) sowie TROST / KÜNNECKE (2017b, S. 40). Ebenfalls im Bereich der 
Speicherassets wird auch die technische Machbarkeit der Verwendung eines Speicherassets für den ÖPNV in 
Deutschland, England und Frankreich überprüft. Vgl. hierzu CHANTÉRAC (2009) sowie FISCHER (2010, S. 26). 
1029

 Vgl. BECKERS / KLATT / ZIMMERMANN (2011, S. 29-31).  
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Trittbrettfahrerproblem.
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 Für den Start des Angebots eines Beziehungsbündlers dürfte also 

zunächst das Commitment verschiedener Gebietskörperschaften erforderlich sein.  

Ist alternativ aus Sicht der zentralen öffentlichen Hand die Etablierung lokaler 

Nachfragerkontaktpunkte für den Zugriff auf verschiedene Typen von Mobilitätsangeboten 

wünschenswert, so kann hier die regional übergreifende Wahrnehmung der Rolle „Vertragliche 

Bündelung von Beziehungen“ auch durch die zentrale öffentliche Hand erfolgen. Bei entsprechender 

Ausgestaltung und einer Finanzierung durch den öffentlichen Haushalt könnten die Kosten für die 

einzelnen Teilnehmer reduziert und somit Hindernisse für die Teilnahme abgebaut werden. Ggf. 

etablieren sich langfristig aus solchen regionalen Angeboten dann auch übergreifende Lösungen, die 

schlussendlich eine deutschlandweite Abdeckung erreichen können. 

6.5 Eignung unterschiedlicher Ausgestaltungs- und Beteiligungs-
optionen zur Erreichung der Ziele der zentralen öffentlichen 
Hand 

Innerhalb dieses letzten Abschnitts von Kapitel 6 werden die Ergebnisse der durchgeführten Analysen 

einer Bewertung unterzogen. Die angenommenen übergeordneten bzw. allgemeinen Ziele der 

zentralen öffentlichen Hand wurden bereits in Abschnitt 1.1 vorgestellt.  

Um die Eignung unterschiedlicher Beteiligungsoptionen der zentralen öffentlichen Hand bewerten zu 

können, sind jedoch klar formulierte Ziele erforderlich. Aufgrund des qualitativen Charakters der 

Untersuchungen sind weiterhin keine Empfehlungen bzgl. der Erreichung quantitativer Ziele möglich, 

wie bspw. die Teilnahme der Hälfte aller Produktdefinierenden am Angebot eines 

Beziehungsbündlers. Entsprechend wird für diese Bewertung angenommen, dass die zentrale 

öffentliche Hand das folgende Minimalziel erreichen will:  

Es besteht zumindest ein Vertriebssystem mit den zugehörigen Nachfragerkontaktpunkten, 

das zumindest den Zugriff auf ein Produkt eines jeden Produktdefinierenden ermöglicht. Es 

soll also eine vollständige Abdeckung aus räumlicher Sicht und bezüglich der 

Produktdefinierenden erreicht werden. Dabei soll der Umfang der vor einer entsprechenden 

Beteiligung angebotenen Mobilitätsleistungen durch die Beteiligung der zentralen öffentlichen 

Hand nicht reduziert werden. 

Entsprechend der durchgeführten Analysen sind zur Erreichung des Minimalziels der zentralen 

öffentlichen Hand die Nutzung folgender Beteiligungsoptionen der zentralen öffentlichen Hand 

erforderlich: 

 Wahrnehmung der Rolle „Vertragliche Bündelung von Beziehungen“ durch die zentrale 

öffentliche Hand bzw. alternativ die Regulierung privater Akteure, welche die Rolle 

wahrnehmen 

                                                      

1030
 Für eine Definition siehe ERLEI / LESCHKE / SAUERLAND (2007, S. 342). 
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 Verpflichtung von Produktdefinierenden und Anbietern Produktvertrieb zur Teilnahme am 

Angebot eines Beziehungsbündlers 

Bezüglich der weiteren Optionen für die Ausgestaltung des Angebots des Beziehungsbündlers sowie 

der Beteiligung der zentralen öffentlichen Hand werden keine Voreinstellungen getroffen. Sie 

verursachen unterschiedliche Kosten, führen aber auch zu unterschiedlichen Senkungen der 

Transaktionskosten der Nachfrager. Hier ist eine Priorisierung erforderlich, sodass die weitere 

Bewertung anhand der folgenden beiden beispielhaften Bewertungsmaßstäbe vorgenommen wird: 

 Bewertungsmaßstab 1: Die zentrale öffentliche Hand will die Transaktionskosten der 

Nachfrager senken, achtet hierbei aber auf die damit verbundenen Kosten, sodass beide 

Faktoren etwa gleich gewichtet werden.  

 Bewertungsmaßstab 2: Für die zentrale öffentliche Hand hat die Senkung der 

Transaktionskosten der Nachfrager oberste Priorität, sodass diese deutlich höher gewichtet 

werden, als die zur Erreichung dieser Senkung entstehenden Kosten für das Ergreifen von 

Maßnahmen. 

Auf geeignete Ausgestaltungsoptionen des Angebots des Beziehungsbündlers und weitere 

Beteiligungsoptionen der zentralen öffentlichen Hand vor dem Hintergrund dieser 

Bewertungsmaßstäbe wird in den Abschnitten 6.5.1 und 6.5.2 für ÖPNV respektive Carsharing 

eingegangen. Abschließend erfolgt dies in Abschnitt 6.5.3 auch für den gemeinsamen Vertrieb von 

Carsharing und ÖPNV über ein Vertriebssystem. 

6.5.1 Eignung unterschiedlicher Ausgestaltungs- und Beteiligungsoptionen 
zur Erreichung der Ziele der zentralen öffentlichen Hand im ÖPNV 

Im Rahmen des ÖPNV sind nach Abschnitt 3.2.1.5 Optionen für die öffentliche Hand gegeben, um auf 

das jeweilige Mobilitätsangebot, die Produktdefinierenden sowie auf den zugehörigen Vertrieb Einfluss 

zu nehmen. Im Bereich des ÖPNV handelt es sich hierbei um sehr umfangreiche Möglichkeiten. Auch 

weitgehenden Vorgaben kann nicht mit der Einstellung von Angeboten begegnet werden. Hierbei wird 

auf die Problematik der Setzung von Vorgaben durch die zentrale öffentliche Hand für nachgeordnete 

föderale Ebenen nicht eingegangen, sondern dies als weiterer Forschungsbedarf klassifiziert. 

Zunächst dürfte unabhängig vom angewendeten Bewertungsmaßstab zumindest in der Phase der 

Entwicklung und Investition eine Finanzierung durch die zentrale öffentliche Hand erforderlich sein. 

Diese Finanzierung kann durch eine Aufstockung der Mittel der Aufgabenträger erfolgen.
1031

 

Unterbleibt eine Finanzierung bei einer verpflichtenden Teilnahme, müssten die Aufgabenträger Mittel 

für die Erbringung von Mobilitätsleistungen umwidmen. Dies käme mit einiger Wahrscheinlichkeit einer 

Angebotsreduzierung gleich und stünde somit dem Ziel der Verkehrsverlagerung entgegen. Bei 

entsprechender Finanzierung erscheint auch die Festlegung einer maximalen Anzahl an Akteuren für 

die Wahrnehmung der Rolle „Vertragliche Bündelung von Beziehungen“ als angemessen. Gleichzeitig 
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 Vgl. für eine ähnliche Einschätzung BMVI (2016a, S. 20). 
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werden hierdurch Auswahlprobleme hinsichtlich des zu unterstützenden Beziehungsbündlers 

vermieden. 

BEWERTUNGSMAßSTAB 1 

Um die Kosten vergleichsweise gering zu halten, bietet es sich zunächst an, ausschließlich die Rolle 

„Vertragliche Bündelung von Beziehungen“ gemäß der partiellen Akteursmodelle 2a und 2b 

wahrzunehmen, da eine integrierte Wahrnehmung der Rolle „Information über und Verkauf von 

Produkten“ gemäß der partiellen Akteursmodelle 1a und 1b weitere Kosten verursachen würden. 

Zusätzlich wäre für die Umsetzung der erforderlichen Vorgaben zur Erreichung eines partiellen 

Akteursmodells 1b ein deutlich tieferer Eingriff in das bestehende System erforderlich, welcher 

ebenfalls mit Kosten einhergehen dürfte. 

Der angestrebte Umfang der vom Angebot des Beziehungsbündlers unterstützten Vertriebssysteme 

hat wiederum Einfluss auf die Wahl der Ausgestaltung des Angebots insbesondere hinsichtlich des 

Zugangs und somit bzgl. der Umsetzung eines Modells 2a oder 2b. Die Unterstützung aller 

Vertriebssysteme durch das Angebot des Beziehungsbündlers, um eine Anbindung aller Anbieter 

Produktvertrieb der verschiedenen Produktdefinierenden im Sinne eines partiellen Akteursmodells 2a 

zu ermöglichen, dürfte sowohl für den Beziehungsbündler als auch für die Produktdefinierenden 

aufgrund der umfangreichen Anpassung von technischen Systemen mit hohen Kosten einhergehen, 

sodass diese Option nachteilig erscheint. Entsprechend erscheint eine Auswahl an Vertriebssystemen 

von Vorteil. Bestehen bei den jeweiligen Anbietern Produktvertrieb bereits die ausgewählten 

Vertriebssysteme und wird durch diese das komplette Bundesgebiet abgedeckt, ist ein Modell 2a 

ausreichend. Führt die Verwendung bestehender Vertriebssysteme hingegen nicht zu einer 

vollständigen Abdeckung, kann es notwendig sein, dass die zentrale öffentliche Hand ebenfalls die 

Rolle „Information über und Verkauf von Produkten“ wahrnimmt. Hier ist zu untersuchen, ob dann das 

partielle Akteursmodell 2b oder das partielle Akteursmodell 1a mit geringeren Kosten einhergeht.  

Da es sich nach obiger Darstellung zur Erreichung des Minimalziels um eine verpflichtende Teilnahme 

der Produktdefinierenden am Angebot des Beziehungsbündlers handelt, erscheint ebenso die 

Festlegung des anzubietenden Produktportfolios erforderlich, um entsprechende Ausweichreaktionen 

zu vermeiden. Innerhalb des ÖPNV gilt die Nebenbedingung, dass die jeweiligen Entgelte für den 

Nachfrager für die einzelnen Produkte über die verschiedenen Vertriebssysteme hinweg identisch sein 

müssen. Wie beschrieben, steht den Anbietern Produktvertrieb somit kaum Raum zur Differenzierung 

zur Verfügung. Gelingt es einem einzelnen Akteur durch günstige Kostenstruktur und 

außergewöhnlich einfache Nutzbarkeit im Bereich der neuartigen Vertriebssysteme einen 

komparativen Vorteil zu erreichen, besteht die Gefahr der Herausbildung eines Monopols beim 

Anbieter Produktvertrieb. Dies dürfte jedoch nicht im Interesse der zentralen öffentlichen Hand liegen, 

da in diesem Fall ggf. weitere Kosten für eine Regulierung entstehen könnten. Entsprechend ist es 

ggf. ratsam, die Vorgabe bzgl. der zu vertreibenden Produkte so auszugestalten, dass nur ein 

eingeschränktes Produktportfolio festgelegt wird, welches mittels des Angebots des 

Beziehungsbündlers erwerbbar sein muss. Exklusiv über einzelne Anbieter Produktvertrieb 

erwerbbare Produkte können ggf. die erforderliche Differenzierbarkeit ermöglichen. Hierfür muss eine 

geringere Senkung der Transaktionskosten der Nachfrager in Kauf genommen werden. 
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Zusammenfassend erscheint für die Anwendung des Bewertungsmaßstabs 1 im ÖPNV die 

Etablierung des Angebots eines Beziehungsbündlers durch die zentrale öffentliche Hand ohne 

integrierte Wahrnehmung der Rolle „Information über und Verkauf von Produkten“ nach partiellem 

Akteursmodell 2a mit einem zu definierenden, aber verpflichtend anzubietenden Produktportfolio als 

geeignete Option, wenn dadurch eine Abdeckung des Bundesgebietes erreicht werden kann. Ist dies 

nicht der Fall, sind die Kosten für eine integrierte Wahrnehmung der Rolle „Information über und 

Verkauf von Produkten“ ggf. in Verbindung mit Zugangsbeschränkungen zum Angebot des 

Beziehungsbündlers und somit einer Umsetzung der partiellen Akteursmodelle 1a und 2b zu ermitteln 

und entsprechend abzuwägen.  

BEWERTUNGSMAßSTAB 2 

Gilt für die zentrale öffentliche Hand der Bewertungsmaßstab 2, ist eine integrierte Wahrnehmung der 

Rollen „Information über und Verkauf von Produkten“ und „Vertragliche Bündelung von Beziehungen“ 

durch die zentrale öffentliche Hand gemäß der partiellen Akteursmodelle 1a und 1b geeignet. Wird 

gemäß der partiellen Akteursmodelle 1a und 1b der Zugang ausschließlich auf den integriert 

wahrgenommenen Anbieter Produktvertrieb beschränkt, können sich keine weiteren Anbieter 

Produktvertrieb an das Angebot des Beziehungsbündlers anschließen. Somit werden für den 

Nachfrager die Such- und Informationskosten bzgl. des Auffindens und der Auswahl eines geeigneten 

Anbieters Produktvertrieb für den Erwerb von Produkten verschiedener Produktdefinierender 

reduziert.
1032

 Gleichzeitig steigen die Kosten für die zentrale öffentliche Hand, da weitere Aufgaben 

übernommen werden.  

Im Status quo besteht eine Vielzahl an Anbietern Produktvertrieb, die jeweils für einzelne oder auch 

mehrere Vertriebssysteme verantwortlich sind. Nehmen all diese Akteure am Angebot eines 

Beziehungsbündlers der öffentlichen Hand teil und ergeben sich somit partielle Akteursmodelle 2a 

oder 2b, dürften die Transaktionskosten der Nachfrager höher ausfallen. So sind zunächst Such- und 

Informationskosten für Auffinden und Auswahl eines geeigneten Anbieters Produktvertrieb erforderlich 

und bei einem ggf. erforderlichen Wechsel bedarf es Wissens für die Bedienung der einzelnen 

Vertriebssysteme. Weiterhin sprechen gerade im Bereich der neuartigen Vertriebssysteme auch die 

hohen Fixkosten und geringen variablen Kosten eindeutig für die Vorhaltung eines einzelnen 

technischen Systems. Dies gilt gleichermaßen für die Vorhaltung von Vertriebssystemen zur 

Produktermittlung anhand der tatsächlichen Nutzung sowie der Produktwahl anhand der intendierten 

Nutzung. Eine desintegrierte Rollenwahrnehmung gemäß der Modelle 2a und 2b erscheint somit nicht 

sinnvoll. 

Vergleicht man nun die partiellen Akteursmodelle 1a und 1b, ist davon auszugehen, dass sich im 

Modell 1b die weitreichendste Reduktion der Transaktionskosten der Nachfrager einstellt, da in 

diesem Fall ausschließlich ein Anbieter Produktvertrieb verbleibt und somit nur noch einmalig Kosten 

beim Nachfrager für die Suche des Anbieters Produktvertrieb sowie für den Aufbau des erforderlichen 
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 Hierbei wird die Annahme getroffen, dass die verwendeten technischen Systeme ausreichend 

nachfragerfreundlich gestaltet sind.  
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Wissen über die Bedienung der von diesem Anbieter Produktvertrieb verantworteten Vertriebssysteme 

anfällt. Wie bereits dargestellt, bedarf es zur Erreichung des partiellen Akteursmodells 1b einer Reihe 

von Eingriffen der zentralen öffentlichen Hand, die mit sehr hohen Kosten einhergehen dürften. 

Gemäß den Darstellungen in Abschnitt 6.4.1.2.1 müssten sämtliche Vertriebssysteme entweder im 

verbleibenden Vertriebssystem aufgehen oder abgewickelt werden. Ggf. sind Anbieter Produktvertrieb 

zu entschädigen. Wird das partielle Akteursmodell 1b erreicht, kann jedoch von einer Regel für die 

verpflichtende Teilnahme sowie der Festlegung des mittels des Angebots des Beziehungsbündlers zu 

vertreibenden Produktportfolios abgesehen werden, da in diesem Fall nur noch ein einziger Anbieter 

Produktvertrieb verbleibt. 

Fraglich ist dann, ob das Modell 1b tatsächlich für alle Vertriebssysteme gelten soll, oder ob nicht 

ähnlich dem Bewertungsmaßstab 1 eine Auswahl an Vertriebssystemen getroffen werden sollte. Bei 

Automaten und personenbedienten Verkaufsstellen werden hauptsächlich lokale Produkte verkauft, 

sodass hier die Möglichkeit für den Erwerb von Produkten von Produktdefinierenden aus dem ganzen 

Bundesgebiet ggf. sogar zu einer Steigerung der Transaktionskosten der Nachfrager führt, da die 

Bedienung der Nachfragerkontaktpunkte komplexer wird. Entsprechend erscheint eine Zweiteilung der 

Vertriebssysteme sinnvoll. Während im Bereich der neuartigen Vertriebssysteme ausschließlich 

Angebote der zentralen öffentlichen Hand bestehen und somit das partielle Akteursmodell 1b erreicht 

wird, erfolgt keine Anbindung klassischer Vertriebssysteme an das Angebot des Beziehungsbündlers 

der zentralen öffentlichen Hand. Bereits bestehende neuartige Vertriebssysteme können entweder 

durch eine entsprechende Vorgabe und eine angemessene Übergangszeit vom Vertrieb 

ausgeschlossen werden oder werden ggf. freiwillig von den Anbietern Produktvertrieb nicht länger 

beauftragt. Erfolgt eine solche Zweiteilung der Typen von Vertriebssystemen, ist jedoch wieder eine 

Regel zur verpflichtenden Teilnahme der Produktdefinierenden am Angebot des Beziehungsbündlers 

der zentralen öffentlichen Hand erforderlich. Gleichzeitig sollte zur Senkung der Transaktionskosten 

der Nachfrager dann festgelegt werden, dass sämtliche Produkte mittels des Angebots des 

Beziehungsbündlers und des angebundenen Anbieters Produktvertrieb vertrieben werden müssen. 

Zusammenfassend erscheint für die Anwendung des Bewertungsmaßstabs 2 im ÖPNV die 

Etablierung des Angebots eines Beziehungsbündlers durch die zentrale öffentliche Hand mit 

integrierter Wahrnehmung der Rolle „Information über und Verkauf von Produkten“ und Übernahme 

bzw. Abwicklung sonstiger bestehender Vertriebssysteme im Sinne eines Akteursmodells 1b mit 

verpflichtend anzubietendem vollständigen Produktportfolio der Produktdefinierenden als geeignete 

Variante für neuartige Vertriebssysteme. Für lokale Vertriebssysteme wie Automaten und 

personenbediente Verkaufsstellen erscheinen aufgrund des hauptsächlichen Verkaufs von lokalen 

Produkten entsprechende Vorgaben nicht erforderlich bzw. sogar kontraproduktiv. 

6.5.2 Eignung unterschiedlicher Ausgestaltungs- und Beteiligungsoptionen 
zur Erreichung der Ziele der zentralen öffentlichen Hand im Carsharing 

Beim Carsharing sind gemäß Abschnitt 3.2.2.5 im Unterschied zum ÖPNV die Optionen einer 

Einflussnahme durch die öffentliche Hand reduziert. Zwar besteht auch hier die Möglichkeit der 

Festlegung gewisser Vorgaben, aufgrund des Angebots durch private Akteure im Wettbewerb können 

sich jedoch die Produktdefinierenden durch diese Vorgaben ihrer Geschäftsgrundlage entzogen 
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sehen und somit von einer Fortführung ihres jeweiligen Angebots Abstand nehmen. So stellt für die 

Produktdefinierenden im Bereich des Carsharing ein Anbieter Produktvertrieb, welcher gemeinsam die 

Produkte verschiedener Produktdefinierender vertreibt – wie bereits dargestellt – die Gefahr dar, dass 

dies aus Sicht des Nachfragers wie ein Netzwerkzusammenschluss erscheint und somit keine 

Differenzierung zu Wettbewerbern mehr möglich ist. Eine entsprechende Verpflichtung zum 

gemeinsamen Vertrieb von Produkten verschiedener Produktdefinierender über einen 

Nachfragerkontaktpunkt kann daher zu der Einstellung von Angeboten bestimmter Mobilitätsanbieter 

und Produktdefinierender führen.  

Seitens der zentralen öffentlichen Hand ist bei Einführung des Angebots eines Beziehungsbündlers 

wesentlich behutsamer vorzugehen. Für eine Bewertung der Ausgestaltungsoptionen wäre es aber 

auch erforderlich die Reaktionen der einzelnen Anbieter Produktvertrieb, Produktdefinierenden und 

Mobilitätsanbieter vorherzusagen, um eindeutige Aussagen treffen zu können. Da dies nicht möglich 

ist, wird mit Tendenzaussagen gearbeitet. Entsprechend sind auch andere als die im Folgenden 

dargestellten Reaktionen der Mobilitätsanbieter bzw. Produktdefinierenden möglich. 

Zunächst dürfte auch im Carsharing unabhängig vom Bewertungsmaßstab in der Phase der 

Entwicklung und Investition eine Finanzierung durch die zentrale öffentliche Hand erforderlich sein. 

Die mit der Anbindung an das Angebot eines Beziehungsbündlers verbundenen Kosten können 

ansonsten insbesondere für Akteure mit geringen finanziellen Ressourcen bereits dazu führen, dass 

diese ihr jeweiliges Angebot einstellen müssten. Dies käme mit einiger Wahrscheinlichkeit einer 

Angebotsreduzierung gleich und stünde somit dem Ziel der Verkehrsverlagerung entgegen. Analog 

zum ÖPNV erscheint bei entsprechender Finanzierung auch die Festlegung einer maximalen Anzahl 

an Akteuren für die Wahrnehmung der Rolle „Vertragliche Bündelung von Beziehungen“ als 

angemessen. Gleichzeitig werden hierdurch Auswahlprobleme hinsichtlich des zu unterstützenden 

Beziehungsbündlers vermieden. 

Fraglich ist weiterhin, ob sich das Angebot eines Beziehungsbündlers sowohl auf stationsbasiertes als 

auch auf stationsunabhängiges Carsharing erstrecken sollte. Entsprechend können zwei separate 

Angebote eines Beziehungsbündlers für die Angebote des stationsbasierten bzw. 

stationsunabhängigen Carsharing etabliert werden oder ein gemeinschaftliches Angebot eines 

Beziehungsbündlers für stationsbasiertes und stationsunabhängiges Carsharing. 

Aufgrund der Tatsache, dass es sich im Regelfall beim stationsunabhängigen Carsharing um eine 

Produktermittlung anhand der tatsächlichen Nutzung unter eindeutiger Abgrenzbarkeit der Nutzung 

verschiedener Produktdefinierender handelt, ist hier die Senkung der Transaktionskosten für die 

Nachfrager durch die Einführung des Angebots eines Beziehungsbündlers nur in geringerem Umfang 

möglich. Da im Status quo von den verschiedenen Produktdefinierenden auch Produkte ohne ein 

wiederkehrendes leistungsunabhängiges Entgelt angeboten werden, fallen für den Nachfrager nur die 

einmaligen Kosten für die erforderliche Registrierung an. Entsprechend fallen auch die Wechselkosten 

für den Nachfrager eher gering aus. Es ist jedoch denkbar, dass die Gestaltung der Produkte und 

Entgelte im weiteren Zeitverlauf noch Anpassungen erfährt, sodass auch hier Beziehungsbündler an 

Bedeutung gewinnen können.  
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Im Bereich des stationsbasierten Carsharing wird durch die Produktdefinierenden auch auf 

Vertriebssysteme zur Produktwahl anhand der intendierten Nutzung gesetzt. Unter Berücksichtigung 

der Vielzahl der im stationsbasierten Carsharing tätigen Akteure kann ein Beziehungsbündler eine 

größere Kostensenkung für die Nachfrager erreichen, als dies im Fall des stationsunabhängigen 

Carsharing vermutlich der Fall ist.  

Im Endeffekt stellen die stationsbasierten und stationsunabhängigen Carsharingangebote hinsichtlich 

der Nutzung durch den Nachfrager häufig Komplemente dar, sodass auch ein Beziehungsbündler, 

dessen Angebot beide Typen umfasst, möglich erscheint. Aufgrund der gegenwärtig häufig 

unterschiedlichen Anwendung von technischen Systemen der Vertriebsfunktion Abgabe 

Leistungserstellung (Produktermittlung anhand der tatsächlichen Nutzung und Produktwahl anhand 

der intendierten Nutzung) scheint die Verpflichtung der Anbieter Produktvertrieb der 

stationsunabhängigen Carsharingangebote, entsprechende Buchungsoptionen für die 

stationsbasierten Carsharingangebote zu etablieren, mit einem deutlichen Mehraufwand verbunden, 

sodass eine Trennung nach stationsbasiertem und stationsunabhängigem Carsharing ggf. zum 

jetzigen Zeitpunkt von Vorteil wäre. 

BEWERTUNGSMAßSTAB 1 

Wie den Darstellungen in Abschnitt 6.3.2.4 zu entnehmen ist, kann im Vergleich zum ÖPNV das 

Entgelt zu ein und demselben Produkt im Carsharing freier gestaltet werden. Somit besteht auch die 

Möglichkeit ein gewisses einheitliches Produktportfolio der Anbieter Produktvertrieb zu fordern, aber 

die Möglichkeit einzuräumen, dies mit unterschiedlichen Entgelten zu belegen, um nach wie vor eine 

Differenzierbarkeit der Angebote zu ermöglichen und somit der Einstellung von Angeboten entgegen 

zu wirken. 

Neben der Wahrnehmung der Rolle „Vertragliche Bündelung von Beziehungen“ könnte die zentrale 

öffentliche Hand ebenso die Rolle „Information über und Verkauf von Produkten“ wahrnehmen und 

den Zugang zum Angebot des Beziehungsbündlers begrenzen. Damit würde ein partielles 

Akteursmodell 1a erreicht werden. Es gilt zu bedenken, dass von den Produktdefinierenden mittels 

des Angebots des Beziehungsbündlers über den neuen Anbieter Produktvertrieb ggf. Produkte nur mit 

ggf. erhöhten Entgelten angeboten werden. Dann ist es denkbar, dass die zugehörigen 

Vertriebssysteme von den Nachfragern nicht genutzt werden. Aus dem gleichen Grunde dürfte sich 

auch bei einer desintegrierten Wahrnehmung der Rollen kein Akteur finden, der die Rolle „Information 

über und Verkauf von Produkten“ wahrnimmt, ohne gleichzeitig auch die Rolle „Definition von 

Produkten und Entgelten“ wahrnehmen zu können. Daher dürfte sich das partielle Akteursmodell 2b 

ebenfalls nicht einstellen. 

Entsprechend verbleiben der zentralen öffentlichen Hand als Beteiligungsoptionen die Rolle 

„Vertragliche Bündelung von Beziehungen“ wahrzunehmen (partielles Akteursmodell 2a), eine 

verpflichtende Teilnahme festzulegen und Vorgaben hinsichtlich des Angebots von bestimmten 

Gastprodukten durch Anbieter Produktvertrieb und Produktdefinierende mittels des Angebots 

festzulegen. 
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BEWERTUNGSMAßSTAB 2 

Aufgrund des dargestellten Minimalzieles soll eine Einstellung von Angeboten der 

Produktdefinierenden und Mobilitätsanbieter im Carsharing vermieden werden. Entsprechend dieser 

harten Nebenbedingung sind weitere Senkungen der Transaktionskosten der Nachfrager verglichen 

mit dem Bewertungsmaßstab 1 zunächst nicht durch weitere im Rahmen der Arbeit vorgestellte 

Beteiligungs- oder Ausgestaltungsoptionen durch die zentrale öffentliche Hand zu erreichen. 

6.5.3 Probleme bei der Bewertung der Eignung unterschiedlicher 
Ausgestaltungs- und Beteiligungsoptionen zur Erreichung der Ziele der 
zentralen öffentlichen Hand für den gemeinsamen Erwerb von Produkten 
von ÖPNV und Carsharing  

Wird von der zentralen öffentlichen Hand das Angebot eines Beziehungsbündlers für den 

gemeinsamen Erwerb von Produkten des ÖPNV sowie des Carsharing etabliert, stellt dieses in der 

Regel auch die Möglichkeit dar, innerhalb eines Typs von Mobilitätsangeboten Produkte 

verschiedener Produktdefinierender zu erwerben. Entsprechend gelten die Erkenntnisse der beiden 

vorangegangenen Abschnitte auch hier. 

BEWERTUNGSMAßSTAB 1 

Würden bei Anwendung des Bewertungsmaßstabs 1 die bzgl. der einzelnen Typen von 

Mobilitätsangeboten empfohlenen Maßnahmen getroffen werden und somit angestrebt werden, das 

partielle Akteursmodell 2a für ÖPNV und Carsharing unter Wahrnehmung der Rolle „Vertragliche 

Bündelung von Beziehungen“ durch die zentrale öffentliche Hand zu erreichen, würde dies bedeuten, 

dass auch die Anbieter Produktvertrieb des ÖPNV die Gasttarife des Carsharing vertreiben könnten. 

Dies ist im Status quo technisch ggf. recht leicht umzusetzen, da zunächst ausschließlich Zugang zu 

den Carsharing-Fahrzeugen sichergestellt und eine Möglichkeit der Abrechnung geschaffen werden 

muss. Gleichzeitig würde dies aber bedeuten, dass die Anbieter Produktvertrieb des Carsharing auch 

die ÖPNV-Produkte vertreiben müssten, was einen hohen Anpassungsaufwand bedingen dürfte, 

solange der ÖPNV hauptsächlich für die Vertriebsfunktion Abgabe Leistungsversprechen auf die 

Produktwahl anhand der intendierten Nutzung setzt. Ist dieser Aufwand prohibitiv hoch, könnte 

ausschließlich eine Verpflichtung der Anbieter Produktvertrieb des ÖPNV zum Vertrieb der Produkte 

des Carsharing erfolgen. Aufgrund der Möglichkeit höheren Entgelte für die vorgeschriebenen 

Produkte des Carsharing zu verlangen ist es nicht ausgeschlossen, dass eine solche Lösung von den 

Produktdefinierenden aus dem Bereich des Carsharing akzeptiert werden würde. Es gelten weiterhin 

die gleichen Probleme, die im Bereich des Bewertungsmaßstab 1 hinsichtlich des partiellen 

Akteursmodells 1a des Carsharing beschrieben wurden: Eine Nutzung der an das Angebot eines 

Beziehungsbündlers angeschlossenen Anbieter Produktvertrieb durch die Nachfrager ist aufgrund der 

vermutlich höheren Entgelte für die Produkte des Carsharing nicht sichergestellt und somit wird die 

erwünschte Senkung der Transaktionskosten der Nachfrager nicht unbedingt erreicht bzw. kommt 

diesen nicht im vollen Umfang zu gute. 
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BEWERTUNGSMAßSTAB 2 

Hinsichtlich des Carsharing konnten bzgl. des Bewertungsmaßstabes 2 keine sinnvollen 

Beteiligungen, die über die Beteiligungen bei Zugrundelegung des Bewertungsmaßstabs 1 

hinausgehen, identifiziert werden. Sollen nun ÖPNV und Carsharing miteinander verknüpft werden, 

und würden die jeweiligen Ergebnisse zum Bewertungsmaßstab 2 als Grundlage genommen, 

bestünde somit ein einzelner Anbieter Produktvertrieb für neuartige Vertriebssysteme im ÖPNV und 

eine Reihe von Anbietern Produktvertrieb im Carsharing. Werden zusätzlich die Darstellungen zum 

Bewertungsmaßstab 1 dieses Abschnitts übertragen, ergibt sich der folgende Sachverhalt: Der 

Vertrieb der Produkte des Carsharing über den Anbieter Produktvertrieb aus dem ÖPNV ist nach wie 

vor möglich, aufgrund der zu erwartenden höheren Entgelte verglichen mit den exklusiv tätigen 

Anbietern Produktvertrieb aber nicht zwangsläufig attraktiv für die Nachfrager. Die Verpflichtung der 

Anbieter Produktvertrieb aus dem Carsharing ebenfalls Produkte des ÖPNV zu vertreiben, kann 

hingegen einen prohibitiv hohen Aufwand bedeuten und sollte somit nicht gefordert werden. Ein 

erkennbarer Unterschied zum Bewertungsmaßstab 1 besteht hier somit ebenfalls nicht. 
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7 Fazit 

Die vorliegende Arbeit hatte zum Ziel Optionen zur Senkung der Kosten der Nachfrager hinsichtlich 

der Information über Mobilitätsangebote und des Erwerbs entsprechender Produkten durch die 

Organisation und Ausgestaltung des Vertriebs von Mobilitätsangeboten und seiner technischen 

Systeme zu identifizieren. In diesem Kapitel werden die einzelnen generierten Ergebnisse und 

gewonnenen Erkenntnisse zusammenfassend dargestellt sowie ein Ausblick auf weiteren 

Forschungsbedarf gegeben.  

KURZFASSUNG DER ERGEBNISSE DER ARBEIT 

 Bezüglich der auch als Vertriebssysteme bezeichneten technischen Systeme konnte keine 

eindeutige Vorteilhaftigkeit festgestellt werden. In Abhängigkeit des Zielhorizonts sowie der 

Gewichtung von kurz- und langfristigen Produktions- und Transaktionskosten für Anbieter und 

Nachfrager eignen sich unterschiedliche Systeme. Die jeweiligen Vor- und Nachteile wurden 

dargestellt. 

 Für den gemeinsamen Erwerb von Produkten verschiedener Produktdefinierender an einem 

Nachfragerkontaktpunkt durch den Nachfrager können nur im Falle einer Beteiligung der 

zentralen öffentlichen Hand gesicherte Aussagen getroffen werden. 

o Im ÖPNV besteht die Möglichkeit für die zentrale öffentliche Hand sich umfangreich 

am Angebot von Vertriebssystemen zu beteiligen oder Regeln zu setzen. Für 

neuartige Vertriebssysteme erscheint es sinnvoll auch aufgrund von Größenvorteilen 

hier jeweils ausschließlich ein Angebot durch oder im Auftrag der zentralen 

öffentlichen Hand erbringen zu lassen und somit die Transaktionskosten der 

Nachfrager zu reduzieren. 

o Im Carsharing sind die Möglichkeiten der zentralen öffentlichen Hand eingeschränkt, 

wenn sie selbst nicht als Mobilitätsanbieter auftritt. Es erscheint lediglich die Vorgabe 

zur Definition von Gastprodukten und die Verpflichtung aller Anbieter Produktvertrieb 

diese zu vertreiben als Option, um die Transaktionskosten der Nachfrager zumindest 

in geringem Umfang zu senken. 

o Für die Kombination von Produkten aus Carsharing und ÖPNV wurden nur erste 

Untersuchungen angestellt. Hier erscheint die Fokussierung auf regionale oder sogar 

lokale Gebiete erforderlich, um ein relevantes Angebot für die Nachfrager zu schaffen.  

AUSFÜHRLICHE DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE 

Zunächst sind in dieser Arbeit Systematisierungen bzgl. Mobilitätsangeboten und Vertrieb 

vorgenommen und verschiedene Rollenmodelle entwickelt worden, um die komplexen 

Zusammenhänge des Vertriebs von Mobilitätsangeboten abbilden zu können. Die entwickelten 

Konzepte ermöglichen im Übrigen ebenfalls die Untersuchung anderer als der bereits betrachteten 

Mobilitätsangebote sowie mit vereinzelten Anpassungen auch die Diskussion allgemeiner 

Zusammenhänge des Vertriebs im Bereich von Nutzungskapazitäten.  

Auf dieser Grundlage wurden die gegenwärtig bestehenden und in Entwicklung befindlichen 

technischen Systeme zum Vertrieb von Produkten (Vertriebssysteme) für Mobilitätsangebote im 
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Bereich des ÖPNV und Carsharing systematisiert und auf die mit diesen einhergehenden Kosten  

– auch im Sinne der Transaktionskosten der Nachfrager – hin untersucht. Außerdem wurde auf 

unterschiedliche Optionen der Zurverfügungstellung von Assets eingegangen. Aufgrund der Vielzahl 

an Ausgestaltungsoptionen und der Zurverfügungstellung bestimmter Assets ausschließlich durch 

bestimmte Akteure im Status quo ergab sich eine Komplexität, die keine Identifikation von eindeutig 

vorteilhaften Ausgestaltungsoptionen zuließ. Stattdessen wurden die einzelnen Vor- und Nachteile der 

verschiedenen technischen Systeme gegenübergestellt. Zumindest einzelne Tendenzen lassen sich 

jedoch erkennen. Im Folgenden werden einige zentrale Erkenntnisse separat für die 

Mobilitätsangebote ÖPNV und Carsharing vorgestellt. 

Werden im ÖPNV hinsichtlich des Verkaufs von Produkten weiterhin hauptsächlich Vertriebssysteme 

aus dem Bereich der Produktwahl anhand der intendierten Nutzung – also der Festlegung des 

Produktes vor Beginn einer Fahrt – genutzt, sollten die Vorteile der Nutzung von Assets des 

Nachfragers und hier insbesondere von Smartphones genutzt werden. Die entstehenden Kosten für 

die Anpassung an Hard- oder Software dürften die Einsparungen im Bereich der dezentral 

aufgestellten Automaten und Nachfragerzentren überwiegen und ggf. können sogar neue Nachfrager 

für die Nutzung des ÖPNV gewonnen werden. Dies sowie die steigende Akzeptanz dieses 

technischen Systems durch den Nachfrager zeigt sich auch in der zunehmenden Implementierung von 

sogenannten Handyticketsystemen in verschiedenen Verkehrsverbünden. Aufgrund des 

Daseinsvorsorgeauftrags des ÖPNV sind jedoch auch weiterhin Vertriebssysteme erforderlich, die 

auch Nachfragern ohne Smartphone eine Nutzung der Mobilitätsangebote ermöglichen. Entsprechend 

wird ein vollständiger Umstieg auf Smartphone und Computer in absehbarer Zeit nicht möglich sein.  

Sollten im ÖPNV in zunehmendem Maße Vertriebssysteme aus dem Bereich der Produktermittlung 

anhand der tatsächlichen Nutzung – also der Festlegung des Produktes nach Abschluss der Fahrt – 

für den Verkauf von Produkten etabliert werden, können die Informations- und Suchkosten für den 

Nachfrager gesenkt werden. So kann eine künftige Ausstattung der Fahrzeuge im ÖPNV bspw. mit 

WLAN oder Bluetooth eine Erfassung der sich im Fahrzeug befindlichen Nachfrager ermöglichen. Der 

Nachfrager selbst muss dann das jeweilige Fahrzeug nur betreten und verlassen ohne dabei eine 

Kenntnis von Produkten und Entgelten besitzen zu müssen. Das technische System kann über die 

Anwesenheitsdaten in den Fahrzeugen die zurückgelegten Wege der Nachfrager nachvollziehen, 

sodass dem Nachfrager im Nachhinein ein passendes Produkt zugeordnet wird, welches periodisch 

abgerechnet wird. Die Nachfrager können hierbei Smartphones, aber auch technische Geräte in Form 

kleiner Sender mit eindeutigen Identifikationsnummern nutzen, welche durch die Anbieter 

Produktvertrieb (Bezeichnung für Anbieter von Vertriebskanälen in dieser Arbeit) ausgegeben werden. 

Somit wäre es für den Nachfrager nicht erforderlich, in eigene Assets zu investieren. Es könnten alle 

Nachfrager ausgestattet und dadurch dem Auftrag der Daseinsvorsorge nachgekommen werden.  

Alternativ besteht die Möglichkeit auf bereits etablierte Systeme wie die Erfassung per GPS oder per 

Mobilfunkortung durch die Betreiber von Mobilfunknetzen zurückzugreifen. Neben der 

eingeschränkten Verfügbarkeit in Tunneln und ggf. mangelnder Genauigkeit begibt man sich dadurch 

aber in Abhängigkeit von Akteuren, deren Ziele nicht zwangsläufig mit denen der Akteure des ÖPNV 

deckungsgleich sind und somit langfristig Kosten bspw. für Anpassungen von technischen Systemen 

verursachen können. Zusätzlich sind für die Nutzung dieser Vertriebssysteme auch häufig 
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Smartphones durch den Nachfrager zur Verfügung zu stellen. Bei vollständiger Umstellung auf solche 

Vertriebssysteme würden Nachfrager ohne Smartphone von der Nutzung ausgeschlossen werden. Da 

die Ausrüstung der Nachfrager mit Smartphones durch den Anbieter Produktvertrieb mit prohibitiv 

hohen Kosten verbunden sein dürfte, ist ein vollständiger Umstieg auf eine Produktermittlung anhand 

der tatsächlichen Nutzung unter Rückgriff auf GPS bzw. Mobilfunkortung somit gegenwärtig nicht 

möglich. 

In Abhängigkeit von den zur Verfügung stehenden Mitteln erscheint daher langfristig eine Etablierung 

eines Vertriebssystems zur Produktermittlung anhand der tatsächlichen Nutzung unter Anwendung 

von WLAN oder Bluetooth am besten geeignet, um die Transaktionskosten der Nachfrager zu 

reduzieren und somit die Attraktivität des ÖPNV zu erhöhen. Werden die Verkehrsmittel im ÖPNV –

wie gegenwärtig angedacht – bereits mit WLAN ausgestattet, um den Komfort der Nachfrager zu 

erhöhen, können die Kosten für das Vertriebssystem geringer ausfallen. Hier sollte durch die zentrale 

öffentliche Hand entsprechendes Wissen für die Entwicklung und Festlegung eines Standards für die 

Erfassung der Nachfrager im Fahrzeug geschaffen werden. Erst ein solcher Standard kann es 

ermöglichen, dass die Nachfrager bei der Produktermittlung anhand der tatsächlichen Nutzung mittels 

WLAN oder Bluetooth auch zwischen verschiedenen Systemen und Anbietern des ÖPNV wechseln 

können und den Sender bzw. die Applikation nicht wechseln müssen. Dadurch dürften die 

Transaktionskosten der Nachfrager auch bei Nutzung verschiedener Mobilitätsangebote gesenkt 

werden können. 

Im Bereich des Carsharing erfolgt bereits heute häufig eine Erfassung der Fahrzeuge über GPS oder 

Mobilfunkortung. Zusätzlich erfolgt durch Zu- und Abgang des Nachfragers eine klare Zuordnung zur 

in Anspruch genommenen Leistung. Entsprechend ist eine Etablierung der Produktermittlung anhand 

der tatsächlichen Nutzung im Bereich des Carsharing ohne große Hindernisse möglich, so wie sie 

beim stationsunabhängigen Carsharing bereits praktiziert wird. 

Neben der Untersuchung der Vertriebssysteme, die den Zugriff auf einzelne Mobilitätsangebote 

ermöglichen, wurden außerdem integrierte Vertriebssysteme für den Zugriff des Nachfragers auf 

Leistungen verschiedener Anbieter des ÖPNV sowie des Carsharing mittels einzelner Automaten, 

Smartphone Applikationen, Schaltern im Nachfragerzentrum und weiterer Optionen untersucht, die 

gemeinsam in dieser Arbeit als Nachfragerkontaktpunkte bezeichnet wurden. Dabei werden im 

Bereich der Mobilitätsangebote die einzelnen Leistungen durch bestimmte Akteure zu Produkten 

kombiniert, die durch den Nachfrager erworben werden können. Diese Akteure wurden in der 

vorliegenden Arbeit als Produktdefinierende bezeichnet. Für den Zugriff auf verschiedene 

Produktdefinierende sind integrierte Vertriebssysteme erforderlich. Aus technischer Sicht bietet sich 

auch für die Möglichkeit des Zugriffs des Nachfragers auf Leistungen des ÖPNV und des Carsharing 

mittels eines einzelnen Nachfragerkontaktpunkts die Produktermittlung anhand der tatsächlichen 

Nutzung an, da so nur Abrechnungs- und Zugangsfragen zwischen den Beteiligten geklärt werden 

müssen. Lediglich die mangelnde Verlässlichkeit der Verfügbarkeit von Fahrzeugen des 

stationsunabhängigen Carsharing an bestimmten Orten kann hier im Bereich der Bewältigung von 

Ortsveränderungen unter Rückgriff auf sowohl ÖPNV als auch Carsharing – sogenannter intermodaler 

Fahrten – eine gewisse Komplexität hervorrufen, da nicht planbar ist, ob ein Fahrzeug bei Ankunft an 

einer Haltestelle auch tatsächlich verfügbar ist. Zusätzlich wird im Bereich des ÖPNV aktuell erst 
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begonnen, die Produktermittlung anhand der tatsächlichen Nutzung anzuwenden, wodurch eine 

flächendeckende Verwendung für ÖPNV und Carsharing gegenwärtig noch keine Option darstellt.  

Für die mögliche Etablierung von Anbietern Produktvertrieb mit den zuvor beschriebenen integrierten 

Vertriebssystemen und somit auch mit Nachfragerkontaktpunkten, welche den Zugriff auf Produkte 

verschiedener Produktdefinierender ermöglichen, wurden zunächst alternative 

Ausgestaltungsoptionen von Organisationsmodellen unter Berücksichtigung der als 

Beziehungsbündler bezeichneten Intermediäre entwickelt. Dabei wurden ÖPNV und Carsharing 

isoliert betrachtet. Die einzelnen Ausgestaltungsoptionen der Organisationsmodelle wurden 

anschließend bzgl. ihrer resultierenden Auswirkungen auf die verschiedenen Teilnehmer analysiert 

und hinsichtlich ihres Potentials zur Senkung der Transaktionskosten für den Nachfrager und der 

entstehenden Kosten für die Umsetzung verglichen. Dabei wurde davon ausgegangen, dass die 

Senkung der Transaktionskosten der Nachfrager höher ausfällt, wenn das erhältliche Angebot des 

jeweiligen genutzten Nachfragerkontaktpunkts umfangreicher wird. Dabei kann sich das Angebot am 

Nachfragerkontaktpunkt hinsichtlich des räumlichen Gebiets, der vertretenen Produktdefinierenden 

und der erhältlichen Produkte unterscheiden. Das Ziel ist somit in erster Linie eine möglichst hohe 

Abdeckung der genannten Parameter bzgl. des Angebots am Nachfragerkontaktpunkt zu erreichen. 

Im Ergebnis wurde festgestellt, dass ohne Beteiligung der zentralen öffentlichen Hand keine 

gesicherten Aussagen bzgl. einer erreichten Abdeckung der genannten Parameter getroffen werden 

können. Nur durch die Wahrnehmung der Rolle „Vertragliche Bündelung von Beziehungen“ durch die 

zentrale öffentliche Hand (den Bund) oder in deren Auftrag in Verbindung mit der Etablierung 

verschiedener Regeln zur Teilnahme von Anbietern Produktvertrieb und Produktdefinierenden sowie 

der Festlegung anzubietender Produkte kann eine vollständige Abdeckung des Bundesgebietes, der 

verschiedenen Produktdefinierenden und der verfügbaren Produkte sichergestellt werden. Dann 

bestünde die Möglichkeit zumindest bestimmte Produkte aller Produktdefinierenden an einem 

Nachfragerkontaktpunkt zu erwerben. Gemäß der Annahme wird dadurch eine weitgehende Senkung 

der Transaktionskosten der Nachfrager erreicht werden.  

Aufgrund der unterschiedlichen Marktstruktur der betrachteten Mobilitätsangebote unterscheiden sich 

die Erkenntnisse für ÖPNV und Carsharing. Im Bereich des ÖPNV ist durch die weitreichende 

Beteiligung der öffentlichen Hand an den Angeboten eine entsprechende Einflussnahme gesichert. 

Entsprechend können hier Vorgaben zur Beteiligung am Angebot eines Beziehungsbündlers getätigt 

werden. Es erscheint jedoch nicht sinnvoll, eine solche verpflichtende Beteiligung für alle 

Vertriebssysteme vorzugeben. So sollte der Anschluss von Automaten, Verkaufsgeräten von 

Fahrpersonal und Schaffnern sowie Verkaufsstellen bspw. in Kiosken auf freiwilliger Basis erfolgen, da 

diese Systeme hauptsächlich für den lokalen Vertrieb von Produkten vorgesehen sind. Anders verhält 

es sich mit Applikationen und Webseiten für Smartphones der Nachfrager. Hier sollte der Vertrieb der 

Produkte aller Produktdefinierenden des ÖPNV mittels des Angebots des Beziehungsbündlers 

möglich und verpflichtend werden. Zur Realisierung von Skalenvorteilen kann es aus Sicht der 

zentralen öffentlichen Hand auch eine Option darstellen, die Vertriebssysteme mit Rückgriff auf 

Smartphone und Webseiten komplett zu zentralisieren und nur noch je ein Vertriebssystem von einem 

Anbieter Produktvertrieb anbieten zu lassen.  
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Im Carsharing hingegen könnten entsprechende Vorgaben durch die zentrale öffentliche Hand mit der 

Einstellung des Angebots verschiedener Produktdefinierender und Mobilitätsanbieter und somit auch 

mit einer Verschlechterung des Gesamtangebots einhergehen. Diese Verschlechterung des 

Gesamtangebots bedeutet auch eine Reduktion von Alternativen zur Nutzung des privaten Pkw. Wird 

angenommen, dass die öffentliche Hand wie bisher das Ziel verfolgt den Anteil des privaten Pkw am 

Gesamtverkehr zu reduzieren, sollte eine Verschlechterung des Gesamtangebots im Carsharing 

vermieden werden. Entsprechend ist im Bereich des Carsharing ggf. ausschließlich die Einführung 

bestimmter Gasttarife eine sinnvolle Variante, sodass für die Nutzung verschiedener Anbieter nur eine 

Registrierung bei einem einzelnen Anbieter Produktvertrieb für den Nachfrager notwendig ist. Eine 

entsprechende Regel wäre durch die zentrale öffentliche Hand zu implementieren.  

Für das gemeinsame bzw. integrierte Angebot von Produkten der beiden Typen von 

Mobilitätsangeboten (ÖPNV und Carsharing) über einen Anbieter Produktvertrieb und somit die 

Möglichkeit der Kombination von ÖPNV und Carsharing in einer intermodalen Fahrt konnten aufgrund 

der Unterschiede zwischen den Mobilitätsangeboten keine Modelle für eine vollständige Abdeckung 

Deutschlands gefunden werden. Hier ist es ggf. aus Sicht der zentralen öffentlichen Hand ratsamer, 

einzelne Gebietskörperschaften bei der Etablierung lokaler oder regionaler Lösungen zu unterstützen. 

Dies kann insbesondere durch die Bereitstellung von Knowhow zum Aufbau der lokalen 

Nachfragerkontaktpunkte sowie durch die Etablierung eines zentralen Angebots eines 

Beziehungsbündlers unterstützt werden, auf den die verschiedenen lokalen oder regionalen Anbieter 

Produktvertrieb zugreifen können.  

AUSBLICK UND WEITERER FORSCHUNGSBEDARF 

Bezüglich des integrierten Angebots von Produkten des ÖPNV und Carsharing über ein 

Vertriebssystem eines Anbieters Produktvertrieb wurden bisher nur vorläufige Untersuchungen 

angestellt und es besteht weiterer Forschungsbedarf. So ist die Etablierung des Angebots eines 

zentralen Beziehungsbündlers für den Rückgriff durch lokale oder regionale Anbieter Produktvertrieb 

und für die Integration von ÖPNV und Carsharing hinsichtlich der Auswirkungen auf die Teilnahme 

verschiedener Produktdefinierender im Rahmen dieser Arbeit noch nicht abschließend untersucht 

worden. Auch die Effekte, die ein solches Angebot verglichen mit einer deutschlandweiten Lösung für 

isolierte Mobilitätsangebote – also ausschließlich für ÖPNV oder Carsharing – auf die Nachfrager 

haben könnte, wurden noch nicht untersucht. Auch diesbezüglich ggf. vorliegende zusätzliche 

Zahlungsbereitschaften der Nachfrager können untersucht werden. 

Weiterhin müssten vor der Umsetzung der weiteren vorgeschlagenen Ausgestaltungs- und 

Beteiligungsoptionen auch eine Reihe rechtlicher Aspekte untersucht werden. Neben Problemen wie 

der Prüfung der Fahrerlaubnis durch dritte Anbieter Produktvertrieb ist hierbei auch insbesondere zu 

untersuchen, welche Optionen bestehen, um die Vorgaben der zentralen öffentlichen Hand (des 

Bundes) hinsichtlich des Vertriebs von Produkten des ÖPNV, welche sich im Zuständigkeitsbereich 

der Länder und Kommunen befinden, innerhalb des föderalen Systems der Bundesrepublik 

Deutschland umzusetzen. 
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Zusätzlich besteht ebenfalls die Möglichkeit der Untersuchung der Kombination von Leistungen 

verschiedener Typen von Mobilitätsangeboten zu Produkten als Alternative zum im Rahmen dieser 

Arbeit vorgestellten gemeinsamen Vertrieb. 

Schlussendlich können die durchgeführten Systematisierungen aber auch die isolierte Untersuchung 

des Vertriebs weiterer Mobilitätsangebote wie bspw. des Bikesharings, der Ladeinfrastruktur oder des 

Parkens ermöglichen. Auch ein Vertrieb der Leistungen dieser Mobilitätsangebote gemeinsam mit 

ÖPNV und Carsharing über einen Nachfragerkontaktpunkt kann und sollte der Gegenstand weiterer 

Untersuchungen sein. 
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